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Kartenverzeichnis 

Übersicht über die mitgelieferten Karten 

Karte Inhalt Maßstab Anzahl 
Teilkarten 

1 Schutzgebiete 1:100.000 1 

2 Bestand; Biotoptypen tatsächliche Nutzung und Vor-
kommen ausgewählter Arten 

1:10.000 7 

3 Eigentumsverhältnisse 1:25.000 3 

4 Gefährdungen und Konflikte für Wiesenbrüter 1:10.000 7 

5.1 Bewertung Lebensräume und Arten 1:10.000 7 

5.2 Bewertung und Entwicklungspotenzial, Wiesenbrüter-
gebiete 

1:10.000 7 

6.1 Besucherlenkung, Maßnahmenvorschläge zur Reduzie-
rung der Störungen für Wiesenbrüter 

1:25.000 3 

6.2 Besucherlenkung, Alternativangebote zur Akzeptanz-
gewinnung 

1:25.000 3 

7 Maßnahmen 1:10.000 7 
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Abkürzungsverzeichnis / Glossar 

ABSP Bayerisches Arten- und Biotopschutzprogramm 
AELF Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
ALE Amt für Ländliche Entwicklung  
AN Landkreis Ansbach 
ASK Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt; 

landesweite Datenbank zur Dokumentation der Vorkommen von 
Arten (i. W. Tierarten). 

AUM Agrar-Umwelt-Maßnahmen (darunter das Kulturlandschaftspro-
gramm KULAP und das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm 
VNP) 

BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung 
BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz 
BayWG Bayerisches Wassergesetz 
BfN Bundesamt für Naturschutz 
BK Biotopkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt; lan-

desweite Datenbank zur Dokumentation der Vorkommen von Bio-
topen und Pflanzenvorkommen 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz 

BN Bund Naturschutz in Bayern e. V. 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BP Brutpaar(e) 
DGM1 Digitales Höhenmodell mit 1m Auflösung 
EHZ Erhaltungsziele 
FFH-Gebiet Schutzgebiete nach EU-Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie 
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU 
FIN-View Auskunftsarbeitsplatz der bayerischen Naturschutzbehörden zur 

Darstellung der Fachinformationen von FIS-Natur  
FIS-Natur Fachinformationssystem Naturschutz: alle Fachinformationen im 

Bereich Naturschutz und Landschaftspflege digital aufbereitet 
GAPKondV Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik geltenden Konditionalität 
GLÖZ Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand von Flächen 
KULAP Kulturlandschaftsprogramm, Förderprogramm des bayerischen 

Staates 
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
LB Geschützter Landschaftsbestandteil 
LBV Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt 
LPV Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. 
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LRT Lebensraumtyp gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Natura 2000 Europäisches Schutzgebietsnetz 
ND Naturdenkmal 
NGP Naturschutzgroßprojekt / chance.natur-Projekt 
NP Naturpark 
NSG Naturschutzgebiet 
RL Rote Liste 
SDB Standarddatenbogen 
SPA-Gebiet Special Protection Area (Vogelschutzgebiete nach EU-Vogelschutz-

Richtlinie) 
UNB untere Naturschutzbehörde 
VNP Vertragsnaturschutzprogramm, Förderprogramm des bayerischen 

Staates (s. u.) 
VS-RL Vogelschutzrichtlinie der EU 
WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie 
WSG Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet 
WUG Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 
 

Aktuelle Bewirtschaftungsvereinbarungen im Vertragsna-
turschutzprogramm  

Vereinbarungen mit Flächen im Jahr 2021 (s. a. H&S GBR & KOINÉ GMBH 
2022, STMELF & STMUV 2020) 

H11 Extensive Ackernutzung für Feldbrüter und Ackerwildkräuter 
H12-H14 Brachlegung auf Acker mit Selbstbegrünung aus Artenschutzgrün-

den (Bewirtschaftungsruhe 15.03 bis einschl. 31.08. Ackerlagen): 
H20 Umwandlung von Ackerland in Grünland 
H21-H25/F21-F25 Extensive Mähnutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebens-

räume, mit den ersten Schnittzeitpunkten: 
 H21/F22: 01.06. 
 H22/F23: 15.06. 
 H23/F23: 01.07. 
 H24/F24: 01.08. 
 (H25/F25: 01.09.; aktuell keine Flächen im Projektgebiet) 
H26/F26 Mahd bis einschließlich 14.06., Bewirtschaftungsruhe bis ein-

schließlich 31.08. 
H27 (als Einzelleistung): Verzicht auf jegliche Düngung und chem. 

Pflanzenschutzmittel  
H29 Brachlegung von Wiesen aus Artenschutzgründen; Bewirtschaf-

tungsruhe 15.03. bis einschl. 01.08. 
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H31/F31 Extensive Weidenutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebens-
räume; Beweidung durch Schafe, Rinder, inkl. Wasserbüffel, 
Pferde inkl. Esel 

H43 Teiche mit Verlandungszone Stufe B Var. 1 
N11 Düngeverzicht Acker 
N21 Düngeverzicht  
N22 Düngeverzicht 
U01 Verzicht Unkrautbekämpfung (unentgeltlich) 
U02 Vorweide der Fläche bis Ende April verboten (unentgeltlich) 
U03 Frühmahdstreifen bzw. -flächen auf max. 20 % der Fläche (unent-

geltlich) 
U05 Angelfischerei nicht zulässig (unentgeltlich) 
W01 reduzierte Ansaatdichte (Reihenabstand mind. 20 cm) 
W02 Weite Anfahrt mind. 5 km einfach 
W03 Bewirtschaftungseinheit maximal 0,50 ha 
W04 Bewirtschaftungseinheit maximal 0,30 ha 
W05 Erhalt der Stoppelbrache auf Ackerflächen 
W06 Jährlicher Bewirtschaftungsgang zur Bodenbearbeitung (z. B. 

Grubbern) zwischen dem 01.09. und dem 31.10. 
W07 Erhalt von Streuobst 
W08 Verwendung eines Messermähwerkes  
W09 Verwendung von Spezialmaschinen  
W10 Verwendung von Motormäher (Balkenmäher) 
W12 Zusammenrechen per Hand 
W13 Naturschutzfachlich erforderlicher Zusatzschnitt  
W14 Verpflichtender Erhalt von ganzjährigen Altgrasstreifen/-flächen 

auf 5 bis 20% der Fläche  
W15 Feuchtezuschlag auf Feucht-, Nass- und Streuwiesen 
W16 Tierschonende Mahd  
W17 Bewirtschaftungsruhe ab 15.03. bzw. 1.4. bis zum vereinbarten 

Schnittzeitpunkt 
 

Artkürzel (Wiesenbrüter-Zielarten) 

Be Bekassine 
Bk Braunkehlchen 
Ga Grauammer 
Gbv Großer Brachvogel 
Ki Kiebitz 
Ros Rotschenkel 
St Wiesenschafstelze 
Us Uferschnepfe 
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W Wiesenpieper 
Wk Wachtelkönig 
 

Spezifische Begriffe zum Wiesenbrüterschutz 

Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet (WSG) Für dieses chance.natur-Projekt definierte 
Gebiete für den Schutz der Wiesenbrüter. 
Sie sind nicht deckungsgleich mit den offizi-
ellen, auf Landesebene dauerbeobachteten 
„Wiesenbrütergebieten“ im Rahmen des Ar-
tenhilfsprogramms Wiesenbrüter (s. a. 
LOSSOW & RUDOLPH 2015); s. Kap. 8.2. 

Fokusgebiet Kategorie I Große WSG mit sehr hoher Qualität und 
Lebensraumfunktion für Wiesenbrüter sowie 
aktuellen Brutplätzen in hoher Dichte auf 
mindestens einem Drittel der Gesamtfläche; 
s. Kap. 8.2. 

Fokusgebiet Kategorie II Mittelgroße WSG mit hoher Qualität und 
Lebensraumfunktion für Wiesenbrüter sowie 
aktuellen Brutplätzen; s. Kap. 8.2. 

Trittsteingebiet Kleine WSG bis WSG mittlerer Größe und 
mit derzeit mäßiger Qualität und Lebens-
raumfunktion für Wiesenbrüter, ehemaligen 
oder nur wenigen aktuellen Einzelbrutplät-
zen und prinzipiell gutem Entwicklungspo-
tenzial, die langfristig als Verbund zwi-
schen den Fokusgebieten und als Trittsteine 
fungieren können; s. Kap. 8.2.  

prioritäre Umsetzungsräume Essenzielle Brut- und primäre Maßnahmen-
räume, die die bestmöglichen Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Umsetzung be-
rücksichtigen; s. Kap. 9.3.1. 
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

1.1 Bearbeitung, Arbeitsgruppen 

Auftraggeber des Projekts I ist die Trägergemeinschaft „chance.natur – Lebensraum Mit-
telfränkisches Altmühltal GbR“1. mit den Landkreisen Ansbach und Weißenburg-Gun-
zenhausen sowie dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. und dem Land-
schaftspflegeverband Mittelfranken e. V. Auftragnehmer für die Erstellung des Pflege- 
und Entwicklungsplans (PEPL) war das Planungsbüro für angewandten Naturschutz, 
PAN GmbH, in München. Unterauftragnehmer für die Geländeerhebungen 2021 (Vö-
gel) war das Büro Silvaea Biome Institut (sbi; Sugenheim). Weitere aktuelle Vogeldaten 
aus dem Jahr 2021 wurden darüber hinaus vom Landesbund für Vogelschutz e. V. im 
Rahmen einer landesweiten Kartierung zur Verfügung gestellt. Die sozioökonomische 
Analyse führte H&S GbR zusammen mit koiné GmbH durch (H&S GBR & KOINÉ GMBH 
2022), das Konzept zur Etablierung nachhaltiger extensiver Landnutzungsformen erar-
beitete die Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf GbR (ART; 
FRÜH-MÜLLER et al. 2022). 
 
 

1.2 Anlass der Planung 

Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit und Bedeutung des Gebietes wurde 2019 
der Antrag für das Naturschutzgroßprojekt „Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ 
zur Aufnahme in das Bundesnaturschutzprogramm chance.natur beim BfN eingereicht. 
 
Ein erstes konkretes Sondierungsgespräch zur Etablierung eines möglichen Naturschutz-
großprojektes fand im Mai 2017 mit Vertretern des Bundesumweltministeriums (BMUV), 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Bayerischen Umweltministeriums (StMUV), der un-
teren Naturschutzbehörden an den Landratsämtern Ansbach und Weißenburg-Gunzen-
hausen, des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV) und des Landschaftspflege-
verbandes Mittelfranken (LPV) statt. Die Antragsphase erstreckte sich über insgesamt 
zwei Jahre. Der endgültige Projektantrag wurde im Januar 2019 eingereicht, das Mit-
telverteilungsschreiben des BfN traf im Dezember 2019 ein, der endgültige Bewilli-
gungsbescheid des StMUV zum Projekt I im Mai 2020. Noch im selben Monat nahm 
die PAN GmbH die Arbeiten zum PEPL auf. Die Personalstellen der Trägergemeinschaft 
„chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ GbR wurden im Laufe des 

 
1 „chance.natur“-Projekte dienen der „Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur 

und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“  
(https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/naturschutz-biologische-
vielfalt/foerderprogramme/chancenatur-bundesfoerderung-naturschutz; zuletzt aufgerufen 
12.09.2022). 

https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/naturschutz-biologische-vielfalt/foerderprogramme/chancenatur-bundesfoerderung-naturschutz
https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/naturschutz-biologische-vielfalt/foerderprogramme/chancenatur-bundesfoerderung-naturschutz
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Jahres 2020 besetzt und die ausgewählten Fachkräfte nahmen im November und De-
zember 2020 ihre Arbeit auf. 
 
Die besondere Schutzwürdigkeit und gesamtstaatliche Bedeutung des Projektgebiets, 
der Auen im oberen und mittleren Altmühltal, spiegeln sich in den landesweit bedeuten-
den Brutbeständen von europaweit rückläufigen Wiesenlimikolen (Wiesenwatvögel) wi-
der. Deutschlandweit stellt die Wiesenlandschaft auch aufgrund ihrer Großflächigkeit 
eines der wichtigsten binnenländischen Brutgebiete dieser Vogelgruppe dar. Besonders 
bemerkenswert ist das weitgehend vollständige Artenspektrum der Wiesenvogel-Zönose 
im zentral gelegenen „Wiesmet“, das auch besonders anspruchsvolle Seltenheiten wie 
Rotschenkel und Uferschnepfe umfasst. In hohem Maße besorgniserregend sind jedoch 
die seit Jahren abnehmenden Revierzahlen dieser Arten und die insgesamt sehr gerin-
gen Nachwuchsraten der Wiesenbrüter. Die Ursachen sind vielfältig und komplex. Der 
Strukturwandel der Landwirtschaft, zunehmende Trockenheit durch Entwässerung und 
zunehmende Klimaveränderungen, hoher Prädationsdruck (überwiegend Marderartige 
und Fuchs, Raben- und Greifvögel), Störungen durch die Freizeitnutzung, aber auch die 
Zunahme der Gehölz-, Schilf- und Brachflächen und die Veränderungen der Landschaft 
sind wesentliche Gründe. 
 
Aufgrund ihrer Seltenheit und sehr eingeschränkten Verbreitung in Bayern und generell 
im deutschen Binnenland stehen insbesondere Uferschnepfe, Rotschenkel, Bekassine 
und Großer Brachvogel im Fokus. Daneben bekommen aber auch noch weiterverbrei-
tete, jedoch mehrheitlich massiv rückläufige Arten wie Kiebitz, Wachtelkönig, Wiesen-
pieper, Braunkehlchen und Grauammer eine hohe Aufmerksamkeit (BULL et al. 2020, 
LIEBEL 2015a, SCHOTT et al. 2014a, WEIß et al. 2020). 
 
Magere Flachlandmähwiesen (FFH-Lebensraumtyp LRT 6510) weisen in Deutschland 
einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand mit sich verschlechternder Tendenz auf 
(BFN 2019). Nach der FFH-Richtlinie muss dieser Zustand verbessert, ein günstiger Er-
haltungszustand wiederhergestellt und eine Verschlechterung der Lebensräume und er-
hebliche Störungen von Arten in Natura-2000-Gebieten vermieden werden. Die bishe-
rigen Bemühungen Deutschlands zum Schutz dieses Lebensraumtyps wurden von der 
Europäischen Kommission 2019 als unzufriedenstellend und unzureichend eingestuft; 
im Dezember 2021 folgte eine Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EK 
2021). Süddeutschland, i. W. Bayern zusammen mit Baden-Württemberg, trägt dabei 
die Hauptverantwortung zur Erhaltung und zum Schutz dieser Flächen. Da das Projekt-
gebiet sich durch Großflächigkeit und eine herausragende Qualität dieses Lebens-
raumtyps sowie der nach § 30 BNatSchG geschützten Nasswiesen und Seggenrieden 
auszeichnet, die jedoch nur durch Fortführung und Ausweitung extensiver Grünlandbe-
wirtschaftung (Mahd, Beweidung) gesichert werden können, gebührt diesen Flächen 
daher größte Aufmerksamkeit und ihrer Förderung höchste Priorität.  
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Charakteristische FFH-Arten (Anh. II FFH-Richtlinie) im Gebiet umfassen neben dem in-
zwischen weit verbreiteten Biber (Castor fiber) insbesondere den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) und die beiden Libellenarten Grüne Keiljungfer 
(Ophiogomphus cecilia) und Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum), letztere mit dem 
wohl größten bayerischen Vorkommen. Hinzu kommt im Süden des Projektgebiets die 
Bachmuschel (Unio crassus), für deren Fortpflanzung das Vorkommen des Bitterlings 
(Rhodeus sericeus amarus) von großer Bedeutung ist. Die angestrebte Verbesserung der 
Gewässerökologie kommt gleichzeitig auch dem FFH-Lebensraumtyp „Fließgewässer 
mit flutender Wasservegetation“ (LRT 3260) zugute. 
 
Die seit Jahren geringen Nachwuchsraten der Wiesenbrüter im Gebiet unterstreichen 
die akute Notwendigkeit rascher und weiter greifender Maßnahmen zur Sicherung der 
Brutbestände im gesamten Gebiet. Mit Hilfe des vorliegenden Plans sollen deshalb not-
wendige Maßnahmen zur Optimierung des Grünland- und Wiesenvogelschutzes dar-
gestellt, Fördermöglichkeiten aufgezeigt und dadurch eine wichtige Handlungsgrund-
lage für das anschließende Projekt II (Umsetzung) geschaffen werden. 
 
 

1.3 Trägerschaft, Projektorganisation, Kosten 

Die beiden Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen übernehmen mit dem 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. und dem Landschaftspflegeverband Mittel-
franken e. V. gemeinsam die Trägerschaft für das chance.natur-Projekt. Absicht ist, da-
mit eine breite Basis für die Umsetzung der Projektziele zu bilden und ein Zusammen-
wirken von Kommunalpolitik, Naturschutz und Landwirtschaft zu erreichen. Für das Pro-
jekt wurde eine Trägergemeinschaft (Rechtsform GbR) gegründet, die Federführung liegt 
beim Landkreis Ansbach. Über eine Trägervereinbarung sind intern Zuständigkeiten 
und Finanzierungsschlüssel geregelt. 
 
Das Projekt wird zu 75 % mit Bundesmitteln vom BMUV und BfN als chance.natur-
Projekt sowie durch den Freistaat Bayern und den Bayerischen Naturschutzfonds (je 
7,5 %) gefördert. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 10 % der Gesamtsumme 
werden durch die Trägergemeinschaft aufgebracht mit jeweils 4 % Beteiligung durch 
die beiden Landkreise und jeweils 1 % durch die beiden Verbände. 
 
Für das Projekt I (Planung) waren aufgrund bereits vorliegender umfangreicher Grund-
lagen (FFH-Managementplan, SPA-Managementplan, Machbarkeitsstudie, aktuelle 
Wiesenbrüterkartierungen) maximal 2,7 Jahre geplant. Hauptziel des Projektes I war 
es, den Pflege- und Entwicklungsplan aufzustellen. Dieser enthält Maßnahmen, die für 
eine Umsetzungsdauer von mindestens 9 Jahren und darüber hinaus ausgelegt sind. 
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Eine Kostenschätzung für die im Projekt II vorgesehenen Maßnahmen ist als Übersicht 
im Kap. 12.11 aufgeführt. 
 
 

1.4 Aufgabenstellung, fachliche Vorgaben, Schutzziele 

Das chance.natur-Projekt besteht aus zwei eigenständigen Projekten. Der eigentlichen 
Umsetzung der naturschutzfachlichen Ziele in Projekt II geht Projekt I mit der Festlegung 
der naturschutzfachlich erforderlichen Maßnahmen und der Erarbeitung eines Besucher-
lenkungskonzeptes voraus. Der hier vorgelegte PEPL (Projekt I) mit parallel durchgeführ-
ter sozioökonomischer Analyse (H&S GBR & KOINÉ GMBH 2022) und dem ebenfalls 
parallel erstellten Konzept zur Etablierung nachhaltiger extensiver Landnutzungsformen 
(FRÜH-MÜLLER et al. 2022) ist die zugrundeliegende Fachplanung. Die genauen Inhalte 
wurden in einer ausführlichen Leistungsbeschreibung vom Projektträger und den Förder-
mittelgebern vorgegeben. Nach einer einleitenden Beschreibung und Bewertung der 
Bestandssituation (abiotisch, biotisch, sozioökonomisch) werden vorhandene Defizite, 
Beeinträchtigungen, Gefährdungsfaktoren und Konflikte dargestellt. Hierauf basiert das 
Leitbild für die weitere Entwicklung des mittelfränkischen Altmühltals. Für die abzulei-
tenden Ziele und konkreten Maßnahmenempfehlungen zur Umsetzung im chance.natur-
Projekt II stehen v. a. die Gefährdungsfaktoren 
– Beeinträchtigung von Brutgebieten durch fehlende Nässe 
– Vereinheitlichung der Nutzung 
– Mangel an lückigen und niedrigen Vegetationsflächen  
– Abnahme des Mikroreliefs 
– Zunahme von Gehölzen 
– anthropogene Störungen und 
– hohe Prädation 
im Vordergrund.  
 
Mit dem chance.natur-Projekt und dem PEPL werden die nachstehend genannten Schutz-
ziele verfolgt. Sie sollen den aktuellen Problemen und Rückgangsursachen entgegen-
wirken, eine Umkehr der Bestandsabnahmen und Zunahme der Wiesenbrüter im mittel-
fränkischen Altmühltal bewirken und darüber hinaus weitere wertgebende Arten und 
Biotope fördern:  
– Optimierung der Wiesenbrüter-Lebensräume und Erhöhung des Re-

produktionserfolgs der Wiesenbrüter. Die Aufwertung des Lebensraums so-
wie die Minimierung von Störwirkungen und Prädationsdruck stehen im Vorder-
grund. Neben dem landesweit bedeutenden Wiesenbrütergebiet „Wiesmet“ liegt 
der Fokus auch auf wertvollen Teilen weiterer Gebiete mit hohem Aufwertungspo-
tenzial im mittelfränkischen Altmühltal und im Bereich „Brunst-Schwaigau“. Damit 
sollen Wiesenbrüterpopulationen in den wichtigsten verbliebenen Kern- und Neben-
vorkommen nachhaltig gesichert und der Verbund geeigneter Wiesenbrüterhabitate 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 1 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 20 

entlang des Altmühltales verbessert werden.  
– Erhaltung und Ausdehnung artenreicher Grünlandgesellschaften un-

terschiedlicher Trophiestufen und Nutzungsformen (u. a. FFH-LRT 6510) 
und kalkreicher Niedermoore (LRT 7230) sowie Aufwertung der gesetzlich geschütz-
ten Biotoptypen Nasswiesen und Sümpfe (§30 BNatSchG, Art. 23 BayNatSchG) 
als Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten und als essenzielle Brut- und 
Nahrungshabitate hochbedrohter Wiesenbrüter und anderer gefährdeter Arten. Er-
halt und Fortentwicklung z. T. bislang nicht im SDB (Standarddatenbogen) geführter, 
aber seltener oder gefährdeter FFH-Lebensraumtypen mit hoher naturschutzfachli-
cher Bedeutung. Hierzu zählen insbesondere Brenndolden-Auenwiesen der Strom-
täler (LRT 6440) mit gefährdeten Arten wie dem Gräben-Veilchen (Viola stagnina), 
Sumpf-Greiskraut (Senecio paludosus) und Langblättrigem Ehrenpreis (Veronica lon-
gifolia) sowie Pfeifengraswiesen (LRT 6410) auf kalkreichen, torfigen und tonig-
schluffigen Böden. 

– Verbesserung des ökologischen Zustands der Fließgewässer (insbeson-
dere Altmühlzuflüsse und Wiesengräben). Initiierung und Unterstützung von Maß-
nahmen zur Reduktion von Stoffeinträgen in die Gewässer, Förderung extensiver 
Nutzungsformen, Anlage von Uferrandstreifen und Renaturierung von Fließgewäs-
sern. 

– Erhaltung und Optimierung der Lebensräume einer Reihe wertgeben-
der Tier- und Pflanzenarten durch spezielle Artenschutzmaßnahmen. Das be-
trifft nicht nur einige FFH-Arten wie der an Gräben lebenden Kleinlibelle Vogel-
Azurjungfer (Coenagrion ornatum), dem auf Grünlandflächen mit Großem Wiesen-
knopf (Sanguisorba officinalis) spezialisierten Tagfalter Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling (Phengaris nausithous) oder der Bachmuschel (Unio crassus) mit kleinem 
Vorkommen in der Altmühl, sondern auch eine Reihe anderer bayernweit gefährde-
ter Arten.  

– Besucherlenkung zur Förderung störungsfreier Bereiche. Besucherlen-
kung und Akzeptanzgewinnung durch Information über die ökologische Bedeutung 
des Gebietes und über mögliche Störwirkungen zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen der Zielarten und -lebensräume sowie durch gezielte Besucherlenkungsmaß-
nahmen zur Schaffung von störungsarmen Räumen und Bildungseinrichtungen (The-
menwege, Infotafeln, Beobachtungsturm, Wiesenbrüterzentrum). 

– Initiierung von Wertschöpfungsketten für Produkte naturverträglicher 
Landnutzungen mit dem Ziel, die Wertschöpfung und Wertschätzung extensiver 
Grünlandnutzungsformen zu erhöhen und damit extensive Landnutzungsformen 
langfristig zu erhalten und wo möglich zu erweitern. 

– Evaluierung. Die naturschutzfachlichen Wirkungen und sozioökonomischen Ef-
fekte der Maßnahmen werden entsprechend der Vorgaben des Bundesförderpro-
gramms während und nach der Projektlaufzeit evaluiert. 
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Zudem sollen durch die geplanten Maßnahmen möglichst Synergie-Effekte mit beste-
henden touristischen Initiativen ausgelöst werden. Dies lässt nicht nur positive sozio-
ökonomische Impulse für den Natur-Tourismus in der Region erwarten, sondern erlaubt 
auch durch Anknüpfung an die touristische Infrastruktur eine besonders effektive und 
überregional wirksame Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutzvermittlung. Dadurch kann 
ein breites Publikum sowohl aus der näheren Umgebung des Projektgebiets als auch 
darüber hinaus erreicht werden. 
 
 

1.5 GIS-Projekt und Datenbank 

Alle relevanten ortsbezogenen Informationen liegen als GIS-Shapes vor und wurden in 
ein ArcGIS-Projekt eingebunden. Die wesentlichen Fachinformationen zu Bestand, Be-
wertung und Maßnahmen liegen zudem flächenscharf in einer Access-Datenbank vor, 
so dass auch komplexe Auswertungen möglich sind. Die Formulare beinhalten Aktuali-
sierungsmöglichkeiten, mit denen im Projekt II fachliche Änderungen für die einzelnen 
Flächen auf den neusten Stand gebracht werden können. GIS-Projekt und Datenbank 
liegen auf einem Datenträger vor. 
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2 Naturräumliche und administrative Gliederung, Lage, 
Größe und Abgrenzung des Projektgebietes 

Das Gebiet befindet sich im Regierungsbezirk Mittelfranken in den beiden Landkreisen 
Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen und verläuft beidseits entlang der Altmühl im 
dazugehörigen Altmühltal. Es erstreckt sich über ca. 60 km Luftlinie zwischen den Orten 
Colmberg im Nordwesten und Treuchtlingen im Südosten und umfasst dabei auch den 
Altmühlsee. Von den insgesamt 7.006 ha entfallen 4.396 ha (62,7 %) auf den Land-
kreis Ansbach und 2.610 ha (37,3 %) auf den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. 
Das Projektgebiet liegt ferner auf dem Gebiet von 19 Gemeinden mit unterschiedlichen 
(Tab. 1) und erstreckt sich über drei Hauptnaturräume (TICHY 1973), die durch den 
Talverlauf und Nebentäler der Altmühl jedoch sehr gut miteinander verzahnt sind. Von 
Norden erstreckt sich die (Mittlere) Frankenhöhe (114B) nach Süden bis in den Raum 
Herrieden/Thann im Altmühltal. Ein geringerer (mittlerer) Bereich von Thann bis Ornbau 
wird dem Mittelfränkischen Becken (113) zugeordnet. Vom Wiesmet (südöstlich von 
Ornbau) an nach Süden/Südosten verläuft das Projektgebiet im Vorland des Südlichen 
Frankenjuras mit der Untereinheit „Altmühlaue“ (110B). Das Gefälle der Altmühl ist 
durchweg sehr gering. Im Norden erstreckt sich das Gebiet in einer Höhe von rund 
420 – 430 mNN, im Bereich Wiesmet bei ca. 414 m Höhe und südlich vom Alt-
mühlsee zwischen 413 und 410 mNN (Abb. 1). 
 
Tab. 1: Flächenanteile der Landkreise und Gemeinden 

PG = Projektgebiet 

Landkreis Gemeinde Fläche im PG (ha) Anteil am PG (%) 

Ansbach (AN) 

Arberg 285 6 % 

Aurach 441 10 % 

Bechhofen 539 12 % 

Burgoberbach 51 1 % 

Colmberg 185 4 % 

Geslau 188 4 % 

Herrieden 682 16 % 

Leutershausen 1.025 23 % 

Merkendorf 306 7 % 

Ornbau 674 15 % 

Weidenbach 21 0 % 

Lkr. AN 4.397 62,7 % 
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Landkreis Gemeinde Fläche im PG (ha) Anteil am PG (%) 

Weißenburg- 
Gunzenhausen (WUG) 

Alesheim 406 16 % 

Dittenheim 291 11 % 

Gunzenhausen 1.084 42 % 

Markt Berolzheim 137 5 % 

Meinheim 96 4 % 

Muhr A.See 355 14 % 

Theilenhofen 194 7 % 

Treuchtlingen 47 2 % 

Lkr. WUG 2.610 37,3 % 

 
Das mittelfränkische Altmühltal zeichnet sich durch eine hohe naturschutzfachliche Wer-
tigkeit aus. Entlang der Altmühl ist ein einzigartiger Verbund an artenreichen Glattha-
ferwiesen und Feuchtwiesen erhalten, dem für den Artenschutz und Biotopverbund eine 
überregionale bis landesweite Bedeutung zukommt. So finden sich hier noch Brutbe-
stände von europaweit rückläufigen Wiesenlimikolen. Da für diesen PEPL diese beson-
ders schutzbedürftige Gruppe der Wiesenbrüter im Fokus steht, umfasst das Projektge-
biet das Altmühltal zwischen Leutershausen (inkl. Brunst-Schwaigau) und Trommetsheim 
sowie die beiden nördlichsten Teilflächen des Vogelschutzgebiets westlich von Colm-
berg. Letztere werden über teils engere Abschnitte des Altmühltals an das Projektgebiet 
angebunden. Das Projektgebiet erstreckt sich so als zusammenhängende Grünachse 
über die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen. Es umfasst das gesamte 
Natura 2000-Vogelschutzgebiet „Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee" 
(6728-471) sowie das in weiten Teilen deckungsgleiche FFH-Gebiet „Obere Altmühl 
mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet" (6830-371) mit Ausnahme der schmalen, größten-
teils ackerbaulich genutzten FFH-Teilflächen südlich von Trommetsheim sowie von klein-
teiligen Seitentälern. Zusätzlich zu den Natura 2000-Gebietskulissen wurden weitere 
bedeutende Wiesenbrüter- und mögliche Puffer- und Entwicklungsflächen mit einbezo-
gen. 
 
Wenngleich das Wiesmet das bedeutendste zentrale Teilgebiet für Wiesenbrüter im 
Projektgebiet darstellt, so kommt der Stärkung des Verbunds aus mehreren besiedelba-
ren Teilgebieten für den Erhalt und die Lebensfähigkeit der regionalen Populationen 
eine entscheidende Bedeutung zu. Wiesenbrüter wechseln in intakten Metapopulatio-
nen auch ohne erkennbaren Grund jahrweise zwischen verschiedenen Teilgebieten, 
was als natürliche Strategie gegenüber einem lokal und temporär erhöhten Prädations-
druck gedeutet wird (HÖTKER 2015), oder auch eine Anpassung an die gebietsweise 
unterschiedliche Hochwasser- oder Bodenfeuchtesituation darstellen kann. Lokal auftre-
tende Verluste und Habitateinschränkungen durch Sommerhochwasser oder lokale Stö-
rereignisse können besser kompensiert werden, wenn sich die Populationen auf 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 2 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 24 

mehrere Teilgebiete verteilen und Brutpaare und Kolonien in der Region Umsiedlungs-
möglichkeiten haben. Ein vergrößertes Projektgebiet und eine Verbesserung der Habi-
tatstrukturen über das Wiesmet hinaus sind damit für den Erhalt der Wiesenlimikolen 
von großer Bedeutung. 
 

 

Abb. 1: Lage des Projektgebietes in Mittelfranken 

 
Der projektbezogene und in diesem PEPL behandelte Planungsraum, nachfolgend Pro-
jektgebiet genannt, stellt gleichzeitig auch in seiner Gänze das Fördergebiet dar (s. a. 
Kap. 9).  
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3 Rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

3.1 Aktueller Schutzstatus 

Große Teile der Altmühlaue im Projektgebiet sind nach geltendem Recht als Schutzge-
biete ausgewiesen. So umfasst oder tangiert das Projektgebiet insgesamt vier Natur-
schutzgebiete, zwei Naturparke, einen geschützten Landschaftsbestandteil und ein Na-
turdenkmal. Große Teile des Projektgebiets sind auch Bestandteil des europäischen 
Schutzgebietssystems Natura 2000, darunter ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzge-
biet (gemäß FFH-Richtlinie 92/43/EWG und Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG).  
 
Namentlich befinden sich folgende Schutzgebiete im Projektgebiet (Flächenangaben 
beziehen sich auf das jeweilige Gesamtgebiet, Angaben in Klammern auf den Anteil 
im Projektgebiet; vgl. Karte 1): 
 
– Naturschutzgebiete (NSG): 

• NSG-00105.01 [500.006] „Heglauer Wasen“: 5,4 ha (100 %) 
• NSG-00104.01 [500.005] „Kappelwasen“: 11,7 ha (100 %) 
• NSG-00588.01 [500.064] „Ellenbachtal“: 27,7 ha (100 %) 
• NSG-00311.01 [500.021] „Vogelfreistätte Flachwasser und Inselzone im 

Altmühlsee“: 201,5 ha (100 %) 
– Naturpark (NP): 

• NP-00016 Naturpark Altmühltal: 296.547,98 ha (0,3 %) 
• NP-00013 Naturpark Frankenhöhe: 110. 308,65 ha (0,48 %) 

– Davon Landschaftsschutzgebiete (LSG): 
• LSG-00565.01 „Schutzzone im Naturpark „Altmühltal““: 163.097,2 ha 

(0,42 %) 
• LSG-00570.01 „LSG innerhalb des Naturparks Frankenhöhe (ehemals 

Schutzzone)“: 76.516,9 ha (0,58 %) 
– Geschützter Landschaftsbestandteil (LB): 

• LB-01211 „Magerwiesen bei Waffenmühle", Gemeinde/Gemarkung Ar-
berg: 2,24 ha (70,4 %) 

– Naturdenkmal (ND):  
• ND-04896 „Feldlinde“ (Winterlinde, Solitärbaum) in den Erzwiesen, ca. 

700 m nordwestlich von Windsfeld (Lkr. WUG) 
– Natura 2000-Gebiete (in weiten Teilen deckungsgleich): 

• FFH-Gebiet „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet“ (6830-
371): 4.470,5 ha (97 %) 

• Vogelschutzgebiet (SPA) „Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee“ 
(6728-471): 4.948,7 ha (90 %) 
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Im Süden des Projektgebietes befinden sich zudem zwei Trinkwasserschutzgebiete, bei 
Alesheim mit 24,2 ha und Markt Berolzheim mit 19,7 ha, mit einer gemeinsamen Flä-
che von 37,2 ha innerhalb des Projektgebietes.  
 
Tab. 2: Schutzgebietsanteile im Projektgebiet 

Schutzgebiet Fläche (ha) 
Anteil am Projektgebiet 

(Gebietsgröße 7.006 ha) 

Naturschutzgebiete  246,3 3,5 % 

Landschaftsschutzgebiete 1.127,7 16,1 % 

Geschütze Landschaftsbestandteile 2,2 0,03 % 

Naturparke 1.421,8 20,3 % 

Natura 2000-Gebiete 4.967,9 70,9 % 

 
Die einzelnen Schutzgebiete überlagern sich teilweise mehrfach (s. Karte 1). Insgesamt 
unterliegen 74,3 % der Projektfläche (5.202,4 ha) mindestens einer Schutzkategorie.  
 
Aus den Verordnungstexten oder sonstigen Zielstellungen der Schutzgebiete ableitbare 
Konsequenzen für das Projekt wurden bei den Planungen berücksichtigt. Dies betrifft 
insbesondere die zentralen Schutzzwecke der jeweiligen Schutzgebiete wie den 
Schutz, die Erhaltung und Weiterentwicklung der spezifischen Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften in den Flach- und Niedermoorkomplexen, Nass-, Feucht- und Ma-
gerwiesen der NSGs und des LBs sowie die Erhaltung der breiten wiesengenutzten und 
regelmäßig überfluteten Altmühlaue und einiger Nebenbäche, d. h. einer insgesamt 
naturnahen Flusslandschaft entlang der Altmühl in den Natura 2000-Gebieten. 
 
Für den Kernbereich des Wiesmets gilt seit 1985 eine Beschränkung des Betretungs-
rechts. Zum Schutz von Brut und Aufzucht der wiesenbrütenden Vögel, zur Regelung 
des Erholungsverkehrs und zur Vermeidung von Schäden an landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen ist das Betreten sämtlicher Flächen der freien Natur zum Zwecke der Erho-
lung zwischen dem 1. März und 30. Juni untersagt. Dazu zählen auch Radfahren, 
Reiten, Ballspielen und ähnliche sportliche Betätigungen, die Mitnahme von Hunden 
und das Befahren mit Fahrzeugen, die nicht für die Landwirtschaft genutzt werden. 
 
Die konkreten Schutzziele können den Verordnungen zu den ausgewiesenen Schutzge-
bieten und zum Wiesmet im Anhang entnommen werden. 
 
Einzelflächen genießen den Schutz nach BNatSchG und BayNatSchG. Auf den 
1.506 ha Fläche mit wertvollen Biotopen innerhalb des Projektgebietes fallen ca. 
1.174 ha (ca. 16,8 % des Projektgebietes) teilweise oder ganz unter den Schutz nach 
§ 30 BNatSchG und/oder Art. 23 BayNatSchG. Die Flächen umfassen vor allem 
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seggen- und binsenreiche Nasswiesen, daneben in kleinerem Umfang Auwälder, Ufer-
hochstaudenfluren, Uferröhrichte und Großseggenriede, kleinflächig auch Feuchtwäl-
der (NSG Ellenbachtal) sowie Flach- und Zwischenmoore (NSG Kappelwasen, NSG 
Heglauer Wasen). Lage und Abgrenzungen der NSGs sind Karte 1 zu entnehmen. 
 
 

3.2 Planungsgrundlagen, Planungsstand 

Regionalplan Westmittelfranken 

Der regionale Planungsverband Westmittelfrankens veröffentlichte im Jahr 2000 den 
Regionalplan Westmittelfranken2. Dieser sieht im Planungsgebiet einen allgemeinen 
ländlichen Raum bzw. einen ländlichen Teilraum vor, dessen Entwicklung nachhaltig 
gestärkt werden soll. Die Ortschaft Gunzenhausen, die innerhalb des Planungsgebiets 
liegt, gilt als Mittelzentrum, Herrieden als Unterzentrum. Im Bereich der Wasserwirt-
schaft gilt die Altmühl durchgängig als Vorranggebiet für Hochwasserschutz. Bei Ales-
heim befindet sich zudem ein Vorranggebiet für Wasserversorgung (TR 14). Ferner lie-
gen wenige im Regionalplan festgesetzte kleinflächige Wasserschutzgebiete sowie 
Überschwemmungsgebiete innerhalb des Projektgebiets. 
 
Die Karte „Landschaft und Erholung“ im Regionalplan zeigt für den südlichen Bereich 
des Projektgebiets bis etwa Gundelsheim a.d. Altmühl das Landschaftsschutzgebiet 
bzw. die Naturpark-Schutzzone „Altmühltal“. Im Norden liegt etwa ab Leutershausen 
das Landschaftsschutzgebiet/die Naturpark-Schutzzone „Frankenhöhe“. Das Gebiet 
zwischen Gundelsheim a.d. Altmühl und Leutershausen ist Landschaftliches Vorbehalts-
gebiet. Der darin liegende Altmühlsee gilt als Erholungsschwerpunkt und ist rundum von 
einem Regionalen Grünzug beplant. Als landschaftspflegerische Maßnahme ist an ver-
schiedenen Stellen über das Projektgebiet verteilt die „Pflege von Biotopen“ vorgese-
hen.  
 
EU-Wasserrahmenrichtlinie3 

Der ökologische Zustand der Altmühl ist durchgängig als „Mäßig“ eingestuft. Die Ne-
bengewässer der Altmühl sind als „Unbefriedigend“ bewertet. Der chemische Zustand 
der Altmühl sowie deren Nebengewässer ist vollständig als „Nicht gut“ klassifiziert. Als 
prioritäre Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen werden Bromierte 
Diphenylether, Quecksilber und Quecksilberverbindungen angegeben (LFU 2021a, b, 
c, d, e, f). Die Gewässerstrukturkartierung der Fließgewässer zeigt für die Altmühl im 
Projektgebiet eine Bewertung zwischen 7 (vollständig verändert) und 2 (gering 

 
2 www.region-westmittelfranken.de/Regionalplan/Karten.html 
3 Umweltatlas:  

www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaf-
tung_ftz/index.html?lang=de 

http://www.region-westmittelfranken.de/Regionalplan/Karten.html
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaftung_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaftung_ftz/index.html?lang=de
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verändert). Größtenteils wurde die Altmühl im Projektgebiet als mäßig verändert (3) 
bzw. deutlich verändert (4) eingestuft. Vor allem im Bereich des Altmühlsees ist die 
Gewässerstruktur der Altmühl jedoch ungenügend und wurde mit 6 (sehr stark verän-
dert) oder 7 (vollständig verändert) bewertet. Kleinflächig befinden sich im Projektgebiet 
jedoch auch Bereiche, die als gering verändert (2) eingeordnet wurden. 
 
Das „Maßnahmenprogramm für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau“ 
(STMUV 2021) plant deshalb für die Altmühl und ihre Nebengewässer im Projektgebiet 
(Code: 1_F227 und 1_F228, 1_F230 bis 1_F233) u. a. folgende Maßnahmen (LFU 
2021a, b, c, d, e, f): Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialein-
träge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft, Flächenerwerb zur 
eigendynamischen Entwicklung, Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen 
Profil oder Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen. Außerdem sind als konzeptio-
nelle Maßnahmen Beratungsmaßnahmen sowie „Vertiefende Untersuchungen und Kon-
trollen“ vorgesehen. 
 
Der Altmühlsee wird als „erheblich veränderter Wasserkörper“ mit schlechtem ökologi-
schem Potenzial eingestuft. Der chemische Zustand ist, wie auch bei den Fließgewäs-
sern, aufgrund von Quecksilber und Quecksilberverbindungen als „Nicht gut“ bewertet. 
Auch für den Altmühlsee sind gemäß Maßnahmenprogramm4 (Code: 1_S009) einige 
Maßnahmen vorgesehen, konkret zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialein-
träge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft. Auch hier sind Bera-
tungsmaßnahmen geplant. 
 
Gewässerentwicklungskonzepte 

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach veröffentlichte 2010 ein Gewässerentwicklungs-
konzept (GEK) für die Altmühl zwischen Solnhofen im Süden (außerhalb des Projektge-
biets) und Herrieden im Norden5. Die darin vorgesehenen Maßnahmen sind vielfältig 
und reichen von der Wiederherstellung der Durchgängigkeit bei Wehren über die Pla-
nung breiterer Gewässerrandstreifen als Pufferzonen zu intensiv genutzten Ackerflä-
chen bis hin zur Wiederanbindung von Altarmen an die Altmühl. Auch für das Wies-
met, eines der Fokusgebiete des PEPL, werden Maßnahmen vorgeschlagen. So soll in 
diesem Bereich auf Gehölzpflanzungen an den Gewässerufern verzichtet und extensive 
Wiesenbewirtschaftung ausgedehnt werden. Zudem ist die Verringerung von Störungen 
durch eine erschwerte Zugänglichkeit (u. a. Rückbau von Brücken, Anlage von Furten) 
geplant. Für das gesamte Projektgebiet ist außerdem die übergeordnete Maßnahme 
„Biotop und Nutzungstyp erhalten“ vorgesehen. 
 

 
4 https://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/doc/2b_mnp3_rhein_anhang2.pdf 
5 www.wwa-an.bayern.de/fluesse_seen/gewaesserentwicklungskonzepte/index.htm 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/doc/2b_mnp3_rhein_anhang2.pdf
http://www.wwa-an.bayern.de/fluesse_seen/gewaesserentwicklungskonzepte/index.htm
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Auf der kommunalen Ebene existiert ein GEK für die Gewässer III. Ordnung in der Stadt 
Herrieden (BAADER KONZEPT 2019) sowie für den Gemeindeverbund der Altmühl-
Mönchswald-Region (BAADER KONZEPT 2018). Für die das Projektgebiet betreffenden 
Wiesengräben oder Bäche werden Optimierungsmaßnahmen wie Gewässerprofil um-
gestalten, Gewässerrandstreifen anlegen, Sandfänge installieren, Verlagerung des Ge-
wässerverlaufs, Zulassen einer natürlich Entwicklung u. a. m. vorgeschlagen. 
 
Ökoflächenkataster 

Über das Projektgebiet verstreut befinden sich einige Flächen innerhalb des Ökoflä-
chenkatasters. Dabei handelt es sich um Ankaufsflächen, Ökokontoflächen und „Sons-
tige Flächen“. Aber auch Ausgleichs- und Ersatzflächen liegen im Projektgebiet, die 
meisten befinden sich im Wiesmet und sind dem Eingriff „Überleitung von Altmühl- und 
Donauwasser in das Regnitz-Main-Gebiet „Großer Brombachsee““ von 1994 zugeord-
net. Insgesamt sind 328 ha für das Projektgebiet im Ökoflächenkataster gelistet (4,6 % 
des Projektgebietes). 
 
Bebauungs- und Flächennutzungspläne 

Im BayernAtlas6 können u. a. Planungen der Bauleitplanung eingesehen werden. Dem-
nach ist das Projektgebiet nicht von Bebauungsplänen betroffen. Zu folgenden Gemein-
den sind keine Angaben zur Bauleitplanung hinterlegt und Pläne werden im BayernAt-
las nicht oder nicht vollständig dargestellt (von Nord nach Süd): Aurach, Gunzenhau-
sen, Dittenheim, Alesheim, Meinheim, Markt Berolzheim. 
 
 

3.3 Sozioökonomische Studie 

Zum chance.natur-Projekt wurde eine Begleitstudie durchgeführt, die einen Überblick 
über sozioökonomische Strukturen und Entwicklungen in der Region gibt (H&S GBR & 
KOINÉ GMBH 2022). Der Fokus lag auf der Charakterisierung der Landwirtschaft und 
Erholungsnutzung; Grundalge hierzu waren einerseits die Auswertung statistischer Da-
ten und Interviews mit Landwirtinnen und Landwirten sowie Bediensteten der Landwirt-
schaftsverwaltung, andererseits Ergebnisse einer Online-Befragung von erholungssu-
chenden Einheimischen und Besuchenden. 
 
Ziel der Studie war es, Konflikte zwischen Landwirtschaft, Erholungsnutzung und Na-
turschutz, und hier konkret zum Schutz der Wiesenbrüter zu identifizieren. In zwei wei-
teren Schritten wurden anschließend Lösungsansätze entwickelt und Handlungsempfeh-
lungen formuliert, die auch Vorschläge für sozioökonomische Kriterien zur Evaluierung 
von Maßnahmen bzw. deren Erfolg oder Misserfolg enthalten.   

 
6 https://geoportal.bayern.de/bayernatlas 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas
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Die Ergebnisse zum Sektor Landwirtschaft lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Historisch blickt das Altmühltal schon lange auf eine ausgeprägte und gleichzeitig die 
Landschaft auch prägende Grünlandnutzung zurück und es existiert eine vielfältige 
landwirtschaftliche Betriebsstruktur. Im Jahr 2021 bewirtschafteten 864 landwirtschaft-
liche Betriebe im Mittel 8,7 ha im Projektgebiet. Maßnahmen der Agrarumweltpro-
gramme spielen eine große Rolle. Landwirtschaftliche Betriebe nehmen aus Natur-
schutzgründen auf ca. 30 % der landwirtschaftlichen Flächen (= 1.661 ha) im Projekt-
gebiet an Programmen des VNP (Vertragsnaturschutzprogramm) teil; ca. 77 % der 
Landwirtschaftsfläche werden aktuell durch das KULAP (Kulturlandschaftsprogramm) ge-
fördert. Externe Einflüsse wie z. B. landwirtschaftlicher Strukturwandel, Ökonomik der 
Landwirtschaft, Klimawandel und Besucherdruck üben zunehmend Druck auf die Bemü-
hungen im Wiesenbrüterschutz aus. Dabei verändert sich auch die Struktur bzw. Zu-
sammensetzung der Betriebe: die Zahl der Betriebe, die im Projektgebiet Flächen be-
wirtschaften, nimmt insgesamt ab, darunter in den vergangenen 20 Jahren insbeson-
dere diejenigen mit weniger als 5 ha Betriebsfläche (2003: > 250; 2021: 0). Demge-
genüber steigt die Zahl der größeren Betriebe mit mehr als 50 ha Betriebsfläche konti-
nuierlich an. Es wird prognostiziert, dass in 20 Jahren kein Betrieb weniger als 10 ha 
haben wird und in 35 Jahren keiner weniger als 50 ha. 
 
Zur Sicherung bzw. Verbesserung extensiver Wiesenbewirtschaftung identifiziert die 
Studie die Einführung großflächiger extensiver Beweidung, die Unterstützung von neuen 
Produktverwertungs- und Vermarktungsstrukturen, Erwerbskombination und Diversifizie-
rung sowie Beratungs- und Beteiligungsformate. 
 
Die Ergebnisse zum Sektor Erholungsnutzung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Tourismus ist in der Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, das Projektgebiet ist dabei 
Ziel für eine vielfältige Nutzung durch Erholungssuchende, welche überwiegend Fami-
lien, Senioren und Freizeitsportler in den Bereichen Wassersport, Wandern und Rad-
fahren sind. Aber auch für die Einheimischen ist die Wiesenlandschaft ein essenzieller 
Bestandteil ihrer unmittelbaren Wohnumgebung. 
 
Aus den Online-Befragungen zeigt sich, dass zahlreiche Besuchende das mittelfränki-
sche Altmühltal auch als Ergebnis einer landwirtschaftlichen Nutzung wahrnehmen und 
die Probleme für Wiesenbrüter, Landschaft und Artenvielfalt erkennen. Das Vogelschutz-
gebiet ist mit seinen prominenten Bewohnern bei den Befragten gut bekannt. Die eigene 
Verantwortung beim Aufenthalt in der freien Feldflur und die Auswirkungen unverant-
wortlichen Handelns sind einer Mehrheit der Befragten bewusst. Dieses Wissen bietet 
gute Chancen für weitere Anstrengungen und Maßnahmen des Naturschutzes durch 
gezielte Besucherlenkung. Dazu gehört auch eine intensivere Vermittlung von Wissen 
zur Steigerung der Akzeptanz von einschränkenden Maßnahmen zum Schutz der 
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Wiesenbrüter. Gut erklärte und begründete Besucherlenkung, begleitende Bildungs- 
und Vernetzungsangebote sowie Beteiligungsprozesse machen es wahrscheinlicher, 
dass nicht nur die Besuchenden, sondern auch die Einheimischen des Altmühltals die 
Maßnahmen mittragen. (s. hierzu auch Kap. 10). Bei der Öffentlichkeitsarbeit sollte 
dabei v. a. auch der Schutz der gesamten Kulturlandschaft als Grundlage des Arten- 
und Biotopschutzes mit einbezogen werden. Der Erhalt der Natur im Altmühltal sollte 
ein gemeinsames Interesse verfolgen. Unter den Lösungsansätze, die die Befragten 
selbst formulierten, wurde als eine der häufigsten Maßnahme ein (zeitweises) Betre-
tungsverbot der Wiesenbrüterflächen in Verbindung mit der Besucherlenkung als ak-
zeptabel betrachtet. Diese Akzeptanz ist eine Stärke von Bürgerbeteiligung, das mit ihr 
als eigener Vorschlag eine nahezu 100%ige Umsetzung einhergeht. Nicht vernachläs-
sigt werden darf dabei allerdings, dass ein gewisser Anteil der Befragten inzwischen 
auch nicht mehr bereit ist, weitere Einschränkungen hinzunehmen. Für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Projektes ist es daher wichtig, dass diese Gruppe nicht wächst. Eine 
Zusammenarbeit mit den und Beteiligung der Betroffenen führt dabei eher zum Ziel als 
nicht akzeptierte Einschränkungen. 
 
Neben den oben genannten Punkten wie z. B. die Einbeziehung und Konsultation Be-
troffener bei der Maßnahmenumsetzung und die Optimierung der Besucherlenkung, 
wird für eine erfolgreichen Projektumsetzung auch vorgeschlagen, die Erhaltung des 
Altmühltals als Gemeinschaftsziel von Tourismus, Naturschutz und landwirtschaftlicher 
Nutzung in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei können Begriffe wie „Heimat“, „Erholung 
und Ruhe“, „Weite und Schönheit“, die von den Befragten oft genannt wurden, eine 
große Rolle spielen. Es sollte insbesondere der Konsens zwischen den Teilbereichen 
herausgearbeitet werden und die Symbolkraft der Wiesenbrüter, die als bekannt vo-
rausgesetzt werden kann, genutzt werden. Der Extensivierung der Landwirtschaft wür-
den Förderprogramme helfen. 
 
Die Zusammenfassung der Studie ist im Original im Anhang enthalten. 
 
 

3.4 Entwicklung nachhaltiger extensiver Landnutzungs-
formen 

Durch die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten soll die naturverträgliche Landnut-
zung wirtschaftlich tragfähig gemacht und gestärkt werden, um damit die Ziele des 
Naturschutzgroßprojektes nachhaltig zu sichern. Auf diese Weise kann die Basis für 
eine dauerhafte, sich möglichst selbst tragende Umsetzung der naturschutzfachlichen 
Ziele geschaffen werden. Durch die Vermarktung von im Projektgebiet durch extensive, 
naturschutzorientierte Nutzung erzeugten Produkten können die damit einhergehenden 
wirtschaftlichen Nachteile ausgeglichen werden. Dazu wurde in einer zweiten Studie 
zum Pflege- und Entwicklungsplan in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren ein 
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Konzept zur Entwicklung nachhaltiger extensiver Landnutzungsformen verfasst, das 
Wertschöpfungsmöglichkeiten von extensiv genutztem Grünland aufzeigt (FRÜH-MÜLLER 

et al. 2022). Nach Sichtung relevanter Daten und Literatur wurde ein Beteiligungspro-
zess in Form von Workshops mit lokalen Akteurinnen und Akteuren wie Landbewirt-
schaftende, Flächeneigentümerinnen und -eigentümer, Vermarktende u. a. eingeleitet, 
in denen die Themen „Beweidung und Fleischerzeugung“, „Tierische und stoffliche 
Wertschöpfung“ und „Vermarktung und Naturschutz“ im Vordergrund standen und die 
die Interessen, Potenziale, Herausforderungen und den Unterstützungsbedarf zu den 
Wertschöpfungsfeldern herausarbeiteten. Mit Hilfe so genannter SWOT-Analysen7 lie-
ßen sich die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der untersuchten extensiven 
Landnutzungsoptionen veranschaulichen und darauf aufbauende Empfehlungen zu pri-
oritären Handlungsempfehlungen entwickeln. Hierbei flossen auch Ergebnisse aus den 
oben genannten Workshops und ergänzende Interviews mit Expertinnen und Experten 
mit ein.  
 
Diskutiert wurde die Themen vor dem Hintergrund der naturschutzfachlichen Zielsetzun-
gen, d. h. einer mosaikartigen Bewirtschaftung aus extensiv geführten Standweideflä-
chen, Mähweiden und extensiven Wiesen unterschiedlicher Schnittzeitpunkte. Bei der 
extensiven Beweidung, die auf einer zusammenhängenden Mindestfläche von 10 ha 
stattfinden sollte, sind insbesondere eine angepasste Besatzdichte, die gewählten Wei-
detiere und der Weidezeitraum von Bedeutung. Extensive Wiesennutzung beinhaltet 
einen nur ein- bis zweimaligen Schnitt unter geringer oder ausbleibender Düngung und 
angepasster Erntemethode wie die Mahd mit einem Messerbalkenmäher. 
 
Aus der Region werden zwei Initiativen als Beispiele für die Verwertung von extensivem 
Grünland erwähnt: Heucobs als Futtermittel für Pferde (Qualitätstrocknung Nordbayern 
eG), „Altmühltaler Weiderind“ (Marke des Naturparks Altmühltal). Beide Projekte könn-
ten als so genannte „Best-practice“-Projekte für das chance-natur-Projekt auch als Vor-
bild dienen. Die Bewertung der Etablierung einer Vermarktung in der Projektregion 
brachte andererseits verschiedene Herausforderungen an den Tag, darunter die Ver-
fügbarkeit bzw. der Zugriff auf geeignete(r) Weiden zur Vermarktung von Fleischpro-
dukten, hohe Investitionskosten und die Bindung von hohen arbeitswirtschaftlichen Ka-
pazitäten bei der Erschließung der Milchvermarktung oder gute Verwertungsmöglich-
keiten von Heu minderer Qualitäten (z. B. Spätnutzungs- oder Giftpflanzenmaterial). 
Die Weiternutzung solchen Materials für Graspapierprodukte ist aktuell aufgrund un-
vollständiger Verarbeitungsstrukturen in der Region zumindest erschwert.  
 
Die Ergebnisse werden in der Studie als Handlungsempfehlungen wie folgt skizziert: 

– „Es wird angeregt, zu Beginn der Umsetzungsphase den Fokus auf bereits 

 
7 SWOT-Analysen werden in der Strategieentwicklung eingesetzt; Bedeutung: Strengths (Stär-

ken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen), Threats (Risiken). 
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etablierte Produkte zu richten. Beim späteren Aufbau von neuen Wertschöp-
fungsketten können Machbarkeitsstudien helfen, die Erfolgsaussichten von ein-
zelnen Verwertungsoptionen im Detail abzuschätzen. 

– Für eine sinnvolle Weidenutzung wird eine organisatorische Zusammenle-

gung von Flächen durch die Gründung von Weidegenossenschaften, durch ei-
nen freiwilligen Nutzungstauschs oder die Anwendung von vereinfachten Flurneu-
ordnungsverfahren empfohlen.  

– Die Vermarktung der Erzeugnisse aus extensiver Grünlandnutzung sollte an die be-
reits in der Region etablierten Initiativen angelehnt werden.  

– Eine Kooperation mit in der Region ansässigen Verarbeitungs- und 

Veredelungsstrukturen (u.a. Milchwirtschaftliche Verein Franken e. V. mit der 
Lehrmolkerei Triesdorf, Qualitätstrocknung Nordbayern eG) wird empfohlen, um 
notwendige Investitionen leichter tragen zu können.  

– Um die notwendige Professionalität und Arbeitskapazität für die regional erzeugten 
Premiumprodukte zu garantieren, wird die Schaffung einer überbetrieblichen 

Vermarktungsstruktur angeregt.  
– Die überbetriebliche Zusammenarbeit, z.B. im Rahmen von Weidegemein-

schaften, wird empfohlen, da der arbeitswirtschaftliche Aufwand des Einzelnen re-
duziert werden kann, Risiken gestreut werden und auch bei der Vermarktung der 
erzeugten Produkte Vorteile entstehen. 

– Als entscheidende Werbebotschaften für naturschutzgerecht erzeugte Produkte 
sollten die naturschutzfachlichen Qualitäten (z.B. Wiesenbrüterschutz), die Erhal-
tung der Kulturlandschaft Altmühltal, die Regionalität und bei den tierischen Wert-
schöpfungsketten die artgerechte Tierhaltung herausgestellt werden. 

– Bei der Etablierung einer gemeinsamen regionalen Vermarktungsinitiative sollten 
zunächst Basiskriterien definiert, die Entscheidung über ein glaubwürdiges Quali-
tätssicherungssystem getroffen und mögliche Absatzwege abgestimmt werden.  

– Kompetente Beratung und Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs von 
Landwirt:innen beeinflussen die Akzeptanz von Landwirt:innen für nachhaltige Land-
nutzungsformen und ermutigen bei der Etablierung neuer Produktion- oder Vermark-
tungswege.“ 

 
Die vollständige Zusammenfassung der Studie ist im Original im Anhang enthalten. 
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4 Naturräumliche Grundlagen und Zustandserfassung 

4.1  Abiotische Faktoren 

4.1.1 Klima 

Klimatisch liegt das Projektgebiet in der mitteleuropäischen Übergangszone zwischen 
atlantischem und kontinentalem Klima. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 7-8 °C 
(BAYFORKLIM 1996). Die Jahresniederschläge liegen auf der Frankenhöhe bei 600-
800 mm (TICHY 1973), in Weißenburg im Zeitraum von 1971-2000 bei 674 mm, wo-
bei im hydrologischen Sommerhalbjahr der größte Teil der Jahresniederschläge fällt. 
Die niederschlagsreichsten Monate sind Mai bis Juli. Die Jahresmitteltemperatur betrug 
im gleichen Zeitraum 8,6 °C (Januar -0,5 °C, Juli 17,8 °C)8. Die Niederschlagsmenge 
zeigt durch den Regenschatten der Frankenhöhe lokal deutliche Abweichungen. Infolge 
der Beckenlage kommt es zur Kaltluftansammlung und häufig zu Nebelbildungen (TICHY 
1973). Wegen des schwach ausgeprägten Reliefs und weitgehend fehlender Hinder-
nisse treten häufig hohe Windgeschwindigkeiten auf. 
 
 
4.1.2 Geologie, Geomorphologie und Hydrogeologie 

Die Obere Altmühl durchschneidet die geologischen Schichten des Gips- und Sand-
steinkeupers, die Mittlere Altmühl die Schichten des Keupersandsteins, bevor diese im 
Raum Markt Berolzheim ausstreichen und vom Schwarzen und Braunen Jura (Lias, Dog-
ger) abgelöst werden (Abb. 2). An den Talrändern reichen Lehrbergschichten, Estheri-
enschichten, Burgsandstein, Blasensandstein, Coburger Sandstein und Sandterrassen 
teilweise bis ins Untersuchungsgebiet hinein. Die Talaue der Altmühl wird gebildet 
durch mächtige alluviale Ablagerungen aus Sanden, Schluffen und Tonen. Archäologi-
sche Funde belegen, dass sich erst in den letzten 2.000 Jahren Talsedimente von 2 bis 
3 m Mächtigkeit abgelagert haben. 
Geomorphologisch kennzeichnet das Projektgebiet ein sehr geringes Gefälle der Alt-
mühl mit nur schwacher Reliefenergie. Sie verleiht der Landschaft beinahe den Charak-
ter einer Ebene. Im Norden erstreckt sich das Gebiet in einer Höhe von rund 
420 bis 430 m üNN, im Bereich Wiesmet bei ca. 414 m Höhe und südlich vom Alt-
mühlsee zwischen 413 und 410 m üNN. 
 

 
8 www.klimadiagramme.de/Deutschland/weissenburg2.html 

http://www.klimadiagramme.de/Deutschland/weissenburg2.html
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Abb. 2: Lage des Projektgebietes und Geologie 

Kartengrundlage: Geologische Karte Bayern 1:500.000 

 
Im bzw. unmittelbar am Projektgebiet liegen drei Grundwassermessstellen, mit deren 
Langzeitdaten sich die Feuchtigkeitsverhältnisse in der Aue nachzeichnen lassen. Dem-
nach steht das Grundwasser an der Messstelle bei Merkendorf-Hirschlach mit im Mittel 
34 cm unter Flur am höchsten an. Dagegen deutet die Messstelle im Süden (Gde. Mein-
heim) mit einem durchschnittlichen Grundwasserflurabstand von 2,34 m auf vergleichs-
weise „trockene“ Verhältnisse hin. Im Norden bei Herrieden beträgt der Mittelwert 
85 cm. Die Schwankung zwischen Höchst- und Tiefststand ist an der Messstelle Mer-
kendorf in der Mitte des Projektgebietes mit 1,27 m am kleinsten und im Süden mit 
2,85 m am größten (Tab. 3).  
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Tab. 3: Langzeitwerte der Grundwasser-Messstellen im Projektgebiet 

Minuswerte (-)fett: Wasserstand zeitweise über Geländeniveau; Datenstand 2020. 
* Die Messstelle Herrieden liegt wenige Meter südlich der Projektgebietsgrenze. 
Quelle: Wasserwirtschaftsamt Ansbach; Informationssystem Wasserwirtschaft, Fachanwen-
dung Grundwasser am Bayerischen Landesamt für Umwelt9 

Nr. Name 
(von Nord 
nach Süd) 

Beginn 
(Jahr) 

Meeres-
höhe 
[NN+m] 

Wasserstand unter Gelände [m] 

Maximum 
(Datum) 

Minimum 
(Datum) 

Mittelwert 

3148 Herrieden* 2005 419,70 -0,19 
(1.6.2013) 

1,69 
(24.9.2020) 

0,85 

3136 Merkendorf-
Hirschlach 

2000 415,34 -0,11 
(21.1.2018) 

1,16 
(20.9.2003) 

0,33 

3108 Meinheim 
429 

1962 413,05 0,58 
(9.2.1970) 

3,43 
(4.10.2003) 

2,34 

 
 
4.1.3 Böden 

Die Böden im Mittleren Altmühltal sind nahezu ausschließlich tonigen Charakters. Je 
nach Höhe des Grundwasserstandes liegen Gley-Braunerden, Braunerden-Gleye, 
Gleye, Nassgleye, Anmoorgleye und Auengleye vor. In stark vernässten Bereichen exis-
tieren kleinflächig Niedermoor- und Anmoorböden, im Bereich der Naturschutzgebiete 
auch in größerem Ausmaß. Die NSG Kappelwasen und Heglauer Wasen gehörten 
ehemals zu den größten Niedermoorgebieten Nordbayerns. Kalkeinschlüsse haben 
hier stellenweise zur Ausbildung von Kalkflachmooren geführt. 
 
Der stagnierende Wasserabzug liefert zum einen immer wieder bindiges Material 
nach, zum anderen bedingt er verbreitet eine Pseudovergleyung. Die Böden sind im 
Frühjahr und nach stärkeren Regenfällen generell feucht bis nass, trocknen aber schnell 
ab und bleiben deshalb im Sommer nur dort gut wasserversorgt, wo durch Quellwas-
seraustritt oder durch Oberflächengewässer ein stetiger Wassernachschub erfolgt. Zwi-
schen Aha und Unterasbach, zwischen Ehlheim und Fischerhaus sowie zwischen Trom-
metsheim und Berolzheim liegen z. T. anmoorige Böden vor (vgl. BERGER & SCHMIDT-
KALER 1982, SCHMIDT-KALER et al. 1970). 
 
 
4.1.4 Wasserhaushalt 

Das Projektgebiet wird hydrologisch maßgeblich durch die Altmühl geprägt. Ihr sehr 
geringes Fließgefälle von nur 8,9 m auf 62,5 km Flusslänge zwischen Herrieden und 
Treuchtlingen bedingt stark schwankende Unterschiede in der Wasserführung. 

 
9 www.gkd.bayern.de/de/grundwasser/oberesstockwerk/kelheim/tabellen 

http://www.gkd.bayern.de/de/grundwasser/oberesstockwerk/kelheim/tabellen
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Niedrigwasserperioden werden immer wieder durch extreme, teils langanhaltende 
Hochwasserereignisse unterbrochen, die das weite Altmühltal großflächig überfluten. 
Für die Messstelle Aha bei Flusskilometer 152,05 km wird die Abflussmenge für das 
einjährige Hochwasser (HQ 1) mit 41 m3/s und für das hundertjährige Hochwasser 
(HQ 100) mit 180 m3/s angegeben; 23 km flussabwärts betragen diese Werte an der 
Messstelle Treuchtlingen 45 m3/s (HQ 1) bzw. 200 m3/s (HQ 100)10. Bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts war die Altmühl ein weitestgehend natürlich mäandrierendes 
Fließgewässer. Von 1910 bis ca. 1920 wurde die Mittlere Altmühl zwischen Gunzen-
hausen und Treuchtlingen massiv ausgebaut. Der Fluss wurde begradigt, das Gewäs-
serbett kanalisiert und stark aufgeweitet. Dennoch konnte dadurch kein effizienter Hoch-
wasserschutz erreicht werden. Dies gelang erst durch den Bau des Altmühlsees bzw. 
des Überleitungssystems Altmühlsee-Brombachsee bei Gunzenhausen, dessen Bau 
1985 fertiggestellt wurde. Die Anlage des Altmühlsees führte zu einem Verlust von ca. 
600 ha Feuchtwiesen im Wiesmet sowie zu grundlegenden Veränderungen der Ober-
flächengewässer und des Wasserhaushalts. Insbesondere seit Beginn des Strukturwan-
dels in der Landwirtschaft ist der wirtschaftliche Nutzen der Gewässerkorrektion der 
Altmühl im Vergleich zu den dadurch verursachten beträchtlichen ökologischen Schä-
den am Gewässer und in der Talaue eher gering. In den 1990er Jahren hat das Was-
serwirtschaftsamt Ansbach begonnen, die Mittlere Altmühl auf einer Länge von 23 km 
im Rahmen des Auenprogramms Bayern umfassend ökologisch umzugestalten mit dem 
Ziel der Wiederherstellung einer naturnahen Fließgewässeraue mit intakter Hydrologie 
(WASSERWIRTSCHAFTSAMT ANSBACH 2017). Die Renaturierung ist in diesem Flussab-
schnitt inzwischen abgeschlossen. Seither liegt der Fokus auf der naturnahen Umgestal-
tung der Oberen Altmühl von Ornbau bis Neunstetten, u. a. mit dem Erwerb von Ufer-
grundstücken (in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken), 
der teilweisen Rückverlegung des Flusslaufs in sein früheres Bett oder der Neuanlage 
von Mäandern und Flutmulden. Bisher wurde die Flussstrecke zwischen Haag und 
Großenried ökologisch umgebaut, im Juli 2017 wurde der Abschnitt von Ornbau bis 
Haag in Angriff genommen. In den nächsten Jahren sind weitere Umgestaltungsmaß-
nahmen geplant. 
 
Mit einer Gewässergüte von II-III ist die Altmühl als kritisch belastet einzustufen. Dies ist 
auf die z. T. intensive landwirtschaftliche Nutzung zurückzuführen, die im Bereich der 
Zuflüsse sowie der Altmühl selbst, oftmals bis unmittelbar an den Gewässerrand reicht 
und zu erheblichen Dünge- und Spritzmitteleinträgen sowie Bodeneinschwemmungen 
führt. 
 
Die Altmühl besitzt im nördlichen Abschnitt mehr als 50 Zuflüsse. Die wichtigsten dau-
erhaft wasserführenden und wasserreichsten unter ihnen sind Wieseth, Nesselbach, 

 
10 www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/kelheim/aha-13405408/hauptwerte 

www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/kelheim/treuchtlingen-13406105/hauptwerte 

http://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/kelheim/aha-13405408/hauptwerte
http://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/kelheim/treuchtlingen-13406105/hauptwerte
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Wurmbach, Erlacher Mühlbach und Großer Aurachbach. Im südlichen Abschnitt sind 
es mehr als 30 temporäre und permanente Zuflüsse, die nahezu durchgängig begradigt 
und teils mittels Sohlschalen kanalisiert sind. Hier sind Pflaumfelder Graben, Dornhau-
ser, Dittenheimer, Meinheimer und Berolzheimer Mühlbach, Störzelbach und Lohgra-
ben als dauerhaft wasserführende Zuflüsse zu nennen. 
 
Die Talaue ist von zahlreichen Gräben durchzogen, Stillgewässer sind nur in geringem 
Umfang vorhanden. Dabei handelt es sich um Flutmulden, Altwässer und „Naturschutz-
gewässer“, die insbesondere im Rahmen der Altmühlrenaturierung oder als Ausgleichs-
maßnahmen geschaffen bzw. wiederhergestellt wurden. 
 
 

4.2 Biotische Faktoren 

Das Projektgebiet wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten intensiv floristisch 
und faunistisch kartiert und die Wiesenbrüter wurden dauerbeobachtet. Erhebungen 
fanden u. a. im Rahmen der Managementpläne der Natura 2000-Gebiete und bei der 
Naturschutzfachkartierung 2014 statt. Gezielte Geländeerhebungen erfolgten im Zuge 
der Bearbeitung dieses Pflege- und Entwicklungsplans ausschließlich zu Vögeln mit dem 
Schwerpunkt auf Wiesenbrütern in den Jahren 2020 und 2021. Zu allen anderen Ar-
tengruppen wurden die vorliegenden Daten seitens der Projektträger als ausreichend 
eingestuft und auch eine Datenrecherche oder Befragung von lokalen Expertinnen und 
Experten war nicht vorgesehen. Es muss allerdings betont werden, dass nicht alle kar-
tierten Artengruppen einen aktuellen Stand aufweisen (s. a. Kap. 4.2.4). Daten vor 
2006 lagen vor dem Zeitschnitt und konnten nicht berücksichtigt werden. Das traf bei-
spielsweise auf die Gruppe der Fische zu, die daher nicht in diesen Plan eingehen 
konnten. 
 
Folgende wesentlichen Datengrundlagen standen zur Verfügung und wurden verwen-
det: 
– Biotopkartierung (BK) mit Stand 2007/2008 (Lkr. Ansbach) und 2009-2013 (Lkr. 

Weißenburg-Gunzenhausen) für Flächendaten und floristische Daten. 
– Artenschutzkartierung (ASK, Stand Mai 2020) des Landesamtes für Umwelt für 

faunistische und einige weitere floristische Daten. 
– Managementpläne zu den Natura 2000-Gebieten (FRANKE et al. 2014, SCHOTT et 

al. 2014). 
– Wiesenbrüterkartierungen 2019–2021 (BULL et al. 2020, 2021, WEIß et al. 2020). 
– Zusätzliche Brutzeitbeobachtungen zu Wiesenbrütern durch den Landesbund für Vo-

gelschutz und lokale Expertinnen und Experten (zuletzt März 2022). 
– Daten zu nicht biotopkartierten Flächen und Strukturen: Tatsächlichen Nutzung aus 

Nutzungsarten/Nutzungsgruppen des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformations-
system ALKIS®, Stand 2013). 
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4.2.1 Biotop- und Strukturtypen 

Einen Überblick über die Biotoptypen der amtlichen Bayerischen Biotopkartierung ein-
schließlich Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-Richtlinie sowie über die sons-
tigen Struktur- und Nutzungstypen im Projektgebiet (gemäß GIS-Daten der „Tatsächli-
chen Nutzung“, ALKIS-Daten s. o.) geben Tab. 4 und Tab. 5 sowie der Kartensatz 2. 
Detaillierte Beschreibungen zu den im Projektgebiet nachgewiesenen LRT finden sich im 
Managementplan für das FFH-Gebiet 6830-371 „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau 
und Wiesmet“ (FRANKE et al. 2014). 
Für die Darstellung des Bestandes (Kartensatz 2) wurden die 50 Biotoptypen wie in 
Tab. 4 dargestellt zu 15 Biotopgruppen zusammengefasst. Ausschlaggebend für die 
Darstellung in der Karte war der jeweilige Biotoptyp mit dem größten Flächenanteil 
(Haupttyp). LRTs – unabhängig davon, ob als Haupt- oder Nebenbiotoptyp(en) präsent 
– wurden gesondert gekennzeichnet und für die Nebenbiotoptypen mit LRT-Status ist 
zusätzlich der LRT-Code angegeben. 
 
Tab. 4:  Flächen der Biotopkartierung sowie sonstige ergänzende 

Struktur- und Nutzungstypen im Projektgebiet 

Biotoptypencodes: § = Schutz nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG; §? = möglich-
erweise Schutz nach § 30 BnatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG aufgrund Änderung der Biotop-
kartierungsvorgaben 2020; Grünlandbiotope und Grünlandflächen sind für eine Aufsummierung 
durch grüne Schrift und grüne Hinterlegung hervorgehoben. 

Biotoptypen [mit amtlichen Codes] 
Fläche 

(ha) 
Anteil am Pro-
jektgebiet (%) 

Artenreiche Flachland-Mähwiesen und sonstiges Extensivgrün-
land [§?: GE6510, LR6510; kein §: GE00BK] 

702,7 10 

Brenndoldenwiesen und Pfeifengraswiesen [§: GA6440, 
GP00BK, GP6410] 

1,9 < 0,1 

Flachmoore und Übergangsmoore [§: MF00BK, MF7230, 
MO7140] 

0,5 < 0,1 

Fließgewässer [§: FW00BK, FW3260, FW3270; kein §: 
LR3260] 

81,6 1,2 

Gewässer-Begleitgehölze, Auwälder, Feuchtgebüsche und Sumpf-
wälder [§: WA91E0*, WG00BK, WQ00BK; kein §: WN00BK] 

23,5 0,3 

Hecken, Gebüsche und Feldgehölze [WH00BK, WI00BK, 
WO00BK, WX00BK] 

6,3 0,1 

Hochstaudenfluren [§: GH00BK, GH6430] 1,8 < 0,1 

Magere Altgrasbestände [GB00BK] 2,7 < 0,1 

Nasswiesen [§: GN00BK] 465,8 6,6 

Rohboden mit Initialvegetation [§: SI00BK, SI3130, SI3150; kein 
§: ST00BK] 

0,1 < 0,1 
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Biotoptypen [mit amtlichen Codes] 
Fläche 

(ha) 
Anteil am Pro-
jektgebiet (%) 

Röhrichte und Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone 
[§: GG00BK, GR00BK] 

52,5 0,8 

Röhrichte und Großseggenriede der Verlandungszone [§: 
VC00BK, VC3150, VH00BK, VH3130, VH3140, VH3150, 
VK00BK, VK3150] 

41,3 0,6 

Sandmagerrasen, Borstgrasrasen und Zwergstrauch-/Ginsterhei-
den [§: GC4030, GL00BK, GO00BK]  

0,9 < 0,1 

Stillgewässer (offene Wasserfläche) [§: SU00BK, SU3130, 
SU3150, VU00BK, VU3140, VU3150; kein §: LR3150] 

123,4 1,8 

Streuobstbestände [§?: WÜ00BK] 0,8 < 0,1 

Summe Biotoptypen 

enthält 52,45 ha sonstige Flächenanteile [XR00BK, XS00BK, XU00BK], die aus 
praktischen Gründen zusammen mit den Biotoptypen abgegrenzt wurden 

1.505,7 21,5 

Ergänzende Struktur- und Nutzungstypen (ohne Biotope) 

Acker 518,8 7,4 

Bahnverkehr 4,7 0,1 

Bebauung 10,9 0,2 

Feuchtfläche (Moor, Sumpf) 2,6 < 0,1 

Fließgewässer 100,5 1,4 

Gehölz 31,5 0,4 

Grünland 4.035,6 57,6 

davon unter VNP-Verträgen, Stand 2020 (s. a. Tab. 45) 1.013 14,5 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 8,8 0,1 

Stillgewässer 367,8 5,2 

Straße 35,3 0,5 

Unland  284,3 4,1 

Wald 26,1 0,4 

Weg 73,8 1,1 

Summe ergänzende Struktur- und Nutzungstypen 5.500,5 78,5 

Summe Grünland gesamt (inkl. Hochstaudenflure) 5.210,8 74,4 

Summe Biotop-, Struktur- und Nutzungsty-
pen gesamt 

7.006,1 100 

 
Mit 74,4 % Flächenanteil (5.211 ha) wird das Projektgebiet von Grünland unterschied-
licher Ausprägungen bestimmt. Der größte Teil davon (4.036 ha, d. h. rund 58 % des 
Projektgebiets bzw. 78 % des gesamten Grünlands) entspricht keinem Biotoptyp oder 
LRT. Meistens ist die Bewirtschaftungsform dafür verantwortlich, nur selten ist der Grund 
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Artenarmut trotz extensiver Nutzung. Die übrigen, aus Sicht des Biotopschutzes un-
gleich wertvolleren 1.173 ha setzen sich i. W. aus (wechsel)frischem artenreichem Ex-
tensivgrünland (703 ha) und Nasswiesen (466 ha) zusammen; ca. 4 ha entfallen auf 
Sonderstrukturen und Biotope wie Pfeifengraswiesen, Borstgrasrasen und Flachmoore, 
Sümpfe und Hochstaudenfluren. Besonders bemerkenswert ist der hohe Anteil an arten-
reichen Flachland-Mähwiesen (LRT 6510; siehe auch Übersicht der LRT in Tab. 5), die 
mit 633 ha 9 % des Projektgebiets bzw. gut 12 % des Grünlands ausmachen.  
 
Eine andere Auswertung mit Fokus auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wurde auf Ba-
sis von InVeKos-Daten11 im Begleitgutachten zur Entwicklung nachhaltiger extensiver 
Landnutzungsformen durchgeführt (FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Demnach werden 80 % 
(5.546 ha) des Projektgebietes insgesamt landwirtschaftlich genutzt; der Wiesenanteil 
beträgt in dieser Auswertung ca. 4.810 ha (87 % der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen). Hinzu kommen 3 % Weideflächen, so dass der gesamte Grünlandanteil aller 
landwirtschaftlichen Nutzflächen etwa 90 % beträgt. 
 
Ackerflächen nehmen mit 519 ha 7,4 % des Projektgebiets ein, Brachestrukturen 
333 ha bzw. 4,8 %. Letztere werden nach der Tatsächlichen Nutzung überwiegend 
als „Unland“ eingestuft (284 ha; z. B. Nitrophytenfluren), doch auch Landröhrichte und 
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone nehmen größere Flächen ein 
(53 ha). Ansonsten finden sich zu geringen Anteilen z. B. Hochstaudenfluren und ma-
gere Altgrasbestände.  
 
Auf Fließ- und Stillgewässer einschl. Uferverlandungsvegetation entfallen 670 ha bzw. 
9,5 % des Projektgebiets, davon nimmt allein der Altmühlsee 365 ha ein. Naturnahe 
Fließgewässerabschnitte haben einen Anteil von 80 ha, die offenen Wasserflächen na-
turnaher Stillgewässer sind mit 123 ha vertreten. Röhrichte und Großseggenriede der 
Verlandungszone machen 41 ha aus, so dass rund 36 % der gesamten Gewässerflä-
che als naturnah bezeichnet werden können. 
 
Lediglich 88 ha (1,3 %) des Projektgebiets werden von Wäldern und sonstigen Gehölz-
beständen einschl. Streuobst eingenommen. 35 % davon sind als naturnah einzustufen 
und wurden daher im Zuge der Biotopkartierung erfasst. 
 
Verkehrsflächen (v. a. Feldwege) machen mit 114 ha 1,6 % des Projektgebiets aus, 
Bebauung und Sport-/Freizeitflächen kommen zusammengenommen auf knapp 20 ha. 
 
Eine Beschreibung der Nutzung findet sich auch im Kap. 4.3. 
1.505,7 ha bzw. 21,5 % des Projektgebiets wurden im Rahmen der amtlichen Biotop-
kartierung erfasst. 48 % (727 ha) dieser Biotopflächen unterliegen (ohne 

 
11 InVeKos = Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 
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Einschränkung) dem Schutz nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG. 
Dabei handelt es sich überwiegend um seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Groß-
röhrichte, naturnahe Fließgewässerabschnitte und Großseggenriede, in kleinerem Um-
fang Auwälder und Uferhochstaudenfluren. Enthalten sind auch kleinflächige Feucht-
wälder (NSG Ellenbach) sowie Flach- und Zwischenmoore (NSG Kappelwasen, NSG 
Heglauer Wasen). Aufgrund der Neufassung der Biotopkartieranleitung 2020 (LFU 
2020) dürften auch die meisten Flachland-Mähwiesen (LRT 6510; 633 ha bzw. 42 % 
der gesamten Biotopfläche) und ggf. auch einige Streuobstbestände aktuell einen ge-
setzlichen Schutz nach § 30 bzw. Art. 23 genießen; die Änderungen in der Biotopan-
sprache lassen indes keine automatisierte „Umrechnung“ zu (z. B. Biotopcode alt = 
GE6510/nicht geschützt → Biotopcode neu = GU651E/geschützt), weshalb diese Flä-
chen einen Status „möglicherweise geschützt“ haben. 
 
19,5 % (294 ha) der Biotopflächen sind nicht nach § 30 bzw. Art. 23 geschützt, z. B. 
sonstiges artenreiches Extensivgrünland, Gewässerbegleitgehölze oder eher naturferne 
Fließgewässer mit wertgebenden Wasserpflanzenbeständen (LRT 3260, aber kein Bio-
toptyp). 52 ha Biotopfläche entfallen auf nicht ausgrenzbare „sonstige Flächenanteile“ 
innerhalb von Biotopflächen (z. B. Störstellen oder artenarme Teilbereiche). 
 
95 % der kartierten Biotopfläche sind nach der bundesweiten Roten Liste der Biotopty-
pen (FINCK et al. 2017) gefährdet (Kategorien 1-3) bzw. auf der Vorwarnstufe (V). 
Extrem vom Aussterben bedroht sind dabei die Borstgrasrasen, Brenndoldenwiesen, 
Flach- und Quellmoore und Pfeifengraswiesen (FFH-LRT 6410), die zusammen 12,1 ha 
ausmachen. Biotope mit der Einstufung „vom Aussterben bedroht“ bis „stark gefährdet“ 
umfassen 678 ha. Zu ihnen zählen v. a. die biotopkartierten Grünlandflächen, aber 
auch trockene Initialvegetation, Übergangsmoore (FFH-LRT 7140), Sandmagerrasen 
und Rohbodenflächen. 
 
Im Zuge der Biotopkartierung wurden im Untersuchungsgebiet 13 Lebensraumtypen 
(LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie festgestellt (Tab. 5). Insgesamt 687 ha 
davon kommen im FFH-Gebiet 6830-371 „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und 
Wiesmet“ vor, außerhalb des FFH-Gebiets sind weitere 30 ha LRT-Flächen zu finden. 
Somit besitzen 717 ha bzw. 11 % des Projektgebiets LRT-Status (Tab. 5). 
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Tab. 5: Übersicht der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie im Projektgebiet 

Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht; 

Werte in Klammern beziehen sich auf LRT-Flächen außerhalb des FFH-Gebiets, alle übrigen 
auf das gesamte Projektgebiet; *prioritärer Lebensraumtyp, Erhaltungszustand größtenteils 
nicht ermittelt.  

EU-
Code 

Lebensraumtyp  
(Kurzname) 

Fläche [ha] 
Anzahl 
Teilflächen 

Erhaltungszustand  
(Anteil an der LRT-Fläche) 

A B C 

Lebensraumtypen gemäß Standard-Datenbogen des FFH-Gebiets 6830-371 

3260 Fließgewässer mit flutenden 
Wasserpflanzen 

52,48 19 - 52 % 48 % 

6430 Hochstaudenfluren 0,60 
(0,14) 

17 
(5) 

- 4 % 96 % 

6510 Flachland-Mähwiesen 632,95 
(28,84) 

703 
(39) 

47 % 50 % 2 % 

7230 Kalkreiche Niedermoore 6,12 
(0,07) 

8 
(2) 

- 94 % 6 % 

91E0* Weichholzauwälder 12,03 
(0,88) 

58 
(9) 

? mind. 
3 % 

mind. 
28 % 

Bisher nicht im Standard-Datenbogen enthaltene Lebensraumtypen 

3130 Mäßig nährstoffreiche Stillge-
wässer mit Pioniergesellschaf-
ten 

0,03 1 - 100 % - 

3140 Mäßig nährstoffreiche Stillge-
wässer mit Armleuchteralgen 

< 0,01 2 - 50 % 50 % 

3150 Nährstoffreiche Stillgewässer 10,41 24 - 53 % 47 % 

3270 Flüsse mit Schlammbänken 0,07 1 - 100 % - 

4030 Zwergstrauchheiden 0,06 1 - 100 % - 

6410 Pfeifengraswiesen 0,40 2 60 % 40 % - 

6440 Brenndoldenwiesen 1,55 2 - 78 % 22 % 

7140 Übergangsmoore 0,56 1 - 100 % - 

Summe 
717,26 
(29,93) 

839 
(55) 

   

 
Mit 633 ha entfallen rund 88 % der gesamten LRT-Fläche im Projektgebiet auf Flach-
land-Mähwiesen (LRT 6510), von denen sich flächenmäßig 50 % in einem guten („B“) 
und 47 % in einem hervorragenden („A“) Erhaltungszustand befinden. In der Flächen-
statistik folgen Fließgewässer mit flutenden Wasserpflanzen (LRT 3260) mit 52 ha (7 % 
der gesamten LRT-Fläche), Weichholzauwälder (LRT 91E0*; 12 ha), nährstoffreiche 
Stillgewässer mit wertgebenden Wasserpflanzenbeständen (LRT 3150; 10 ha) und 
kalkreiche Niedermoore (LRT 7230; 6 ha). Neben den Flachland-Mähwiesen (s. o.) 
gibt es auch bei den Pfeifengraswiesen (LRT 6410) Flächenanteile in hervorragendem 
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Erhaltungszustand, hier überwiegen solche „A“-Bestände sogar mit 60 %. Bezogen auf 
Bayern als große Besonderheit zu werten ist das Vorkommen von Brenndoldenwiesen 
(LRT 6440), die zum größeren Teil mit „gut“ zu bewerten sind. 
 
Als mittel bis schlecht („C“) ist indes der Erhaltungszustand nahezu aller Hochstauden-
fluren (LRT 6430) einzustufen. Jeweils etwa die Hälfte der bereits erwähnten LRT 3150 
und 3260 sowie die mäßig nährstoffreichen Stillgewässer mit Armleuchteralgen 
(LRT 3140) weisen einen ungünstigen Erhaltungszustand auf.  
 
Mit Hilfe der Biotopwertliste und Arbeitshilfe zur Anwendung der Bayerischen Kom-
pensationsverordnung (BayKompV) lassen sich Biotop-/Nutzungtypen gemäß ih-
rer landesweiten Seltenheit/Gefährdung, Wiederherstellbarkeit/Ersetzbarkeit und Na-
türlichkeit einstufen (HETZEL et al. 2014), und zwar mit maximal 3 × 5 = 15 Wertpunk-
ten (WP)12. Aufgrund unterschiedlicher Biotopausprägungen (naturnäher/naturferner, 
genutzt/verbracht, artenarm/artenreich, jung/alt, Art A dominant/Art B dominant 
usw.) lassen sich den einzelnen Biotopcodes aus Tab. 4 meist nur Spannen von Wert-
punkten (WP) zuweisen, seltener eindeutige Zahlen; Beispiele sind Nasswiesen (Biotop-
code GN00BK) mit 10–13 WP, naturnahe Fließgewässer (FW00BK, FW3260, 
FW3270) mit 9–14 WP und artenreiche Flachland-Mähwiesen (GE6510) mit 12 WP. 
Im Projektgebiet erreichen Brenndoldenwiesen (GA6440; 14 WP) sowie Nieder- und 
Übergangsmoore (MF00BK, MF7230, MO7140; 11–15 WP) die höchsten Bay-
KompV-Werte. 32 weitere Biotopcodes überschreiten (absolut oder im Mittel ihrer WP-
Spannen) den Wert von 10, weshalb sie im BayKompV-Sinn als hochwertig bezeichnet 
werden können (in der Summe 1.111 ha, d. h. 17 % des Projektgebiets). Hierzu gehö-
ren alle Gewässertypen bis auf den Code LR3150 (gesetzlich nicht geschützte Stillge-
wässer mit Wasserpflanzen), außerdem z. B. Feuchtgebüsche (12 WP) und Sandma-
gerrasen (11–13 WP). 
 
 
4.2.2 Vegetation und historische Entwicklung der Kulturlandschaft 

und Nutzungsformen 

Nach Angaben des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) der Landkreise Ansbach 
bzw. Weißenburg-Gunzenhausen (STMLU 1996, 2001) wird die potenziell natürliche 
Vegetation auf den Fluss- und breiten Bachauen überwiegend von Traubenkirschen-
Eschen-Auwald (Pruno-Fraxinetum) gebildet. Bachbegleitend wären Schwarzerlen-Ga-
leriewälder (Stellario-Alnetum glutinosae) bzw. Bach-Eschenwald (Carici remotae-Fraxi-
netum) ausgebildet. In Geländesenken, die von mäandrierenden Rinnsalen durchzogen 

 
12  Die Anwendung der bundesweiten Roten Liste der Biotoptypen (FINCK et al. 2017) ist für die 

bayerischen Gegebenheiten nicht praktikabel. Eine Zuordnung bayerischer Biotoptypen zu 
Biotoptypen auf Bundesebene birgt zu große Unsicherheiten. 
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sind, und auf Torf früherer Niedermoore wären Erlenbruchwälder (Alnion glutinosae) 
bzw. Walzenseggen-Erlenbruchwald (Carici elongatae-Alnetum) zu finden. 
 
Früheste Hinweise auf menschliche Besiedlung finden sich mit Resten der sehr seltenen, 
ackerbaulich geprägten Krumlov-Kultur, die auf 4.500 v. Chr. datiert wird, westlich des 
Projektgebiets bei Dittenheim (STMLU 2001). Auch Hügelgräber bei Gunzenhausen be-
legen, dass das Mittlere Altmühltal mindestens seit der Bronzezeit besiedelt war.  
 
Vom 6. Jahrhundert an erfolgte im Zuge der fränkischen Landnahme die Gründung 
zahlreicher Höfe und Dörfer. In den ökonomisch attraktiven Lagen begann im 8./9. 
Jahrhundert die Erschließung großer Waldgebiete. Die Enstehung der Wiesenaue in 
der häufig überschwemmten Altmühlaue dürfte größtenteils durch weidebedingte Auf-
lichtung der Auwälder und Rodungstätigkeiten zurückzuführen sein, wobei in Teilberei-
chen seggenriedartige Lichtungen bereits durch Überstauung und Bibertätigkeiten ent-
standen sind. Mit dem Aufkommen der Sense im 13. und 14. Jahrhundert hat die Wie-
sennutzung allmählich gegenüber der gemeischaftlich ausgeübten Weidehaltung (All-
mende), die noch bis Mitte des 20. Jahrhundert auf Teilflächen ausgübt wurde, weiter 
zugenommen. Im 18. Jahrhundert hat sich zunehmend die Stallfütterung durchgesetzt, 
was einerseits die Düngung der Ackerflächen mit Mist ermöglichte und gleichzeitig in 
den Wiesen im Talgrund aufgrund der zurückgehenden Beweidung und des damit ein-
hergehenden Nährstoffentzugs zu weiteren Standortunterschieden und Aushagerungen 
führte. Die Vielzahl an Landwirten und die kleinteilige Nutzung führten darüber hinaus 
zu einer enorm kleinteilgen Struktur- und Wiesenvielfalt. Bemerkenswert ist vor allem 
der große Anteil an „Ausmärkern“, d. h. Landwirten, die relativ weit entfernt ihre Hof-
stätte hatten. Dies ist auf die krisenbedingten „Hofzertrümmerungen“ zurückzuführen, 
im Zuge derer zahlreiche Flächen gemeinsam ersteigert und teilweise noch bis ins 20. 
Jahrhundert gemeinsam in rotierender Abfolge bewirschaftet wurden. Diese Eigentü-
merstruktur ist mit ein Grund dafür, dass Meliorationsmaßnahmen behindert und die 
Vielfalt und Kleinteiligkeit lange erhalten blieb. Darüber hinaus führten das seinerzeit 
schlecht ausgebaute Wegenetz und die weiten Wege der Landwirte dazu, dass „Hin-
terlieger“ erst nach dem 20. Juni, nach Johanni, in nassen Jahren auch meist noch sehr 
viel später ihre Wiesenparzellen, meist auch nur einmal pro Jahr nutzten, so dass auch 
hinsichtlich der Schnittzeitpunkte eine enorme Vielfat mit einer großen Anzahl an spät 
gemähten Flächen bestand. Zumal die Wiesen in der Aue mit ihren häufigen Über-
schwemmungen ohnehin meist drei Wochen später als auf den höher gelegenen Grün-
landflächen gemäht werden konnten. Gleichzeitig waren die Wiesen im Altmühltal sehr 
begehrt und die allermeisten Flächen, selbst die Ufer der Altmühl, wurden genutzt. Denn 
in trockenen Jahren boten die feuchten Auwiesen ausreichend Ertrag und Ersatz für 
Ausfälle auf den trockenen Wiesen. Schilf- und Gehölzbestände waren deutlich weni-
ger vorhanden. Die Aue war weithin offen und wurde von Grünland dominiert.  
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Diese historische Entwicklung und Besonderheiten der extensiven Grünlandwirtschaft im 
Altmühltal sind die entscheidenden Gründe für die enorme Biodiversität und die Entste-
hung äußerst vielfältiger Wiesenbrüterlebensräume. 
 
Die Altmühlaue wird auch heute noch überwiegend als Grünland genutzt, insbesondere 
auf Böden mit ganzjährig hohem Grundwasserstand und auf regelmäßig über-
schwemmten Flächen, wobei mit dem Strukturwandel der Landwirtschaft, der in den 
50er Jahren des letzten Jahrhunderts einsetzte, die Flächen zunehmend intensiver und 
großflächiger genutzt werden. Gleichzeitig führten der landwirtschaftliche Strukturwan-
del und die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte im Altmühltal auch dazu, 
dass die Förderungen im Rahmen des Bayerischen Vertragsnaturschutz- und Kulturland-
schaftsprogramms (VNP, KULAP) gut angenommen wurden und mit deren Hilfe die ex-
tensive Nutzung der Auenwiesen in Teilbereichen aufrechterhalten werden konnte. 
 
Mit dem Bau des Altmühlsees, der 1985 fertig gestellt wurde, gingen ca. 1.100 ha 
höchst bedeutsame Feuchtgebiete innerhalb des Projektgebietes verloren, bedingt durch 
den Verlust von 600 ha Feuchtwiesen für den See, die Zusammenlegung von Wiesen-
parzellen und Wegebaumaßnahmen. 
 
Die stark steigende Nachfrage nach Gär-Biomasse zum Betrieb von Biogasanlagen 
führt jedoch aktuell zu einem neuerlichen Intensivierungsschub und infolgedessen zu-
nehmend zum Verlust langjährig staatlich geförderter Extensivflächen. 
 
 
4.2.3 Fauna (Wiesenbrüter-Zielarten) 

Vorbemerkung: Nachfolgend werden ausschließlich die neun Wiesenbrüter-Zielarten 
ausführlich dargestellt. Abrisse zu weiteren 16 bewertungsrelevanten Tierarten werden 
mit Schwerpunkt „Maßnahmen“ im Kap. 9 behandelt. 
 
WIESENBRÜTER-SCHWERPUNKTGEBIETE 

Aufgrund des in Teilbereichen noch großräumigen Verbunds extensiv bewirtschafteter 
artenreicher Nass-, Feucht- und Glatthaferwiesen beherbergt das Projektgebiet eines 
der größten, landesweit bedeutsamen Wiesenbrütervorkommen Bayerns. Einmalig 
für Bayern kommt im Feuchtwiesengebiet Wiesmet das gesamte Spekt-
rum der europaweit rückläufigen Wiesenbrüter vor (LIEBEL 2015a), u. a. 50–
80 % des bayerischen Brutbestands der Uferschnepfe und ca. 50 % der in Bayern brü-
tenden Rotschenkel. Speziell für diese beiden Arten existieren in Deutschland außerhalb 
des norddeutschen Tieflands nur noch wenige Brutgebiete im Binnenland. Die Wiesen-
brüter gehören folglich zu den besonders charakteristischen und wertgebenden Zielar-
ten des Projektgebiets. 
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Bereits im Managementplan für das SPA-Gebiet 6728-471 „Altmühltal mit Brunst-
Schwaigau und Altmühlsee“ wurde der Erhaltungszustand (EHZ) für alle Wiesenbrüter-
arten – mit Ausnahme des Wiesenpiepers – als „ungünstig/unzureichend“ (EHZ „C“) 
eingestuft. Die aktuellen Erhebungen im Rahmen des Wiesenbrütermonitorings im Alt-
mühltal (2017–2021) bestätigen eine anhaltend negative Bestandsentwicklung bzw. 
starke Fluktuationen für nahezu alle untersuchten Arten, lediglich die Grauammer zeigte 
einen beachtlichen Bestandszuwachs (s. Tab. 6). Seit einigen Jahren werden insbeson-
dere im Wiesmet aufwändige Gelegeschutzmaßnahmen (Zäunung, Markierung von 
Nestern) im Rahmen der Gebietsbetreuung durch den Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern e. V. durchgeführt, 2019 wurde mit der Telemetrierung von Brachvogelküken 
begonnen, um Informationen über den Bruterfolg bzw. die Kükensterblichkeit und deren 
Ursachen zu erhalten. 
 
Für eine möglichst effiziente Umsetzung von Schutz- und Fördermaßnahmen für die 
Wiesenbrüter wurden innerhalb des Projektgebiets insgesamt 14 Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiete in den drei Bewertungsstufen „Fokusgebiet Kategorie I“, „Fokusgebiet Ka-
tegorie II“ und „Trittsteingebiet“ abgegrenzt (s. Kap. 6, Kartensatz 5.2 und Kap. 8.2, 
Abb. 22, Tab. 43). Zusätzlich kennzeichnen „A-Flächen“ die auf Basis der Daten iden-
tifizierbaren qualitativ hochwertigsten Flächen und Räume. 
 
Nachfolgende Tab. 7 bis Tab. 16 fassen die Bestandsentwicklung der Wiesenbrüterar-
ten für die verschiedenen Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete in der Reihenfolge Fokus-
gebiete Kategorie I, Fokusgebiete Kategorie II, Trittsteingebiete zusammen. Im An-
schluss wird auf die Bestandssituation und -entwicklung jeder einzelnen Wiesenbrüterart 
im Projektgebiet eingegangen. Die aktuellen Brutplätze bzw. Revierzentren sind (soweit 
möglich) lagegenau im Kartensatz 2 sowie in den jährlichen Abschlussberichten des 
aktuellen Wiesenbrütermonitorings im Altmühltal (BULL et al. 2019, 2020, 2021, WEIß 

et al. 2019, 2020) enthalten. 
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Tab. 6: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Projektgebiet 

Bruten mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); VSR = Vogelschutz-
richtlinie; §§ = streng geschützt nach § 7 BNatSchG; RL BY = Rote Liste Bayern (RUDOLPH et 
al. 2016), RL D = Rote Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020a); RL-Einstufungen: 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, V = Vorwarnstufe; EHZ = Erhaltungszustand: B = 
gut, C = ungünstig/unzureichend; * = Quelle: FFH-Managementplan (SCHOTT et al. 2014a), 
Gesamtgebiet; ** = Quelle: landesweites Wiesenbrütermonitoring 2014/2015 (Angabe 
des Jahres mit der größten Anzahl an Brutpaaren), nur Fokusgebiete Kategorie I: *** = 
Quelle: Wiesenbrütermonitoring im Altmühltal 2017 bis 2021 (BULL et al. 2021), nur Fokus-
gebiete Kategorie I. 

Art 
VSR 
§§ 

RL 
BY 

RL 
D 

EHZ* 
2006– 
2013* 

2014/ 
2015** 

2017–
2021*** 

Großer Brachvogel 
(Gbv) 
Numenius arquata 

Art. 
4(2) 
§§ 

1 1 C 
90–
100 

87 60–65 

Kiebitz (Ki) 
Vanellus vanellus 

Art. 
4(2) 
§§ 

2 2 C 
70–
200 

~130 
152 76–137 

Uferschnepfe (Us) 
Limosa limosa 

Art. 
4(2) 
§§ 

1 1 C 30–38 16 5–12 

Rotschenkel (Ros) 
Tringa totanus 

Art. 
4(2) 
§§ 

1 2 C 3–5 4 2–3 

Bekassine (Be) 
Gallinago gallinago 

Art. 
4(2) 
§§ 

1 1 C 25–30 24 11–28 

Wachtelkönig (Wk) 
Crex crex 

Anh. I 
§§ 

2 1 C 2–4 18 0–2 

Braunkehlchen (Bk) 
Saxicola rubetra 

Art. 
4(2) 

1 2 C 1–5 4 2–7 

Wiesenpieper (W) 
Anthus pratensis 

Art. 
4(2) 

1 2 B 
70–
100 

52 63–86 

Grauammer (Ga) 
Emberiza calandra 

Art. 
4(2) 

1 V C 6–10 26 28–79 
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Tab. 7: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 4 (Fokusgebiet Kategorie I) „Brunst-
Schwaigau“ (1980 – 2021) 

Bruten mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); n.k.: nicht kartiert; *: 
Angabe aus dem Jahr mit der größten Anzahl an Brutpaaren; ( ): Gesamtzahl inkl. Anzahl 
der Brutpaare, die i. R. sonstiger Kartierungen erhoben wurden; rot = Daten des landeswei-
ten Wiesenbrütermonitorings 1980-2014/15; grün = Daten des Wiesenbrütermonitorings 
2017-2021 im Altmühltal; grau = Daten aus sonstigen Kartierungen/Sichtungen (nur Aus-
wahl von Jahren mit bemerkenswerten Vorkommen); Artkürzel s. Tab. 6; Lage des Gebietes 
s. Karte 5.2.2; Quellen: BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), 
ASK (Stand Mai 2020); ggf. Datenergänzungen von lokalen Expertinnen und Experten 
(März 2022). 

Jahr 
19 80 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

19 
99 

20 
06 

20 
08 

20 
14/ 
15* 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Art 

Gbv 4 12 14 11  7 11 4 7 5 3 4 

Ki n.k. n.k. n.k. n.k. 
(~20) 

9 4 19 5 15 7 5 4 

Be 0 3 6 1 6 0 4 0 0 0 0 0 

Wk 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 

Bk 0 0 0 0  0  0 1 1 0 0 

W 0 0 19 48 74 9 4 6 28 31 31 24 

Ga 0 0 0 10 5 0  0 0 3 1 0 

 

Tab. 8: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwerpunkt-
gebiet Nr. 10 (Fokusgebiet Kategorie I) „Haag“ (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7 
**: genaue Anzahl unklar, da die Abgrenzung des Fokusgebiets nicht mit den Abgrenzun-
gen der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete (i. R. der landesweiten Wiesenbrüterkartierung) 
übereinstimmt und/oder die Brutplätze nicht flächengenau angegeben wurden; z. T. auch 
unspezifische Angaben zum Brutstatus; Lage des Gebietes s. Karten 5.2.3 und 5.2.4; Quel-
len: BULL et al. (2021), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 

Jahr 19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

19 
99 

20 
06 

20 
12 

20 
14 

20
16 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Art 

Gbv 
mind. 
1-2 ** 

mind. 
6** 

mind. 
10** 13  2  12 5 7 6 7 7 

Ki n.k. n.k. n.k. n.k.(1) 12 2 (4)  10  3 6 3 5 

Us 0 0 0 0  0 4 1 3 1 0 0 0 

Be 0 1 0 0 (1) 4-5 0  0  0 0 0 0 

Wk 0 0 0 0 (4)  0  0  0 0 0 0 

Bk 1 0 0 0 1 0  0  0 0 0 0 

W 0 0 0 0 (1) 2 0 (2) 2 1  2 0 0 0 

Ga 0 0 0 0 1 0 1 0  0 1 1 0 
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Tab. 9: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 12 (Fokusgebiet Kategorie I) „Wiesmet“ 
(1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7 
**: Zahlen 1980 beziehen sich wahrscheinlich auf die Fläche inkl. heutigem Altmühlsee (s. 
z. B. DORNBERGER 1981: S. 15 für Gbv); ***: Daten wegen methodischer Abweichungen 
in Erhebung bzw. Auswertung ggf. nicht valide; Lage des Gebietes s. Karte 5.2.4; Quellen: 
BULL et al. (2019, 2020, 2021), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 

Jahr 19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
93 

19 
98 

20 
00 

20 
06 

20 
12 

2014
/15* 

20 
16 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Art 

Gbv 62 
** 

46 50 48 46 48 48  37 26 46 
*** 

28 29 28 

Ki n.k. n.k. n.k. 120 113 91 62  72 26 41 54 29 12 

Us 18 31 56 53 29 38 19  11 10 8 9 4 5 

Ros 0 0 2 3 3 3 4  3 2-3 3 3 3 2 

Be 7 15 9 7 12 16 26  22 28-
30 

11 28 20 25 

Wk 2 0 2 0 0 8 1  3 1 0 0 2 0 

Bk 2 0 0 2 6 11 0 5 4 5 6 6 4 2 

W 3 0 22 27 51 53 58  42 42 56 53 35 39 

Ga 9 0 3 1 0 1 5  26 18-
19 

28 74 73 74 

 

Tab. 10: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 14 (Fokusgebiet Kategorie I) „Altmühltal süd-
lich Gunzenhausen“ (1980 – 2021) 
Legende s. Tab. 7 
TF = Teilfläche; Lage des Gebietes s. Karten 5.2.6 und 5.2.7. 

Jahr 19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

20 
06 

2007
/09* 

20 
13 

2014
/15* 

20 
16 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Art 

Gbv 17 15 20 15 8 
(11) 

20-
26 

22 19 13 24-
30 

22-
26 

19-
21 

21 

Ki n.k. n.k. n.k
. 

n.k. 
(3) 

40 92  51 39 
(TF) 

33 70 87 55 

Us 1 2 5 3 0 3  7 5 3 0 0 0 
Ros 0 0 0 0 0 3 6 1(2) 2 0 0 0 0 
Be 6-10 7 1 4 2 2  2  0 0 0 0 
Bk 0 0 0 1(3) 0 9  0  0 0 0 0 
Wk 0 0 0 0 0(1) ~10 ~10 14  0 0 0 0 
W 0 0 2 3 0 12  0  0 0 0 0 
Ga 0 0 2 1 2 2  0  0 1 3 3 
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Tab. 11: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 2 (Fokusgebiet Kategorie II) „Colmberg“, Teil-
gebiet westlich von Bieg 

Legende s. Tab. 7 

**: genaue Anzahl unklar, da die Abgrenzungen des Gebietes nicht mit den Abgrenzungen 
der Wiesenbrütergebiete (i. R. des landesweiten Wiesenbrütermonitorings) bzw. des Be-
reichs sonstiger Kartierungen übereinstimmt und/oder die Brutplätze nicht flächengenau an-
gegeben wurden; z. T. auch unspezifische Angaben zum Brutstatus; Quelle: ASK (Stand 
Mai 2020), Daten von Experten und Expertinnen; Lage des Gebietes s. Karte 5.2.1.  

Jahr 1980 1986 1992 1998 1999 2006 2014 2015 2021 

Art 

Gbv 0 0-4** 0-4** 2  1 4 3 6 

Ki n.k. n.k. n.k. n.k. 1 2 6 2  

Wk 0 0 0 0 3 0 0 0  

W 0 0 0-2** 1 1 2 3 1  

 

Tab. 12: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 2 (Fokusgebiet Kategorie II) „Colmberg“, Teil-
gebiet östlich von Bieg 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Lage des Gebietes s. Karte 5.2.1.  

Jahr 1980 1986 1992 1998 1999 2006 2014 2015 2021 

Art 

Gbv 0 0-4** 0-4** 1  1 0 5 2 

Ki n.k. n.k. n.k. n.k.  5 1 1  

Be 0 0 0 0  2 0 0  

Wk 0 0 0 0 1 0 1 0  

W 0 0 0-2** 1  2 0 0  

 

Tab. 13: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 5 (Fokusgebiet Kategorie II) „Neunstetten“ 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Lage des Gebietes s. Karte 5.2.2. 

Jahr 1980 1986 1992 1998 2006 2008 2014 2015 2021 

Art 

Gbv 1-3** 3-4** 1-5** 5 0 1-4** 0-1 3 1 

Ki n.k. n.k. n.k. n.k. 0 0-2** 4 7  

Be 0-2** 0-1** 0-1** 0 0 0-1** 0 0  

W 0 0 0-4**  0 0-2** 0 0 1 
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Tab. 14: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiet Nr. 6 (Fokusgebiet Kategorie II) „Aurach“ 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Lage des Gebietes s. Karte 5.2.2; Quellen: ASK (Stand 
Mai 2020), Daten von Experten und Expertinnen. 

Jahr 
1980 1986 1992 1996 1997 1998 2006 2008 2015 2021 

Art 

Gbv 0-1** 0 1 1  0 0 1 1  

Ki n.k. n.k. n.k. 1  n.k. 0 1 0  

Bk     1      

W 0 0 1   0 0  0 1 

 
Tab. 15: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-

punktgebiet Nr. 6 (Fokusgebiet Kategorie II) „Herrieden-
West“ 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Lage des Gebietes s. Karten 5.2.2 und 5.2.3. 

Jahr 
1980 1986 1992 1998 2006 2008 2014 2021 

Art 

Gbv 0-2** 0-1** 0-4** 1 0 0-3** 2 1 

Ki n.k. n.k. n.k. n.k. 1 0-2** 0 0 

Be 1-2** 0-1** 0-1** 0 0 0-1** 0 0 

W 0 0 0-4** 0 0 0-2** 0 0 

 
Tab. 16: Anzahl Brutpaare der Zielarten im Wiesenbrüter-Schwer-

punktgebiet Nr. 9 (Fokusgebiet Kategorie II) „Leutenbuch“ 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; **: Maximum; Lage des Gebietes s. Karte 5.2.3. 

Jahr 
1980 1986 1992 1998 2006 2007 2012 2021 

Art 

Gbv max. 
6** 

max. 
8** 

max. 
9** 

6  3  3 

Ki      6   

Be 0 0-1**  0 0  1  

W 0 0 0 0 0  2 5 

Ga 0 0  0 0  1  
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Tab. 17: Anzahl Brutpaare der Zielarten in den Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebieten Nr. 1 „Hürbel“, Nr. 3 „Leutershausen-West“, 
Nr. 8 „Herrieden-Süd“, Nr. 13 „Gunzenhausen-West“ (Tritt-
steingebiete) 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Lage der Gebiete s. Karten 5.2.1, 5.2.3 und 5.2.5. 

Jahr 19 
80 

19 
84 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

19 
99 

20 
03 

20 
06 

20 
07 

20 
08 

20 
15 

20 
18 

20 
21 Art 

Nr. 1 „Hürbel“ 

Ki      1  1      

Be     1         

Nr. 3 „Leutershausen-West“ 

Gbv        1      

Be        1      

Nr. 8 „Herrieden-Süd“ 

Gbv 0**  0** 0** 1   0 1     

Ki n.k.  n.k. n.k. n.k.   1 2 3    

Wk 0  0 0 0   0 1     

W 0  0 0 0   1      

Ga  1            

Nr. 13 „Gunzenhausen-West“ 

Ki       1    1 3 1 

Be            1  

Ros       1       
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DIE EINZELNEN ARTEN13 

Großer Brachvogel (Numenius arquata) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Ursprünglich Brutvogel feuchter Hoch- und Flachmoore, heute v. a. in offenen, meist 
nassen, extensiv genutzten Wiesengebieten mit nur wenig Sichthindernissen. Im Brutge-
biet muss der Boden weich (stocherfähig) und der Raumwiderstand der Vegetation so 
gering sein, dass die Jungvögel bei der Nahrungssuche nicht behindert werden. Dies 
ist v. a. in allenfalls schwach gedüngten, feuchten bis nassen Wiesen der Fall. Beson-
ders günstig sind hohe Grundwasserstände und durch Bodenrelief bedingte Feuchtstel-
len. Sehr vorteilhaft ist ein intensives Mosaik von spät gemähten Wiesen mit Früh-
mahdstreifen, Altgras- und Brachestreifen auf engem Raum. Nahrungshabitate (auch 
zur Zugzeit) sind feuchte Wiesen und Weiden mit lückiger Vegetation sowie Flachwas-
serzonen. Ausgeprägte Brutortstreue lässt Brachvogelpaare trotz fehlendem Reproduk-
tionserfolg u. U. lebenslang an nach Veränderungen ungeeigneten Brutplätze festhal-
ten. Dies täuscht vielfach einen stabilen Bestand vor, der sich jedoch kaum mehr ver-
jüngt.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Große Brachvogel ist in Bayern regional verbreitet, wobei im Erfassungszeitraum 
1996–1999 eine wesentliche Verkleinerung des Brutareals zu verzeichnen war. Nen-
nenswerte Brutbestände liegen derzeit in den Tallandschaften von Altmühl, Donau, Un-
terer Isar, Regen, im Nördlinger Ries sowie den Niedermoorgebieten südlich der Do-
nau. Im Rahmen der letzten landesweiten Wiesenbrüterkartierung wurde ein Gesamt-
bestand von 496 Brutpaaren ermittelt (LIEBEL 2015a). Somit hat der Bestand des Brach-
vogels zwischen 1980 und 2015 in Bayern um ca. 54 % abgenommen. Besonders 
stark betroffen sind Gebiete (wie z. B. das Donautal), in denen eine deutliche Intensi-
vierung der landwirtschaftlichen Nutzung – häufig infolge einer verbesserten Infrastruk-
tur – erfolgte14. 
 

Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise des Großen Brachvogel seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt 
Abb. 3. Die Konzentration auf das Wiesmet und Altmühltal südlich von Gunzenhausen 
ist offensichtlich. 
 

 
13  Artbeschreibungen in Kursivdruck sind dem SPA-Managementplan entnommen (SCHOTT et al. 

2014b). Artbeschreibungen in Kursivdruck sind dem SPA-Managementplan entnommen 
(SCHOTT et al. 2014b). 

14 https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Nu-
menius+arquata (zuletzt aufgerufen 05.02.2022). 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Numenius+arquata
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Numenius+arquata
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Abb. 3: Nachweise des Großen Brachvogels im Projektgebiet 

Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) des Großen Brachvogels regelmäßig in allen vier Fokusgebieten 
der Kategorie I sowie zumindest sporadisch in allen Fokusgebieten der Kategorie II und 
zwei der vier Trittsteingebiete festgestellt werden (s. Tab. 18). 
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Tab. 18: Entwicklung des Brutbestands des Großen Brachvogels im 
Projektgebiet (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, 
hellgrün = Fokusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 

Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); [ ]: Daten 
wegen methodischer Abweichungen in Erhebung oder Auswertung ggf. nicht valide; n.k.: 
nicht kartiert; Quellen: BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), 
ASK (Stand Mai 2020).  

Jahr 

19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

20 
06 

20 
07
– 

09
* 

20 
13 

201
4/ 
15* 

20
16 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

Gebiet 

Nr. 4 Brunst-
Schwaigau 

4 12 14 11 7 11 4 4  7 5 3 4 

Nr. 10 Haag min. 
1-2 
** 

min. 
6 
** 

min. 
10 
** 

13 2 2  12 5 7 6 7 7 

Nr. 12 Wiesmet 62 46 50 46 48 49  37 26 [46] 28 29 28 

Nr. 14 Altmühltal 
südl. Gunzenhau-
sen 

17 15 20 15 8 
(11
) 

20 
-26 

22 19 13 24-30 22-
26 

19-
21 

21 

Nr. 2 Colmberg 
(westl. Bieg) 

0 0-4 
** 

0-4 
** 

2 1   4  n.k. n.k. n.k. 6 

Nr. 2 Colmberg 
(östl. Bieg) 

0 0-4 
** 

0-4 
** 

1 1   5  n.k. n.k. n.k. 2 

Nr. 5 Neunstetten 1-
3** 

3-
4** 

1-5 
** 

5 0 1  3  n.k. n.k. n.k. 1 

Nr. 6 Aurach 0-
1** 

0 1 0 0 1  1  n.k. n.k. n.k. n.k
. 

Nr. 7 Herrieden-
West 

0-
2** 

0-
1** 

0-4 
** 

1 0 0-3 
** 

 2  n.k. n.k. n.k. 1 

Nr. 9 Leutenbuch max. 
6 ** 

max. 
8 ** 

max. 
9 ** 

6 1 3    n.k. n.k. n.k. 3 

Nr. 11 Leugraben 1 1 1 3 1   3  n.k. n.k. n.k. 2 

Nr. 3 Leutershau-
sen-West 

    1     n.k. n.k. n.k. n.k
.? 

Nr. 8 Herrieden-
Süd 

0 0 0 1 0 1    n.k. n.k. n.k. n.k
.? 

Summe 90-
96 96 114 104 70   90  

min. 
38; 

max. 
90 

61-
65 

58-
60 75 

 
Im Managementplan wurde der Brutbestand des Großen Brachvogels auf 90–100 Brut-
paare geschätzt SCHOTT et al. (2014b). Im Rahmen der letzten landesweiten 
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Wiesenbrüterkartierung 2014/15 wurden in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten 
des Projektgebiets (Fokusgebiete Kategorie I und II) 90 Brutpaare ermittelt, 2021 konn-
ten dort lediglich noch 75 Brutpaare nachgewiesen werden. In den letzten drei Moni-
toringjahren lag die Reproduktionsrate – mit Ausnahme des Jahres 2020 – trotz auf-
wändiger Gelegeschutzmaßnahmen durch die Gebietsbetreuung sehr niedrig und deut-
lich unter dem für einen langfristigen Populationserhalt notwendigen Wert von 0,4 flüg-
gen Jungvögeln pro Brutpaar (BAUER et al. 2012) (s. Tab. 19). Ursächlich war die hohe 
Kükensterblichkeit infolge des hohen Prädationsdrucks und ungünstiger Habitatbedin-
gungen für die Jungenaufzucht. 
 
Tab. 19: Entwicklung der Reproduktionsrate des Großen Brachvogels 

im Altmühltal während der Monitoringjahre 2019 bis 2021 

Quellen: BULL et al. (2019, 2020, 2021), WEIß et al. (2019, 2020). 

Untersuchungsjahr 2019 2020 2021 

Anzahl Brutpaare 61 58 60 

Anzahl flügger Jungvögel 

Brunst-Schwaigau 

Haag 

Wiesmet 

Altmühtal südl. Gunzenhausen 

Gesamt 

 

0 

2 

0 

6 

8 

 

0 

5 

20 

2 

27 

 

0 

0 

3 

1 

4 

Reproduktionsrate 0,13 0,47 0,07 

 
Das Fokusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“ zeichnete sich ab Ende der 1980er Jahre bis 2008 
durch einen relativ stabilen Brutbestand von ca. 50 Brutpaaren aus. Seit 2014 ist ein 
deutlicher Rückgang auf einem im Kurzzeittrend stabilen Bestand von 28–29 Brutpaare 
festzustellen (s. Abb. 4). Die höchste Revierdichte konnte dabei im Bereich um das Na-
turschutzgebiet „Heglauer Wasen“ festgestellt werden, Größere Verbreitungslücken 
fanden sich v. a. im Bereich Gerberin, in den südlichen Abschnitten Heßmuhr, Stöcking 
und östlich des Heglauer Mühlbachs.  
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Abb. 4: Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels im Wiesmet 
zwischen 1980 und 2021 

Quelle: Bull et al. (2021). 

 
Die Bestandsabnahme dürfte auf den extrem niedrigen Bruterfolg der letzten Jahre zu-
rückzuführen sein (s. Tab. 2). Während die Reproduktionsrate von 1988 bis 2008 im 
Durchschnitt den für den langfristigen Erhalt der Population erforderlichen Wert von 
mindestens 0,40 Jungvögel/Brutpaar noch erreichte, liegt der Wert in den Folgejahren 
fast ausnahmslos weit darunter. Dies könnte auf eine Habitatverschlechterung und infol-
gedessen auf ein zeitverzögertes Aussterben langlebiger Individuen hindeuten, die auf-
grund ihrer hohen Brutplatztreue selbst ungeeignet gewordene Habitate weiterhin be-
siedeln. Der Brutbestand würde somit weiter auf einem höheren Level gehalten werden 
(BULL et al. 2021). 
 
Tab. 20: Entwicklung der Reproduktionsrate des Großen Brachvogels 

im Fokusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“  

Quellen: ALKEMEIER (1993-2008), BULL et al. (2019, 2020, 2021), MEßLINGER et al. (2016, 
2017), STERN & HONOLD (2014). 

Jahre 1988-
2008 

2009-
2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 

Reproduktionsrate 
im Mittel 

0,46 
k.A. 0,32 

0,03-
0,05 

0,04-
0,08 

0,02 0 0,69 0,11 

 
Der Brutbestand im Fokusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“ wird bereits seit einigen Jahren 
intensiv vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) betreut. Dabei wird 
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versucht, möglichst viele Neststandorte zu ermitteln und auf dieser Grundlage möglichst 
viele Nester durch Elektrozäune zu schützen. Ein Teil der geschlüpften Küken wurde 
besendert und telemetriert. Die gefundenen Gelege zeichneten sich insgesamt durch 
einen hohen Schlupferfolg aus, der 2020 mit 88 % und 2021 mit 74 % deutlich über 
dem 2008 ermittelten Wert von 44 % (ALKEMEIER 2008) lag. Dabei befanden sich diese 
Nester fast ausschließlich innerhalb von Schutzzäunen. Dem hohen Schlupferfolg, der 
auf die intensive Betreuung und Zäunung zurückzuführen sein dürfte, steht ein sehr ge-
ringer Bruterfolg gegenüber. Die Hauptursache dafür ist folglich auf eine zu hohe Jun-
gensterblichkeit zurückzuführen. Die Resultate aus der Telemetriestudie im Jahr 2021 
an Brachvogelküken zeigten, dass es sich bei insgesamt 88,8 % der augenscheinlichen 
Todesursachen nichtflügger Jungvögel um Prädationsereignisse handelte, was auf einen 
nach wie vor hohen Prädationsdruck hinweist (s. Abb. 5). Es bleibt allerdings unklar, 
ob die Prädation die wirkliche Todesursache darstellt oder der Jungvogel bereits infolge 
Unterkühlung, Mangelernährung oder anderer Ursachen verstarb und als Aas gefressen 
wurde (BULL et al. 2021). 
 
Wurden im Fokusgebiet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ zwischen 1980–1999 noch bis zu 
max. 14 Brutpaare festgestellt, sank der Bestand im Jahr 2021 auf aktuell 3 Brutpaare. 
Die Reviere des Großen Brachvogels konzentrierten sich 2019 bis 2021 in der Brunst 
zwischen Büchelberg, Röttenbach und Erlach auf traditionell besetzte Reviere, nur ein 
Revier wurde in der Schwaigau festgestellt (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2019, 2020). 
 
In den letzten Untersuchungsjahren konnte kein Bruterfolg dokumentiert werden. Die 
letzte erfolgreiche Brut im Gebiet war 2010. 
Bei weiterhin fehlendem Bruterfolg und einer geringen Neuansiedlungsrate ist ein wei-
terer Bestandrückgang bzw. letztlich das Aussterben des Großen Brachvogels im Ge-
biet in wenigen Jahren absehbar. Habitatverbesserungen und ein Prädationsmanage-
ment sind dringend erforderlich. 
 
Im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ unterliegt der Brutbestand des Großen Brachvogels star-
ken Schwankungen zwischen zwei und 13 Revieren. 2014/15 konnten im Rahmen des 
landesweiten Wiesenbrütermonitorings noch zwölf Brutpaare festgestellt werden. Aktu-
ell lag der Bestand auf einem stabilen Niveau von sechs bis sieben Revieren. Alle nach-
gewiesenen Reviere befanden sich ausschließlich im nordwestlichen Teil des Gebietes 
nördlich der Altmühl zwischen Haag und Großenried (BULL et al. 2021, WEIß et al. 
2019, 2020). 
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Abb. 5: Verlustursachen von insgesamt 18 Brachvogelküken mit be-
kanntem Schicksal im Untersuchungsjahr 2021 

Quelle: BULL et al. (2021). 

 
Im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 konnte lediglich in zwei Jahren ein für den 
langfristigen Populationserhalt notwendiger Bruterfolg (0,4 flügge Jungvögel/Brutpaar) 
erreicht werden. Im Mittel lag die Reproduktionsrate in den letzten sechs Jahren mit 
0,34 flüggen Jungvögeln pro Brutpaar etwas darunter (s. Tab. 21). 
 
Tab. 21: Entwicklung der Reproduktionsrate des Großen Brachvogels 

im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“  

Quellen: BACHMANN (2018), BULL et al. (2019, 2020, 2021), MEßLINGER et al. (2016, 
2017). 

Jahre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reproduktionsrate 0 1,0 0 0,33 0,71 0 

 
Die Ursache für die Gelege- bzw. Kükenverluste wurde am häufigsten auf die andau-
ernden Regenfälle in Verbindung mit Überschwemmungen und kühlen Temperaturen 
zurückgeführt. In drei Fällen wurden Nester von Prädatoren geplündert, in einem Fall 
wurde das Nest vermutlich infolge von zu vielen Störungen durch freilaufende Hunde 
aufgegeben. 
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Der Brutbestand des Großen Brachvogels im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich 
Gunzenhausen“ liegt seit 2007/8 bei 19–30 Brutpaaren, wobei sich im Kurzzeittrend 
eine leichte Abnahme manifestiert BULL et al. (2021), SCHOTT et al. (2014b). Aktuell 
befanden sich die Schwerpunktvorkommen im Bereich Alesheim (7–10 Reviere) sowie 
bei Unterasbach (6–10 Reviere). Die restlichen Reviere liegen verstreut im mittleren Be-
reich des Gebietes (südlich Windsfeld, bei Trommetsheim) (BULL et al. 2021, WEIß et 
al. 2019, 2020). 
 
Aktuell sowie bereits 2008/09 ist für den Großen Brachvogel im Altmühltal südlich von 
Gunzenhausen ein nur geringer Bruterfolg zu verzeichnen (s. Tab. 22). 
 
Tab. 22: Entwicklung der Reproduktionsrate des Großen Brachvogels 

im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“  

Quellen: BULL et al. (2019, 2020, 2021), SCHOTT et al. (2014b), WEIß et al. (2017, 2019, 
2020). 

Jahre 2008/09 2017 2019 2020 2021 

Reproduktionsrate 0,28 0 0,27 0,11 0,05 

 
Bei einem weiterhin nicht ausreichenden Bruterfolg ist mit einer Verschärfung der sich 
andeutenden Bestandsabnahme zu rechnen (BULL et al. 2021). 
 
In den Fokusgebieten der Kategorie II konnten seit der letzten landesweiten Wiesenmo-
nitorings (2014/15) insbesondere in den Bereichen um Bieg (Nr. 2 „Colmberg“) noch 
größere Bestände zwischen mit bis zu 9 Brachvogelrevieren festgestellt werden. 
 

Fazit 

Trotz des deutlichen Bestandsrückgangs seit Ende der 1980er Jahre kommt dem Pro-
jektgebiet mit rund 17 % des gesamtbayerischen Brutbestands (Stand: landesweites 
Wiesenbrütermonitoring 2014/15) für den Erhalt des Großen Brachvogels landesweite 
Bedeutung zu. Die meisten Reviere befinden sich derzeit in den Fokusgebieten Nr. 12 
„Wiesmet“ (28 Brutpaare) und Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ (21 Brut-
paare). Als kritisch erweist sich der für einen langfristigen Populationserhalt viel zu ge-
ringe Bruterfolg, der bislang auch durch aufwändige Gelegeschutzmaßnahmen nicht 
verbessert werden konnte. Die geringe Reproduktionsrate ist auf eine hohe Kükensterb-
lichkeit zurückzuführen, verursacht hauptsächlich durch hohen Prädationsdruck und 
durch für die Jungenaufzucht ungünstige Habitatbedingungen. 
 
Der Große Brachvogel bevorzugt Extensivwiesen mit späten Schnittzeitpunkten ab Juli. 
Im Wiesmet konnte eine Steigerung des Bruterfolgs mit zunehmendem Anteil an geeig-
neten VNP-Maßnahmen in den Wiesen festgestellt werden. Wichtige Habitatelemente 
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sind dabei auch Brachestreifen, Grabenränder und Säume sowie Frühmahdstreifen 
(ALKEMEIER 2008). Als artspezifische Fördermaßnahmen werden für das Projektgebiet 
insbesondere vorgeschlagen (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020); s. a. Kap. 9: 
– Erhöhung des Anteils von Wiesenflächen im Vertragsnaturschutzprogramm, insbe-

sondere von Flächen mit Schnittzeitpunkt ab 1.7. 
– Schaffung eines kleinteiligen Mosaiks von Kurzzeitbrachen in den Vertragsflächen. 

Die Brachen sollten dabei als mehrere, flächige und gezielt platzierte Kurzzeitbra-
chen belassen werden; alternativ: höherer Schnitt von Teilbereichen der Vertrags-
wiesen im Vorjahr; 

– Wiesenmahd von innen nach außen (gemäß BayNatSchG Art. 3 ist die Mahd auf 
Grünlandflächen ab einer Größe von 1 ha von außen nach innen verboten); 

– Nach Möglichkeit Verwendung von Mähwerken mit Messerbalken; 
– Intensive Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Wiesenbrüterberatern; 
– Aktive Gelegeschutzmaßnahmen zur Erhöhung des Bruterfolgs (als Übergangslö-

sung), insbesondere möglichst großflächige Zäunungen, ggf. gezielt Fuchsbejagung 
(Schwerpunkt vor der Wurfzeit im März/April, insbesondere auch mit Lebensfallen 
inkl. Fangmelder (LIEBEL 2015a). 

 
Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Der Kiebitz ist ein Brutvogel flacher, offener und wenig strukturierter Flächen mit kurzer 
und lückiger Vegetation. Als Steppenvogel ursprünglich fast ausschließlich in Mooren, 
Marschen und an Gewässern lebend, brüten Kiebitze heute auch auf Wiesen und Wei-
den, Brachflächen und Äckern. Entscheidend für die Brutplatzwahl ist eine niedrige (< 
10 cm) und lückige Vegetation, die aus der Vogelperspektive einen strukturierten brau-
nen Grundton ergibt. Kiebitze zeigen eine ausgeprägte Ortstreue. Intensive Landwirt-
schaft mindert den Bruterfolg erheblich, speziell durch Walzen der Oberfläche nach 
Beginn der Brutzeit, zu früher Wiesenmahd, später Bodenbearbeitung auf Äckern und 
düngungsbedingt zu dichtem Wuchs von Grünland.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Kiebitz ist in Bayern außerhalb der Alpen lückig verbreitet. Schwerpunkte bilden 
die großen Flussniederungen mit ihren Niedermoorgebieten, vor allem von Donau, Isar 
und Altmühl sowie Beckenlandschaften und Niederungen z. B. im Aischgrund, dem 
Ries und auf den Isar-Inn-Schotterplatten. Der aktuelle Bayerische Brutvogelatlas gibt auf 
Grundlage der Kartierungen von 2005–2009 einen Gesamtbestand von 6.000–9.500 
Brutpaare an und liegt somit niedriger als im vorangegangenen Zeitraum von 1996–
1999 (RÖDL et al. 2012). Dies deutet einen Rückgang an – entsprechend dem europä-
ischen Trend. Auch das Brutareal hat sich seit der Erfassung von 1996–1999 
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verkleinert15. Im Rahmen des landesweiten Wiesenbrütermonitorings 2014/15 wurde 
auf den Untersuchungsflächen ein Kiebitzbestand von 2.509 Brutpaaren erfasst. Im 
Vergleich zu 2006 hat der Bestand auf diesen Flächen um ca. 12 % abgenommen 
(LIEBEL 2015a). 
 

Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise des Kiebitzes seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 6. 
Auch diese Art ist aktuell v. a. im Wiesmet und Altmühltal südlich von Gunzenhausen 
zu finden. 

 

Abb. 6: Nachweise des Kiebitzes im Projektgebiet 

 

 
15  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Va-

nellus+vanellus (zuletzt aufgerufen 03.02.2022). 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Vanellus+vanellus
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Vanellus+vanellus
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Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) des Kiebitzes – zumindest sporadisch – im gesamten Projektgebiet 
festgestellt werden (s. Tab. 23). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Art im Rahmen 
des landesweiten Wiesenbrütermonitorings erst ab 2006 erfasst wurde. Langjährigere 
Datenreihen liegen nur aus dem Wiesmet vor. Der Kiebitz ist ansonsten aber bis auf 
das Trittsteingebiet Nr. 3 „Leutershausen-West“ in allen übrigen 13 Wiesenbrüterge-
bieten beobachtet worden. 
 
Dem Projektgebiet kommt auch eine sehr hohe Bedeutung als Rast- und Durchzugsgebiet 
für diese Art zu. 
 
Tab. 23: Entwicklung des Brutbestands des Kiebitzes im Projektgebiet 

(1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, 
hellgrün = Fokusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 

Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); k.A.: keine 
Angaben; Quellen: BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), 
ASK (Stand Mai 2020). 

Nr. Gebiet 

Jahr 

19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
93 

19 
98 

19 
99 

20
03 

20
06 

20 
07/ 
08* 

20 
14/ 
15* 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

4 
Brunst-

Schwaigau 
k.A. k.A. k.A.  

(ca. 
20) 9  4  5 15 7 5 4 

10 Haag k.A. k.A. k.A.  (1) 12  2 3 10 3 6 3 5 

12 Wiesmet k.A. k.A. k.A. 120 113   62 82 72 41 54 29 12 

14 
Altmühltal südl. 
Gunzenhausen 

k.A. k.A. k.A.  
k.A. 
(3)   40 92 51 33 70 87 55 

2 
Colmberg 

(westl. Bieg) 
k.A. k.A. k.A.  k.A. 1  2  6     

2 
Colmberg  
(östl. Bieg) 

k.A. k.A. k.A.  k.A.   5 2 1     

5 Neunstetten k.A. k.A. k.A.  k.A.   0 0-2 
** 7     

6 Aurach k.A. k.A. k.A.  k.A.   0 1 0     

7 
Herrieden-

West 
k.A. k.A. k.A.  k.A.   1 0-2 

** 0     

9 Leutenbuch k.A. k.A. k.A.  k.A.   0 6      

11 Leugraben        3  6     
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Nr. Gebiet 

Jahr 

19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
93 

19 
98 

19 
99 

20
03 

20
06 

20 
07/ 
08* 

20 
14/ 
15* 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

 Hürbel      2  2       

 Herrrieden-Süd k.A. k.A. k.A.  k.A.   1 3      

 
Gunzenhau-

sen-West 
      1   1    1 

 Summe k.A k.A k.A  k.A   122  159 92 137 124 77 

 
Im Managementplan (SCHOTT et al. 2014b) wird der Bestand des Kiebitzes (Stand 
2011) auf durchschnittlich 130 Reviere geschätzt, mit großen jährlichen Schwankun-
gen zwischen 70–200 Revieren. Die jeweilige Bestandsgröße wird dabei maßgeblich 
von den Wasserstandverhältnissen, insbesondere zur Zeit der Erstbruten bis Ende April 
bestimmt. In Trockenjahren werden die Gebiete frühzeitig verlassen. Im Rahmen der 
landesweiten Wiesenbrüterkartierung 2014/15 wurden im Projektgebiet noch 157 Re-
viere nachgewiesen. In den letzten Untersuchungsjahren (2017–2021) sank der Be-
stand von 137 (2019) auf nur noch 77 Reviere (2021) dramatisch ab (BULL et al. 2019, 
2020, 2021, WEIß et al. 2019, 2020). Mit Ausnahme des Gebietes „Haag“ wurde 
aktuell in keinem der Fokusgebiete, z. T. auch bereits seit längerer Zeit, ein für die 
Bestandserhaltung der Art ausreichender Bruterfolg von 0,8 Jungvögeln/Revier (BAUER 

et al. 2012) erreicht (BULL et al. 2019, 2020, 2021, WEIß et al. 2019, 2020), in 
manchen Gebieten auch bereits seit längerer Zeit. 
 
Der größte Bestandsrückgang ist im Fokusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“ zu verzeichnen. 
Brüteten dort bis 2000 regelmäßig zwischen 84–120 Brutpaare, sank die Zahl bis 
2015 auf 76–22 Reviere. Ab 2019 brach die Population auf nur mehr 12 Reviere im 
Jahr 2021 zusammen, dies ist der geringste Bestand seit 1993 (s. Abb. 7). 
 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 4 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 66 

 

Abb. 7 Bestandsentwicklung des Kiebitzes im Wiesmet zwischen 
1980 und 2021 

Quelle: BULL et al. (2021) 

 
Aktuell brütet der Kiebitz im Wiesmet schwerpunktmäßig im nordöstlichen Teil (Oberer 
und Unterer Boschen, Frühwasen, Etzwiesen), weitere Vorkommen finden sich im feuch-
ten Südteil des Eicha und in den Bereichen Hög und Dürrenbühl. Dabei zeichnet sich 
der überwiegende Teil der Revierstandorte durch eine hohe Bodenfeuchte aus, nahezu 
alle Reviere liegen in Grünlandflächen. Aktuell und auch in vorherigen Zeiträumen 
reicht der Bruterfolg nicht für einen langfristigen Erhalt der Population aus (s. Tab. 24).  
 
Tab. 24: Entwicklung der Reproduktionsrate des Kiebitzes im Fokusge-

biet Nr. 12 „Wiesmet“ 

Angaben in Jungvögel/Revier; k. A.: keine Angaben; Quellen: BULL et al. (2019, 2020, 
2021), ALKEMEIER (1998-2008), STERN & HONOLD (2014), MEßLINGER et al. (2016, 2017). 

Jahre 
1995-
2008 

2009-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Repro-
duktsons
rate 

im Mittel 
0,62 

k. A. 0,37 k. A. 0,2 0,03 0 

 
Im Fokusgebiet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ sank der Brutbestand von 1998 bis 2015 
von ca. 20 Revieren auf nur noch 5 Reviere ab. Nach einem Anstieg auf 15 Reviere 
im Jahr 2017, fiel der Bestand 2020/21 wieder auf 4–5 Reviere zurück (BULL et al. 
2021, WEIß et al. 2019, 2020). Die Revierstandorte konzentrieren sich aktuell auf eine 
vom Grundwasser gespeiste, schwachwüchsige, extensiv bewirtschaftete Feuchtwiese 
sowie deren näheres Umfeld in der Schwaigau. Der Bruterfolg wurde bereits 1998 als 
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unzureichend eingeschätzt (SCHOTT et al. 2014b) und liegt auch aktuell unter der für 
einen langfristigen Populationserhalt erforderlichen Reproduktionsrate (s. Tab. 25). 
 
Tab. 25: Entwicklung der Reproduktionsrate des Kiebitzes im Fokusge-

biet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ 

Angaben in Jungvögel/Revier; Quellen: BACHMANN (2018), BULL et al. (2019, 2020, 
2021), WEIß et al. (2017, 2019, 2020). 

Jahre 2017 2018 2019 2020 2021 

Reproduktionsrate 0,4 – 0,53 0 0,57 0 0 

 
Im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ unterliegt der Kiebitzbestand 
hohen Fluktuationen. 2008 konnte mit 92 Revieren der Höchstbestand festgestellt wer-
den. Aktuell lag die Anzahl der Brutpaare bei max. 87 Revieren (2020). Im Folgejahr 
sank der Bestand wieder auf 55 Reviere ab. Die Vorkommen konzentrierten sich auf 
Schwerpunktgebiete bei Unterasbach, Gundelsheim und Alesheim/Trommetsheim/Fi-
scherhaus (WEIß et al. 2019, 2020). Im Verlauf der Brutzeit zeigten sich dabei in den 
einzelnen Jahren hohe Bestandsschwankungen. Mit zunehmender Trockenheit und den 
Austrockenen von Feuchtmulden verließen viele Kiebitze das Gebiet bereits frühzeitig 
(z. B. im Jahr 2020 60 % der Population bis Ende April). Der Großteil der Reviere 
befand sich auf Grünlandflächen. Auch in diesem Gebiet war der Bruterfolg unzu-
reichend (s. Tab. 26). 
 
Tab. 26: Entwicklung der Reproduktionsrate des Kiebitzes im Fokusge-

biet Nr. 14 „Altmühltal südl. Gunzenhausen“ 

Angaben in Jungvögel/Revier; Quellen: BULL et al. (2019, 2020, 2021), SCHOTT et al. 
(2014b), WEIß et al. (2017, 2019, 2020). 

Jahre 2007/ 
2008 

2017 2019 2020 2021 

Reproduktionsrate 0,38 0,15 0,14 0,08 0 

 
Im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ konnte 2014/15 ein Höchstbestand von zehn Revieren 
nachgewiesen werden. In den letzten Untersuchungsjahren lag der Bestand zwischen 
drei und sechs Revieren. Die Vorkommen konzentrierten sich auf das Gebiet zwischen 
Haag und Obernau sowie den Bereich nordwestlich von Haag. Dabei handelte es sich 
zu ca. 50 % um Ackerbruten (BULL et al. 2019, 2020, 2021). Im Gegensatz zu den 
anderen Fokusgebieten konnte im Gebiet „Haag“ in zwei Jahren ein ausreichender 
Bruterfolg von 1,0 Jungvögeln/Revier erreicht werden (s. Tab. 27). 
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Tab. 27: Entwicklung der Reproduktionsrate des Kiebitzes im Fokusge-
biet Nr. 10 „Haag“ 

Angaben in Jungvögel/Revier; Quellen: BACHMANN (2018), BULL et al. (2019, 2020, 
2021), MEßLINGER et al. (2016, 2017). 

Jahre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reproduktionsrate unklar unklar 1,0 0,5 0,33 1,0 

 
Kiebitzreviere konnten sporadisch auch in fast allen anderen Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebieten festgestellt werden, höhere Bestandszahlen liegen dabei aus den Fokus-
gebieten der Kategorie II Nr. 5 „Neunstetten“ (2014/15: 12 Reviere) und Nr. 2 „Colm-
berg“ (2014/15: 6 Reviere westl. Bieg, 2006: 5 Reviere östl. Bieg) vor. 
 
Im Rahmen der Erstellung des Brutvogelatlas 2000 wurden zudem in der Inselzone des 
Altmühlsees zwischen 1996 bis 1998 bis zu 15 Reviere festgestellt. 
 

Fazit 

Mit nur noch 76 Revieren im Jahr 2021 in den Fokusgebieten ist der Bestand des Kie-
bitzes im Projektgebiet langfristig stark abnehmend. Der gravierendste Rückgang zeigt 
sich im „Wiesmet“, das bis 2014 das regional wichtigste Brutgebiet des Kiebitzes mit 
der bei weitem größten Brutkolonie in Westmittelfranken darstellte (SCHOTT et al. 
2014b). In allen untersuchten Wiesenbrüter-Fokusgebieten – außer im Gebiet Nr. 10 
„Haag“ – ist ein zu geringer, für einen langfristigen Erhalt der Population nicht ausrei-
chender Bruterfolg zu verzeichnen, was die negative Bestandsentwicklung weiter ver-
schärft (BULL et al. 2021). 
 
Im Grünland nutzt der Kiebitz zur Brut überwiegend nasse Extensivwiesen mit spätem 
Schnittzeitpunkt sowie Weideflächen. Wichtige Schlüsselstrukturen für das Vorkommen 
der Art sind offene (wechsel-)feuchte Bodenstellen, lange wasserführende Seigen und 
lückige Vegetation. Als artspezifische Fördermaßnahmen werden für das Projektgebiet 
insbesondere vorgeschlagen (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020; s. a. Kap. 9): 
– Langfristig möglichst großflächige Wiedervernässung (Verhinderung des schnellen 

Abflusses von Hochwasser aus dem Grünland), Grabeneinstau 
– Kurzfristig Neuanlage von Flutmulden und periodisch wasserführender Seigen so-

wie dauerhaftes Offenhalten dieser Flächen (jährliche Mahd, regelmäßiges Ab-
schieben im ca. fünfjährigem Turnus) 

– Erhöhung des Anteils von Kurzzeitbrachen in Vertragsnaturschutzflächen 
– Ggf. großflächige Zäunungen von Kiebitzkolonien (zum Schutz von Gelegen und 

Jungvögeln vor Prädatoren) 
– Gelegeschutz bei Ackerbruten (Markierung, Verzicht auf Bodenbearbeitung) 
– Ausdehnung der extensiven Beweidung, insbesondere in Kombination mit dem 
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Erhalt bzw. der Schaffung von Muldenstrukturen. 
 

Als Rast- und Durchzugsgebiet kommt dem Projektgebiet mit wohl zeitweise > 5.000 
Kiebitzen eine große Bedeutung zu (SCHOTT et al. 2014b). 
 
Uferschnepfe (Limosa limosa) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Die Uferschnepfe ist ein Bodenbrüter in weitgehend offenen Niederungsgebieten und 
Tallandschaften mit ausgedehnten Moor- oder Nasswiesenlandschaften. Besonders 
wichtig sind ein hoher Grundwasserstand, weicher stocherfähiger Untergrund, lückige 
Vegetation, Kleingewässer sowie bodenoffene, schlammige Ufer. Spätwinterhochwas-
ser und Grundwasseraustritte wirken sich günstig aus, dauerfeuchte Verhältnisse sind 
Voraussetzung für eine Ansiedlung. Uferschnepfen werden in der Kulturlandschaft vor 
allem durch Entwässerungsmaßnahmen, Verfüllung von Mulden, Grundwasserabsen-
kung, Nutzungsintensivierung und Wege beeinträchtigt. Menschliche Störungen insbe-
sondere auch durch Freizeitbetrieb wirken sich vor allem in der Reviergründungs- und 
frühen Brutphase sowie in den ersten beiden Wochen nach dem Kükenschlupf negativ 
aus.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Sehr seltener, lokaler und rückläufiger Brutvogel an der Donau, in der Regenaue und 
im Altmühltal. RÖDL et al. (2012) schätzten den gesamtbayerischen Brutbestand auf 
Basis der Bestandserhebungen von 2005–2009 auf nur noch 50–60 Brutpaare, im 
Rahmen der letzten bayerischen Wiesenbrüterkartierung 2014/15 konnten in den Wie-
senbrüter-Schwerpunktgebieten insgesamt lediglich noch 24 Brutpaare erfasst werden. 
Dies entspricht einem Bestandsrückgang von rund 75 % im Vergleich zu 1980 (LIEBEL 
2015b). Mit einem Bestand von 16 Brutpaaren (2014/15) beherbergt das Projektge-
biet rund 67 % der bayerischen Population16.  
 

Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise der Uferschnepfe seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 8. 
Das Wiesmet und gelegentliche Brutplätze im Altmühltal sind die letzten verbliebenen 
Vorkommen. 
 
Seit 1980 konnten in den drei Fokusgebieten „Haag“ (Nr. 10), „Wiesmet“ (Nr. 12) 
und „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ (Nr. 14) Nachweise von möglichen, 

 
16  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Li-

mosa+limosa (zuletzt aufgerufen 17.02.2022) 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Limosa+limosa
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Limosa+limosa
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wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvorkommen (Status B, C) der Uferschnepfe festge-
stellt werden (s. Tab. 28). Aktuell kommt die Uferschnepfe jedoch nur noch im Wiesmet 
und gelegentlich im Altmühltal vor (Abb. 8).  
 
Das Gebiet zeichnete sich bis Anfang der 1990er Jahre durch einen positiven Bestand-
strend mit einem maximalen Brutbestand von 56 Paaren (1992) aus (s. Abb. 9). Seither 
ist ein stetiger Bestandsrückgang – unterbrochen durch zwischenzeitliche Erholungspha-
sen – festzustellen. Insbesondere seit 2008 fiel die Populationsgröße ab auf aktuell nur 
noch fünf Brutpaare im Jahr 2021 (BULL et al. 2021). In den letzten drei Untersuchungs-
jahren befanden sich die Brutplätze ausnahmslos im Oberen Boschen, dem traditionell 
bevorzugten Brutgebiet im Norden des Wiesmet. 
 

 

Abb. 8: Nachweise der Uferschnepfe im Projektgebiet 
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Tab. 28: Entwicklung des Brutbestands der Uferschnepfe im Projektge-
biet (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, hellgrün = Fo-
kusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 

Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); Quellen: 
BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 

Jahr 
19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

20 
06 

20 
08 

20 
12 

20 
13 

20 
14/ 
15* 

20 
16 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Gebiet 

Nr. 10 
Haag 

0 0 0 0 0  4  1 3 1 0 0 0 

Nr. 12 
Wiesmet 

18 31 56 29 19 32   8 10 8 9 4 5 

Nr. 14 Alt-
mühltal südl. 
Gunzenhau-
sen 

1 2 5 3 0 3  9 7 5 3 0 0 0 

Summe 19 33 61 32 19    16  12 9 4 5 

 
 

 

Abb. 9: Bestandsentwicklung der Uferschnepfe im Wiesmet zwischen 
1980 und 2021 

Quelle: BULL et al. (2021) 
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Mit ein Grund für die prekäre Situation ist die seit jeher geringe Reproduktionsrate der 
Uferschnepfe im Wiesmet (s. Tab. 29). Seit 2008 konnte lediglich im Jahr 2020 ein für 
den langfristigen Populationserhalt ausreichender Bruterfolg dokumentiert werden, wo-
bei die dafür notwendigen Werte in der Literatur zwischen 0,26–0,87 flüggen Jungvö-
geln pro Brutpaar und Jahr stark variieren (KLOK et al. 2009, SCHEKKERMAN et al. 
2006). Verschärft wird die Situation weiterhin durch die insgesamt negative Bestands-
entwicklung der Art auf mitteleuropäischer Ebene (LOSSOW & RUDOLPH 2015) und ei-
nem daraus resultierenden geringeren Zuzug.  
 
Tab. 29: Entwicklung der Reproduktionsrate der Uferschnepfe im Wies-

met 

Quelle: BULL et al. (2021). 

Jahre  1991-
2008 

2009-
2011 

2012 2013 
1014-
2017 

2018 2019 2020 2021 

Repro-
duktsons-
rate 

im Mittel 
0,29 

k.A. 0 k.A. 0 k.A. 0 0,75 0 

 
Im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ konnten bis 2015 im Rah-
men des landesweiten Wiesenbrütermonitorings regelmäßig (mit Ausnahme von 2006) 
ein bis sieben Brutpaare der Uferschnepfe nachgewiesen werden. Im Jahr 1991/1992 
waren bei Unterasbach noch neun Brutpaare festzustellen (RANFTL & DORNBERGER in 

WEIß et al. 2017), auch 2013 konnten in diesem Fokusgebiet (Bereiche Unterasbach, 
westlich Gundelsheim, östlich Ehlheim) ebenfalls neun Reviere dokumentiert werden. Im 
Zuge des aktuellen Wiesenbrütermonitorings gelang letztmals 2017 der Nachweis von 
drei Brutpaaren. Für diese Art zu trockene Wiesen und ein hoher Prädationsdruck schei-
nen die Hauptursachen für das Ausbleiben zu sein. Als wesentliche Voraussetzungen 
für den Erhalt der Art im Gebiet werden daher eine drastische Verbesserung der Habi-
tatbedingungen (insbesondere durch Vernässung) sowie eine deutliche Senkung des 
Prädationsdrucks angesehen (BULL et al. 2021). 
 
Im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ wurden erstmals 2012 vier Brutpaare der Uferschnepfe 
nachgewiesen, der Bestand sank 2017 auf ein Brutpaar ab. Seither hat die Art das 
Gebiet wieder aufgegeben (BULL et al. 2021). Beobachtungen nach Hochwasserereig-
nissen weisen jedoch darauf hin, dass das Gebiet bei ausreichend hohen Wasserstän-
den für die Uferschnepfe grundsätzlich attraktiv wäre (BULL et al. 2019). 
 

Fazit 

Insgesamt betrachtet ist der Brutbestand der Uferschnepfe nach vorherigen bereits star-
ken Abnahmen aktuell weiterhin rückläufig und die Art im Untersuchungsgebiet vom 
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Aussterben bedroht (BULL et al. 2021). Der Bruterfolg reicht für ein Überleben der loka-
len Population nicht aus. 
 
Entscheidend für den Fortbestand bzw. die (Wieder-)Ansiedlung der Uferschnepfe im 
Projektgebiet sind flach überstaute Wiesenbereiche, Flutmulden oder künstlich ange-
legte Seigen, wobei die Art schnell auf die Neuanlage entsprechender Habitate rea-
giert (ALKEMEIER 2008). Zur Sicherung des Bruterfolgs muss nasser stocherfähiger Boden 
während der gesamten Brut- und Aufzuchtzeit zur Verfügung stehen. Von essenzieller 
Bedeutung ist ein hoher Grundwasserstand im Brutgebiet (z. B. durch Grabenanstau), 
der vorzugsweise bis Mitte Juni beizubehalten ist. Durch einen ausreichend hohen Was-
serstand kann sowohl eine für die Art günstige lückige und heterogene Vegetations-
struktur als auch der Prädationsdruck gesenkt werden (BULL et al. 2021, WEIß et al. 
2020). 
 
 
Bekassine (Gallinago gallinago) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Die Bekassine bewohnt Nasswiesen, Moore und andere offene bis locker bewaldete, 
nasse Habitate mit nicht zu hoher Bodenvegetation, aber ausreichender Deckung für 
Nest und Gelege. Entscheidende Kriterien für die Nahrungshabitate sind reiches Nah-
rungsangebot, leichte Erreichbarkeit der Nahrung (weicher, stocherfähiger Boden) und 
ungehinderte An- und Abflugmöglichkeiten. Die Nahrungshabitate sind häufig nicht 
identisch mit dem Brutbiotop und können eine sehr geringe Ausdehnung besitzen (z. B. 
Gräben, Tümpel, Teichränder).“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Die Bekassine brütet vor allem in der borealen und gemäßigten Zone der West-Paläark-
tis. In Bayern gehört die Art zu den sehr seltenen Brutvögeln. Auf Grundlage der Be-
standserhebungen 2005–2009 wurde der bayerische Bestand auf nur noch 600–900 
Brutreviere geschätzt. Die Verbreitungsschwerpunkte liegen in Mittel- und Unterfranken 
sowie im voralpinen Hügel- und Moorland. Im Vergleich zum Zeitraum 1996 – 1999 
hat sich das Brutareal wesentlich verkleinert, was auf eine Konzentration der Bestände 
in Kernlebensräumen hinweist. Auch der Brutbestand dürfte inzwischen weiter abge-
nommen haben. Wurden im Rahmen der landesweiten Wiesenbrüterkartierung 1998 
in den untersuchten Gebieten bayernweit noch 412 Brutpaare kartiert, konnten 
2014/15 nur noch 295–326 Brutpaare nachgewiesen werden (LIEBEL 2015a). Positive 
Entwicklungen zeigten sich nur in Gebieten mit aktiven Schutzmaßnahmen17. Als 

 
17  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Gal-

linago+gallinago (zuletzt aufgerufen 18.02.2022).  

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Gallinago+gallinago
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Gallinago+gallinago
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Durchzügler und (zunehmend) Überwinterer tritt die Bekassine deutlich häufiger im Pro-
jektgebiet auf. 
 

Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise der Bekassine seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 10. 
Das „Wiesmet“ (Fokusgebiet Nr. 12) ist das wesentliche Vorkommensgebiet. Nur gele-
gentliche siedeln sich einzelne Brutpaare noch im Fokusgebiet Nr. 4 „Brunst-
Schwaigau“ an. 
 

 

Abb. 10: Nachweise der Bekassine im Projektgebiet 

 
Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) der Bekassine in allen vier Kategorie I-Fokusgebieten sowie in 
vier Kategorie II-Fokusgebieten und zwei Trittsteingebieten festgestellt werden (s. Tab. 
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30). Weitere Nachweise liegen für die Inselzone des Altmühlsees (1984–2006: im 
Mittel drei bis fünf, max. sechs Brutpaare) sowie im Bereich von Waffenmühle (westlich 
des Wiesmets) vor. 
 
Aktuell brütet die Bekassine im Projektgebiet nur noch im Fokusgebiet Nr. 12 „Wies-
met“ mit 20–28 Paaren. Die Reviere konzentrierten sich dabei auf die grundfeuchten 
Bereiche Geröhricht, Oberer und Unterer Boschen sowie auf das NSG „Kappelwasen“ 
im Norden des Gebietes. Im zentralen und südlichen Bereich fehlt die Art bis auf wenige 
Ausnahmen aufgrund mangelnder geeigneter Habitatstrukturen BULL et al. (2019, 
2020, 2021). 
 
Im Wiesmet war bis 2008 eine Bestandszunahme von sieben auf max. 34 Brutpaaren 
festzustellen, wobei die Bestände in den einzelnen Jahren starken Schwankungen un-
terlagen (s. Abb. 11). Die Bestandszunahme wird dabei auf umfangreiche Wieder-
vernässungsmaßnahmen zurückgeführt SCHOTT et al. (2014b). 
 
Tab. 30: Entwicklung des Brutbestands der Bekassine im Projektgebiet 

(1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, 
hellgrün = Fokusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 

Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); Quellen: 
BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 
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Nr. 10 Haag 0 1 0 (1) 4 0   0  0 0 0 0 
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10 

7 1 4  2 2  2  0 0 0 0 
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 0      
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** 
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** 

0-1 
** 

0  0 
0-1 
** 

 0      

Nr. 9 Leutenbuch 0 1 0 0  0  1       
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Jahr 19 
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99 
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20 
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Nr. 1 Hürbel    1           

Nr. 3 Leuterhausen-
West 

     1         

Summe 15-
19 

28 17 18  31   24  11 28 20 25 

 

 

Abb. 11: Bestandsentwicklung der Bekassine im Wiesmet zwischen 
1980 und 2021 

Quelle: Bull et al. (2021). 

 
Ausschlaggebend für die Ansiedlung sind v. a. die Wasserstandverhältnisse im April. 
Seit 2014 pendelte sich der Bestand auf 20–30 Reviere ein. Nach BULL et al. (2021) 
sind die seit 2014/15 tendenziell zunehmenden Bestände im Wiesmet nicht zwangs-
läufig auf eine dortige Lebensraumverbesserung zurückzuführen, sondern können – ins-
besondere vor dem Hintergrund der rückläufigen Bestände in ganz Bayern und in Mit-
telfranken – auch durch Zuwanderungen nach Revieraufgabe in anderen Gebieten be-
dingt sein. 
 
Regelmäßige Brutvorkommen waren bis 2008 bzw. 2014/15 auch in den Fokusge-
bieten Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ und Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ mit 
ein bis fünf Brutpaaren (max. sechs bzw. sieben Brutpaaren) festzustellen. Im Rahmen 
des aktuellen Monitorings gelangen keine Brutnachweise mehr. 
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Im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“, den Kategorie II-Fokusgebieten Nr. 2 „Colmberg“ (östl. 
Bieg), Nr. 5 „Neunstetten“, Nr. 7 „Herrieden-West“ und Nr. 9 „Leutenbuch“ sowie den 
Trittsteingebieten Nr.1 „Hürbel“ und Nr. 3 „Leuterhausen-West“ konnte die Bekassine 
nur in einzelnen Jahren zumeist mit nur einem Brutpaar (max. vier Reviere in Haag) 
nachgewiesen werden. 
 
Fazit 

Bereits bei der Erstellung des Managementplans 2014 zeichnete sich eine deutliche 
Abnahme des Brutbestands ab, der auf nur noch auf 25–30 Brutpaare geschätzt wurde. 
Mit Ausnahme des Wiesmet wurde die Situation der Bekassine im Vogelschutzgebiet 
als „äußerst kritisch“ bewertet (SCHOTT et al. 2014b). Im Rahmen der aktuellen Unter-
suchungen (2017–2021) konnten lediglich im Wiesmet Reviere der Art nachgewiesen 
werden. In anderen Teilgebieten, wie z. B. in Brunst-Schwaigau oder im Altmühltal süd-
lich Gunzenhausen, ist die Bekassine ausgestorben. Ehemalige regelmäßig besetzte 
Brutplätze sind verschwunden, der Restbestand konzentriert sich auf das Wiesmet mit 
einem fluktuierenden Gesamtbestand von 11–28 Brutpaaren. Als Rasthabitat ist das 
gesamte Projektgebiet von landesweiter Bedeutung (während Zugspitzen wohl regel-
mäßig bis über 1.000 Vögel), in jüngerer Zeit insbesondere auch im Altmühltal südlich 
von Gunzenhausen (auf Renaturierungsflächen). 
 
Das Optimalhabitat für die Bekassine stellt ein mosaikartiges Nebeneinander aus nas-
sen, bis leicht überflutenden und deckungsreichen Kurzzeitbrachen, Sümpfen und Nass-
wiesen (Gesangsversteck, Nestanlage) und Mahdflächen mit Rohbodenstellen (Nah-
rungssuche) dar. Im Projektgebiet sind diese Strukturen derzeit kaum zu finden. Brache-
bereiche werden unzureichend gepflegt und verlieren mit zunehmender Verfilzung und 
Verbuschung ihre Habitateignung. Zur Förderung der Bekassine sollten der Anteil an 
Kurzzeitbrachen in bodennassen Bereichen sowie die Strukturvielfalt erhöht werden. 
Die strikte Trennung von Mahdflächen und Brachen in den Renaturierungsflächen sollte 
unterbleiben. Essenziell ist ein hoher Wasserstand, z. B. durch längerfristigen Wasser-
einstau (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020). 
 
 
Wachtelkönig (Crex crex) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Der Wachtelkönig bewohnte ursprünglich halboffene Auen, schütter bewachsene Ver-
landungszonen, Seggenmoore und natürliche Bergwiesen bis in die subalpine Stufe. 
Heute vorwiegend in halboffenen, extensiv genutzten Wiesenlandschaften mit struktur- 
und deckungsreicher Vegetation und geringem „Laufwiderstand“, hohem Blüten- und 
Insektenreichtum. In Mitteleuropa vorwiegend in Flächen mit Winter- und Frühjahrshoch-
wasser (v. a. Feuchtbrachen und spät gemähtes Feuchtgrünland). Rufplätze liegen be-
vorzugt in besonders dichter Vegetation oder in der Nähe von Gebüschen. Günstige 
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Lebensräume wechseln von Jahr zu Jahr, daher großräumige Fluktuation und hohe An-
siedlungsdynamik. Schutzmaßnahmen sind die Erhaltung und Regeneration von exten-
sivem, spät gemähtem bzw. kleinparzelliertem Feuchtgrünland mit Bracheanteilen und 
nicht gemähten Linearstrukturen.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Wachtelkönig ist in Bayern nur regional bis lokal verbreitet, jedoch von den feuch-
ten Niederungen bis in kühl-feuchte Hochlagen (Rhön). Auf Grundlage der Erhebungen 
von 2005–2009 wurde der Gesamtbestand auf 300–400 Brutreviere geschätzt, wobei 
eine vollständige Erfassung aufgrund der Nachtaktivität sowie der Rufaktivität unver-
paarter Männchen sehr schwierig ist. Weiterhin unterliegen die Bestände generell star-
ken jährlichen Schwankungen. Zu teilweise extremen Häufungen von Feststellungen des 
Wachtelkönigs kommt es bei Hochwasserereignissen, insbesondere bei Überschwem-
mungen in frühen Phasen der Brutzeit (RÖDL et al. 2012, SCHOTT et al. 2014b). Im 
Rahmen der sechsten landesweiten Wiesenbrüterkartierung 2014/15 wurde in den 
untersuchten Wiesenbrütergebieten in Bayern ein Gesamtbestand von mindestens 153 
Brutpaaren ermittelt18. 
 

Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise des Wachtelkönigs seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 
12. Diese Art kommt nicht regelmäßig vor. Wenn sie sich ansiedelt, dann aktuell nur 
noch im Wiesmet. 
 
 

 
18  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stb-

name=Crex+c rex (zuletzt aufgerufen am 18.02.2022). 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Crex+c%20rex
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Crex+c%20rex
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Abb. 12: Nachweise des Wachtelkönigs im Projektgebiet 

 
Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) des Wachtelkönigs – zumindest sporadisch – in allen vier Fokus-
gebieten der Kategorie I sowie im Kategorie II-Fokusgebiet Nr. 2 „Colmberg“ und Tritt-
steingebiet Nr. 9 „Herrieden-Süd“ festgestellt werden. Nachweise über längere Perio-
den hinweg liegen nur aus dem Fokusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“ und Nr. 14 „Altmühltal 
südlich Gunzenhausen“ vor (s. Tab. 31). 
 
Der Brutbestand im Projektgebiet umfasst seit 1980 – mit Ausnahme von seltenen Aus-
nahmejahren – zwischen null und vier Reviere. Angaben zum Bruterfolg liegen nicht 
vor. Häufig endete die Rufaktivität nach einer Erstmahd Anfang Juli. Bei Hochwasserer-
eignissen im Mai wurden die Rufplätze der ersten Wachtelkönige zumeist überflutet 
(SCHOTT et al. 2014b). 
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In den letzten vier Untersuchungsjahren konnten nur noch im Fokusgebiet Nr. 12 „Wies-
met“ in Jahr 2020 zwei Rufer nachgewiesen werden. Ein Rufplatz befand sich dabei 
im Oberen Boschen, der zweite im Bereich der Furten über Fallach und Zegelgraben 
(BULL et al. 2020, 2021). Bis 2016 konnten im Wiesmet zwischen null und drei Rufer 
festgestellt werden, in einzelnen Ausnahmejahren fünf acht (s. Abb. 13). 
 
Tab. 31: Entwicklung des Brutbestands des Wachtelkönigs im Projekt-

gebiet (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, hellgrün = Fo-
kusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 

Anzahl Brutpaare (bzw. rufende Männchen) mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C 
(sicher brütend); Quellen: BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. 
(2014b), ASK (Stand Mai 2020). 
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Abb. 13: Bestandsentwicklung des Wachtelkönigs im Wiesmet zwi-
schen 1980 und 2021 

Quelle: BULL et al. (2021) 

 
Im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ wurden zwischen 1999–
2014/15 fast jährlich mindestens ein bis zwei rufende Männchen festgestellt, in den 
Ausnahmejahren 2008–2014/15 stieg die Zahl auf 5–14 Rufer, wobei jedoch nur 
einzelne Individuen gebrütet haben dürften. Seit 2016 liegen keine Nachweise mehr 
vor (BULL et al. 2021, SCHOTT et al. 2014b). 
 
Im Fokusgebiet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ konnten rufende Wachtelkönige nur in den 
„Hochwasserjahren“ 1999 und 2013 mit acht bzw. vier Rufern dokumentiert werden.  
 
Aus dem Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ sowie dem Kategorie II-Fokusgebiet Nr. 2 „Colm-
berg“ und Trittsteingebiet Nr. 8 „Herrieden-Süd“ wurde die Art in jeweils nur einem 
Jahr nachgewiesen, wobei diese – wie die übrigen Kategorie II-und Trittsteingebiete –
aktuell nicht systematisch kartiert werden. 
 

Fazit 

Seit 2017 wurde der Wachtelkönig nur noch im Fokusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“ im Jahr 
2020 mit zwei Rufern festgestellt. BULL et al. (2020) schätzen, dass der Bestand auf 
niedrigem Niveau fluktuiert; größere Einflüge gibt es verglichen mit früheren Jahren 
immer seltener. Ein Mosaik aus Extensivwiesen mit spätem Mahdzeitpunkt (ab Mitte 
August) und verschieden alten Brachestadien bietet der Art ideale Lebensbedingungen. 
Im Projektgebiet mangelt es insbesondere an flächigen einjährigen Brachen sowie 
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Kurzzeitbrachen. Das praktizierte Mahdregime berücksichtigt die Ansprüche des 
Wachtelkönigs zu wenig (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020). 
 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Das Braunkehlchen ist ein Brutvogel offener, doch reichstrukturierter, extensiv genutzter 
Wiesen und Streuwiesen, Weiden, Heiden, Moore, Großseggenbestände sowie Bra-
chen, Randstreifen an fließenden und stehenden Gewässern (besonders Gräben) und 
Ruderalflächen. Benötigt werden neben niedrigwüchsigen Bereichen mit bodennaher 
Deckung zum Nestbau eine vielfältige, insektenreiche Zwergstrauch- oder Krautschicht 
als Nahrungshabitat und eine hohe Anzahl an knapp über die übrige Vegetation her-
ausragenden Vertikalstrukturen (Hochstauden, Büsche, Korb- und Doldenblütler, Pflö-
cke, Zäune) als Sitzwarten. Gefährdung durch großflächige, intensive Nutzung und 
Ausräumung der Flur. Schutz durch Erhaltung kleinparzellierter, extensiv genutzter (un-
gedüngter, spät gemähter), strukturreicher Wiesengebiete.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 
Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

In Bayern heute seltener Brutvogel mit dramatisch einbrechenden Brutbeständen. Auf 
Basis der Bestandserhebungen von 2005–2009 wurde der Bestand bayernweit auf nur 
noch 1.200–1.900 Brutpaare geschätzt und ist somit gegenüber 1999 um fast 50 % 
eingebrochen (STICKROTH 2011 in RÖDL et al. 2012). Zeitgleich hat das Brutareal in 
Bayern um mehr als ein Drittel abgenommen (RÖDL et al. 2012). Im Rahmen der letzten 
landesweiten Wiesenbrüterkartierung (2014/2015) konnten in den untersuchten Wie-
senbrütergebieten nur noch 455 Brutpaare erfasst werden. Damit hat sich der Braun-
kehlchenbestand in diesen Flächen im Vergleich zu 2006 um 200 Brutpaare weiter 
reduziert19. 
 
Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise des Braunkehlchens seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 
14. Neben dem Wiesmet sind derzeit nur wenige andere Wiesenbrüter-Schwerpunkt-
gebiete für eine Ansiedlung geeignet. 
 
 

 
19  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Saxi-

cola+rubetra (zuletzt aufgerufen am 17.02.2022). 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Saxicola+rubetra
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Saxicola+rubetra
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Abb. 14: Nachweise des Braunkehlchens im Projektgebiet 

 
Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) des Braunkehlchens in allen vier Fokusgebieten der Kategorie I 
sowie im Fokusgebiet der Kategorie II Nr. 6 „Aurach“ festgestellt werden (s. Tab. 32). 
 
Aktuell gibt es im Projektgebiet regelmäßige Brutvorkommen nur noch im Fokusgebiet 
Nr. 12 „Wiesmet“. Dort brütet die Art seit 1993 regelmäßig mit zwei bis sechs Brut-
paaren. 2000 stieg der Bestand auf elf Brutpaare an, brach jedoch bis 2008 wieder 
zusammen. Ab 2014 erholte sich der Brutbestand wieder auf vier bis sechs Brutpaare 
(s. Abb. 15). Dies dürfte auf die günstige Vegetationsentwicklung infolge der extensiven 
Rinderbeweidung sowie angrenzender Brachebestände zurückzuführen sein, die ge-
eignete Bruthabitate für die Art darstellen. Im Wiesmet werden v. a. Bereiche mit Alt-
grasstreifen und Singwarten (insbesondere Verlandungsbereiche von Kleigewässern, 
Bereiche um die Rinderkoppel im Eicha und entlang von Grabenrändern) besiedelt, 
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wobei die Art eine ausgeprägte Brutortstreue zeigt. Seit 2019 ist ein erneuter Populati-
onsrückgang auf nur mehr 2 Brutpaare 2021 zu verzeichnen, dessen Ursachen jedoch 
unklar sind. Da sich die Habitatbedingungen in den bisher besiedelten Revierlebens-
räumen augenscheinlich nicht verändert haben, kommen die in weiten Teilen Europas 
sinkenden Bestände und damit ein eingeschränkter Zuzug aus anderen Populationen 
als Ursache mit in Betracht (BULL et al. 2021). 
 
Tab. 32: Entwicklung des Brutbestands des Braunkehlchens im Projekt-

gebiet (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, hellgrün = Fo-
kusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 
Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); Quellen: 
BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 

Jahr 19 
80 

19 
86 

19 
92 

19
97 

19 
98 

19 
99 

20 
00 

20 
06 

20 

08 

20 
09 

20
13 

20 
14/
15* 

20 
16 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Gebiet 

Nr. 4 
Brunst-
Schwaigau 

0 0 0  0   0    0  1 1 0 0 

Nr. 10 
Haag 

1 0 0  0 1  0    0  0 0 0 0 

Nr. 12 
Wiesmet 

2 0 0 6 6  11 0    4 5 6 6 4 2 

Nr. 14 Alt-
mühltal 
südl. Gun-
zenhausen 

0 0 0 2 
1 
(3) 

  0 9 5 1 0  0 0 0 0 

Nr. 6 
Aurach 

0 0 0 1 0   0    0      

Summe 3 0 0  7   0    4  7 7 4 2 
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Abb. 15: Bestandsentwicklung des Braunkehlchens im Wiesmet zwi-
schen 1980 und 2021  

Quelle: Bull et al. (2021) 

 
Im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ waren zwischen 1997–
2013 relativ regelmäßig Braunkehlchenreviere festzustellen. Der Höchststand wurde 
2009 mit insgesamt neun Revieren festgestellt. Seit 2014 konnten im Gebiet keine Brut-
nachweise mehr erbracht werden. 
 
Im Fokusgebiet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ gelang 2017 und 2019 erstmals wieder der 
Nachweis eines Brutpaars, in den darauffolgenden Jahren 2020 und 2021 konnte die 
Art nicht festgestellt werden. Die Neubesiedlung des Gebiets bleibt fraglich. 
 
Aus dem Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ sowie dem Fokusgebiet Nr. 6 „Aurach“ liegen 
jeweils nur Einzelnachweise aus des 1980er bzw. 1990er Jahren vor. In den Gebieten 
fehlen derzeit geeignete Habitatstrukturen für eine mögliche Ansiedlung des Braunkehl-
chens. 
 
Fazit 

Der Bestand des Braunkehlchens ist im Projektgebiet aktuell weiterhin rückläufig und 
hochgradig vom Erlöschen bedroht. 2021 konnten nur mehr zwei Reviere im Wiesmet 
nachgewiesen werden. Diese kritische Situation ist auf einen deutlichen Mangel an für 
die Art essenziellen Habitatstrukturen im Projektgebiet zurückzuführen. Dazu zählen 
insbesondere Altgras- und Brachflächen (linear oder flächig), ungemähte Grabenrän-
der, permanente Weidezäune (Sitzwarten) und wenigjährige Gebüschsukzessionen 
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sowie generell Übergangsbereiche zwischen Mahdflächen und Kurzzeitbrachen. Flä-
chig gemähte und intensiv genutzte, strukturarme Grünlandkomplexe sowie auch ver-
filzte Vegetationskomplexe, im Wasser stehende Schilfflächen und dichte Gehölze wer-
den von der Art gemieden. Um die Population des Braunkehlchens zu erhalten, ist eine 
Verbesserung der Brutlebensräume dringend erforderlich. Zur Erhöhung des Struktur- 
und Grenzlinienreichtums sollten neue mehrjährige Brachflächen angelegt werden. 
„Bracheinseln“ haben dabei den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu linearen Brache-
streifen keine Leitlinien für Nestprädatoren darstellen. Die Entwicklung einer heteroge-
nen Wiesenstruktur sollte weiterhin gefördert sowie die extensive Beweidung ausgewei-
tet werden (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020). 
 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Der Wiesenpieper ist ein Brutvogel offener bis halboffener, baum- und straucharmer 
Landschaften auf meist feuchten Standorten mit gut strukturierter, deckungsreicher Kraut-
schicht. Darin müssen als Ansitzwarten einzelne höhere Strukturen wie hohe Stauden, 
niedrige Büsche, Pfähle oder Zäune zur Verfügung stehen. Vorkommen in landwirt-
schaftlich genutzten Flächen benötigen einen hohen Anteil von Extensivwiesen mit ho-
hem Grundwasserstand und bewachsene Gräben oder Brachstreifen. Der Wiesenpie-
per nistet am Boden. Er ist Mittelstreckenzieher, der etwa von März bis Oktober im 
Brutgebiet auftritt.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Der Wiesenpieper ist in Bayern ein sehr lückenhaft verbreiteter Brutvogel feuchter, Grün-
land geprägter Hügel- und Berglagen sowie feuchter Niederungen. Größere Verbrei-
tungslücken bestehen insbesondere in größeren Trockengegenden wie z. B. Mainfran-
ken. Insgesamt wird der Brutbestand in Bayern auf Grundlage der Bestandserhebungen 
von 2005–2009 auf 1.100-1.600 Brutpaaare geschätzt (RÖDL et al. 2012). Im Ver-
gleich zur Kartierperiode 1996–1999 hat sich das Artareal in Bayern wesentlich ver-
kleinert. Das Altmühltal zählt zu einem der Verbreitungsschwerpunkte. Im Rahmen der 
sechsten landesweiten Wiesenbrüterkartierung (2014/15) wurden in den untersuchten 
Wiesenbrütergebieten (ohne Schwerpunktgebiet Murnauer Moos) landesweit insge-
samt 598 Brutpaare ermittelt, 53 Brutnachweise (8,8 %) entfallen davon auf das Pro-
jektgebiet20. 
 
 

 
20  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=An-

thus+pratensis (zuletzt aufgerufen am 18.02.2022) 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Anthus+pratensis
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Anthus+pratensis
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Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise des Wiesenpiepers seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 
16. Für diese Art spielt neben dem Wiesmet auch die Brunst-Schwaigau eine wesentli-
che Rolle als besiedelbarer Lebensraum. 
 

 

Abb. 16: Nachweise des Wiesenpiepers im Projektgebiet 

 
Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) des Wiesenpiepers in allen vier Fokusgebieten der Kategorie I 
sowie zumindest sporadisch in alle sechs Fokusgebieten der Kategorie II und einem 
Trittsteingebiet festgestellt werden (s. Tab. 33). 
 
Im Rahmen der Erstellung des SPA-Managementplans (SCHOTT et al. 2014b) wurde der 
Brutvogelbestand im Projektgebiet auf mindestens 70–100 Brutpaare geschätzt. Die 
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aktuelle Zustandserfassung in den vier Kategorie I-Fokusgebieten (2017 – 2021) ergab 
für das Jahr 2017 noch einen Brutbestand von 86 Brutpaaren. Dieser sank nach 2019 
auf nur noch 63 Brutpaare ab, was einem Bestandsrückgang um 27 % entspricht. Die 
Brutvorkommen beschränkten sich dabei auf den Gebietsteil flussaufwärts von Gunzen-
hausen. Die 2008/09 dokumentierten 12 Brutpaare im Fokusgebiet Nr. 14 südlich von 
Gunzenhausen wurden bereits im Managementplan als fraglich eingeschätzt und konn-
ten in den nachfolgenden Erhebungen 2009 bis 2021 nicht bestätigt werden. Wiesen-
pieper finden sich dort nur zahlreich als Gastvögel. 
 
Tab. 33: Entwicklung des Brutbestands des Wiesenpiepers im Projekt-

gebiet (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7 und Tab. 11; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, 
hellgrün = Fokusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 
Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); Quellen: 
BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 

Jahr 
19 
80 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

19 
99 

20 
06 

20 
08 
/09

* 

20 
12 

20 
14/ 
15* 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Gebiet 

Nr. 4 Brunst-
Schwaigau 

0 0 19 48 74 9 4  6 28 31 31 24 

Nr. 10 Haag 
0 0 0 

3 
(1) 

2 
0 
(2) 

 2 1 2 0 0 0 

Nr. 12 Wiesmet 3 0 22 51  58 46  42 56 53 35 39 

Nr. 14 Altmühltal 
südl. Gunzenhausen 

0 0 2 3  0 12  0 0 0 0 0 

Nr. 2 Colmberg 
(westl. Bieg) 

0 0 
0-2 
** 

1 1 2   3 
n.k
. 

n.k
. 

n.k. n.k. 

Nr. 2 Colmberg (östl. 
Bieg) 

0 0 
0-2 
** 

1 1 2   0 
n.k
. 

n.k
. 

n.k. n.k. 

Nr. 5 Neunstetten 
0 0 

0-4 
** 

2  0 
0-2 
** 

 0 
n.k
. 

n.k
. 

n.k. 1 

Nr. 6 Aurach 
0 0 1 0  0  0 0 

n.k
. 

n.k
. 

n.k. 1 

Nr. 7 Herrieden-
West 

0 0 
0-4 
** 

0  0 
0-2 
** 

 0 
n.k
. 

n.k
. 

n.k. 0 

Nr. 9 Leutenbuch 
0 0 0 0  0  2  

n.k
. 

n.k
. 

n.k. 5 

Nr. 11 Leugraben 
  1     2 1 

n.k
. 

n.k
. 

n.k. 2 

Nr. 8 Herrieden-Süd 
0 0 0 0  1    

n.k
. 

n.k
. 

n.k. n.k. 

Summe 3 0 50 109  72   53 86 84 66 72 
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Abb. 17: Bestandsentwicklung des Wiesenpiepers im Wiesmet zwi-
schen 1980 und 2021 

Quelle: Bull et al. (2021). 

 
Der größte Brutbestand des Wiesenpiepers befindet sich im Wiesmet. Dort war ab1988 
eine starke Zunahme zu verzeichnen. Die höchsten Brutbestände von 57–59 Brutpaaren 
wurden in den Jahren 2005–2007 erreicht. Den Anstieg führt ALKEMEIER (2008) auf die 
Nutzungsextensivierungen an den Grabenrändern, die Anlage von Brachestreifen und 
Mulden sowie den künstlichen Wassereinstau zurück. Nach einem zwischenzeitlichen 
Rückgang auf 36 Brutpaare (evtl. auch methodisch bedingt) erreichte der Bestand 2017 
wieder das vorherige Niveau. Seit 2020 manifestiert sich erneut ein starker Rückgang 
auf aktuell 35–39 Brutpaare (s. Abb. 17). Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich 
im zentral-südlichen Teil des Wiesmet, weitere Einzelvorkommen konnten im Bereich 
Unterer Boschen/Geröhricht im nordöstlichen Teil des Gebiets festgestellt werden. Die 
Gründe für den Einbruch sind nach Einschätzung des Kartiererteams „vermutlich grund-
legender (z. B. möglicher Schwund an Insektennahrung) oder in überregionalen Fakto-
ren zu suchen“ (BULL et al. 2021), die Habitatqualität wurde weiterhin als gut eingestuft. 
 
Neben dem Wiesmet brütet der Wiesenpieper regelmäßig im Fokusgebiet Nr. 4 
„Brunst-Schwaigau“. Nach einem geringen Brutbestand in den 1980er Jahren war in 
den 1990er Jahren ein starker Anstieg von 19 (1992) auf 74 Brutpaare (1999) zu 
verzeichnen. Die hohen Bestandszahlen konnten jedoch in den nachfolgenden Jahren 
nicht mehr bestätigt werden, was auf einen deutlichen Rückgang bis 2014/15 schlie-
ßen lässt (s. a. SCHOTT et al. 2014b). Im Rahmen der aktuellen Kartierungen 2017–
2021 wurde ein Brutbestand von 24–31 Brutpaaren festgestellt, wobei der niedrigste 
Wert im Jahr 2021 ermittelt wurde. Ob es sich dabei um einen Negativtrend oder 
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lediglich eine Bestandsschwankung handelt, kann derzeit nicht geklärt werden (BULL et 
al. 2021). Die Vorkommensschwerpunkte lagen in allen Jahren im Bereich Schwaigau, 
zwischen den Ortschaften Büchelberg und Eckartsweiler sowie am Erlbacher Mühlbach. 
Dabei wurden bevorzugt Grabenränder und Feldwegböschungen besiedelt (BULL et al. 
2021). 
 
Im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ brütete der Wiesenpieper nur sporadisch mit ein bis 
max. drei (2012) Brutpaaren. Der letzte Nachweis (2 Brutpaare) wurde 2017 festge-
stellt. Durch umfangreiche Grabenmahd gingen 2018 die Bruthabitate der Art im Ge-
biet verloren, eine Wiederansiedlung in den Folgejahren konnte nicht festgestellt wer-
den (BULL et al. 2021). 
 
Auch im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ tritt der Wiesenpieper 
nur selten und sporadisch mit ein bis drei Brutpaaren auf, der dokumentierte Brutbe-
stand von zwölf Brutpaaren (2009) ist als fraglich einzustufen. Im Rahmen des aktuellen 
Monitorings von 2017 bis 2021 gelang kein Brutnachweis. 
 
Im Fokusgebiet Nr. 9 „Leutenbuch“ konnte aktuell ein Bestand von fünf Brutpaaren nach-
gewiesen werden, nachdem die Art dort erstmals 2012 beobachtet wurde. 
 
In den übrigen Wiesenbütergebieten tritt die Art meist nur selten mit durchschnittlich ein 
bis zwei Brutpaaren auf. 
 
Fazit 

Bayernweit zählt das Altmühltal zu den Schwerpunktgebieten des Wiesenpiepers und 
ist für den Erhalt der Art von erheblicher, mindestens regionaler Bedeutung (SCHOTT et 
al. 2014b). 2021 konnten in den untersuchten Kategorie I-Fokusgebieten insgesamt 63 
Reviere des Wiesenpiepers nachgewiesen werden, wobei lediglich zwei Gebiete 
(Brunst-Schwaigau: 24 Brutpaare; Wiesmet: 39 Brutpaare) besiedelt waren. Innerhalb 
der letzten vier Untersuchungsjahre ist in den Fokusgebieten ein Rückgang des Brutbe-
standes von 86 Revieren (2017) auf 63 Reviere (2021) festzustellen (BULL et al. 2021). 
 
Im Projektgebiet fehlen in vielen Bereichen vom Wiesenpieper benötigte bzw. bevor-
zugte Strukturelemente und es herrscht ein Defizit an Grenzlinien. Insbesondere Brache-
komplexe mit vielen Grenzlinien wirken sich positiv aus. Als artspezifische Fördermaß-
nahmen werden insbesondere vorgeschlagen (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020): 
– Erhöhung des Anteils von Kurzzeitbrachen in Vertragsnaturschutzflächen 
– Periodische Mahd flächiger Dauerbrachen (z. B. jedes Jahr ein Viertel der Fläche); 

keine statische Trennung zwischen Mahdflächen und Dauerbrachen 
– Verzicht auf Mulchen 
– Anhebung des Grundwasserstandes (Grabeneinstau) 
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– Auflichtung/Entfernung größerer zusammenhängender Gebüschkomplexe. 
 
Grauammer (Emberiza calandra) 

Lebensraum/Lebensweise 

„Die Grauammer besiedelt als Charaktervogel der weiträumig offenen Agrarlandschaft 
extensiv genutzte Ackerlandschaften, feuchte bis trockene Wiesen, Brachflächen und 
Ränder von Obstanlagen. Bevorzugt werden niederschlagarme Regionen mit Kalkbö-
den, Waldrandnähe wird gemieden. Als Habitatstrukturen benötigen Grauammern 
Sitzwarten, niedrige, lückige Vegetation als Nahrungshabitat und Flächen mit dichter 
Vegetation als Nestdeckung. Gefährdung durch Nutzungsintensivierung (incl. Brutver-
luste durch Ausmähen), Beseitigung von Kleinstrukturen und Randstreifen, Brachflächen, 
Weg- und Grabenrändern und damit verbundene Verknappung des Insektenangebotes. 
Schutz durch differenzierte, extensive Landnutzung (Düngeverzicht, Mahd ab Juli) unter 
Belassen von Brach-, Grenz- und Linearstrukturen.“ (SCHOTT et al. 2014b). 
 

Verbreitung/Bestandssituation in Bayern 

Die Grauammer ist in Bayern regional verbreitet. Der bayerische Brutbestand wurde 
auf Grundlage der Erhebungen von 2005–2009 mit 600–950 Brutpaaren angegeben 
(RÖDL et al. 2012), die Bestandseinschätzungen sind jedoch mit großen Unsicherheiten 
behaftet. Im Vergleich zum Zeitraum von 1996–1999 hat sich das Brutareal stark ver-
kleinert und beschränkt sich im Wesentlichen auf die warmen und trockenen Mainfrän-
kischen Platten (inkl. Windsheimer Bucht und Hohenloher-Haller Ebene). Fast ein Drittel 
aller Nachweisorte aus der letzten Kartierperiode (v. a. außerhalb des Verbreitungs-
schwerpunkts) konnte nicht mehr bestätigt werden. In den westlichen Bundesländern 
zeichnet sich insgesamt ein negativer Bestandstrend ab21. Im Rahmen der letzten lan-
desweiten Wiesenbrüterkartierung 2014/15 wurden in den untersuchten Wiesenbrü-
tergebieten 157 Revierpaare gemeldet, der Bestand scheint sich dort auf einem niedri-
gen Niveau eingestellt zu haben (LIEBEL 2015a). 
 

Aktuelle Verbreitung und Population im Projektgebiet 

Die Nachweise der Grauammer seit 2006 bzw. 2017 im Projektgebiet zeigt Abb. 18. 
Den größten Bestand weist aktuell das Wiesmet auf mit gelegentlichen Einzelnachweise 
an verschiedenen Stellen im Projektgebiet. 

 
21  https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Em-

beriza+calandra (zuletzt aufgerufen 02.02.2022) 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Emberiza+calandra
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Emberiza+calandra
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Abb. 18: Nachweise der Grauammer im Projektgebiet 

 
Seit 1980 konnten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen bzw. sicheren Brutvor-
kommen (Status B, C) der Grauammer in den vier Kategorie I-Fokusgebieten sowie Ka-
tegorie II-Fokusgebiet Nr. 9 „Leutenbuch“ erbracht werden (s. Tab. 34). 
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Tab. 34: Entwicklung des Brutbestands der Grauammer im Projektge-
biet (1980 – 2021) 

Legende s. Tab. 7; Farbkennung Zeilen: beige = Fokusgebiete Kategorie I, hellgrün = Fo-
kusgebiete Kategorie II, hellgrau = Trittsteingebiet 
Anzahl Brutpaare mit Status B (wahrscheinlich brütend) oder C (sicher brütend); Quellen: 
BULL et al. (2021), WEIß et al. (2019, 2020), SCHOTT et al. (2014b), ASK (Stand Mai 2020). 

Jahr 
19 
80 

19 
84 

19 
86 

19 
92 

19 
98 

19 
99 

20 
06 

20 
07 

20 
12 

20 
14
/1
5* 

20 
17 

20 
19 

20 
20 

20 
21 Gebiet 

Nr. 4 Brunst-
Schwaigau 

0  0 0 10 5 0 4  0 0 3 1 0 

Nr. 10 Haag 0  0 0 0 1 0  1 0 0 1 1 0 

Nr. 12 Wies-
met 

9  0 3 0  5 12 
min. 

7 
26 28 74 73 74 

Nr. 14 Alt-
mühltal südl. 
Gunzenhau-
sen 

0  0 2 1  2 2  0 0 1 3 3 

Nr. 9 Leuten-
buch 

0  0 0 0  0  1      

Nr. 8 Herrie-
den-Süd 

 1             

Summe 9  0 5 11  7   26 28 79 78 77 

 
Die aktuellen Brutvorkommen der Grauammer befinden sich fast ausschließlich im Fo-
kusgebiet Nr. 12 „Wiesmet“. Während der Bestand dort bis Anfang der 2000er Jahre 
zwischen null und fünf Brutpaaren schwankte, war insbesondere 2014/15 und 2019 
ein deutlicher Anstieg der Population zu verzeichnen. In den letzten Untersuchungsjah-
ren (2017–2021) konnte ein Höchstbestand von 74 Revieren nachgewiesen werden. 
Der extreme Bestandszuwachs wurde nach BULL et al. (2019, 2020, 2021) vermutlich 
durch die trockenen Sommer (insbesondere 2018) ausgelöst, die sich sehr positiv auf 
den Bestand an der Altmühl auszuwirken scheinen. Seither ist der Bestand auf hohem 
Niveau stabil (s. Abb. 19).  
 
Im Wiesmet zeigt die Grauammer einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt im südli-
chen Teil des Gebiets. Die Art ist eng an Brachestrukturen, Altgrasbestände und das 
Vorhandensein von Singwarten (z. B. Einzelgehölze, Pfosten, hochwüchsige Stauden) 
gebunden, diese Strukturen sind südlich der Altmühl deutlich häufiger als im Norden 
des Gebiets anzutreffen. Als Quellpopulation vermuten BULL et al. (2021) das Siedlungs-
dichtezentrum um die Viehweide im Eicha. Die aktuelle Siedlungsdichte von 0,64 
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Revieren/10 ha liegt im Bereich deutscher Höchstwerte (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 
1977). 
 
Im Fokusgebiet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ brütete die Grauammer ab Ende der 1990er 
Jahre bis 2007 in einzelnen Jahren mit wenigen Brutpaaren, der Höchstbestand lag 
bei zehn Brutpaaren (1998). In diesem Zeitraum scheint sich die Bestandssituation dort 
deutlich verschlechtert zu haben (SCHOTT et al. 2014b). Aktuell konnten 2019 und 
2020 wieder drei Brutpaare bzw. ein Brutpaar im Bereich Schwaigau und westlich 
Rottenbach festgestellt werden, 2021 gelang kein Nachweis mehr. Die Wiederansied-
lung 2019 ist wahrscheinlich auf eine Abwanderungswelle aus dem Wiesmet im Zuge 
des damaligen Maihochwassers der Altmühl zurückzuführen. Nach BULL et al. (2021) 
dürfte es sich um eine in Gunstjahren (resultierend aus dem sehr trockenen Sommer 
2018) entstandene Kleinstpopulation handeln, die sich bei suboptimalen Habitatbedin-
gungen nicht etablieren kann. 
 

 

Abb. 19: Bestandsentwicklung der Grauammer im Wiesmet zwischen 
1980 und 2021 

Quelle: BULL et al. (2021) 

 
Im Fokusgebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ trat die Grauammer als Brut-
vogel von Anfang der 1990er Jahren bis 2010 regelmäßig mit 1–2 Brutpaaren auf. 
2019 wurde seither erstmals wieder ein Revier nachgewiesen. Wie im Fokusgebiet Nr. 
4 „Brunst-Schwaigau“ erfolgte die Wiederbesiedlung im Zuge des Maihochwassers 
2019 durch Abwanderung aus dem Wiesmet. In den Folgejahren stabilisierte sich der 
Bestand auf drei Brutpaare im Bereich zwischen Aha und Unterasbach. 2021 ergaben 
sich keine Hinweise auf neue Ansiedlungsversuche, die auf ein weiteres Ausstrahlen 
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der Wiesmet-Population hindeuten. Die besetzten Reviere befinden sich im Bereich von 
Gräben (Luisengraben) und der Altmühl mit zumindest schmalen, linearen Hochstau-
denfluren und Kurzzeitbrachen. Für die Grauammer essenzielle Habitatstrukturen fehlen 
in großen Teilen des Untersuchungsgebiets (v. a. im ehemaligen Brutgebiet zwischen 
Alesheim und Ehlheim). Ohne Habitatverbesserungen sind nach BULL et al. (2021) hohe 
Bestandsdichten wie im Wiesmet nicht zu erwarten, der Fortbestand der kleinen Popu-
lation dürfte stark von einem Zuzug von außerhalb, insbesondere von einem Populati-
onsüberschuss aus dem Wiesmet abhängen. 
 
Im Fokusgebiet Nr. 10 „Haag“ konnte erstmals 2019 und 2020 je ein Revier der 
Grauammer im Bereich zwischen Großenried und Mörlach festgestellt werden, wobei 
die Reviere nur drei bzw. sechs Wochen lang besetzt waren. Das Vorkommen konnte 
2021 nicht bestätigt werden. 
 
Weitere Einzelvorkommen aus dem Projektgebiet liegen nur noch aus den Gebieten 
Nr. 8 „Herrieden-Süd“ (1984: 1 Brutpaar) und Nr. 9 „Leutenbuch“ (2012: ein Brut-
paar) vor. 
 

Fazit 

Der Bestand der Grauammer konzentriert sich aktuell auf das Fokusgebiet Nr. 12 
„Wiesmet“ (74 Reviere), drei weitere Brutpaare konnten im Fokusgebiet Nr. 14 „Alt-
mühltal südlich Gunzenhausen“ festgestellt werden. Im Vergleich zu 2014 hat sich der 
Brutbestand deutlich erhöht. In Anbetracht des bayernweit dramatischen Arealverlusts 
der Art kommt dem Projektgebiet landesweite Bedeutung zu. Diese Bedeutung wird 
noch dadurch verdeutlicht, als es sich hier um eines der wenigen in Bayern verbliebenen 
Vorkommen in Flussauen handelt (SCHOTT et al. 2014b). 
 
Die Grauammer besiedelt bevorzugt Brache- und Linearstrukturen sowie Uferstreifen mit 
angrenzenden, extensiv genutzten Wiesen oder Weiden, wichtig sind weiterhin Ansitz-
warten. Wesentliche Voraussetzung für einen stabilen Bestand ist eine Erhöhung des 
Strukturreichtums im Projektgebiet, insbesondere im Altmühltal südlich von Gunzenhau-
sen (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020). 
 
 
4.2.4 Überblick über die Flora und Fauna des Projektgebietes 

Das Projektgebiet zeichnet sich durch eine hohe Artenvielfalt mit zahlreichen seltenen, 
bayern- und bundesweit gefährdeten Arten aus. Im Datenbestand der Biotopkartierung 
und Artenschutzkartierung sind nahezu 1.400 Arten für das Projektgebiet dokumentiert, 
von denen ca. 750 Nachweise ab 2006 aufweisen. Unter ihnen sind besonders die 
111 Arten der Roten Liste Bayern und 93 Arten der Roten Liste Deutschland (jeweils 
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Kategorien 0-3) hervorzuheben (s. Tab. 35). Allein 16 vom Aussterben bedrohte (Kate-
gorie 1) und 26 stark gefährdete (Kategorie 2) Arten der bundesweiten Roten Listen 
kommen im Gebiet vor oder nutzen es zur Rast während der Migration.  
 
Die Vögel sind in weiten Teilen des Projektgebietes gut bis sehr gut erfasst. Der Daten-
bestand der meisten anderen Artengruppen muss allerdings als veraltet angesehen wer-
den und bedarf dringend einer Aktualisierung. Dies trifft insbesondere auf die Gruppen 
der Amphibien, Libellen, Tagfalter, Heuschrecken und Weichtiere zu, die systematisch 
und mit Blick auf Erfolgskontrollen zur Umsetzung der Maßnahmen untersucht werden 
sollten. Zur Fischfauna der Fließgewässer liegen aus den letzten 30 Jahren lediglich 6 
Nachweise vor. Systematische Erhebungen zu Hautflüglern fehlen, wenige Zufallsfunde 
stammen aus den 1980er und 1990er Jahren. Auch die Nachweise zu Käfern, Schna-
belkerfen und Spinnen sind 20-30 Jahre alt. Zu Moosen und Flechten liegen nur wenige 
einzelne Nachweise vor. 
 
Neben dem auf den Wiesenbrütern liegenden Hauptaugenmerk ist das landesweit be-
deutsame Vorkommen der Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum) an den Wiesen-
gräben bemerkenswert. Unter den Schmetterlingen ist insbesondere das Vorkommen 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris nausithous) und des Großen 
Wiesenvögelchens (Coenonympha tullia) hervorzuheben. Letztere Art hat im Projektge-
biet ihr einziges bekanntes verbliebenes Vorkommen in Mittelfranken. Auch diese sel-
tenen und meist nur lokal auftretenden Arten sind für extensives Feuchtgrünland typisch. 
 
Die Altmühl zählt zu den landesweit bedeutsamen Fließgewässern. Mit ihren Zuflüssen 
und den Bächen in der Aue beherbergt das Fließgewässersystem im Projektgebiet auch 
Vorkommen von FFH-Anhang II und/oder bundesweit vom Aussterben bedrohten Arten 
wie der Bachmuschel (Unio crassus), die aktuell im Südteil des Projektgebietes angetrof-
fen werden kann. An den Fließgewässern ist die Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus 
cecilia) heimisch und streckenweise an der Altmühl – v. a. südlich von Gunzenhausen 
– und am Nesselbach nicht selten. Das Vorkommen des ebenfalls bundesweit vom Aus-
sterben bedrohten Edelkrebses (Astacus astacus) ist allerdings mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht autochthon, ebensowenig wie das des Schied (= Rapfen, Aspius aspius). 
 
Die für das Projektgebiet charakteristischen Nass- und Feuchtwiesen, Streuwiesen und 
Niedermoore zeichnen sich auch durch Vorkommen in Deutschland stark gefährdeter 
bzw. teilweise in Bayern vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten aus. Dazu zählen 
beispielsweise Hartmanns Segge (Carex hartmanii), Saum-Segge (C. hostiana), Floh-
Segge (C. pulicaris), Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), Sumpf-
Brenndolde (Selinum dubium), Knoblauch-Gamander (Teucrium scordium) und Graben-
Veilchen (Viola stagnina).  
 
In Tab. 36 sind alle Arten (mit Ausnahme der Vogelarten) der Roten Liste Bayerns und 
Deutschlands sowie die Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie und 
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Verantwortungsarten aufgeführt. Die Liste der Vogelarten findet sich in Tab. 37, einen 
Überblick über den Artenumfang (nur Nachweise ab 2006) pro Artengruppe im Pro-
jektgebiet gibt nachfolgende Tab. 35. Angaben zu den wichtigsten Zielarten finden 
sich in Kap. 4.2.3. 
 
Tab. 35: Übersicht über Artengruppen in der Artenschutz- bzw. Biotop-

kartierung mit Nachweisen ab 2006 

RL BY (0-3), RL D (0-3) und RL D 1 = Rote Liste Bayern bzw. Deutschland Kategorien 0-3 
bzw. Kategorie 1 (Rote Listen BY und D: Stand 2021); FFH II und FFH IV = Anhänge II und 
IV der FFH-Richtlinie; VSR = Anhang I bzw. Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie (s a. Tab. 37); 
VA = Verantwortungsart; FO = Fundorte (Anzahl); 1 Fundorte mit Vogelnachweisen beinhal-
ten Revier- und Nistplatzkartierungen; 2 Fundorte für Gefäßpflanzen auf der Ebene der Bio-
tope (nicht Biotopteilflächen) ermittelt, beinhaltet auch zusätzliche Funde der Artenschutzkar-
tierung; 3 einfache Anzahl Fundorte (Doppelzählungen aufgrund mehrerer Artnachweise 
sind ausgeschlossen). 

Artengruppe 

Anzahl Arten 

FO 
gesamt 

RL BY 
(0-3) 

RL D 
(0-3) 

RL D 1 
FFH II 
VSR 

FFH IV VA 

Säugetiere 8  2  2 6 1 6 

Vögel 159 37 42 15 81   4.9911 

Reptilien 3 2 1     5 

Amphibien 12 5 3  1 5 4 47 

Fische 1       1 

Libellen 41 9 5  1  2 71 

Heuschrecken 16 1 1     26 

Schmetterlinge 36 6 3  1 1  33 

Weichtiere und Krebse 7 5 3 1 1 1  23 

Höhere Pflanzen 478 85 47    10 2872 

Summe 761 111 93 16 43 13 16 5.3693 

 
Aufgrund seines hohen Anteils an Feuchtgrünland und Stillgewässern kommt dem Pro-
jektgebiet größte Bedeutung für die Artengruppe der Vögel sowohl als Brut- als auch 
als Rastgebiet zu. So konnten im Natura 2000-Vogelschutzgebiet bislang insgesamt 
mehr als 300 Vogelarten nachgewiesen werden (SCHOTT et al. 2014a). 31 Arten der 
Vogelschutzrichtlinie sind regelmäßige Zuggäste, unter ihnen sechs bundesweit vom 
Aussterben bedrohte Arten (s. a. Tab. 37: Bruchwasserläufer, Goldregenpfeifer, Sand-
regenpfeifer, Kampfläufer, Raubseeschwalbe, Sumpfohreule), für die die Wiesenseigen 
und schlammigen Ufer sowie der Altmühlsee eine immense Rolle während der Migration 
spielen. Für die stark rückläufigen und teils vom Aussterben bedrohten Wiesenbrüter ist 
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das Projektgebiet als Brutgebiet von landes- bis bundesweiter Bedeutung. Detaillierte 
Informationen zu den Zielarten findet sich in Kap. 4.2.3. 
 
Tab. 36: Im Projektgebiet ab 2006 nachgewiesene Arten mit Rote Liste-

Status und/oder FFH- und/oder Verantwortungsarten 

RL BY und RL D = Rote Liste Bayern bzw. Deutschland: RL-Einstufungen s. Tab. 37; FFH = 
FFH-Richtlinie: II, IV = Anhänge; VA BY = Verantwortungsart Bayern (nur Pflanzen): h = 
Hauptverantwortung Bayerns innerhalb Deutschlands; VA D = Verantwortungsart Deutsch-
land: ! = in hohem Maße verantwortlich; !! = in besonders hohem Maße verantwortlich; 
? = Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten; Datengrundlage: Ar-
tenschutzkartierung und Biotopkartierung; Vögel s. Tab. 37. 

Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Säugetiere       

Biber Castor fiber * V II, IV   

Feldhase Lepus europaeus V 3    

Wasserfledermaus Myotis daubentonii * * IV   

Großes Mausohr Myotis myotis * * II, IV  ! 

Fransenfledermaus Myotis nattereri * * IV  ! 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula * V IV  ? 

Braunes Langohr Plecotus auritus * 3 IV   

Reptilien       

Westliche Blindschleiche Anguis fragilis * *   ! 

Ringelnatter Natrix natrix 3 3    

Waldeidechse Zootoca vivipara 3 V    

Amphibien       

Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 II  ! 

Kreuzkröte Epidalea calamita 2 2 IV  ! 

Europäischer Laubfrosch Hyla arborea 2 3 IV   

Bergmolch Ichthyosaura alpestris * *   ! 

Teichmolch Lissotriton vulgaris V *    

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 IV   

Teichfrosch Pelophylax esculentus  *   ! 

Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 3 G IV   

Seefrosch Pelophylax ridibundus  D    

Grasfrosch Rana temporaria V V    

Nördlicher Kammmolch Triturus cristatus 2 V II, IV  ! 

Libellen       
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Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Blaugrüne Mosaikjungfer Aeshna cyanea * *   ! 

Keilfleck-Mosaikjungfer Aeshna isoceles 3 *    

Speer-Azurjungfer Coenagrion hastulatum 3 2    

Vogel-Azurjungfer Coenagrion ornatum 2 2 II  (!) 

Fledermaus-Azurjungfer Coenagrion pulchellum 3 *    

Gemeine Keiljungfer Gomphus vulgatissimus V V    

Kleine Pechlibelle Ischnura pumilio V V    

Südliche Binsenjungfer Lestes barbarus 3 *    

Glänzende Binsenjungfer Lestes dryas 3 3    

Gemeine Binsenjungfer Lestes sponsa V *    

Kleine Binsenjungfer Lestes virens 2 *    

Spitzenfleck Libellula fulva V *    

Gefleckte Heidelibelle Sympetrum flaveolum 2 3    

Gebänderte Heidelibelle Sympetrum pedemontanum 2 2    

Heuschrecken       

Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus V *    

Warzenbeißer Decticus verrucivorus 3 3    

Feldgrille Gryllus campestris V *    

Bunter Grashüpfer Omocestus viridulus V *    

Sumpfgrashüpfer Pseudochorthippus  
montanus V V    

Sumpfschrecke Stethophyma grossum V *    

Schmetterlinge       

Ampfer-Grünwidderchen Adscita statices 3 V    

Kleiner Schillerfalter Apatura ilia V V    

Magerrasen-Perlmuttfalter Boloria dia V *    

Braunfleckiger Perlmuttfalter Boloria selene 3 V    

Mädesüß-Perlmuttfalter Brenthis ino V *    

Gelbwürfeliger Dickkopffalter Carterocephalus palaemon V *    

Rotbraunes Wiesenvögelchen Coenonympha glycerion 2 V    

Großes Wiesenvögelchen Coenonympha tullia 2 2    

Frühlings-Mohrenfalter Erebia medusa 3 V    

Wachtelweizen-Scheckenfalter Melitaea athalia 3 3    

Baldrian-Scheckenfalter Melitaea diamina 3 3    
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Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling Phengaris nausithous V V II, IV   

Pflaumen-Zipfelfalter Satyrium pruni V *    

Hornklee-Widderchen Zygaena lonicerae 3 V    

Sumpfhornklee-Widderchen Zygaena trifolii 2 3    

Krebse       

Edelkrebs Astacus astacus 3 1    

Weichtiere       

Gemeine Teichmuschel Anodonta anatina agg. 3 V    

Große Teichmuschel Anodonta cygnea agg. 3 3    

Spitzhornschnecke Lymnaea stagnalis V *    

Gemeine Flussmuschel Unio crassus agg. 1 1 II, IV   

Gemeine Malermuschel Unio pictorum agg. 2 V    

Pflanzen       

Sumpf-Schafgarbe Achillea ptarmica V *    

Lanzettblättriger Froschlöffel Alisma lanceolatum 3 *    

Kantiger Lauch Allium angulosum 3 3    

Gekielter Lauch i.w.S. Allium carinatum s. l. 3 3    

Rotgelbes Fuchsschwanzgras Alopecurus aequalis V *    

Knick-Fuchsschwanzgras Alopecurus geniculatus V *    

Arznei-Engelwurz Angelica archangelica V *    

Berg-Wohlverleih Arnica montana 3 3   ! 

Sumpf-Streifensternmoos Aulacomnium palustre V V    

Steifes Barbarakraut Barbarea stricta 2 *    

Heil-Ziest Betonica officinalis * V    

Moor-Birke Betula pubescens s. l. V *    

Nickender Zweizahn Bidens cernuus V *    

Strahliger Zweizahn Bidens radiatus 3 *    

Gewöhnliche Strandsimse Bolboschoenus maritimus 3 *    

Trauben-Trespe Bromus racemosus 2 3   ! 

Rotfrüchtige Zaunrübe Bryonia dioica V *    

Schwanenblume Butomus umbellatus 3 *    

Sumpf-Reitgras Calamagrostis canescens V *    

Stumpfkantiger Wasserstern Callitriche cophocarpa G V    
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Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Artengruppe Sumpf-Was-
serstern Callitriche palustris agg. V *    

Flachfrüchtiger Wasserstern Callitriche platycarpa D *    

Sumpf-Dotterblume Caltha palustris * V    

Wiesen-Glockenblume Campanula patula * V    

Artengruppe Wiesen-Schaum-
kraut Cardamine pratensis agg. V *    

Graue Segge Carex canescens V *    

Davalls Segge Carex davalliana 3 3    

Entferntährige Segge Carex distans 3 3    

Walzen-Segge Carex elongata 3 *    

Artengruppe Gelb-Segge Carex flava agg. V *    

Gewöhnliche Gelb-Segge Carex flava s. str. V V    

Hartmans Segge Carex hartmanii 2 2   ! 

Saum-Segge Carex hostiana 3 2  h ! 

Schuppenfrüchtige Gelb-
Segge Carex lepidocarpa V 3  h ! 

Hirse-Segge Carex panicea * V    

Rispen-Segge Carex paniculata V *    

Scheinzypergras-Segge Carex pseudocyperus 3 *    

Floh-Segge Carex pulicaris 3 2    

Ufer-Segge Carex riparia 3 *    

Filz-Segge Carex tomentosa 3 3    

Späte Gelb-Segge Carex viridula 3 V    

Fuchs-Segge Carex vulpina 3 V    

Artengruppe Fuchs-Segge Carex vulpina agg. 3 *    

Echtes Tausendgüldenkraut Centaurium erythraea V *    

Guter Heinrich Chenopodium bonus-henri-
cus 

3 3   ! 

Roter Gänsefuß Chenopodium rubrum 3 *    

Sumpf-Blutauge Comarum palustre 3 *    

Gewöhnliches Silbergras Corynephorus canescens 3 *    

Weichhaariger Pippau Crepis mollis 3 3  h !! 

Braunes Zypergras Cyperus fuscus 3 3    

Fleischfarbenes Knabenkraut Dactylorhiza incarnata 
agg. 2 3    
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Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Artengruppe Breitblättriges 
Knabenkraut Dactylorhiza majalis agg. 3 V   ? 

Breitblättriges Knabenkraut Dactylorhiza majalis s. str. 3 3   ? 

Dreizahn Danthonia decumbens V V    

Heide-Nelke Dianthus deltoides V V    

Frühlings-H. i.e.S. Draba verna s. l. V     

Rundblättriger Sonnentau Drosera rotundifolia 3 3    

Sechsmänniger Tännel Elatine hexandra 2 3    

Nadel-Sumpfbinse Eleocharis acicularis V V    

Artengruppe Gewöhnliche 
Sumpfbinse Eleocharis palustris agg. V *    

Einspelzige Sumpfbinse Eleocharis uniglumis V V    

Sumpf-Stendelwurz Epipactis palustris 3 3    

Schmalblättriges Wollgras Eriophorum angustifolium V V    

Breitblättriges Wollgras Eriophorum latifolium 3 3    

Sumpf-Wolfsmilch Euphorbia palustris 2 3    

Apenninen-Schwingel Festuca apennina R *    

Artengruppe Schaf-Schwingel Festuca ovina agg. V *    

Kleines Mädesüß Filipendula vulgaris 3 3    

Nordisches Labkraut Galium boreale V V    

Hohes Labkraut Galium elongatum D *    

Färber-Ginster Genista tinctoria * V    

Lungen-Enzian Gentiana pneumonanthe 2 2    

Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense V *    

Große Händelwurz Gymnadenia conopsea 
agg. 

V NB    

Tannen-Bärlapp Huperzia selago 3 V    

Europäischer Froschbiss Hydrocharis morsus-ranae 2 V   ! 

Sibirische Schwertlilie Iris sibirica 3 3    

Spitzblütige Binse Juncus acutiflorus V *    

Alpen-Binse Juncus alpinoarticulatus V V    

Rasen-Binse Juncus bulbosus V *    

Zusammengedrückte Binse Juncus compressus V *    

Artengruppe Zusammenge-
drückte Binse Juncus compressus agg. V *    

Sparrige Binse Juncus squarrosus 3 V    
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Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Sumpf-Platterbse Lathyrus palustris 2 3    

Europäische Reisquecke Leersia oryzoides 3 3    

Buckelige Wasserlinse Lemna gibba V *    

Dreifurchige Wasserlinse Lemna trisulca 3 *    

Magerwiesen-Margerite Leucanthemum vulgare s. 
str. V *    

Gewöhnlicher Schlammling Limosella aquatica 3 3    

Sprossender Bärlapp Lycopodium annotinum * V    

Keulen-Bärlapp Lycopodium clavatum 3 3    

Fieberklee Menyanthes trifoliata 3 3    

Hügel-Vergissmeinnicht Myosotis ramosissima 3 *    

Ähriges Tausendblatt Myriophyllum spicatum V *    

Borstgras Nardus stricta * V    

Echte Brunnenkresse Nasturtium officinale V *    

Weiße Seerose Nymphaea alba 3 *    

Großer Wasserfenchel Oenanthe aquatica 3 *    

Röhriger Wasserfenchel Oenanthe fistulosa 2 3    

Gewöhnliche Natternzunge Ophioglossum vulgatum 3 3    

Nickendes Wintergrün Orthilia secunda V V    

Sumpf-Herzblatt Parnassia palustris 3 3    

Wald-Läusekraut Pedicularis sylvatica 3 3    

Portulak-Sumpfquendel Peplis portula 3 V    

Sumpf-Haarstrang Peucedanum palustre V *    

Geöhrtes M. Pilosella lactucella V 3    

Sumpf-Rispengras Poa palustris V *    

Sumpf-Kreuzblümchen Polygala amarella V V    

Gewöhnliches Kreuzblümchen 
i.w.S. Polygala vulgaris s. l. V V    

Silber-Pappel Populus alba 3 *    

Grau-Pappel Populus alba x tremula 3 *    

Berchtolds Laichkraut Potamogeton berchtoldii 3 V    

Stumpfblättriges Laichkraut Potamogeton obtusifolius 3 3    

Durchwachsenes Laichkraut Potamogeton perfoliatus 3 V    

Großblütige Braunelle Prunella grandiflora V V    

Kleines Flohkraut Pulicaria vulgaris 1 3    



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 4 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 104 

Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Artengruppe Gold-Hahnenfuß Ranunculus auricomus 
agg. V *    

Spreizender Wasser-Hahnen-
fuß Ranunculus circinatus 3 V    

Schild-Wasser-Hahnenfuß Ranunculus peltatus s. l. V *    

Schild-Wasser-Hahnenfuß Ranunculus peltatus subsp. 
peltatus 3 *    

Zottiger Klappertopf Rhinanthus alectorolophus 
s. l. V *    

Großer Klappertopf Rhinanthus serotinus s. str. 3 3    

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 3 *    

Wasser-Sumpfkresse Rorippa amphibia V *    

Niederliegende Sumpfkresse Rorippa amphibia x sylves-
tris 

3 *    

Fluss-Ampfer Rumex hydrolapathum V *    

Ufer-Ampfer Rumex maritimus 3 *    

Sumpf-Ampfer Rumex palustris 3 V    

Gewöhnliches Pfeilkraut Sagittaria sagittifolia V *    

Wiesen-Salbei Salvia pratensis * V    

Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis * V    

Knöllchen-Steinbrech Saxifraga granulata V V    

Gewöhnliche Teichsimse Schoenoplectus lacustris V *    

Artengruppe Gewöhnliche 
Teichsimse 

Schoenoplectus lacustris 
agg. 

V *    

Salz-Teichsimse Schoenoplectus tabernae-
montani 2 *    

Niedrige Schwarzwurzel Scorzonera humilis 3 3    

Kümmel-Silge Selinum carvifolia V V    

Sumpf-Brenndolde, Brenndol-
den-Silge Selinum dubium 1 2    

Artengruppe Wasser-Greis-
kraut Senecio aquaticus agg. NB V    

Wasser-Greiskraut Senecio aquaticus s. str. V V    

Sumpf-Greiskraut Senecio paludosus 3 3    

Färber-Scharte Serratula tinctoria s. l. V 3    

Wiesen-Silge Silaum silaus V V    

Großer Merk Sium latifolium 2 *    
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Artname 
(deutsch) 

Artname  
(wissenschaftlich) 

RL 
BY 

RL 
D FFH VA 

BY 
VA 
D 

Einfacher Igelkolben Sparganium emersum V *    

Vielwurzelige Teichlinse Spirodela polyrhiza V *    

Sumpf-Sternmiere Stellaria palustris 3 3    

Gewöhnlicher Teufelsabbiss Succisa pratensis * V    

Friesischer Löwenzahn Taraxacum frisicum 1 2  h !! 

Kleinköpfiger Löwenzahn Taraxacum subalpinum 2 V    

Knoblauch-Gamander Teucrium scordium 2 2    

Gelbe Wiesenraute Thalictrum flavum V V    

Orientalischer Bocksbart, 
Großblütiger Bocksbart Tragopogon orientalis V V    

Wiesen-Bocksbart Tragopogon pratensis agg. V NB    

Wiesen-Bocksbart Tragopogon pratensis s. 
str. 

V *    

Sumpf-Dreizack Triglochin palustris 3 3    

Europäische Trollblume Trollius europaeus 3 3    

Schmalblättriger Rohrkolben Typha angustifolia 3 *    

Berg-Ulme Ulmus glabra V *    

Flatter-Ulme Ulmus laevis 3 V    

Feld-Ulme Ulmus minor 3 *    

Echter Arznei-Baldrian Valeriana officinalis s. str. D *    

Blasser Gauchheil-Ehrenpreis Veronica catenata 3 *    

Langblättriger Ehrenpreis Veronica longifolia agg. 3 NB    

Schild-Ehrenpreis Veronica scutellata 3 *    

Gewöhnliche Futter-Wicke Vicia sativa s. str. Dn NB    

Hunds-Veilchen Viola canina agg. V V    

Wunder-Veilchen Viola mirabilis V V    

Sumpf-Veilchen Viola palustris V *    

Gräben-Veilchen, Pfirsichblätt-
riges Veilchen 

Viola stagnina (syn. persi-
cifolia) 1 2    

Wildes Stiefmütterchen Viola tricolor 3 *    

Teichfaden Zannichellia palustris V *    
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Tab. 37: Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie sowie re-
gelmäßige Zugvögel nach Art. 4 (2) 

s. a. SCHOTT et al. (2014a); RL BY = Rote Liste Bayern (RUDOLPH et al. 2016), RL D = Rote 
Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020a); Status: fett = Vogelschutzgebiet hat bedeutende 
Funktion für die Art, B = regelmäßiger Brutvogel, aB = ausnahmsweise Brutvogel, uB = 
unregelmäßiger Brutvogel, NG = Nahrungsgast (zumeist Brutvögel der nahen Umgebung), 
G = Gastvogel (Auftreten zu verschiedenen Jahreszeiten), ZG = Zuggast (Herbst/Frühjahr), 
SG = Sommergast, HG = Herbstgast, WG = Wintergast, Ü = Übersommerer, A = sehr 
seltener Ausnahmegast, * selten, ! Habitatfunktion im Vogelschutzgebiet ist besonders be-
deutend; grün hinterlegt: Wiesenbrüter-Zielart. 

RL-Einstufung: 
0 Ausgestorben oder verschollen 
1 Vom Aussterben bedroht  
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
V Vorwarnliste 
R/G  Extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 
* Nicht gefährdet 
n.b. Nicht bewertet (kein Brutvogel) 

Artname (deutsch) 
Artname  
(wissenschaftlich) 

VSR 
RL 
BY 

RL 
D 

Status 

Bekassine  Gallinago gallinago  Art. 4(2) 1 1 B 

Blaukehlchen  Luscina svecica  Anh. I * * B 

Brandgans  Tadorna tadorna  Art. 4(2) R * G, uB 

Brandseeschwalbe  Sterna sandvicensis  Anh. I n.b. 1 A 

Braunkehlchen  Saxicola rubetra  Art. 4(2) 1 2 B 

Bruchwasserläufer  Tringa glareola  Anh. I n.b. 1 ZG 

Dorngrasmücke  Sylvia communis  Art. 4(2) V * B 

Drosselrohrsänger  
Acrocephalus  
arundinaceus  

Art. 4(2) 3 * uB 

Eisvogel  Alcedo atthis  Anh. I 3 * B 

Fischadler  Pandion haliaetus  Anh. I 1 3 ZG 

Flussregenpfeifer  Charadrius dubius Art. 4(2) 3 V B 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos Art. 4(2) 1 2 ZG 

Gänsesäger Mergus merganser Art. 4(2) * 3 ZG, WG 

Goldregenpfeifer  Pluvialis apricaria  Anh. I n.b. 1 ZG! 

Grauammer  Emberiza calandra  Art. 4(2) 1 V B 

Graureiher  Ardea cinerea  Art. 4(2) V * B 

Großer Brachvogel  Numenius arquata  Art. 4(2) 1 1 B 

Grünschenkel  Tringa nebularia  Art. 4(2) n.b. n.b. ZG 

Haubentaucher  Podiceps cristatus Art. 4(2) * * B 

Kampfläufer  Philomachus pugnax  Anh. I 0 1 ZG, aB 

Kiebitz  Vanellus vanellus  Art. 4(2) 2 2 B 
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Artname (deutsch) 
Artname  
(wissenschaftlich) 

VSR 
RL 
BY 

RL 
D 

Status 

Kleines Sumpfhuhn  Porzana parva  Anh. I n.b. 3 ZG* 

Knäkente  Anas querquedula  Art. 4(2) 1 1 B 

Kornweihe  Cicus cyaneus  Anh. I 0 1 WG 

Kranich  Grus grus  Anh. I 1 * ZG 

Krickente  Anas crecca  Art. 4(2) 3 3 B 

Küstenseeschwalbe  Sterna paradisea  Anh. I n.b. 1 ZG 

Lachmöwe  Larus ridibundus  Art. 4(2) * * B 

Löffelente  Anas clypeata  Art. 4(2) 1 3 uÜ, uB 

Löffler  Platalea leucorodia  Anh. I n.b. R 
ZG*, Ü 
(2013) 

Merlin  Falco columbarius  Anh. I n.b. n.b. ZG* 

Moorente  Aythya nyroca  Anh. I 0 1 G* 

Nachtreiher  Nycticorax nycticorax  Anh. I R 2 ZG, Ü 

Neuntöter  Lanius collurio  Anh. I V * B 

Odinshühnchen  Phalaropus lobatus  Anh. I n.b. n.b. A 

Ohrentaucher  Podiceps auritus  Anh. I n.b. R ZG* 

Pfeifente  Anas penelope  Art. 4(2) 0 R ZG, uB 

Prachttaucher  Gavia arctica Anh. I n.b. n.b. ZG* 

Purpurreiher  Ardea purpurea  Anh. I R R 
ZG*, Ü 
(2013) 

Rallenreiher  Ardea ralloides  Anh. I n.b. n.b. A 

Raubseeschwalbe  Hydroprogne caspia  Anh. I n.b. 1 ZG 

Raubwürger  Lanius excubitor Art. 4(2) 1 1 ZG, WG 

Rohrdommel  Botaurus stellaris  Anh. I 1 3 ZG, WG 

Rohrschwirl Locustella luscinioides Art. 4(2) * * uB 

Rohrweihe  Circus aeruginosus  Anh. I * * NG!, B 

Rotmilan Milvus milvus Anh. I V V NG! 

Rotschenkel  Tringa totanus  Art. 4(2) 1 2 B 

Säbelschnäbler  Recurvirostra avocetta  Anh. I n.b. V ZG* 

Sandregenpfeifer  Charadrius hiaticula Art. 4(2) n.b. 1 ZG 

Schellente Bucephala clangula Art. 4(2) * * ZG, WG 

Schilfrohrsänger  
Acrocephalus 
schoenobaenus  

Art. 4(2) * * uB 

Schnatterente  Anas strepera  Art. 4(2) * * B 

Schwarzkopfmöwe  Larus melanocephalus  Anh. I R * B 

Schwarzmilan  Milvus migrans  Anh. I * * NG! 

Seeadler  Haliaeetus albicilla  Anh. I R * NG! 
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Artname (deutsch) 
Artname  
(wissenschaftlich) 

VSR 
RL 
BY 

RL 
D 

Status 

Seidenreiher  Egretta garcetta  Anh. I n.b. n.b. 
ZG*, 
SG* 

Silberreiher  Egretta alba  Anh. I n.b. R 
HG, 
WG 

Singschwan  Cygnus cygnus  Anh. I n.b. R ZG 

Spießente  Anas acuta  Art. 4(2) n.b. 2 ZG 

Stelzenläufer  
Himantopus himan-
topus  

Anh. I n.b. n.b. ZG* 

Stockente  Anas platyrhynchos  Art. 4(2) * * B 

Sumpfohreule  Asio flammeus  Anh. I 0 1 
ZG, 
WG* 

Tafelente  Aythya ferina  Art. 4(2) * V B 

Teichrohrsänger 
Acrocephalus  
scirpaceus 

Art. 4(2) * * B 

Trauerseeschwalbe  Chlidonias niger  Anh. I 0 1 ZG 

Uferschnepfe  Limosa limosa  Art. 4(2) 1 1 B 

Uferschwalbe  Riparia riparia  Art. 4(2) V V NG 

Wachtel  Coturnix coturnix  Art. 4(2) 3 V B 

Wachtelkönig  Crex crex  Anh. I 2 1 B 

Waldwasserläufer Tringa ochropus Art. 4(2) R * ZG 

Wasserralle  Rallus aquaticus Art. 4(2) 3 V B 

Weißflügelsee-
schwalbe  

Chlidonia hybridus  Anh. I n.b. 0 ZG* 

Weißstorch  Ciconia ciconia  Anh. I * V NG! 

Wiesenpieper  Anthus pratensis  Art. 4(2) 1 2 B 

Wiesenschafstelze  Motacilla flava  Art. 4(2) * * B 

Wiesenweihe Circus pygargus Anh. I R 2 uB, NG 

Zwergdommel Ixobrychus minutus Anh. I 1 3 B? 

Zwergseeschwalbe  Sterna albifrons  Anh. I n.b. 1 ZG* 

Zwergstrandläufer Calidris minuta Art. 4(2) n.b. n.b. ZG 

Zwergsumpfhuhn  Porzana pusilla  Anh. I n.b. R A 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis  Art. 4(2) * * B 
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4.3 Nutzung und Nutzungsintensitäten 

4.3.1 Tatsächliche Nutzung 

Etwa 80 % des Projektgebietes (5.546 ha) werden landwirtschaftlich genutzt, wobei – 
bezogen auf diese landwirtschaftlich genutzte Fläche – die Grünlandnutzung mit 
etwa 90 % (4.810 ha bzw. 87 % Wiese und 143 ha bzw. 3 % Mähweide) bei weitem 
dominiert (FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Die Grünlandanteile summieren sich im Projektge-
biet auf ca. 74 % auf (Abb. 20). 
 

Mit ca. 1.171 ha haben die fachlich wertvollen Grünlandbiotope einen Anteil von rund 
22,5 % am Gesamtgrünland (s. a. Kap. 4.2.1). Diese überwiegend frischen bis wech-
selfeuchten Wiesen bzw. Feucht- und Nasswiesen werden entsprechend extensiv be-
wirtschaftet. Auch der Teil der regulär als Mähwiesen genutzten Grünländer, der einem 
Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) unterliegt, kann als extensiv eingestuft werden. 
Mit Stand 2021 wurden im Projektgebiet insgesamt 1.661 ha unter VNP-
Vertragsbedingungen bewirtschaftet (s. H&S GBR & KOINÉ GMBH 2022). 
 

Insgesamt 942 ha VNP-Flächen (686 Flurstücke) liegen ganz oder teilweise im Bereich 
der qualitativ hochwertigen „A-Flächen“ in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten. 
 

Knapp 7,5 % (517 ha) des Projektgebiets, vor allem am Rande und außerhalb der Aue 
werden ackerbaulich genutzt. Die stark steigende Nachfrage nach Gär-Biomasse 
zum Betrieb von Biogasanlagen führte neben anderen Faktoren zu einem Intensivie-
rungsschub, was auch langjährige Extensivflächen betrifft. Im Wirkraum des Projektge-
biets besteht eine der höchsten Dichten an Biogasanlagen in Bayern. So sind in den 
beiden Projektlandkreisen Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen derzeit rund 260 
Anlagen in Betrieb. Insbesondere der Biogas-Boom führte und führt infolge des wach-
senden Wirtschaftsdrucks zu einer steigenden Nutzungsintensivierung auf den vertrags-
freien Flächen. 
 

Fast 9 % des Projektgebiets werden von Wasserflächen (Still- und Fließgewässer) 
eingenommen, die zur Erholung und Fischerei genutzt werden bzw. wichtige Aufgaben 
in der wasserwirtschaftlichen Nutzung übernehmen. Nennenswerte Flächen sind der 
Altmühlsee mit 365 ha und die Altmühl, die auf einer Länge von ca. 66 km das Projekt-
gebiet durchfließ. Zuführende Bäche und ein dichtes Netz aus Gräben oder grabenar-
tig ausgebauten Bächen und Altarme durchziehen das Projektgebiet. Kleinflächig treten 
Tümpel und Flutmulden auf. Die Wasserwirtschaftsverwaltung nimmt im Gebiet eine 
wichtige Rolle im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen ein. Maßnahmen in größe-
rem Umfang wurden in den letzten 10 – 15 Jahren v. a. im Abschnitt der Altmühl zwi-
schen Gunzenhausen und Treuchtlingen sowie seit 2018 auch zwischen Ornbau und 
Haag durchgeführt. 
In der Regel forstwirtschaftlich genutzte Gehölzbestände beschränken sich im 
Gebiet im Wesentlichen auf schmale und oftmals lückige Galeriegehölze und Auwälder 
entlang der Altmühl sowie Solitärbäume und Feuchtgebüsche. Nach der tatsächlichen 
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Nutzung beläuft sich die Gehölzdeckung im Projektgebiet aktuell auf 1,3 %, jedoch 
nimmt sie im Bereich einzelner älterer Gewässerrenaturierungsflächen in jüngerer Zeit 
zu. Die Forstwirtschaft spielt im Projektgebiet keine Rolle. 
 

Kleinere Flächenanteile (ca. 7 %) verteilen sich auf ungenutzte Flächen (Feuchtbra-
chen, Sümpfe und vegetationslose Flächen). Einen geringen Anteil mit zusammen 1,8 % 
haben ferner Verkehrsflächen aller Art und bebaute Bereiche. 
 

Insbesondere am Altmühlsee, aber durch den steigenden Radtourismus auch entlang 
des Altmühltals und in weiten Teilen des Wiesengebietes gewinnen Tourismus und Frei-
zeitnutzung zunehmend an Bedeutung. Das veränderte Freizeitverhalten von Einheimi-
schen und Gästen und die oft gut ausgebauten Wege führen regelmäßig zu Störungen 
der Wiesenbrüter. Hierzu tragen auch die Ausübung der Fischerei/Angelei und der 
Jagd bei. 
 

Mehrere Hauptverkehrswege tangieren oder durchschneiden das Projektgebiet, na-
mentlich die West-Ost verlaufende Bundesautobahn A6 nördlich von Herrieden, die 
Bundesstraßen B13 nördlich und südlich von Gunzenhausen und B466 südlich des Alt-
mühlsees sowie mehrere Staats- und Kreisstraßen mit den jeweiligen Verkehrsaufkom-
men. Die Nord-Süd verlaufende ICE-Trasse Ansbach-Treuchtlingen durchschneidet das 
Projektgebiet zweimal: im östlichen Teil des Wiesmet, wobei auf der durch die Trasse 
getrennten östlichen Teilfläche von 80 ha auch beträchtliche Wiesenflächen betroffen 
sind, und zwischen Altmühlsee und Gunzenhausen. Hier wechselt die Trasse auf die 
Westseite des Altmühltals und verläuft entlang der Wiesenbrüterflächen an der westli-
chen Gebietsgrenze zwischen Gunzenhausen und Treuchtlingen. Auch im Norden 
quert eine RE/S-Bahnstrecke südlich von Leutershausen das Projektgebiet. 
 

 

Abb. 20: Flächenanteile der verschiedenen Nutzungsarten im gesamten 
Projektgebiet 

Verteilung nach Tatsächlicher Nutzung (ALKIS ®) 
Kategorien: Sonstige Nutzung = Flächen besonderer funktionaler Prägung, gemischte Nutzung, Sport, 
Freizeit, Erholung, ohne Kategorie; Verkehrsflächen, Bebauung = Bahn-, Schiffs-, Straßenverkehr, Weg, 
Platz, Industrie, Gewerbe, Wohnbebauung; Ungenutzte (Offenland) und vegetationslose Flächen = 
Moor, Sumpf, Unland (vegetationsfrei); Wasserflächen = Still- und Fließgewässer. 
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Innerhalb des Projektgebietes liegen keine Siedlungen und nur wenige einzelne Ge-
bäude oder versiegelte Flächen. Auf beiden Seiten grenzt das Gebiet jedoch direkt an 
mehrere z. T. größere Siedlungen wie Treuchtlingen, Gunzenhausen, Muhr a.S., Orn-
bau, Herrieden oder Leutershausen. Dadurch ergibt sich eine unmittelbare und gute 
Zugänglichkeit in das Gebiet auf seiner gesamten Länge, die an mehreren Stellen zu 
Konflikten mit den Zielen des Projektes führen (s. Kap. 5, Kap. 10).  
 
 
4.3.2 Eigentumsverhältnisse 

Anders als bei anderen chance.natur-Projekten ist die Besitzverteilung eine besondere 
Herausforderung im Projekt, denn der überwiegende Teil (4.911 ha, ca. 70 %) des 
Projektgebietes befindet sich in Privateigentum (s. Karte 3, Abb. 21). Neben den Staats-
straßen sind die Altmühl mit Uferstreifen unterschiedlicher Breite, die Renaturierungsflä-
chen und weitere Grundstücke Eigentum des Freistaates Bayern (zusammen ca. 19 %). 
Dabei handelt es sich überwiegend um Wasserflächen (Altmühl mit Zuflüssen) und Ufer-
randstreifen, die im Zuständigkeitsbereich der Wasserwirtschaftsverwaltung liegen und 
als Maßnahmenflächen oft keine oder nur eine geringe Eignung aufweisen. Die Flächen 
dienen in erster Linie dem Gewässerschutz und sonstigen wasserwirtschaftlichen Zielen 
oder Zwecken. Die Einbeziehung der Flächen in die Maßnahmenumsetzung für das 
Projekt wird einzelfallweise durch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach festgelegt. Unter 
der Voraussetzung, dass die Maßnahmen im Einklang mit den wasserwirtschaftlichen 
Belangen stehen, ist ihre Einbindung zur Erreichung der Projektziele begrüßenswert. 
Nur etwa 9,3 % der Flächen, darunter i. d. R. alle Flurwege und eine Vielzahl an Ge-
wässern 3. Ordnung, befinden sich im Eigentum von Gemeinden (646 ha, 9,2 %) und 
der beiden Landkreise (10,1 ha, 0,1 %). Daneben sind kleinere Flächenanteile Eigen-
tum der Kirchen (16,8 ha, 0,2 %) und der Naturschutzverbände und Stiftungen 
(101,4 ha, 1,4 %; davon LBV 20,6 ha, 0,3 %). Im Ökoflächenkataster (Stand Mai 
2020) sind insgesamt 365 Flächen mit einer Gesamtgröße von 368 ha verzeichnet. 
Dabei handelt sich zum größten Teil um Ausgleichs- und Ersatzflächen. Diese Flächen 
sind wahrscheinlich in den meisten Fällen fachlich gut geeignet im Sinne der Projek-
tumsetzung, erhalten jedoch keine Förderung durch Projektmittel. Einige Flächen wur-
den bereits mit Mitteln des Bayerischen Naturschutzfonds angekauft und auf ihnen wur-
den auch schon Naturschutzmaßnahmen umgesetzt (Ankaufsflächen). Zusammen mit 
Flächen der Flurneuordnung, für die geringfügige Auflagen wie Düngeverzicht im Rah-
men des Ausgleiches bestehen, eignen sich diese Flächen auch für die Förderung der 
Anlage von Flutmulden oder Entwicklung von naturschutzfachlich höherwertigem Grün-
land. 
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Abb. 21: Flächenanteile der verschiedenen Eigentümerinnen und Eigen-
tümer im Projektgebiet 

Kommunal: Gemeinden, Landkreise; Land: Freistaat Bayern; Verband: LBV, BN; Stiftungen: 
Hospitalstiftung Gunzenhausen, Wildland-Stiftung, Umweltstiftung Lionsclub, Pründestiftung 
Mörsach; Kirchen: gemeindliche Kirchenstiftungen. 
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5 Beeinträchtigungen, Gefährdungen und Konflikte  

Projektanlass ist die gravierende – regionale wie überregionale – Gefährdung der Wie-
senbrüter-Populationen. Auch wenn die Bedeutung der einzelnen Faktoren am Wiesen-
brüterrückgang im Untersuchungsraum noch nicht abschließend geklärt ist, so sind die 
Ursachen doch seit langem bekannt. Im komplexen System einer Kulturlandschaft kom-
men dabei viele Faktoren zusammen. Bestandserhebungen in den vergangenen Jahren 
zeigen deutlich, dass die Brutbestände und insbesondere der Brut- und Aufzuchterfolg 
des Großteils der Wiesenbrüter dramatisch eingebrochen sind. Die Reproduktion ist bei 
den meisten Wiesenbrüterarten bei weitem nicht mehr ausreichend, um deren Popula-
tionen zu erhalten. Die Hauptbeeinträchtigungen der wiesenbrütenden Vogelarten sind:  
– Prädatorendruck: Gelege- und Individuenverluste durch Prädation (v. a. durch Raub-

säuger wie Füchse, Marderartige, Waschbären, aber auch durch Wildschweine, 
Krähen- und Greifvögel). 

– Freizeit/Erholung: Störungen durch Freizeitaktivitäten, insbesondere durch Perso-
nen, die in den Brutgebieten spazieren gehen und freilaufende Hunde mitführen, 
Radfahrende, Angelnde sowie punktuell durch Trendsportarten. 

– Zunahme von Gehölzen, Schilf- und Brachbeständen, damit direkter und durch Ku-
lissenwirkung indirekter Verlust von Wiesenbrüterflächen. 

– Entwässerung und Nivellierung des Geländes, einhergehend mit klimatischen Ver-
änderungen (zunehmend trockenere oder – wie 2021 – zu kalte Frühjahre), folglich 
zunehmender Verlust von feuchtem bis nassem Grünland, Mangel an lückigen und 
niedrigen Vegetationsflächen und Abnahme der Diversität des Mikroreliefs.  

– Zunehmend einheitliche Grünlandnutzung mit zeitlich und räumlich stark synchroni-
sierter Mahd (auch im Rahmen des VNP), geringer Schnittvarianz, frühen Mahdter-
minen und Düngung, damit Abnahme der Diversität und Qualität der notwendigen 
Teillebensräume (Brut-, Deckungs-, Nahrungsflächen) (z. B. ALKEMEIER 2007, 
MACZEY et al. 2017). 

– In Folge der Entwässerung und Düngung Artenschwund (z. B. RIGAL et al. 2023, 
SÁNCHEZ-BAYO & WYCKHUYS 2019, ZUNA-KRATKY 2022) und entstehender Nah-
rungsmangel bzw. schlechte Erreichbarkeit der Nahrung zur Brut- und Aufzuchtzeit 
aufgrund des Fehlens lückiger und niedriger Vegetation im hochwüchsigen Grün-
land sowie eine unzureichende Bodenfeuchte. Für die Dunenjungen entstehen Prob-
leme durch eine geringe Nahrungsverfügbarkeit und ein ungünstiges Mikroklima. 

 
Zwar werden für 230 Flächen der Biotopkartierung keine Beeinträchtigungen angege-
ben. Grundsätzlich sind jedoch die oben genannten Gefährdungsfaktoren auch für an-
dere Schutzgüter und Biotope im Projektgebiet relevant: Auf über 40 % der Flächen der 
Biotopkartierung sind Auswirkungen der Nutzungsintensivierung erkennbar, negative 
hydrologische Veränderungen wurden auf gut 5 % der Teilflächen festgestellt, Beein-
trächtigung von Erholungssuchenden auf 12 % (Tab. 38). Ein weiterer wesentlicher 
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Gefährdungsfaktor für Flächen der Biotopkartierung ist eine unzureichende Nutzung 
bzw. Pflege auf über 10 % der Teilflächen. Die – allerdings nicht systematisch erhobe-
nen – Angaben aus der Artenschutzkartierung zeichnen ein ähnliches Bild. Es muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass die Erhebungen mittlerweile zwischen zehn und 15 
Jahre zurückliegen und sich die Situation auf zahlreichen Flächen inzwischen mit hoher 
Wahrscheinlich anders darstellt. Die Angaben in Tab. 38 können daher nur als An-
haltspunkte dienen. Eine Aktualisierung der Biotopkartierung ist dringend angeraten.  
 
Tab. 38: Beeinträchtigungen auf Flächen der Biotopkartierung 

Erhebungszeitraum: 2007-2013 

Beeinträchtigung Teilflächen (n) Anteil  

Nutzungsintensivierung 

Flächenverlust gegenüber 1. Kartierung 116 9,7 % 

Nährstoffeintrag aus angrenzender Nutzung 12 1,0 % 

Nutzungsintensivierung, Eutrophierung 360 30,1 % 

Hydrologische Veränderungen 

Entwässerung, Dränage von Feuchtbiotopen 42 3,5 % 

Beeinträchtigungen von Gewässern (Austrocknung, wasserbauliche 
Maßnahmen, Gewässerabsenkung/-eintiefung, Gewässerausbau/ -
regulierung) 

31 2,6 % 

Unzureichende Nutzung/Pflege 

unzureichende Pflege/Nutzungsintensität (z. B. zu frühe Mahd) 41 3,4 % 

Verbrachung, Verbuschung 75 6,3 % 

Weitere Beeinträchtigungen 

Freizeit / Erholung (z. B. Störung durch Spaziergänger mit Hunden, 
Trittschäden durch Anglerpfade) 

147 12,3 % 

sonstige Beeinträchtigung, z. B. Strukturarmut, Neophyten, Ablage-
rungen, inkl. Veränderung des typischen Artenspektrums 

106 8,9 % 

 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

Etwa 80 % des Projektgebietes (5.546,2 ha) werden landwirtschaftlich genutzt, davon 
wiederum sind 87 % Grünland (4.809,6 ha), 3 % Mähweiden und 10 % Acker (FRÜH-
MÜLLER et al. 2022). Grundvoraussetzung für den langfristigen Erhalt der Wiesenbrüter 
sowie auch ihrer primären, nach FFH-Richtlinie bzw. § 30 BNatSchG geschützten Le-
bensräume (magere Flachland-Mähwiesen, Feucht-, Nass- und Streuwiesen, Nieder-
moorflächen) ist eine extensive Bewirtschaftung. Als extensiv genutztes Grünland wer-
den hier zunächst alle als Biotop kartierten Grünlandflächen (1.171 ha) verstanden. 
Hinzurechnen lassen sich aber prinzipiell auch nicht biotopkartierte Grünlandflächen 
mit Bewirtschaftungsvereinbarungen im VNP (Stand 2020). Zusammen ergeben dies 
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2.184 ha Grünlandflächen; 3.023 ha Grünland haben keine VNP-Vereinbarungen. 
Bezogen auf die oben genannten 4.810 ha landwirtschaftlich genutztes Grünland be-
stehen somit auf ca. zwei Drittel der Fläche Optimierungs- und Extensivierungspoten-
zial.  
 
Grundsätzlich problematisch ist auch die Nutzung der Auenstandorte als Acker; 
461 ha (8,3 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche; s. a. FRÜH-MÜLLER et al. 2022) 
stehen nicht unter VNP-Vertrag, für 57 ha (1 % landwirtschaftlich genutzten Fläche) wur-
den extensive Bewirtschaftungen vereinbart (Stand 2020). 
 
Für den Großteil der Grünland-Biotope wurden Vereinbarungen im Rahmen des VNP 
getroffen (s. STMELF & STMUV 2020). Diese sind derzeit jedoch nicht ausreichend, um 
die negativen Bestandtrends der Wiesenbrüter aufzuhalten. Ein großes Manko besteht 
u. a. darin, dass die Anlage von Frühmahdstreifen zwar als unentgeltliche Nebenbe-
stimmung möglich ist, jedoch nicht honoriert und daher i. d. R. nicht freiwillig durchge-
führt wird. Frühmahdstreifen und partiell frühere Schnittflächen stellen gerade in feuch-
ten Jahren essenzielle Nahrungsflächen für die Jungvögel dar und vor dem Hintergrund 
der zeitlich stark synchronisierten Nutzungen auch bei nebeneinanderliegen VNP-
Flächen sehr wichtig. Ein Großteil der VNP-Flächen steht außerdem unter dem Vorbe-
halt der Rückholklausel, die den Landwirten den Ausstieg aus der Vereinbarung und 
die erneute Nutzungsintensivierung auf den meisten Flächen jederzeit möglich macht. 
Um eine extensive Bewirtschaftung für Landwirte attraktiv und wirtschaftlich rentabel zu 
machen, fehlen ausreichende Verwertungsmöglichkeiten für den später gemähten Auf-
wuchs. Dieser wird derzeit in erster Linie als Pferdeheu vermarktet, wobei dieser Markt 
jedoch bereits weitgehend ausgeschöpft ist.  
 
Auch der Biogas-Boom führte und führt infolge des wachsenden Wirtschaftsdrucks zu 
einer steigenden Nutzungsintensivierung auf den vertragsfreien Flächen. Neben sehr 
frühen Schnittzeitpunkten und dem Abschleppen der Wiesen noch zu Beginn der Brut-
zeit wirkt sich insbesondere die Gülle- und Gärsubstratausbringung negativ aus, die 
durch den dichten Aufwuchs von Futtergräsern zu einer nachteiligen Veränderung wert-
voller Pflanzengesellschaften und der Vegetationsstruktur führt und damit auch zu einer 
deutlichen Entwertung des Wiesenbrüterlebensraumes. Folge ist eine Entwertung des 
Brutraums und eine deutlich erhöhte Sterblichkeit der Jungvögel, bedingt durch ein ver-
ringertes Nahrungsangebot, eine eingeschränkte Nahrungsverfügbarkeit und Nutzbar-
keit der Flächen (hoher Raumwiderstand) sowie ein ungünstiges Mikroklima für Dunen-
junge (erhöhte Gefahr des Todes durch Unterkühlung bei nasser Witterung). Ein erheb-
licher Teil der Wiesen wird bereits früh gemäht, was zu Totalverlusten an Gelegen und 
Jungvögeln führen kann. Großflächige, zeitlich stark synchronisierte Mahdtermine – in 
den meisten Jahren spätestens Mitte Mai und Anfang Juli – verursachen durch fehlende 
Deckung, Rückzugs- und Nahrungsräume eine Beeinträchtigung der Fauna. Eine für 
Wiesenbrüter, aber auch Insekten günstige Staffelung der Mahdtermine – als 
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Voraussetzung für ein strukturreiches Mosaik an gemähten und (noch) ungenutzten Flä-
chen als Brut-, Nahrungs- und Rückzugsbereichen – findet i. d. R. nicht statt. Ein höheres 
Gefährdungspotenzial für Küken und andere Tiere entsteht durch die Verwendung von 
Rotationsmähgeräten, Mähgutaufbereitern, hohe Mähgeschwindigkeiten und frühe 
Mahd ohne Schutzvorkehrungen. Die Mahd von außen nach innen bringt weitere 
Nachtteile, weshalb sie ab einer Bewirtschaftungsfläche von einem Hektar gesetzlich 
verboten ist. Trotz der gesetzlichen Bestimmungen besteht nach wie vor ein großer Be-
ratungsbedarf. 
 
Selbst die derzeit praktizierte Beweidung mit Rindern erfolgt häufig mit hohem Besatz, 
so dass die aus zoologischer Sicht positiven Effekte der Beweidung insbesondere auf 
die Vegetationsstruktur bislang nur in den vom Landschaftspflegeverband initiierten Mo-
dellgebieten zum Tragen kommen.  
Darüber hinaus stellt die intensive Bewirtschaftung der Wiesen (und Äcker) auch die 
größte Beeinträchtigung der Fließgewässer durch Nährstoff- und Sedimenteintrag dar. 
Vor allem an der Oberen Altmühl fehlen vielfach ausreichend breite, ungedüngte Puf-
ferzonen zum Gewässer. Die Mahd erfolgt vielfach bis unmittelbar an den Gewässer-
rand, so dass sich dort keine typische Ufervegetation ausbilden kann. Dies führt insbe-
sondere zu einer Gefährdung bzw. Verdrängung der naturschutzfachlich wertvollen 
feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430), die essenzielle Habitatelemente (Deckungsbe-
reiche, Sing- und Ansitzwarten) für Wiesenbrüter darstellen. 
 
Hydrologische Veränderungen 

Die teils weit zurückreichenden Ausbaumaßnahmen und die daraus resultierende Ge-
wässereintiefung und Uferfixierung der Altmühl verursachten in der gesamten Aue er-
hebliche Schäden, wie eine stärkere sommerliche Austrocknung von Nass- und Feucht-
wiesen oder den Verlust natürlicher Gewässerbiotope, und schufen die Voraussetzun-
gen für eine nachfolgende Nutzungsintensivierung. In den letzten 10 bis 15 Jahren 
wurden durch die Wasserwirtschaftsverwaltung in größerem Umfang Renaturierungs-
maßnahmen durchgeführt, wodurch sich zum Beispiel hinsichtlich der Struktur- und Ar-
tenausstattung der relevanten Biotop- und Lebensraumtypen deutliche Verbesserungen 
ergeben haben. Diese Maßnahmen reichen jedoch noch nicht aus, um die hydrologi-
sche Situation nachhaltig zu verbessern. 
 
Ein Großteil der früher feuchten bis nassen Wiesen wurde durch Gräben, Drainagen 
und Auffüllung entwässert. Durch die Einebnung von Mulden und Unebenheiten ging in 
Verbindung mit der Zusammenlegung von Wirtschaftseinheiten die Strukturvielfalt ver-
loren. Dies führte zu großen Lebensraumverlusten für die auetypische Flora und Fauna. 
Andererseits beherbergen Wiesengräben und weniger gedüngte Grabenränder im Pro-
jektgebiet heute z. T. überregional bedeutende Populationen seltener und hochbedroh-
ter Tier- und Pflanzenarten (z. B. FFH-Art Vogel-Azurjungfer Coenagrion ornatum, ferner 
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Gräben-Veilchen Viola stagnina, Breitblättriger Merk Sium latifolium, Röhriger Wasser-
fenchel Oenanthe fistulosa, Sumpf-Platterbse Lathyrus palustris). 
Die Folgen anthropogen bedingter hydrologischer Veränderungen werden in den letz-
ten Jahren durch den Klimawandel verstärkt: Nasswiesen und Wiesenseigen, die unter 
„normalen“ Umständen bis in den Frühsommer hinein Wasser führen oder sehr nass 
sind, trockneten in den letzten Jahren regelmäßig schon im Frühjahr aus. 
 
Lebensraumverlust 

Der Bau des Altmühlsees einschließlich der Infrastrukturmaßnahmen hat das Gebiet ca. 
900 ha Wiesenflächen gekostet. Dadurch wurde den Wiesenbrütern ein erheblicher 
Teil ihres nutzbaren Lebensraumes genommen. Trotz aller positiven Effekte können auch 
durch Renaturierungsmaßnahmen bei einseitiger Zielsetzung und fehlender Pflege Wie-
senbrüterlebensraum direkt und indirekt verloren gehen. Die Aufgabe von Nutzungen 
und die Zunahme an Verbrachung, Verbuschung und Verschilfung wie z. B. auf den 
Inseln und Flussschleifen der Altmühl, die nicht mehr zugänglich sind, bergen das Risiko 
des direkten Lebensraumverlustes für Wiesenbrüter, wenn die Renaturierung nicht mit 
Pflege, sondern nur mit natürlicher Sukzession arbeitet. Sukzession ist für Wiesenbrüter 
in den Fokusgebieten wegen der zunehmenden Kulissenwirkung hochgradig problema-
tisch.  
 
Prädationsdruck 

Brutverluste durch Raubsäuger, Krähenvögel und andere Prädatoren sind eine weitere 
wesentliche Ursache für den nicht ausreichenden Bruterfolg der Wiesenbrüter. Dieser 
Gefährdungsfaktor wurde auch in einer europäischer Studie insbesondere für Ufer-
schnepfe, Großen Brachvogel und Kiebitz neben dem Lebensraumverlust als sehr hoch 
eingestuft (LEYRER et al. 2018). Insbesondere die weitgehende Ausrottung der Tollwut in 
Mitteleuropa führte Anfang des 21. Jahrhundert zu einer deutlichen Erhöhung der Fuchs-
Population. Die Austrocknung der Flächen und die Zunahme der Verbrachung, Verbu-
schung und Verschilfung verbesserten parallel die Lebensraumbedingungen für die 
Raubsäuger und Raubvögel und erleichtern den Zugriff auf Küken. Als weitere Raub-
säuger sind vor allem nachtaktive wie Marder, Iltis, Hermelin aber auch Katzen zu 
nennen. Nachts ist die Prädation umso schwerwiegender, da die Abwehrmechanismen 
der Altvögel (Warnrufe, Anfliegen der Feinde) nur am Tag Erfolg versprechen. Auch 
bei der Rabenkrähe ist zumindest in den letzten 15 Jahren deutschlandweit eine Be-
standszunahme zu erkennen. Der Prädationsdruck durch Krähenvögel sind jedoch zu 
großen Teilen auch strukturbedingt: Um Gelege von Wiesenbrütern zu finden, sind sie 
in den meisten Fällen auf höhere Gehölze in der Umgebung angewiesen, von denen 
aus sie die Gelege erspähen können. Gehölze fungieren auch als Ansitzwarte und 
Brutplatz für Raubvögel. Aktuell werden auch Verluste durch Rohrweihen gemeldet, die 
durch die Zunahme an Schilfbeständen deutlich zugenommen haben. 
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Beeinträchtigungen durch Freizeit und Erholung  

Beeinträchtigungen durch Freizeit- und Erholungsnutzende sind eine weitere wesentli-
che Grundlage für den mangelhaften Bruterfolg der Wiesenbrüter.  
Hier ist nicht nur die Erholungs- und Freizeitnutzung zu nennen, die seit dem Bau der 
Seen erheblich zugenommen haben, auch der immer noch anhaltende Ausbau der 
Wirtschaftswege im Altmühltal hat dazu geführt, dass sich die Freizeitnutzung immer 
stärker in die früher oft sehr unzugänglichen Bereiche eindringt. Problematisch sind vor 
allem Nutzer, die sich von den Hauptwegen entfernen und Wiesen unmittelbar betreten. 
 
Relevant sind dabei insbesondere (Details s. Karte 6.1): 
– Störungen durch Personen, die spazieren gehen, insbesondere mit Hunden: Dieser 

Gefährdungsfaktor ist grundsätzlich im gesamten Gebiet relevant, es gibt jedoch 
lokale Konzentrationen. 

– Störungen durch Radfahrende: Diese sind insbesondere im südlichen Teil des Pro-
jektgebiets zwischen Gunzenhausen und Markt Berolzheim erkennbar. 

– Störungen durch Angelnde: Problematisch sind nicht nur Störungen, die vom Angeln 
selbst ausgehen, sondern auch Störungen z. B. durch Kraftfahrzeuge auf den We-
gen zu und von den Angelplätzen. 

– Störungen durch Modellflieger: Dieser Faktor hat in den letzten Jahren durch die 
Zunahmen von Drohnen im Freizeitbereich zumindest lokal zugenommen. 

Weitere Störungen, z. B. durch Reitende oder Lagerplätze treten, im Projektgebiet nur 
punktuell auf. Details zu den Störungen siehe auch Besucherlenkungskonzept (Kap. 10). 
 

Weitere Beeinträchtigungen 

Im Projektgebiet gibt es zahlreiche weitere Beeinträchtigungen, die jedoch in aller Regel 
nur punktuell wirken und gegenüber den anderen genannten Gefährdungsfaktoren von 
deutlich geringerer Bedeutung sind. Dazu zählen: 
– Ablagerungen und Auffüllungen 
– Vorkommen invasiver Neophyten; wesentliche Arten: Kanadische Wasserpest (Elo-

dea canadensis), Schmalblättrige Wasserpest (E. nuttallii), Sachalin-Knöterich (Fall-
opia sachalinensis), Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum), Drüsiges 
Springkraut (Impatiens glandulifera), Kanada-Pappel (Populus deltoides x nigra), 
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) (BFN 2017, LBV o. J., NEHRING & 
SKOWRONEK 2020) 

– Anpflanzung standortfremder Gehölze 
– Barrieren für Fließgewässerorganismen und fehlende biologische Durchgängigkeit 

durch Querbauwerke, Sohlschwellen, Wehre, Verrohrungen oder Wasserkraftnut-
zung. 
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6 Vorgehensweise zur Bewertung des Bestands 
(Ist-Zustand) 

Um Maßnahmen zielgerichtet planen und umsetzen zu können, ist eine Bewertung der 
vorhandenen Biotop- und Artausstattung notwendig. Ziel ist es, die unterschiedliche 
funktionale Bedeutung und die Schutzwürdigkeit der Lebensräume und Arten herauszu-
arbeiten, um darauf aufbauend Prioritäten bei der Umsetzung von Maßnahmen entwi-
ckeln und Maßnahmenschwerpunkte vor allem für die essenziell bedeutsamsten Berei-
che setzen zu können.  
 
Die Bewertung basiert für das Projektgebiet Altmühltal im Wesentlichen auf den folgen-
den Bausteinen:  

1. Bewertung der Wiesenbrütervorkommen und Ermittlung der Schwerpunkt-
gebiete für den Schutz der Wiesenbrüter (Wiesenbrüter-Schwer-
punktgebiete), 

2. Bewertung der Qualität der Biotope und Flächen für Pflanzen und Tiere, 

3. Bewertung der Artvorkommen. 
 
Diese Dreiteilung ergibt sich aus der Notwendigkeit, das prioritäre Schutzziel dieses Projektes, die Erhal-
tung und Förderung der Wiesenbrüterpopulationen, angemessen zu berücksichtigen. Für diese Arten-
gruppe stehen nicht primär bestimmte Biotope oder Biotoptypen im Vordergrund, sondern größere und 
zusammenhängende Funktionsräume, deren Flächen eine gewisse Struktur und Qualität haben oder errei-
chen müssen. Als Grundlage für den Erhalt und die Optimierung der Feucht- und Nasswiesen stehen dem 
die Bewertung der biotopkartierten Flächen und die Bewertung konkreter Artvorkommen im klassischen 
Sinn gegenüber. 

 
 

6.1 Methode zur Abgrenzung und Bewertung der Wie-
senbrütergebiete 

Schritt 1: Ermittlung und Abgrenzung der Funktionsräume mit aktueller 
und ehemaliger Brutplatzeignung 

1. Extraktion der Nachweise (i. d. R. Reviere bzw. Neststandorte) mit Status C (sichere 
Brut) oder Status B (mögliche Brut) der neun Wiesenbrüterzielarten (s. a. Kap. 4.2.3) 
Bekassine, Braunkehlchen, Grauammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotschenkel, 
Uferschnepfe, Wiesenpieper, Wachtelkönig und Bildung zweier Datensätze: 
– Maximaler Datensatz: B/C-Nachweise ab 2006, 
– Reduzierter Datensatz: B/C-Nachweise ab 2017. 
Es wurden auch Nachweise im näheren Umfeld zum Projektgebiet mit in die 
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Berechnungen einbezogen, um auch wichtige Nahrungsflächen im Projektgebiet 
für außerhalb brütende Vögel mit berücksichtigen zu können. 

2. Herstellung von Flächen mit einem Radius von 100 m um die Nachweispunkte bei-
der Datensätze (Pufferbildung) vor dem Hintergrund der mittleren Fluchtdistanz der 
betroffenen Arten zu Störungen oder Kulissen. 

3. Arrondierung der Pufferflächen des maximalen Datensatzes unter Einbeziehung ei-
ner Distanz von 750 m (mittlerer Bewegungsradius) und Ausweitung auf die gesam-
ten betroffenen Flurstücke. Die Qualität dieser Flächen für den Wiesenbrüterschutz 
wird prinzipiell als hoch eingestuft. 

4. Arrondierung der Pufferflächen des reduzierten Datensatzes unter Einbeziehung ei-
ner Distanz von 250 m (minimaler Bewegungsradius) und zusätzliche Pufferung der 
entstandenen Gesamtfläche um 50 m zur Abrundung. Diese Flächen werden als A-
Flächen (Aktuelle Brutflächen) bezeichnet und stellen eine Teilmenge der aus 
dem maximalen Datensatz generierten Flächen dar (s. o.). Es handelt sich um die 
Brutbereiche, die aktuell noch einen guten Besatz aufweisen. Ihre Qualität für den 
Wiesenbrüterschutz wird als sehr hoch eingestuft. 

5. Manuelle Abrundung und Bereinigung der Flächen: in den überwiegenden Fällen 
sind A-Flächen vollständig von Flächen des maximalen Datensatzes umgeben. In 
wenigen Ausnahmen wurden einzelne randliche Flurstücke ergänzt, um einen mög-
lichst geschlossenen Ring um die zentralen und hochwertigen A-Flächen zu erhalten. 
Ferner wurden geringfügige Anpassungen vorgenommen, wenn zwischen Flächen 
und Projektgebietsgrenze eine wenige Meter breite Lücke bestand.  

 

Schritt 2: Bewertung der Funktionsräume 

Bildung von drei hierarchischen Gebietskategorien: 
– Fokusgebiete, Kategorie I: große zusammenhängende Gebiete ab 250 ha 

(= Mindestarealgröße) für das langfristige Überleben einer Population (Z. B. LINDNER 
1988); aktuelle Brutvorkommen in mindestens einem Drittel des Gebietes (A-Flä-
chen) 

– Fokusgebiete, Kategorie II: mittelgroße zusammenhängende Gebiete ab 
100 ha und mit aktuellem Brutvorkommen 

– Trittsteingebiete: kleine zusammenhängende Gebiete zwischen 10 und 100 ha 
mit ehemaligen Brutnachweisen oder nur vereinzelten aktuellen Brutplätzen. 

 
Nach dieser Vorgehensweise lassen sich für das Projektgebiet insgesamt 14 Wiesen-
brüter-Schwerpunktgebiete identifizieren, vier Fokusgebiete der Kategorie I, sechs Fo-
kusgebiete der Kategorie II und vier Trittsteingebiete (s. Kap. 8, Tab. 43, Kartensatz 
5.2). 
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6.2 Flächenqualität für Pflanzen und Tiere (Baustein 1) 

Die Bewertung der Qualität einzelner Flächen als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen im Projektgebiet erfolgte hauptsächlich auf der Grundlage der Biotopkartie-
rung. Flächen der Tatsächlichen Nutzung wurden nur dann mit einbezogen, wenn sie 
eine Mindestqualität aufwiesen oder durch Nachweise bewertungsrelevanter Arten eine 
Mindestqualität erreichten. Diese Bewertung stellte den Baustein 1 dar, die zusam-
men mit der Bewertung der Artausstattung (Baustein 2, s. Kap. 6.3) zu einer 
Gesamtbewertung (s. Kap. 0) der betroffenen Flächen führte. 
 
Für die Bewertung der Biotope ist zwischen dem generellen Wert des vorliegenden 
Biotoptyps und der Bewertung der konkreten Ausprägung der Biotop(teil)fläche 
zu unterscheiden. Während in die Bewertung des Biotoptyps sowohl allgemeine als 
auch lokale Kriterien eingingen (s. u.), wurden die Biotop(teil)flächen nach ihrem kon-
kreten Zustand bewertet. Für bestimmte Flächen der tatsächlichen Nutzung war primär 
ihr Typ bewertungsentscheidend. Bei bestimmten Artvorkommen (z. B. Vogel-Azurjung-
fer) wurde jedoch die Bewertung des Vorkommens auf die Fläche (hier: Graben) über-
tragen. 
 
Die Bewertung wurde folgendermaßen schrittweise durchgeführt: 

1. Die 50 Biotop- und 21 Nutzungstypen (s. Kap. 4.2.1) wurden zunächst nach der 
Biotopwertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV, HETZEL et 
al. 2014) bewertet. In dieser ist für jeden Biotop- und Nutzungstyp eine 
bayernweit gültige Wertpunktezahl festgelegt (minimal 0, maximal 15 Wert-
punkte). Dabei sind bereits die Kriterien Natürlichkeit, Seltenheit/Gefährdung und 
Wiederherstellbarkeit/Ersetzbarkeit berücksichtigt. Da die in der BayKompV ge-
nannten Biotop-/Nutzungstypen i. d. R. feiner ausdifferenziert sind als die Bio-
toptypen der Biotopkartierung oder die Flächenkategorien der tatsächlichen Nut-
zung, musste die Wertpunktezahl oftmals gemittelt werden. Ein Beispiel sind ge-
nutzte Nasswiesen (Biotopcode GN00BK), denen gemäß BayKompV 10 oder 13 
Wertpunkte zuzuweisen sind – je nach Ausprägung. Im Projektgebiet wurde für 
sie ein Grundwert von 11,5 vergeben, da eine feinere Einteilung (in die Bay-
KompV-Biotop-/Nutzungstypen G221 und G222) anhand der Biotopkartierungs-
daten nicht vorgenommen werden konnte.  

2. Einige Biotoptypen (n = 23) wurden um einen oder zwei Punkte aufgewertet, da 
ihre Qualität im Projektgebiet im Vergleich zum bayerischen Durchschnitt 
höher eingeschätzt wurde, weil sie regional (oder bayernweit) eine große Be-
sonderheit darstellen (Brenndoldenwiesen/LRT 6440, Flach- und Übergangs-
moore/teilweise LRT 7140 oder LRT 7230, Zwergstrauch- und Ginsterhei-
den/LRT 4030, Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen/z. T. LRT 6410) oder weil 
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sie aufgrund ihrer Altersverteilung eine im Mittel höhere Wertigkeit besitzen, 
als es der Durchschnitt der BayKompV-Wertpunktezahl abbilden würde (prioritä-
rer Typ Auwald/LRT 91E0*, Sumpfwald). Ebenfalls aufgewertet wurden u. a. 
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510), naturnahe Stillgewässer samt Verlandungsve-
getation (z. T. LRT 3130, 3140 oder 3150) sowie Sandmagerrasen (Einzelflä-
che). Im Gegensatz zu diesen Typen heben sich die restlichen Biotoptypen im 
Projektgebiet qualitativ nicht vom bayerischen Mittelwert ab, und sie stellen über-
dies keine regionalen Besonderheiten dar. Als Beispiel seien die m. o. w. natur-
nahen Fließgewässer (oft LRT 3260) genannt, deren BayKompV-Wert im Projekt-
gebiet nur selten 14 Punkte betragen dürfte, sondern überwiegend 9 oder 11 
Punkte. Auch die Nasswiesen wären nur dann höher als der Wertpunktedurch-
schnitt von 11,5 zu bewerten, wenn sie mehrheitlich einen großen Artenreichtum 
aufwiesen, was im Gebiet nicht vorausgesetzt werden kann (siehe Punkt 1). 
Feuchtgebüsche wiederum stellen i. d. R. Brache- und somit Beeinträchtigungssta-
dien wertvoller BayKompV-Typen dar, weshalb sie ebenfalls nicht aufgewertet 
wurden. 

3. In die Bewertung der Biotope ging im Falle von LRT-Beständen zunächst der FFH-
Erhaltungszustand (EHZ) ein. Ein hervorragender Gesamt-EHZ („A“) führte zu 
einer Aufwertung, ein schlechter Gesamt-EHZ („C“) zu einer Abwertung um jeweils 
einen Punkt. Ausgenommen hiervon waren LRT-Flächen, deren schlechter Gesamt-
EHZ („C“) auf einer unterdurchschnittlichen Arten- und Strukturausstattung beruht 
(jeweils Teilbewertung „C“), ohne dass wesentliche Beeinträchtigungen erkennbar 
gewesen wären (Bewertung „A“ des Teilkriteriums „Beeinträchtigungen“): Die 
möglichen Gründe für den schlechten Gesamt-EHZ (Grenzstandort, geringes Ent-
wicklungsalter, naturraumbedingt isoliertes Vorkommen, Erfassungsschwierigkei-
ten usw.) sollen den betreffenden Flächen nicht angelastet werden. 

4. Die Zwischenbewertung einer Biotop(teil)fläche ergab sich aus dem Maximal-
wert der verschiedenen Biotoptypen pro Fläche. 

5. Ausschlaggebend waren auch Beeinträchtigungen der einzelnen Biotopflä-
chen, sofern diese aus den Biotopbeschreibungen und -codierungen ableitbar wa-
ren. Automatisch zu einer Abwertung um einen Punkt führten die Angaben „Ent-
wässerung“ und „Neophytenanteil bis 30 % Deckung“. Weitere Beeinträchtigun-
gen konnten nach Einzelfallprüfung ebenfalls zu einer Abwertung führen: Beein-
trächtigung von Gewässern durch wasserbauliche Maßnahmen (Absenkung, Ein-
tiefung, Ausbau/Regulierung), Austrocknung von Stillgewässern; Nährstoffeintrag 
aus angrenzender Nutzung bzw. ganz allgemein Eutrophierung; unzureichende 
Pflege oder Nutzungsauflassung/(langjährige) Brache, Verbuschung; Nutzungsin-
tensivierung/zu intensive Nutzung, zu frühe Mahd, zu starke Düngung; Bodenver-
dichtung bzw. Trittschäden, Auffüllung oder Ablagerung (Erd-, Schutt- oder 
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organische), Freizeit und Erholung, nicht standortheimische Gehölze, Ruderalisie-
rung. Eine zusätzliche Abwertung von LRT-Flächen (vgl. Punkt 3) mit Gesamt-EHZ 
„C“, bei denen das Teilkriterium „Beeinträchtigungen“ mit „B“ oder „C“ bewertet 
worden war, erfolgte nicht.  

6. Die am niedrigsten bewerteten Biotop(teil)flächen erhielten 7 Wertpunkte, die am 
höchsten bewerteten 15. Der untere Wert 7 ist damit gleichzeitig der Mindestwert 
(Schwelle) bzw. die Mindestqualität für die (keinem Typ der Biotopkartierung 
entsprechenden) Flächen der tatsächlichen Nutzung, um in die Bewertung aufge-
nommen zu werden. Den Wert 7,5 oder 8 erreichten die Nutzungstypen Gehölz, 
Sumpf und Wald allein aufgrund ihrer Wertpunkte aus der BayKompV. Die Nut-
zungstypen Acker, Grünland, Moor, Fließgewässer, stehendes Gewässer und Un-
land erreichten mittlere BayKompV-Werte zwischen 5 und 6,5 und lagen damit 
unterhalb der Schwelle. Von diesen Flächen wurden jedoch diejenigen mit Nach-
weisen bewertungsrelevanter Arten nach manueller Prüfung auf 7 Wertpunkte auf-
gewertet, wodurch sie die Mindestqualität oder – im Falle von Libellennachweisen 
an Gräben – auch eine höhere Bewertung erreichten (s. Kap. 6.3). Verkehrsflä-
chen und bebaute Flächen erhielten keine Bewertung. 

Die Wertpunkte aller Biotop(teil)flächen und Flächen bzw. Teilflächen der Tatsächlichen 
Nutzung der drei o. g. Typen verteilen sich somit auf die Spanne von 7 bis 15. Für die 
Wertermittlung von Baustein 1 wurden nach dem Schema in Tab. 39 sechs Werte-
stufen erstellt, denen die Flächen gemäß ihrem Wertpunkt zugeordnet wurden. 
 
 

6.3 Bewertung der Artausstattung (Baustein 2) 

In einem weiteren Schritt wurden alle Flächen, denen aktuelle Nachweise bewertungs-
relevanter Arten zugeordnet werden können, anhand ihrer Artausstattung bewertet. 
 
 
6.3.1 Auswahl und Einstufung der bewertungsrelevanten Arten 

In einem ersten Schritt werden aus der Liste der für das Projektgebiet dokumentierten 
Arten (s. Kap 4.2.4) die bewertungsrelevanten identifiziert. Dabei spielen der Status in 
den Roten Listen Mittelfrankens (nur Pflanzenarten), Bayerns, Deutschlands und weltweit 
(Ebene Europa), die Anhänge der FFH- und Vogelschutzrichtlinien und die Verantwor-
tung Deutschlands oder Bayerns (nur Pflanzenarten) ebenso eine Rolle wie das Bun-
desnaturschutzgesetz, die Bundesartenschutzverordnung sowie die Einstufungen in den 
Arten- und Biotopschutzprogrammen (ABSP) der Landkreise Ansbach und Weißenburg-
Gunzenhausen als landkreis- bzw. überregional bis landesweit bedeutsam. 
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Tab. 39: Wertpunkte und Wertstufen für die Flächen (Baustein 1) 

TN = tatsächliche Nutzung; grün hinterlegte Zeile = Flächen der tatsächlichen Nutzung, 
deren Wertpunkte zwar auf Basis der BayKompV-Wertpunkte unterhalb der Mindestqualität 
liegen, die aber aufgrund von Artvorkommen hochgestuft werden konnten; PG = Projektge-
biet; 1 = Flächen der tatsächlichen Nutzung wurden für die Bewertung ggf. verkleinert; die 
Zerschneidung führt zu einer Erhöhung der Flächenzahl. 

Wertstufe Bedeutung 
Wert-

punkte 
Fläche (ha) / 
%-Anteil-PG 

Anzahl 
Flächen 

Keine 
Unterhalb der Min-

destqualität 
< 5 

134 
(1,9 %) 

657 

Keine 
Unterhalb der Min-

destqualität 
5 – 6,5 

3.893 
(55,5 %) 

3.192 

1 

TN: Mindestqualität 
bei Nachweis bewer-
tungsrelevanter Art 

Entwicklungspotenzial 

5 – 6,5 
1.415 

(20,2 %) 
382 

 

1 Entwicklungspotenzial 7 –  7,5 
33 

(0,5 %) 
35 

2 Mäßig 8 – 9 
146 
(2 %) 

526 

3 Mittel 9,5 – 10,5 
239 

(3,4 %) 
312 

4 Hoch 11 – 12 
414 

(5,9 %) 
459 

5 sehr hoch 12,5 – 13,5 
521 

(7,4 %) 
369 

6 herausragend 14 – 15 
212 
(3 %) 

160 

Summe 

Summe Wertstufe 1 – 6 

7.006 

2.979 
(42,5 %) 

6.0921 

2.243 

 
Für das Projektgebiet wurden so gutachterlich insgesamt 175 Arten (70 Tier-, 105 Pflan-
zenarten) herausgefiltert und wie nachfolgend beschrieben in eine fünfstufige Werte-
skala eingeordnet (s. a. Tab. 70 und Tab. 71). 
 
Die bewertungsrelevanten Arten wurden anhand einer Kriterienmatrix, welche die Ge-
fährdung von und Verantwortlichkeit für Arten auf der internationalen, nationalen, bay-
ernweiten und regionalen Ebene berücksichtigt, naturschutzfachlich eingestuft. Tab. 72 
im Anhang stellt die Kriterienmatrix vor, die sich an die für die Bewertung im Arten- und 
Biotopschutzprogramm Bayern entwickelte Methode anlehnt (vgl. SUTTNER & FUCHS 
2011). 
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Alle bewertungsrelevanten Arten erhielten auf Grundlage der Bewertungsmatrix in Tab. 
72 im Anhang und anschließender gutachterlicher Überprüfung so eine naturschutz-
fachliche Einstufung für das Projektgebiet in einer fünfstufigen Skala. Während die zwei 
oberen Stufen zunächst allein rechnerisch ermittelt wurden, ergaben sich die drei unte-
ren Stufen unter zusätzlicher Einbeziehung von Besonderheiten auf Naturraum- oder 
Landkreisebene teilweise auf gutachterlicher Ebene. Vor dem Hintergrund des Projektes 
durchliefen jedoch alle Arten einen abschließenden gutachterlichen Prozess, in dessen 
Verlauf auch wenige einzelne Arten der beiden oberen Wertstufen auf- oder abgewer-
tet wurden. 
 
 
6.3.2 Bewertung der Vorkommen 

Bewertet wurden i. d. R. Flächen, denen die Artvorkommen zugewiesen werden konn-
ten. Grundsätzlich fallen alle Artnachweise auf eine Fläche, die entweder biotopkartiert 
oder eine sonstige Fläche der Tatsächlichen Nutzung ist. Durch GIS-Verschneidung wur-
den alle Artnachweise dementsprechend zunächst entweder Biotopflächen oder Flä-
chen der Tatsächlichen Nutzung zugeordnet. Bei der anschließenden GIS-gestützten 
Überprüfung wurden sowohl fachlich aufgrund geringer Koordinatenfehler falsch zuge-
ordnete Nachweise wieder separiert als auch – in etlichen Fällen – zusätzlich weitere 
Artnachweise im Umfeld der Biotope diesen zugewiesen, z. B. Blaukehlchen-, Feld-
schwirl-, Neuntöter-Nachweise in der freien Feldflur den umliegenden Röhrichten und 
Gehölzen. Die restlichen Artenpunkte wurden bei entsprechendem Lebensraum oder 
wenn es sich nicht um eine Art mit hohem Flächenanspruch handelte, Flächen der Tat-
sächlichen Nutzung zugewiesen. Dadurch konnten Flächen der Tatsächlichen Nutzung 
mit Wertpunkt zwischen 5 und 6,5 (= keine Wertstufe, s. Tab. 39) in die Wertstufe 1 
und so zu Flächen mit Entwicklungspotenzial hochgestuft werden.  
 
Die den Biotopflächen zugewiesenen Artpunkte tragen zur Gesamtbewertung des Bio-
tops bei und sind damit und auch aus Gründen der Lesbarkeit in der Karte nicht mehr 
separat mit ihrer Einzelbewertung dargestellt. Diejenigen Punkte, die nur Flächen der 
Tatsächlichen Nutzung zugeordnet werden konnten, bleiben dagegen mit ihrer eigenen 
Bewertung als Punktsymbol erhalten. Waren die Artnachweise in der Artenschutzkartie-
rung oder im FFH-Managementplan nicht als Punkte, sondern als Flächen bzw. Strecken 
generiert (z. B. Stillgewässer, Gräben), erhielten auch die entsprechenden Flächen der 
Tatsächlichen Nutzung die Bewertung des Artvorkommens. Dies traf primär auf zahlrei-
che Wiesengräben mit Nachweisen besonderer Libellenarten wie der Vogel-Azurjung-
fer (Coenagrion ornatum) zu, aber auch auf einzelne Stillgewässer mit besonderen Li-
bellenvorkommen. Auch in diesen Fällen blieben die Punkte als zusätzliche Information 
erhalten. Die in den Bewertungskarten sichtbaren Punktbewertungen geben also nur 
einen Teil der tatsächlich in die Bewertung eingegangenen Artnachweise wieder und 
können damit auch nicht mit den in der Bestandskarte dargestellten Artvorkommen in 
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Deckung gebracht werden. Die Fachinformationen der bewerteten Punkte und Flächen 
sind jedoch mit Hilfe der Datenbank abrufbar. 
 
Der in Tab. 40 schematisch dargestellte und automatisiert durchführbare Bewertungs-
schritt erfuhr anschließend erneut eine gutachterliche Prüfung, in der weitere Fachinfor-
mationen wie Aktualität der Vorkommen, Bestands-/Populationsgröße, Bodenständig-
keit usw. Berücksichtigung fanden und u. U. zu einer Hochstufung von Flächen oder 
Punktvorkommen führten. 
 
Tab. 40: Skala zur Bewertung der Artausstattung 

Artvorkommen erhalten die jeweilige Wertstufe, wenn mindestens eines der Kriterien in einer 
Zeile erfüllt ist („oder“-Beziehung). 

Wertstufe Bedeutung 
Anzahl Arten mit Einzelwertstufe 

1 2 3 4 5 

2 mäßig >= 1     

3 mittel >= 3 >= 1    

4 hoch >= 4 >= 3 >= 1   

5 sehr hoch  >= 4 >= 3 >= 1  

6 herausragend   >= 4 >= 3 >= 1 

 
 
6.3.3 Gesamtbewertung 

Das gesamte Projektgebiet, d. h. alle Einzelflächen (Biotope, Flächen der Tatsächlichen 
Nutzung, Artvorkommen) sind naturschutzfachlich einmal für die Lebensraumquali-
tät (Biotope, Tatsächliche Nutzung) und/oder einmal für die Artausstattung (Artvor-
kommen) bewertet. Im Falle von nur einer Bewertung bleibt die ermittelte Wertstufe der 
Fläche bzw. des Punktnachweises gültig. Bei zwei ungleichen Bewertungen geht der 
jeweils höchste Einzelwert in die Endbewertung ein, bei zwei gleichen Bewertungen 
wurde die Gesamtbewertung um einen Punkt hochgestuft. 
 
Im Ergebnis verteilen sich alle bewerteten Objekte wie in Tab. 41 dargestellt auf die 
sechs Wertstufen (s. Kartensatz 5.1). 
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Tab. 41: Verteilung der bewerteten Objekte auf die Wertstufen 

Anzahl und Größe der Flächen umfassen Flächen der Biotopkartierung bzw. Artenschutz-
kartierung und Tatsächlichen Nutzung; 1 flächenunabhängig bewertete und dargestellte Art-
nachweise von 32 Arten an insgesamt 684 Punkten, ( ) = Anzahl Einzelnachweise; 2 = alle 
Nachweise der Wertstufe 6 gingen in Biotopflächen ein. 

Wertstufe Bedeutung Anzahl  
Flächen 

Flächengröße (ha) Anzahl  
Punkte bzw. 
Nachweise1 

1 Entwicklungs-
potenzial 

341 1.423 ----- 

2 mäßig 499 106 459 (474) 

3 mittel 289 136 91 (133) 

4 hoch 422 272 11 (13) 

5 sehr hoch 493 585 123 (214) 

6 herausragend 199 457 ----- 2 

 Summe 2.243 2.979 

(42,5 % des Projekt-
gebietes) 

684 (834) 
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7 Leitbild und übergeordnete Ziele 

7.1 Leitbild 

Das Leitbild für das Projektgebiet orientiert sich an den Zielen des Naturschutzgroßpro-
jektes. Das Leitbild wird untersetzt durch entsprechende Aussagen im Bayerischen Ar-
ten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) der Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gun-
zenhausen (STMLU 1996, 2001) sowie den Erhaltungszielen des FFH- und Vogelschutz-
gebiets.  
 
Im Vordergrund stehen der Erhalt, die Verbesserung und die Wiederherstellung der 
Populationen der Wiesenbrüter sowie ihrer Lebensräume, des artenreichen und vielfäl-
tigen Grünlandes und weiterer auentypischer Lebensräume mit ihren wertgebenden Ar-
ten, der charakteristischen und die Region prägenden Auenlandschaft und der bäuerli-
chen Landwirtschaft, die diese Vielfalt hervorgebracht hat und trägt. 
 
Im Mittelpunkt stehen ausgedehnte störungsarme, wenig erschlossene Nass- und Feucht-
wiesen mit ihrem charakteristischen Wasserhaushalt (Überschwemmungen, hohe 
Grundwasserstände) und einem ausgeprägten Mikrorelief (Flutmulden, Seigen mit ihren 
Verlandungsbereichen, Großseggenbestände, lückige und lichte Vegetation), arten- 
und struktureiche sowie magere Wiesen und eine extensive, naturverträgliche Grün-
landnutzung mit abgestimmten Mahd- und Nutzungsmosaik und geringer Düngung so-
wie Kleingewässer, naturnahe Gräben und Bäche. 
 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass den Wiesenbrütern ein ausreichendes Ange-
bot sowohl an niederwüchsigen Wiesen als Nahrungshabitate, als auch an ausrei-
chend großen, spät oder bis über den Winter hinaus ungemähten Bereichen als Brut- 
und Rückzugsflächen sowie Singwarten und Rufplätze zur Verfügung stehen. Die aus-
gedehnten offenen und gehölzarmen Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete sind eng mit 
den FFH-Lebenstraumtypen magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, San-
guisorba officinalis), kalkreiche Niedermoore sowie feuchte Hochstaudenfluren und ei-
ner naturnahen Altmühl mit ihren Ufern aus Röhrichten und anderen offenen Feuchtbio-
topen verzahnt. 
 
Insgesamt handelt es sich um einen landesweit bedeutsamen Lebensraumkomplex, in 
dem der dauerhaften Sicherung und Förderung der naturraumtypischen Arten- und Bio-
topausstattung die höchste Priorität zukommt (STMLU 1996). 
 
 



PEPL „chance.natur Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 7 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 129 

7.2 Übergeordnete Ziele 

Aus dem Leitbild lassen sich folgende übergeordnete Ziele ableiten, die z. T. auch 
darüberhinausgehend naturschutzfachlich vordringliche Vorhaben beinhalten: 
 

Wiesenbrüter 

– Optimierung der verbliebenen Wiesenbrüterlebensräume (Lebensraumauf-
wertung, naturverträgliche Nutzung, Verbesserung des Wasserhaushalts, Minimie-
rung von Störwirkungen durch Reduktion von Kulissenwirkung, Rücknahme von Ge-
hölzen und Prädationsdruck, Besucherlenkungsmaßnahmen). Neben dem landes-
weit bedeutenden Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet „Wiesmet“ (Nr. 12) soll hierfür 
auch auf hochwertvolle Abschnitte im Projektgebiet mit weiteren Wiesenbrütervor-
kommen und hohem Aufwertungspotenzial im mittleren Altmühltal fokussiert werden. 
Dies sind insbesondere die Bereiche der Fokusgebiete Kategorie I „Brunst-
Schwaigau“ (Nr. 4), „Haag“ (Nr. 10) und das „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ 
(Nr. 14).  

– Stärkung der wichtigsten verbliebenen Nebenvorkommen der neun wertge-
benden Wiesenbrüterarten (s. Kap. 4.2.3) zur nachhaltigen Sicherung der Popula-
tionen und zur Verbesserung des Verbundes geeigneter Wiesenbrüterhabitate ent-
lang des Altmühltales in den sechs Fokusgebieten Kategorie II (s. Tab. 43). Ent-
wicklung eines bestandserhaltenen Reproduktionserfolgs der Wiesen-
brüter. 

– Deutliche Verbesserung und Entwicklung der vier Trittsteingebiete mit dem lang-
fristigen Ziel der Qualitätssteigerung und räumlichen Anbindung an die Fokusge-
biete zur Verfestigung einer großräumigen Wiesenbrüterpopulation. 

 
Weitere wertgebende Biotop- und Artvorkommen 

– Aufwertung und Neuschaffung der gebietsprägenden FFH-Lebensraumtypen 
des Standarddatenbogens (insbesondere Magere Flachland-Mähwiesen, LRT 6510 
und Kalkreiche Niedermoore, LRT 7230). 

– Erhalt und Fortentwicklung z. T. bislang nicht im SDB geführter, aber seltener 
oder gefährdeter FFH-Lebensraumtypen mit hoher naturschutzfachlicher Bedeu-
tung. Hierzu zählen insbesondere Brenndolden-Auenwiesen der Stromtäler (LRT 
6440) mit gefährdeten Arten wie dem Gräben-Veilchen (Viola stagnina), der Brenn-
dolden-Silge (Selinum dubium) oder dem Langblättrigen Ehrenpreis (Veronica lon-
gifolia), sowie Pfeifengraswiesen (LRT 6410) auf kalkreichen, torfigen und tonig-
schluffigen Böden mit Arten wie dem Fleischfarbenem Knabenkraut (Dactylorhiza 
incarnata). 

– Erhalt, Aufwertung und Entwicklung von gesetzlich geschützten Biotopen 
(§ 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG), insbesondere von Nasswiesen und 
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Sümpfen als essenzielle Brut- und Nahrungshabitate hochbedrohter Wiesenbrüter 
und anderer gefährdeter Arten. 

– Nachhaltige Sicherung der Populationen der Vogel-Azurjungfer 
(Coenagrion ornatum), der Bachmuschel (Unio crassus) und anderer für 
naturnahe Fließ- und Stillgewässer typischer Arten z. B. durch die Anlage von Ufer-
randstreifen, Rückbau von Ufer- und Sohlbefestigungen und Renaturierung von Fließ- 
und Stillgewässern sowie der Verminderung von Einträgen. 

 

Standortvoraussetzungen und Nutzungen 

– Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer angepassten hydrologischen 
Situation durch Wasserrückhalte-, Geländemodellierungs- und Renaturierungs-
maßnahmen vorrangig in den für Wiesenbrüter relevanten Räumen. 

– Entwicklung eines Modells zur naturverträglichen Grünlandbewirt-
schaftung vorrangig in den Wiesenbrüter-Fokusgebieten, mit dem Ziel, ein vielfäl-
tiges und optimales Nutzungmosaik aus gemähten und deckungsbietenden Flächen 
für Wiesenbrüter zu entwickeln. 

– Erhaltung und Ausdehnung naturverträglicher extensiver Grünlandnut-
zung. 

– Reduktion von Nährstoffeinträgen in Gewässer und Grundwasser. 
– Entwicklung und Ausdehnung einer extensiven, an die Ansprüche der 

Wiesenbrüter angepassten Beweidung. 
– Initiierung von Wertschöpfungsketten für Produkte naturverträglicher 

Landnutzungen mit dem Ziel der Erhöhung der Zahl extensiv bewirtschafteter 
und möglichst beweideter Flächen. 

– Besucherlenkung und Akzeptanzgewinnung durch Information über die ökologische 
Bedeutung des Gebietes und die Vermeidung möglicher Störwirkungen auf Zielarten 
und -lebensräume; gezielte Besucherlenkungsmaßnahmen zur Schaffung von 
störungsarmen Räumen (z. B. durch Rückbau bzw. Sperrung von Wegen oder Weg-
abschnitten für Besucher) und von attraktiven störungsarmen Erholungsangeboten 
außerhalb der sensiblen Bereiche. Wesentlicher inhaltlicher Bestandteil solcher 
Maßnahmen sind Informationen über das Naturschutzgroßprojekt, seine schützens-
werten Arten, die Ziele und erforderlichen Maßnahmen. 

 
 

7.3 Fachliche Zielkonflikte 

Insgesamt kommt dem Projektgebiet speziell für die Wiesenlimikolen (Wiesenwatvögel) 
landes- bis bundesweite Bedeutung zu. Zudem ist es ein unverzichtbarer Mosaikstein, 
der bei entsprechender Umsetzung der Maßnahmen das Überleben der Wiesenbrüter-
populationen auf mitteleuropäischer Ebene langfristig unterstützen kann. Gemäß dieser 
hohen Bedeutung und aufgrund der europaweiten Gefährdungssituation dieser 
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Vogelgruppe muss das Hauptaugenmerk des Pflege- und Entwicklungsplans daher klar 
hierauf abzielen. Im Projektgebiet sind nach den Managementplänen für die Natura 
2000-Gebiete, das FFH-Gebiet 6830-371 „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und 
Wiesmet“ sowie das Vogelschutzgebiet 6728-471 „Altmühltal mit Brunst-Schwaigau 
und Altmühlsee“, Zielkonflikte mit Schutzgütern nach den FFH- und Vogelschutz-Richtli-
nien im Zusammenhang mit Mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510) sowie ab-
schnittsweise auch im Hinblick auf Auwälder (LRT 91E0*) bezüglich des Wiesenbrüter-
schutzes nicht auszuschließen. Konflikte können auch aus wasserwirtschaftlicher Sícht 
entstehen, wenn Gehözentwicklungen an Gewässern gefördert werden, um für mehr 
Beschattung zu sorgen. Um geeignete biotopersteinrichtende und -lenkende Maßnah-
men etablieren zu können, sind daher Prioritäten und Umsetzungsschwerpunkte zu set-
zen. 
 
Erhalt magerer Flachland-Mähwiesen 

Aus ornithologischer, teilweise aber auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist für man-
che Wiesen eine extensive Beweidung günstiger einzustufen als eine Mahd, insbeson-
dere da Mahdereignisse heute zumeist großräumig synchron erfolgen. Die extensive 
Beweidung mit geringem Besatz lässt mehr Raum für natürliche Prozesse und Vielfalt. 
Im Zuge einer extensiven Beweidung bleiben regelmäßig auf ganzer Fläche locker ver-
teilt Habitatstrukturen wie Stauden oder überständige Vegetation erhalten (z. B. als An-
sitzstruktur für Braunkehlchen), während durch Mahd zumindest temporär das Struktur-
angebot deutlich reduziert oder ungünstig sein kann und die Nahrungsverfügbarkeit 
bei hohem Aufwuchs für viele Wiesenlimikolen gering ist. Auch während der Zeit des 
Hauptwachstums sind in extensiv beweideten Flächen lückige und kurzrasige Abschnitte 
eng verzahnt mit deckungsbietender, höherer Vegetation und immer in ausreichendem 
Umfang verfügbar. Die Beweidung auf Feuchtstandorten lässt außerdem regelmäßig 
auch offene Bodenstellen entstehen, die für den Kiebitz und viele weitere Arten eine 
sehr wichtige Schlüsselstruktur im Feuchtgrünland darstellt. Um praktikable Flächenku-
lissen für sinnvolle künftige Beweidungseinheiten zu erreichen, kann es, so der Manage-
mentplan für das FFH-Gebiet, in einigen Fällen notwendig sein, schlechter bewertete 
Flächen des LRT 6510 künftig in Beweidungs-Kulissen mit einzubeziehen. In diesem 
Zusammenhang sei auch auf die gebietskonkretisierten Erhaltungsziele zum FFH-Gebiet 
6830-371 verwiesen, in denen unter Nr. 1 explizit auf die Erhaltung des FFH-Gebietes 
als Wiesenbrütergebiet hingewiesen wird: „Erhaltung als das größte zusammenhän-
gende Wiesenbrütergebiet (Nord-)Bayerns, als Brutgebiete sowie als Vernetzungs- und 
Zugachsen.“ 
 
Angesichts der überaus kritischen Bestandssituation etlicher Wiesenbrüter im Vogel-
schutzgebiet und weit darüber hinaus (insbesondere Großer Brachvogel, Uferschnepfe, 
Bekassine und Rotschenkel) sowie der landesweiten Bedeutung des Gebietes für den 
Erhalt dieser Brutbestände erscheint es gerechtfertigt, im Falle lokaler Zielkonflikte im 
Zweifel die speziellen Habitatansprüche der Wiesenbrüter vorzuziehen (prioritäres 
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Erhaltungsziel). Dies sollte sowohl im Falle geplanter extensiver Beweidung als auch im 
Falle geplanter Wiedervernässungsmaßnahmen gelten. 
 
Erhalt und Wiederherstellung von Auwald 

So wichtig die Wiederherstellung naturnaher auendynamischer Prozesse und Auwälder 
ist, so sollten in zentralen Bereichen bundes- und landesweit bedeutsamer Wiesenbrü-
tergebiete, wie insbesondere im „Wiesmet“ aber auch in weiteren Abschnitten des Alt-
mühltales die besonderen Ansprüche der Wiesenbrüter gegenüber dem Prozessschutz 
Vorrang haben. Dies gilt insbesondere für die Abschnitte Herrieden bis Mörlach sowie 
Aha bis Trommetsheim. Eine weitere Zunahme von Gehölzbeständen in störungsarmen 
Feuchtgrünlandbereichen würde vielfach die Kulissenwirkung und den Prädationsdruck 
durch Raubsäuger und Krähenvögel weiter erhöhen und dadurch die Lebensbedingun-
gen für hochbedrohte Wiesenbrüter weiter verschlechtern. Kulissenwirkungen entstehen 
im Umfeld höherer Gehölzstrukturen wie z. B. Waldränder, Baumreihen oder -gruppen, 
Feldgehölze und Gebüsche. Sie können dazu führen, dass Wiesenbrüter zum Teil 
100 m und mehr Abstand halten und somit Lebensraum beeinträchtigt oder indirekt 
verloren geht (WEIß & SIERING 2016). Ein wesentlicher Grund hierfür ist die durch Ge-
hölze geförderte Entstehung von Ansitz-, Nist- oder Versteckgelegenheiten für Prädato-
ren (vgl. z. B. BAUER 2013). In bedeutenden Wiesenbrütergebieten ist es daher notwen-
dig, einer Entwicklung neuer, insbesondere höherer und geschlossener Gehölzbestände 
entgegenzuwirken, um die Entstehung von Kulissen zu vermeiden und die Möglichkei-
ten der Prädation nicht weiter zu fördern. Hierzu ist für ausgewählte Abschnitte eine 
Zieldiskussion insbesondere auch mit der Wasserwirtschaft notwendig. 
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8 Zielkonzeption  

Das primäre Projektziel besteht im Schutz und in der Förderung der bedeutsamen Wie-
senbrüterpopulationen und deren Lebensräume, den arten- und strukturreichen, weitge-
hend offenen Wiesen in den unterschiedlichsten Nässestadien. Nicht minder wichtig 
sind darüber hinaus aber auch Biotope und Vorkommen weiterer wertgebender Arten. 
Beide Pfeiler werden zwar zunächst getrennt bearbeitet und bewertet, für die Maßnah-
men jedoch gemeinsam behandelt und dargestellt. 
 
Neben der Formulierung der drei wesentlichen Zieltypen (s. Kap. 8.1) werden auf 
der Bewertungsebene aus den vorliegenden Daten Schwerpunktgebiete für den 
Schutz der Wiesenbrüter (Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete) abgeleitet 
(s. Kap. 8.2) und auf der Maßnahmenebene Zielräume mit Minimal- und Maximal-
zielen definiert (s. Kap. 8.3). 
 
 

8.1 Zieltypen 

Grundsätzlich orientieren sich die Ziele und Maßnahmen in fünf thematischen Blöcken 
(s. Kap. 9) zwar an der Gesamtzielsetzung der Förderung der Wiesenbrüter. Die übri-
gen naturschutzfachlich relevanten Arten und Lebensräume werden dabei jedoch nicht 
außer Acht gelassen. Die Zieltypen sind darauf ausgerichtet, die vorhandenen Popula-
tionen zu erhalten, ggf. zu optimieren und zu stabilisieren, Raum zur Ausdeh-
nung zu entwickeln und langfristige Möglichkeiten zur Wiederansiedlung zu 
schaffen (Tab. 42). Die Maßnahmen wirken dabei räumlich auf der Ebene von Kulissen 
und Flächen (s. Kap. 9). Wichtig ist an dieser Stelle auch der Hinweis, dass diese Ziel-
typen nicht mit den für Projekt II wichtigen Maßnahmentypen (biotopersteinrichtende 
und biotoplenkende Maßnahmen) korrespondieren. Für jeden Zieltyp sind alle Maß-
nahmentypen möglich. Die entsprechende Zuordnung zu den Einzelmaßnahmen findet 
sich an geeigneter Stelle im Kap. 9 und im Kostenplan (Kap. 12.11). 
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Tab. 42: Zieltypen  

Zieltyp Erläuterung Maßnahmenbeispiel 

1 

Erhaltung, Optimie-
rung, Stabilisierung 

Ist-Zustand bietet beste Voraussetzun-
gen zur Erreichung des Zielzustands, 
d. h. der Erhaltungszustand sollte 
durch Fortführung der bestehenden 
Nutzung bzw. Pflege der Flächen ge-
währleistet bleiben. 

Eine weitere Verbesserung und nach-
haltige Stabilisierung der Lebensraum-
qualität ist durch Optimierung der 
Pflege bzw. Nutzung der Fläche, so-
wie durch Verbesserungen der 
Standortgegebenheiten erreichbar. 

Fortführung / Ausdehnung der 
Beweidung, Beibehaltung und 
weiterer Ausbau der angepass-
ten Wiesenmahd, Erhalt der Of-
fenheit, Optimierung des Was-
serrückhalts 

2 

Entwicklung 

Ist-Zustand entspricht nur teilweise 
dem Zielzustand, die Qualität weist 
Defizite bzw. Beeinträchtigungen auf. 
Eine Flächenaufwertung kann erreicht 
werden durch: 

 Anpassung der Nutzung bzw. 
Pflege an die naturschutzfachli-
chen Anforderungen 

 Ggf. Wiederaufnahme einer 
Nutzung bzw. Pflege 

 Minimierung bzw. Beseitigung 
von Beeinträchtigungen 

Einführung der Beweidung und 
Optimierung der Wiesenmahd, 
Verbesserung des Wasserrück-
halts und einer offenen Land-
schaft 

3 

Wiederherstellung, 
Neuschaffung 

Ist-Zustand entspricht nicht dem Zielzu-
stand, es besteht jedoch ein hohes Po-
tenzial zur Entwicklung qualitativ 
hochwertiger Flächen, z. B. aufgrund 
der standörtlichen Voraussetzungen, 
durch: 

 Dauerhafte Änderung des Nut-
zungstyps von Flächen 

 Neuanlage geeigneter Habitate 
und Strukturen (z. B. Seigen) 

Grundsätzliche Wiederherstel-
lung der extensiven Wiesen als 
Lebensraum für Wiesenbrüter; 
z. B. Flächen der Trittsteinge-
biete 
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Zieltyp Erläuterung Maßnahmenbeispiel 

4 

Erhaltung und För-
derung von Arten 

Erhaltung und Förderung von Arten 
(insbesondere von Zielarten) in Gebie-
ten mit aktuellen Nachweisen durch: 

 Neuanlage oder Renaturierung 
von Biotop- und/oder Habi-
tatstrukturen 

 Erhaltung von Nutzungsstruktu-
ren 

 Entfernung von störenden Ele-
menten 

 Optimierung der Pflege von Flä-
chen 

Erstellung eines projektgebiets-
weiten Grabenpflegemanage-
ments zur Förderung spezieller 
Arten langsam fließender Ge-
wässer wie der Vogel-Azurjun-
ger 

5 

Förderung von  
Arten 

Gezielte Förderung von Zielarten in 
Gebieten ohne aktuelle Nachweise 
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8.2 Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete für einen gezielten 
Schutz der Wiesenbrüter 

Die Besonderheit des Projektgebietes, die Vielzahl der potenziellen Akteure, die spezi-
ellen Eigentumsverhältnisse mit einem hohen Anteil an Privatflächen und das zentrale 
Ziel des Schutzes der Wiesenbrüterpopulationen machen es erforderlich, im Hinblick 
auf die Maßnahmenumsetzung spezielle Räume für den Wiesenbrüterschutz mit unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung abzuleiten22. Grundlage hierfür ist die vorgenom-
mene Bewertung und Einteilung der Wiesenbrüterlebensräume in Fokus- und Tritt-
steingebiete, deren Herleitung festen Kriterien zugrunde liegt (s. Kap. 6). Ebenfalls 
auf definierten Faktoren basierend werden die sogenannte A-Flächen, d. h. die Ge-
biete mit aktuellen Brutnachweisen, deren Qualität als Lebensraum für Wiesenbrüter als 
sehr hoch einzustufen ist, abgegrenzt. Im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Wiesen-
brüter wurden darüber hinaus auf Basis des Wissens lokaler Fachleute so genannte 
„prioritäre Umsetzungsräume“ identifiziert, auf die im entsprechenden Kap. 
9.3.1 eingegangen wird. Als Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung berücksichti-
gen diese essenziellen Bruträume die bestmöglichen Voraussetzungen und damit – über 
die Bewertung hinausgehend und daher von diesen getrennt gehalten – weitere As-
pekte. Fokusgebiete werden auf Basis ihrer Größe und des Anteils von A-Flächen in 
zwei Qualitätsstufen (Kategorien I und II) unterschieden, so dass insgesamt drei hierar-
chische Gebietskategorien mit unterschiedlicher Zielsetzung, abgeleitet aus nachfolgen-
den Definitionen, speziell für den Wiesenbrüterschutz entstehen. 
 
Definitionen und Zielsetzungen 

Fokusgebiete – Kategorie I 

Große Gebiete mit sehr hoher Qualität und Lebensraumfunktion für Wiesenbrüter 
sowie aktuellen Brutplätzen in hoher Dichte auf mindestens einem Drittel der Gesamt-
fläche (Anteil A-Flächen).  
 

Ziel:  

Langfristige Sicherung und Stabilisierung der Wiesenbrüterpopulatio-
nen (Zieltyp 1). 

 
 

 
22  Die hier ermittelten und eigens für dieses chance.natur-Projekt definierten Wiesenbrüter-

Schwerpunktgebiete sind nicht deckungsgleich mit den offiziellen, auf Landesebene dauer-
beobachteten „Wiesenbrütergebieten“ im Rahmen des Artenhilfsprogramms Wiesenbrüter 
(s. a. LOSSOW & RUDOLPH 2015). 
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Fokusgebiete – Kategorie II 

Mittelgroße Gebiete mit hoher Qualität und Lebensraumfunktion für Wiesenbrüter so-
wie aktuellen Brutplätzen. 
 

Ziele:  

Ausdehnung der Wiesenbrütervorkommen; Qualitätssteigerung 
und/oder Vergrößerung des Gebietes hin zur Qualität von Fokusge-
bieten der Kategorie I (Zieltyp 2). 

 
Trittsteingebiete 

Kleine Gebiete bis Gebiete mittlerer Größe und mit derzeit mäßiger Qualität und 
Lebensraumfunktion für Wiesenbrüter, ehemaligen oder nur wenigen aktuellen Einzel-
brutplätzen und prinzipiell gutem Entwicklungspotenzial, die langfristig als Verbund 
zwischen den Fokusgebieten und als Trittsteine fungieren können.  
 

Ziele:  

Qualitätssteigerung der Flächen hin zu Flächen der Fokusgebiete der 
Kategorie II, Vergrößerung des Gebietes ggf. durch Flächenneuschaf-
fung sowie Anbindung an die Fokusgebiete (Zieltyp 3). 

 
Für das Projektgebiet lassen sich vier mindestens 250 ha große Fokusgebiete der Kate-
gorie I, sechs weitere Fokusgebiete der Kategorie II mit Größen zwischen 100 und 
ca. 250 ha und vier Trittsteingebiete mit Größen zwischen ca. 30 und knapp 100 ha 
identifizieren (s. Tab. 43, Abb. 22). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wald- und 
Gehölzanteile in jedem Wiesenbrütergebiet auszuklammern sind. Sie betragen im Mit-
tel ca. 0,6 % Gebietsanteil (Spanne: 0,04 % bis ca. 2 %).  
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Tab. 43: Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete 

s. a. Abb. 22 und Kartensatz 5.2; A-Flächen = aktuelle Brutnachweise, BK = biotopkartierte Flächen, TN = tatsächliche Nutzung (Nutzungstypenkartierung); VNP = Vertrags-
naturschutzprogramm (Stand 2020) 

Gebiet Gesamtgröße A-Flächen Extensive und intensive Grünlandnutzungen und andere Nutzungsarten 

Nr. Name (ha) (ha) Anteil (%) 
Grünland- 

Biotope (BK) 
(%) 

Sonstiges  
Grünland 
(TN) (%) 

extensives Grünland  
(VNP-Anteil  

am sonstigen Grünland) 

Acker (TN) 
(%) 

Gehölze, Wald  
(BK, TN) (%) 

Fokusgebiete – Kategorie I  

4 Brunst-Schwaigau 527,2 318,8 60,5 22,0 68,60 32 % (117,6 ha) 3,97 0,35 

10 Haag 462,4 180,8 39,1 8,8 73,48 24 % (82 ha) 4,55 0,11 

12 Wiesmet 1.119,4 878,6 78,5 37,4 46,81 27,5 % (144 ha) 5,90 0,63 

14 
Altmühltal südlich 
Gunzenhausen  

1.189,8 725,1 60,9 16,9 55,42 31,7 % (209 ha) 13,23 0,82 

 gesamt 3.298,8 2.103,3 63,8 23,6 57,1 16,8 % (552,6 ha) 8,1 0,6 

Fokusgebiete – Kategorie II  

2 Colmberg 251,4 43,0 17,1 2,0 81,31 11,8 % (24,2 ha) 10,62 1,06 

5 Neunstetten 233,5 10,5 4,5 24,0 57,88 37,5 % (50,7 ha) 6,75 0,79 

6 Aurach 100,0 4,7 4,7 5,1 83,78 25,2 % (21,1 ha) 7,61 0,09 

7 Herrieden-West 100,4 7,1 7,0 27,1 62,35 46,8 % (29,3 ha) 0,00 0,41 

9 Leutenbuch 134,2 33,6 25,0 15,4 74,12 16,8 % (16,7 ha) 1,89 0,39 

11 Leugraben 111,4 27,9 25,0 9,2 79,52 16,6 % (14,7 ha) 0,54 0,29 

 gesamt 930,0 126,8 13,6 13,3 72,4 16,9 % (156,7 ha) 5,7 0,6 
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Gebiet Gesamtgröße A-Flächen Extensive und intensive Grünlandnutzungen und andere Nutzungsarten 

Nr. Name (ha) (ha) Anteil (%) 
Grünland- 

Biotope (BK) 
(%) 

Sonstiges  
Grünland 
(TN) (%) 

extensives Grünland  
(VNP-Anteil  

am sonstigen Grünland) 

Acker (TN) 
(%) 

Gehölze, Wald  
(BK, TN) (%) 

Trittsteingebiete  

1 Hürbel 36,9 --- --- 2,2 85,30 3,8 % (1,2 ha) 8,93 0,09 

3 
Leutershausen-
West 

30,0 --- --- 15,1 41,56 16,8 % (2,1 ha) 25,12 0,83 

8 Herrieden-Süd 96,7 --- --- 22,3 65,61 37,5 % (23,8 ha) 0,05 0,38 

13 
Gunzenhausen-
West 

29,2 6,1 21,0 5,1 58,68 3,5 % (0,6 ha) 5,44 2,29 

 gesamt 192,8 6,1 3,2 14,7 64,6 14,4 % (27,7 ha) 6,5 0,7 

alle Wiesenbrütergebiete 

1-14  4.421,6 2.236,2 50,1 21 60,7 16,7 % (737 ha) 7,5 0,6 
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Abb. 22: Lage der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete im Projektgebiet 
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8.3 Zielräume 

Zur Konkretisierung von Erhaltungs- und Entwicklungszielen auf der gesamten räumli-
chen Ebene wurde das Projektgebiet unter Einbeziehung ökologisch-funktionaler Zu-
sammenhänge in sieben landschaftlich in sich weitgehend homogene Zielräume unter-
teilt (s. Tab. 44, Abb. 23). Sie ermöglichen raumbezogene Angaben zu Sollzuständen, 
minimale und maximale Zielformulierungen (s. Tab. 46 bis Tab. 52), die zusammenge-
nommen das gesamte Projektgebiet abdecken.  
 
 

 

Abb. 23: Räumliche Aufteilung des Projektgebietes in Zielräume 
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Tab. 44: Größe der Zielräume und Zuordnung zu Wiesenbrüter-
Schwerpunktgebieten 

Zielraum 

Beinhaltet 
Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet Größe 

(ha) 
Kategorie Nr. Name 

A Altmühltal zwischen Colmberg und 
Neunstetten 

Fokusgebiete II 
 

Trittsteingebiete 

2 Colmberg 
5 Neunstetten 

1 Hürbel 
3 Leutershausen 

1.094,0 

B Brunst-Schwaigau Fokusgebiet I 4 Brunst-Schwaigau 749,3 

C Altmühltal zw. Aurach und Ornbau mit 
Wiesethaue 

Fokusgebiet I 

Fokusgebiete II 
 
 
 

Trittsteingebiet 

10 Haag 
  6 Aurach 
  7 Herrieden-West 
  9 Leutenbuch 
11 Leugraben 
  8 Herrieden-Süd 

1.592,4 

D Wiesmet Fokusgebiet I 12 Wiesmet 1.227,2 

E Altmühlsee mit Ostufer und Insel --- --- 653,3 

F Altmühlwiesen bei Gunzenhausen mit 
Heggraben 

Trittsteingebiet 13 Gunzenhausen-West 256,7 

G Altmühltal südl. Gunzenhausen bis 
Treuchtlingen 

Fokusgebiet I 14 Altmühltal südlich 
     Gunzenhausen 

1.433,3 

Summe Projektgebiet   7.006,2 

 
Das gesamte Projektgebiet kennzeichnet ein sehr hoher Grünlandanteil von fast 75 %. 
Allein an der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Projektgebiet hat Grünland sogar ei-
nen Anteil von 90 % (FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Nicht in allen Zielräumen sind Grün-
landbiotope anzutreffen, beispielsweise kommen Flach- und Übergangsmoore nur im 
Zielraum D, Brenndoldenwiesen und Pfeifengraswiesen in den Zielräumen F und G vor. 
 
 
8.3.1 Ist- und Sollzustände in den Zielräumen 

Der vorgefundene Istzustand bedingt die Zielformulierungen zur Erreichung eines Soll-
zustandes. Bevor in den tabellarische Übersichten zu den Zielräumen (s. Tab. 46 bis 
Tab. 52) die naturschutzrelevanten Vorkommen von Flächen und (Ziel-)Arten zusam-
menfassend dargestellt werden, gibt Tab. 45 eine Übersicht über die verschiedenen 
Grünlandanteile (Biotope und Nicht-Biotope, extensiv und intensiv genutzt) in den ein-
zelnen Zielräumen. 
 
Angaben über den Istzustand der Flächen leiten sich somit sowohl aus der Biotopkar-
tierung ab als auch aus den Daten zum VNP. Angaben zu den Artvorkommen stammen 
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aus den durch Artenschutzkartierung und weiteren Fachkartierungen zusammengetra-

genen Daten (s. a. Kap. 4.2.1). 

 

Ein wesentliches Ziel des Naturschutzgroßprojektes ist die Erhöhung des Anteils an ex-

tensiv bewirtschafteten Grünlandflächen, die für den Erhalt stabiler Wiesenbrüterpopu-

lationen essenziell ist.  

 

Für weitere relevante Artvorkommen steht die langfristige Sicherung der Bestände im 

Vordergrund. Arten der FFH-Richtlinie nehmen dabei eine gesonderte Stellung ein durch 

die Verbesserung ihrer Erhaltungszustände (Minimalziel) bzw. zusätzlich anzustreben-

der Bestandszunahmen (Maximalziel). 

 

Ein prinzipielles Projektziel ist die Erhöhung des Anteils an extensiv bzw. Verringerung 

des Anteils intensiv bewirtschafteter Grünlandflächen. In jedem Zielraum stehen daher 

v. a. die unterschiedlichen Grünland-Biotope und extensiven (VNP) bzw. intensiven 

Grünlandflächen im Fokus. Mit Hilfe verschiedener Regler soll das Ziel erreicht werden: 

1. Aufrechterhaltung (Ziel bei Projektende), besser Vergrößerung (langfristiges Ziel) 

der Gesamtgrünlandfläche, d. h. kein Verlust / keine Verschlechterung von kar-

tierten Grünlandbiotopen.  

2. Extensivierung intensiv bewirtschafteter Grünlandflächen. 

 

Die Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete in jedem Zielraum spielen eine besondere Rolle. 

In Anlehnung an LOSSOW & RUDOLPH (2015) sollte der Grünlandanteil in einem Wie-

senbrüter-Schwerpunktgebiet mindestens 75 % betragen, der Anteil an Flächen mit wie-

senbrüterfördernden Maßnahmen mindestens 50 % der Gebietsfläche oder 2/3 der 

Gesamtgrünlandfläche in einem Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet. Der Anteil Gesamt-

grünland in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten liegt mit ca. 80 % bereits über dem 

Zielwert. Wichtiger ist es daher, den Anteil an extensivem Grünland zu betrachten und 

für diesen in Anlehnung an LOSSOW & RUDOLPH (2015) Zielwerte zu formulieren. 
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Tab. 45: Derzeitige Grünlandanteile in den Zielräumen 

Zielräume A bis G s. Tab. 44, Zeilen 1-4: Biotopflächen (BK) und Flächen der Tatsächlichen Nutzung (TN); Zeilen 6+7: Flurstücke 

Zielraum A B C D E F G Projektgebiet 

Biotop-Grünland (BK), ha, (% Gesamtgrünland) 
(ohne Hochstaudenfluren) 

102,5  
(11, %) 

124,4 
(18,6 %) 

187,8 
(14%) 

435,8 
(42,5 %) 

29,3 
(26,7 %) 

78,4 
(42,9 %) 

212,8 
(21,3 %) 

1.170,89 
(22,47 %) 

andere Feucht-Biotope (BK), ha, (% Gesamtgrün-
land) 

0,24 
(0,03 %) 

0,00 
(0 %) 

1,02 
(0,08 %) 

1,26 
(0,12 %) 

0,04 
(0,03 %) 

1,18 
(0,7 %) 

0,57 
(0,06 %) 

4,31 
(0,08 %) 

Sonstiges Günland (TN), ha, (% Gesamtgrünland) 775,8 
(88,3 %) 

545,6 
(81,4 %) 

1.156,9 
(86 %) 

587,6 
(57,3 %) 

80,4 
(73,3 %) 

103,2 
(56,5 %) 

786,1 
(78,7 %) 

4.035,58 
(77,45 %) 

Gesamtgrünland (inkl. Hochstaudenfluren), ha 878,6 669,9 1.345,7 1.024,7 109,8 182,8 999,4 5.210,78 

Grünland nach TN mit VNP 
(ein- bis zweischürig), ha, (% Sonstiges Grünland) 

136 
(17,5 %) 

174,6 
(32 %) 

295,4 
(25,5 %) 

150 
(25,5 %) 

2,5 
(3,1 %) 

17,8 
(17,2 %) 

236,7 
(30,1 %) 

1.013 
(25,1 %) 

Grünland nach TN ohne VNP 
(mind. dreischürig), ha, (% Sonstiges Grünland) 

639,8  
(82,5 %) 

371  
(68 %) 

861,5  
(74,5 %) 

437,6  
(74,5 %) 

77,9  
(96,9 %) 

85,4  
(82,8 %) 

594,3 
(69,9 %) 

3.022 
(74,9 %) 
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Tab. 46: Ist- und Sollzustand im Zielraum A: Altmühltal zwischen Colmberg und Neunstetten 

Zielraumgröße: 1.094 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; Kat. II = Kategorie II (s. Tab. 43, Abb. 22); BP = Brutpaare; B/C-Nachweise = mögliche oder sichere 
Brut; Be = Bekassine; Gbv = Großer Brachvogel; Ki = Kiebitz; W = Wiesenpieper; Wk = Wachtelkönig; Gesamtgrünland = Grünland-Biotope und Sonstiges Grünland nach 
TN; VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende Langfristiger Soll-Zustand (in ca. 20 Jahren) 

Wiesenbrüter (Brutpaare; B/C-
Nachweise; max. Bestand bzw. 
Revierdichte in einem Jahr seit 
2006) 

WSG (ca. 552 ha): 

Fokusgebiete Kat. II: Nr. 2 Colm-
berg, Nr. 5 Neunstetten 

Trittsteingebiete: Nr. 1 Hürbel, 
Nr. 3 Leutershausen-West 

Gbv: 7 (ca. 0,7 BP/km2) 
Ki: 10 (ca. 1 BP/km2) 

Einzelne bzw. unregelmäßige Nachweise 
von Be, W, Wk 

Wiederherstellung der Lebensräume für eine 
ausreichende, d. h. sich selbst erhaltende Re-
produktion. 

Wiederherstellung und Vergrößerung der Lebens-
räume für eine langfristig überlebensfähige lokale 
Population mit sich selbst erhaltender Reproduktion, 
und ausreichend Ausweichflächen für klimatische 
und sonstige Ausnahmejahre. 

Extensiver Grünlandanteil in 
allen WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 145 ha (= 32 % des Gesamtgrün-
lands in allen WSG) 

66 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 155 ha extensivem Grün-
land in den WSG 

75 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
--> Schaffung von 193 ha extensivem Grünland in 
den WSG 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 12 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
2) 

FFH: Coenagrion ornatum 
andere z. B.: Wiesenweihe, Sympetrum fla-
veolum, Lestes dryas 

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 12 
z. B. Allium angulosum, Dactylorhiza incar-
nata, Serratula tinctoria, Trollius europaeus 
(zweitgrößter Bestand im Projektgebiet) 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten 
dauerhaft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ 
(A) bzw. „gut“ (B) verbessert 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-18 
Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ (A) 
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Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende Langfristiger Soll-Zustand (in ca. 20 Jahren) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 103 ha (= 11,7 % 
Anteil am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen 
und sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen  

Etwa verdoppelter Anteil Grünland-Biotopflä-
chen an gleichbleibender Gesamtgrünlandflä-
che  
--> Schaffung von mind. 100 ha Biotopfläche 
(Artenreiche Flachland-Mähwiesen, Nasswie-
sen) 

Etwa verdreifachter Anteil Grünland-Biotopfläche an 
Gesamtgrünlandfläche 
--> Schaffung von ca. 200 ha Biotopfläche (Artenrei-
che Flachland-Mähwiesen, Nasswiesen) 

 

 



PEPL „chance.natur Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 8 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 147 

Tab. 47: Ist- und Sollzustand im Zielraum B: Brunst-Schwaigau 

Zielraumgröße: 749,3 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; Kat. I = Fokusgebiet Kategorie I (s. Tab. 43, Abb. 22); BP = Brutpaare; B/C-Nachweise = mögliche 
oder sichere Brut; Be = Bekassine; Bk = Braunkehlchen; Ga = Grauammer; Gbv = Großer Brachvogel; Ki = Kiebitz; Ros = Rotschenkel; W = Wiesenpieper; Wk = Wachtel-
könig; VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Wiesenbrüter (Brutpaare; B/C-
Nachweise; max. Bestand bzw. 
Revierdichte in einem Jahr seit 
2006) 

WSG (527 ha): 

Fokusgebiet Kat. I: Nr. 4 
Brunst-Schwaigau 

Gbv: 8 (ca. 1 BP/km2) 
Ki: 15 (ca. 2 BP/km2) 
W: 31 (ca. 4 BP/km2) 

Einzelne bzw. unregelmäßige Nachweise 
von Be, Bk, Ga, Ros, Wk 

Wiederherstellung der Lebensräume für eine 
ausreichende, d. h. sich selbst erhaltende Re-
produktion. 

Wiederherstellung und Vergrößerung der Lebens-
räume für eine langfristig überlebensfähige lokale 
Population mit sich selbst erhaltender Reproduktion, 
und ausreichend Ausweichflächen für klimatische 
und sonstige Ausnahmejahre. 

Extensiver Grünlandanteil in 
allen WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 234 ha (= 49 % des Gesamtgrün-
lands in alle WSG) 

66 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 85 ha extensivem Grünland 
in den WSG 

75 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 125 ha extensivem Grünland in 
den WSG 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 19 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
3) 

FFH: Coenagrion ornatum (größter Be-
stand im Projektgebiet) 

andere z. B.: Rebhuhn, Sympetrum flaveo-
lum, Lestes barbarus, L. dryas, L. virens 

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 10 
z. B. Carex hostiana, Trollius europaeus 
(größter Bestand im Projektgebiet) 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten dau-
erhaft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ (A) 
bzw. „gut“ (B) verbessert. 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-18 
Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ (A). 
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Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 124 ha (= 18,5 % 
Anteil am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen 
und sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen. 

Etwa verdoppelter Anteil Grünland-Biotopflä-
che an gleichbleibender Gesamtgrünlandflä-
che 
--> Schaffung von mind. 103 ha Biotopfläche 
(Artenreiche Flachland-Mähwiesen, Nasswie-
sen) 

Nahezu verdreifachter Anteil Grünland-Biotopfläche 
an Gesamtgrünlandfläche  
--> Schaffung von ca. 192 ha Biotopfläche (Arten-
reiche Flachland-Mähwiesen, Nasswiesen) 
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Tab. 48: Ist- und Sollzustand im Zielraum C: Altmühltal zwischen Aurach und Ornbau mit Wiesethaue 

Zielraumgröße: 1.592,4 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; Kat. I bzw. II = Fokusgebiet Kategorie I bzw. II (s. Tab. 43, Abb. 22); BP = Brutpaare; B/C-
Nachweise = mögliche oder sichere Brut; Be = Bekassine; Bk = Braunkehlchen; Ga = Grauammer; Gbv = Großer Brachvogel; Ki = Kiebitz; Us = Uferschnepfe; W = 
Wiesenpieper; Wk = Wachtelkönig; VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Wiesenbrüter (Brutpaare; B/C-
Nachweise; max. Bestand bzw. 
Revierdichte in einem Jahr seit 
2006) 

WSG (1.005 ha): 

Fokusgebiet Kat. I: Nr. 10 
Haag 

Fokusgebiete Kat. II: Nr. 6 
Aurach, Nr. 7 Herrieden-West, 
Nr. 9 Leutenbuch, Nr. 11 Leugra-
ben 

Trittsteingebiet: Nr. 8 Herrieden-
Süd 

Gbv: 17 (ca. 1 BP/km2) 
Ki: 9 (ca. 0,6 BP/km2) 

Einzelne bzw. unregelmäßige Nachweise 
von Be, Bk, Ga, Us, W, Wk 

Wiederherstellung der Lebensräume für eine 
ausreichende, d. h. sich selbst erhaltende Re-
produktion. 

Wiederherstellung und Vergrößerung der Lebens-
räume für eine langfristig überlebensfähige lokale 
Population mit sich selbst erhaltender Reproduktion, 
und ausreichend Ausweichflächen für klimatische 
und sonstige Ausnahmejahre. 

Extensiver Grünlandanteil in 
allen WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 268 ha (= 34 % des Gesamtgrün-
lands in alle WSG) 

66 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von ca. 250 ha extensivem 
Grünland in den WSG 

75 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 320 ha extensivem Grünland in 
den WSG 
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Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 26 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
4) 

FFH: Coenagrion ornatum (zweitgrößter 
Bestand im Projektgebiet), Phengaris nau-
sithous 

andere z. B.: Rebhuhn, Laubfrosch, Sympet-
rum flaveolum, S. pedemontanum 

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 31 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
2) 
z. B. Arnica montana, Carex hartmanii, Trol-
lius europaeus, Oenanthe fistulosa 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten dau-
erhaft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ (A) 
bzw. „gut“ (B) verbessert 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-18 
Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ (A) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 188 ha (= 14 % 
Anteil am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen 
und sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen  

Etwa verdoppelter Anteil Grünland-Biotopflä-
che an gleichbleibender Gesamtgrünlandflä-
che  
--> Schaffung von mind. 180 ha Biotopfläche 
(Artenreiche Flachland-Mähwiesen, Nasswie-
sen) 

Anteil Grünland-Biotopfläche an Gesamtgrünland-
fläche verdoppelt bis verdreifacht  
--> Schaffung von mind. 250 ha Biotopfläche (Ar-
tenreiche Flachland-Mähwiesen, Nasswiesen) 
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Tab. 49: Ist- und Sollzustand im Zielraum D: Wiesmet 

Zielraumgröße: 1.227,2 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; Kat. I = Fokusgebiet Kategorie I (s. Tab. 43, Abb. 22); BP = Brutpaare; B/C-Nachweise = mögliche 
oder sichere Brut; Be = Bekassine; Bk = Braunkehlchen; Ga = Grauammer; Gbv = Großer Brachvogel; Ki = Kiebitz; Ros = Rotschenkel, Us = Uferschnepfe; W = Wiesenpieper; 
Wk = Wachtelkönig; VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Anmerkung: Für das Wiesmet als herausragendem Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet sollte auch schon im Projekt-

zeitraum der langfristige Soll-Zustand angestrebt werden. 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Wiesenbrüter (Brutpaare; B/C-
Nachweise; max. Bestand bzw. 
Revierdichte in einem Jahr seit 
2006) 

WSG (1.119 ha): 

Fokusgebiet Kat. I: Nr. 12 
Wiesmet 

Be: 34 (ca. 2,8 BP/km2) 
Gbv: 49 (ca. 4 BP/km2) 
Ki: 82 (ca. 6,7 BP/km2) 
Us: 32 (ca. 2,6 BP/km2) 
W: 58 (ca. 4,7 BP/km2) 

Regelmäßige Nachweise auch von Ga; re-
gelmäßig, aber wenige Nachweise: Bk, Ros; 
unregelmäßige und einzelne Nachweise: 
Wk 

Wiederherstellung der Lebensräume für eine 
ausreichende, d. h. sich selbst erhaltende Re-
produktion. 

Wiederherstellung und Vergrößerung der Lebens-
räume für eine langfristig überlebensfähige lokale 
Population mit sich selbst erhaltender Reproduktion, 
und ausreichend Ausweichflächen für klimatische 
und sonstige Ausnahmejahre. 

Extensiver Grünlandanteil in 
allen WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 563 ha (= 60 % des Gesamtgrün-
lands in alle WSG) 

66 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 65 ha extensivem Grünland 
in den WSG 

75 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 144 ha extensivem Grünland in 
den WSG 



PEPL „chance.natur Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 8 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 152 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 36 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
9) 
FFH: Nördl. Kammmolch 

andere z. B.: Rebhuhn (größter Bestand im 
Projektgebiet), Laubfrosch, Kreuzkröte, Knob-
lauchkröte, Sympetrum flaveolum, Coeno-
nympha tullia (einziges Vorkommen im Pro-
jektgebiet) 

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 45 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
4) 
z. B. Carex hartmanii, Pulicaria vulgaris, 
Rhinanthus serotinus (einziger Bestand im 
Projektgebiet), Senecio paludosus, Viola 
stagnina 

Bei Projektende: 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten dau-
erhaft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ (A) 
bzw. „gut“ (B) verbessert 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-18 
Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ (A) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 436 ha (= 42,5 % 
Anteil am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen 
und sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen, 
Flach- und Übergangsmoore  

Anteil Grünland-Biotopfläche an gleichbleiben-
der Gesamtgrünlandfläche auf mind. 50 % er-
höht 
--> Schaffung von mind. 75 ha Biotopfläche 
(Artenreiche Flachland-Mähwiesen, Nasswie-
sen) 

Anteil Grünland-Biotopfläche an Gesamtgrünland-
fläche auf mind. 60 % erhöh 
--> Schaffung von ca. 180 ha Biotopfläche (Arten-
reiche Flachland-Mähwiesen, Nasswiesen) 
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Tab. 50: Ist- und Sollzustand im Zielraum E: Altmühlsee mit Ostufer und Insel 

Zielraumgröße: 653 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; Anmerkung: Es gelten die Ziele der Managementpläne für das Vogelschutzgebiet 6728-471 „Altmühltal 
mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee“ (s. SCHOTT et al. 2014) und FFH-Gebiet „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet“ (FRANKE et al. 2014a). 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand  

in ca. 20 Jahren) 

Wiesenbrüter/ 
WSG 

--- --- --- 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 14 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
3) 
FFH: Coenagrion ornatum 

andere z. B.: Zwergdommel, Knäkente 

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 3 
z. B. Allium angulosum, Senecio aquaticus 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten dauer-
haft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ (A) bzw. 
„gut“ (B) verbessert 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-18 
Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ (A) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 29 ha (= 26,7 % 
Anteil am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen 
und sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen 

Ziele und Maßnahmen der Managementpläne für die Natura 2000-Gebiete bleiben gültig (s. FRANKE 

et al. 2014, SCHOTT et al. 2014) 
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Tab. 51: Ist- und Sollzustand im Zielraum F: Altmühlwiesen bei Gunzenhausen mit Heggraben  

Zielraumgröße: 256 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; s. (s. Tab. 43, Abb. 22); BP = Brutpaare; B/C-Nachweise = mögliche oder sichere Brut; Ki = Kiebitz; 
VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Wiesenbrüter (Brutpaare; B/C-
Nachweise; max. Bestand bzw. 
Revierdichte in einem Jahr seit 
2006) 

WSG (29,2 ha): 

Trittsteingebiet: Nr. 13 Gunzen-
hausen-West 

Ki: 1 (ca. 0,4 BP/km2) 

Keine weiteren Wiesenbrüterzielarten 

Wiederherstellung der Lebensräume für eine aus-
reichende, d. h. sich selbst erhaltende Reproduk-
tion. 

Wiederherstellung und Vergrößerung der Lebens-
räume für eine langfristig überlebensfähige lokale 
Population mit sich selbst erhaltender Reproduk-
tion, und ausreichend Ausweichflächen für klimati-
sche und sonstige Ausnahmejahre. 

Extensiver Grünlandanteil in 
allen WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 2 ha (= 11 % des Gesamtgrün-
lands in alle WSG) 

66 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 10 ha extensivem Grünland 
in den WSG 

75 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 12 ha extensivem Grünland in 
den WSG 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 17 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
2) 
FFH: Nördl. Kammmolch, Phengaris 
nausithous 

andere z. B.: Laubfrosch  

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 48 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 
2) 
z. B. Bromus racemosus, Parnassia palustris, 
Trollius europaeus, Viola stagnina 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten dauer-
haft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ (A) bzw. 
„gut“ (B) verbessert 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-18 
Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ (A) 
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Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand 
(in ca. 20 Jahren) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 78 ha (= 42,8 % 
Anteil am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen 
und sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen, 
Brenndoldenwiesen und Pfeifengraswiesen 

Anteil Grünland-Biotopfläche an gleichbleiben-
der Gesamtgrünlandfläche auf ca. 50 % erhöht  
--> Schaffung von mind. 12 ha Biotopfläche 

Anteil Grünland-Biotopfläche an Gesamtgrünland-
fläche auf ca. 60 % erhöht 
--> Schaffung von mind. 30 ha Biotopfläche 
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Tab. 52: Ist- und Sollzustand im Zielraum G: Altmühltal südl. Gunzenhausen bis Treuchtlingen 

Zielraumgröße: 1.433,3 ha; WSG = Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; Kat. I = Fokusgebiet Kategorie I (s. Tab. 43, Abb. 22); BP = Brutpaare; B/C-Nachweise = mögliche 
oder sichere Brut; Be = Bekassine; Bk = Braunkehlchen; Ga = Grauammer; Gbv = Großer Brachvogel; Ki = Kiebitz; Ros = Rotschenkel, Us = Uferschnepfe; Wk = Wachtelkönig; 
VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand (in ca. 20 
Jahren) 

Wiesenbrüter (Brutpaare; B/C-
Nachweise; max. Bestand bzw. 
Revierdichte in einem Jahr seit 
2006) 

WSG (1.189 ha): 

Fokusgebiet Kat. I: Nr. 14 
Altmühltal südl. Gunzen-
hausen 

Gbv: 27 (ca. 1,8 BP/km2) 
Ki: 87 (ca. 6 BP/km2) 

Unregelmäßige Nachweise von Be, Bk, Ga, Ros, 
Us, Wk 

Wiederherstellung der Lebensräume für eine aus-
reichende, d. h. sich selbst erhaltende Reproduk-
tion. 

Wiederherstellung und Vergrößerung der Le-
bensräume für eine langfristig überlebens-
fähige lokale Population mit sich selbst erhal-
tender Reproduktion, und ausreichend Aus-
weichflächen für klimatische und sonstige 
Ausnahmejahre. 

Extensiver Grünlandanteil in 
allen WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 410 ha (= 48 % des Gesamtgrünlands 
in alle WSG) 

66 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von ca. 150 ha extensivem Grün-
land in den WSG 

75 % des Gesamtgrünlands in allen WSG  
---> Schaffung von 230 ha extensivem Grün-
land in den WSG 
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Naturschutz- 
relevante Flächen,  
(Ziel-)Arten 

Ist-Zustand (Vorkommen) Soll-Zustand bei Projektende 
Langfristiger Soll-Zustand (in ca. 20 
Jahren) 

Arten Bewertungsrelevante Tierarten: 27 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 6) 
FFH: Unio crassus (einziger Bestand im Projekt-
gebiet), Coenagrion ornatum, Phengaris 
nausithous 

andere z. B.: Rebhuhn (zweitgrößter Bestand im 
Projektgebiet), Wiesenweihe, Flussregenpfeifer, 
Unio pictorum 

Bewertungsrelevante Pflanzenarten: 46 
(davon in obersten zwei Bewertungsstufen: 4) 
z. B. Allium carinatum, Barbarea stricta, Hydro-
charis morsus-ranae, Selinum dubium, Sium latifo-
lium, Viola stagnina 

Langfristig gesicherte Populationen  

UND 

Erhaltungszustand B und C von FFH-Arten dauer-
haft um jeweils eine Stufe zu „sehr gut“ (A) bzw. 
„gut“ (B) verbessert 

Nach max. zwei FFH-Berichtsperioden (12-
18 Jahre): 

Messbar vergrößerte Populationen 

UND 

Erhaltungszustand aller FFH-Arten „sehr gut“ 
(A) 

Biotope Grünland-Biotopflächen: 213 ha (= 21,3 % Anteil 
am Gesamtgrünland) 

Biotope: Artenreiche Flachland-Mähwiesen und 
sonstiges Extensivgrünland, Nasswiesen, Brenn-
doldenwiesen und Pfeifengraswiesen 

Anteil Grünland-Biotopfläche an gleichbleiben-
der Gesamtgrünlandfläche auf ca. 25 % erhöht 
--> Schaffung von mind. 40 ha Biotopfläche  

Anteil Grünland-Biotopfläche an Gesamtgrün-
landfläche auf ca. 30 % erhöht 
--> Schaffung von mind. 90 ha Biotopfläche 
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8.3.2 Ist-Soll-Bilanz für das Projektgebiet 

Zusammengefasst lassen sich für das gesamte Projektgebiet demnach die Zielsetzungen 
bis Projektende und für einen langfristigen Zeitraum wie in Tab. 53 ableiten. 
 
Tab. 53: Ziele für das Projektgebiet bis Projektende und langfristig 

BK = Biotopkartierung; TN = tatsächliche Nutzung (Nutzungstypenkartierung): * Jahr 2013, 
wahrscheinlich aufgrund von Doppelzählungen zu hoch; 1 inkl. Hochstaudenfluren; WSG = 
Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete; VNP = Vertragsnaturschutzprogramm. 

Arten, Biotop- bzw. 
Flächentypen 

Bestand (Ist) Ziel bei Projektende 
(Soll) 

Langfristiges Ziel 
(Soll) 

Wiesenbrüter Max. Anzahl Reviere 
(bzw. Brutpaare) in ei-
nem Jahr seit 2006: 

Bekassine: 34 
Braunkehlchen: 7 
Grauammer: 80 
Großer Brachvogel: 83 
Kiebitz: 135 
Rotschenkel: 12 
Uferschnepfe: 32 
Wachtelkönig: 27* 
Wiesenpieper: 86 

Wiederherstellung der 
Lebensräume, die eine 
ausreichende, d. h. sich 
selbst erhaltende Repro-
duktion und stabile Popu-
lationen ermöglichen. 

Überlebensfähige und 
widerstandsfähige Popu-
lation in gutem Erhal-
tungszustand, die auch 
klimatisch schwierige 
Jahre und sonstige Aus-
nahmesituationen über-
dauern kann. 

Bewertungsrele-
vante Arten 

61 Tierarten (ohne 
Wiesenbrüter) 

105 Pflanzenarten 

4 FFH-Arten 

Langfristig sichere Popu-
lationen  

FFH-Arten: Erhaltungszu-
stand B und C um jeweils 
eine Stufe auf B und A 
verbessert 

Langfristig überlebens-
fähige und widerstands-
fähige Populationen  

FFH-Arten: Messbarer Po-
pulationszuwachs 

Erhaltungszustand aller 
Vorkommen A („sehr 
gut“) 

Artenreiche Flach-
land-Mähwiesen 
und sonstiges Ex-
tensivgrünland, 
Nasswiesen, Flach- 
und Übergangs-
moore, Brenndol-
denwiesen und 
Pfeifengraswiesen 
(BK) 

1.171 ha (= 22,5 % 
Anteil am Gesamtgrün-
land) 

Erweiterung der Biotop-
grünlandfläche durch Ex-
tensivierung von intensiv 
bewirtschafteten Flächen  

Grünlandextensivierung 
auf mindestens 1.000 ha 
durch Extensivierung von 
intensiv bewirtschafteten 
Flächen 

Intensivgrünland 
(TN), ohne VNP 

3.023 ha (= 58,3 % 
Anteil am Gesamtgrün-
land) 

Reduktion des Anteils auf 
ca. 50 % am Gesamt-
grünland 

Reduktion des Anteils auf 
ca. 40 % am Gesamt-
grünland 

Gesamtgrünland1 5.211 ha (= 74,4 % 
Anteil am Projektge-
biet) 

Erhaltung der Gesamt-
grünlandfläche 

Vergrößerung der Ge-
samtgrünlandfläche 
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Arten, Biotop- bzw. 
Flächentypen 

Bestand (Ist) Ziel bei Projektende 
(Soll) 

Langfristiges Ziel 
(Soll) 

Extensiver Grün-
landanteil in allen 
WSG (Biotope und 
VNP-Flächen) 

zusammen 1.665 ha 
(= 46 % des Gesamt-
grünlands in alle 
WSG) 

66 % des Gesamtgrün-
lands in allen WSG 
---> Schaffung von ca. 
720 ha extensivem Grün-
land in den WSG 

75 % des Gesamtgrün-
lands in allen WSG 
----> Schaffung von ca. 
1.050 ha extensivem 
Grünland in den WSG 
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9 Maßnahmen 

Vorbemerkung 

Der in diesem PEPL (= Projekt I) behandelte Planungsraum (als Projektgebiet bezeichnet) 
wird in seiner Gänze auch Fördergebiet für Projekt II. 
 

9.1 Maßnahmenkonzept 

9.1.1 Maßnahmentypen 

Dieses chance.natur-Projekt unterscheidet sich von anderen Projekten in erster Linie 
durch seine besonderen Besitzverhältnisse, die sich in einem hohen Privatflächenanteil 
äußern (s. a. Kap. 4.3.2). Der überwiegende Teil dieser Flächen wird bewirtschaftet. 
Zur Zielerreichung müssen neben den durch das Naturschutzgroßprojekt förderfähigen 
biotopersteinrichtenden (BE), biotoplenkenden (BL) und infrastrukturellen 
Maßnahmen (ISM) auch Förderprogramme Bayerns zu AUM (z. B. VNP) integriert 
werden (s. a. Tab. 54). Diese flankierenden Maßnahmen (s. a. Kap. 12) werden bereits 
hier mit aufgenommen, da sie für die Gesamtkonzeption unverzichtbar sind. Im Maß-
nahmenkatalog (Tab. 55) ist auch die Förderfähigkeit ersichtlich. In zahlreichen 
Fällen werden zunächst BE und/oder BL-Maßnahmen durchzuführen sein, die anschlie-
ßend als Daueraufgabe (DA) z. B. durch VNP-Förderung fortgesetzt werden müssen. 
Hier sollte das Projekt die für die Koordinierung und Beratung zu dieser Förderung 
zuständigen unteren Naturschutzbehörden mit Informationen unterstützen. 
 
Tab. 54: Bedeutung der Maßnahmentypen 

Begriff Definition Förderung 

Biotopersteinrichtende 
Maßnahmen (BE) 

einmalige Maßnahmen zur Herstellung des natur-
schutzfachlich angestrebten Zustandes  

chance.natur 

Biotoplenkende  
Maßnahmen (BL) 

vom jeweiligen Biotoptyp abhängige, u. U. mehr-
jährige Maßnahmen bis zur Erreichung eines Ziel-
zustandes (Entwicklungspflege) 

chance.natur 

Infrastrukturmaßnah-
men (ISM) 

einmalige investive Maßnahmen, z. B. Wasserrück-
haltemaßnahmen, Weidezäunung oder Anlage von 
Furten zur Besucherlenkung 

chance.natur 

Daueraufgabe (DA) Folgepflege zur Erhaltung des Zielzustandes auf Flä-
chen, denen eine BE und/oder BL-Maßnahme vo-
rausgeht (Erhaltungspflege) 

staatliche Förder-
programme 
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9.1.2 Maßnahmenkatalog 

In einer hierarchisch angeordneten Struktur sind im Maßnahmenkatalog die vorgeschla-
genen Einzelmaßnahmen inhaltlich in Maßnahmenpaketen gruppiert, die wie-
derum fünf thematische Maßnahmenblöcke (M) bilden (s. a. Tab. 55): 
 
– M1 Wiesenbrütergerechte Bewirtschaftung und strukturelle Optimierung der Flä-

chen in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten (s. Kap. 9.2.1) 
– M2 Optimierung des Grünlands (s. Kap. 9.2.2)  
– M3 Verbesserung der Struktur und Wasserqualität von Fließ- und Stillgewässern (s. 

Kap. 9.2.3) 
– M4 Arten, Biotope und Biotopkomplexe (s. Kap. 9.2.4) 
– M5 Sonstige Maßnahmen (s. Kap. 9.2.5) 
 
Handlungsebenen sind primär großräumige Kulissen, insbesondere für die speziellen 
Wiesenbrüter-Maßnahmenpakete im Maßnahmenblock M1, wo möglich aber auch 
konkrete Flächen. Für Maßnahmen zu einzelnen Arten sind Flächen mit Flächenum-
griffen i. d. R. durch Symbole kenntlich gemacht. 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen sollte sich zwar vorrangig an den naturschutzfachli-
chen Zielen orientieren, wird in der Realität aber vor allem von der Machbarkeit vor 
Ort abhängen, die immer unter dem Grundprinzip der Freiwilligkeit steht. Wo möglich 
werden im Text Raumangaben für die schwerpunktmäßige Umsetzung der Maßnahmen 
gemacht. Maßnahmenvorschläge sind auch als räumliche Übersicht im Kartensatz 7 
dargestellt. 
 
Für die Beurteilung der Förderfähigkeit in Phase II ist die Zuordnung der Maßnahmen 
zu den in Tab. 54 genannten Maßnahmentypen maßgeblich. Da einzelne Maßnahmen 
teilweise mehreren dieser Typen zugeordnet werden kann – dies gilt insbesondere für 
die Differenzierung zwischen biotoplenkenden Maßnahmen und Daueraufgaben, zwi-
schen denen es häufig nach Erreichung eines Zielzustandes einen fließenden Übergang 
gibt –, folgt die folgende Gliederung der Maßnahmen nicht der Klassifizierung der 
genannten Typen. Eine eindeutige Zuordnung ist anhand der Kostenschätzung in Kap. 
12.11 möglich. 
 
In Abhängigkeit vom Zielzustand können hierbei einzelne Maßnahmen mehreren Maß-
nahmentypen zugeordnet werden. So sind z. B. bestimmte Pflegemaßnahmen bis zum 
Erreichen des Zielzustandes als biotoplenkende Maßnahmen zu bezeichnen (Entwick-
lungspflege), nach Erreichen des Zielzustandes, wenn die Maßnahme zum Erhalt des 
Zustandes fortzuführen ist, handelt es sich im Anschluss um eine Dauerpflegemaßnahme 
(Erhaltungspflege). Eine eindeutige Zuordnung des Maßnahmentyps zu den Maßnah-
men ist somit nicht möglich. Welche Umfänge der Maßnahme als ersteinrichtende oder 
biotoplenkende Maßnahmen zugeordnet werden und damit förderfähig sind, ist in ei-
ner Übersicht in Kap. 9.4 ersichtlich (s. Tab. 61). 
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Tab. 55: Maßnahmenkatalog 

Übersicht über die Maßnahmenblöcke M1 bis M5 mit den jeweiligen Maßnahmenpaketen 
(z. B. M1.1 bis M1.8) und, wo gegeben, den Einzelmaßnahmen eines Pakets (Tirets). Kos-
tenträger je nach Maßnahmentyp: chance.natur = Biotopersteinrichtung (BE) und -lenkung 
(BL), Infrastrukturmaßnahmen (ISM); staatliche Förderprogramme = Daueraufgaben (DA). 
Mehrere Maßnahmentypen pro Maßnahme stellen entweder die zeitliche Abfolge dar (z. B. 
BE bzw. BL, DA = nach der Einrichtung bzw. Lenkung einer Biotopfläche folgt die Pflege, 
i. d. R. durch VNP), oder – flächenabhängig – alternative Möglichkeiten; (---) = weder durch 
chance.natur noch durch staatliche Programme förderfähig, aber für Gesamtziele des Pro-
jektes unabdingbar (externe oder Sonder-Finanzierung). 

Code Maßnahmenblock (Code Mx) 

Maßnahmenpaket (Code Mx.y) 

 Einzelmaßnahme 

Maßnah-
mentyp 

M1 Wiesenbrütergerechte Bewirtschaftung und struk-
turelle Optimierung der Flächen in den Wiesenbrü-
ter-Schwerpunktgebieten 

 

M1.1 Extensive wiesenbrütergerechte Nutzung der Wiesen  

  Mahdzeitpunkte 

 Grünlandbrachen, Wechselbrachen, Altgrasstreifen 

 Geteilte Wechselmahd mit Frühmahdstreifen 

 Grünfuttermahd 

 Aushagerung 

 Reduzierte Düngung 

 Bewirtschaftungstechniken 

 BL, DA 

 DA 

 DA 

 DA 

 BE, BL 

 DA 

 DA 

M1.2 Extensive wiesenbrütergerechte Beweidung mit natur-
schutzfachlich geeigneten Arten 

 

  Einrichtung von neuen Weideflächen 

 Fortführung und Ausdehnung bzw. Optimierung/Extensivierung be-
stehender Beweidung 

 BL, ISM, DA 

 BL, ISM, DA 

M1.3 Schutz von Kiebitzbrutflächen auf Ackerstandorten  ISM  

M1.4 Aufbau eines Netzes aus Brachestreifen und Brachflä-
chen  

 BE, BL, DA 

M1.5 Verbesserung des Mikroreliefs und des Wasserrückhalts  

  Anlage von Seigen und Mulden sowie Grabenabflachungen 

 Wiederherstellung oder Optimierung/Pflege bestehender Seigen 
und Mulden 

 Grabenanstau/Wasserrückhalt/Polder 

 Oberbodenabtrag und „Fräsflächen“ 

 BE, BL, DA 

 BL, DA 
 

 BL, ISM 

 BE, BL 

M1.6 Schaffung und Erhalt einer offenen Landschaft, Reduzie-
rung von Kulissenwirkungen und Reduzierung der Le-
bensraumeignung für Prädatoren 
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Code Maßnahmenblock (Code Mx) 

Maßnahmenpaket (Code Mx.y) 

 Einzelmaßnahme 

Maßnah-
mentyp 

  Gehölzmanagement und -pflege 

 Pflege von Röhrichten 

 BE, BL 

 BL 

M1.7 Prädationsmanagement  

  Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensraumeignung für Prädato-
ren  

 Zäunung 

 Jagdliche Maßnahmen 

 BL, DA 
 

 BL, ISM 

 ISM 

M1.8 Besucherlenkungsmaßnahmen (s. Kap. 10)  

  Maßnahmenkonzept zur Reduzierung von Störungen (s. Kap. 10.2 

 Angebote für wiesenbrüterverträgliche Aktivitäten in der Natur (s. 
Kap. 10.3) 

 ISM 
 

 ISM 

M2 Optimierung des Grünlands  

M2.1 Erhaltung und Optimierung des artenreichen Grünlands, 
insbesondere der Flächen des FFH-LRT 6510 

 

  Mahd und/oder Beweidung 

 Aushagerung/Aufwertung/Wiederherstellung/Saatgutübertragung 

 Anlage von Pufferzonen 

 BL, DA 

 BE, BL, DA 

 BE, BL, DA 

M2.2 Fortführung und Ausweitung der Extensivierung mittels 
Agrarumweltprogrammen 

 

  Flurstücke mit VNP-Verträgen 

 Flurstücke ohne VNP-Verträge/Intensivgrünland 

 BE, BL, DA 

 BE, BL, DA 

M2.3 Erhöhung des Anteils von extensivem Grünland  BE, BL, DA 

M3 Verbesserung der Struktur und Wasserqualität von 
Fließ- und Stillgewässern 

 

M3.1 Maßnahmen an Fließgewässern  

  Renaturierung von Bächen und Gräben 

 Gewässerunterhaltung 

 BE, BL, ISM 

 (---) 

M3.2 Neuanlage und Optimierungen von Stillgewässern  

  Pflege 

 Neuschaffung von Stillgewässern 

 BL, DA 

 BE, BL, DA 
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Code Maßnahmenblock (Code Mx) 

Maßnahmenpaket (Code Mx.y) 

 Einzelmaßnahme 

Maßnah-
mentyp 

M4 Arten, Biotope und Biotopkomplexe  

M4.1 Amphibien  

  Kammmolch 

 Gelbbauchunke 

 Knoblauchkröte 

 BE, BL, DA 

 BE, DA 

 BE, BL, DA 

M4.2 Libellen  

  Vogel-Azurjungfer 

 Gebänderte und Gefleckte Heidelibelle, Fledermaus-Azurjungfer 

 Kleine Binsenjungfer 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

M4.3 Heuschrecken  

  Sumpfgrashüpfer 

 Wiesengrashüpfer 

 BL, DA 

 BL, DA 

M4.4 Schmetterlinge  

  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

 Großes Wiesenvögelchen 

 Baldrian-Scheckenfalter 

 Mädesüß-Perlmuttfalter 

 Sumpfhornklee-Widderchen 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

M4.5 Weitere Tierarten  

  Bachmuschel  ISM, BE, BL, 
DA 

M4.6 Pflanzen  

  Gräben-Veilchen, Großer Merk 

 Sumpf-Brenndolde 

 Kanten-Lauch, Trollblume 

 Lungen-Enzian, Wollgräser 

 Fleischfarbenes Knabenkraut, Breitblättriges Knabenkraut 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

M4.7 Biotope  

  Röhrichte, Großseggenriede 

 Brenndoldenwiesen, Pfeifengraswiesen 

 Sandmagerrasen, Borstgrasrasen, Zwergstrauch-/Ginsterheiden 

 BL, DA 

 BL, DA 

 BL, DA 

M4.8 Biotop-Komplexe  

  Nieder- und Zwischenmoore  BL, DA 
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Code Maßnahmenblock (Code Mx) 

Maßnahmenpaket (Code Mx.y) 

 Einzelmaßnahme 

Maßnah-
mentyp 

M5 Sonstige Maßnahmen  

M5.1 Umsetzung der Maßnahmen für Altmühlsee, Vogelinsel, 
Gehölzbestände 

 (---) 

M5.2 Maßnahmen Dritter  

   Ökoflächenkataster 

 Fluss-Renaturierungsmaßnahmen 

 Gewässerentwicklungskonzepte 

 Pachtmodelle von Kommunen o. a., die an Auflagen für naturver-
trägliche Bewirtschaftungsformen geknüpft werden 

 (---) 

 (---) 

 (---) 

 (---) 

 
 

9.2 Erläuterungen zu den Maßnahmen 
(„Maßnahmensteckbriefe“) 

9.2.1 M1 Wiesenbrütergerechte Bewirtschaftung und strukturelle Opti-
mierung der Flächen in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten 

Die Maßnahmen zum Wiesenbrüterschutz orientieren sich an den essenziellen Bestand-
teilen eines intakten Wiesenbrüterlebensraumes. Für Gebiete mit der Leitart Großer Brach-
vogel lassen sich die wesentlichen Aspekte folgendermaßen umschreiben (s. a. 
REGIERUNG VON SCHWABEN 2017, verändert): 

– Hoher Grünland- bzw. Feuchtgrünlandanteil mit wechsel- oder dauerfeuchten 
Zonen für ausreichend Nahrung (s. M1.1, M1.2). 

– Großräumig offener, übersichtlicher Geländecharakter, möglichst frei von Ge-
bäuden, Wasserflächen und Sichthindernissen wie Gehölzen, Hecken, Gebüschen 
und Baumgruppen zur Wahrnehmung von Gefahren wie Prädatoren. Dagegen wer-
ten spezielle Biotopstrukturen wie gehölzfreie Saum- und Pufferstreifen wie auch Gra-
benränder und Raine den Lebensraum besonders für die kleineren Wiesenbrüterarten 
erheblich auf (s. M1.6). 

– Bewirtschaftungsruhe für 8-12 Wochen von Anfang April bis 1.7. auf mindes-
tens zwei Dritteln der Wiesenflächen zur Schonung der Gelege und der noch nicht 
flugfähigen Jungvögel (s. M1.1).  

– Nutzungsmosaik aus früh gemähten Intensivwiesen, später gemähten Extensivwie-
sen, zweischürigen Festmistwiesen sowie Extensivweiden (s. M1.1). 

– Weicher, stocherfähiger Boden für die Nahrungssuche. Dies ist der Fall bei ho-
hem Grundwasserstand oder hohem Anteil an wechselfeuchten Regenwasser- oder 
Überschwemmungsmulden (s. M1.5). 
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– Störungsfreiheit durch Erholungssuchende. Siehe hierzu Maßnahmen im Kap. 10 
(Besucherlenkung). 

Da die Ansprüche der verschiedenen Wiesenbrüterarten, beispielsweise an die Boden-
feuchte oder vorhandene Strukturen, sich nicht notwendigerweise decken (s. a. Arten-
steckbriefe, Kap. 4.2.3), bestimmen in der Umsetzung die jeweils im Fokus stehenden 
Zielarten innerhalb eines Maßnahmenraumes die Richtung und Kombination der Ein-
zelmaßnahmen. 
 
So benötigt der Große Brachvogel zum Schutz der Gelege bzw. Jungvögel Flächen, 
die während der Brutzeit (April bis Juli) nicht gemäht werden. Bei dieser Bewirtschaf-
tungsruhe ist allerdings auch während der Brut nach Gelegefund eine Mahd partiell 
durchaus gewünscht. Andererseits ist eine Verbesserung der Nahrungshabitate zur Stei-
gerung des Bruterfolgs erforderlich. Dies kann beispielsweise durch die Anlage von 
Flachseigen erreicht werden, in denen die Vögel mit ihren langen Schnäbeln nach Nah-
rung stochern können. Auch das Vorhandensein bereits im Spätfrühling und Frühsom-
mer gemähter Flächen ist für die Nahrungssuche wichtig (Frühmahdstreifen). Zudem 
benötigt der Große Brachvogel ein weites freies Sichtfeld zum frühzeitigen Erkennen 
möglicher Prädatoren, weshalb die Zurücknahme von Gehölzen mit optischer Barriere-
wirkung anzuraten ist. Pro Brachvogel-Brutpaar sollten mindestens 25 ha geeignetes 
Grünland eingerichtet werden, bestehend aus überwiegend zwei- bis dreischürigen 
kräuter- und blumenreichen Wiesen und einer feuchten Zone von ca. 1 ha Größe. 
 
Der Kiebitz nutzt im Grünland überwiegend nasse Extensivwiesen mit spärlicher und 
lückiger Vegetation und spätem Schnittzeitpunkt sowie Weideflächen als Brutplatz, oft 
in Kolonien. Eine wichtige Schlüsselstruktur sind offene (wechsel-) feuchte Bodenstellen. 
Teilflächen- und Streifenmahd zwischen 1.4. und 31.7. bietet den Vögeln das notwen-
dige Flächenmosaik. Der Verzicht auf Schleppen und Walzen nach dem 15.3. fördert 
die Chance auf erfolgreiche Bruten. Fördermaßnahmen für den Kiebitz sind insbeson-
dere eine langfristig möglichst großflächige Wiedervernässung, Grabenanstau, Neu-
anlage von Flutmulden und periodisch wasserführenden Seigen, Kurzzeitbrachen sowie 
ein Brutplatzmanagement durch großflächige Zäunungen von Kolonien als gezielter 
Gelegeschutz zum Schutz der Jungvögel vor Raubsäugern bzw. Gelegeschutz bei 
Ackerbruten (Markierung sowie zeitlich begrenzter Verzicht auf Bodenbearbeitung). 
Die Anlage von bis in den Frühsommer unbestellt bleibenden Rohbodenflächen („Kie-
bitzfenster“) und Nassmulden in Ackerlagen ist ebenso eine erfolgreiche Fördermaß-
nahme wie extensive Beweidung mit stärkerer Beweidung im Herbst. In Anlehnung an 
SIERING & BURNHAUSER (2018) wird für Kiebitzstandorte eine Kombination aus Nest-
platzmanagement und gezielter Lebensraumentwicklung und -aufrechterhaltung vorge-
schlagen, die unter Einsatz der genannten Fördermaßnahmen folgende Aspekte bein-
haltet:  
– pro Wiesenbrüter-Fokusgebiet ein bis drei Attraktionsbereiche, abhängig von der 

Gebietsgröße: bei Gebietsgrößen kleiner als 500 ha (s. Kap. 8, Tab. 43) kann eine 
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optimal gelegene Großmulde bereits ausreichen. Bei vorzeitig einsetzendem Vege-
tationsaufwuchs müssen gezielte Pflegemaßnahmen eingeplant werden; 

– ausreichende Geländeoffenheit, die durch eine spätwinterliche Pflege vorhandener 
Biotopinseln wie ökologische Ausgleichsflächen, Feuchtmulden usw. gefördert wird. 
Dabei ist auch auf großer Fläche eine niedrige Vegetation zu Beginn der Brutsaison 
zu bewahren; 

– dauerhaft zugängliche Wasserstellen; 
– Korridore für die Deckung und Nahrungssuche, auf Ackerschlägen ab 4 ha Größe 

beispielsweise durch breite, durchgängige Wiesenstreifen am Rand. 
 
Auch für die Uferschnepfe sind flach überstaute Wiesenbereiche, Flutmulden oder 
künstlich angelegte Seigen entscheidend, auf deren Neuanlage die Art bei ausreichen-
der Wasserführung schnell reagiert. Sofern Mulden nicht verbracht sind, haben höhere 
Wasserstände in Verbindung mit bereits bestehenden Mulden allerdings denselben Ef-
fekt. In Bereichen mit vielen vorhandenen Mulden sollte in der Umsetzung daher der 
Pflege Vorzug vor der Neuanlage von Mulden gegeben werden. Während der gesam-
ten Brut- und Aufzuchtzeit muss nasser stocherfähiger Boden zur Verfügung stehen. Von 
essenzieller Bedeutung ist daher ein hoher Grundwasserstand im Umfeld der Brutplätze 
dieser Art, z. B. durch Grabenanstau, vorzugsweise bis in den Juni. Durch einen aus-
reichend hohen Wasserstand kann einerseits eine für die Art günstige lückige und he-
terogene Vegetationsstruktur gefördert und andererseits der Prädationsdruck gesenkt 
werden. 
 
Das Optimalhabitat für die Bekassine ist ein mosaikartiges Nebeneinander aus Kurz-
zeitbrachen (Gesangsversteck, Nestanlage) und Mahdflächen mit Rohbodenstellen 
(Oberbodenabtrag zur Nahrungssuche). Bei unzureichender Pflege von Bracheberei-
chen verlieren diese mit zunehmender Verfilzung und Verbuschung jedoch ihre Habi-
tateignung. Im Projektgebiet siedeln Bekassinen nahezu ausschließlich in extensiv ge-
nutzten Strukturen, die zwischen den Nutzflächen liegen. Dazu gehören Ufersäume von 
Gräben und Stillgewässern (auch Flachmulden) ebenso wie spät gemähte höherwüch-
sige Bestände (MEßLINGER 2019). Zur Förderung dieser Art sollten daher der Anteil an 
Kurzzeitbrachen in bodennassen Bereichen sowie die Strukturvielfalt erhöht werden. 
Eine strikte Trennung von Mahdflächen und Brachen in Renaturierungsflächen ist dage-
gen kontraproduktiv und sollte unterbleiben. Essenziell ist ein hoher Wasserstand, z. B. 
durch Grabenanstau bis mindestens Mitte Mai. 
 
Das natürliche Wachtelkönig-Habitat besteht aus Seggenbeständen und Röhrichten 
in Niedermooren und Flussauen, beinhaltet aber auch trockene Komponenten; in der 
Habitatwahl ist diese Art bis zu einem gewissen Grad flexibel. Strukturen müssen eine 
hohe Deckung bieten, gleichzeitig aber leicht passierbar sein (geringer Laufwider-
stand). Blüten- und Insektenreichtum fördert die Nahrungsgrundlage für die Jungvögel, 
dazu sind mosaikartig auf sehr großer Fläche (mind. 10 ha) verteilte Randstrukturen 
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aus Schilfbeständen, Gebüschen, Hochstaudenfluren und jungen Brachestadien erfor-
derlich. Eine wichtige Sofortmaßnahme bei aktuellem Brutverdacht ist die Vereinbarung 
einer Ad-hoc-Bewirtschaftungsruhe bis 15.8./1.9. Auf der Fläche sollte ein Deckungs-
streifen für die Mauser der Altvögel und die Entwicklung der Jungvögel stehenbleiben 
und die Mahd sollte mit langsamer Geschwindigkeit durchgeführt werden, um die Ab-
wanderung der Vögel in den Schutzstreifen zu ermöglichen. 
 
Der Rotschenkel stellt hohe Ansprüche an einen (dauerhaft hohen) Grundwasserspie-
gel bzw. regelmäßige Überflutungen. Aktuell stellen v. a. neu angelegte vegetations-
arme Flutmulden oder offene Renaturierungsflächen geeignete Habitatflächen bereit. 
Dabei ist jedoch primär die frühe Pionierphase für eine Ansiedlung geeignet; bei fort-
schreitender Sukzession verlässt der Rotschenkel die Flächen. Extensive Beweidung för-
dert diese Art durch Begünstigung der entsprechenden Vegetationsstrukturen (s. Besied-
lung der extensiven Rinderkoppeln im Wiesmet). Langfristig ist eine großflächige Wie-
dervernässung die wichtigste Maßnahme zur Förderung des Rotschenkels. Kurz- und 
mittelfristig sind möglichst jährliche Neuanlagen von Flutmulden und Seigen sowie groß-
flächige extensive Beweidungsprojekte erforderlich (BULL et al. 2021, WEIß et al. 2020). 
 
Die drei kleinen Wiesenbrüterarten Braunkehlchen, Grauammer und Wiesen-
pieper benötigen dagegen Strukturen, die als Singwarten dienen (z. B. Röhrichte, 
Hochstaudenfluren, aber auch Zaunpfähle sind geeignet), ferner Altgrasstreifen und 
Brachflächen für das Brutgeschehen (Braunkehlchen, Grauammer) bzw. Wiesenstreifen 
auch entlang von Gräben und Wegen (Wiesenpieper) sowie blüten- und insektenreiche 
Nahrungsflächen. Sie profitieren von der Erhaltung und Förderung von Brache- und 
Altgrasstreifen, Grabensäumen und Ackerrainen sowie von turnusmäßig erneuerten 
Rohbodenflächen an Gräben und der Beibehaltung oder Bereitstellung von Singwarten. 
Die Schaffung dieser Strukturen ist in der Umsetzung der Maßnahmen für ein Nutzungs-
mosaik (s. M1.1) prinzipiell enthalten. 
 
Maßnahmenpakete M1.1 bis M1.8 

Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung intakter Wiesenbrüterlebensräume und Errei-
chung des Zielzustands einer großflächigen offenen Wiesenlandschaft mit wechsel-
feuchtem Charakter müssen verschiedene Maßnahmen zur Erfüllung oben genannter 
Aspekte ineinandergreifen, die in den acht Maßnahmenpaketen nachfolgend vorge-
stellt werden. Darüber hinaus werden auch Hinweise auf Schwerpunkträume für die 
Umsetzung gegeben und fallweise Angaben zu Fokusgebieten aus BULL et al. (2021) 
ergänzt. Weiterführende detaillierte Empfehlungen zu konkreten Flächen innerhalb der 
Fokusgebiete finden sich – ebenfalls bei BULL et al. (2021) – zum Gebiet Nr. 4 „Brunst-
Schwaigau“ (hier Teilbereiche westlich Büchelberg, östlich Eckartsweiler und 
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Schwaigau) und MEßLINGER (2019)23 zum Gebiet Nr. 12 „Wiesmet“ (hier Teilbereiche 
Eicha, Geröhricht und Unterer Boschen). 
 
Tab. 56: Artbezogene Maßnahmen, Wiesenbrüter 

Wesentliche Einzelmaßnahmen (M) für die Wiesenbrüterarten unter Berücksichtigung der 
artspezifischen Belange. Gbv = Großer Brachvogel, Us = Uferschnepfe, Ros = Rotschenkel, 
Be = Bekassine, Ki = Kiebitz, Wk = Wachtelkönig, Bk = Braunkehlchen, W = Wiesenpieper, 
Ga = Grauammer; n. LOSSOW & RUDOLPH (2015): Tab. 21, verändert. 

(M) Maßnahme Gbv Ki Us Ros Be Wk Bk W Ga 

1.1 Bewirtschaftungsruhe ab 15.3. bis 
1.7. (Grünlandbrache) 

         

1.1 Bewirtschaftungsruhe ab 1.4. bis 
1.8. (Grünlandbrache) 

         

1.1 Bewirtschaftungsruhe bis 
15.8./1.9. (Grünlandbrache) 

         

1.1 Frühmahdstreifen (Mahd zw. 1.5. 
und 15.5.) 

         

1.1 Mahd von innen nach außen, re-
duzierte Geschwindigkeit (max. 8 
km/h) 

         

1.1 Messerbalkenmahd          

1.1 Schnitthöhe mind. 10 cm          

1.1 kein Schleppen/Walzen ab 15.3.          

1.1 keine Düngung, kein Einsatz che-
mischer Pflanzenschutzmittel 

         

1.2 extensive Beweidung          

1.3 Brutplatzschutz in Äckern          

1.4 lineare Altgras- und Brachestruktu-
ren (Graben-/Wegsäume) 

         

1.5 Feuchtmulden          

1.5 Wasserrückhalt bis Mitte/Ende Ap-
ril 

         

1.5 Wasserrückhalt bis Mitte Mai          

1.5 Wasserrückhalt bis Mitte Juni          

1.6 Gehölzreduktion          

1.7 Gelegeschutzzaun          

1.8 Besucherlenkung          

 
23 https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_nat_00412 

https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_nat_00412
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M1.1 Extensive wiesenbrütergerechte Nutzung der Wiesen 

Extensive Wiesenbewirtschaftung umfasst eine nur ein- bis zweimalige Mahd sowie 
keine oder allenfalls eine geringe Festmistdüngung. Insbesondere beim Mahdregime 
lassen sich verschiedene Varianten aufbauen, um das Ziel einer vielfältigen Nutzung 
der Wiesenlandschaft zu erreichen. 
– Mahdzeitpunkte: Ein wesentliches Instrument zur Erreichung eines Mosaiks aus 

Wiesenflächen in unterschiedlichem Mahdzustand und damit einer Diversifizierung 
der Wiesenlandschaft ist die Einführung zeitlich gestaffelter Mahdtermine innerhalb 
eines Jahres (Desynchronisierung des Ernterhythmus) und über einen größeren Zeit-
raum von mehreren Jahren hinweg (Mahdturnus). Das Mahdregime sollte großräu-
mig mit dem Ziel erfolgen, nicht alle Flächen in direkter Nachbarschaft am selben 
Tag oder in derselben Woche zu mähen, sondern derart, dass Flächen verschiede-
ner Ausprägung und in günstiger räumlicher Verteilung stets vorhanden sind. Insbe-
sondere die Überzahl an Flächen, die gleichzeitig am und um den 1.7. gemäht 
werden, entweder aufgrund der vertragliche Bindung (vgl. VNP-Maßnahme H23) 
oder weil auf Nicht-Vertragsflächen bereits der zweite Schnitt ansteht, arbeitet ge-
gen die Ziele des Wiesenbrüterschutzes. Auf wenigstens einem Drittel der Wiesen-
flächen innerhalb eines „Maßnahmenraumes“ sollte daher – ggf. artabhängig – 
zwischen dem 15.3./1.4. und Ende Juli Bewirtschaftungsruhe herrschen. Der Erst-
mahdzeitpunkt sollte flächen-, art- und situationsabhängig so gestaltet werden, dass 
bestmögliche Bedingungen für das lokale Brutgeschehen geschaffen werden, d. h. 
es sind ggf. unterschiedliche Erstmahdzeitpunkte und Mahdabstände bzw. Schnit-
thäufigkeiten in Abhängigkeit von den konkret zu fördernden Wiesenbrüterarten zu 
wählen. Möglichkeiten verschiedener Mahdvarianten sind in Tab. 57 zusammenge-
stellt 

– Grünlandbrachen auf Mähflächen oder Äckern sowie Wechselbrachen: v. a. 
in bodennassen Bereichen sollen 10 % des zu bewirtschaftenden Feldstücks im Win-
ter als Altgrasstreifen stehen bleiben, von dem ein Viertel (rotierend) unter eine 
jährliche Bewirtschaftungsruhe bis mindestens 15.7. mit anschließender Mahd und 
Abtransport des Mähguts fällt. Aufgrund der erheblichen Nachteile sollten Flächen 
für diese Maßnahme über das Projekt erworben, über Ausgleichszahlungen mit 
langfristiger Grundbuchsicherung oder ggf. auch über Zahlungen für temporäre Er-
tragsverluste abgelöst werden.  
Zur Anlage von Brachflächen auf Wiesenflächen muss im ersten Jahr nur auf eine 
Mahd verzichtet und in den Folgejahren eine Bewirtschaftungsruhe vom 15.3. bis 
1.8. eingehalten werden (vgl. VNP-Maßnahme H29). Für die Anlage eignen sich 
sowohl lineare Bereiche wie Feld- und Wegränder als auch „Zwickelflächen“. Sy-
nergien werden erzielt, wenn Brachflächen an eine Hecke, ein Feldgehölz oder ein 
Gewässer anschließen – beispielsweise gezielt im Umfeld von Laichgewässern der 
Knoblauchkröte – und der Aufwuchs nicht zu dicht ist. Auf jegliche Düngung und 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte verzichtet werden. Alle drei bis fünf 
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Jahre ist abschnittsweise ein Pflegeschnitt mit Mahdgutabfuhr durchzuführen, um 
Gehölzaufwuchs zu unterbinden. Lineare Brachflächen sollten eine Mindestbreite 
von 5 m, flächige Brachen mindestens 1.000 m² aufweisen. Auch Säume mit LRT 
6430 (Feuchte Hochstaudenfluren) werden wie Altgrasstreifen mit abschnittsweiser 
Drittelmahd im ca. dreijährigen Turnus gepflegt, wodurch u. a. Tagfalterarten wie 
Mädesüß-Perlmuttfalter gefördert werden.  

– Geteilte Wechselmahd mit Frühmahdstreifen: In Flächen, in denen sich Ziel-
konflikte nicht vermeiden lassen, da Ansprüche der Wiesenbrüter (z. B. Mahd nicht 
vor dem 1.7.), wertgebender Tagfalter (Mahd nicht zwischen Juni und August) und 
Pflanzen (insbesondere auf Flächen des LRT 6510, erste Mahd Anfang bis Mitte 
Juni) aufeinandertreffen, sollte geprüft werden, ob Maßnahmen im jährlichen Wech-
sel entsprechend der für die betroffenen Arten optimalen Bedingungen auf Flächen-
anteilen stattfinden können, um allen Zielarten entgegenzukommen. Auch hier sind 
jedoch Wiesenbrüter prioritär zu behandeln und beispielsweise einzelne Streifen 
schon Mitte/Ende Mai zu mähen, um die Nahrungssituation wiesenbrütender Vo-
gelarten zu verbessern. Auf Düngung ist zu verzichten. 

– Grünfuttermahd: Die Fütterung von Grünschnitt an Stallvieh auf der Basis einer 
täglichen kleinflächigen Mahd erzeugt ein Mosaik auf Einzelflächen, das als Nah-
rungs- und ggf. Rückzugsraum für Wiesenbrüter dienen kann. Aktuell ist die Ernte 
von Grünfutter wegen des vergleichsweise hohen Aufwands (arbeitswirtschaftliche 
Belastung) allerdings kein gängiges Verfahren mehr (FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Es 
sollte aber für eine Wiedereinführung in Erwägung gezogen werden, insbesondere 
bei geeigneten Flächen in der Nähe der Hofstelle. Zur Erzeugung eines Mosaiks 
können beispielsweise 10 m breite Streifen innen und außen oder 10 – 30 % der 
Fläche bei jeder Mahd stehenbleiben, die nur alternierend bzw. rotierend geschnit-
ten werden. 

– Aushagerung: auf Feucht- und Nasswiesen sollte – insbesondere auf Flächen mit 
Revierzentren von Bekassine, Uferschnepfe oder Großem Brachvogel – bei Anzei-
chen von Eutrophierung eine zweischürige Mahd mit Beginn bereits im August statt-
finden. Um einer Nährstoffanreicherung in den Böden und einer Verfilzung der Ve-
getation zu begegnen, ist dabei das Mähgut nach dem Schnitt zu entfernen (keine 
Mulchmahd). Zudem ist auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie auch auf 
Einsaaten zu verzichten. Eine gelegentliche Aushagerungspflege kann v. a. auf Flä-
chen notwendig sein, die regelmäßig erst im September gemäht werden, aber durch 
Stickstoffeinträge zur Eutrophierung und Versaumung der Vegetation führen. 
Nährstoffreiche Flächen, v. a. solche, die neu in Extensivierungsprogramme aufge-
nommen werden, sollten zur Aushagerung zunächst über eine zwei- bis dreijährige 
biotoplenkende Maßnahme in Form einer dreischürigen Mahd ohne Düngung be-
wirtschaftet werden, beginnend mit einem ersten Schnitt im Mai.  

– Reduzierte Düngung: Auf mehrschürigen und überwiegend intensiv genutzten 
Wiesen ist eine Festmistdüngung einmal pro Jahr gegenüber anderen Düngeformen 
vorzuziehen. 
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– Bewirtschaftungstechniken: Eine tierschonende Mähtechnik ist die Mahd von 
innen nach außen oder von einer Seite zur anderen mit geringer Geschwindigkeit 
(s. a. VNP-Förderung W16). Zur Schonung der Wiesenbrüter, aber auch der Wir-
bellosen in den Wiesen ist eine hoch ansetzende Schnitthöhe (mindestens 10 cm) 
geeignet. Tierschonend ist z. B. der Einsatz von Messerbalkenmähwerken. Staffel-
mahd und ein Nutzungsmosaik stellen sicher, dass kleine Lebewesen auf benach-
barte – noch nicht gemähte – Flächen ausweichen können. Dabei sollten zwischen 
Mahd und Mahdgutabfuhr mehrere Tage verstreichen, um die Abwanderung in be-
nachbarte Flächen zu ermöglichen. Mähtechniken dieser Art werden u. a. durch 
das bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm unterstützt, wobei nur Flächen un-
terhalb von 1 ha Größe förderfähig sind. 
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Tab. 57: Mahdregime auf Basis unterschiedlicher Erstmahdzeitpunkte 

Variante Maßnahme 
Zeitpunkt/ 
Zeitraum der 
Erstmahd 

Maßnahmendetails Ziel, Bemerkung 

1 Anlage von 
Frühmahdstrei-
fen 

1. bis 15.5.  vorrangig in Wiesengebieten mit stark synchroni-
sierten und späten Erstschnittzeitpunkten (überwie-
gend VNP-Flächen ab 1.7.) 

 Mindestbreite 5-10 m 

 Nestersuche Großer Brachvogel vor der Mahd 

 LRT 6510 u. U. aussparen 

 Anlage mehrerer Streifen in Mähwiesen innerhalb 
der Großzäune 

 anschließend 4-wöchige Mahdruhe 

 Maßnahme dient der Verbesserung der Nah-
rungssituation für die Wiesenbrüter. 

 Es muss sichergestellt sein, dass der Große Brach-
vogel nicht auf der Fläche brütet. 

 Die Einbeziehung von LRT 6510-Flächen ist un-
problematisch, wenn durch die frühe Mahd nicht 
wertgebende Arten betroffen sind (z. B. Klapper-
topf, Rhinanthus sp.). In Grenzfällen kann dies an-
sonsten zum Verlust des LRT-Status führen. In LRT-
Flächen mit wertgebenden Arten sollten die Früh-
mahdstreifen daher nicht zu breit sein und nicht 
zu oft an der gleichen Stelle liegen. 

 Die Anlage von Frühmahdstreifen in Mähwiesen 
innerhalb der Großzäune verhindert ein frühzeiti-
ges Abwandern der Vögel auf andere Flächen. 

2 Frühe Erstmahd bis 14.6.  Insbesondere in Bereichen großflächiger Spät-
mahdgebiete 

 Flächengröße unter 1 ha 

 ggf. Nester-/Kükensuche Großer Brachvogel vor 
der Mahd 

 Maßnahme dient der Verbesserung der Lebens-
raumsituation für Wiesenbrüter abseits der derzeit 
von Familienverbänden der Wiesenbrüter vorran-
gig genutzten Räume. In Brutflächen sollte sich der 
Schnittzeitpunkt idealerweise am Schlupfzeitpunkt 
der Küken orientieren. 
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Variante Maßnahme 
Zeitpunkt/ 
Zeitraum der 
Erstmahd 

Maßnahmendetails Ziel, Bemerkung 

 6-wöchige Bewirtschaftungsruhe nach dem ersten 
Schnitt 

 2. Schnitt frühestens ab 1.9. 

 Einhaltung einer Bewirtschaftungsruhe, um etwa-
ige Nachgelege zu begünstigen. 

3 Späte Erstmahd ab (15.6.) / 
1.7. 

 Belassen eines Schonstreifens, dessen Lage bei je-
dem Schnitt wechselt 

 Verzicht auf Düngung 

 optional: Mahd ab 15.6. auf produktiven Standor-
ten 

 2. Schnitt (August)/September 

 Maßnahme dient der Verbesserung der Nah-
rungssituation für die Wiesenbrüter. 

 Das Belassen von Schonstreifen dient auch als 
Rückzugsraum und dem Schutz der Küken. 

 Bei Mahd im Juni muss sichergestellt sein, dass 
der Große Brachvogel nicht auf der Fläche brütet. 

 Die Mahd im Juni auf nährstoffreichen Standorten 
fördert auch den Kanten-Lauch und das Breitblätt-
rige Knabenkraut und den Erhalt von LRT 6510 
Beständen. 

 ggf. Anlage eines Frühmahdstreifens auf ca. 
20 % der Fläche (s. o.). 
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Variante Maßnahme 
Zeitpunkt/ 
Zeitraum der 
Erstmahd 

Maßnahmendetails Ziel, Bemerkung 

4 Anlage von 
Spätmahdflä-
chen 

(Streuwiesenmahd, 
bei Bedarf zwei-
schürige Nutzung 
mit erstem Schnitt 
ab August) 

1.9. 

(ggf. 1.8.) 
 Vorrangig auf nährstoffarmen und nassen Flächen 

 Mahd mit Mähgutabfuhr 

 Belassen kleinflächig alternierender Saumstreifen, 
ggf. auf jährlich wechselnden Teilflächen 

 Optional oder alternierend: Mahd ab 1.8. auf pro-
duktiven und verbrachenden Standorten mit oder 
ohne Zweitmahd im Herbst 

 optional: alternativ sehr extensive Beweidung be-
reits ab Juli/August 

 optional: ganzjähriger Anteil von Altgrasstreifen 
auf max. 20 % der Fläche 

 Maßnahme dient der Förderung aller neun Wie-
senbrüterzielarten, des LRT 6410 (Pfeifengraswie-
sen) sowie des Kanten-Lauchs und der Knaben-
kräuter. 

 20 %iger ganzjähriger Flächenanteil von Altgras-
/ Frühmahdstreifen dient der Förderung von 
Braunkehlchen und Wachtelkönig. 

 Bei Eutrophierungsgefahr auf Flächen v. a. mit 
Vorkommen der Bekassine bzw. des Großen 
Brachvogels sollte zur Ausmagerung eine zusätz-
liche Mahd schon ab August durchgeführt wer-
den. 
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Abb. 24: Tierschonende Befahrungsmuster bei der Grünlandmahd ent-
spricht den gesetzlichen Vorgaben 

links: von einer Seite zur anderen in Streifen; Mitte: von innen nach außen in Streifen; rechts: 
von innen nach außen im Kreis; aus PROCHNOW & MEIERHÖFER (2003), Abb. 3. 

 
Die meisten Wiesen sind im Privatbesitz. Feste Mahdvorgaben sind daher für einzelne 
Flächen nicht im Voraus planbar oder wären später kaum umsetzbar. Wichtig ist, flexi-
bel und situationsangepasst sowohl Flächen mit späten Mahdzeitpunkten für den Ge-
lege- und Jungvogelschutz, d. h. nicht vor 1.7., aber auch zur Verbesserung der Nah-
rungsgrundlagen mit frühen Schnittzeiten in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu 
stellen. Zwischen den Früh- und Spätmahdflächen ist darüber hinaus die Integration von 
Brachen und Altgrasstreifen notwendig. Die jeweiligen Anteile eines Maßnahmentyps 
sollten möglichst an die zu fördernden Arten angepasst werden. 
  
Altgrasstreifen sollten vorrangig über Ausgleichszahlungen, über Pacht oder Erwerb 
umgesetzt werden; falls dies nicht gelingt, sollten die unten genannten Maßnahmen 
über VNP zur Anwendung kommen (s. M2.2). Allgemein gelten aber die von LOSSOW 

& RUDOLPH (2015) für Wiesenbrütergebiete aufgestellten Ziele (s. a. Kap. 8), nach de-
nen  
– der Grünlandanteil in einem Wiesenbrütergebiet wenigstens 75 % betragen sollte, 
– mindestens die Hälfte der Fläche eines Wiesenbrütergebietes oder mindestens zwei 

Drittel der Wiesenflächen in einem Wiesenbrütergebiet für Umsetzungsmaßnahmen 
vorbehalten werden sollten. 

 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Grundsätzlich ist das Maßnahmenpaket M1.1. in allen Wiesenbrüter-Schwerpunktge-
bieten vorrangig umzusetzen (zur räumlichen Priorisierung s. Kap. 9.3), wobei eine 
Extensivierung der Nutzung und die Verminderung der Einträge darüber hinaus gene-
rell für alle Flächen, die im Überschwemmungsbereich der Altmühl (HQ100) liegen, re-
levant ist. 
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Maßnahmenvorschläge zu den Fokusgebieten aus den Wiesenbrüterbe-
richten:  

Für die Fokusgebiete der Kategorie I formulieren BULL et al. (2021) bzw. MEßLINGER 
(2019)24 gezielt folgende Maßnahmen zur Diversifizierung der Grünlandstruktur bzw. 
Grünlandbewirtschaftung (kursiv = ergänzter oder inhaltlich veränderter Text gegen-
über BULL et al. (2021)): 
Nr. 4 Brunst-Schwaigau:  
– Schaffung unterschiedlicher Brachestadien durch Integration von Grünlandbrachen 

auf Mähflächen v. a. in bodennassen Bereichen: 10 % einer zu bewirtschaftenden 
Fläche im Winter als Altgrasstreifen belassen; jährliche Mahd von 25 % dieses Strei-
fens, nach dem 15.7. ab dem ersten Brachejahr.  

– Erhöhung des Anteils an VNP-Flächen mit späten Schnittzeitpunkten inkl. verpflich-
tendem Erhalt von ganzjährigen Altgrasstreifen/-flächen und Frühmahdstreifen/-flä-
chen auf maximal 20 % der Fläche (vgl. VNP-Maßnahme W14). 

– Erhöhung des Nutzungsmosaiks und Nahrungsangebots durch Erhöhung des Anteils 
an VNP-Flächen mit Frühmahdregime (vgl. VNP-Maßnahme H26/F26) im unmittel-
baren Umfeld von Spätmahdflächen; Betreuung durch Team der Gebietsbetreuung 
als schnelle Eingriffsmöglichkeit und Vereinbarung von Ad-hoc-Maßnahmen bei Ge-
legefund. 

Nr. 10 Haag: 
– Erhöhung des Anteils an VNP-Flächen mit spätem Schnittzeitpunkt. 
– Integration kleiner Anrainerflurstücke mit früherem Schnittzeitpunkt und anschließen-

der Bewirtschaftungsruhe (vgl. VNP-Maßnahme H26/F26), z. B. inmitten bestehen-
der VNP-Flächen mit Spätmahdzeitpunkten. 

– Schaffung von ungemähten oder in mehrjährigem Turnus gemähten Ufer- und Bra-
chestreifen entlang des Betzengrabens und zwischen einzelnen Wiesenflächen zur 
Förderung der kleinen Wiesenbrüterarten. 

Nr. 12 Wiesmet: 
– Erhöhung des Nutzungsmosaiks und Nahrungsangebots durch spärliche Integration 

einzelner kleiner VNP-Flächen mit Frühmahdregime und anschließender Bewirt-
schaftungsruhe (vgl. VNP-Maßnahme H26/F26) inmitten bestehender VNP-Flächen 
mit Spätmahdzeitpunkten und insbesondere in Gebieten mit regelmäßigen Revieren 
des Großen Brachvogels, aber ohne Vorhandensein tatsächlicher Bruten wie am 
Heglauer Wasen und im Eicha; Betreuung durch Team der Gebietsbetreuung als 
schnelle Eingriffsmöglichkeit und Vereinbarung von Ad-hoc-Maßnahmen bei Gele-
gefund. Insbesondere in homogenen Bereichen mit einem hohen Anteil an VNP-
Flächen und flächendeckend späten Schnittzeitpunkten (z. B. Hög, Eicha) ist die 
Integration einzelner einschüriger, 5 – 10 m breiter Frühmahdstreifen mit Schnitt 
zwischen dem 1.5. und 15.5. vorrangig auszuweiten. Zur Verbesserung der Nah-
rungssituation für Jungvögel sollten auch innerhalb von großflächigen gemähten 

 
24 https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_nat_00412 

https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_nat_00412
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Zäunungsflächen mehrere Frühmahdstreifen angelegt werden. 
Verstärkte Integration von Altgrasstreifen/-flächen vor allem im Nordteil des Wies-
met, wo solche Strukturen, und in Folge auch die kleinen Wiesenbrüterarten Braun-
kehlchen, Grauammer und Wiesenpieper fehlen. Zur Unterbindung einer Überalte-
rung und Verfilzung und zur Verminderung der Attraktivität solcher Flächen als Le-
bensraum für Prädatoren regelmäßige Verjüngung oder Rotation, mindestens im 
dritten oder vierten Jahr. Zielartenspezifische Anlage, wobei Altgrasflächen linien-
artigen Strukturen vorzuziehen sind, um das Risiko von Nestprädation und Küken-
prädation nachts am Schlafplatz25 in schmalen (unter 10 m breiten) Altgrasstreifen 
zu umgehen. 
Verbesserung bzw. Steigerung von Initiativen zur Unterstützung eines Düngever-
zichts für das gesamte Gebiet zur Verhinderung der Degradation der Wiesen als 
Lebensraum für Wiesenbrüter und gleichzeitig Verbesserung der Qualität des Alt-
mühlsees (alljährliche Blaualgenproblematik im Sommer).  

Nr. 14 Altmühltal südl. Gunzenhausen:  
– möglichst hoher Anteil von Wiesenflächen mit spätem Schnittzeitpunkt und mit ver-

pflichtendem (Rotations-)Bracheanteil,  
– Anlage von Frühmahdstreifen vor allem in großen zusammenhängenden Wiesen-

arealen mit spätem Mahdzeitpunkt; 
– Anreicherung des Defizitraumes westlich und südwestlich von Alesheim mit Klein-

strukturen, Grenzlinien und extensivierten Grabenrändern, insbesondere Schaffung 
einer mosaikartigen Strukturvielfalt mit Brachestreifen, rotierenden Kurzzeitbrachen, 
Flutmulden, Frühmahdstreifen und natürlichen Ansitzwarten ohne Kulissenwirkung. 

 
M1.2 Extensive wiesenbrütergerechte Beweidung mit naturschutzfach-

lich geeigneten Arten 

Es ist seit langem bekannt, dass die extensive Beweidung mit Rindern indirekt einen 
hervorragenden Schutz für Wiesenbrüter darstellt (z. B. BURKART-AICHER et al. 2014), 
von der praktisch alle Wiesenbrüterzielarten profitieren. Heutzutage findet die Wiesen-
mahd größtenteils synchron, in Hochgeschwindigkeit und mit Kreiselmähern statt, die 
einen tiefen Schnitt ermöglichen; alles zusammen zudem auf großer Fläche bzw. groß-
räumig. Nicht nur für Wiesenbrüter, auch für viele Wirbellosen, also Beutetiere der 
Wiesenbrüter, sind diese Techniken mit hohen Verlusten verbunden, da die Tiere nicht 
rechtzeitig oder in nahegelegene Deckung flüchten können. Flächen mit einer geringen 
Viehdichte ermöglichen dagegen gleichbleibend den Erhalt notwendiger Strukturen in 
einem Wiesenbrüterlebensraum. Dazu zählen überständige Stauden als ideale Ansitz-
warten für die kleinen Wiesenbrüterarten, kleinräumig abwechselnde lückige und dich-
tere Vegetation als Angebot für Nahrung und Deckung oder die regelmäßige Entste-
hung offener und feuchter, stocherfähiger Bodenstellen durch Viehtritt zur Nahrungssu-
che insbesondere für die Wiesenlimikolen. Der Dung der Tiere lockt Insekten und 

 
25 kursiv = Ergänzung aufgrund neuer Studien des LBV 
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Lebewesen an, die wiederum Nahrungsquelle sind. Zudem bietet die Umzäunung der 
Weiden weitgehend Schutz vor freilaufenden Hunden. Im Vergleich zur reinen Schnitt-
nutzung entstehen u. U. heterogenere und artenreichere Pflanzenbestände und Struktu-
ren (BURKART-AICHER et al. 2014). 
 
Gefahren der Bodenbrüter (bzw. ihrer Gelege) durch die Weidetiere selbst kann durch 
einen Auftrieb vor der Brutzeit bzw. zeitliche Verschiebung der Beweidung nach hinten 
und geringe Besatzdichte sowie das Alter der Tiere begegnet werden. Hierfür sind ggf. 
flächenabhängig Anpassungen des Beweidungsregimes notwendig. Zur Pflege von 
Wiesenbrüterhabitaten sind u. U. auch gezielte Beweidungen in den Wintermonaten 
zur Reduzierung überständiger Vegetation geeignet. Solche Nachbeweidungen von 
Mähwiesen sind eine sinnvolle Ergänzung extensiver Bewirtschaftung und bieten sich 
auf wertvollen Grünländern mit extensiver Mähnutzung (z. B. gefördert durch VNP H23-
H25) zur Nutzung des zweiten oder dritten Aufwuchses an. Dabei sollte eine Besatz-
dichte von max. 1 Indiv./ha nicht überschritten werden (s. a. FRÜH-MÜLLER et al. 2022). 
Bei allen Maßnahmen ist die Einbindung der Flächenbewirtschaftenden, Information 
über die Projektziele und Akzeptanzgewinnung und die Einbindung der unteren Natur-
schutzbehörden ein zentraler Bestandteil der Umsetzung.  
– Einrichtung von neuen Weideflächen: Mit einer mittleren Besatzdichte26 von 

0,4 bis max. 1 GV/ha soll an drei Orten eine Standweide mit jeweils 10 – 15 ha 
und an weiteren 15 Orten eine jeweils 3 ha große Weide eingerichtet werden, so 
dass insgesamt mindestens 75 – 90 ha beweidete Fläche im Projektgebiet entste-
hen. Um praktikable Flächenkulissen für sinnvolle Beweidungseinheiten zu errei-
chen, kann es lt. Natura 2000-Managementplan in einigen Fällen notwendig sein, 
schlechter bewertete Flächen des LRT 6510 in Beweidungs-Kulissen mit einzubezie-
hen (FRANKE et al. 2014a, SCHOTT et al. 2014a). Das Ziel des Erhalts und der Wie-
derherstellung des LRT 6510 für das Gebiet wird hierdurch insgesamt nicht beein-
trächtigt. Weideflächen sollten jedoch im Herbst nicht nachgemäht werden. Daher 
muss bei der Flächenwahl bedacht werden, dass LRT 6510-Flächen nicht ausschließ-
lich beweidet werden dürfen, sondern gemäht oder mähbeweidet werden müssen. 
Idealerweise orientiert sich das jeweilige Beweidungsregime am Produktionsverfah-
ren. Auch die Erstellung eines langfristig wirkenden Weidemanagementplans der 
beweideten Flächen kann zur Unterstützung der Schutzziele sinnvoll sein (s. a. FRÜH-
MÜLLER et al. 2022). 
Im Zuge der Maßnahmenplanung werden Mähwiesen in der Regel nicht für eine 
mögliche künftige Beweidung beplant. Eine extensive Nachbeweidung von Mäh-
wiesen wird jedoch generell als unproblematisch bis wünschenswert angesehen.  

 
26  Die mittlere Besatzdichte bezeichnet die tatsächliche Anzahl an Individuen der eingesetzten 

Weidetiere im Jahresmittel pro Hektar. Im Gegensatz dazu bezeichnet die Besatzstärke als 
relatives Maß den Viehbesatz bezogen auf die gesamte Weideperiode; sie wird in GV 
(Großvieheinheit) pro Hektar dargestellt (s. a. OPPERMANN & LUICK 2002). 
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– Fortführung und Ausdehnung bzw. Optimierung/Extensivierung be-
stehender Beweidung: Die im Projektgebiet bereits existierenden Weiden soll-
ten beibehalten, auf ihre Besatzdichte hin geprüft und ggf. an eine extensive Bewei-
dung mit einer mittleren Besatzdichte von 0,4 bis 1 Indiv./ha angepasst werden. 
Dies betrifft insbesondere die Weiden im Gebiet Brunst-Schwaigau. Die Weideflä-
chen sollten im Herbst nicht nachgemäht werden. 

 
Prinzipiell sind in Abstimmung mit den Beweidungsbetrieben sowohl bei der Neuanlage 
als auch bei der Optimierung von bestehenden Weideflächen folgende Punkte zu be-
rücksichtigen (s. a. BULL et al. 2021): 
– Integration von Feuchtsenken; 
– Integration von Brachestrukturen auf 10 – 25 % der Fläche, bzw. Installation der 

Weide neben höherwüchsigen Strukturen (Deckung) und wenn möglich höherlie-
genden Geländestrukturen (trockene Standplätze); 

– Optimalvariante: Ganzjahresbeweidung mit ca. 0,4 Großvieheinheiten/ha, mög-
lichst geringem Jungviehanteil, da dieses durch höhere Mobilität zu Gelegeverlusten 
durch Tritt führen kann, und verschiedenen, an den Standort angepassten Rinder-
rassen auf möglichst großer Fläche; 

– Umzäunung der Weidefläche mit Elektrozaun (Schutz vor Prädation; sollte zukünftig 
die Errichtung „wolfsicherer Zäune“ nötig werden, wäre dies auch für den Gelege-
schutz von Vorteil); 

– keine Behandlung der Weidetiere mit prophylaktisch toxischen Antiparasitenmedi-
kamenten, da durch diese die Insektenlarven im Mist und damit Beutetiere der Vögel 
abgetötet werden. 
 

Die größte Herausforderung für die Beweidung ist der Zugriff auf passende Weideflä-
chen (s. a. FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Sowohl aus Sicht des Wiesenbrüterschutzes als 
auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht (Arbeitsaufwand des Weide- und Herdenmana-
gements) sind Größe und Standort entscheidend. Je größer die zusammenhängende 
Weidefläche ist, desto günstiger für die lokale Wiesenbrüterpopulation und – unter der 
Voraussetzung einer kurzen Entfernung zur Hofstelle – arbeitstechnisch auch für die 
Landwirtin und den Landwirt. FRÜH-MÜLLER et al. (2022) schlagen eine organisatorische 
Zusammenlegung der Flächen vor, um eine sinnvolle Weidenutzung zu ermöglichen. 
Erreichbar ist dies z. B. durch die Gründung von Weidegenossenschaften, privatrecht-
lichen Landtausch im Rahmen einer Flurneuordnung oder freiwilligen Nutzungstausch. 
Standweiden sollten jeweils 10 – 15 ha und sonstige Weiden jeweils 3 ha groß sein 
(s. o.). Bei der Konzipierung großflächiger zusammenhängender Flächen sollten v. a. 
auch Flächen der Öffentlichen Hand eingebunden werden. 
 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Beweidungsflächen sollten vorrangig in den Fokusgebieten der Kategorie I gesucht und 
etabliert, bestehende Weiden ggf. optimiert werden. Die Lage, Größe, Tierart und 
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andere Parameter sind in der Umsetzung in Abhängigkeit der Flächenverfügbarkeit, 
den Geländestrukturen und dem Brutgeschehen individuell zu planen und festzulegen. 
Die Flächen sollten wie oben beschrieben, nach Möglichkeit nasse, trockene, brach 
liegende sowie deckungsreiche Teilflächen aufweisen. Auch eine Beweidung ufernaher 
bzw. gewässerübergreifender Flächen sollte in Erwägung gezogen werden, insbeson-
dere auch zur Reduktion von Sukzessionsgehölzen. 
 
Vorrangige Suchräume in den Fokusgebieten der Kategorie I zur Einrichtung von Be-
weidung (s. Kartensatz 7):  
Nr. 4 Brunst-Schwaigau: 
– zentraler Bereich im Umfeld des Erlacher Bachs und Optimierung der bestehenden 

Weideflächen 
Nr. 10 Haag: 
– Schafgrabeninsel und Umfeld, Winkel 
– Thann (Optimierung der bestehenden Weide) 
Nr. 12 Wiesmet: 
– Bereiche südlich der NSGs „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ 
– Flächen südlich und westlich Eicha (insbesondere Hög, Heßmuhr, Hegwiesen)  
– Erweiterung der bestehenden Weiden Eicha und Geröhricht. 
Nr. 14 Altmühltal südl. Gunzenhausen:  
– altmühlnahe Flächen südlich Unterasbach (insbesondere im Umfeld der ehemaligen 

trockengefallenen Altmühl) westlich Gundelsheim 
– altmühlnahe Flächen nördlich und nordwestlich Fischerhaus 
– altmühlnahe Flächen südlich der Ortsverbindung Trommetsheim Markt Berolzheim 
 
Weitere Weideflächen können zur Erhöhung des Wiesenbrüterpotenzials und zur Re-
duzierung von Pflegeaufwand aber auch außerhalb der Fokusgebiete der Kategorie I 
wichtige Aufgaben übernehmen, wie etwa zwischen Herrieden und Leutenbuch oder 
am „Storchenbiotop“ bei Gunzenhausen. 
 
Maßnahmenvorschläge zu den Fokusgebieten aus den Wiesenbrüterbe-
richten:  

Für die Fokusgebiete der Kategorie I formulieren ferner BULL et al. (2021) bzw. 
MEßLINGER (2019) folgende Maßnahmen zur Einrichtung bzw. Optimierung von Bewei-
dung: 
Nr. 10 Haag: 
– Extensivierung der im Gebiet bestehenden Beweidung, u. a. mit Pferden durch Ver-

ringerung der Besatzstärke. 
Nr. 12 Wiesmet: 
– Ausdehnung bestehender bzw. Einrichtung weiterer Weiden auf sehr feuchten und 

für die Mahd ungeeigneten Flächen (z. B. im Ostteil des Eicha, Geröhricht), auf 
bisher sehr wüchsigen Flächen oder in Gebieten mit großflächig monotonen 
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Strukturen ohne Vegetationsmosaik (z. B. Hög, Hegwiesen, Eicha nördlich der be-
stehenden Koppel, Bereich zwischen Steckelesgraben und Heßmuhrgraben). 

Nr. 14 Altmühltal südl. Gunzenhausen:  
– Einführung großflächiger extensiver Beweidung. 
 
M1.3 Schutz von Kiebitzbrutflächen auf Ackerstandorten  

Kiebitzbruten auf Ackerstandorten sind im Projektgebiet regelmäßig zu finden. Auf den 
seit 2017 identifizierten 31 Ackerflächen sollte bei Bestätigung von nistenden Kiebitzen 
spätestens vom 1.4. bis 19.5. bzw. bei Nestfund ggf. auch schon früher ab 15.3. eine 
Bearbeitungsruhe stattfinden (keine Bodenbearbeitung und Befahrung auf mindestens 
25 x 25 m). Im Wintergetreide kann die Anlage kompakter „Kiebitzfenster“ mit einer 
Seitenlänge von mindestens ca. 40 x 40 m wirkungsvoll sein. Es ist bei dieser Maß-
nahme jedoch zu berücksichtigen, dass sie bereits im Herbst des Vorjahres veranlasst 
werden muss. In den „Kiebitzfenstern“ sollte auf die Ausbringung von Pestiziden und 
Gülle verzichtet werden. Ebenso sollte keine oder allenfalls eine lückige (50 %) Einsaat 
erfolgen. Auch um schon etablierte Nestbereiche können noch gezielt Aussparungen 
von Bewirtschaftungsfenstern oder -bahnen mit einer Länge von 10-20 m eingerichtet 
werden, mit Bewirtschaftungsruhe bis 15.7. In Maisäckern sollten Nassmulden mit Um-
griff angelegt werden, die zwischen 15.3. und 30.6. nicht bewirtschaftet werden; die 
Freifläche wird eingemessen. Die Maßnahme ist für Brutplätze in den Randzonen ge-
eignet. Sie bieten attraktive Flächen für die Aufzucht der Jungen mit einem guten Nah-
rungsangebot (s. a. SIERING & BURNHAUSER 2018). 
 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Auf Ackerflächen im Projektgebiet mit aktuellen Kiebitzbruten. Diese Maßnahme muss 
mit jährlicher Flexibilität und angepasst an die Brutplätze ins Auge gefasst werden. 
 
M1.4 Aufbau eines Netzes aus Brachestreifen und Brachflächen  

Entwicklung von Saumbereichen und Mahd von Randstrukturen: Um die 
Ufersäume der Fließgewässer inkl. Gräben mit wertvollen Artvorkommen vor Verbu-
schung und Verfilzung zu bewahren, sollte eine rotierende Pflege und abschnittsweise 
Mahd durchgeführt werden, wobei eine Breite von insgesamt 10 m vorteilhaft ist. Dabei 
kann die Breite auf den beiden Gewässerseiten unterschiedlich sein, sollte zusammen-
genommen aber ca. 10 m betragen. Die Mahd kann jährlich (bei Säumen) oder als 
gelegentliche Herbstmahd (bei Brachestreifen) erfolgen, spätestens jedoch alle drei bis 
vier Jahre. Auch Strukturen entlang der Wege und Straßen sowie Streifen an Rainen 
oder Feldstückgrenzen sollten in dieses Netz aus Brachestreifen und Säumen integriert 
werden, um eine gute Vernetzung zu erreichen. Die Pflege muss sich v. a. zeitlich nach 
dem Vorkommen der kleinen Wiesenbrüterarten oder auch anderen Arten, wie dem 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling oder anderen Insektenarten richten; profitieren können 
darüber hinaus in feuchten Rändern Bekassine und Wachtelkönig und an Weg- und 
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Wiesensäumen auch Arten wie Rebhuhn und Wiesenschafstelze. Insbesondere Gelege 
des Wiesenpiepers sind mittlerweile durch das Mulchen von Feldwegböschungen zu-
nehmend gefährdet. Säume sollten daher asynchron mit angrenzenden Wiesen gemäht 
(nicht gemulcht!) werden und nur abschnittsweise, so dass ein rotierendes System von 
Kurzzeitbrachen entsteht. Auf mageren Standorten reicht eine einmalige Mahd ab Ende 
September, auf wüchsigeren Standorten sollte zweimal pro Jahr mit Erstschnitt zwischen 
15.6. und 1.7. gemäht werden; der erste Schnitt darf zum Schutz der Bodenbrüter nicht 
vor Mitte Juni erfolgen. Das Mahdgut wird zwei Tage liegengelassen, um kleinen Tieren 
die Abwanderung in angrenzende Flächen zu ermöglichen. Zur Optimierung für Wie-
senpieper, Braunkehlchen oder Grauammer ist auch ein Augenmerk auf den Erhalt 
bzw. die Schaffung von Sitzwarten in den Brachstrukturen zu achten. 
 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Graben- und Wegränder in allen Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten (s. Kartensatz 7). 
 
M1.5 Verbesserung des Mikroreliefs und des Wasserrückhalts  

In einem intakten Wiesenbrüterlebensraum ist für ein ausreichendes Nahrungsangebot 
auch offener und stocherfähiger, weicher Boden vorhanden. Dabei spielen v. a. seichte 
Gewässer mit flachen Ufern eine wichtige Rolle. In Nasswiesenlandschaften entstehen 
solche Teilflächen üblicherweise durch temporäre Überschwemmungen. In Ermange-
lung solcher kritischen Strukturen müssen Rohbodenflächen und flache bzw. tiefe Seigen 
im Projektgebiet gezielt geschaffen und vorhandene gepflegt werden. Zur Pflege gehört 
auch die Kontrolle des Bewuchses und – zur Förderung der großen Wiesenbrüterarten 
– ggf. Entfernung von Gehölzen. Hier sind jedoch auch die Anforderungen der kleinen 
Wiesenbrüterarten zu berücksichtigen, die von aufkommenden Strukturen profitieren 
können. 
Wasserrückhaltemaßnahmen sollten abgestuft vorrangig in den prioritären Umsetzungs-
räumen und im Bereich der aktuellen Brutflächen erfolgen. Weitere Maßnahmen sind 
in zweiter Priorität auch in den anderen Räumen der Fokusgebiete I und II sowie in den 
Trittsteingebieten je nach Brutsituation, Flächenverfügbarkeit und Eignung sinnvoll. 
Die Planung und Umsetzung von Wasserrückhaltemaßnahmen müssen sich, über die 
oben genannte Priorisierung hinausgehend, vorrangig an die Standortgegebenheiten 
(insbesondere Geländetopografie, stauende Schichten, Grundwasserstände, vorhan-
dene Gewässer) richten, um maximalen Erfolg zu gewährleisten. (siehe Kartensatz 7 – 
Einträge zu Grabenabschnitten mit hoher Eignung). Deshalb sollte in der Umsetzung 
zunächst für die prioritären Umsetzungsräume und weiteren aktuellen Brutflächen ein 
Planungskonzept erstellt werden und dann in zweiter Stufe die Flächenverfügbarkeit 
geprüft bzw. über Flächentausch, -pacht oder -erwerb erreicht werden. 
– Anlage von Seigen und Mulden sowie Grabenabflachungen: Im Projekt-

gebiet existieren geschätzt 100-150 Flachmulden (Luftbildauswertung). Sie konzent-
rieren sich im Wesentlichen auf das Wiesmet, das Gebiet der Brunst-Schwaigau 
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und das südliche Projektgebiet. Verteilt über das Projektgebiet sollte diese Zahl auf 
mindestens 300 erhöht werden, wobei auch weitere Wiesenbrüter-Schwerpunktge-
biete und nicht nur Fokusgebiete, sondern auch Trittsteingebiete mit einzubeziehen 
sind. Die Mindestgröße sollte 500 m² betragen, je nach Situation aber auch größer 
sein. Die Uferlinie sollte möglichst lang sein (je länger, desto besser). Ziel ist, zum 
einen Flachmulden zu schaffen, die zwar gelegentlich austrocknen, aber zwischen 
den trockenen Phasen für jeweils mehrere Wochen bis einige Monate Wasser füh-
ren können. Zum anderen sind auch Tiefseigen mit möglichst dauerhafter Wasser-
führung notwendig. Flachere und tiefere Mulden können auch durch Abflachung 
von Grabenrändern hergestellt werden. Bei gezielter Anlage im Bereich von Gra-
benanstaumaßnahmen ist hiermit gleichzeitig auch eine gute Regulierung des Was-
serstandes erreichbar. Um weiterhin eine normale Maschinenmahd zu ermöglichen, 
sollte die Böschungsneigung maximal 10 % betragen, d. h. für den Rand muss bei 
einer Seigentiefe von 50 cm eine Böschungsbreite von mindestens 5 m eingeplant 
werden. Diese sollte auch als Pufferzone – insbesondere in Nachbarschaft zu 
Äckern – ohne Dünge- und Pestizideinsatz fungieren. Die Etablierung der Vegetation 
kann nach dem Ausheben durch Übertragung von Mahdgut aus Spenderflächen 
des Umfelds unterstützt werden. Sofern mit der Bewirtschaftung der umgebenden 
Wiesen vereinbar, findet jährlich oder alle zwei Jahre eine Mahd (mit Mahdgutab-
fuhr) aus Gründen des Laubfroschschutzes erst ab Mitte September oder Oktober 
statt. Dabei bleiben im jährlichen Wechsel einige Seigen ungemäht, maximal je-
doch ein Drittel der Mulden im jeweiligen Gebiet. Dies dient der Strukturanreiche-
rung und unter den Wiesenbrütern insbesondere der Bekassine. Alternativ kann ggf. 
auch extensiv beweidet werden. Starker Weidenaufwuchs kann durch ein oder zwei 
jährliche Schnitte eingedämmt werden. Nach fünf bis zehn Jahren muss je nach 
Aufwuchs zur Pflege auch rotierend und teilflächig eine Entschlammung und Ent-
krautung mittels Abtrag der Vegetationsdecke durchgeführt werden; diese muss au-
ßerhalb der Laich- und Brutzeit geplant werden und fördert die Attraktion vor allem 
für Kiebitze. 
Tiefe Seigen dienen auch der Förderung gefährdeter Amphibien (z. B. Knoblauch-
kröte, Kreuzkröte, Laubfrosch) und Libellen (z. B. Gefleckte Heidelibelle, Fleder-
maus-Azurjungfer). Sie sollten dauerhaft Wasser führen und daher im grundwasser-
nahen Bereich und auf wasserstauenden Schichten angelegt werden, andernfalls 
wird ggf. eine Abdichtung mit einer 20 – 30 cm dicken Lehm- oder Tonauflage 
notwendig. Die Wassertiefe sollte über den mittleren Grundwasserstand hinausge-
hen, d. h. in Bereichen mit überwiegend 80 – 160 cm Grundwassertiefe (weite Teile 
des Altmühltals mit Wiesmet) mindestens 2 m, in den Bereichen mit höher anstehen-
dem Grundwasser (40 – 80 cm Tiefe, Brunst-Schwaigau und nordwestliches Projekt-
gebiet bei Hürbel) mindestens 1 – 1,5 m. Allerdings können in solchen Tiefseigen 
eingeschleppte oder ausgesetzte Fische problematisch für Amphibien und Libellen 
werden. Durch die Tiefe dieser Seigen herrschen auf der Fläche oftmals eher feuch-
tere, basenreichere und nährstoffärmere Verhältnisse vor. Solche Flächen können 
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daher u. U. die Entwicklung streuwiesenähnlicher Bestände im Uferbereich begüns-
tigen. Hier bietet sich Mahdgutübertragung aus Spenderflächen an. Zur anfängli-
chen Pflege der Flächen sind nach der Einsaat ggf. zwei Schröpfschnitte pro Jahr 
im Juni und September für die ersten drei Jahre notwendig. Anschließend erfolgt die 
jährliche reguläre Mahd ab Mitte September/Oktober. Möglich ist auch die Etab-
lierung einer Wechselbrache (s. M1.1), wovon z. B. die Knoblauchkröte profitieren 
könnte. 
Vor Anlage sind über Bodenanalysen mögliche Belastungen und die Wiederver-
wendung des abgetragenen Bodenmaterials zu prüfen. 

 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Die Anlage der Seigen muss sich, über die Gebietspriorisierung hinausgehend, vor Ort 
vorrangig nach den günstigsten lokalen Bedingungen richten, um einen langfristigen 
Erfolg und größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Wasserführung zu garantieren. Dabei 
sind Lage und Mächtigkeit wasserstauender Schichten ebenso entscheidend wie die 
Höhe des anstehenden Grundwassers und geländemorphologisch tiefliegende Senken 
innerhalb der Brutgebiete. Die Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete entlang der Altmühl 
und im Wiesmet kennzeichnet ein mittlerer Grundwasserstand in 80 – 160 cm Tiefe, 
der „gelegentlich oberflächennah“ ist. Die Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete Nr. 1 
(Hürbel) und Nr. 4 (Brunst-Schwaigau) hingegen weisen einen Grundwasserstand von 
im Mittel nur 40 – 80 cm Tiefe auf, der als „oft oberflächennah“ kategorisiert ist und 
die Moorböden im nördlichsten Teil des Wiesmet zwischen Hirschlach und Heglau sind 
als „oberflächennah oder darüber“ eingestuft27.  
Bei der Auswahl der Maßnahmenflächen können Online-Tools zur bodenkundlichen 
Bewertung (z. B. Standortauskunft2) bzw. Abfragen zu den Grundwasserständen der 
letzten 12 Monate an den Grundwassermessstellen des Landesamtes für Umwelt28 hel-
fen. Mit Hilfe eines Hohlmeißelbohrers sollte ggf. für die fragliche Fläche die Bodenbe-
schaffenheit (z. B. Lehmüberdeckung) geprüft und/oder unter Einsatz eines GIS-
basierten digitalen Geländemodells mit hoher Auflösung (möglichst 1 m, DGM1) der 
tiefste Punkt in einem Maßnahmenraum identifiziert werden. Flächen sollten ggf. dann 
auch verworfen werden, z. B., wenn sich die Lehmschicht als zu dünn erweist. Zudem 
dürfen keine naturschutzfachlichen Konflikte entstehen, d. h. beispielsweise auch, dass 
gesetzlich geschützte Nasswiesen ausgespart werden müssen. In erster Priorität sind 
Neuanlagen in den Wiesenbrüterfokusgebieten der Kategorien I und II zu planen, in 
zweiter Priorität in den Trittsteingebieten. 
 

 
27  UmweltAtlas: Standortauskunft Bodenkundliche Bewertung: https://www.umweltatlas.bay-

ern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de&activeTool=locatio-
nInformationTool 

28  Gewässerkundlicher Dienst Bayern: 
https://www.gkd.bayern.de/de/grundwasser/oberesstockwerk 

https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de&activeTool=locationInformationTool
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de&activeTool=locationInformationTool
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de&activeTool=locationInformationTool
https://www.gkd.bayern.de/de/grundwasser/oberesstockwerk
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– Wiederherstellung oder Optimierung/Pflege bestehender Seigen und 
Mulden: Die bestehenden Seigen und Mulden im Projektgebiet müssen auf ihre 
Funktionalität und die Eignung ihrer Lage hin überprüft werden. Einige haben ihre 
Funktion als Lebensraum aufgrund ausgebliebener Mahd oder durch Sukzession 
mittlerweile stark eingebüßt (s. a. MEßLINGER 2015). Trockengefallene Objekte soll-
ten durch Vertiefung und Erweiterung wiedervernässt werden, sofern sich ihre Lage 
als günstig einordnen lässt. Eine entsprechende Erhaltungspflege (s. o.) muss dau-
erhaft eingeplant werden. Dafür werden Flachmulden mindestens alle zwei Jahre 
oder jährlich nach dem Rotationsprinzip durch wechselweise Mahd (mit Mähgutab-
fuhr) von ca. 50 % der Flächen offengehalten. Bei flachen und weniger nassen Mul-
den ist auch eine Integration in die normale Wiesenmahd möglich. Nach fünf bis 
zehn Jahren muss je nach Aufwuchs zur Pflege auch rotierend und teilflächig eine 
Entschlammung und Entkrautung mittels Abtrags der Vegetationsdecke durchgeführt 
werden; diese muss außerhalb der Laich- und Brutzeit geplant werden. MEßLINGER 
(2015) schlägt vor, flächendeckend ein schematisiertes Rotationssystem von Mahd 
und Entlandung durchzuführen, um ein kontinuierliches Angebot verschiedener Suk-
zessionsstadien von Kleingewässern und Flachmulden zu erhalten. Dies könnte spe-
ziell auch Amphibienarten wie der Gelbbauchunke und Kreuzkröte zugutekommen. 
Für die Festlegung und Überprüfung der Pflegeintervalle und maximalen Distanzen 
zwischen den Seigen und Mulden ähnlicher Entwicklungsstadien sind ggf. floristi-
sche und faunistische Erfolgskontrollen notwendig. 

 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Vorrangig müssen die bestehenden Seigen in den prioritären Umsetzungsräumen und 
den aktuellen Brutflächen und in zweiter Priorität in den anderen Räumen aufgesucht 
und überprüft, ggf. gepflegt und reaktiviert werden.  
 
– Grabenanstau/Wasserrückhalt/Polder: Ein überaus relevantes Kriterium für 

Wiesenbrüterlebensräume ist ein passender Wasserhaushalt. Hier spielen die zahl-
reichen Gräben im Projektgebiet eine zentrale Rolle. Speziell im Umfeld bekannter 
Revierstandorte von Brachvogel und Kiebitz sollten staunasse Bereiche durch tem-
porär staufähig gemachte Gräben geschaffen werden, so dass in den kritischen 
Wochen im Spätwinter und Frühjahr in jedem Jahr ein ausreichend hoher Wasser-
stand die Bodenfeuchtigkeit verbessern kann. Insgesamt sind an mindestens 50 Stel-
len Anstaumaßnahmen vorzusehen, die über verschiedene Maßnahmen umgesetzt 
werden, so z. B. über die Anhebung der Sohle in Entwässerungsgräben und -kanä-
len durch den Einbau von Sohlschwellen, durch Gewässereinengungen, durch tem-
poräre und mobile Wehre und Barrieren/Polder in Geländerinnen und Mulden 
und/oder den Rückbau von Drainagen. Diese Maßnahmen sind vorrangig an Flä-
chen der öffentlichen Hand, der beteiligten Naturschutzverbände oder zu erwer-
benden Flächen umzusetzen. Sofern private Nutzer betroffen sein können, werden 
diese intensiv in den Abstimmungsprozess eingebunden und bestimmen vor Ort die 
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Stauhöhen und Maßnahmen mit. Bei Einstaumaßnahmen ist Mitte April als zeitliche 
Minimummarke zu betrachten, eine Ausdehnung bis mindestens Ende Mai oder An-
fang Juni (10.6.) wird von Experten dringend empfohlen (BARKOW et al. 2020). 
Dass ein Wasserrückhalt prinzipiell funktioniert, zeigen die ersten Anstauversuche 
mittels mobiler Wehre im Wiesmet im Frühjahr 2022. Aufgrund der oft sehr gerin-
gen Höhenunterschiede kann und muss der Wasserrückhalt unterstützend durch 
„Polderungen“, d. h. die Anlage von kleineren Dämmen begleitet werden, um ei-
nerseits bei Grabenstaumaßnahmen den Rückfluss über Senken zu verhindern und 
andererseits auch bestehende Geländemulden, die Anschluss an die Vorflut haben, 
besser zu vernässen. Zur Regulierung sollten auch die Dämme mit regulierbaren 
Abflusseinrichtungen ausgestattet werden. Der Grundwasserspiegel sollte durch re-
gelmäßige und in ihrer Häufigkeit aussagekräftige Messungen des Pegelstands 
überwacht werden; die hierzu erforderlichen Messstellen sind nach MEßLINGER 
(2015) an mehreren Stellen im Wiesmet vorhanden. Eventuell ist auch die Einrich-
tung weiterer Messstellen notwendig. Wie die Erfahrungen aus anderen Wiesen-
brütergebieten zeigen, wie etwa am Dümmer (Niedersachsen), ist in den essenziel-
len Brutgebieten in der Brut- und Aufzuchtphase ein Grundwasserflurabstand von 
höchstens 30 cm oder geringer anzustreben. 

 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Wasserrückhaltemaßnahmen sollten mit höchster Priorität in den prioritären Umset-
zungsräumen und aktuellen Brutflächen erfolgen. Weitere Maßnahmen sind in zweiter 
Priorität auch in den anderen Räumen der Fokusgebiete I und II bzw. in den Trittstein-
gebieten je nach Brutsituation, Flächenverfügbarkeit und Eignung sinnvoll. 
 
Maßnahmenvorschläge zu den Fokusgebieten aus den Wiesenbrüterbe-
richten:  

Für die Fokusgebiete der Kategorie I formulieren BULL et al. (2021) bzw. MEßLINGER 
(2019) gezielt folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts und 
Mikroreliefs: 
Nr. 4 Brunst-Schwaigau:  
– Schaffung staunasser Bereiche insbesondere im Umfeld bekannter Revierstandorte 

von Brachvogel und Kiebitz durch den Einstau von Gräben.  
– Neuanlage von Flutmulden und Seigen, z. B. westlich von Büchelberg und östlich 

von Eckartsweiler (nördlich des Augrabens). 
– Pflege (Freistellung) vorhandener Flutmulden in fortgeschrittenem Sukzessionssta-

dium, z. B. am Erlacher Bach und Hörleinsgraben westlich von Büchelberg, in den 
Hofwiesen südlich von Büchelberg und südöstlich von Eyerlohe in den Roßwasen. 

Nr. 10 Haag: 
– Schaffung staunasser Bereiche insbesondere durch Einstau des Betzengrabens nord-

westlich von Haag. 
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– Abschnittsweise Grabenaufweitungen und Anlage von künstlichen Senken in beson-
ders feuchten (z. B. um den Betzengraben) oder strukturarmen Bereichen (z. B. um 
Oberndorf). 

Nr. 12 Wiesmet: 
– Geeignete Stauflächen sind im Ostteil des Eicha, im Hög, im Geröhricht oder süd-

lich und südöstlich des Heglauer Wasens (Oberer Boschen). Ein weiteres Wehr mit 
Staupotenzial ist am Steckelesgraben (s. a. ALKEMEIER 2008). 

– Pflege der Randbereiche von angelegten Mulden spätestens im zweiten Jahr sowie 
partielle Freistellung (im Winter), u. a. von stark mit Sauergräsern eingewachsenen 
und stark mit Schilf oder Rohrkolben zugewachsenen Mulden, konkret in den Ge-
markungen Mörsach und Ornbau. 

– Integrierung von feuchten Senken in Weiden wie im Beispiel der Rinderkoppel im 
Eicha. 

– Einrichtung von Flachmulden oder Grabenaufweitungen auch in Neuanlagen von 
Weideflächen. 

Nr. 14 Altmühltal südl. Gunzenhausen:  
– Einbau regulierbarer Grabeneinstausysteme (mobile Wehre) zur Anhebung des 

Wasserstands bis zum Abschluss der Jungenführungsperiode. 
– Fortführung des Wasseraufstaus im Grabendurchlass bei Unterasbach früh im Jahr. 
– Mahd (mit Abtransport des Mahdguts) der bestehenden Flutmulden in Abständen 

von 1 bis max. 4 Jahren zur Erhaltung einer lockeren Vegetationsstruktur. 
– Oberbodenabtrag und „Fräsflächen“: In sehr feuchten und wüchsigen Be-

reichen (z. B. in Teilen des Wiesmets wie im Ostteil des Eicha oder Geröhricht, s. 
a. BULL et al. 2021) verlieren Flächen u. U. die Eignung und Attraktivität für die 
Aufzucht der Jungvögel, da sie dichte und hohe Sauergrasbestände ausbilden. Die 
Schaffung von Rohbodenstellen durch Oberbodenabtrag unterstützt die Aushage-
rung und das Nahrungsangebot bzw. die Erreichbarkeit der Nahrung (Bodenorga-
nismen, Insekten) für die Vögel. Diese Maßnahme, die außerhalb der Brutzeit durch-
zuführen ist, kann auch regelmäßig – z. B. in einem Turnus von fünf Jahren – in 
Feuchtmulden mit einer für Wiesenbrüter ungünstigen Vegetationsentwicklung zum 
Einsatz kommen. 
Um die Attraktivität für Kiebitze zu erhöhen, ist neben dem Bodenabtrag auch ein 
Fräsen von Streifen ein mögliches Mittel (etwa 2 – 3 m breit, 20 – 30 m lang), die 
in artenarmen oder wüchsigen Beständen auf wechselnden Flächen im Spätherbst 
(Okt./Nov.) nach der letzten Mahd oder im Frühjahr vor dem Wiederaufwuchs und 
den ersten Bruten angelegt werden, der Spontanbegrünung überlassen und im 
Folgejahr nicht vor dem 1.7. gemäht werden. Im Spätherbst des Folgejahres kann 
dann bei Bedarf der Streifen gewalzt und der normalen Nutzung wieder zugeführt 
werden. 
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Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung: 

Der Oberbodenabtrag stellt eine grundlegende Veränderung der Fläche dar, die für 
eine normale Bewirtschaftung kaum mehr zur Verfügung stehen kann. Sie ist daher 
primär auf Flächen im öffentlichen Eigentum vorzusehen. Die Anlage von „Frässtreifen“ 
könnte bei Einverständnis der Bewirtschaftenden auch auf Wirtschaftswiesen erfolgen 
und bei Wildschweinschäden zur Anwendung kommen. 

 
M1.6 Schaffung und Erhalt einer offenen Landschaft, Reduzierung von 

Kulissenwirkungen und Reduzierung der Lebensraumeignung für 
Prädatoren 

Der offene Charakter der Wiesenlandschaft ist ein wesentliches Kriterium für die lan-
desweite Bedeutung des Projektgebietes für Wiesenbrüter. Diese Offenheit bedarf je-
doch einer permanenten Überprüfung und Anpassung. 
 
– Gehölzmanagement und -pflege zur Sichtfreiheit der Wiesenbrüter und Ver-

minderung der Lebensraumqualität für Prädatoren. Die Reduktion oder das Auslich-
ten und Auf-den-Stock-Setzen von Gehölzreihen, Gebüschen und Einzelgehölzen ist 
erforderlich, um optische Barrieren („Kulissenwirkung“) zu beseitigen und Versteck-
möglichkeiten bzw. Ansitzwarten für Prädatoren zu verhindern. Dabei sind Gehölz-
riegel um wenigstens 80 % auszulichten, wobei darauf zu achten ist, dass nicht 
mehrere Meter Gehölze am Stück stehen bleiben. Vielmehr muss auf möglichst 
gleichmäßige Reduktion geachtet werden. Landschaftsbildprägende Einzelbäume 
oder Einzelbüsche sollten erhalten bleiben.  

– Pflege von Röhrichten: Auch Röhrichte sind geeignete Habitate und Verstecke 
für Prädatoren (v. a. Rohrweihe, Wildschwein und Fuchs), gleichzeitig aber auch 
Lebensraum für die (Haupt-)Beutetiere (Kleinsäuger) der Prädatoren. Unter Beach-
tung möglicher Zielkonflikte (z. B. Brutraum anderer bewertungsrelevanter Arten wie 
das Blaukehlchen) sollte jedoch in der Umgebung der kritischen Hauptbrutplätze 
von Wiesenbrütern durch gelegentliche Herbstmahd der flächigen Altgras-, Röhricht- 
und Großseggenbestände alle drei Jahre ab Mitte September (16.9.) gemäht wer-
den, um Gehölzaufwuchs zu unterbinden. Insbesondere in den Fokusgebieten für 
die Wiesenbrüter muss diese Maßnahme klar auf die Wiesenbrüterarten abge-
stimmt sein. Falls eine Mahd nicht möglich ist, kann notfalls auch die Motorsense 
zum Einsatz kommen. Als Minimalmaßnahme sollte mindestens entbuscht werden. 

 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Die Pflege und Reduzierung von Gehölzen und die gelegentliche Mahd von Röhrichten 
ist vorrangig in den Umsetzungsräumen höchster Priorität, wie im Kartensatz 7 darge-
stellt, durchzuführen. 
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Maßnahmenvorschläge zu den Fokusgebieten aus den Wiesenbrüterbe-
richten:  

Für das Wiesmet (Fokusgebiet Nr. 12) formulieren BULL et al. (2021) bzw. MEßLINGER 
(2019) gezielt folgende Maßnahmen zur Abmilderung der Kulissenwirkung: 
– Entfernung uferbegleitender Baumbestände, v. a. in unmittelbarer Nähe zu Brach-

vogelgelegen, entlang der Altmühl, im westlichen Bereich des Zegelgrabens südlich 
von Gern und im nördlichen Bereich des Kaltenlachgrabens zur Senkung des Präda-
tionsdrucks und Abmilderung der Kulissenwirkung im zentralen Bereich des Wies-
mets. 

 
M1.7 Prädationsmanagement 

Das Prädationsmanagement ist eine der zentralen Maßnahmen zum Wiesenbrüter-
schutz im Projekt, es greift direkt in das Räuber-Beute-System und die Population der 
Prädatoren zum Schutz der Zielarten ein. Voraussetzung zur Durchführung ist eine ge-
naue Kenntnis der wesentlichen Prädatoren und der sie fördernden Faktoren. Die Maß-
nahme muss auf gezielte Arten ausgerichtet sein und darf dabei eventuelle „Verlierer“ 
nicht außer Acht lassen. Die Ausgestaltung und zeitliche Dauer des Managements kann 
für jedes Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiet im Projektgebiet unterschiedlich sein und 
hängt u. a. von der Intensität der jeweiligen Prädation ab. Die Ableitung von Maßnah-
men sollte daher gebietsbezogen auf Basis des Wissens, der Erfahrungen und aktueller 
Entwicklungen erfolgen und die Umsetzung der Maßnahmen flexibel gehandhabt wer-
den.  
Der Einfluss der Prädation im Gebiet wurde grundsätzlich bereits durch Projekte des 
LBV nachgewiesen. Demnach sind Gelegeschutzzäune seit einigen Jahren das einzige 
Mittel, um flächendeckend Schlupferfolg zu generieren (s. Ergebnisse der Radiotelemet-
rie durch die Gebietsbetreuung und Wiesenbrütermonitoring 2022). Nach Ausschluss 
der Mahd als Faktor für die Kükensterblichkeit durch intensive Betreuung ist die Präda-
tion der wichtigste Gegenspieler beim Bruterfolg der Wiesenbrüter. 
– Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensraumeignung für Prädato-

ren: Habitate der Prädatoren können durch Maßnahmen verschlechtert werden, 
die gleichzeitig eine Verbesserung für die Zielarten darstellt. Dazu zählt die winter-
liche Überstauung der Flächen. Diese Maßnahme kann allerdings zwei Seiten ha-
ben: einerseits eine Reduzierung der Nagerpopulation, andererseits eine Erhöhung 
des Fraßdrucks auf die Küken. Eine Anhebung des Wasserstands trägt darüber hin-
aus v. a. zur Brutzeit der Wiesenlimikolen zur Lebensraumverschlechterung für die 
Prädatoren bei, ebenso wie die Beseitigung von Versteckmöglichkeiten wie Ge-
hölze, u. U. auch Brachflächen, Altgrasstreifen und Röhrichte an der „falschen 
Stelle“ (s. a. M1.6). 

– Zäunung: Der Ausschluss der Prädatoren aus Flächen mit Nestern durch Elektro-
zäune zählt zu den erfolgreichen und gleichzeitig aufwändigen Maßnahmen. Sie 
erfordern ein permanentes Monitoren und Überprüfen, das ggf. in notwendigen 
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Modifikationen münden muss (s. a. BOLTON et al. 2007). Kleinräumig dienen Zäune 
dem unmittelbaren Schutz des Geleges, großräumig i. W. der Ausgrenzung der 
Bodenprädatoren. 

– Jagdliche Maßnahmen: in Zusammenarbeit mit lokalen Jagdausübenden ist der 
Einsatz von Röhrenfallen zur Kontrolle der Fuchspopulation zielführend. Die 
Fuchsbejagung muss aus jagdrechtlichen Gründen während und kurz nach der Re-
vierbesetzung stattfinden. Weitergehende Maßnahmen zur Regulierung von kleinen 
Raubsäugern, Wildschwein und anderen Prädatoren, schwerpunktmäßig in den kri-
tischen Monaten der Besetzung der Brutplätze im März und April sind zu prüfen.  

 
Schwerpunktflächen/-räume bzw. Konkretisierung für die Umsetzung:  

Das Prädationsmanagement ist hinsichtlich der Zäunungen vorrangig im Umfeld der 
prioritären Umsetzungsräume und aktuellen Brutflächen durchzuführen. Die jagdlichen 
Maßnahmen müssen aufgrund der Mobilität der Beutegreifer jedoch auch auf Gebiete 
außerhalb dieser zentralen Räume ausgedehnt werden. 
 
Maßnahmenvorschläge zu den Fokusgebieten aus den Wiesenbrüterbe-
richten:  

Für die Fokusgebiete der Kategorie I formulieren BULL et al. (2021) bzw. MEßLINGER 
(2019) gezielt folgende Maßnahmen zum Prädationsmanagement (kursiv = Ergänzung 
zum Inhalt nach BULL et al. (2021)): 
Nr. 4 Brunst-Schwaigau:  
– Ausschluss von Bodenprädatoren aus Brut- und Aufzuchtbereichen durch die Siche-

rung bekannter Brutvorkommen mittels großflächiger Elektrozäunung, z. B. zum 
Schutz der zwischen 2019 und 2021 jährlich besiedelten Kiebitzkolonie in der 
Schwaigau oder der in der Brunst gelegenen, traditionellen Brachvogelreviere. 

Nr. 10 Haag: 
– Wiederaufnahme der Großraumzäunung (Elektrozaun) im Bereich wie 2017, 2018 

und Ausdehnung der Fläche auf die ursprüngliche Größe von 27 ha; Anpassung 
der Bewirtschaftung mit integrierten Frühmahdstreifen innerhalb der Zäunungsfläche 
und Austausch mit den Flächenbewirtschaftenden zur Vermeidung von mahdbeding-
ten Verlusten. 

Nr. 12 Wiesmet: 
– Zurückdrängung des Fuchsbestandes und weiterer Bodenprädatoren, wie Hermelin, 

Iltis, Waschbär u. a. 
– Entfernung uferbegleitender Einzelbäume an der Altmühl, die als Brutplätze für die 

Rabenkrähe dienen. 
– Vernässung großflächiger Bereiche zur Vergrämung der Bodenprädatoren. 
– Zäunung der Brutflächen (Elektrozaun). 
– Schutz von Aufzuchtbereichen wie die Koppel im Eicha. 
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M1.8 Besucherlenkungsmaßnahmen 

Besucherlenkungsmaßnahmen umfassen sowohl Vorschläge zur Störungsvermeidung 
als auch neue oder alternative Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz und Verla-
gerung von Aktivitäten in der Natur in störungsunempfindliche Bereiche. Alle Einzel-
maßnahmen sind detailliert im Kap. 10 (s. a. Anhang) ausgeführt und in separaten 
Karten dargestellt (s. Kartensatz 6). Nachfolgende Zusammenfassung dient an dieser 
Stelle nur als Überblick. 
– Maßnahmenkonzept zur Reduzierung von Störungen (s. a. Kap. 10.2, 

Kartensatz 6.1): Ziel ist es, mit Vorschlägen zur Störungsvermeidung die Gebiete 
der Wiesenbrüter an kritischen Stellen in den Fokusgebieten gezielt und v. a. zur 
Brutzeit zu beruhigen. Dabei werden die unterschiedlichen Typen von Störungen 
behandelt, wie beispielsweise die Nutzung der Wege. Bauliche Maßnahmen wie 
der Einbau von Bremsschwellen, Barrieren oder Furten, aber auch Wegerückbau 
oder Wegeverschlechterung und temporäre Sperrungen sind konkretisiert. Darüber 
hinaus werden Störungen durch Hunde, Angeln und sonstige Nutzungsarten (Rad-
fahren, Modell- und Gleitschirmflug, Reiten) beleuchtet und Maßnahmenvorschläge 
zur Minderung unterbreitet. Wo möglich sollten Alternativen ein Ausweichen erleich-
tern und die Akzeptanz steigern; für Wegsperrungen werden beispielsweise andere 
ganzjährig oder temporär nutzbare Wege vorgeschlagen. In der Umsetzung sollten 
Informationen zu nicht dauerhaften Maßnahmen wie befristete Wegsperrungen 
oder Passierbarkeit von Furten für die das Gebiet Besuchenden tagesaktuell und 
leicht verfügbar sein. 

– Alternativangebote zur Akzeptanzgewinnung (s. a. Kap. 10.3, Karten-
satz 6.2): Mit einer Reihe von Vorschlägen für lokale Erholungssuchende und Tou-
risten werden umfangreiche Angebote für ein Erleben und Aktivitäten in der Natur 
aufgezeigt, die gleichzeitig die empfindlichen Wiesenbrüterpopulationen schützen. 
Sie liegen außerhalb der Brutzentren, sind gezielt und auch nur in Teilen planbar 
und sollen als Alternativangebote angelegt sein. Die Vorschläge umfassen die Ein-
richtung von „Projekt“- oder Themenwegen, die die verschiedenen Aspekte des Na-
turschutzgroßprojektes aufgreifen und erklären, die Ausweitung von „Audiowalks“ 
oder auch die Erstellung einer Ausstellung über das Projekt und seine Ziele und 
Maßnahmen. Flankierend unterstützen Hinweisschilder und Info-Tafeln das Anliegen 
zum Schutz der Wiesenbrüter. Die Erhöhung der Zahl an Aussichtspunkten und Be-
obachtungsstationen rund um das Wiesmet und am Rand anderer Wiesenbrüter-
Fokusgebiete (z. B. um Alesheim und Unterasbach im Altmühltal südlich Gunzen-
hausen), soll die Attraktivität für Besuchende ebenso weiter steigern, wie die als 
langfristiger Maßnahmenvorschlag zu verstehende Gründung eines Wiesenbrüter- 
und Umweltzentrums. Dessen Planung und Einrichtung ist außerhalb der Förderung 
durch chance.natur, dennoch aber als wichtiger Teil der Besucherlenkung zu be-
trachten und findet hier daher Erwähnung. Die Konzipierung und Ausarbeitung ei-
ner Ausstellung über das chance.natur-Projekt und seine Ziele und Maßnahmen für 
ein solches Zentrum soll jedoch im Rahmen dieses Projektes geleistet werden. 
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Als eine der Störungsquellen für die Wiesenbrüter wurden v. a. auch freilaufende 
Hunde identifiziert. Dieser Gefahr kann durch die Verlagerung der Aktivitäten der 
Hundehaltenden auf unkritische Flächen in Ortsnähe begegnet werden. Naherho-
lungsräume am Rand größerer Ortschaften umfassen daher auch die Einrichtung 
von Hundeauslaufflächen in für Wiesenbrüter ungefährlichen Bereichen.  
 
 

9.2.2 M2 Optimierung des Grünlands 

Maßnahmenpakete M2.1 bis M2.3 

Grünland ist mit ca. 5.200 ha (ca. 74 % der Projektgebietsfläche) die dominante Flä-
chenbedeckung im Projektgebiet und mit ca. 4.810 ha Wiesen und 143 ha Weideflä-
chen auch der vorherrschende Nutzungstyp in der Landwirtschaft. Zusammen machen 
Wiesen und Mähweiden 90 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus (FRÜH-
MÜLLER et al. 2022). Von der gesamten Grünlandfläche sind ca. 1.171 ha als Biotope 
kartiert (= Grünland-Biotope, ca. 22,5 % des gesamten Grünlands im Projektgebiet). 
Der größte Teil davon ist den „Artenreichen Flachland-Mähwiesen und sonstigem Ex-
tensivgrünland“ zuzuordnen (ca. 703 ha, davon 633 ha LRT 6510), ca. 466 ha sind 
als Nasswiesen kartiert. Kleine Flächenanteile gehören zudem zu den Brenndoldenwie-
sen (LRT 6440), Pfeifengraswiesen (LRT 6410), kalkreichen Niedermooren (LRT 7230) 
und Übergangsmooren (LRT 7140). Sie werden im Maßnahmenblock „Arten, Biotope 
und Biotopkomplexe“ separat behandelt (s. Kap. 9.2.4). 
Die 1.171 ha Grünland-Biotope werden im naturschutzfachlichen Sinn als extensive 
Grünlandflächen betrachtet. Grundsätzlich können jedoch auch VNP-Flurstücke mit Ver-
tragsgegenstand H22/F22 bis H26/F26 und ohne Status eines kartierten Biotops zu 
den extensiven Grünlandflächen gerechnet werden. Da diese allerdings nur auf einer 
fünfjährigen Basis Gültigkeit besitzen und kurzfristig wechseln können, werden sie in 
der Maßnahmenplanung nicht gesondert dargestellt. Sie sind daher – sofern sie nicht 
mit kartierten Biotopen zusammenfallen – dem Grünland der Nutzungstypenkartierung 
zugerechnet. Die Maßnahmenkulissen M2.2 und M2.3 sind in der Karte nur außerhalb 
der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete dargestellt. Die Zuweisung zu den einzelnen Flä-
chen ist in der Datenbank jedoch auch innerhalb der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete 
abrufbar. 
Bei allen Maßnahmen ist die Einbindung der Flächenbewirtschaftenden ein zentraler 
Bestandteil der Umsetzung. Die Beratung durch das Projektteam zielt dabei primär auf 
die Unterstützung bei der Etablierung einer extensiven Bewirtschaftung ab. 
 
M2.1 Erhaltung und Optimierung des artenreichen Grünlands, insbe-

sondere der Flächen des FFH-LRT 6510 

Maßnahmenvorschläge für FFH-LRT wurden von ACKERMANN et al. (2016) auch für den 
LRT 6510 erarbeitet29. 

 
29  s. a. https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/6510_flach-

land-maehwiesen.pdf 

https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/6510_flachland-maehwiesen.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/6510_flachland-maehwiesen.pdf


PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 9 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 194 

Diese gelten i. W. auch für Nicht-LRT-Wiesen, insbesondere Nasswiesen. Demnach 
sind vier Maßnahmentypen wichtig: 
– Mahd und/oder Beweidung: Die Flächen sollten – je nach Wüchsigkeit – ein- 

oder zweischürig (besonders produktive Flächen = Grenzfälle zu Intensivgrünland 
dreischürig) bewirtschaftet und ggf. nachbeweidet werden. Der erste Schnitt sollte 
frühestens zur Blüte der bestandsbildenden Obergräser (z. B. Glatthafer – Arr-
henatherum elatius) erfolgen i. d. R. im Juni. Zur Förderung konkurrenzschwacher 
Kräuter ist jedoch gerade auf wüchsigen Standorten auch eine frühere Mahd ab 
Ende Mai zu empfehlen. Der Zeitpunkt des ersten Schnitts hat auf die Artenzusam-
mensetzung großen Einfluss. Je wüchsiger der Standort, umso wichtiger ist ein frühe-
rer Schnitt, da bei einem zu späten ersten Schnitt lichtliebende, niedrigwüchsigere 
Kräuter von höherwüchsigen Gräsern beschattet und verdrängt werden (z. B. Ver-
schilfung von Nasswiesen). Bei mageren Standorten sind andererseits spätere 
Schnittzeitpunkte ohne negative Auswirkungen auf die Bestandszusammensetzung 
möglich (SEITHER et al. 2018). Großseggendominierte Bestände in Seigen und Flut-
mulden brauchen nur einmal jährlich gemäht zu werden (vorausgesetzt, sie sind 
nicht eutrophiert, und Belange des Vogelschutzes stehen nicht entgegen). Generell 
sollte innerhalb eines Gebiets auf eine zeitliche Staffelung der Schnittzeitpunkte ge-
achtet werden. Auf den Einsatz von Dünger und chemischen Pflanzenschutz ist zu 
verzichten bzw. wenn gedüngt werden soll, dann mit Festmist. Bei Weidenutzung 
sollte die Besatzdichte von 0,4 bis maximal 1 Indiv./ha nicht überschritten werden. 
Während der Vegetationsperiode sollte außer Mineralien und Heu/Stroh bei Roh-
faserbedarf keine Zufütterung erfolgen. LRT 6510-Flächen dürfen nicht ausschließ-
lich beweidet werden und sollten auf Auestandorten zweischürig sein (s. o.). Im 
Bereich der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete sind die Brutzeiten (April bis Anfang 
Juli) als Ruhezeiten einzuplanen bzw. die Schnittzeitpunkte in Abhängigkeit vom 
aktuellen Brutgeschehen zu bestimmen. 

– Aushagerung/Aufwertung/Wiederherstellung: Neben dem Erhalt des be-
stehenden artenreichen Grünlands einschließlich Flachland-Mähwiesen und Nass-
wiesen mittels Ein- oder Zweischürigkeit und dem Verzicht auf Düngung sollten zur 
Aufwertung oder Wiederherstellung auch biotoplenkende Maßnahmen zur Anwen-
dung kommen, wobei nach anfänglicher Aushagerung durch häufigen Schnitt und 
Abtransport des Mahdguts, eine Übertragung von Schnittgut oder Heudrusch durch-
geführt wird, um das typische Artenpotenzial wieder anzusiedeln. Dies ist eine ver-
gleichsweise kostengünstige Form der Revitalisierung von Flächen. Die Aufbringung 
samenreichen Mähguts aus qualitativ hochwertigen Nachbarflächen ist, ggf. zusam-
men mit der punktuellen Einbringung von autochthonem Saatgut auf Rohbodenstel-
len, eine effektive Methode zur Wiederherstellung wertvoller Grünland-Biotope. Fri-
sches Schnittgut hat aufgrund des geringen Samenverlustes eine 100 %ige Aus-
beute gegenüber 50-80 % bei Wiesendrusch und 15-30 % bei Heudrusch. Der früh-
morgendliche Schnitt – unter der Voraussetzung kurzer Transferwege – sollte direkt 
von der Spender- auf die Empfängerfläche übertragen werden. Erfolgt die 
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Ausbringung des Mahdguts zeitverzögert oder sollen mehrere Ernten zur Übertra-
gung eines größeren Artenspektrums kombiniert werden, bietet sich die Verwen-
dung von trockenem Mahdgut an (s. a. SEITHER et al. 2018). Es sollte ferner darauf 
geachtet werden, dass das Schnittgut der Spenderfläche in ausreichender Menge 
reife Samen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) enthält.  
Bei Neuanlagen auf nährstoffreichen Ackerflächen sollte vor Aufbringung zur Aus-
hagerung ein flacher Oberbodenabtrag in Erwägung gezogen werden. Bei Neu-
anlage in artenarmen Intensivwiesen sollten zur Saatbettvorbereitung mindestens 
2 – 5 m breite vegetationsfreie Streifen z. B. durch Fräsen der Grasnarbe hergestellt 
werden. 

– Anlage von Pufferzonen: Nährstoffeinträge sind besonders durch direkt an-
grenzende intensiv genutzte Ackerflächen vorhanden. Sie sollten nicht neben arten-
reichen Glatthaferwiesen liegen, sondern durch einen mindestens 10–50 m breiten 
Pufferstreifen getrennt sein. Pufferstreifen sollten nur extensiv und ohne Düngemittel 
und Pestizide genutzt werden. 

 
Möglichkeiten zur Verwertung von Wiesenaufwuchs aus extensiver Bewirtschaftung hat 
die Begleitstudie zur Entwicklung nachhaltiger extensiver Landnutzungsformen unter-
sucht (FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Zu den aussichtsreichsten Vermarktungsformen zählt 
die Verwertung als Futtermittel (z. B. Heucobs als Pferdefutter). Das Material stammt von 
Vertragsflächen mit einer Schlaggröße von 2 – 3 ha, bei entsprechendem Verbund der 
Einzelflächen auch kleineren Flächen von 0,5 – 1 ha Größe. Für die Qualität des Pfer-
defutters ist ein niedriger Eiweißgehalt erforderlich, der durch die Wiesenmahd zwi-
schen 1.6. und 31.7. gewährleistet werden kann. Vermarktungspotenzial für weitere 
700 – 800 ha ist nach der Studie möglicherweise gegeben. Schnittgut mit geringer 
Futterqualität, älterer Aufwuchs oder Material von Nasswiesen eignet sich darüber hin-
aus als Rohmaterial für Grasfaserprodukte. Auch für diese Verwendung ist ein regiona-
ler Markt vorhanden und auch zukünftig erkennbar. Ausführliche Analysen sind FRÜH-
MÜLLER et al. (2022) zu entnehmen. 
 
M2.2 Fortführung und Ausweitung der Extensivierung mittels Agrarum-

weltprogrammen (weitestgehend nur als flankierende Maßnah-
men ausführbar) 

In diesem Maßnahmenpaket enthalten sind Grünlandflächen, die nicht als Biotope kar-
tiert wurden (s. M2.1), d. h. in der Nutzungstypenkartierung als „(sonstiges) Grünland“ 
geführt werden. Darunter fallen auch Flächen, die teilweise seit vielen Jahren unter VNP-
Verträgen stehen und das Ziel der langfristigen Extensivierung verfolgen. Dieser Maß-
nahmenpunkt ist demzufolge zweischichtig zu verstehen, wird jedoch in der Karte nicht 
getrennt dargestellt, da sich die Datenbasis der VNP-Flächen jährlich ändert.  
Die bereits bestehende hohe Beteiligung der Landwirte an Agrarumweltprogrammen im 
Gebiet, insbesondere an den VNP-Programmen zur Schnittzeitbegrenzung und zum 
Düngeverzicht, sind ein wichtiger und sehr wesentlicher Beitrag für die Zielerreichung 
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im Projekt. Sie tragen dazu bei, die Nährstofffrachten zu mindern, die Artenvielfalt in 
den Wiesen zu erhalten und im Hinblick auf das Brutgeschehen frühe Mahden, die zu 
Verlusten bei Gelegen und Küken führen können, zu reduzieren. Eine wichtige Aufgabe 
ist es deshalb, die Anteile zu halten und weiter auszubauen! Hierbei muss künftig mehr 
auf eine zielgerichtete und an den Standort bzw. das Gebiet angepasste Flächenver-
teilung geachtet werden, um die Diversifizierung zu erhöhen, synchrone Mahden auf 
großen Flächen zu vermindern und dem Brutgeschehen besser Rechnung zu tragen. Um 
dies zu erreichen, ist es notwendig, mit den für den Abschluss der Programme zustän-
digen Ämtern, den unteren Naturschutzbehörden (VNP) und den Ämtern für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (KULAP), eng zusammenarbeitet und die Sachbearbeiter 
hinsichtlich der flächenbezogenen Erfordernisse gezielt zu informieren. 
– Flurstücke mit VNP-Verträgen: Für einen langfristigen Erfolg von durch das 

VNP unterstütze Extensivierungsmaßnahmen ist die dauerhafte Beteiligung maßgeb-
lich. Verträge sollten daher durch die zuständigen Beratenden an den Naturschutz-
behörden schon vor Ablauf mit den Landwirten und Landwirtinnen besprochen und 
möglichst frühzeitig verlängert werden. Um eine Synchronisierung der Schnitte auf 
großen Flächen zu vermeiden, ist es im Sinne einer größeren Diversifizierung auch 
aus Sicht des Wiesenbrüterschutzes zielführend, konkrete Flächen und Verträge (ins-
besondere, wenn viele Flächen gleichen Typs nebeneinander liegen) in andere För-
dertypen umzuwandeln, z. B. zur Änderung des Erstmahdzeitpunktes. Auch bei 
Flachlandmähwiesen des LRT 6510, die bereits lange Zeit erst ab 1.7. gemäht wer-
den und Degenerationserscheinungen aufweisen, kann zur Aufwertung eine frühere 
erste Mahd, d. h. eine Änderung des Vertragstyps mit erstem Schnitt zwischen dem 
1. und 15. Juni sinnvoll sein, wobei hier auch das Brutgeschehen der Wiesenbrüter 
zu berücksichtigen ist. Nach MEßLINGER (2015) soll die letzte Wiesenmahd auf Ver-
tragsflächen nicht nach Mitte August stattfinden, um die Lockwirkung (vorhandene, 
deckende Vegetation) auf Wiesenbrüter im Folgejahr zu erhöhen. 

– Flurstücke ohne VNP-Verträge/Intensivgrünland: Durch den Verzicht auf 
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Düngung sowie einer anfangs mehr-
maligen Mahd pro Jahr mit Abtransport des Mähguts können intensiv bewirtschaf-
tete Flächen ausgehagert und in eine Form überführt werden, die den natürlichen 
Bodenbedingungen und dem eigentlichen Nährstoffgehalt entsprechen. Dabei un-
terstützt das VNP, das gezielt für intensive Grünlandflächen abgeschlossen werden 
sollte. Grundsätzlich sieht eine Flächen-Extensivierung die Reduzierung – nach an-
fänglich häufigen (Schröpf-)Schnitten zur Aushagerung, s. o. – ein- oder zweimalige 
Schnitte pro Jahr mit möglichst langen Mahdabständen vor. Darüber hinaus hilft 
eine tierschonende Bewirtschaftungsweise unter Einsatz von Messerbalkenmähwer-
ken (s. M1.1). Ziel des Projektes muss es sein, darauf hinzuwirken, die Diversifizie-
rung der bewirtschafteten Flächen zu erhöhen und die Erntezeitpunkte zu desyn-
chronisieren. Dazu ist, falls der Flächenerwerb nicht möglich ist, eine weitere Erhö-
hung des VNP-Anteils notwendig. 
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Schwerpunkträume/-flächen für die Umsetzung: 

Im Projektgebiet wurden insgesamt ca. 4.056 ha Grünlandflächen ohne Status eines 
kartierten Biotops identifiziert. Einige der Flächen stehen unter VNP-Vertrag. Sie vertei-
len sich über das gesamte Projektgebiet. Insbesondere ertragsschwächere Flächen, Flä-
chen mit geringer bis mittlerer Nährstoffversorgung eignen sich für die Etablierung ar-
tenreicher Wiesen. Oftmals weisen solche Flächen noch (Rest-)Vorkommen von Feuchte- 
und/oder Magerkeitszeigern auf, die bei deutlicher Beteiligung an der Vegetation 
(z. B. 5 % Deckung) als Anhaltspunkte für die Flächensuche und -auswahl herangezo-
gen werden können. Eine Liste der potenziellen Zeigerarten für das Projektgebiet befin-
det sich im Anhang. Solche Flächen müssten in einer eigenen Suche zunächst erhoben 
werden. 
 
M2.3 Erhöhung des Anteils von extensivem Grünland 

In Überschwemmungsgebieten ist Ackerbau prinzipiell aus Gründen des Boden- und 
Gewässerschutzes kritisch zu bewerten, u. a. aufgrund erhöhter Anfälligkeit gegenüber 
Erosion. Die Umwandlung von Äckern in (extensiv genutztes) Dauergrünland sollte da-
her wo immer möglich im gesamten Projektgebiet verfolgt werden. 
Ein schneller Nährstoffentzug wird über einen dünge- und pestizidfreien Feldfruchtan-
bau für ein oder zwei Jahre begünstigt. Eine anschließende Übertragung von Heu-
drusch aus benachbarten Wiesen des Typs „Artenreiche Flachland-Mähwiese“ unter-
stützt die Begründung des Grünlands. Ggf. helfen mehrmalige Schröpfschnitte bei der 
Nährstoffreduktion und der Zurückdrängung konkurrenzstarker Ackerwildkräuter. Ent-
hält das Schnittgut der Spenderfläche keinen oder nur wenig Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis), sollte geprüft werden, ob die Fläche geeignet ist, zusätzlich 
autochthones Saatgut auszubringen (Voraussetzungen: mäßiger Nährstoffreichtum, 
wechselfrischer bis wechselfeuchter Standort).  
 
Schwerpunkträume/-flächen für die Umsetzung: 

Im Projektgebiet wurden 518 ha Ackerflächen identifiziert. Sie verteilen sich, überwie-
gend in randlicher Lage, über das gesamte Projektgebiet. Bei der konkreten Umsetzung 
sind jedoch die Belange des Kiebitzschutzes auf Äckern zu berücksichtigen (s. Maß-
nahme M1.3). 
 
 
9.2.3 M3 Verbesserung der Struktur und Wasserqualität von Fließ- 

und Stillgewässern 

Maßnahmenpakete M3.1 und M3.2 

Das Projektgebiet durchziehen mehr als 200 km Fließgewässer, der größte Teil davon 
entfällt auf Bäche und Gräben, ca. 66 km deckt die Altmühl ab. Sie prägen nicht nur 
die Beschaffenheit bzw. den Feuchtigkeitsgrad der Wiesen, sondern sind auch das 
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Gerüst für ein Gewässerverbundsystem in Hinblick auf aquatische Organismen und für 
strukturreiche Uferränder. Deren Entwicklung ist auch an Stillgewässern relevant. 
 
M3.1 Maßnahmen an Fließgewässern 

– Renaturierung von Bächen und Gräben: Wasserbauliche Maßnahmen zur 
Renaturierung der Gewässer umfassen ein weites Spektrum. In vielen Fällen wird 
dazu eine Detailplanung nötig sein, die als Bestandteil der Maßnahmenumsetzung 
mit ausgeschrieben werden sollte. Vor diesem Hintergrund werden Maßnahmen 
hier nur grob skizziert. Generell gilt, dass solche Maßnahmen nur dann über das 
Projekt gefördert werden können, wenn sich diese nicht aus den Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ergeben. 
Im Projektgebiet sind 34 Fließgewässerabschnitte mit insgesamt ca. 45 km Länge 
für Renaturierungsmaßnahmen identifiziert (s. Tab. 58).  
 Entnahme oder Umgestaltung von Querbauwerken: Generell ist diese 

Maßnahme zur Wiederherstellung der ökologischen Passierbarkeit aquatischer 
Organismen in vielen Fließgewässern zwar notwendig. Im Projektgebiet besteht 
jedoch vielerorts ein Zielkonflikt mit den Belangen des Wiesenbrüterschutzes, 
primär zur Wiedervernässung von Flächen auch durch die Einbringung tempo-
rärer Wehre. Hier muss fallweise vorgegangen und auf Basis lokaler Möglich-
keiten entschieden werden, ob eine pauschale Maßnahme zur Rücknahme von 
Querbauwerken für das Projektgebiet sinnvoll ist. Als Alternative kommt auch 
die Anlage von Umgehungsgerinnen in Frage. In der Regel fällt diese Maß-
nahme unter das Verbesserungsgebot im Rahmen der WRRL. 

 Umgestaltung von verrohrten Abschnitten: Insbesondere in den kleine-
ren Bächen und Gräben sind die Entnahme von Verrohrungen, die Umgestaltung 
von Wegedurchlässen und der Rückbau lokaler Sohlenschadstrukturen relevant 
(s. a. GEK Herrieden und Mönchswald-Region). Da (trockenfallende) Durchlässe 
auch gute Verstecke für den Fuchs darstellen, sollten in den Wiesenbrüter-Brut-
gebieten auch gezielt nicht benötigte Grabenüberfahrten bzw. Wieseneinfahr-
ten ermittelt und rückgebaut werden. 

 Förderung der Gewässerdynamik: Durch Verzicht auf Unterhalt der Ge-
wässer, durch das Einbringen von Totholz oder Steinen kann eine dynamische 
Entwicklung der Gewässer passiv initiiert werden, soweit die Wahrung der Ver-
kehrssicherheit und des Hochwasserschutzes von Ortslagen dem nicht entgegen-
steht. Der auf diese Weise auszulösende Prozess einer lateralen Erosion mit dem 
Ziel, eine „Ersatzaue“ auf niedrigerem Höhenniveau bzw. bei höherem Gefälle 
auch einen geschwungen Gewässerverlauf zu etablieren, ist eine Möglichkeit, 
das defizitäre Tiefen-Breiten-Verhältnis und fehlende Uferstrukturen vieler Fließ-
gewässer langfristig zu verbessern und beispielsweise Raum für Jungfischhabi-
tate zu schaffen. Die Verfügbarkeit gewässernaher Flächen, optimalerweise in 
Form ausreichend breiter und durchgehender Uferrandstreifen, ist eine Voraus-
setzung für den angestrebten Entwicklungsprozess. Ergänzend hierzu wird 
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vorgeschlagen, stark tiefenerodierte Gewässerstrecken abschnittsweise aufzu-
weiten oder mittels Sohlrampen aufzuhöhen und wo möglich Flutrinnen, Flutmul-
den und ephemere Kleingewässer anzulegen. 

 Zulassen der Biberaktivität: Eine Alternative zu baulichen Maßnahmen ist 
dort, wo ausreichend Pufferflächen zu landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
Siedlungsbereichen zur Verfügung stehen, die Duldung der natürlichen Aktivitä-
ten des Bibers, die im Prinzip den Einsatz eines Baggers ersetzen können. Sein 
landschaftsgestalterisches Verhalten erzeugt die auetypischen und notwendigen 
Feuchteverhältnisse und Habitate für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Im Pro-
jektgebiet profitieren nicht nur Wiesenbrüter und nässebedürftige Arten von den 
besseren Feuchtebedingungen des Bodens oder Teilüberschwemmungen von 
Wiesen durch Biberanstau. Grundsätzlich stellen vom Biber erzeugte Gewässer 
für zahlreiche Arten hervorragende Habitate dar (MEßLINGER 2009). Auch im 
Projektgebiet könnten etliche bewertungsrelevante, gefährdete und/oder FFH-
Arten wie z. B. Kammmolch, Laubfrosch, Knoblauchkröte, Ringelnatter, Wasser-
ralle, Röhrichtbrüter, Keilfleck-Mosaikjungfer, Vogel-Azurjungfer, Grüne Keil-
jungfer, Gefleckte und Gebänderte Heidelibelle gefördert werden. Unter den 
Vegetationstypen werden insbesondere Wasserpflanzengesellschaften, Pionier-
gesellschaften nasser Standorte, Seggenriede, Röhrichte, Flutrasen, feuchte 
Hochstaudenfluren, Feuchtgebüsche und Feuchtgrünland mit den jeweils charak-
teristischen Pflanzenarten gefördert (s. a. MEßLINGER 2014). Die Gewährung von 
Biberaktivitäten sollte vertraglich auch für private Grundstückseigentümer und -
eigentümerinnen gefördert werden. 
Da die Duldung von Biberaktivitäten auch zu deutlichen Zielkonflikten führen 
kann, z. B. durch das Aufkommen von Gehölzen in Brutzentren, durch die ver-
nässungsbedingte Aufgabe oder Erschwernis von Pflege oder Bewirtschaftung, 
was zum Verlust von Brut- und Nahrungsgebieten für Wiesenbrüter oder auch 
zum Verlust wertvoller Streu-, Niedermoor- oder Orchideenwiesen führen kann, 
ist die Duldung nicht nur in Abhängigkeit der Bereitschaft der Eigentümerinnen 
und Eigentümer bzw. Nutzenden, sondern auch unter Berücksichtigung der be-
stehenden Strukturen und Arten mit Bedacht zu wählen und mittels geeigneter 
Maßnahmen zu lenken oder zu regulieren. Dabei spielt u. U. auch der Ankauf 
von Uferstreifen und tief liegenden Grundstücken eine Rolle, v. a. bei Maßnah-
men zur Verbesserung des Wasserrückhalts. 

 Uferabflachung/Grabenaufweitung/naturnahe Sedimentfänge: Im 
Zuge der Beseitigung von Gehölzbarrieren können auch einseitige Abflachun-
gen der Grabenböschungen zur Entwicklung von randlichen Feuchtflächen 
durchgeführt werden, wovon ggf. auch Wiesenknopfbestände, und damit ggf. 
der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling profitieren, wenn die Abschnitte mäh-
bar gehalten werden. Ebenfalls günstig sind solche Maßnahmen für das Gräben-
Veilchen und den Großen Merk. Naturnahe Aufweitungen sind auch für die 
Minimierung des Sedimenteintrags geeignet und als Ersatz für künstliche 
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Sediment- und Schlammfänge (Absetzbecken) gut geeignet. Derartige naturnahe 
„Sedimentfänge“ sollten vor allem an Bächen und Gewässern angelegt werden, 
die viel Sediment führen und an Stellen, die eine gute Weganbindung aufwei-
sen, um die Sedimente bei Bedarf ausbaggern und abfahren zu können.  

 Initiales Einbringen von standortangepassten Pflanzen: Bei stark ver-
armten Gräben ist bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen (z. B. bei der 
Uferabflachung) zur schnelleren Etablierung einer gewässertypischen Flora auch 
das Einbringen von natürlichen Ufer- und Wasserpflanzen in Erwägung zu zie-
hen. 

 Gewässerrandstreifen: Die Verminderung der Nährstoffeinträge und die 
Verbesserung der Wasserqualität ist bei allen Renaturierungsmaßnahmen an 
Fließgewässern ein sehr wichtiger begleitender Bestandteil. Gesetzliche und för-
derrechtliche Bestimmungen beinhalten hierzu bereits wichtige Vorgaben30. Dar-
über hinaus sollten im Projekt zur Verminderung seitlicher Stoffeinträge weiter-
gehende Maßnahmen angestrebt werden. So sollten in sensiblen oder stark vor-
belasteten Bereichen beidseitig des Gewässers generell mindestens 5 m, an Ge-
wässern erster und zweiter Ordnung auch Gewässerschutzstreifen von 20 m 
Breite eingerichtet werden. Diese Uferrandstreifen sollten zur Entwicklung von 
Feuchtgrünland, Hochstaudenfluren, Großseggenrieden oder partiell (abseits 
der Brutplätze von Wiesenbrütern) auch Röhrichten genutzt werden, die nur ein-
mal pro Jahr oder alle zwei bis drei Jahre abschnittsweise gemäht werden. Ggf. 
sind zusätzlich beidseits Gewässerschutzstreifen von 20 m Breite mit extensiver 
Grünlandnutzung einzurichten. Wichtige Aufgabe des Projekts ist hierbei bera-
tend tätig zu werden. Uferstreifen werden in der Regel nach dem 15.6. ab-
schnittsweise gemäht (mit Abtransport des Mahdguts). Allerdings muss beachtet 
werden, dass für Zielarten wie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf 
Flächen mit aktuellen oder potenziellen Vorkommen die Mahd mindestens alle 
zwei Jahre notwendig ist und wegen der Blühzeiten des Wiesenknopfes und 
Eiablagezeit des Bläulings nur vor dem 1.6. (bei stark wüchsigen Beständen) 
oder nach dem 15.9. (z. B. bei Hochstaudenfluren) stattfinden darf. Gewässer-
schutzstreifen – außer Hochstaudenfluren (s. o.) – werden jährlich ein- oder zwei-
mal gemäht (mit Abräumen). Bei der Anlage der Gewässerrandstreifen ist auch 
darauf zu achten, dass vorhandene Geländemulden oder Gräben über die von 
benachbarten Flächen Oberflächenwasser „kanalisiert“ ab- und ins Gewässer 
einfließt, beseitigt bzw. geschlossen werden. Soweit die Filterwirkung der Böden 

 
30 Gemäß Art. 16 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG ist entlang natürlicher oder naturnaher Gewässer 

in einer Breite von mindestens 5 m die ackerbauliche Nutzung verboten. Art. 21 BayWG 
weitet dieses Verbot entlang Gewässern erster und zweiter Ordnung auf Grundstücken des 
Freistaates Bayern auf eine Breite von 10 m aus, was den Einsatz oder die Lagerung von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln einschließt. Gemäß § 15 GAPKondV (GLÖZ 4) ist darüber 
hinaus der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auf einer Breite von mindestens 3 m 
auch entlang aller anderen natürlichen und künstlichen Gewässern untersagt. 
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in benachbarten Äckern oder Intensivwiesen nicht ausreicht, ist auch das Schlie-
ßen von Dränagen oder die Reduzierung der Düngung in angrenzenden Flä-
chen zur Verminderung von Einträgen in Erwägung zu ziehen. 

 Grabenmanagement für das Projektgebiet/ Sondermanagement für ar-
tenschutzrelevante Gräben: Aufstellung eines grabenübergreifenden und pro-
jektgebietsweiten Unterhaltungskonzeptes, das für das gesamte Fließgewässer-
netz Unterhaltungsrhythmen und -intensitäten angibt. Dabei stehen vorrangig die 
Gräben in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten im Fokus, aber auch die 
Gräben mit besonderen Artvorkommen (aktuell oder potenziell) wie das der Vo-
gel-Azurjungfer, des Gräben-Veilchens, aber ggf. – bei Bekanntwerden von Vor-
kommen – auch der Bachmuschel. Darüber hinaus ist die Fischfauna der Gräben 
mit FFH-Arten wie dem Schlammpeitzger zu berücksichtigen. Für die Erstellung 
dieses Plans lagen zur Fischfauna keine aktuellen Daten vor. 

 
Schwerpunkträume/-flächen für die Umsetzung: 

Für Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Renaturierungen im Rahmen biotope-
rsteinrichtender und biotoplenkender Maßnahmen wurden die in Tab. 58 gelisteten 
Fließgewässer identifiziert. 
 
Tab. 58: Fließgewässer für Renaturierungsmaßnahmen 

Bezeichnung Länge (m) 

Betzengraben Haag 1.551 

Breitenauer Graben bei Hilsbach 3.553 

Brunnengraben Schwaigau 2.140 

Dittenheimer Mühlbach 448 

Graben östlich Bieg 218 

Hambach Gunzenhausen 2.001 

Hang- und Schlangerngraben bei Leutenbuch 1.318 

Heggraben Gunzenhausen 1.687 

Herbstfeldgraben 1.296 

Hesselbach Sommersdorf 949 

Hörnleinsgraben Brunst 1.862 

Irrebach Sommersdorf 662 

Kläranlagengraben Windsfeld 1.663 

Korachgraben westlich Bieg 1.207 

Lauterbachgraben Geslau 618 

Meinheimer Mühlbach 656 

Nasswiesengraben 1.110 
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Bezeichnung Länge (m) 

Oberer Wassergraben Ornbau 1.403 

Röttenbach bei Röttenbach 1.061 

Schlangengraben Gunzenhausen 1.027 

Schreinermühlbach bei Rauenzell 2.478 

Seitengraben bei Windsfeld 868 

Seitengraben beim Fischerhaus 1.288 

Seitengraben Markt Berolzheim 1.177 

Seitengraben östlich Bieg 1.269 

Störzelbach Alesheim 1.731 

Störzelgraben Alesheim 1.093 

Sulzach Geslau 1.319 

Talgraben östlich Röttenbach 1.609 

Wachsteiner Bach Dornhausen 420 

Weidachgraben Dornhausen 412 

Weihergraben Alesheim 1.508 

Wolfsgraben Gundelsheim 1.729 

Wurmbach Gunzenhausen 2.249 

 
– Gewässerunterhaltung31: Wiesengräben sollten immer nur dann unterhalten 

werden, wenn es zur Erhaltung des Abflusses erforderlich ist. Die Maßnahmen soll-
ten zeitlich und räumlich differenziert, d. h. nur abschnittsweise und/oder halbsei-
tig, nicht jährlich und erst im Spätsommer oder Herbst stattfinden. Es sollten scho-
nende Geräte wie Mähkorb oder Grabenlöffel zum Einsatz kommen, wobei für na-
turschutzfachlich wertvolle Gräben, wie diejenigen mit Vorkommen der Vogel-Azur-
jungfer, des Gräben-Veilchens oder des Großen Merk besondere Vorsicht herrschen 
muss und Räumungen am besten mit dem Projektmanagement abgestimmt werden. 
Das Kombinationsgerät sollte nur an nicht naturschutzfachlich relevanten Vorflutern 
zum Einsatz kommen. In Gräben mit Vogel-Azurjungfer sollte beispielsweise keine 
Sohlräumung, sondern lediglich Böschungsmahd und Sohlkrautung durchgeführt 
werden. 
Um Wasserorganismen die Möglichkeit der Rückkehr ins Gewässer zu geben, sollte 
das Räummaterial ein paar Tage neben dem Graben liegen bleiben. Der anschlie-
ßende Abtransport ist unbedingt notwendig, da sonst eine Nährstoffanreicherung 
an den Grabenrändern droht. Das Material darf jedoch bei der Entsorgung nicht 

 
31  Hinweis: Maßnahmen zur Unterhaltung der Gräben können durch das Wasserwirtschaftsamt 

gefördert werden. Maßnahmen, die über den normalen Unterhalt hinausgehen, können auch 
über das Projekt finanziert werden. 
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auf naturschutzfachlich wertvollen Flächen (Biotopen) oder auf Überschwemmungs-
flächen ausgebracht werden. 
Ausführliche Anleitungen zur Grabenpflege finden sich in einer umfangreichen Ar-
beitshilfe beim Landesamt für Umwelt32. Dort werden Hinweise zur ökologischen 
Wirkung, zu besonders beachtenswerten Aspekten und Tipps für die praktische Aus-
führung, d. h. die Wahl der schonendsten Geräte, Pflegezeiträume, den Umgang 
mit Schnitt-/Mäh-/Räumgut und zu Optimierungsmaßnahmen gegeben (LFU 
2015a). Kommunen und Gewässerunterhaltspflichtige sollen im Rahmen des Projek-
tes eingebunden und gezielt beraten werden, um die vorhandenen Arten bestmög-
lich zu fördern. 
 Böschungsmahd: Böschungen sollten nur abschnittsweise unter Aussparung 

wertvoller Bestände und nur einmal jährlich zwischen Juni und Oktober (zeitliche 
Einschränkungen ggf. abhängig von artbezogenen Maßnahmen) gemäht wer-
den. Das Mahdgut wird abtransportiert. Als Gerät bieten sich Mähkorb mit Mo-
tormäher oder Handsense sowie Schlegelmäher mit einer Schnitthöhe > 10 cm 
an. 

 Sohlkrautung: Im August bis September, ggf. auch im November sollte nur 
der Stromstrich gekrautet werden und auch nur, wenn der Abfluss behindert ist. 
Die Maßnahme sollte nur abschnittsweise unter Beibehaltung der Wasserpflan-
zen erfolgen. Das Mahdgut wird abtransportiert. Als Gerät bieten sich Mähkorb, 
Handsense und Mähboot an. 

 Sohlräumung: Räumintervalle sollten so groß wie möglich, Räumlängen so 
klein wie möglich gehalten werden. Die Räumung sollte zwischen August und 
November mit Spaten, Grabenlöffel und Mähkorb durchgeführt und das Räum-
material am Rand belassen werden, damit Tiere den Weg zurück ins Wasser 
finden können; Abtransport des Materials erst nach ein paar Tagen. 

 Grabenfräse: Wegen der erheblichen Beeinträchtigung der Tierwelt und des 
Eingriffs in den Naturhaushalt ist im Regelfall nach § 39 Abs. 5 BNatSchG der 
Einsatz der Grabenfräse an ständig wasserführende Gräben verboten. Bei den-
noch erforderlichem Einsatz sollte daher unbedingt im Vorfeld eine Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 

 
Im Rahmen des Projektes sollten bei Gewässern 3. Ordnung Kommunen bzw. andere 
Unterhaltspflichtige über die Ziele des Projektes und die besonderen Ansprüche der 
Arten informiert und damit bei der Gestaltung und Pflege der Gewässer unterstützt wer-
den. Zu Fördermöglichkeiten informiert u. a. auch eine Arbeitshilfe des Landesamtes für 
Umwelt33 (LFU 2015b). Bei nachgeordneten Gewässern und Entwässerungsgräben sind 
Umsetzungen über das Projekt vorgesehen. 

 
32  https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/graeben/doc/ar-

beitshilfe.pdf 
33  https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/uferstrei-

fen/doc/arbeitshilfe.pdf 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/graeben/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/graeben/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/uferstreifen/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/uferstreifen/doc/arbeitshilfe.pdf
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M3.2 Neuanlage und Optimierungen von Stillgewässern 

Im Projektgebiet existieren – abgesehen von Flachmulden – nur wenige tiefere Stillge-
wässer, von denen sechs biotopkartiert sind. Viele dieser Gewässer sind jedoch unzu-
reichend bis gar nicht gepflegt. Maßnahmen sind in vielen Fällen dringend notwendig.  
– Pflege: Generell gilt für alle Stillgewässer eine schonende Entschlammung bzw. 

Teilentlandung nach Bedarf, Verhindern der Verbuschung, Verhinderung von Nähr-
stoffeinträgen und der Verzicht auf Fischbesatz. 

– Neuschaffung bzw. Aufwertung von zehn Stillgewässern:  
 Ufergestaltung: Ufer sind grundsätzlich flach zu gestalten. Von entscheiden-

der Bedeutung sind breite Übergangzonen vom Wasser zum Land und ausge-
dehnte Flachwasserbereiche. Die Uferlinie sollte geschwungen und naturnah, 
das Ufer strukturreich sein. Generell muss die Gestaltung auch an den Lebens-
raumansprüchen von vorhandenen und zu fördernden Zielarten orientiert wer-
den, z. B. Flachwasserbereiche für Grasfrosch, offene vegetationsfreie Bereich 
für Gelbauchunke oder tiefere Bereiche für Kammmolch. 

 Bepflanzung: Um eine Beschattung des Gewässers zu vermeiden, ist nach 
Möglichkeit auf die Bepflanzung zu verzichten, insbesondere auf randliche Ge-
hölze. Durch entsprechende Pflege z. B. durch Mahd oder Entbuschung ist in 
den Folgejahren auch zu gewährleisten, dass das Gewässer mit seinen Ufern 
weitgehend gehölzfrei bleibt. Stark verbuschte Stillgewässer sind sukzessive wie-
der freizustellen, um den lichtbedürftigen Ufer- und Wasserpflanzen sowie der 
Gewässerfauna bessere Lebensraumbedingungen zu geben.  

 Fischbesatz: Wesentlich zum Schutz des Amphibienlaichs (v. a. Kammmolch, 
Laubfrosch und Knoblauchkröte) ist auch der Verzicht auf Besatz mit Fischen. In 
diesem Zusammenhang ist vorteilhaft, wenn die Gewässer periodisch – zumin-
dest nach einigen Jahren – austrocknen, da dadurch eine weitgehende Fischfrei-
heit gewährleistet wird. Im Idealfall werden perennierende Gewässer neben re-
gelmäßig trockenfallenden Gewässern angelegt. 

 Größe: Eine geringe Größe fördert das rasche Zuwachsen des Wasserkörpers, 
so dass Kleinstgewässer grundsätzlich pflegeintensiv sind. In jedem Fall ist eine 
Anlage von Pufferstreifen von mind. 5 – 10 m Breite vorzusehen, um den Eintrag 
von Nährstoffen von außen ins Gewässer zu minimieren und eine Entwicklung 
naturnaher Strukturen zu ermöglichen. 

 
 
9.2.4 M4 Arten, Biotope und Biotopkomplexe 

Maßnahmenpakete M4.1 bis M4.8 

Neben den Wiesenbrütern sind weitere bewertungsrelevante Tier- und Pflanzenarten 
im Projektgebiet zu beachten. Maßnahmen zu ihrer Förderung sind in der Regel weit-
gehend über die Maßnahmen ihrer Lebensräume abgedeckt (s. M1, M2, M3). Wo 
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möglich wird in den nachfolgenden Beispielen auf Maßnahmen jeweils Bezug genom-
men. Im Umsetzungsfall ist zunächst immer der Abgleich mit den Wiesenbrüter-Maß-
nahmen notwendig, um etwaige Zielkonflikte herausfiltern und lösen zu können. Aus-
führliche und ausgearbeitete Maßnahmenkataloge sind für die meisten relevanten Arten 
verfügbar34. 

 
34  z. B.: 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen 
https://www.bfn.de/thema/arten 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen
https://www.bfn.de/thema/arten
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe
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Tab. 59: Tierartenbezogene Maßnahmen, Nicht-Wiesenbrüter 

Wesentliche Einzelmaßnahmen aus den Maßnahmenblöcken (= M) M1 bis M4, die die ausgewählten Tierarten unter Berücksichtigung artspezifischer Belange fördern. 

Maßnahme 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

M 
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K
a
m

m
m

o
lc

h
 

G
el

b
b
a
u
ch

u
n
k

e 

K
n
o
b
la

u
ch

k
rö

te
 

V
o
g
el

-A
zu

rj
u
n
g
fe

r 

G
eb

ä
n
d
er

te
 u

n
d
 G

ef
le

ck
te

 H
ei

d
el

i-
b
el

le
, 
Fl

ed
er

m
a
u
s-

A
zu

rj
u
n
g
fe

r 

K
le

in
e 

B
in

se
n
ju

n
g
fe

r 

Su
m

p
fg

ra
sh

ü
p
fe

r 

W
ie

se
n
g
ra

sh
ü
p
fe

r 

D
u
n
k

le
r 

W
ie

se
n
k

n
o
p
f-

 
A

m
ei

se
n
b
lä

u
lin

g
 

G
ro

ß
es

 W
ie

se
n
vö

g
el

ch
en

 

B
a
ld

ri
a
n
-S

ch
ec

k
en

fa
lt
er

 

M
ä
d
es

ü
ß
-P

er
lm

u
tt

fa
lt
er

 

Su
m

p
fh

o
rn

k
le

e-
W

id
d
er

ch
en

 

B
a
ch

m
u
sc

h
el

 

1.1 Feuchte Grünlandbrachen               

1.1 Staffelmahd               

1.1 
Mahdvariante 4 (Spätmahd)         ab Mitte 

Sep. 
ab 

Sep. 
ab 

Sep. 
ab 

Okt. 
ab 

Okt. 
 

1.2 extensive Beweidung               

1.4 
Entwicklung von Saumbereichen (Ufer-
säume) 

              

1.5 
Verbesserung des Mikroreliefs und des 
Wasserrückhalts 
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Maßnahme 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

M 
Einzelmaßnahme aus den Blöcken 
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3.1 
Anlage von Pufferstreifen entlang von Bä-
chen und Gräben (Gewässerrandstreifen) 

              

3.2 
Neuanlage und Optimierungen von Still-
gewässern 

              

4.8 Renaturierung der Niedermoore               
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M4.1 Amphibien 

Kammmolch 

Vom Kammmolch (Triturus cristatus) sind zwei Vorkommen im Projektgebiet dokumen-
tiert, eines in der Sandgrube bei Filchenhard und eines in einem Teich direkt westlich 
des NSGs „Kappelwasen“. Diese zwei, aber auch potenziell weitere Laichgewässer 
sollten im Rahmen einer Bestandserhebung auf ihre Aktualität bzw. potenzielle Eignung 
hin überprüft werden. 
 
Vorhandene potenzielle Laichgewässer (gut besonnt, mehr als 50 cm tief, über längere 
Perioden wasserführend, strukturreich, d. h. reich an submerser Vegetation sowie ohne 
Gefährdung durch nennenswerten Fischbesatz, der sich prinzipiell nicht dem Vorkom-
men des Kammmolchs verträgt) sollten ggf. optimiert und dauerhaft gepflegt werden. 
 
Die Anlage neuer Laichgewässer lässt sich bei dieser Art nur bedingt durch die Anlage 
von Tiefseigen für Wiesenbrüter abdecken (s. M1.5), da der Kammmolch als zusätzli-
che Strukturen gewässernahe Gehölze oder Hecken benötigt. Dies stellt für die meisten 
Wiesenbrüterstandorte ein Zielkonflikt dar. Kammmolchgewässer sind daher besser au-
ßerhalb der Wiesenbrüterfokusgebiete zu planen. Als Standorte kommen beispiels-
weise das Umfeld um die Sandgrube bei Filchenhard und das Wiesengebiet südwest-
lich von Dornhausen in Frage (mit einem Vorkommen unmittelbar außerhalb des Pro-
jektgebiets). 
 
Neue Gewässer sollten voll besonnt und mit einer ausreichend breiten Flachwasserzone 
versehen sein, einen ausreichenden Abstand zu potenziellen Gefahrenquellen wie Stra-
ßen haben und innerhalb von wenigen hundert Metern (< 400-500 m; RUNGE et al. 
2010) vom nächsten Vorkommen angelegt werden, um eine Besiedlung zu ermögli-
chen. Der Boden der ausgewählten Fläche sollte eine geeignete Wasserhaltekapazität 
aufweisen, die ggf. im Vorfeld geprüft werden kann; u. U. sind Abdichtungen mit ein-
zuplanen (BAKER et al. 2011). Das (oder die) Gewässer sollte(n) jeweils eine Mindest-
wasserfläche von 100 m2 aufweisen. Bei der Größe der benötigten Fläche ist ein ex-
tensiv genutzter Pufferstreifen von mindestens 20 m Breite um das Gewässer herum zu 
berücksichtigen, dieser kann auch beweidet sein. 
 
Für bestehende und neue Gewässer ist eine dauerhafte Pflege notwendig, die ein Ma-
nagement der Wasservegetation ebenso umfasst wie ein Zurückschneiden beschatten-
der Bäume oder Sträucher, Laubentfernung, Entschlammung, dauerhafte Reduktion des 
Fischbestandes (im besten Fall vollständige Entnahme) und eine extensive Bewirtschaf-
tung des angrenzenden Grünlands. 
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Gelbbauchunke 

Von der Gelbbauchunke (Bombina variegata) existieren keine Nachweise in der Arten-
schutzkartierung aus dem Projektgebiet, sie kommt aber nach neusten Beobachtungen 
im südlichen Teil des Projektgebietes vor (D. HEROLD mdl. 2021).  
Fördermaßnahmen sind u. a. die Anlage von Flachmulden (auch auf Äckern) und Wie-
senseigen (s. M1.5), ganz besonders in großflächigen extensiv beweideten Bereichen 
(s. M1.2), wo die Larvalentwicklung darüber hinaus auch in Viehtrittspuren stattfinden 
kann. Auch wassergefüllte Fahrspuren auf Äckern sind ideale Lebensräume und sollten, 
wo sie auftreten, im Umfeld der Fundorte erhalten bleiben. Da die Gelbbauchunke auch 
kleinere Gehölze und Tagesverstecke benötigt, die in den für Wiesenbrüter gehölzfrei 
zu haltenden Wiesen nicht zielführend sind, ist auf eine geeignete Standortauswahl zu 
achten. Detaillierte Maßnahmenempfehlungen sind auch bei ACKERMANN et al. (2016) 
zu finden35. 
 
Knoblauchkröte 

Die vier bekannten Vorkommen der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) liegen im Wies-
met, und zwar im direkten Umfeld des NSG „Kappelwasen“ bzw. im zentralen Bereich. 
Zur Sicherung der Laichgewässer und Förderung der Art sollten, insbesondere bei an-
grenzenden Äckern, 20-50 m breite dünge- und chemiefreie Pufferstreifen angelegt 
werden und rotierende Brachen (s. M1.1) als Landlebensräume in unmittelbarer Nähe 
zu den Gewässern etabliert werden. Drainagen sollten möglichst zurückgebaut, auf 
keinen Fall sollten sie aber in die Laichgewässer entwässert werden. Der Art hilft auch 
die Anlage neuer Gewässer (Tiefseigen, s. M1.5) und die Förderung wassergefüllter 
Senken in Äckern. Detaillierte Maßnahmenempfehlungen sind auch bei ACKERMANN 
et al. (2016) zu finden36. 
 
M4.2 Libellen 

Vogel-Azurjungfer 

Schwerpunkt der Vorkommen der Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum) sind die 
Gräben im Wiesengebiet Brunst-Schwaigau im nordwestlichen Projektgebiet. Auch 
nach Süden hin sind Einzelvorkommen an Gräben in den Altmühlwiesen zwischen Her-
rieden und Ornbau dokumentiert, ferner am Ostrand des Altmühlsees, westlich von Un-
terasbach und südlich von Alesheim. 
 
Zur Förderung dieser Kleinlibelle darf die Böschungsvegetation der voll besonnten und 
wasserpflanzenreiche Gräben nicht zu dicht sein. Die Anpassung der Grabenpflege, 
die nur abschnittsweise und einseitig stattfinden sollte, an den richtigen Zeitpunkt ist 
entscheidend. Böschungsmahd an den Ufern sollte – unter Beibehaltung von Inseln in 

 
35 https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/am_bombvari.pdf 
36 https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/am_pelofusc.pdf 

https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/am_bombvari.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/am_pelofusc.pdf
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der Sohle und an den Böschungen – vor Mitte Juni durchgeführt und das Mahdgut 
anschließend abtransportiert werden. In Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten sind dabei 
durch enge Abstimmung mit den Maßnahmen zum Wiesenbrüterschutz Störungen mit 
etwaigen Brutplätzen der Wiesenbrüter zu vermeiden. Die Anlage von ungedüngten 
Uferstreifen mit Mindestbreite 10 m Breite beidseits entlang der Gräben ist eine immens 
wichtige Maßnahme (M3.1). 
 
Für die Grabenpflege kann es hilfreich sein, Spezialmaschinen zur schonenden Unter-
haltung zu verwenden. Im Landkreis Dillingen haben sich ein gebogener Messerbalken 
am Auslegearm sowie eine Mistgabel am Auslegearm eines Holzrückegerätes be-
währt37 (LFU 2015a). Schonende Grabenpflege hilft nebenbei auch den FFH-Arten 
Schlammpeitzger und Bitterling. 
 
Maßnahmen für Standorte mit hohem Nährstoffangebot in Kürze (s. a. LFU 2015, 
REGIERUNG VON SCHWABEN 2017): 
– Ausmähen der Böschung und der Sohle ein- bis zweimal pro Jahr mit der ersten 

Mahd vor Mitte Juni und einer zweiten Mahd bei Bedarf ab Ende August; im Land-
kreis Dillingen hat sich dafür der Einsatz eines gebogenen Doppelmesserbalkens 
am Ausleger bewährt (s. REGIERUNG VON SCHWABEN 2017) 

– Streuentfernung mit Hilfe eines Bandrechens bzw. Rechens an einem Rückegerät 
(Spezialmaschine); 

– Mahd der Grabenschulter und vorhandene Randstreifen mit einem Kreiselmäher, 
dabei abschnittsweises und alternierend einseitiges Mähen (nicht alles auf einmal 
innerhalb weniger Wochen) und Belassen von ungemähten und jährlich wechseln-
den „Inseln“; 

– Aufnahme des Schnittguts aus den Schwaden mit einem Kurzschnittladewagen und 
Ausbringung nach Zwischenlagerung auf Äckern; 

– Verzicht auf Sohlräumungen bzw. nur bei zwingendem Bedarf, in größeren zeitli-
chen Abständen alle 4-10 Jahre und nur abschnittsweise maximal ein Drittel je Teil-
fläche; nur punktuelle Räumung von Abflusshindernissen unter fachlicher Begleitung; 
Böschungsmahd und Sohlentkrautung nur oberhalb der Gewässersohle; 

– Gezielte Reduktion des Schilfaufwuchses entlang von Gräben, ggf. Entfernung von 
Gehölzen; 

– Abstimmung der Grabenunterhaltungsmaßnahmen zwischen Kommunen und Fach-
leuten (möglichst Durchführung unter ökologischer Baubegleitung). 

 

 
37  https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/graeben/doc/ar-

beitshilfe.pdf 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/graeben/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/themen/graeben/doc/arbeitshilfe.pdf
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Gebänderte und Gefleckte Heidelibelle, Fledermaus-Azurjungfer 

Die älteren Vorkommen der Gebänderten Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum) im 
Projektgebiet sind auf das NSG „Ellenbachtal“ beschränkt. Die Gefleckte Heidelibelle 
(S. flaveolum) tritt etwas häufiger auf; sie wurde bisher an acht Orten gefunden, darun-
ter am Großen Aurachbach westlich von Eyerlohe, im Altmühltal zwischen Neunstetten 
und Leutenbuch sowie im oder im Umfeld der NSGs „Kappelwasen“ und „Heglauer 
Wasen“ im nördlichen Wiesmet. Vorkommen der Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion 
pulchellum) wiederum beschränken sich auf verschiedene Bereiche des Wiesmets sowie 
auf das Feuchtbiotop zwischen der Scheupeleinsmühle bei Gunzenhausen und der Alt-
mühl.  
Diese Libellenarten besiedeln (überwiegend) stehende oder sehr langsam fließende ve-
getationsreiche Gewässer, also Tümpel, kleine Teiche und Altwasser, aber auch Grä-
ben (v. a. Fledermaus-Azurjungfer). Überschwemmte Flächen oder Feuchtmulden, Ge-
wässer in Flussauen (z. B. Altwasser) sind ideale Lebensräume; diese Arten werden 
daher v. a. durch die Anlage von Flachmulden und Tiefseigen (M1.5), ihrer sich entwi-
ckelnden submersen Vegetation und den passenden Ufersäumen gefördert.  
 
Kleine Binsenjungfer 

Die Kleine Binsenjungfer (Lestes virens) kommt in einem Tümpel nordöstlich von Ornbau 
am Westrand des NSG „Kappelwasen" und an wenigen Gräben bei Büchelberg (Wie-
sengebiet Schwaigau) vor. Sie bevorzugt Flachgewässer mit moorigem Charakter und 
saurem Milieu sowie üppigen Binsen- und Seggenbestände. Gefördert wird diese Art 
v. a. durch Moorrenaturierungsmaßnahmen und die Pflege von Moorstandorten, so wie 
sie für den Biotopkomplex der NSGs „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ gefordert 
werden (s. M4.8).  
 
M4.3 Heuschrecken 

Sumpfgrashüpfer 

Der Sumpfgrashüpfer (Pseudochorthippus montanus) ist an acht Fundorten v. a. in den 
Seitentälern der Altmühl nachgewiesen, so im Wiesengebiet Brunst westlich Röttenbach 
und Erlbach, in Nasswiesenanteilen des LBs „Magerwiesen bei Waffenmühle“, im NSG 
„Ellenbachtal“ und am Heggraben. Niedrigwüchsige und damit relativ lückige Feucht- 
und Nasswiesen (auch binsenreich) und Flachmoore mit bodennaher dichterer Vegeta-
tion sind die wesentlichen Habitate dieser kleinen Heuschreckenart. Entscheidend und 
für die Population überlebenswichtig ist wohl der richtige Feuchtigkeitsgrad des Lebens-
raumes während der Eientwicklung. 
  
Ein- bis zweischürige Mahd oder extensive Beweidung fördern die Art. Ähnlich dem 
Prinzip von Brachestreifen sollten bei der Mahd der Flächen (nasse) Kleinstflächen ste-
hengelassen werden (M1.1), die als Rückzugsräume fungieren können. Eine 
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Ausweitung nasser Wiesen – z. B. durch höheren Wasserstand – würde auch dieser 
Art langfristig mehr Lebensraum zurückgeben (M1.5). 
 
Wiesengrashüpfer 

Zusammen mit dem Sumpfgrashüpfer wird Chorthippus dorsatus im NSG „Ellenbach-
tal“ gefunden, darüber hinaus westlich von Röttenbach und an wenigen Gräben im 
Ostteil des Wiesmet. Der Wiesengrashüpfer kann sowohl auf feuchten als auch auf 
trockeneren Standorten wie Böschungen und Magerrasen vorkommen, meist ist jedoch 
ein gewisser Grad an Feuchtigkeit für die Entwicklung der Eier notwendig. Anders als 
der Sumpfgrashüpfer lebt der Wiesengrashüpfer in höherwüchsigen und weniger lücki-
gen Beständen. Die Bindung an langgrasige Wiesen bedingt die Pflege: häufige Mahd, 
v. a. aber großflächig synchrone Mahd schaden dieser Art (M1.1). Eine zeitliche Staf-
felung der Mahd würde ein permanentes Angebot an langgrasigen Teilflächen bereit-
halten, in die die Tiere sich zurückziehen können. 
 
M4.4 Schmetterlinge 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) lassen sich im 
Projektgebiet drei Schwerpunktvorkommen erkennen: Wiesen zwischen Waffenmühle 
und Zecklgraben (inkl. LB „Magerwiesen bei Waffenmühle“), am Wurmbach nördlich 
von Unterwurmbach und in einigen wenigen Altmühlwiesen zwischen Windsfeld und 
Gundelsheim. Die Art braucht neben dem blühenden Großen Wiesenknopf (San-
guisorba officinalis) für die Eiablage auch das Vorkommen der Wirtsameise (Rote Kno-
tenameise, Myrmica rubra), deren Lebensraum v. a. Brachen sind. Während der Ent-
wicklung der Larven im Blütenkopf des Wiesenknopfes ist jede Mahd schädlich. Frühe 
Mahdtermine vor der zweiten Septemberhälfte führen daher nicht nur zum Verlust der 
Eier, sondern auch der Jungraupen. Ausreichend große Bestände des Großen Wiesen-
knopfes sollten zur Flug- und frühen Raupenzeit in den Sommermonaten zwischen dem 
1.6. und 15.9. demzufolge nicht gemäht werden (M1.1 Mahdvariante 4). Außerhalb 
dieser Zeiten ist eine Mahd mit Abfuhr des Mahdguts abschnittsweise von maximal 2/3 
der Fläche durchzuführen (s. a. STETTMER et al. 2001a). Auf der Restfläche sind jährlich 
wandernde Brache- bzw. Schonstreifen stehen zu lassen (s. M1.1), von denen auch 
andere Arten profitieren (z. B. Bekassine und Braunkehlchen). In den Säumen ist auf 
Düngung und Pflanzenschutzmittel zu verzichten. 
 
Zur gezielten Förderung dieser Art sind Flächen mit Beständen des Großen Wiesen-
knopfs und seiner Wirtsameise als ein- bis zweischürige Feuchtwiesen oder Säume zu 
erhalten bzw. durch Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen zu entwi-
ckeln. Auf solche Flächen kann auch autochthones Saatgut (Feuchtwiesenmischung mit 
Anteilen des Großen Wiesenknopfs) aufgebracht werden. Zur Förderung einer sponta-
nen Besiedlung der Fläche durch die Wirtsameise werden wechselnde, alle zwei Jahre 
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gemähte Brachestreifen eingerichtet. Geeignete Standorte für die Entwicklung frischer 
bis feuchter Saumbereiche sind Gewässerränder, insbesondere entlang von Bächen 
und Gräben (s. M3.1) im Umfeld von ca. 400 m um bekannte Vorkommen; eine Breite 
von mindestens zehn Metern ist für solche Maßnahmenflächen optimal. Nach STETTMER 
et al. (2001b) sollten die Säume mind. 0,3 bis 0,7 ha groß sein. 
 
Großes Wiesenvögelchen 

Das Große Wiesenvögelchen (Coenonympha tullia) kann mit seinem einzigen Vorkom-
men in Mittelfranken bzw. Nordwestbayern aktuell nur noch im NSG „Kappelwasen“ 
beobachtet werden (BULL et al. 2021). Zwischen Anfang Mai und Ende August mit der 
Hauptflugzeit im Juni und Juli sind die adulten Falter aktiv. Typische Eiablagepflanzen 
sind u. a. die Wollgräser (Eriophorum sp.). Die Erhaltung und möglichst Stabilisie-
rung/Vergrößerung des einzigen Vorkommens kann nur mit dem Erhalt und der Opti-
mierung des NSGs einhergehen (s. M4.8). Hierfür ist auch eine extensive und dünge-
freie Bewirtschaftung der Feuchtflächen im direkten Umfeld der Niedermoorkomplexe 
und eine Entwicklung dieser Flächen hin zu mageren Feuchtwiesen entscheidend. 
Feuchtwiesengürtel um die Moore herum wirken als Pufferzone und sind zusätzliche 
Nahrungsquellen für die Tiere. Im Projektgebiet ist daher die Entwicklung der Flächen 
um die NSGs „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ wie in M4.8 beschrieben mit 
einer später Mahd (M1.1 Mahdvariante 4) für diese Art vorrangig. 
 
Baldrian-Scheckenfalter 

Im Projektgebiet tritt der Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamina) nur an zwei Stellen 
auf: im den beiden Niedermoor-NSGs im nördlichen Wiesmet sowie am Heggraben 
nördlich Filchenhard. Vorkommen von Baldrian ist Voraussetzung für das Auftreten des 
Falters. Eine einschürige Mahd nicht vor September sowie stehengelassene Randstreifen 
mit Baldrian fördern diese Art (s. M1.1 Mahdvariante 4).  
 
Mädesüß-Perlmuttfalter 

Drei Fundstellen sind für diese Art dokumentiert. Neben dem Vorkommen im und um 
das NSG „Kappelwasen" sowie das NSG „Ellenbachtal“ findet man den Mädesüß-
Perlmuttfalter (Brenthis ino) wie den Baldrian-Scheckenfalter noch am Heggraben nörd-
lich von Filchenhard. Eine späte Mahd erst im Oktober (M1.1 Mahdvariante 4) und 
zusätzliches Stehenlassen von Feuchtbrachestreifen mit Mädesüß als Raupenfutter-
pflanze fördern diese Falterart, auch entlang von Gräben. Für die adulten Tiere sind 
Baldrian und Sumpf-Kratzdistel gute Futterpflanzen. Brachen sollten daher artenreich 
sein und nicht mit Schilf oder Weidengebüschen zuwachsen. 
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Sumpfhornklee-Widderchen 

Das Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii) ist nur aus dem NSG „Ellenbachtal“, 
dem LB „Magerwiesen bei Waffenmühle“ sowie – wie die beiden Vorgängerarten – 
vom Heggraben nördlich von Filchenhard bekannt. Diese Feuchtgebietsart frisst an 
Sumpfhornklee und Hornklee und fliegt im Hochsommer. Die Raupen überwintern, da-
her ist eine Mahd im Spätherbst (M1.1 Mahdvariante 4) für diese Art unproblematisch. 
 
M4.5 Weitere Tierarten 

Bachmuschel 

Die wichtigste Maßnahme zum Schutz der kleinen Population der Bachmuschel (Unio 
crassus) in der Altmühl im südlichen Projektgebiet ist die Erhaltung und Verbesserung 
der Habitatqualität der Altmühl. Damit einher geht die Verminderung des Nährstoff- und 
Sedimenteintrags aus dem Umfeld des Flusses, auch entlang größerer Flussabschnitte, 
die über das bekannte Vorkommen hinaus als potenzielle Lebensräume dokumentiert 
sind (s. a. FRANKE et al. 2014). Hierbei ist v. a. die Anlage ungedüngter Uferstreifen 
von mindestens 10 m Breite entscheidend (ggf. Flächenerwerb). Eine optimale Wasser-
güte in Bachmuschelgewässern wird mit I-II (gering belastet), höchstens II (mäßig belas-
tet) angegeben. Aktuell weist die Altmühl im Bereich des Bachmuschelvorkommens Stufe 
II auf. Neben dieser altbekannten Gefährdung durch unzureichende Wasserqualität 
kommt konkret für das Vorkommen in Projektgebiet auch die Prädation durch den Bisam 
hinzu. Hier sind ggf. Reduzierungsmaßnahmen durch die zuständigen Fischereiberech-
tigten und -pächter sinnvoll. Außerhalb der kleinen lokalen Population in der Altmühl 
sind bisher keine weiteren Vorkommen in den Nebengewässern bekannt. Durch das 
großräumig hohe Habitatpotenzial in den Bächen und Gräben des Projektgebietes ist 
jedoch nicht auszuschließen, dass die Art auch in anderen Abschnitten der Altmühl und 
ihrem Einzugsgebiet auftritt. In diesem Fall sind v. a. Schutzmaßnahmen im Zuge der 
Grabenunterhaltung zu berücksichtigen. Eine Entlandung von Gräben sollte äußerst 
vorsichtig und zurückhaltend stattfinden (s. M3.1). Grabenräumungen sollten sich auf 
die punktuelle Entfernung von Anlandungen beschränken. Das Räummaterial muss auf 
lebende Bachmuscheln hin untersucht werden. Die Tiere werden wieder in den Graben 
zurückgesetzt. Bei Bekanntwerden neuer Vorkommen (auch leere Schalen) im Zuge von 
Grabenunterhaltungsmaßnahmen muss die untere Naturschutzbehörde informiert wer-
den. 
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M4.6 Pflanzen 
  

Tab. 60: Pflanzenartenbezogene Maßnahmen  

Wesentliche Einzelmaßnahmen aus den Maßnahmenblöcken (= M) M1 bis M3, die die 
ausgewählten Pflanzenarten unter Berücksichtigung artspezifischer Belange fördern. 

Maßnahme M 4.6 
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Mahdvariante 3 (Späte 
Erstmahd) 

  ggf. im Juni 
(nährstoffrei-

che Standorte) 

 ggf. im 
Juni 

(nährstoff-
reiche 

Standorte) 

1.1 

Mahdvariante 4 (Spät-
mahd) 

 1x im 
Aug./Sep. 

1x im 
Aug./Sep. 

(nährstoffarme 
Standorte) 

1 x ab 
Sept. 

ab Aug. 
(nach Sa-
menreife) 

1.5 
Verbesserung des 
Mikroreliefs und des 
Wasserrückhalts 

     

3.1 
Abflachung von Gra-
benböschungen, Gra-
benpflege 

     

3.1 
Grabenpflege (Bö-
schungsmahd) 

1x im 
Aug./Sep. 
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Gräben-Veilchen, Großer Merk 

Abgesehen von einem Vorkommen im südlichen Teil des Wiesmets im Bereich des Heß-

muhrgrabens konzentrieren sich die dokumentierten Funde des Gräben-Veilchens (Viola 

stagnina) auf Wiesen und Gräben im Altmühltal zwischen Gunzenhausen und Trom-

metsheim (z. B. Augraben, Osinggraben, Meierlachgraben u. a.). Aus diesem Gebiet 

existieren auch Nachweise der Stromtalart Großer Merk (Sium latifolium), beispiels-

weise am Luisengraben. Viele dieser Funde sind jedoch schon älter und wahrscheinlich 

nicht mehr aktuell. Daraufhin deutet eine jüngst durchgeführte Nachsuche an einigen 

Standorten (SUBAL 2021). Im Zuge von Gestaltungsmaßnahmen (Tiefseigenanlage – 

M1.5, Abflachung von Grabenböschungen – M3.1) können floristische Zielarten wie 

das Gräben-Veilchen als Art der Moorwiesen und Grabenränder und der Große Merk 

als Art der Röhrichte langsam fließender oder stehender Gewässer mitgefördert wer-

den. Dies kann auch durch die Ausbringung von Mahdgut geeigneter Spenderflächen, 

im Naturraum gesammelten Samenmaterials und insbesondere durch eine die Arten 

berücksichtigende Pflege an Gräben (M3.1) erfolgen. Grabensaum-Standorte des Grä-

ben-Veilchens sollten einmal jährlich im August/September gemäht werden, ebenso die 

Vorkommen in den Wiesen bzw. Wiesenseigen; lediglich die Vorkommen in LRT 6510-

Wiesen sind zweischürig zu nutzen.  

 

Sumpf-Brenndolde 

Das einzige Vorkommen der Stromtalart Sumpf-Brenndolde (Selinum dubium), dem 

„Flaggschiff“ der Brenndoldenwiesen (LRT 6440), befindet sich im Projektgebiet auf 
einer Altmühlinsel zwischen Altmühlbeigraben und Altmühl westlich von Alesheim und 

in der Nachbarschaft der Insel auf der Ostseite der Altmühl. Eine einschürige Mahd im 

August/September fördert diese Art (s. M 1.1, Mahvariante 4). 

 

Kanten-Lauch, Trollblume 

Auch der Kanten-Lauch (Allium angulosum) ist eine typische Stromtalart. Sie wächst im 

Projektgebiet zwischen dem Wiesengebiet Schwaigau im Nordwesten und den Altmühl-

wiesen im Süden bei Alesheim noch an wenigen Standorten in extensiv genutzten Au-

wiesen, beispielsweise im Roßwasen bei Eyerlohe, im Altmühltal bei Leutenbuch oder 

im Raum Windsfeld. Im Wiesmet ist diese Art wohl nur noch im Eicha zu finden. Von 

der Trollblume (Trollium europaeum) stammen Nachweise aus der Nordhälfte des Pro-

jektgebietes, und zwar schwerpunktmäßig aus dem Gebiet Brunst-Schwaigau. Wenige 

Wuchsorte existieren darüber hinaus im nördlichen Altmühltal, am Stadelbachgraben 

und Breitenauer Graben, in den drei NSGs „Ellenbachtal“, „Kappelwasen“ und 
„Heglauer Wasen“ sowie am Heggraben. Für diese Leitarten der Nass- und Streuwie-

sen ist auf nährstoffreichen Standorten eine zweischürige Mahd mit 1. Schnitt im Juni 

und auf nährstoffarmen Standorten eine einschürige Mahd im August/September an-

gemessen (s. M1.1, Mahdvarianten 3 oder 4). 
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Lungen-Enzian, Wollgräser 

Der einzige bekannte Wuchsort des Breitblättrigen Wollgrases (Eriophorum latifolium) 
im Projektgebiet findet sich am Heggraben. Hier ist auch der Lungen-Enzian (Gentiana 
pneumonanthe) zu finden, der nach neueren Meldungen aber auch im Wiesmet südlich 
des Zegelgrabens vorkommt (D. HEROLD mdl. Mittlg. 2022). Das Schmalblättrige Woll-
gras (Eriophorum angustifolium) ist in den beiden Niedermoor-NSGs „Kappelwasen“ 
und „Heglauer Wasen“ anzutreffen. Flächen mit diesen Niedermoor- und Streuwiesen-
arten werden üblicherweise erst ab Spätsommer/Frühherbst durch Mahd gepflegt (s. 
M1.1, Mahdvariante 4). 
 
Fleischfarbenes Knabenkraut, Breitblättriges Knabenkraut 

Die Knabenkräuter wachsen primär auf basenreichen Niedermoorstandorten, in der 
Kulturlandschaft sind artenreiche Feuchtwiesen ein Ersatzlebensraum. Im nördlichen 
Projektgebiet treten das Fleischfarbene Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata) und Breit-
blättrige Knabenkraut (D. majalis) noch an mehreren Stellen zwischen Leutershausen 
und dem Heggraben (z. B. NSG „Ellenbachtal“) auf. Schwerpunktvorkommen finden 
sich auch bei diesen Arten im Wiesengebiet Brunst-Schwaigau sowie in den NSGs im 
nördlichen Wiesmet und im LB „Magerwiesen bei Waffenmühle“. Weitere Wuchsorte 
sind in extensiv genutzten Auwiesen an der Altmühl dokumentiert. Die einschürige 
Mahd sollte erst im August nach der Samenreife erfolgen. Nährstoffreiche Standorte 
können eine zusätzliche, frühere Mahd notwendig machen, nicht unbedingt jährlich, 
aber alle zwei bis drei Jahre (s. a. DULLAU et al. 2019) (s. M1.1, Mahdvarianten 3 oder 
4). Nasse Bodenverhältnisse erfordern eine entsprechende Mahd- und Räumtechnik. 
Schweres Gerät kann zu negativen Nebenwirkungen führen und z. B. das Rhizom der 
empfindlichen Pflanzen schädigen. Extrem nasse Standorte sind u. U. manuell zu mä-
hen (s. a. DULLAU et al. 2019). Je nach Standort sind ggf. auch Entbuschungen notwen-
dig. 
 
M4.7 Biotope  

Röhrichte, Großseggenriede 

Verteilt über das Projektgebiet sind etwas mehr als 50 ha den Landröhrichten und Groß-
seggenrieden zugeordnet. Eine größere Fläche grenzt südlich an das NSG „Kappel-
wasen“ an, weitere sind im „Storchendreieck“ im Wiesmet zu finden und südlich von 
Gunzenhausen entlang der Altmühl. Bestände außerhalb der Verlandungszone sollten 
etwa alle drei Jahre im Herbst oder Winter gemäht oder bei Bedarf entbuscht werden 
(mit Abräumen des Mahd- bzw. Gehölzschnittguts) (s. M1.6, Pflege von Röhrichten). 
Idealerweise erfolgt dies abschnittsweise (Rotationspflege von jeweils einem Drittel je-
des Bestands bzw. jedes Pflegekomplexes).  
 
Röhrichte und Großseggenriede, die in Still- und Fließgewässern wachsen – von diesen 
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sind zusammen ca. 40 ha in den Gewässern des Projektgebietes kartiert – bedürfen an 
sich keiner Pflege, da eine Verbuschung kaum zu befürchten steht. Zur Erhaltung ande-
rer Schutzgüter, zur Verbesserung der Sichtfreiheit für Wiesenbrüter und zur Vermei-
dung von Lebensräumen für Prädatoren können aber auch hier Pflegeeingriffe geboten 
sein (s. Maßnahme M1.6). 
 
Brenndoldenwiesen, Pfeifengraswiesen 

Die einzige Brenndoldenwiese (LRT 6440) im Projektgebiet, in der auch die namensge-
bende Brenndolde vorkommt, ist aktuell nur südlich von Wachenhofen am Altmühlgra-
ben (Altmühlinsel) kartiert. Eine zweite Fläche mit diesem LRT-Status, aber ohne Beteili-
gung der Brenndolde, ist noch im südlichsten Projektgebiet zu finden. Hier sorgt der 
Langblättrige Ehrenpreis (Veronica longifolia) für die Zuordnung des Lebensraumtyps. 
Gut ausgebildete Pfeifengraswiesen (LRT 6410) sind im Heggraben anzutreffen (Raum 
Filchenhard). In den NSGs „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ kommen Bestände 
mit Pfeifengraswiesen in Übergängen und Verzahnungen mit den Kalkflachmooren vor. 
Beide Lebensraumtypen sollten i. d. R. gemäß Maßnahme M1.1 (Mahdvariante 4) ge-
pflegt werden: einschürige Mahd im August/September (überwiegend bereits ab Mitte 
August) mit Abräumen, keine Düngung. Eine zu späte Mahd führt zur Artenverarmung 
(Vergrasung). 
 
Sandmagerrasen, Borstgrasrasen, Zwergstrauch-/Ginsterheiden 

Sandmagerrasen, Borstgrasrasen und Zwergstrauch-/Ginsterheiden machen im Gebiet 
weniger als 1 ha aus. Kleine Flächen existieren im LB „Magerwiesen bei Waffenmühle“, 
in einer ehemaligen Sandabbaustelle bzw. am Waldrand zwischen Unterhambach und 
Filchenhard. Als Alternative zur gängigen extensiven Beweidung trockener magerer 
Standorte ist für Sandmagerrasen und Borstgrasrasen eine Mahd im August (M1.1, 
Mahdvariante 4), für Zwergstrauch-/Ginsterheiden eine gelegentliche Mahd (M1.6, 
entsprechend der Pflege von Röhrichten) angeraten. 
 
M4.8 Biotop-Komplexe 

Nieder- und Zwischenmoore 

Die beiden Flachmoor-Naturschutzgebiete im Nordteil des Wiesmets, „Kappelwasen“ 
und „Heglauer Wasen“, liegen westlich bzw. östlich von Hirschlach in einer Entfernung 
von ca. 1 km zueinander. Sie gehörten ursprünglich zu den größten Niedermoorgebie-
ten Nordbayerns und werden bayernweit als Entwicklungsschwerpunkte für Streuwie-
sen geführt (FRANKE et al. 2014b, QUINGER et al. 1995). Kalkeinschlüsse haben stellen-
weise die Ausprägung von Kalkflachmooren (LRT 7230) begünstigt, im Kappelwasen 
umfassen diese ca. 2,7 ha, im Heglauer Wasen ca. 1 ha. Daneben treten im Kappel-
wasen auch Übergangs- und Schwingrasenmooren (LRT 7140) auf ca. 0,6 ha auf.  
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Auf den Moorflächen sind auch heute noch zahlreiche charakteristische und wertge-
bende Pflanzen- und Tierarten anzutreffen, teilweise haben sie hier überregional ein 
letztes Refugium gefunden (z. B. die Tagfalterart Großes Wiesenvögelchen, Coenonym-
pha tullia). Unter den floristischen Besonderheiten findet man neben verschiedenen Seg-
genarten (Carex sp.) – darunter die Drahtsegge (C. diandra) mit dem größten nordbay-
erischen Vorkommen – beispielsweise Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Orchideen 
wie das Fleischfarbene und Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata, D. ma-
jalis), Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium) oder Sumpf-Greiskraut 
(Senecio paludosus). Viele dieser Arten sind bayernweit selten und stehen auf der Roten 
Liste. Ausführliche Gebiets- und Lebensraumbeschreibungen finden sich im Manage-
mentplan zum FFH-Gebiet (FRANKE et al. 2014b). 
Trotz langjähriger Pflegemaßnahmen zeigen die Flächen Beeinträchtigungen und Defi-
zite, die es abzubauen gilt. Es sind v. a. sukzessionsbedingte Beeinträchtigungen durch 
Gehölze einzudämmen, die sich in den letzten Jahren stark entwickelt haben. Die Ef-
fekte fehlender Mahd oder einer Mahd zum falschen Zeitpunkt zeigt sich stellenweise 
auch in der Ausbildung von Hochstaudenfluren und Pfeifengrasbeständen. MEßLINGER 
(2019) empfiehlt zur Eindämmung der Gehölze eine Ausdünnung der Baumreihen am 
Häfelesgraben sowie südlich von Hirschlach. Um die Suzkession niedrig zu halten, sind 
mindestens eine jährliche Mahd von Teilflächen unter Abfuhr des Mahdgutes und regel-
mäßiges Entbuschen notwendig. Erfolgt die Mahd zu spät im Jahr, werden hochstau-
den- oder horstbildende Arten wie Mädesüß oder Pfeifengras gefördert und konkurrenz-
schwache Arten unterdrückt. Um dem entgegenzuwirken, sollte der Mahdzeitpunkt auf 
Mitte August festgelegt werden; gemähte und ungemähte Flächen sollten dabei mög-
lichst häufig wechseln. 
 
Eine alternative Pflegevariante, die größeren Fokus auf die Streuwiesenentwicklung 
legt, könnte eine Mahd im jährlichen Wechsel und unter Aussparung von Saum-/Bra-
chestrukturen (dort Mahd alle drei Jahre, ersatzweise Entbuschung bei Bedarf) auf je-
weils der Hälfte jedes Pflegekomplexes im August/September (vgl. M1.1 Mahdvariante 
4) vorsehen. Damit erübrigt sich eine zusätzliche Entbuschung, die lediglich zu Beginn 
als Erstpflege durchgeführt wird. 
 
Gemäß NSG-Verordnung (s. Anhang) sind auch die erforderliche Bodenbeschaffenheit 
und der Wasserhaushalt für die Niedermoorkomplexe zu erhalten. Dazu zählt auch die 
Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus den nördlichen Ackerflächen bzw. dem nord-
westlich an den Heglauer Wasen angrenzenden Teich. Teichbewirtschaftung steht im 
Widerspruch zu den angrenzenden Moorhabitaten; im günstigsten Fall wird sie einge-
stellt, der Mönch entfernt und der Ablaufgraben auf 10 – 20 m Länge verfüllt. Die Quel-
len im Teich könnten dann die südlich angrenzenden Flächen wieder vernässen, was 
dem Gebot der NSG-Verordnung, den Wasserhaushalt zu erhalten, zumindest von die-
ser Seite aus entsprechen würde. 
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An beide Gebiete grenzen Flächen mit gutem Potenzial zur Regenerierung zu Flach- 
und Niedermoorkomplexen an, die, wie aus historischen Karten ersichtlich, ehemals 
auch Teil der Niedermoore waren. Unter Einbeziehung dieser umliegenden Flächen 
sollte versucht werden, ggf. im Rahmen möglicher Flurneuordnungen, mittels eines Kor-
ridors durch extensiv bewirtschaftete Wiesen südlich an Hirschlach vorbei beide Ge-
biete miteinander zu verbinden, um den Verinselungseffekt für beide Gebiete abzumil-
dern; dieser Vorschlag besteht bereits seit vielen Jahren (s. a. DORNBERGER & RANFTL 
1986). Nach Abschieben und ggf. Entfernen von Auffüllmaterial der umliegenden Flä-
chen und Beseitigung der v. a. auch für die Wiesenbrüter hinderlichen Gehölzriegel 
kann sich eine Niedermoorvegetation relativ schnell wieder herausbilden. Damit könn-
ten dem höheren Randeffekt kleiner Schutzgebietsflächen und den damit verbundenen 
stärkeren äußeren Störfaktoren begegnet und die Überlebenschancen v. a. weniger 
mobiler Tier- und Pflanzenarten der spezialisierten Moorartengemeinschaft erhöht wer-
den, darunter die des in Mittelfranken bzw. Nordbayern nur noch im NSG „Kappel-
wasen“ vorkommenden bundes- und bayernweit stark gefährdeten Tagfalters Großes 
Wiesenvögelchen, aber auch der Kleinen Binsenjungfer, einer an moorige Standorte 
angepassten Libellenart. 
 
 
9.2.5 M5 Sonstige Maßnahmen 

Maßnahmenpakete M5.1 und M5.2 (nicht in Karten dargestellt) 

M5.1 Umsetzung der Maßnahmen für Altmühlsee und Vogelinsel; Ge-
hölzbestände 

Maßnahmen auf Flächen, die nicht unter Maßnahmen M1.1 bis M4.7 fallen, insbeson-
dere für den Altmühlsee mit Vogelinsel (Kompensationsverpflichtungen), ferner Au- und 
Sumpfwaldbestände, Hecken, Gehölze, Streuobstbestände usw. Es gelten die Maßnah-
men der Managementpläne für die Natura 2000-Gebiete. 
 
M5.2 Maßnahmen Dritter  

Zur Vermeidung von Zielkonflikten und Optimierung von Maßnahmen im Sinne der 
Ziele des chance.natur-Projektes sollten Umsetzungspflichtige bei der Planung und Um-
setzung von Maßnahmen, die in der Verantwortung Dritter liegen, im Rahmen des Pro-
jektes beraten werden. Hierzu zählen beispielsweise: 
– Maßnahmen auf Flächen des Ökoflächenkatasters (alle Kategorien) mit Ziel der 

Kompensation von Eingriffsvorhaben (z. B. Bau des Altmühlsees, Altmühlrenaturie-
rung). Bei allen Kompensationen sind Maßnahmen verbindlich festzulegen (§ 15 
BNatSchG, BayKompV). Dennoch ist es möglich, dass die Maßnahmen das volle 
Potenzial der Fläche nicht ausschöpfen, nicht sachgerecht umgesetzt wurden oder 
unter Umständen sogar im Widerspruch mit den Projektzielen stehen. Deshalb sollten 
in der Umsetzung auch die Optimierungsmöglichkeiten ermittelt und Hinweise und 
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Anregungen zu möglichen Verbesserungen und Aufwertungen gegeben werden. 
– Fluss-Renaturierungsmaßnahmen: WEIß et al. (2020) weisen auf Optimie-

rungspotenziale bei den Maßnahmen auf den Umgestaltungsflächen an der Altmühl 
bei Gundelsheim hin, z. B. an Uferböschungen (Gestaltung weniger steil und mono-
ton), Inselstrukturen (tiefer legen, mit Pflege bzw. Mahd und längerfristiger Überstau-
ung; Vorbild kann z. B. die kleine Insel bei Gundelsheim sein, GK Koordinaten 
1204011, 6285608), am Flussbett (großflächige Aufweitungen zur Schaffung 
seichter Gewässerabschnitte), an Gehölzen (Zurückdrängung der Sukzession auf 
flächigen Dauerbrachen, z. B. bei Elheim, und als lineare Kulissenwirkung zwischen 
Elheim und Fischerhaus), Senken und Flutmulden (längere Wasserführung, Anlage 
weiterer Wiesenmulden), Kurzzeitbrachen mit mosaikartigen Strukturen (Anteil er-
höhen). Die Entwicklung großflächiger Optimierungsmaßnahmen sollte gegenüber 
kleinflächigen Einzelmaßnahmen bevorzugt werden. 

– Umsetzung von Maßnahmen aus den Gewässerentwicklungskonzepten zu 
den Gewässern III. Ordnung sowie zur Altmühl z. B. über die Wasserrahmenricht-
linie. 

– Pachtmodelle für naturverträgliche Bewirtschaftung: Bei der Verpach-
tung landwirtschaftlicher Flächen im Projektgebiet sollten insbesondere Kommunen 
über die Projektziele informiert und beraten werden, Verträge mit den pachtenden 
Landwirtinnen und Landwirten zu schließen, die an geeigneten und im Sinne der 
Projektziele wirksamen Maßnahmen geknüpft werden. 

 
 

9.3 Priorisierung 

9.3.1 Maßnahmenumsetzung für Wiesenbrüter 

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Umsetzung der Wiesenbrütermaßnahmen. Die Maß-
nahmenpakete M1.1 bis M1.7 sollen in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten (s. 
Kap. 6) umgesetzt werden. Für die weitere räumliche Priorisierung und gezielte Bünde-
lung der Maßnahmen wurden aufbauend auf die Bewertung der Wiesenbrütergebiete 
auf Grundlage der Kenntnisse zur aktuellen Bedeutung bestimmter Räume und Flächen 
als Brutplatz, des Potenzials für Wiedervernässung, des Potenzials der Flächen in Öf-
fentlicher Hand und in Abstimmung mit den lokalen Wiesenbrüter-Expertinnen und -
Experten in den Fokusgebieten der Kategorie I prioritäre Umsetzungsräume ab-
gegrenzt ( 
Abb. 25 bis Abb. 29). Diese umfassen die Bereiche mit der höchsten Bedeutung und 
dem höchsten Potenzial. Sie sind von existenzieller Bedeutung für das Überleben der 
Wiesenbrüterpopulationen im Gebiet. Innerhalb dieser Bereiche sollen große Flächen- 
und Maßnahmenkomplexe durch Ankauf, Pacht, Tausch oder Ausgleichszahlungen (s. 
Kap. 12) arrondiert und gesichert werden, um die Ziele einer wiesenbrüterkonformen 
Bewirtschaftung (s. M1.1, M1.2), eines unterstützenden Nutzungsmosaiks (M1.4 u. a.), 
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optimalen Wasserrückhalts (s. M1.5), der Kulissenfreiheit (s. M1.6) erreichen zu kön-
nen. Sofern zielführend und notwendig, können Umzäunungen einzelne Teilflächen 
schützen (M1.7). Auch der Schutz der Kiebitzbrutplätze auf Äckern (M1.3) ist hierzu 
zu zählen. 
 
In zweiter und dritter Priorität ist die Umsetzung der Wiesenbrüter-Maßnahmen 
in den verbleibenden Flächen der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete relevant, wobei 
die dreistufige Bewertung (Fokusgebiete Kategorie I: zweite Priorität, Fokusgebiete Ka-
tegorie II, und Trittsteingebiete: dritte Priorität) die Hierarchisierung widerspiegelt. 
 
Fachlich sind alle Maßnahmen im Maßnahmenblock M1 gleichermaßen dringend und 
wichtig. Eine Rangfolge ist auch schon aus Gründen der Ungewissheit bei der Umsetz-
barkeit nicht sinnvoll. Dort wo Maßnahmen möglich sind, sollten sie eingeleitet werden. 
In der Realität wird alles von der Zugänglichkeit und Aufgeschlossenheit der Flächenei-
gentümerinnen und -eigentümer und Bewirtschaftenden abhängen. 
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Abb. 25: Übersicht über die Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete (alle 
Kategorien) und prioritären Umsetzungsräume für Wiesen-
brütermaßnahmen sowie die Priorisierung 

  

Priorität 2 

Priorität 3 

Priorität 1 
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Abb. 26: Prioritäre Umsetzungsräume im Wiesenbrüter-Schwerpunkt-
gebiet Nr. 4 „Brunst-Schwaigau“ mit Fokusart Wiesenpieper 
(W) 
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Abb. 27: Prioritärer Umsetzungsraum im Wiesenbrüter-Schwerpunkt-
gebiet Nr. 10 „Haag“ mit Fokusart Großer Brachvogel (GBV) 
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Abb. 28: Prioritäre Umsetzungsräume im Wiesenbrüter-Schwerpunkt-
gebiet Nr. 12 „Wiesmet“ mit Fokusarten Uferschnepfe (US), 
Bekassine (BE) und Kiebitz (KI) 
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Abb. 29: Prioritäre Umsetzungsräume im Wiesenbrüter-Schwerpunkt-
gebiet Nr. 14 „Altmühltal südlich Gunzenhausen“ mit Fokus-
art Großer Brachvogel (GBV) 

 
9.3.2 Maßnahmenumsetzung für die übrigen Handlungsfelder 

Bei der Einstufung der Handlungsprioritäten für die übrigen Maßnahmen stehen natur-
schutzfachliche Ziele im Vordergrund. Entscheidend sind aber auch die Eigentumsver-
hältnisse und die Bereitschaft der Flächennutzer und Flächennutzerinnen bzw. Eigentü-
mer und Eigentümerinnen, die die Umsetzbarkeit wesentlich bedingen. Auf Flächen im 
Eigentum der Naturschutzverbände oder im Eigentum von Bund und Land innerhalb 
bestehender Schutzgebiete (NSG, Natura 2000-Gebiete) ist der Zugriff wahrscheinlich 
am einfachsten möglich, gefolgt von Flächen im Eigentum von Bund und Land außerhalb 
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bestehender Schutzgebiete und kommunalen Flächen und Flächen der sonstigen Kör-
perschaften. Am schwierigsten ist es, Flächen im Privateigentum für Umsetzungsmaß-
nahmen zu gewinnen. Bei der Planung der Umsetzung ist es hilfreich, diese Rangfolge 
mit zu berücksichtigen. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird nachfolgende Priorisierung empfohlen: 
 
Maßnahmen höchster Priorität beziehen sich v. a. auf die Erhaltung und Förderung 
wertvoller Art- und Biotopvorkommen. Hier stehen insbesondere die Maßnahmenpakete 
M2.1 zur Erhaltung bzw. Verbesserung des Grünlands und M4 .1 bis M4.8 im Vorder-
grund. Maßnahmen aus den anderen Paketen fließen artbezogen ein, so z. B. M3.1 
(Maßnahmen an Fließgewässern) für auf Gräben spezialisierte Arten oder M1.5 (Ver-
besserung des Mikroreliefs und des Wasserrückhalts) beispielsweise mit der Anlage 
von Seigen und Mulden sowie Grabenabflachungen für Stillgewässerarten. 
 
Maßnahmen zweiter Priorität zielen auf die Entwicklung und ggf. Herstellung von 
Flächen wie wertvolle Grünlandstandorte (M2.2 Fortsetzung extensiver Bewirtschaf-
tung, s. a. Anmerkung unten), die Renaturierung der Fließgewässer (M3.1) sowie die 
Optimierung von Stillgewässern (M3.2) ab. 
 
Maßnahmen, die nur mit hohem Aufwand naturschutzfachlich aufgewertet werden kön-
nen (z. B. M2.2 Extensivierung von Intensivgrünland, s. a. Anmerkung unten; M2.3 
Umwandlung von Acker in Überschwemmungsflächen in extensives Grünland) werden 
als dritte Prioritätsstufe eingeordnet. 
 
Zur Zielerreichung der o. g. Maßnahmen im Maßnahmenpaket M2.2 (Fortführung und 
Ausweitung der Extensivierung mittels Agrarumweltprogrammen) ist es empfehlenswert, 
wo möglich zunächst biotopersteinrichtende und -lenkende Maßnahmen zu planen und 
durchzuführen. Erst in Fällen, in denen ein Zugriff auf Flächen unmöglich ist, sollten 
Maßnahmen über Agrarumweltprogramme eingeleitet bzw. – wo bereits vorhanden – 
unbedingt fortgesetzt werden. 
 
 

9.4 Übersicht zu den Umfängen der biotopersteinrichten-
den, biotoplenkenden und infrastrukturellen Maßnah-
men im Projekt 

Die durch das chance.natur-Projekt förderfähigen Biotopersteinrichtungs-, Biotoplen-
kungs- und investiven Infrastrukturmaßnahmen verteilen sich über die zehnjährige Pro-
jektlaufzeit. Die ermittelten Betragsschätzungen sind getrennt nach Maßnahmenblock, 
-paket, Einzelmaßnahme und Maßnahmentyp in Tab. 61 zusammengestellt. Diese 
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Tabelle stellt damit den finanziellen Umfang für die Biotop- und Besucherlenkungsmaß-
nahmen im Projekt dar. 
 
Tab. 61: Biotopersteinrichtende, -lenkende und Infrastrukturmaßnah-

men – Kostenübersicht 

EM = Einzelmaßnahme; BE = Biotopersteinrichtende Maßnahmen, BL = Biotoplenkende 
Maßnahmen, ISM = Infrastrukturmaßnahmen 

Code Typ 
Maßnahmen 
(s. a. Tab. 55) 

Größe 
Anzahl 

Einheit Kosten 

M1 
Wiesenbrütergerechte Bewirtschaftung und strukturelle Optimierung 
der Flächen in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten  

M1.1 BE 
Extensive wiesenbrütergerechte Nut-
zung der Wiesen (EM: Aushagerung, 
Erstmaßnahme) 

50 ha 18.571,34 € 

M1.4 BE 

Aufbau eines Netzes aus Brachestrei-
fen und Brachflächen (EM: Anlage 
von Saumbereichen entlang von Gra-
ben-/Wegrändern) 

6 ha 8.074,40 € 

M1.5 BE 

Verbesserung des Mikroreliefs und 
des Wasserrückhalts (EM: Anlage von 
Seigen und Mulden sowie Grabenab-
flachungen) 

150 Gewässer 278.428,60 € 

M1.6 BE 

Schaffung und Erhalt einer offenen 
Landschaft, Reduzierung von Kulissen-
wirkungen und Reduzierung der Le-
bensraumeignung für Prädatoren (EM: 
Entnahme von Gehölzen mit Wurzel-
stockentfernung oder durch Auf-Stock-
Setzen) 

25.000 m2 84.376,00 € 

Gesamt M1 biotopersteinrichtende Maßnahmen (BE) 389.450,34 € 

M1.1 BL 
Extensive wiesenbrütergerechte Nut-
zung der Wiesen (EM: Aushagerung 
von Flächen; Entwicklungspflege) 

50 ha 77.780,37 € 

M1.1 BL 
Extensive wiesenbrütergerechte Nut-
zung der Wiesen (EM: Mahdzeit-
punkte, Flächenmosaik) 

30 ha 146.164,46 € 
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Code Typ 
Maßnahmen 
(s. a. Tab. 55) 

Größe 
Anzahl 

Einheit Kosten 

M1.4 BL 

Aufbau eines Netzes aus Brachestrei-
fen und Brachflächen (EM: Entwick-
lung von Saumbereichen; Entwick-
lungspflege, Mahd von Randstruktu-
ren) 

6 ha 2.598,79 € 

M1.5 BL 

Verbesserung des Mikroreliefs und 
des Wasserrückhalts (EM: Grabenan-
stau/ Wasserrückhalt/ Polder; Ma-
nagement der eingebauten mobilen 
Wehre) 

40 Standorte 94.137,79 € 

M1.5 BL 

Verbesserung des Mikroreliefs und 
des Wasserrückhalts (EM: bestehende 
Seigen und Mulden sowie Grabenab-
flachungen wiederherstellen und/oder 
optimieren) 

300 Gewässer 379.234,37 € 

M1.5 BL 

Verbesserung des Mikroreliefs und 
des Wasserrückhalts (EM: Anlegen 
von „Fräsflächen“ mit jährlich wech-
selnden Flächen) 

5.000 m2 23.764,70 € 

M1.6 BL 

Schaffung und Erhalt einer offenen 
Landschaft, Reduzierung von Kulissen-
wirkungen und Reduzierung der Le-
bensraumeignung für Prädatoren (EM: 
Entwicklungspflege; Nachentbuschen, 
Mahd von Gehölzanflug und Stock-
ausschlägen sowie überständigen 
Gräsern und Kräutern) 

2,5 ha 4.191,28 € 

M1.6 BL 

Schaffung und Erhalt einer offenen 
Landschaft, Reduzierung von Kulissen-
wirkungen und Reduzierung der Le-
bensraumeignung für Prädatoren (EM: 
Mahd von Altgras-, Röhricht- und 
Großseggenbeständen) 

20 ha 10.040,70 € 

M1.6 BL 

Schaffung und Erhalt einer offenen 
Landschaft, Reduzierung von Kulissen-
wirkungen und Reduzierung der Le-
bensraumeignung für Prädatoren (EM: 
Gehölzmanagement, -pflege; Folge-
pflege, An-/Abfahrt) 

20 Standorte 1.800,00 € 

M1.7 BL 
Prädationsmanagement (EM: Auf- und 
Abbau Gelegeschutzzäune, Kontrolle, 
mehrmaliges Ausmähen) 

10 km 171.958,19 € 
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Code Typ 
Maßnahmen 

(s. a. Tab. 55) 

Größe 

Anzahl 
Einheit Kosten 

Gesamt M1 biotoplenkende Maßnahmen (BL) 911.670,65 € 

M1.2 ISM 

Extensive wiesenbrütergerechte Bewei-

dung mit naturschutzfachlich geeigne-

ten Arten (EM: Fortführung bzw. Ex-

tensivierung bestehender Weideflä-

chen)  

40 ha 192.593,17 € 

M1.2 ISM 

Extensive wiesenbrütergerechte Bewei-

dung mit naturschutzfachlich geeigne-

ten Arten (EM: Material für Einrich-

tung neuer Weideflächen und Aufbau; 

Arbeitsaufwand)  

14 Standorte 65.524,66 € 

M1.3 ISM 

Schutz von Kiebitzbrutflächen auf 

Ackerstandorten (EM: Anlage, Zäu-

nung/Markierung von Kiebitzfenstern, 

jährlich wechselnd) 

50  Standorte 5.502,66 € 

M1.5 ISM 

Verbesserung des Mikroreliefs und 

des Wasserrückhalts (EM: Grabenan-

stau/ Wasserrückhalt/ Polder; Einbau 

mobiler Wehre) 

40 Standorte 127.419,26 € 

M1.7 ISM 
Prädationsmanagement (EM: Elektro-

schutzzäune) 
10.000 m 36.684,41 € 

M1.7 ISM 

Prädationsmanagement (EM: einma-

lige Anschaffung von Fallen zu Pro-

jektbeginn) 

220 St. 47.200,00 € 

M1.8 ISM 
Besucherlenkung (EM: Themenwege; 

Planung/Anlage inkl. Infos) 
100 km 25.757,50 € 

M1.8 ISM 
Besucherlenkung (EM: Infotafeln; An-

schaffung, Aufstellung) 
39 Standorte 59.377,50 € 

M1.8 ISM 
Besucherlenkung (EM: Hinweisschil-

der; Anschaffung, Aufstellung) 
221 Standorte 21.100,00 € 

M1.8 ISM 
Besucherlenkung (EM: Aussichts-

punkte) 
15 Standorte 216.363,00 € 

M1.8 ISM 
Besucherlenkung (EM: Wegerück-

bau/-umbau) 
12 Standorte 7.251,50 € 

M1.8 ISM 

Besucherlenkung (EM: Furten; 23 Neu-

bauten, 26 Instandhaltungen (neue 

und bestehende)) 

26 Standorte 39.363,55 € 

M1.8 ISM 
Besucherlenkung (EM: Hundeauslauf-

flächen; Einrichtung 
5 Standorte 5.151,50 € 
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Code Typ 
Maßnahmen 

(s. a. Tab. 55) 

Größe 

Anzahl 
Einheit Kosten 

Gesamt M1 Infrastrukturmaßnahmen (ISM) 849.288,71 € 

Gesamt M1 2.150.409,70 € 

M2 Optimierung des Grünlands  

M2.1 BE 

Erhaltung und Optimierung des arten-

reichen Grünlands, insbesondere der 

Flächen des FFH-LRT 6510 (EM: Wie-

derherstellung/Aufwertung mittels initi-

aler Saatgutausbringung einschließ-

lich Flächenvorbereitung) 

100 ha 175.151,00 € 

M2.1 BE 

Erhaltung und Optimierung des arten-

reichen Grünlands, insbesondere der 

Flächen des FFH-LRT 6510 (EM: An-

lage von Pufferzonen zw. LRT u. Acker 

(Blühstreifen)) 

1,6 ha 2.985,81 € 

M2.3 BE 

Erhöhung des Anteils von extensivem 

Grünland (EM: Erstmaßnahme Opti-

mierung und Wiederherstellung arten-

reichen Grünlandes) 

171 ha 113.843,62 € 

Gesamt M2 biotopersteinrichtende Maßnahmen (BE) 291.980,43 € 

M2.1 BL 

Erhaltung und Optimierung des arten-

reichen Grünlands, insbesondere der 

Flächen des FFH-LRT 6510 (EM: Ent-

wicklungspflege und Nachbesserun-

gen auf einem Drittel der Flächen mit 

BE-Maßnahmen) 

33,3 ha 150.552,77 € 

M2.3 BL 

Erhöhung des Anteils von extensivem 

Grünland (EM: Entwicklungspflege ar-

tenreichen Grünlandes) 

171 ha 347.319,52 € 

Gesamt M2 biotoplenkende Maßnahmen (BL) 497.872,29 € 

Gesamt M2 789.852,72 € 

M3 
Verbesserung der Struktur und Wasserqualität von Fließ- und Stillge-

wässern  

M3.1 BE 

Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 

Renaturierung von Bächen und Grä-

ben, Erstmaßnahme Gewässerrand-

streifen) 

25 ha 33.346,26 € 

M3.1 BE 
Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Grabenaufweitungen) 

4,5 km 38.225,78 € 
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Code Typ 
Maßnahmen 
(s. a. Tab. 55) 

Größe 
Anzahl 

Einheit Kosten 

M3.1 BE 

Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Renaturierung von Bächen und Grä-
ben; Erstmaßnahmen zur Strukturver-
besserung, z. B. Uferabflachung, Um-
gestaltung Querbauwerke, Förderung 
Gewässerdynamik) 

10 Standorte 431.034,86 € 

M3.1 BE 

Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Entfernen von Verrohrungen an Gra-
benüberfahrten über Wegseitengrä-
ben) 

50 Standorte 16.673,13 € 

M3.1 BE 
Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Initiales Einbringen von Gehölzen mit-
tels Stecklingen) 

5.000 St. 6.432,33 € 

M3.1 BE 
Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Einbringen von Steinschüttungen, Stör-
steinen und Totholz) 

100 t 5.410,48 € 

M3.2 BE 
Neuanlage und Optimierungen von 
Stillgewässern (EM: Neuschaffung von 
Stillgewässern) 

4 Standorte 30.122,11 € 

M3.2 BE 

Neuanlage und Optimierungen von 
Stillgewässern (EM: Anlage von Ab-
setzbecken zur Reduzierung von Ein-
trägen) 

5 Standorte 38.225,78 € 

 Gesamt M3 biotopersteinrichtende Maßnahmen (BE) 599.470,73 € 

M3.1 BL 

Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Renaturierung von Bächen und Grä-
ben; Entwicklungspflege von Gewäs-
serrandstreifen) 

25 ha 92.174,84 € 

M3.2 BL 

Neuanlage und Optimierungen von 
Stillgewässern (EM: Entwicklungs-
pflege in biotopkartierten Stillgewäs-
sern) 

6 Standorte 1.942,83 € 

M3.2 BL 
Neuanlage und Optimierungen von 
Stillgewässern (EM: Entwicklungs-
pflege neu angelegter Stillgewässer) 

4 Standorte 1.594,41 € 

Gesamt M3 biotoplenkende Maßnahmen (BL) 95.712,08 € 

M3.1 ISM 
Maßnahmen an Fließgewässern (EM: 
Erarbeitung von Vorgaben zur Gra-
benunterhaltung und -pflege) 

1 Konzept 10.000,00 € 

Gesamt M3 Infrastrukturmaßnahmen (ISM) 10.000,00 € 

Gesamt M3 705.182,81 € 
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Code Typ 
Maßnahmen 
(s. a. Tab. 55) 

Größe 
Anzahl 

Einheit Kosten 

M4 Arten-, Biotop- und Biotopkomplexe  

M4.1 BE 
Amphibien (EM: Gelbbauchunke - An-
lage von Kleingewässern; Erstmaß-
nahme) 

5 Standorte 7.963,70 € 

M4.5 BE 

Weitere Tierarten (EM: Bachmuschel - 
Uferrandstreifen an aktuellen/ poten-
ziellen Bachmuschelvorkommen; Erst-
maßnahme) 

5 Standorte 7.963,70 € 

M4.5 BE 

Weitere Tierarten (EM: Anlage von 
Sedimentfängen in Gewässerabschnit-
ten mit aktuellen/potenziellen Bach-
muschelvorkommen)  

5 Standorte 9.556,44 € 

 Gesamt M4 biotopersteinrichtende Maßnahmen (BE)  25.483,84 € 

M4.8 BL 
Nieder- und Zwischenmoore (EM: 
Niedermoorpflege zur Aufwertung 
und Entwicklung der Flächen) 

15 ha 54.453,43 € 

M4.1 BL 
Amphibien (EM: Gelbbauchunke - Ent-
wicklungspflege neu angelegter Klein-
gewässern od. kl. Seigen) 

5 Standorte 8.120,00 € 

M4.5 BL 

Weitere Tierarten (EM: Bachmuschel - 
Uferrandstreifen an aktuellen/ poten-
ziellen Bachmuschelvorkommen; Ent-
wicklungspflege) 

5 Standorte 31.678,95 € 

 Gesamt M4 biotoplenkende Maßnahmen (BL) 94.252,38 € 

 Gesamt M4 119.736,22 € 

Summe Biotopersteinrichtende Maßnahmen (BE) 
1.306.385,34 

€ 

Summe Biotoplenkende Maßnahmen (BL) 
1.599.507,40 

€ 

Summe Infrastrukturmaßnahmen (ISM) 859.288,71 € 

GESAMTSUMME 
3.765.181,45 

€ 
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10 Besucherlenkungskonzept 

10.1 Vorbemerkung 

Ausführliche Angaben zur Vorgehensweise, zur Einordnung bestehender Störungen 
und Konflikte im Projektgebiet und zu den bestehenden Maßnahmen zur Besucherlen-
kung sowie weitere erläuternde Abbildungen, Fotos und Tabellen sind dem Anhang zu 
entnehmen. Nachfolgend werden zusammenfassend und mit Bezug zu den Kartensät-
zen 6.1 und 6.2 die Ergebnisse und Maßnahmenkonzepte dargestellt. 
 
 

10.2 Maßnahmenkonzept zur Reduzierung von Störungen  

10.2.1 Grundsätze und allgemeine Überlegungen 

In diesem Kapitel werden Maßnahmen vorgestellt, die aus Sicht des Naturschutzes hilf-
reich wären, um den Schutz der Wiesenbrüter zu verbessern. Da zusätzliche Verbote 
und Sperrungen in der Regel auf deutlichen Widerstand stoßen, wurden solche Vor-
schläge bewusst auf die sehr störungskritischen Bereiche beschränkt. Auch die Erfah-
rungen aus dem Wiesmet und auch aus dem Gebiet zwischen Alesheim und Trommets-
heim zeigen, dass Sperrungen nicht zwangsläufig zu weniger Störungen führen. Um 
diese durchsetzen zu können, müssen regelmäßige Kontrollen durchgeführt und auch 
Bußgelder bei Zuwiderhandlungen ausgesprochen und durchgesetzt werden. Je mehr 
Sperrungen also in einem Gebiet vorhanden sind, umso größer muss der Personalein-
satz zur Kontrolle sein.  
 
Insgesamt erscheint es vielversprechender, der Störungsproblematik durch einen guten 
Aushandlungsprozess und eine ausreichende Anzahl an Alternativen beizukommen. 
Hierbei ist es hilfreich, wenn nachfolgende Grundsätze und Überlegungen berücksich-
tigt werden: 
– Naturschützende sollten bei ihrer Argumentation bedenken, dass Konflikte nicht nur 

auf der Sachebene ausgetragen werden. Vielmehr spielen auch kulturelle und emo-
tionale Werte eine wichtige Rolle. So ist der Zugang zur wohnortnahen Natur für 
viele Menschen mit „Heimat“ und „Identität“ verbunden. Der eigentliche Konflikt um 
Naturschutz findet deshalb häufig auf der Ebene der Emotionen und persönlichen 
Werte statt, die verletzt oder zumindest in Frage gestellt werden (vgl. BLUM et al. 
2014, ESER et al. 2013, VON RUSCHKOWSKI 2009, STOLL 2000).  

– Planungen für neue Verbote oder Sperrungen sollten seitens des Naturschutzes nicht 
klein geredet, verschwiegen oder hinter (vermeintlichen) Vorteilen versteckt werden. 
Vielmehr ist darauf zu achten, dass solche Bestrebungen gut erklärt, mögliche Ein-
schränkungen offen diskutiert und ausgehandelt werden. Dies bedeutet, dass den 
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Gemeinden und anderen betroffenen Gruppierungen die Möglichkeit gegeben wer-
den muss, auf die Maßnahmen zur Reduzierung von Störungen Einfluss zu nehmen 
– sowohl in Hinblick auf das Ausmaß der Einschränkungen als auch auf die Ein-
schränkung selbst. Mögliche Kompromisslinien finden sich häufig entweder in der 
zeitlichen Begrenzung der Einschränkungen oder in einer räumlichen Zonierung, so 
dass Kernbereiche während der Brutzeit geschützt sind, während gleichzeitig in den 
darum herum liegenden Gebieten eine Nutzung der Wege möglich ist. Bei den 
nachfolgenden Vorschlägen im Kap. 10.2.2 wurden diese Prinzipien berücksich-
tigt. 

– Bei einem guten und fairen Aushandlungsprozess sind die Menschen in die Ent-
scheidungsfindung einbezogen. Als Ergebnis eines solchen Prozesses können sie zu 
der Ansicht gelangen, dass eine bestimmte Einschränkung für sie akzeptabel ist, 
auch wenn sie persönlich das entsprechende Gebiet gerne in ihrer Freizeit nutzen 
würden. Meist ist ein solcher aufwändiger Prozess deutlich hilfreicher als die Einfüh-
rung von Verboten oder die Androhung drakonischer (Geld-)Strafen (vgl. Abb. 38 
im Anhang). Auch mit Humor oder Ironie kann man häufig eine stärkere Aufmerk-
samkeit erregen und eine Auseinandersetzung mit den Inhalten erwirken (vgl. Abb. 
39 im Anhang).  

– Konflikte mit Freizeitnutzenden kommen im Naturschutz häufig vor. Erfolgreiche Lö-
sungen finden sich häufig dort, wo es gelungen ist, gemeinsam mit den Verbänden 
und Gruppierungen Regelungen zu vereinbaren. So konnten im Projektgebiet bei-
spielsweise bereits Konflikte mit Gleitschirmfliegern in der Schwaigau durch eine 
Vereinbarung zum Verzicht auf Landungen während der Brutzeit entschärft werden. 
Ein weiteres gutes Beispiel sind Kooperationen zwischen Naturschutz, Kletterver-
bänden und Behörden im Bereich der Felskletterei. Die Partnerinnen und Partner 
dieser Kooperationen kommen regelmäßig zusammen und vereinbaren zeitlich be-
schränkte Sperrungen in Klettergebieten zum Schutz felsbrütender Vogelarten. Die 
vereinbarten Maßnahmen werden über die Verbände an die Mitglieder kommuni-
ziert und gesperrte Bereiche vor Ort gekennzeichnet38, 39. Außerhalb der Brutzeit ist 
das Klettern an den betreffenden Felsen möglich. Gerade dieses Beispiel ließe sich 
gut auf die Wiesenbrüterproblematik anwenden. 

– Um das Betreten der störungskritischen Bereiche zu vermeiden, sollten den Men-
schen ausreichende und vor allem auch attraktive Alternativen angeboten werden. 
Sie sollten nicht den Eindruck bekommen, dass sie auf Naturerleben, Sport oder 
Ausübung ihrer Hobbies verzichten müssen. Hierbei sind unterschiedliche Aspekte 
wichtig: 
 Ganzjährige Alternativen: Es sollten ganzjährig nutzbare Wege ausgewiesen 

 
38  Beispiel 1: Auflistung aktueller Sperrungen auf der Homepage der IG Klettern: https://ig-

klettern.org/naturschutz/aktuelle-sperrungen/ (zuletzt gesehen am 26.03.2021) 
39  Beispiel 2: Informationen des Arbeitskreise Klettern und Naturschutz Battert und 

Nordschwarzwald: http://www.klettern-nordschwarzwald.de/index.php?id=818 (zuletzt 
gesehen am 26.03.2021) 

https://ig-klettern.org/naturschutz/aktuelle-sperrungen/
https://ig-klettern.org/naturschutz/aktuelle-sperrungen/
http://www.klettern-nordschwarzwald.de/index.php?id=818
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werden, die Spazierrunden durch landschaftlich attraktive Gebiete ermöglichen. 
 Temporäre Alternativen: Wegsperrungen sollten nur für die tatsächlich störungs-

kritische Zeit (März bis Juli) gelten. So sind die Maßnahmen v. a. von der ein-
heimischen Bevölkerung eher akzeptabel. Mit solchen temporären Sperrungen 
wurden im Bereich des Kletterns bereits gute Erfahrungen gemacht (s. o.). 

 Leicht verfügbare Informationen: Informationen zu temporären Sperrungen und 
möglichst auch zum Wasserstand der Furten sollten tagesaktuell in einer (inter-
aktiven) Karte auf der Projekt-Homepage zu finden sein. Die Homepages der 
Gemeinden, Landkreise und Naturparke könnten auf diese Karte verlinken. Zu-
sätzlich sollte an allen zentralen Orten (z. B. an Parkplätzen oder an den Zu-
gängen zu den Gebieten) darauf hingewiesen werden, welche Wege aktuell 
betreten werden können. Über QR-Codes auf den Hinweisschildern kann auch 
hier auf die tagesaktuellen Informationen auf der Projekt-Homepage hingewie-
sen werden. Diese Informationen sind insbesondere für auswärtige Besucherin-
nen und Besucher wichtig, die eventuell nicht mit den lokalen Gegebenheiten 
und der Wiesenbrüter-Thematik vertraut sind. 

 
 
10.2.2 Konkrete Maßnahmen  

Anmerkung: Detaillierte Ausführungen zu den nachfolgenden konkreten Maßnahmen 
gegen Störungen sind dem Anhang zu entnehmen. 
 
Als Hauptstörquellen für die Wiesenbrüter wurden die Wegenutzung, frei laufende 
Hunde und verschiedene andere Freizeitaktivitäten, darunter insbesodere das Angeln 
identifiziert. Um diese Einflüsse auf die Wiesenbrüter zu verringern, werden die in Tab. 
62 im Überblick vorgestellten Maßnahmen anvisiert. Im Kartensatz 6.1 werden die 
aufgelisteten Maßnahmenvorschläge lagebezogen dargestellt.  
 
Tab. 62: Maßnahmenvorschläge zur Verhinderung von Störungen  

Maßnahme Erläuterung 

Störursache Wegenutzung 

Überprüfung bestehen-
der Ge- und Verbote 

Konsequente Umsetzung und Diskussion von weiteren Verschärfungen der 
Regelungen sowie Ausweitung der Kontrollen durch die Gemeinden, Na-
turschutzwacht, Gebietsbetreuungsteam auch mit Hilfe von Bußgeldern. 

Temporäre Wegsper-
rungen 

Temporäre Sperrungen während der Brutzeit (März bis Juli), regelmä-
ßige Kontrollen und Ahndung von Verstößen mit einem Bußgeld. 
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Maßnahme Erläuterung 

Bauliche Maßnahmen  Verhinderung der Durchfahrt für private Kfz durch die Errichtung 
von Schranken oder andere Barrieren. 

 Errichtung von künstlichen Bremsschwellen, wie Gitter, 
„Schlechtwegstrecken“, so dass eine Durchfahrt weniger attraktiv 
ist. 

 Unterbrechung der Straßen/Wege durch die Einrichtung von Fur-
ten. Furten sind für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, aber 
i. d. R. nicht für Pkw, passierbar. 

 Rückbau von Wegen, die durch zentrale Bereiche der Brutge-
biete führen und nicht zwingend für die landwirtschaftliche Nut-
zung benötigt werden. 

 Verschlechterung von Wegen z. B. durch stellenweise Rück-
bau der Decke oder Anlage eines Grünweges.  

Vereinheitlichung und 
Überarbeitung der be-
stehenden Beschilde-
rung für Fußgänger und 
Fußgängerinnen und 
Radfahrende 

 An allen relevanten Zugängen sollten anschauliche Tafeln das 
Anliegen zum Schutz der Wiesenbrüter erklären.  

 Es sollte bereits rechtzeitig vor den gesperrten Bereichen auf (tem-
poräre) Sperrungen und mögliche Alternativen hingewiesen 
werden. 

 Kennzeichnung: Alle Stichwege/Sackgassen sollten deut-
lich erkennbar als solche gekennzeichnet und mit einem Erläute-
rungsschild versehen werden. Zudem sollte es Hinweis auf Wege 
geben, die alternativ zur Verfügung stehen. 

 Der Duktus der Schilder sollte positiv und erklärend, durch-
aus auch humorvoll oder ironisch sein. Im Gegensatz zu einem 
gesetzlichen Verbot weckt dies die Aufmerksamkeit und das Inte-
resse der Besuchenden eher (vgl. Abb. 39 im Anhang). 

 Weitere Hinweisschilder zur Rücksichtnahme in regelmäßi-
gen Abständen auf den offenen Wegen (Wege nicht verlassen, 
Hunde an die Leine). 

Aufzeigen von Alterna-
tiven 

 Deutliche Markierung von offenen Wegen, die das ganze 
Jahr über begangen/befahren werden können. Auszeichnung ei-
nes Rundwegs, der das ganze Jahr über geöffnet und nutzbar ist. 

 Bessere Information: Herausgabe einer Karte, in der sowohl 
die ganzjährig zugänglichen als auch die temporär gesperrten 
Wege markiert sind. Bereitstellung der Informationen über Sper-
rungen und mögliche Alternativen bereits vor Betreten der Ge-
biete.  
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Maßnahme Erläuterung 

Einführung eines Tem-
polimits 

 Zur Reduzierung der Störungen, die von einer Durchfahrt mit Kfz 
durch Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete ausgehen, sollte an ein-
zelnen Stellen ein Tempolimit eingeführt werden.  

Sonstiges  Regelungen mit Angel-, Gleitschirmflieger- und Reitvereinen tref-
fen 

Störursache Hunde 

Wegegebot und infor-
mative Beschilderungen 

 Einführung eines Wegegebots und einer Anleinpflicht für 
Hunde in der Brutzeit. 

 Installation von Hinweisschildern an den Zugängen zu den je-
weiligen Wegen. Zusätzlich Hinweis auf Alternativen, die 
ganzjährig begangen werden können. 

 Deutliche Ausweisung der (Rund-)Wege, die ganzjährig be-
treten werden können. 

 Rechtzeitige Kennzeichnung aller Sackgassen inkl. kurzer Er-
läuterung (s. Abb. 36 im Anhang für Negativbeispiel, Abb. 40 im 
Anhang für Positivbeispiel). 

 Die genaue Lage der betroffenen Wege kann den Karten 6.1 
entnommen werden. 

Störursache Angeln 

Gründung eines Ar-
beitskreises „Angeln 
und Naturschutz“ 

Die regelmäßig durch Angelnde verursachten Störungen können nur ge-
meinsam mit den Angelverbänden gelöst werden. Hierfür könnte ein Ar-
beitskreis oder Runder Tisch gegründet werden, zu dem allen rele-
vanten Verbände und Behörden eingeladen werden. Im Rahmen dieses 
Arbeitskreises können Vereinbarungen getroffen werden, wie die beste-
henden Konflikte zukünftig entschärft werden können. 

Streuung der Informati-
onen 

Aktuell finden sich auf den einschlägigen Homepages zum Angeln im Mit-
telfränkischen Altmühltal kaum bzw. keine Informationen zum Natur-
schutz. Die Homepages werden größtenteils von den Angelverbänden 
und den Einrichtungen zur Tourismusförderung betrieben.  

In einem ersten wichtigen Schritt sollte auf die Betreibenden der Home-
pages zugegangen und Möglichkeiten zur Aufnahme naturschutzrelevan-
ter Informationen sollten ausgelotet werden. 

Temporäre Zugangsbe-
schränkungen 

Vorschläge für Orte, an denen das Angeln in der Brutzeit stärker regle-
mentiert werden sollte, sowie Vorschläge, an welchen Orten Angeln 
ganzjährig naturverträglich möglich ist, finden sich in der Karte. 
Bei dem Aushandlungsprozess mit den Angelverbänden sollte auch beach-
tet werden, dass Angelnde häufig mit dem Auto anreisen – entsprechend 
muss geklärt werden, welche Zufahrten geeignet sind und wo geparkt 
werden kann. 
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Maßnahme Erläuterung 

Beschilderung Errichtung von Schildern, auf denen die mit den Angelverbänden aus-
gehandelten Regelungen kommuniziert werden. 

Reglementierung der 
Gästekarten 

Gemeinsam mit den Verbänden sollte die Möglichkeit ausgelotet werden, 
die Ausgabe von Gästekarten in der Brutzeit einzuschränken. 

 
Störungen durch sonstige Nutzungsarten 

Über die bisher dargestellten Freizeitnutzungen hinaus werden im Projektgebiet auch 
weitere Aktivitäten ausgeübt, die potenziell zu Störungen der Wiesenbrüter führen kön-
nen: 
– Radfahren: Durch das Projektgebiet zieht sich der Altmühlradweg. Entlang dieses 

Weges kommt es selten zu Störungen. Problematisch sind Radtouren oder Abkür-
zungen abseits der offiziellen Radwege z. B. auf Wirtschaftswegen oder auf We-
gen die enden. Dieser Konflikt könnte dadurch entschärft werden, dass die Informa-
tionen zu dem Fernradweg (bspw. auf der Internetseite des Naturparks Altmühltal) 
mit Hinweisen zum Wiesenbrüterschutz versehen werden. Bisher fehlen diese Hin-
weise gänzlich. 

– Modellflug: Nach Aussage der lokalen Naturschutzfachleute wird Modellflug in der 
Regel auf festen Plätzen ausgeübt, deren Nutzung auch mit Regelungen zum Wie-
senbrüterschutz verbunden ist. Nichtsdestotrotz kommt es vereinzelt zu Störungen, 
die von diesen Plätzen ausgehen. Es wird deshalb empfohlen, die Betreibenden der 
Plätze in den Beteiligungsprozess mit den Gemeinden und anderen Nutzergruppie-
rungen einzubeziehen. 

– Gleitschirmflieger: In der Schwaigau existiert ein Schleppgelände für Gleitschirme 
und Hängegleiter. Dank lokaler Kooperationen finden sich alle relevanten Informa-
tionen zu Überflugverboten der Wiesenbrütergebiete während der Brutzeit inkl. Kar-
tendarstellung auf der Homepage des Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugver-
bands (DHV). Dieses Beispiel zeigt, wie durch Kooperationen mit den Verbänden 
Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können. 

– Reiten: Für einzelne Stellen im Projektgebiet wurden Störungen durch Reitende gemeldet. In 
der Regel stehen diese Störungen in Zusammenhang mit einzelnen Reithöfen vor Ort. Deshalb 
bietet es sich auch hier an, den direkten Kontakt mit den zuständigen Personen zu suchen 
und Regelungen zum Schutz der Wiesenbrütergebiete zu vereinbaren. 

 
 

10.3 Angebote für wiesenbrüterverträgliche Aktivitäten in 
der Natur 

Anmerkung: Weitere Ausführungen zu nachfolgenden allgemeinen und konkreten An-
gebotsvorschlägen (Kap. 10.3.1, 10.3.2) sind dem Anhang zu entnehmen. 
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10.3.1 Allgemeine Vorschläge 

Die Einrichtung von guten und interessanten Angeboten für störungsfreie Aktivitäten in 
der Natur spielt eine zentrale Rolle für die Frage, ob die geplante Besucherlenkung im 
Projektgebiet von der lokalen Bevölkerung als akzeptabel angesehen wird. Einheimi-
sche wie auch externe Gäste sollen sich eingeladen fühlen, die besondere Natur des 
mittelfränkischen Altmühltals so zu erleben, dass dies mit dem Schutz der Wiesenbrü-
terpopulationen vereinbar ist.  
 
Hierbei ist es gerade bei Einheimischen und Anwohnern, die in der Regel ihre „üblichen 
Wege und Runden“ vor der Haustür gehen, sehr wichtig, einen intensiven Kontakt zu 
suchen und im Austausch und gegenseitigem Miteinander gute und akzeptierte Alter-
nativen zu finden und umzusetzen. 
Tab. 63 stellt die für das Projektgebiet erarbeiteten allgemeinen bzw. übergeordneten 
Maßnahmenvorschläge im Überblick vor. 
 
Tab. 63: Allgemeine Maßnahmenvorschläge für Angebote 

1 Die Bezeichnung „Wiesenbrüterweg“ dient als Arbeitstitel und Vorschlag. Die endgültige 
Benennung der Wege (Dachbegriff) für die Freizeitnutzung erfolgt bei der Umsetzung im 
Projekt II. 

Maßnahme Erläuterung 

Einrichtung von Wegen  Themenwege, „Wiesenbrüterwege“1 mit guter, in-
formativer und themenbezogener Beschilderung entlang 
der Strecke, ggf. unterstützt durch Audioguides, auch ge-
zielt planbar als Alternativangebote außerhalb der Brutzen-
tren, insbesondere für Spaziergängerinnen und Spazier-
gänger mit Hunden.  

Einrichtung von Ziel- und Infor-
mationspunkten für Erholungs-
suchende 

 An allen relevanten Zugängen sollten anschauliche und aus-
führliche Info-Tafeln über das NGP informieren und das 
Anliegen zum Schutz der Wiesenbrüter erklären.  

 Aussichtspunkte (entweder Optimierung bestehender 
Einrichtungen oder Aufbau neuer z. B. mit kleiner In-
fohütte/Überdachung guter Beschilderung, Ruhebereich). 

 Ortsnahe Spielwiesen für Hunde (Hundewiese) mit Gerä-
ten. 

 Erstellung einer Ausstellung über die Ziele und Maß-
nahmen des Projektes für ein Wiesenbrüterzentrum, einer 
außerhalb des NGP anvisierten Naturschutz- bzw. Umwelt-
bildungsstation, zu den Themen Landwirtschaft (historische 
Entwicklung, früher/heute), Wasserhaushalt 
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Maßnahme Erläuterung 

(Besonderheiten der Altmühl, Überschwemmungen, Überlei-
tung) und Wiesenbrüterschutz bzw. Naturausstattung im 
Altmühltal. 

Kommunikation  Gesamtkonzept für eine schlüssige Beschilderung (Hin-
weisschilder) im Projektgebiet. 

 Verfügbarmachung und leichte Zugänglichkeit aller 
relevanten Informationen zu den Angeboten im Inter-
net, u. a. über die Projekt-Webseite (www.lebensraum-
altmuehltal.de). 

 
 
10.3.2 Konkrete Vorschläge 

Konkrete Vorschläge für wiesenbrüterfreundliche Maßnahmen zur Steigerung der Ak-
zeptanz für Aktivitäten in der Natur sind ortsbezogen identifiziert und formuliert und in 
Tab. 64 als biotoplenkende bzw. Infrastruktur-Maßnahmen zusammengetragen. Sie 
bauen dabei auf bereits vorhandenen Strukturen auf. Im Kartensatz 6.2 sind sie für das 
Projektgebiet visualisiert. 
 
 

http://www.lebensraum-altmuehltal.de/
http://www.lebensraum-altmuehltal.de/


PEPL „chance.natur Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 10 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 243 

Tab. 64: Bestand und Vorschläge für biotoplenkende bzw. Infrastruktur-Maßnahmen über die Einrichtung oder Ausweitung 
von Themenwegen und gekennzeichneten „Wiesenbrüterwegen“ im Projektgebiet 

TW = Themenweg, s. Kartensatz 6.2 

Ort Bestand bzw. neue Vorschläge Was könnte hinzukommen? Was muss bedacht werden? 

Muhr am See Bestand:  

 Vogelinsel Lehrpfad 

 Aussichtshügel 

 LBV-Naturschutzzentrum mit Informatio-
nen am Wanderparkplatz 

 Wanderweg, Rundweg (TW2), Wiesenbrüterweg von 
Muhr Bahnhof zum See (Anschluss zum Vogelinsel 
Lehrpfad), danach am Westufer des Sees entlang und 
weiter am Altmühlzuleiter in Richtung Mörsach (Be-
obachtungshügel), Gern (Kiebitz-Rundweg) und Orn-
bau („Klein-Wiesmet“). Möglichkeiten für einen Rund-
weg: Brücken bei Mörsach und Gern → Rückweg auf 
der anderen Seite des Zuleiters. 

 Zusätzlicher Beobachtungsturm am Nordwestufer des 
Sees: Blick ins Wiesmet und auf die Vogelinsel. Zu-
sätzlich begleitende Informationstafeln. (evtl. mit 
webcam und „streaming“ von einem Brutplatz, an un-
kritischer Stelle) 

 Ausschilderung ab Bahnhof Muhr 

 Können Wanderbusse oder Shuttle von Ornbau 
oder Mörsach zurück zum Bahnhof in Muhr ein-
gerichtet werden? 

 Werbung/Hinweisschild evtl. auch schon vor 
Heglau an der B13 (damit an Heglau vorbeige-
fahren wird) 

 Gibt es weitere Elemente in Muhr, die gemeinsam 
mit den Angeboten für Aktivitäten in der Natur 
vermarktet werden können, z. B. Hofläden mit 
Produkten aus der Region, Cafés, kulturelle Ein-
richtungen? 

 Wanderparkplatz südlich von Muhr (fast am See) 

 Bewerbung überregional auch für Übernachtungs-
gäste usw. 

 Bänke und Rastplätze einrichten an unkritischen 
Stellen 
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Ort Bestand bzw. neue Vorschläge Was könnte hinzukommen? Was muss bedacht werden? 

Muhr am See NEU  Einrichtung eines kleinen Rundwegs (TW3) nordwest-
lich von Muhr (Gebiet zwischen Nesselbach und dem 
Ort) als Teil der Großen Wiesmetumrundung 

 Kleine Spazierrunde 

 Evtl. geeignet für einen Themenweg für Familien 
mit kleinen Kindern 

 Wie sind die Eigentumsverhältnisse? Ist es mög-
lich, am Nesselbach entlangzulaufen? 

 Weg kann am Schloss Altenmuhr entlangführen 
(kann nicht besichtigt werden) 

 Wo kann geparkt werden? 

 Ausschilderung ab dem Bahnhof 

Ornbau Bestand:  

Kiebitz-Rundweg: ein Rundweg von Orn-
bau über Gern nach Ornbau. An den Ein-
gängen gibt es Infotafeln, es fehlen aber 
allgemeine Infos entlang der Wegstrecke. 

 Ausbau des Kiebitz-Rundwegs (TW11) zu einem Wie-
senbrüterweg mit Stationen und Informationstafeln. 

 Installation eines Beobachtungsturms westlich von 
Gern (auf dem durch den Bau des Altmühlsees ent-
standenen Hügel, westlich des Zuleiters) 

 Einrichtung einer Hundewiese nördlich des Ortes 

 Bestehender Wanderparkplatz direkt an der Alt-
mühl (südlich von Ornbau) → Anfahrtsweg aus-
schildern. 

 Bänke und Rastplätze einrichten 

 Werbung/Hinweisschild evtl. auch schon vor 
Heglau an der B13 (damit an Heglau vorbeige-
fahren wird). 

 Badestrand bei Gern mit der vorhandenen Gast-
ronomie in das Angebot einbeziehen. 

 Gibt es weitere Elemente in Ornbau, die gemein-
sam mit den Angeboten für Aktivitäten in der Na-
tur vermarktet werden können? Z. B. Hofläden mit 
Produkten aus der Region, Cafés, kulturelle Ein-
richtungen? 
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Ort Bestand bzw. neue Vorschläge Was könnte hinzukommen? Was muss bedacht werden? 

Ornbau Bestand:  

Parkanlage „Klein-Wiesmet“ am Bankerts-
graben, direkt westl. NSG Kappelwasen 
(nordöstl. Ortsrand) 

 Anbindung an Kiebitz-Rundweg (TW10) entlang östl. 
Ortsrand (Rand der Reutwiesen) 

 Einrichtung eines Bohlenstegs 

 Welche Eigentümer sind betroffen? 

 Entstehen hierdurch potenzielle Störungen für 
Wiesenbrüter? 

Ornbau NEU  Einrichtung eines ca. 2,7 km langen Hundespazierwe-
ges (TW9) westlich des Ortes 

 Ausweisung einer Hundeauslauffläche 

 

Ornbau NEU  Einrichtung verschieden langer Themenrundwege: 

1. Große Wiesmetumrundung (TW2): ca. 21 km, Aus-
gangs-/Endpunkt am neu einzurichtenden Wiesenbrü-
terzentrum; mit 7 Aussichtspunkten, von denen 4 neu 
sind 

2. Klein Wiesmet-Schnepfenbuck-Reutwiesen (TW10): ca. 
6 km, 4 Aussichtspunkte 

3. Klein Wiesmet-Schnepfenbuck-Gern (TW11): ca. 
7 km, Ausgangs-/Endpunkt am neu einzurichtenden 
Wiesenbrüterzentrum; mit 7 Aussichtspunkten 

4. Erweiterung zu 3. um ca. 1,7 km durch Abstecher zum 
„Monte Gero“ westlich Gern (TW12) 

 Zwischen Hirschlach und Bahnübergang nach gu-
ten Alternativen der Wegeführung suchen, derzeit 
wird der Weg in der Brutzeit jeweils nach Nor-
den verlegt 

Gern NEU  Einrichtung eines ca. 1,5 km langen Hundespazierwe-
ges südlich des Ortes (TW8) 
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Ort Bestand bzw. neue Vorschläge Was könnte hinzukommen? Was muss bedacht werden? 

Sommersdorf, 
Großenried 

NEU  ca. 4 km langer Themenrundweg (TW16) vom Som-
mersdorfer Schloss über die alte Eisenbahntrasse zum 
neu einzurichtenden Aussichtspunkt Mühlenbuck und 
wahlweisem Abstecher nach Großenried (weitere ca. 
2 km) (TW1) 

 Integration von 1-2 erklärenden Elementen und/oder 
Informationstafeln in den ohnehin stärker genutzten 
Auenbereichen zwischen Großenried und Kleinried 

 Gibt es weitere Elemente in Sommersdorf, die ge-
meinsam mit den Angeboten für Aktivitäten in der 
Natur vermarktet werden können? Z. B. Hofläden 
mit Produkten aus der Region, Cafés, kulturelle 
Einrichtungen (insb. Schloss, ehemalige Bahnstre-
cke)? 

Herrieden Bestand:  

ca. 10 km langer Naturlehrpfad zwi-
schen Neunstetten und Leutenbuch mit Ta-
feln, u. a. zu Wiesenbrütern40. 

 Ggfs. Ergänzung um weitere Inhalte rund um den 
Wiesenbrüterschutz. 

 Eingliederung in die Öffentlichkeitsarbeit des Projek-
tes. 

 ggf. Verlegung des Lehrpfades, falls er durch kriti-
sche Flächen führt bzw. Integration in die neuen 
Themenwege. 

Herrieden NEU  Einrichtung zweier Hundespazierwege (TW6) unter-
schiedlicher Länge im Südwesten von Herrieden und 
Ausweisung einer Hundeauslauffläche  

 Können weitere Elemente in Herrieden eingebun-
den werden, die gemeinsam mit den Angeboten 
für Aktivitäten in der Natur vermarktet werden 
können?  

Herrieden NEU  Einrichtung eines ca. 4 km langen Themenweges 
(TW5) im Süden mit Schwerpunkt Kiebitz, Insekten 
und anderen wertgebenden Arten 

 Kann ein neuer Übergang über die Altmühl süd-
lich Roth geschaffen und hierbei die kulturelle Be-
deutung der einst hier bestehenden alten Furt inte-
griert werden sowie stattdessen der alte Steg 450 
m flussaufwärts (quert sensible Bereiche) rückge-
baut werden? 

 Integration des Wegekonzeptes in die geplante 
Landesgartenschau. 

 
40 https://www.herrieden.de/page/de/freizeit-tourismus/aktivitaeten/wege/naturlehrpfad.php (zuletzt gesehen am 01.06.2021). 

https://www.herrieden.de/page/de/freizeit-tourismus/aktivitaeten/wege/naturlehrpfad.php
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Ort Bestand bzw. neue Vorschläge Was könnte hinzukommen? Was muss bedacht werden? 

Leutershausen Bestand:  

Storchenweg41: 12 km langer Wander-
weg rund um Leutershausen und teilweise 
entlang der Altmühlauen. 

 Ergänzung des Storchenwegs um 1-2 erklärende Ele-
mente und/oder Informationstafeln in den ohnehin 
stärker genutzten Auenbereichen bei Leutershausen. 

 Inhalte: Vorkommende Arten (insbesondere Störche), 
Auen, Wiesenbrüter. 

 

Gunzenhausen Bestand und NEU:  

Schilder (Teil des Lehrpfads Mittleres Alt-
mühltal sowie des Fischlehrpfads des 
Wasserwirtschaftsamts. Zusätzlich Wie-
senbrüterschild des Landkreises Weißen-
burg-Gunzenhausen) 

 Installation eines ca. 2 km langen Themenrundwegs 
(TW15) in den stadtnahen Grünflächen (Promenade) 
und am Storchenbiotop an der Altmühl. 

 Inhalte: Renaturierung, Storchenbiotop, Rastplätze von 
Wasservögeln am östlichen Seeufer. 

 Hintergrund: Die Altmühl bei Gunzenhausen wird in 
den nächsten Jahren durch das WWA neugestaltet. In 
diesem Zusammenhang hat die Stadt einen Aussichts-
punkt bei Gunzenhausen geplant, von dem aus das 
Storchenbiotop einsehbar ist. Dieser Aussichtspunkt 
könnte in einen möglichen Themenweg/Wiesenbrüter-
weg bei Gunzenhausen eingegliedert werden. 

 Integration der bisherigen Schilder in den The-
menweg. 

 Ggfs. Entfernung bestehender Schilder, wenn 
diese nicht mehr zeitgemäß sind. 

 Integration des geplanten Aussichtspunktes und 
des neuen Naherholungsbereiches im Bereich der 
Renaturierung an der Altmühlpromenade. 

Gunzenhausen NEU  Einrichtung eines ca. 8 km langen Themenrundwegs 
(TW4) zwischen Gunzenhausen und Unterasbach, 
über Aha; am Weg liegt ein neu einzurichtender Aus-
sichtspunkt am südl. Rand des Bühls. 

 Einrichtung eines Hundespazierwegs (TW7) mit Spiel-
wiese in den Altmühlwiesen südwestlich von Gunzen-
hausen. 

 Gibt es weitere Elemente in Gunzenhausen, Aha 
und Unterasbach, die gemeinsam mit den Ange-
boten für Aktivitäten in der Natur vermarktet wer-
den können? Z. B. Hofläden mit Produkten aus 
der Region, Cafés, kulturelle oder dörfliche Ein-
richtungen. 

 
41 https://www.leutershausen.de/galerie/4763/storchenweg.html (zuletzt gesehen am 01.06.2021). 

https://www.leutershausen.de/galerie/4763/storchenweg.html
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Ort Bestand bzw. neue Vorschläge Was könnte hinzukommen? Was muss bedacht werden? 

Zwischen Gunde-
lsheim und Ehl-
heim 

Bestand:  

 Schilder (Teil des Lehrpfads Mittleres 
Altmühltal sowie des Fischlehrpfads des 
Wasserwirtschaftsamts. Zusätzlich Wie-
senbrüterschild des Landkreises Wei-
ßenburg-Gunzenhausen) 

 Bank 

 Ein- und Ausstiegsstelle für Kanufahrer 

 Errichtung von Beobachtungsstationen an dem in 
Karte 6.1 markierten Ort westl. von Gundelsheim. 
Ausbau als versteckter Unterstand mit Fernglas mit di-
rektem Blick auf die Altmühl. 

 Ergänzung durch geeignete Informationstafeln. 

 Errichtung eines spielerischen Elements für Kinder. 

 Installation eines Rastplatzes mit Tischen und Bänken. 

 Integration der bisherigen Schilder, sofern dies 
sinnvoll ist. 

 Ggfs. Entfernung bestehender Schilder, wenn 
diese nicht mehr zeitgemäß sind. 

Alesheim NEU  Einrichtung eines ca. 10 km langen Themenrundwegs 
(TW14) westl. von Alesheim mit zwei ca. 1,5 km 
(TW17) und 2,6 km (TW18) langen weiteren Schlei-
fen zum Ort Wachenhofen; am Weg liegen drei neu 
einzurichtende Aussichtspunkte, u. a. auf einer ehem. 
Deponie bei Wachen-hofen. 

 Gibt es weitere Elemente in Alesheim, die gemein-
sam mit den Angeboten für Aktivitäten in der Na-
tur vermarktet werden können? Z. B. Hofläden mit 
Produkten aus der Region, Cafés, kulturelle oder 
dörfliche Einrichtungen. 

 Intensive Einbindung der Anwohner ist hier ziel-
führend, da Wege vorrangig von Einheimischen 
benutzt werden. 

Markt Berolzheim NEU  Einrichtung eines ca. 6,7 km langen Themenrundwegs 
(TW13) im Ort und nördl. von Markt Berolzheim, mit 
Verkürzungsmöglichkeit auf ca. 5,3 km 

 Wie oben 
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11 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

Die wesentliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist, über das Projekt, die Ziele und 
Maßnahmen zu informieren und aufzuklären, um damit Vorurteile abzubauen, Akzep-
tanz für die Maßnahmen zu schaffen und die Erreichung der Ziele zu fördern. Neben 
den oben genannten Maßnahmen zur Besucherlenkung (s. Kap. 10) sind folgende 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen: 
 
– die laufende Betreuung, Aktualisierung und Optimierung der Projekt-Website, 
– konsequente „Vermarktung“ von einzelnen Projektereignissen in den Medien, z. B. 

durch Pressemitteilungen/Kolumnen in Tageszeitungen und anderen Printmedien so-
wie Beiträgen in Funk und Fernsehen, aber auch in digitalen Medien, zum Beispiel 
auf Instagram, 

– die Fortführung des jährlichen Akteurstreffen zum BayernNetzNatur-Projekt „Wies-
met“ und Erweiterung um das Projekt bzw. Projektgebiet, 

– Herausgabe eines Jahresberichts und Veröffentlichung auf der Website, 
– Vorträge, Exkursionen und Führungen zu projekt- und gebietsspezifischen Themen, 
– Veranstaltung von Projektfesten zur Information über größere Maßnahmenbausteine 

bei Fertigstellung, 
– Auftakt- und Abschlussveranstaltung, 
– Präsenz mit Infoständen bei lokalen und regionalen Veranstaltungen, Festen, Märk-

ten oder Messen, 
– Vorführung von besonderen Biotopmanagement- und Pflegemaßnahmen (z. B. Mes-

serbalkenmahd), 
– Pflegeeinsätze mit Beteiligung von Bürgern, Schulen und anderen Gruppen z. B. 

Entbuschungen in Niedermooren, Streuwiesenpflege, Aufstellen von Zäunen zum 
Gelegeschutz oder Giftpflanzenbeseitigung, 

– Aktionen mit Schulen, Kindertagesstätten oder anderen Jugendgruppen, 
– Information von ehrenamtlichen Arten- und Naturschutzbetreuern. 
 
Hierzu ist auch die Erstellung von gedruckten und anderen Informationsmaterialien vor-
gesehen, insbesondere:  
– ein Projektflyer, der in kurzer Form über die Hintergründe und Inhalte des Projekts 

informiert (Fortschreibung des bestehenden Projektflyer aus Projekt I), 
– ein Flyer zur Besucherlenkung, der auch kartographisch Möglichkeiten und Grenzen 

für Besucherart aufzeigt, 
– ein Flyer speziell für „Hundgänger“, 
– Aufkleber zum Verteilen, 
– Kurzfilm über das Projekt, 
– themenbezogene Broschüren, Steckbriefe und eine übergeordnete Projektbroschüre 

(vorrangig als Download), 
– Rollups und andere Ausstellungselemente. 
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Eine wesentliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt II wird es auch sein, im 
Idealfall die vorliegenden Informationsangebote zu verschiedenen naturschutzrelevan-
ten Projekten und Aktivitäten im Gebiet zu bündeln, sich an bestehenden Netzwerken 
zu beteiligen bzw. diese zu unterstützen (z. B. die der Naturparkverwaltungen, der 
Gebietsbetreuung oder der Wiesenbrüterberatung) oder zumindest eine sinnvolle Ab-
stimmung dieser Informationskanäle zu erreichen. 
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12 Projektumsetzung und flankierende Maßnahmen 

12.1 Neue Ansätze des chance.natur-Projektes bei der Um-
setzung 

Das zentrale Ziel des Wiesenbrüterschutzes, die Vielzahl der potenziellen Akteure und 
Akteurinnen, die Besitzverhältnisse, kurz: die speziellen Umstände im Planungsraum 
erfordern besondere Ansätze und eine innovative Herangehensweise für die Erreichung 
der Ziele. Die Förderung und die Unterstützung durch den Bund und das Land im Rah-
men des chance.natur-Projektes eröffnen nun erstmalig die Möglichkeit, diese 
neuen Ansätze umsetzen zu können. Sie stellt sich in zwei Säulen dar: 
 
1. Aktivitäten des Wiesenbrüterschutzes mit räumlicher Fokussierung 

Zentrale Grundlage für alle Aktivitäten ist die Bewertung der Wiesenbrüterlebensräume 
zur Fokussierung der Maßnahmen. Wie in Kap. 8.2und Kap. 9.3.1 beschrieben, wur-
den hierbei erstmals, basierend auf aktuellen und zurückliegenden Brutdaten Gebiete 
in verschiedenen Kategorien abgegrenzt. Darüber hinaus wurden, basierend auf dem 
Potenzial, dem aktuellen Brutgeschehen und dem Wissen von Expertinnen und Experten 
prioritäre Umsetzungsräume identifiziert, d. h. die Räume, die die höchste Bedeutung 
für den Wiesenbrüterschutz und das höchste Potenzial für eine zielgerichtete Umsetzung 
aufweisen. 
 
Die Umsetzung und die hierbei nötige Schwerpunktsetzung der nachfolgend gelisteten 
Maßnahmen erfolgt entsprechend der Hierarchie und Bedeutung dieser Räume. Priori-
täre Umsetzungsräume (vgl. Abb. 30 und  
Abb. 25 bis Abb. 29) genießen dabei als „Filetstücke“ die höchste Priorität, gefolgt 
von Fokusgebieten der Kategorie I in zweiter Priorität und Fokusgebieten der Kategorie 
II sowie Trittsteingebieten in dritter Priorität.  
 
 

 

Abb. 30: Prioritäten bei der Umsetzung der Maßnahmen für Wiesen-
brüter 
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– Systematische „Flächensuche“ und „Flächensicherung“ zur Arrondierung zusam-
menhängender Maßnahmenbereiche:  
 Zielgerichtete Ansprache der Eigentümer und Eigentümerinnen; 
 Flächenerwerb; 
 langfristige Anpachtung; 
 Leistung von Ausgleichszahlungen; 
 freiwilliger Bewirtschaftungstausch; 
 freiwilliger Flächentausch; 
 vereinfachte Flurneuordnung. 

– Systematische Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Wasserrückhalt und 
Aufbau eines Wassermanagements unter Berücksichtigung des „Vernässungspo-
tenzials“: 
 Berücksichtigung der Geländehöhen und weiterer hydrologischer Grundlagen-

daten; 
 zielgerichtete Ansprache der Eigentümerinnen und Eigentümer und Bewirt-

schaftenden; 
 Anlage von Seigen;  
 temporäre Stauhaltung inkl. Management; Grabenabflachungen, Grabenauf-

weitung; 
 Geländemodellierung und Polderung; 
 Grabeneinengung, Sohlanhebungen; 
 Rückbau von Gräben und Drainagen. 

– Systematische Planung, Aufbau und Betreuung eines wiesenbrütergerechten Bewirt-
schaftungs- und Pflegemanagements: 
 Diversifizierung und gezielte „Steuerung“ der AUM-Maßnahmen in Koopera-

tion mit den zuständigen Ämtern; 
 mehr extensive Beweidung in Kooperation mit Nutzenden; 
 Aufbau und Pflege eines Netzes aus Altgras-, Brache- und Randstreifen  
 insbesondere durch Flächenerwerb; 
 rotierende Brach-, Schilf- und Gehölzflächenpflege. 

2. Übergeordnete Aktivitäten  

Darüber hinaus wird durch ein umfangreiches Bündel an weiteren Aktivitäten versucht, 
Problemlösungen auch auf übergeordneter Ebene herbeizuführen, in dem der Fokus auf 
die ganzen Region und ihre zahlreichen Akteuren und Akteurinnen gelegt wird. 
– Aufbau von Kooperationen und „Netzwerken“ (nach dem Prinzip „Freiwilligkeit“): 

 mit Bewirtschaftenden, den unteren Naturschutzbehörden und Ämtern für Land-
wirtschaft für mehr extensive Nutzungen; Ziele:  

➢ Steigerung der extensiven Beweidung, 
➢ Bewirtschaftungsmanagement mit zielgerichteter Verteilung und Steige-

rung der Agrarumweltprogramme in den Schwerpunktgebieten; 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 12 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 253 

 mit der Wasserwirtschaft für mehr Wasserrückhalt und Reduzierung der „Ku-
lissenwirkung“; 

 mit dem Amt für ländliche Entwicklung für mehr Flächensicherung;  
 mit Jägerschaft für Prädationsmanagement; 
 mit Kommunen, Anwohnerinnen und Anwohnern und Tourismus für Besucher-

lenkung und weniger Störungen; 
 mit Fischereiverbänden und Angelnden für weniger Störungen. 

– Aufbau neuer „Wertschöpfungen“ aus extensiver Nutzung 
 Informieren, Unterstützen und Begleiten neuer Initiativen und Kooperationen 

für neue Produkte und neue Vermarktung von Erzeugnissen aus der wiesenbrü-
tergerechten Nutzung mit Fokus zunächst auf 
➢ Heu- und Futtermittelverwertung aus extensiver Wiesennutzung, 
➢ Fleischerzeugnissen aus der extensiven Beweidung, 
➢ „Heumilch“, 
➢ „Graspapier“; 

 Mitwirkung bei der Entwicklung von Qualitätskriterien, neuer Label oder Dach-
marken unter Prämisse „Wiesenbrüterschutz“; 

 Unterstützen der „Netzwerkarbeit“ mit Bewirtschaftenden, Ämtern, Kommunen 
und Regionalentwicklung. 

 

12.2 Maßnahmenbegleitende Untersuchungen 

Für das Projekt II sind zu Beginn für eine Reihe der Maßnahmen zunächst Erfassungen 
und Kartierungen notwendig, die nicht nur den aktuellen Bestand von Struktur- und Bio-
topelementen wie Gehölze oder Gräben/Drainagen umfassen, sondern auch fachliche 
Bewertungen in Form von Bodenanalysen oder vegetationskundlichen und faunistischen 
Untersuchungen vor der eigentlichen Maßnahmenumsetzung (Tab. 65). Ziel der Erfas-
sungen ist zum einen die Erarbeitung von detaillierten, flächenscharfen und aktuellen 
Bestandsgrundlagen für die Detailplanungen und Maßnahmenumsetzung und zum an-
deren die Feststellung der fachlichen Eignung der Flächen oder Teilflächen. Zu nennen 
ist hier zum Beispiel die Überprüfung von Wiesenbeständen in Hinblick auf die Einstu-
fung als Lebensraumtyp „Magere Flachlandmähwiesen“ (LRT 6510), was einer Bewei-
dung eher entgegenstehen würde. Eine aktuelle Erfassung kurz vor der Ausführungspla-
nung ist notwendig, da es sich z. T. um relativ dynamische Biotoptypen handelt. Diese 
Erfassungen sollen, soweit möglich, weitestgehend durch das Projektteam durchgeführt 
werden. Für spezielle, fachlich anspruchsvolle Untersuchungen wie z. B. vegetations-
kundliche Kartierungen oder Bodenanalysen ist auch externer Fachverstand einzubin-
den. 
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Für das Biotopmanagement und zur Steuerung der Maßnahmen sind darüber hinaus 
maßnahmen- bzw. projektbegleitende Untersuchungen, vor allem in Hinblick auf das 
von Jahr zu Jahr variierende Wiesenbrütergeschehen notwendig. Hierzu zählen jährlich 
wiederkehrende Wiesenbrüterrevierkartierungen, Gelegekartierungen und Feststellun-
gen des jährlichen Bruterfolgs. Diese jährlichen Untersuchungen sind sowohl für die 
Feststellung des Bruterfolgs als auch vor allem zur Steuerung der an die Brutsituation 
angepassten Pflege und Bewirtschaftung unerlässlich. 
 
Tab. 65: Überblick über die maßnahmenbegleitenden Untersuchungen 

(P = Projektteam / E = bei Bedarf mit externer Unterstützung) 

Kontrol-
len/Unter-
suchungen 

Rhythmus Methodik Umgriff Ziel 
Durchfüh-
rung durch 

Aufnahme 
von Habitat- 
und Biotop-
strukturen 

Einmalig vor 
der Maß-
nahme und 
bei Bedarf 
nachher 

Aufnahme des je-
weils aktuellen 
Bestandes insb. 
von Gehölzen, 
Schilf, Altgras-
streifen  

Fokusgebiete 
gemäß Priorisie-
rung 

Planungsgrund-
lage für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen 

P 

Aufnahme 
von Gräben, 
Drainagen 
und Überfahr-
ten sowie 
Mulden 

Einmalig vor 
Maßnahme 

Über die amtli-
chen Daten hin-
ausgehend Auf-
nahme aller Ent-
wässerungsgrä-
ben, Wegseiten-
gräben inkl. Über-
fahrten, Draina-
gen (soweit fest-
stellbar) und von 
bestehenden Ge-
ländemulden  

Fokusgebiete 
gemäß Priorisie-
rung 

Planungsgrund-
lage für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen / 
Wasserma-
nagement 

P 

Hydrologische 
Untersuchun-
gen / Was-
serstandsmes-
sungen 

Laufend Messung und 
Überwachung der 
Wasserstände bei 
Wasserrückhalte-
maßnahmen 

Maßnahmenbe-
reiche zur Ver-
besserung des 
Wasserrückhalts 

Planungsgrund-
lage für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen; 
Steuerung des 
Wasserrück-
halts zur Errei-
chung optima-
ler Zustände 
und Vermei-
dung von Be-
einträchtigun-
gen  

P 
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Kontrol-
len/Unter-
suchungen 

Rhythmus Methodik Umgriff Ziel 
Durchfüh-
rung durch 

Limnologische 
Untersuchun-
gen 

Bei Bedarf Aufnahmen der 
Gewässerstruktur 
und der Gewäs-
sergüte (Saprobi-
enindex, Makro-
zoobenthos)  

Maßnahmenbe-
reiche zur Ver-
besserung des 
Wasserrück-
halts, zur Ge-
wässerrenaturie-
rung sowie bei 
Gewässerneu-
anlagen 

(vsl. 10 Untersu-
chungsstrecken) 

Planungs- und 
Kontrollinstru-
ment für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen, 
für Wasserrück-
halte- und Rena-
turierungsmaß-
nahmen 

P / E 

Bodenanaly-
sen 

Bei Bedarf Analyse von mög-
lichen Belastun-
gen/Altlasten 
inkl. Bewertung 
der Verwertung  

Bei Erdarbeiten 
sofern nicht be-
reits bekannt 

(vsl. 10 Probe-
flächen) 

Planungsgrund-
lage für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen, 
Erfassung mög-
licher Altlasten 
und Ermittlung 
von Verwer-
tungsmöglich-
keiten des Bo-
dens 

E 

Vegetations-
kundliche Auf-
nahmen 

einmalig vor 
Maßnahme 
bei Bedarf 

Erfassung des Bio-
top- und Lebens-
raumtyps inkl. Be-
wertung entspre-
chend den Kar-
tieranleitungen 
Bayerns 

Fokusgebiete 
gemäß Priorisie-
rung 

(vsl. 20 Untersu-
chungsbereiche) 

Planungsgrund-
lage für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen 
(insb. bei Be-
weidung und 
Wasserrückhal-
temaßnahmen) 
zur Überprü-
fung der Wer-
tigkeit 

P / E 

Faunistische 
Untersuchun-
gen 

einmalig vor 
Maßnahme 
bei Bedarf 

Stichprobenartige 
Erfassung von 
Heuschrecken, Li-
bellen, Tagfaltern 
oder Amphibien 

Wiesenbrüter-
erfassung 

Jährlich Wie bisher: Erfas-
sung der Reviere 
der Wiesenbrüter 
einschließlich Ge-
legekartierung 
und Ermittlung 
des Schlupf- und 
Bruterfolges bei 
Großem Brachvo-
gel, Ufer-
schnepfe, Rot-
schenkel und Kie-
bitz 

Fokusgebiete 
Kategorie I 

(alle 5 Jahre 
auch in den 
Zwischenberei-
chen, d. h. flä-
chendeckend im 
Fördergebiet) 

Planungsgrund-
lage für biotop-
ersteinrichtende 
und -lenkende 
Maßnahmen 

E 
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12.3 Planungs- und Abstimmungsprozess 

Aufbauend auf den bereits vorliegenden Bestandsdaten, den noch zu erfassenden ak-
tuellen Biotopzuständen, den Maßnahmenkatalogen, den Zielen und Priorisierungen 
sind zu bestimmten Maßnahmen vor der Umsetzung noch Konzepte und Detailplanun-
gen zu erarbeiten, mit deren Hilfe die weiteren notwendigen Arbeitsschritte durchge-
führt werden können, d. h. die Abstimmungen mit Eigentümerinnen und Eigentümern, 
Bewirtschaftenden, Behörden, Kommunen und anderen Nutzenden. Diese Arbeiten 
werden weitestgehend vom Projektteam ausgeführt. Bei bestimmten Maßnahmen kön-
nen darüber hinaus auch öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren, beispielsweise 
zu wasserrechtlichen Verfahren, erforderlich werden, wofür Genehmigungsplanungen 
zu erstellen sind. Sollten hierbei weitere fachspezifische Leistungen, wie etwa hydrauli-
sche Berechnungen notwendig werden, sind externe Fachleute einzubeziehen. 
Detailplanungen werden vor allem bei den folgenden Maßnahmenkomplexen erforder-
lich werden: 
– Maßnahmen zur Rückvernässung und zum Wassermanagement (temporärer Auf-

stau, Geländemodellierung, Polder, Grabenaufweitungen, Anlage und Pflege von 
Mulden), 

– Aufbau eines Netzes aus Brachestreifen einschließlich der rotierenden Pflegekon-
zepte, 

– Renaturierungen von Gewässern. 
 
 

12.4 Flächensicherung durch Ausgleichszahlungen, lang-
fristige Pacht und Flächenerwerb (einschließlich Flä-
chentausch) auf freiwilliger Basis 

Für die Umsetzung der Maßnahmen werden prinzipiell ausreichend große Räume mit 
zusammenhängenden Flächen benötigt, die dafür in Frage kommen (s. a. Kap. 9.3.1). 
Dies trifft nicht nur auf die Beweidung zu (s. a. FRÜH-MÜLLER et al. 2022), sondern auch 
auf Maßnahmen zur Schaffung von Nutzungsmosaiken oder bei Wasserrückhaltemaß-
nahmen. Insbesondere bei punktuellen, aber flächenwirksamen Maßnahmen zum Was-
sermanagement sind zusammenhängende Flächen essenziell für den Erfolg und die 
Akzeptanz. 
 
Die Flächensicherung ist vor allem dann anzustreben, wenn die Maßnahmen ansonsten 
nicht umgesetzt werden können, also z. B. zur Arrondierung von Maßnahmenkomple-
xen in Schwerpunktgebieten oder um Raum für Grabenaufweitungen, Vernässungen 
oder größere Beweidungen zu schaffen. Die Schwerpunkte der Flächensicherung liegen 
in den prioritären Umsetzungsräumen. 
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Oberstes Ziel ist es, hierfür zunächst die Flächen der Öffentlichen Hand, also des Frei-
staates, der Landkreise und der Kommunen, sowie der Naturschutzverbände, der Stif-
tungen, der Kirchen und andere Flächen mit bestehenden Zweckbindungen für Natur-
schutz auch durch Tausch für die Umsetzung von Maßnahmen einzubringen.  
 
Ausgleichszahlungen für dauerhafte Erschwernisse, langfristige Pacht, Tausch und Er-
werb erfolgen auf freiwilliger Basis.  
 
Unterstützend sollten bodenordnende Maßnahmen (z. B. freiwilliger Flächen- oder Be-
wirtschaftungstausch, vereinfachte Flurneuordnungen in Kooperation mit dem Amt für 
Ländliche Entwicklung ALE) als Instrumentarium eingesetzt werden, um in Abstimmung 
mit den Bewirtschaftenden geeignete Flächen in enger Nachbarschaft aggregieren, op-
timal bewirtschaften oder pflegen und langfristig sichern zu können. Anzustreben ist 
auch der Erwerb von Tauschgrundstücken in Abstimmung mit den Bewirtschaftenden 
und im räumlichen Zusammenhang. Dies ist vor allem in den prioritären Umsetzungs-
räumen (s. Kap. 9.3.1) dringend anzustreben, um hier wirkungsvolle Wasserrückhal-
tung und wiesenbrüterverträgliche Wiesennutzung umsetzen zu können. Essenziell ist 
auch der Erwerb von Tauschflächen außerhalb des Fördergebietes und, soweit möglich, 
auch innerhalb des Fördergebietes in Bereichen mit nachrangiger naturschutzfachlicher 
Bedeutung. 
 
Flächenerwerb und Flächentausch erfolgen auf freiwilliger Basis in Abstimmung und mit 
Bereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer. Falls 
der Flächenerwerb oder -tausch nicht erreicht werden kann, sind zur Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen die Möglichkeiten und die Bereitschaft einer langfristigen 
Flächenpacht auf 30 Jahre oder einer Ausgleichszahlung für dauerhafte Mehraufwen-
dungen und Mindererträge, die durch projektbedingte Nutzungseinschränkungen ver-
ursacht werden, zu prüfen und zu vereinbaren.  
 
Unter Berücksichtigung der herrschenden großen Nachfrage nach landwirtschaftlichen 
Flächen und der generell geringen Verkaufsbereitschaft wird ein Flächenerwerb im Um-
fang von ca. 30 ha für realistisch erachtet. Zusätzlich sollen Flächen langfristig gepach-
tet werden, wobei auch hier aufgrund der langfristigen Bindung derzeit eher von einer 
geringen Akzeptanz ausgegangen wird und eine Pacht im Umfang von 10 ha ange-
strebt wird. Das Instrument der langfristigen Ausgleichszahlung soll vor allem bei klei-
nen Flächen bzw. Teilflächen angestrebt werden, z. B. bei der Anlage von Mulden oder 
Uferabflachungen, die innerhalb eines Grundstücks auf Teilflächen zu Erschwernissen 
oder Ertragsverlusten führen. Da auch hier aufgrund der langfristigen Bindung und der 
geringeren finanziellen Transferleistungen eine geringere Nachfrage erwartet wird, 
wird angestrebt, das Instrument auf einer Fläche von 5 ha einzusetzen. 
 
Die Schwerpunkte des Flächenerwerbs, der Pacht und der Ausgleichzahlungen liegen 
in den prioritären Umsetzungsräumen. Der Erwerb von Flächen wird darüber hinaus 
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auch außerhalb der Schwerpunkträume und außerhalb des Fördergebietes angestrebt, 
um geeignete Tauschgrundstücke zur Verfügung stellen zu können. 
 
Die Maßnahmen sind durch grundbuchlichen Eintrag zu sichern. 
 
 

12.5 Entschädigungszahlungen für temporären Ertragsver-
lust 

Schließlich sind auch Entschädigungszahlungen bei zeitweise auftretenden Erschwer-
nissen und Ertragsminderungen in Betracht zu ziehen. 
 
Temporäre Erschwernisse und/oder Ertragsverluste sind vor allem bei den geplanten 
Maßnahmen zum Gelegeschutz, d. h. den Gelegeschutzzäunungen sowie bei den 
Wasserrückhaltemaßnahmen während der Brutzeit zu erwarten. Bei den Zäunungen 
wird angestrebt, eine Fläche von insgesamt etwa 80 – 90 ha zu sichern, wobei diese 
auf mehreren Teilflächen stattfinden wird. Die temporären Wasserrückhaltemaßnahmen 
können auf Teilflächen, je nach Stauhöhe und -länge zu späteren Schnittzeitpunkten 
und/oder auch zu Ausfällen bzw. Beeinträchtigungen des Schnittgutes, d. h. zu Min-
dererträgen führen. Bei 40 geplanten Einrichtungen kann von einer betroffenen Fläche 
von etwa 10 – 20 ha ausgegangen werden. In der Summe wird somit davon ausge-
gangen, dass auf etwa 100 ha Entschädigungszahlungen für temporäre Ertragsverluste 
und/oder Erschwernisse anfallen können.  
 
 

12.6 Einbindung der Flächeneigentümer und -eigentüme-
rinnen, -bewirtschaftenden und -nutzenden 

Ein wesentlicher Schritt zur Erreichung der Projektziele ist die Beteiligung und Einbin-
dung der Eigentümer und Eigentümerinnen sowie der Flächennutzenden in die Maß-
nahmenprozesse. Die Ansprache und Information dieses Personenkreises vor der Maß-
nahmensetzung und die Einbindung und Rücksprache mit den Beteiligten während der 
Umsetzung sind essenziell, um Akzeptanz für die Maßnahmen, Bereitschaft für Mitar-
beit und Unterstützung sowie eine zielgerichtete Umsetzung zu erreichen.  
 
Die verschiedenen Akteure können unterschiedlich eingebunden werden: 
– Eigentümer und -eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafte-

rinnen werden angesprochen, um über Erwerb, Tausch oder langfristige Pacht 
oder Maßnahmen zu informieren, und zu erreichen, dass sie Flächen zur Umset-
zung von Maßnahmen zur Verfügung stellen. Für die prioritären Umsetzungsräume 
(s. Kap. 9.3.1) und die Fokusgebiete I ist eine Ansprache aller 
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Flächeneigentümerinnen und -eigentümer anzustreben (s. a. H&S GBR & KOINÉ 

GMBH 2022). 
– Landwirtinnen und Landwirte werden kontaktiert, um mit ihnen in einen inten-

siven Informations- und Abstimmungsprozess zu treten. Die Erzeugung von Akzep-
tanz (z. B. für mehr Wasserrückhalt) und der Bereitschaft zur Mitarbeit kann nur 
mittels umfassender Erläuterungen der potenziellen Instrumente, Maßnahmen und 
Konzepte, dem zur Verfügung stehenden finanziellen Ausgleich sowie der gemein-
samen Erarbeitung intelligenter Lösungen ermöglicht werden, wie z. B. Wasserrück-
haltemaßnahmen, die in Trockenzeiten auch den Ertrag sichern. 

– Der bereits begonnene Prozess der Einbindung der Fischereiverbände muss wei-
tergeführt werden, um geeignete Regelungen zur Reduzierung von Störungen in der 
Brutzeit zu finden. Hierbei ist beispielsweise die Unterstützung bei der Suche nach 
alternativen Angelstellen und die Weitergabe von Informationen an die Angelnden 
wichtig. 

– Im Zuge des Prädationsmanagements ist vorrangig die Jägerschaft zu gewinnen. 
Die bereits bestehenden Kontakte und Kooperationen sind weiter auszubauen und 
zu intensivieren. Eine Beteiligung und Zusammenarbeit bei Fuchs- und Wildschwein-
kontrolle sowie der Ausdehnung auch auf Kleinräuber (Marder, Wiesel, Waschbär) 
steht hier im Vordergrund. 

– Mit Erholungssuchenden, Anwohnerinnen und Anwohnern ist insbeson-
dere in den prioritären Umsetzungsräumen für Wiesenbrüter die Bildung von Ar-
beitskreisen und Workshops vorgesehen, um zusammen mit den Gemeinden auf-
bauend auf das Besucherlenkungskonzept konkrete Maßnahmen abzustimmen und 
umzusetzen. Hierbei sollten auch Alternativangebote, wie z. B. die Optimierung 
oder Kennzeichnung von Spazierwegen außerhalb der Brutgebiete, diskutiert und 
eine Akzeptanz für temporäre Sperrungen herbeigeführt werden. 

 
 

12.7 Einbindung der bestehenden Gebietsbetreuung und 
der bestehenden Naturschutzaktivitäten  

Die Umsetzung eines Naturschutzgroßprojekts ist ohne Gebietsbetreuung, d. h. ohne 
fortlaufende Überwachung des Wiesenbrütergeschehens und der Besucherlenkung vor 
Ort, nicht realistisch. Es gibt bereits eine Reihe von Institutionen und Personen, die sich 
bis dato intensiv im Gebiet engagieren, wie die Gebietsbetreuung des Landesbundes 
für Vogelschutz e.V., das Team der Wiesenbrüterberatung, die Naturschutzwacht und 
der Landschaftspflegeverband Mittelfranken. 
 
Die Aufgaben, die von diesen Institutionen und Personen im Gebiet übernommen wer-
den, wie die Gelegebetreuung, die Beobachtung der Familienverbände der Vögel, das 
Management von „Ad hoc“-Maßnahmen zum Gelegeschutz (z. B. Einzelgelegeschutz 
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oder Steuerung der Mahden im Kontakt mit den Bewirtschaftenden), das Überwachen 
des Bruterfolgs oder der Besucherlenkung sind essenziell, aber auch sehr personalin-
tensiv und aufwändig. 
 
Eine vollständige Übernahme dieser Aufgaben in das Projekt wäre nicht leistbar oder 
zielführend. Daher ist die Fortführung und – soweit möglich – auch die Erweiterung der 
bestehenden externen Gebietsbetreuung, der Wiesenbrüterberatung und der Natur-
schutzwacht sowie die kooperative Zusammenarbeit der genannten Institutionen mit 
dem Projektteam unabdingbar. Um Überschneidungen zu vermeiden, ist auf eine klare 
Aufgabenverteilung zu achten. 
Im Einvernehmen mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., der Träger der 
bestehenden Gebietsbetreuung ist, strebt dieser an, soweit es die Förderung durch 
den Bayerischen Naturschutzfonds ermöglicht, die Gebietsbetreuung auf das gesamte 
Fördergebiet auszudehnen, den Fokus auf die Arbeit vor Ort, d. h. die „unmittelbare 
Arbeit am Vogel“ zu legen und das Projektteam bei seiner Arbeit zu unterstützen. Die 
Aufgabenschwerpunkte sind:  
– Laufende Beobachtung und Überwachung des jährlichen Brutgeschehens der Wie-

senbrüter einschließlich  
 der Betreuung der Gelege und Familienverbände bis zum Flüggewerden bei 

Großem Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Kiebitz und 
 der Ermittlung des Schlupf- und Bruterfolgs. 

– Durchführung von „Ad hoc“-Maßnahmen vor Ort, insbesondere  
 bei Gelegefund Kontaktaufnahme zum/zur Bewirtschaftenden der Fläche und 

Abschluss einer „Ad hoc“-Vereinbarung mit festgelegten Maßnahmen unter Be-
achtung etwaiger VNP-Vollzugshinweise und Entschädigungszahlungen und 

 Abstecken der Nestbereiche (Einzelgelegeschutz) zur Aussparung eines Bewirt-
schaftungsfensters einschließlich  

 der hierfür notwendigen laufenden Beratung der Bewirtschafter und Kontrolle 
der Maßnahmen. 

– Unterstützung und Beratung des chance.natur-Projektteams und Einbringen der de-
taillierten Vorortkenntnisse 
 durch Erarbeitung von Vorgaben für großflächige Elektrozäune oder andere 

Maßnahmen zum Schutz der Wiesenbrüter, 
 bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen und  
 bei Kooperationen mit den zuständigen Jagd- und Fischereiverbänden,  
 beim Konfliktmanagement sowie 
 bei der Förderung der Akzeptanz und Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Veranstal-

tungen, Presseartikel und andere Maßnahmen. 
 
Die ehrenamtlich tätigen und mit den Naturschutzbehörden eng zusammenarbeitenden 
Wiesenbrüterberater und -beraterinnen und der Naturschutzwächter soll-
ten im Fördergebiet, wie bereits jetzt der Fall, weiterhin ihren Arbeitsschwerpunkt auf  
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– die Überwachung der Besucherlenkungsmaßnahmen und Kontrolle von Verstößen, 
– die Aufklärung von Besuchenden zur Akzeptanzschaffung und Einhaltung der not-

wendigen Verhaltensweisen und zur generellen Wertigkeit des Gebietes, aber auch  
– die Unterstützung der Gebietsbetreuung sowie künftig auch des Projektteams beim 

Gelegeschutz oder der Umsetzung von anderen Maßnahmen insbesondere in der 
Funktion als Ansprechpartner der Bewirtschaftenden 

legen. 
 
 

12.8 Dauerpflegemaßnahmen mit Hilfe von Agrarumwelt-
programmen  

Agarumweltprogramme sind für die langfristige Sicherung der Projektziele insbeson-
dere dann notwendig, wenn wiederkehrende Maßnahmen nötig sind, die aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betriebe nicht sinnvoll sind. 
Relevant sind insbesondere Vertragsnaturschutzprogramm (VNP), Kulturlandschaftspro-
gramm (KULAP) und die Förderung nach den Landschaftspflege- und Naturparkrichtli-
nien (LNPR)42. 
 
Bei der Inanspruchnahme zusätzlicher Förderinstrumente muss eine Doppelförderung 
ausgeschlossen werden. Im Fokus stehen hier also flankierende Maßnahmen, die über 
das Naturschutzgroßprojekt nicht oder nur eingeschränkt gefördert werden können, 
insbesondere Daueraufgaben wie die Erhaltungspflege und naturverträgliche Bewirt-
schaftung von Flächen.  
– Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) und Erschwernisausgleich (EA) als 

Ausgleichszahlungen für die Anpassung der Flächennutzung und Fortsetzung der 
naturverträglichen Pflege und Bewirtschaftung sind für eine langfristige Sicherung 
der Projektziele essenziell. Allerdings ist die räumliche Verteilung der Einzelmaß-
nahmen nicht immer günstig, ausreichend oder zielführend. Beispielsweise wird 
Maßnahme H23 (Spätmahd mit Schnittzeitpunkt ab 1.7.) sehr häufig vereinbart 
(1.267 ha im Jahr 2021), weshalb sie häufig in größerem Verbund nebeneinander 
liegen, Maßnahme H26 (Frühmahd bis 14.6. und Bewirtschaftungsruhe bis 31.8.) 
wird dagegen mit 4,4 ha viel zu selten gewählt (H&S GBR & KOINÉ GMBH 2022). 
Deshalb ist sowohl eine Diversifizierung und größere räumliche Durchmischung als 
auch – in Bezug auf die geförderte Gesamtfläche – eine Ausweitung – insbesondere 
der Maßnahme H26 – anzustreben.  

– Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien (LNPR) für die Förderung in-
vestiver Maßnahmen zur Gestaltung und Erhaltung geschützter, im Bestand gefähr-
deter Arten und ihrer Lebensräume. Zuwendungen sind Anteilfinanzierungen bis zu 

 
42  https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/index.htm 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/index.htm 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/index.htm
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70 % der förderfähigen Gesamtkosten, in manchen Fällen (z. B. bei stark gefährde-
ten Rote Liste-Arten, Maßnahmen in NSGs oder Natura 2000-Gebieten) kann die 
Förderung höher ausfallen. Antragsberechtigt sind Verbände (z. B. Landschaftspfle-
geverbände), Kommunen und Privatpersonen. Da ersteinrichtende investive Maß-
nahmen durch das chance.natur-Projekt finanziert werden, sind Zuwendungen nach 
den LNPR v. a. für investive Maßnahmen nach Projektende oder als flankierende 
Maßnahmen, die nicht über chance.natur gefördert werden können, relevant. Hier-
bei ist sicherzustellen, dass keine rechtliche Verpflichtung für die Finanzierung der 
Maßnahmen, z. B. durch Auflagen aus vorigen Zuwendungsbescheiden, besteht. 

– Kulturlandschaftsprogramm (KULAP): Das KULAP bietet auch Maßnahmen 
an, die den Projektzielen dienen. Im Jahr 2021 standen lediglich 227 ha (6,4 % 
der KULAP-Fläche) unter solchen Verträgen (H&S GBR & KOINÉ GMBH 2022). Der 
geringe Anteil an KULAP-Maßnahmen im Fördergebiet begründet sich auch 
dadurch, dass in Natura 2000-Gebieten, in den Wiesenbrütergebieten und in kar-
tierten Biotopen das VNP fachlichen Vorrang vor KULAP hat, da die Maßnahmen 
zielgerichteter sind und flächenscharf vereinbart werden. 

 
Wie oben ausgeführt, ist anzustreben, neben einer Ausweitung, bei der Anwendung 
der Agrarumweltprogramme auch systematischer vorzugehen. Notwendig ist eine an 
fachlichen Kriterien, den Erfordernissen der Wiesenbrüter und der Fläche orientierte, 
zielgerichtete und passgenauere Durchmischung und Anwendung der Programme in 
der Fläche mit dem Ziel, synchrone Mahden auf großen Flächen zu vermindern und 
dem Brutgeschehen besser Rechnung zu tragen. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, 
dass das Projektteam mit den für den Abschluss der Programme zuständigen Ämtern, 
den unteren Naturschutzbehörden (VNP) und den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (KULAP), eng zusammenarbeitet und die Sachbearbeiter hinsichtlich der 
flächenbezogenen Erfordernisse gezielt informiert und berät. 
 
 

12.9 Projektbegleitende Regionalentwicklung 

Die Produktverwertung extensiv genutzter Wiesen (Mahd) und Weiden (Vieh) kann viel-
fältig sein (s. Kap. 3.4 und FRÜH-MÜLLER et al. 2022). Sie leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Projektziele und trägt darüber hinaus zur Ent-
wicklung der Region und der Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen bei. Wichtig ist 
die Herstellung von Synergien, also dem Erzeugen eines wechselseitigen und gemein-
samen Nutzens sowie die Verbindung der Projektziele mit der Vermarktung. Um dies 
zu erreichen, muss der Aufbau neuer Wertschöpfungsketten und Vermarktungsmöglich-
keiten durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Projektteam zur Abstimmung und Ein-
bringung der Projektziele unterstützt werden. Wesentliche Beiträge sind beispielsweise 
die Erarbeitung von Qualitätskriterien und Vorgaben für eine umwelt- und wiesenbrü-
tergerechte Umsetzung, das Mitwirken in Arbeitskreisen und Gremien sowie bei der 
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Umsetzung und dem Aufbau von Dachmarken oder anderen Labeln, aber auch durch 
die Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit, der Überzeugung, Gewinnung und Infor-
mation von Landwirten und Erholungssuchenden. Auch der Tourismus in der Region 
profitiert durch das Projekt durch die Möglichkeit der Einbindung und Förderung natur-
verträglicher Angebote für Besuchende.  
 
 

12.10  Projektteam 

Seit den 1980er Jahren steht das Fördergebiet im Fokus diverser Naturschutzakteure. 
In den ersten Jahren beschränkte sich das Engagement weitgehend auf ehrenamtliche 
Akteure des Landesbundes für Vogelschutz. 1998 startete unter der Trägerschaft des in 
der Region gut etablierten Landschaftspflegeverbands Mittelfranken ein BayernNetzNa-
tur-Projekt im Wiesmet. Im Zuge dessen wurden mittlerweile auf mehr als 1.600 ha 
Fläche mit 452 Betrieben (Stand 2021) Bewirtschaftungsvereinbarungen nach dem Ver-
tragsnaturschutzprogramm abgeschlossen. Weitere Schwerpunkte des Projektes sind 
die Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Landschaftspflegearbeiten. Im Jahr 
2003 wurde unter der Trägerschaft des Landesbundes für Vogelschutz eine Gebietsbe-
treuung aufgebaut. Schwerpunkt dieser Gebietsbetreuung sind Öffentlichkeitsarbeit, 
Gelegeschutz (inklusive Prädationsmanagement) und wissenschaftliche Arbeiten. Dar-
über hinaus leistet die LBV-Umweltstation am Altmühlsee einen wesentlichen Beitrag zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange des Natur- und Vogelschutzes.  
 
Damit war der Personaleinsatz schon in der Vergangenheit vergleichsweise hoch. 
Hinzu kommt, dass wesentliche Teile der oben genannten Personalressourcen nur pro-
jektbezogen, nur für einen Teil des projektbezogenen Planungsraumes und nicht dau-
erhaft zur Verfügung standen. Sie geben aber einen ersten Hinweis auf den hohen 
Personalbedarf zur Umsetzung des chance.natur-Projektes. 
 
Insgesamt haben 19 Gemeinden Anteil am Planungsraum, in dem auch zahlreiche In-
teressensgruppen und eine hohe Zahl Beteiligter, allen voran Landwirtinnen und Land-
wirte, einen hohen Abstimmungsaufwand bedingen. Der zeitliche Aufwand spannt sich 
dabei von der Kommunikationsarbeit zur Erreichung einer möglichst hohen Akzeptanz 
für die Ziele und Maßnahmen des Projektes bis zur intensiven Information der Beteilig-
ten und Erläuterung der Maßnahmen während der Umsetzung. Da der Flächenpool 
aktuell nicht umfangreich ist, muss eine umfassende Flächenakquise eingeleitet werden, 
die einen hohen Zeitbedarf mit sich bringt. Detailplanungen und Abstimmungen, aber 
auch öffentlich-rechtliche Verfahren, die sich u. a. auch aus der Komplexität des Gebie-
tes, des konfliktbehafteten Themas „Wiesenbrüter“ und der zahlreichen Akteure (mehr 
als 800 Flächenbewirtschaftende und viele tausend Besuchende jährlich) ergeben, ma-
chen diesen hohen Aufwand erforderlich. 
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Die bereits bestehende hohe Beteiligung der Flächenbewirtschaftenden an Agrarum-
weltprogrammen im Gebiet, insbesondere an den VNP-Programmen zur Schnittzeitbe-
grenzung und zum Düngeverzicht, sind ein wichtiger und sehr wesentlicher Beitrag für 
die Zielerreichung im Projekt. Sie tragen dazu bei, die Nährstofffrachten zu mindern, 
die Artenvielfalt in den Wiesen zu erhalten und im Hinblick auf das Brutgeschehen frühe 
Mahden, die zu Verlusten bei Gelegen und Küken führen können, zu reduzieren. Eine 
wichtige Aufgabe ist es deshalb, die Anteile zu halten und weiter auszubauen. Hierbei 
muss künftig, wie oben erläutert, mehr auf eine zielgerichtete und an den Standort bzw. 
das Gebiet angepasste Flächenverteilung geachtet werden. Zur Akzeptanzgewinnung 
ist es notwendig, Kontakte mit den Bewirtschaftenden aufzubauen, Gespräche zu füh-
ren und über die Ziele und Maßnahmen des Projektes zu informieren. Auf der anderen 
Seite ist eine enge Zusammenarbeit mit den für die Agrarumweltprogramme zuständi-
gen Behörden erforderlich, um diese über die zielführenden Maßnahmen zu beraten 
und über Konflikte und Hürden zu informieren. 
 
Die koordinierte und zielgerichtete Umsetzung der biotopersteinrichtenden und -lenken-
den Maßnahmen (insbesondere den Maßnahmen zum Wassermanagement), der hier-
bei nötigen Flächensicherung (insbesondere durch Ankauf, Tausch und langfristige 
Pacht) und eine durch das Projekt in Zusammenarbeit mit den Ämtern gelenkte Anwen-
dung von AUM sind das wichtigste Kernstück, das dem Projekt zum Erfolg verhelfen 
kann, was aber nur bei entsprechender Ausstattung des Projektes mit einem ausreichend 
großen Team funktionieren kann.  
 
Eine regelmäßige Präsenz im Gebiet demonstriert Besuchenden die Wertigkeit und den 
hohen Stellenwert, den die Projektverantwortlichen dem ihnen anvertrauten Gebiet bei-
messen und trägt somit zu einer Verbesserung der Akzeptanz z. B. von Nutzungsrege-
lungen bei. Die Umsetzung der Maßnahmen muss in enger Abstimmung mit den zu-
ständigen Institutionen und anderen erfolgen, nur so können Doppelförderungen ver-
mieden und verhindert werden, dass verschiedene Institutionen an der gleichen Maß-
nahme arbeiten. Unter Berücksichtigung der genannten besonderen Herausforderungen 
des Projektes, der Erfahrungen aus anderen Naturschutzgroßprojekten und den beson-
deren Verhältnissen im Planungsraum mit sehr vielen Akteuren Rechnung tragend sind 
im vorliegenden Fall während der Projektlaufzeit deshalb mindestens drei Personen und 
zusätzliches Verwaltungspersonal nötig, um das Projekt fristgerecht und effizient abwi-
ckeln zu können. 
 
Aufgrund der genannten Gründe werden für die Umsetzung im Projekt II vier Personen 
in Vollzeit (40 Stunden pro Woche) mit den folgenden Aufgaben für notwendig erach-
tet: 
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Projektmanagement/Projektleitung (eine Vollzeitstelle, 40 Stunden pro Wo-
che); Schwerpunkt: Projektleitung und Gesamtkoordination der Abwicklung und Orga-
nisation des Projektes:  
– Projektleitung und Gesamtkoordination, Erarbeiten fachlicher Vorgaben und Über-

wachung der Planung, Abstimmung, Umsetzung und Qualitätskontrolle aller Maß-
nahmen,  

– Kommunikation nach innen (Träger, Fördermittelgeber) und außen (Fachbehörden, 
Nutzer, Kommunen, Verbände, Öffentlichkeit),  

– Aufbau von Netzwerken mit externen Beteiligten (Fachbehörden, Verbänden, Kom-
munen, Nutzern und Nutzerinnen, ehrenamtlich Engagierten) zur Information, Ge-
winnung von Akzeptanz und Unterstützung, Flächenakquise, Konfliktvermeidung 
und zum Erarbeiten und Abstimmen von umsetzbaren Lösungen, 

– Überwachung der Erreichung und Fortschreibung der Ziele und Maßnahmen und  
– Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Fachkraft für Tiere, Pflanzen und Biotope (eine Vollzeitstelle, 40 Stunden pro 
Woche); Schwerpunkt: ökologische Aspekte, Tiere, Pflanzen und Biotope:  
– Detailplanung, Abstimmung und Umsetzung der biotopersteinrichtenden und -len-

kenden Maßnahmen, insbesondere der Maßnahmen zur Biotopgestaltung, zur 
Strukturverbesserung von Gewässern, zur Lebensraumverbesserung, Beweidung 
und zum Wasserrückhalt,  

– Kartierungen, insbesondere Festlegung und Abstimmung von Untersuchungsflächen, 
eigene Erfassungen und/oder Koordination externer Gutachter,  

– Gelegeschutz (Großzäunungen), Prädationsmanagement und  
– Abstimmung der Ziele des Projektes und Zusammenarbeit mit externen Naturschutz-

akteuren (insbesondere Gebietsbetreuung, Wiesenbrüterberatung, Naturschutz-
wacht und Bibermanagement). 

 
Fachkraft für Landwirtschaft, Landschaftsbau und Landschaftspflege 
(eine Vollzeitstelle, 40 Stunden pro Woche); Schwerpunkt: Landwirtschaft, Landschafts-
bau und Landschaftspflege, Biotopmanagement und Wassermanagement: 
– Intensive Einbindung, Information und Überzeugung von Landwirtinnen und Land-

wirten, Eigentümerinnen und Eigentümern sowie anderen Nutzenden hinsichtlich 
naturverträglicher Nutzungsformen, Wasserrückhalt und anderer Maßnahmen so-
wie zum Erwerb, Pacht oder Tausch, 

– Planung, Abstimmung, Koordination, Steuerung und Kontrolle von Pflegemaßnah-
men und des Wassermanagements, einschließlich der Zusammenarbeit mit den für 
die Agrarumweltprogramme zuständigen Behörden und 

– Vorbereitung, Ausschreibung, technische und wirtschaftliche Bauleitung und Abnah-
men von Landschaftsbau- und Landschaftspflegemaßnahmen. 

 
Verwaltungskraft (eine Vollzeitstelle, 40 Stunden pro Woche); Schwerpunkt: 
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Büroorganisation, Finanzverwaltung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit:  
– Allgemeine Büroorganisation, 
– Finanzverwaltung und Buchhaltung, 
– Dokumentation der Projektumsetzung und 
– Organisation und Unterstützung bei der Umsetzung von Veranstaltungen, Informati-

onsmaßnahmen und der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 

12.11  Kostenschätzung und Zeitplan 

Die Kostenschätzung ist auf neun Posten verteilt (s. Tab. 66). Abschätzungen der Kosten 
für Maßnahmen erfolgt ausschließlich für im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten 
förderfähige Maßnahmen. Dazu gehören in erster Linie biotopersteinrichtende und -
lenkende sowie investive (Infrastruktur-)Maßnahmen einschließlich der Besucherlenkung 
sowie die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Angaben zu den 
Kosten für das Projektpersonal, den notwendigen Verwaltungs- und Sachkosten und zur 
langfristigen Flächensicherung wie Grundstückserwerb bzw. Langfristpacht und Aus-
gleichszahlungen mit Grundbuchsicherung gemacht. Darüber hinaus werden auch die 
Kosten für die Erstattung von kurzfristigen Ertragsausfällen und für die Effizienz- und 
Erfolgskontrollen bzw. Evaluierung ermittelt. 
 
Verfahren zum Flächenerwerb, Flächentausch oder zur Bodenneuordnung sind auf-
grund der langwierigen Verfahren i. d. R. zeitaufwändig. Im Vorfeld zu diesem Prozess 
steht die – ebenfalls zeitintensive – Überzeugungsarbeit und Akzeptanzgewinnung bei 
den Beteiligten. Wasserrückhalte- und Renaturierungsmaßnahmen sind eventuell mit 
Plangenehmigungsverfahren verbunden. Diese Faktoren weisen darauf hin, dass der 
ursprünglich angedachte Zeitraum der Dauer des Projektes II von neun Jahren nicht 
ausreicht, um die Projektziele zu erreichen, und deshalb eine Laufzeit von zehn Jahren 
zugrunde gelegt wird. 
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Tab. 66: Gesamtkosten- und Finanzierungsplan Projekt II – Übersicht 

Jahr 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 gesamt 

 

Posten, Kostenplan % 

1 Personalkosten 249.052,39 € 249.052,39 € 257.889,71 € 266.538,03 € 266.538,03 € 279.986,77 € 279.986,77 € 291.326,46 € 291.326,46 € 309.605,06 € 2.741.302,07 € 28% 

2-5 Sach-, Büro- und Rei-
sekosten 

88.720,85 € 21.121,00 € 21.623,23 € 22.140,53 € 30.723,34 € 23.222,15 € 23.787,41 € 24.369,63 € 24.969,32 € 25.587,00 € 306.264,47 € 3% 

6 Öffentlichkeitsarbeit 9.699,48 € 31.638,96 € 19.109,24 € 52.952,41 € 13.668,48 € 15.985,67 € 12.407,77 € 11.856,38 € 12.099,57 € 18.816,37 € 198.234,32 € 2% 

7 

Biotopmanagement 252.511,05 € 351.901,47 € 420.602,65 € 497.212,20 € 414.615,58 € 394.832,35 € 242.729,20 € 319.125,87 € 183.874,65 € 313.411,92 € 3.390.816,93 € 34% 

maßnahmenbeglei-
tende Untersuchun-
gen 

77.648,75 € 79.978,21 € 108.627,56 € 84.848,89 € 87.394,35 € 90.016,18 € 92.716,67 € 122.535,67 € 98.363,11 € 101.314,01 € 943.443,40 € 10% 

Flächenankauf/-
pacht, Ausgleichs-
zahlung 

79.750,00 € 82.142,50 € 104.294,28 € 107.423,10 € 110.645,80 € 113.965,17 € 209.624,67 € 215.913,41 € 271.319,80 € 279.459,40 € 1.574.538,11 € 16% 

temporärer Ertrags-
verlust 

10.000,00 € 10.300,00 € 10.609,00 € 10.927,27 € 11.255,09 € 11.592,74 € 11.940,52 € 12.298,74 € 12.667,70 € 12.667,70 € 114.258,76 € 1% 

8 Besucherlenkung 84.266,67 € 134.416,67 € 134.049,50 € 9.321,50 € 10.011,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.298,62 € 374.364,55 € 4% 

9 Evaluierung, Erfolgs-
kontrolle 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.485,50 € 208.335,50 € 2% 

Summe 851.649,18 € 960.551,20 € 1.076.805,17€ 1.051.363,93€ 1.032.702,27€ 929.601,02 € 873.193,01 € 997.426,14 € 894.620,62 € 1.183.645,57€ 9.851.558,11 € 100% 

Finanzierungsplan  gesamt % 

Bund 638.736,89 € 720.413,40 € 807.603,87 € 788.522,95 € 774.526,70 € 697.200,77 € 654.894,76 € 748.069,61 € 670.965,46 € 887.734,18 € 7.388.668,59 € 75,0% 

StMUV 63.873,69 € 72.041,34 € 80.760,39 € 78.852,29 € 77.452,67 € 69.720,08 € 65.489,48 € 74.806,96 € 67.096,55 € 88.773,42 € 738.866,86 € 7,5% 

Bay. Naturschutzfonds 63.873,69 € 72.041,34 € 80.760,39 € 78.852,29 € 77.452,67 € 69.720,08 € 65.489,48 € 74.806,96 € 67.096,55 € 88.773,42 € 738.866,86 € 7,5% 

Trägergemeinschaft 85.164,92 € 96.055,12 € 107.680,52 € 105.136,39 € 103.270,23 € 92.960,10 € 87.319,30 € 99.742,61 € 89.462,06 € 118.364,56 € 985.155,81 € 10,0% 

Summe 851.649,18 € 960.551,20 € 1.076.805,17€ 1.051.363,93€ 1.032.702,27€ 929.601,02 € 873.193,01 € 997.426,14 € 894.620,62 € 1.183.645,57€ 9.851.558,11 € 100% 
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13 Konzept für Effizienz- und Erfolgskontrolle 

Um eine nachhaltige Sicherung der Projekterfolge und eine ökonomisch effiziente Um-
setzung der Maßnahmen zu gewährleisten, zu dokumentieren und zu überprüfen ist 
eine Evaluierung unerlässlich. Diese hat die Aufgabe die Wirksamkeit der Maßnahmen, 
d. h. Erfolge und Misserfolge zu messen, um darauf aufbauend Hinweise auf Verbes-
serungen und Optimierung sowohl der Maßnahmen als auch der Ziele zu erhalten. 
Wesentliche Bausteine sind eine Maßnahmenkontrolle, eine Wirkungskontrolle und 
eine Effizienzkontrolle sowie auch eine Evaluierung sozioökonomischer Wirkungen. 
 
Gemäß den Bestimmungen der Förderrichtlinie sind im Rahmen des Projektes II mindes-
tens zwei Evaluierungen durchzuführen (nach 2-5 Jahren und gegen Ende des Projektes 
II eine Schlussevaluierung). Weitere Erhebungen sind nach Projektabschluss nach 5 und 
10 Jahren durch die Zuwendungsempfänger unter Beteiligung des zuständigen Bundes-
landes durchzuführen. 
 
 

13.1 Maßnahmen- und Umsetzungskontrolle 

Die Maßnahmen- und Umsetzungskontrolle, im Rahmen derer alle Maßnahmen doku-
mentiert werden, die im Projekt II des chance.natur-Projekts umgesetzt werden, ist in 
jedem Fall unverzichtbar. Die als Teil des PEPL entwickelte Flächen-Datenbank bietet 
dafür ein grundsätzlich geeignetes Werkzeug (insbesondere durch die Erfassung von 
Zeitpunkt und Art der durchgeführten Maßnahmen). Ansonsten ist die Maßnahmenkon-
trolle eine der wesentlichen Aufgaben des Projektmanagements in Projekt II.  
 
Bei der Dokumentation stehen folgende Aspekte im Fokus: 
– Abstimmung der Planung (Ergebnisse, Änderungen und Abweichungen, Beteiligte, 

Termine), 
– Grunderwerb, Pacht, Ausgleichszahlungen, temporäre Ertragsverluste (Lage, Flur-

stück, Gemeinde, Eigentümer, Kosten und Mitteleinsatz, Vertragsparameter) und 
– biotopersteinrichtende und -lenkende Maßnahmen (Lage, Flurstück, Eigentümer, Be-

wirtschafter, Maßnahmenbeschreibung, Ziel, Kosten und Mitteleinsatz, Betei-
ligte/Ausführende, Fotodokumentation, Kontrollergebnisse, Probleme, Abweichun-
gen). 

 
Wünschenswert wäre darüber hinaus eine Dokumentation aller flankierenden Maßnah-
men, die während der Projektlaufzeit stattfinden und nicht über das Projekt finanziert 
werden, aber im Sinne des Naturschutzes wirken: 
– Über VNP, KULAP, LNPR und andere Programme geförderte Dauerpflegemaßnah-

men und naturverträgliche Bewirtschaftungsformen (Lage, Flurstück, Eigentümer, 
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Bewirtschafter, Maßnahmenbeschreibung, Ziel, Beteiligte/Ausführende, vertragli-
che Regelungen, Finanzierung (VNP, LNPR u. a.), Kontrollergebnisse, Probleme, 
Abweichungen);  

– Weitere flankierende Maßnahmen Dritter wie z. B. Ökokontomaßnahmen (Lage, 
Flurstück, Eigentümer, Bewirtschafter, Maßnahmenbeschreibung, Ziel, Betei-
ligte/Ausführende, vertragliche Regelungen, Finanzierung (VNP, LNPR u. a.), Kon-
trollergebnisse, Probleme, Abweichungen). 

 
Auch eine Dokumentation gravierender negativer, durch das Projekt nicht beeinflussba-
rer Wirkungen während der Projektlaufzeit wie z. B. Wegebaumaßnahmen, Graben-
ausbauten, langanhaltende oder starke Störungen, Extremwetterereignisse, Gehölzent-
wicklungen u. a. m. kann zur späteren Beurteilung des Erfolges wesentliche Erkennt-
nisse liefern. 
 
Für staatliche Fördermaßnahmen (Vertragsnaturschutz, Landschaftspflege- und Natur-
parkrichtlinien) werden die erforderlichen Daten bereits weitgehend dokumentiert. An-
gesichts der Größe des gesamten Fördergebiets und der Vielzahl der potenziellen Ak-
teure ist eine umfassende Dokumentation der flankierenden Maßnahmen und negativen 
Wirkungen während der Laufzeit des Projektes möglicherweise nicht zu leisten. Ange-
sichts des Erkenntnisgewinns sollte jedoch angestrebt werden, diese zumindest für die 
Fokusgebiete durchzuführen.  
 
 

13.2 Wirkungs- und Erfolgskontrolle 

Die Wirkungs- und Erfolgskontrolle der umgesetzten Maßnahmen ist der zentrale Bau-
stein der Evaluierung. Aufgrund der enormen Bedeutung des Gebietes für den Wiesen-
brüterschutz in Bayern und Deutschland ist auch eine fortlaufende Wirkungs- und 
Erfolgskontrolle vor allem für diese Artengruppe unerlässlich. 
 
Generell stehen die folgenden Verfahren zur Verfügung (s. a. BMU & BFN 2018):  
– Im Soll‐Ist‐Vergleich kann ein Zielerreichungsgrad bestimmt werden, indem die im 

Pflege- und Entwicklungsplan vorgeschlagenen Zielzustände mit den nach Maßnah-
menumsetzung tatsächlich erreichten Zuständen abgeglichen werden. 

– Der Vorher‐Nachher‐Vergleich kann eine Veränderung von Zuständen vor und nach 
Maßnahmenumsetzung beschreiben. 

– Ergänzend kann auch ein Mit‐Ohne‐Vergleich geführt werden, wobei Flächen mit 
Naturschutzmaßnahmen bzw. Bewirtschaftungsauflagen mit vergleichbaren Refe-
renzflächen ohne Maßnahmen bzw. Auflagen verglichen werden, wobei diese so-
wohl den Soll-Ist-Vergleich als auch den Vorher-Nachher-Vergleich in den Blick neh-
men sollte.  
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Entsprechend den Vorgaben des Förderprogramms sollen die Untersuchungen zur Eva-
luierung zweimal in der Laufzeit von Projekt II (im 5-Jahresturnus zur Mitte und am Ende, 
d. h. voraussichtlich im 5. und 10. Jahr nach Beginn von Projekt II) durchgeführt und 
nach Abschluss des Projektes, wie vereinbart, im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel vom Land oder vom Zuwendungsempfänger zweimal (nach 5 und 10 Jahren) 
wiederholt werden.  

Nach Ende des Projektes II, d. h. nach der zweiten Evaluierungsrunde, soll in Abstim-
mung mit den Fördermittelgebern eine Validierung und – soweit erforderlich – eine 
Anpassung des Programmes vorgenommen werden, da sich erfahrungsgemäß bei je-
dem Langzeitmonitoring aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse wie z. B. notwendi-
ger Änderungen von Maßnahmen, extremen Wettereignissen oder sonstigen externen 
Einflüssen auf die Untersuchungsflächen, die Notwendigkeit von Anpassungen erge-
ben, sowohl hinsichtlich der Flächenauswahl und Anzahl an Untersuchungsflächen als 
auch der Inhalte und Methoden. 

Im Folgenden werden die Untersuchungen der Wirkungs- und Erfolgskontrolle textlich 
erläutert und in Tab. 67 tabellarisch zusammengefasst. 

 

Monitoring der Wiesenbrüter 

Die Optimierung der Wiesenbrüterbestände steht im Mittelpunkt des Projektes, deshalb 
ist das Monitoring des Brutbestandes von Großem Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschen-
kel, Kiebitz, Bekassine, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Wiesenpieper und Grauammer, 
einschließlich der Erfassung der Brutstandorte bzw. Gelege und des Bruterfolgs des 
Großen Brachvogels, der Uferschnepfe und des Kiebitzes von entscheidender Bedeu-
tung. Da für die Umsetzung der biotopersteinrichtenden und lenkenden Maßnahmen 
jährliche Erfassungen der o. g. Arten stattfinden müssen (s. Kap 12.1) kann während 
der Projektlaufzeit somit bei der Wirkungskontrolle auf diese Untersuchungen aufgebaut 
werden. Zusätzliche Erfassungen sind nach derzeitigem Kentnisstand nicht notwendig. 
Nach Projektende können die Ergebnisse des landesweiten Wiesenbrüter-Monitorings, 
das üblicherweise im Turnus von sechs Jahren durchgeführt wird, ausgewertet und für 
die Erfolgskontrolle herangezogen werden. 

 
Monitoring von Vegetation und Flora 

Beim Vegetationsmonitoring steht die maßnahmendingte Entwicklung von Wiesen- und 
anderen Offenlandbiotopen im Vordergrund. Hierfür ist eine Methodenkombination 
vorgesehen:  
– Zum einen sollen flächige Begehungen auf ausgewählten, größeren und repräsen-

tativen, insgesamt 25 Maßnahmenflächen von etwa 0,5 bis 1 ha Größe durchge-
führt werden, die der Erfassung des Gesamtartenspektrums und der Erstellung von 
quantitativen Gesamtartenlisten dienen. Hierbei erfolgen auch eine Einstufung und 
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Bewertung des Biotop- und Lebensraumstatus gemäß FFH-Richtlinie. Die Ergebnisse 
ermöglichen eine Einschätzung des „gemittelten“ Gesamtcharakters einer Maßnah-
menfläche, was allein durch die Aufnahme von einzelnen Dauerbeobachtungsflä-
chen, die je nach Standort unter Umständen deutlich vom Gesamterscheinungsbild 
der Fläche abweichen können, nicht möglich ist. Zum anderen sollen innerhalb die-
ser Teilflächen jeweils eine repräsentative und möglichst homogene exakt markierte 
Dauerbeobachtungsfläche (in Summe ebenfalls 25) mit einer Größe von jeweils 5 
x 5 m eingerichtet werden. Die Auswahl erfolgt, sobald die Ausführungsplanung 
eine Abgrenzung erlaubt. Es sollen sowohl Maßnahmenbereiche mit geringwerti-
gen Ausgangszuständen als auch bereits höherwertige Flächen (insbesondere Nie-
dermoorbestände, Nasswiesen, LRT 6510) einbezogen werden. Die Dauerbe-
obachtungsflächen sollen nach der Festlegung dauerhaft mittels Erdmagneten und 
GPS-Einmessung markiert werden. Innerhalb dieser Dauerbeobachtungsflächen sind 
nach der Londo-Skala konkrete artenbezogene Massenanteilsschätzungen durchzu-
führen und pflanzensoziologisch auszuwerten. Die Untersuchungen sollen im 5-Jah-
resrhythmus (zweimal im Projekt II und zweimal nach Ende des Projektes) erfolgen. 

– Daneben ist zur Bestimmung des Erfolgs der Extensivierungsbemühungen vorgese-
hen, analog der im PEPL vorgenommenen Einstufung, den jeweiligen Anteil an Ex-
tensivgrünland anhand vorliegender und verfügbarer Daten (insbesondere VNP, 
KULAP, Biotopkartierung, FFH-Erfassungen) alle 5 Jahre zu ermitteln, um hieraus den 
Vergleich mit dem Ziel ziehen zu können. 

– Als dritter Baustein soll eine Überwachung von wertgebenden und besonders ge-
fährdeten Pflanzenarten im Fördergebiet vorgenommen werden, wozu ebenfalls im 
5-Jahres-Rhythmus an den bekannten Vorkommen Kontrollerfassungen durchgeführt 
werden. Im Fokus stehen hierbei aus derzeitiger Sicht: Trollblume, Orchideen, Lun-
gen-Enzian, Sumpf-Brenndolde, Knoblauch-Gamander, Gräben-Veilchen und Klei-
nes Flohkraut, sofern nicht weitere Erkenntnisse in den nächsten Jahren Änderungen 
bei der Auswahl dieser Zielarten notwendig werden lassen. 

 
Zielartenmonitoring Fauna  

Um Aussagen zu maßnahmenbedingten Veränderungen der Bestände von Tierarten 
treffen zu können, sind darüber hinaus Erfassungen von Zielarten aus der Gruppe der 
Amphibien, Libellen, Tagfalter und Heuschrecken sowie der Bachmuschel vorgesehen, 
also aus den Artengruppen, die an Gewässer, Wiesen und andere Offenlandlebens-
räume gebunden sind und damit aussagekräftige Ergebnisse für die Entwicklung der 
Zielbiotope im Projekt erwarten lassen. 
Das Monitoring soll im 5-Jahresrhythmus wiederholt (zweimal im Projekt II und zweimal 
nach Ende des Projektes) werden. Im Fokus stehen folgende naturschutzfachlich wert-
volle, in Bayern besonders bedrohte Arten, FFH-Arten der Anhänge II und IV sowie 
indikatorisch wichtige Arten: 
– Amphibien: Gelbbauchunke, Kammmolch, Kreuzkröte, Knoblauchkröte, Laubfrosch  
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– Libellen: Vogel-Azurjungfer, Kleine Binsenjungfer, Gefleckte Heidelibelle 
– Tagfalter: Braunfleckiger Perlmutterfalter, Großes Wiesenvögelein, Dunkler Wiesen-

knopf-Ameisenbläuling 
– Heuschrecken: Sumpfheuschrecke, Sumpfschrecke, Wiesengrashüpfer 
– Sonstige: Bachmuschel. 
 
Die Erfassung und Bewertung der Populationen im Fördergebiet erfolgen gemäß der 
einschlägigen, dem Stand der Technik entsprechenden Methoden. Die Artauswahl ist 
nicht abschließend. Die Bestände sollen auf gleichbleibenden insgesamt 25 Probeflä-
chen halbquantitativ erfasst werden, um entsprechende Veränderungen feststellen zu 
können. Dabei werden neben den Zielarten zumindest alle naturschutzfachlich relevan-
ten Arten (Arten der Roten Listen, landkreisbedeutsame Arten) miterfasst. Die Auswahl 
der Probeflächen erfolgt, sobald die Ausführungsplanung eine Abgrenzung erlaubt – 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Voruntersuchungen (s. Kap. 12.2). Im 
Fokus stehen hierbei Flächen, auf denen Maßnahmen stattfinden bzw. wirken. Es sind 
sowohl bekannte Bestände als auch deren Umfeld und andere potenziell geeignete 
Flächen mit einzubeziehen, um den Erhalt als auch eine mögliche Ausbreitung ermitteln 
zu können. Neben Wiesen- und Offenlandlebensräumen sollen auch Still- und Fließge-
wässer einbezogen werden.  
 
Gewässermonitoring  

Darüber hinaus ist zur Beurteilung von Wasserrückhaltemaßnahmen und Maßnahmen 
zur Strukturverbesserung von Gewässern ein Gewässermonitoring vorgesehen, bei dem 
an ausgewählten (insgesamt 10 Gewässerstrecken) standardisiert die Gewässerstruktur 
(gemäß LAWA-Verfahrensempfehlung zur Gewässerstrukturkartierung) und die Gewäs-
serqualität (entsprechend der Methoden und Bewertungen der Saprobienindexbestim-
mung) zur Ermittlung der Belastung der Gewässer mit organischen, leicht abbaubaren 
und sauerstoffzehrenden Substanzen, z. B. aus häuslichen Abwässern oder Einträgen 
aus der Landwirtschaft. Ziel ist vor allem die Beurteilung der Wirkungen der ergriffenen 
Strukturverbesserungs-, Rückhalte- und Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich Einträgen. 
Da bei diesen Untersuchungen kleinere Gewässer und Entwässerungsgräben sowie de-
ren Belastungen im Vordergrund stehen und nicht die Altmühl oder andere gemäß der 
WRRL berichtspflichtige Bäche, ist dieses System angemessener als das umfangreichere 
biologische Bewertungssystem der WRRL.  
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Tab. 67: Überblick über die empfohlenen biotischen Erfolgskontrollen 

Typ: SI = Soll-/Ist-Vergleich, MO = Mit-/Ohne-Vergleich, VN = Vorher-/Nachher-Vergleich 
(vgl. z. B. MARTI & STUTZ 1993, SCHERFOSE 2021) 
* = entsprechend den Vorgaben des Förderprogramms im 5-Jahresturnus jeweils zweimal 
während der Laufzeit von Projekt II (zur Mitte und am Ende, d. h. voraussichtlich im 5. und 
10. Jahr nach Beginn von Projekt II) und zweimal nach Projektabschluss ebenfalls nach 5 
und 10 Jahren.  
Kursivschrift = keine zusätzlichen Untersuchungen notwendig 

Kontrollen/ 
Unter- 

suchungen 
Typ 

Rhyth-
mus 

Methodik Indikatoren Umgriff 

Monitoring der Wiesenbrüter 

Ergebnisse aus 
den Kartierun-
gen zur Umset-
zung von biot-
operst-einrich-
tenden und -
lenkenden 
Maßnahmen  

VN, SI jährlich Auswertung der maß-
nahmenbegleitenden 
Wiesenbrütererfas-
sung (s. Kap. 12.2) 

Anzahl Wiesenbrü-
terreviere und Brut-
erfolg 

Fokusgebiete Kate-
gorie I 

Wiesenbrüter-
monitoring 
nach Projekt-
ende  

VN, SI alle 6 
Jahre 

Auswertung des lan-
desweiten Bayeri-
schen Wiesenbrüter-
monitorings 

Anzahl Wiesenbrü-
terreviere und Brut-
erfolg 

Gesamtes Gebiet 

Monitoring von Vegetation und Flora 

Dauerbeobach-
tungsflächen 

VN alle 5 
Jahre* 

Dauerquadrataufnah-
men gemäß Braun-
Blanquet (5 x 5 m 
Quadrate) ergänzt um 
Übersichtsbegehun-
gen auf der Gesamt-
fläche (Größe etwa 
0,5 – 1 ha) zur Erfas-
sung des Biotop- 
und/oder Lebens-
raumstatus  

Artenspektrum, Bio-
toptyp, Bewertung 
(bei FFH Typen Ein-
stufung A/B/C) 

25 Dauerbeobach-
tungsflächen bevor-
zugt im Grünland 
(sowohl in wertvol-
len als auch zu ent-
wickelnden Flä-
chen) 

Stark gefähr-
dete Gefäß-
pflanzen 

VN alle 5 
Jahre* 

2 Begehungen Insb. Trollblume, 
Orchideen, Lungen-
Enzian, Sumpf-
Brenndolde, Knob-
lauch-Gamander, 
Graben-Veilchen, 
Kleines Flohkraut  

an bekannten Vor-
kommen 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 13 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 274 

Kontrollen/ 
Unter- 

suchungen 
Typ 

Rhyth-
mus 

Methodik Indikatoren Umgriff 

Wiesen allge-
mein 

SI alle 5 
Jahre* 

Ermittlung und Einstu-
fung der Nutzungsin-
tensität anhand allge-
mein verfügbarer Da-
ten (VNP, KULAP, Bio-
topkartierung, FFH-
Erfassungen) 

Flächenanteil Exten-
siv- und Intensiv-
grünland 

Gesamtgebiet 

Zielartenmonitoring Fauna 

Naturschutz-
fachlich rele-
vante Tierarten 

VN, 
MO 

alle 5 
Jahre* 

Halbquantitative Erfas-
sungen gemäß der 
fachlich anerkannten 
Methodenstandards  

Amphibien: 3 Bege-
hungen, Libellen: 3 
Begehungen, Tagfal-
ter: 4 Begehungen, 
Heuschrecken:  
2 Begehungen, Bach-
muschel: 1 Begehung 

Gelbbauchunke, 
Kammmolch, 
Kreuzkröte, Knob-
lauchkröte, Laub-
frosch  

Vogel-Azurjungfer, 
Kleine Binsenjung-
fer, Gefleckte Hei-
delibelle 

Braunfleckiger Perl-
mutterfalter, Gro-
ßes Wiesenvöge-
lein, Dunkler Wie-
senkopf-Ameisen-
bläuling 

Sumpfheuschrecke, 
Sumpfschrecke, 
Wiesengrashüpfer 

Bachmuschel  

Insgesamt 25 Pro-
beflächen  

(5-10 an Gewäs-
sern 15-20 in 
Grünland- und an-
deren Offenlandbe-
ständen)  

Gewässermonitoring 

Limnologische 
Untersuchun-
gen 

VN alle 5 
Jahre* 

Aufnahmen der Ge-
wässerstruktur und der 
Gewässergüte (Mak-
rozoobenthos) 

Gewässerstruktur / 
Saprobienindex 

10 Untersuchungs-
strecken (Fortfüh-
rung s. Kap 12.1) 
insb. in renaturier-
ten Bereichen 
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13.3 Sozioökonomische Erfolgskontrolle 

Eine sozioökonomische Erfolgskontrolle ist im vorliegenden Fall zwar weniger vordring-
lich, dennoch ist eine angemessene Evaluation der Wirkungen des Projektes auf die 
Landwirtschaft und die Erholung (insbesondere der Erholungsnutzung der unmittelbaren 
Anwohnerinnen und Anwohner) sehr wichtig, da das Gelingen des Projektes und die 
langfristige Sicherung der Projektziele im hohen Maße von der Akzeptanz, der Mitwir-
kung und dem wirtschaftlichen Erfolg und Wirken der Bewirtschaftenden abhängt.  
 
Entsprechend den Vorgaben des Förderprogramms sollen die Untersuchungen zu den 
sozioökonomischen Effekten ebenfalls im 5-Jahresturnus jeweils zweimal während der 
Laufzeit von Projekt II (zur Mitte und am Ende, d. h. voraussichtlich im 5. und 10. Jahr 
nach Beginn von Projekt II) und zweimal nach Projektabschluss ebenfalls nach 5 und 
10 Jahren stattfinden. 
 
Entsprechende Vorschläge wurden in der sozioökonomischen Begleitstudie zum 
chance.natur-Projekt (H&S GBR & KOINÉ GMBH 2022) aufgezeigt. Hierbei wurden de-
finierte Kriterien bzw. Indikatoren entwickelt, mit denen Veränderungen in der Region 
innerhalb der Projektlaufzeit nachvollzogen werden können. Diese Indikatoren wurden 
für beide thematischen Blöcke der sozioökonomischen Analyse der Projektregion (Land-
wirtschaft / Erholung) entwickelt und bzgl. der Ausgangslage zu Projektbeginn beziffert 
bzw. beschrieben.  
 
Aus diesem Katalog werden nachfolgend die wesentliche Aspekte, die durch das Pro-
jekt maßgeblich und besonders beeinflusst werden könnten, in das Evaluierungskonzept 
übernommen und in Tab. 68 aufgelistet. Die von Gutachterinnen und Gutachtern vor-
geschlagenen Indikatoren zur allgemeinen Struktur der landschaftlichen Betriebe in den 
Projektgemeinden wird zusätzlich mit aufgenommen. Die Entwicklung dieser Indikato-
ren hängt zwar in viel stärkerem Maß von übergeordneten Faktoren ab (wie Landwirt-
schaftsförderung, wirtschaftliche und politische Entwicklung, Hofnachfolge, Vermark-
tungssituation, u. a. m.) und wird nur bedingt von den Wirkungen des Projektes beein-
flusst werden, dennoch kann die Entwicklung dieser übergeordneten Indikatoren wich-
tige Indizien auf den Verlauf des Projektes liefern.  
 
Noch anzumerken ist, dass Basiszahlen zu touristischen Indikatoren, welche die Akzep-
tanz der Maßnahmen messbar machen, schwer zugänglich sind und vor allem durch 
Befragungen vor Ort erhoben werden müssen.  
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Tab. 68: Überblick über die Indikatoren und Evaluierungsmaßnahmen 
sozioökonomischer Wirkungen 

HE = Haupterwerbsbetrieb; NE = Nebenerwerbsbetrieb; ÄELF = Ämter für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten 

Indikator/ 
Beschreibung 

Methode Rhythmus Zielgröße 

Landwirtschaft 

Anzahl landwirtschaftlicher 
Betriebe (HE / NE) 

Erhebung über ÄELF durch Projekt-
personal  

alle 5-Jahre 2) (gleichbleibend) 3) 

bewirtschaftete Fläche pro 
Betrieb 

Erhebung über ÄELF durch Projekt-
personal  

alle 5-Jahre 2) (gleichbleibend) 3) 

Anteil Biobetriebe Erhebung über ÄELF durch Projekt-
personal  

alle 5-Jahre 2) (gleichbleibend) 3) 

Anzahl an tierhaltenden Be-
trieben 

Erhebung über ÄELF durch Projekt-
personal  

alle 5-Jahre 2) (gleichbleibend) 3) 

Tiere pro Betrieb Erhebung über ÄELF durch Projekt-
personal  

alle 5-Jahre 2) (gleichbleibend) 3) 

Anzahl der Betriebe mit (sai-
sonaler) extensiver Bewei-
dung im Fördergebiet 

Erhebung über ÄELF durch Projekt-
personal 

alle 5-Jahre 2) zunehmend 

beweidete Fläche im Förder-
gebiet 

Erhebung über Flächenermittlung 
durch Projektpersonal  

alle 5-Jahre 2) zunehmend 

Flächen im VNP u. a. För-
derprogrammen 1) (absolut) 

Erhebungen über UNB und FIN-
View durch Projektpersonal  

alle 5-Jahre 2) langfristig zuneh-
mend 

Flächen im VNP u. a. För-
derprogrammen 1) (nach 
Maßnahmen aufgeschlüs-
selt) 

Erhebungen über UNB und FIN-
View durch Projektpersonal  

alle 5-Jahre 2) zunehmend 

Anzahl der Betriebe mit 
VNP u. a. Förderprogram-
men 1)  

Erhebungen über UNB und FIN-
View durch Projektpersonal  

alle 5-Jahre 2) zunehmend 

Anzahl Vermarktungsinitiati-
ven bzw. -Kooperativen mit 
Fokus auf Regionalität und 
naturschutzorientierte Be-
wirtschaftung 

Erhebung über ÄELF notwendig 
durch Projektpersonal  

alle 5-Jahre 2) zunehmend 
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Indikator/ 
Beschreibung 

Methode Rhythmus Zielgröße 

Erholung 

Besucherfrequenz an neuen 
oder optimierten Erholungs-
zielpunkten im Fördergebiet 

an 3 ausgewählten Punkten Zäh-
lung durch Projektpersonal 
und/oder Ehrenamtliche, (jeweils 
Ostern, Pfingsten und Sommerfe-
rien, ein Tag mit gutem Wetter) 
(einschließlich Befragung) 

alle 5-Jahre2) zunehmend 

Besucherfrequenz in Brutge-
bieten 

an 3 ausgewählten Punkten Zäh-
lung durch Projektpersonal 
und/oder Ehrenamtliche, (jeweils 
Ostern, Pfingsten und Sommerfe-
rien, ein Tag mit gutem Wetter) 
(einschließlich Befragung) 

alle 5-Jahre2) abnehmend 

Fragebogen von 2021/22 zweimalige Wiederholung der On-
line-Befragung analog der bereits 
durchgeführten Befragung im Jahr 
2021/22 sowie Auswertung und 
Vergleich durch Projektpersonal 
bzw. Zuwendungsempfänger 

zum Ende von 
Projekt II und 
10 Jahre da-
nach 

Verbesserung des 
Kenntnisstandes und 
der Sensibilität der 
Befragten 

 
1) Aufgrund der derzeit stattfindenden Novellierungen der Förderprogramme im Zuge der GAP-Reform 

kann derzeit keine endgültige Benennung der Indikatoren erfolgen. Dies ist zu gegebener Zeit noch zu 
verifizieren.  

2) Entsprechend den Vorgaben des Förderprogramms im 5-Jahresturnus jeweils zweimal während der 
Laufzeit von Projekt II (zur Mitte und am Ende, d. h. voraussichtlich im 5. und 10. Jahr nach Beginn 
von Projekt II) und zweimal nach Projektabschluss ebenfalls nach 5 und 10 Jahren. Bei der Erhebung 
der Besucherfrequenzen zur Erholungsnutzung zusätzlich einmalig zu Beginn von Projekt II zur Ermitt-
lung des Ausgangswertes. 

3) Die von Gutachterinnen und Gutachtern vorgeschlagenen Indikatoren zur allgemeinen Struktur der 
landschaftlichen Betriebe in den Projektgemeinden wird zusätzlich mit aufgenommen, auch wenn deren 
Entwicklung in viel stärkerem Maß von übergeordneten Faktoren abhängt. 

 
 
 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 14 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 278 

14 Administrative Flächensicherung 

14.1 Ausgangslage 

Ziel ist die langfristige Sicherung von Flächen auf denen Maßnahmen im Rahmen des 
chance.natur-Projekts durchgeführt wurden, für den Naturschutz, vor allem von zusam-
menhängenden Maßnahmenkomplexen.  
 
Derzeit liegen im Gebiet, neben den als Naturpark ausgewiesenen Flächen, folgende 
Schutzgebietskategorien vor (die jeweiligen Größen bzw. Anteile sind Tab. 69 zu ent-
nehmen): 
– Schutzgebietskategorien, die grundsätzlich einen weit reichenden Schutz gewähr-

leisten: Naturschutzgebiete und Geschützte Landschaftsbestandteil; 
– Natura 2000-Gebiete, die die von der Europäischen Kommission genannten Krite-

rien für die Ausweisung der Gebiete erfüllen; 
– Flächen, die einem Schutz durch § 30 BNatSchG unterliegen. 
 
Der Umfang an Flächen im Eigentum des Freistaats Bayern, der Kommunen und der 
Naturschutzverbände im Fördergebiet beläuft sich auf etwa 1.050 ha bzw. 15 %. 
Auch bei diesen Flächen ist ein weitgehender Schutz anzunehmen, da es sich einerseits 
um Flächen handelt, die als Ausgleichs- und Ersatzflächen im Zuge des Baus des Alt-
mühlsees planerisch festgeschrieben wurden und anderseits gemäß Art. 1 BayNatSchG 
Staat, Kommunen, Bezirke und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts ver-
pflichtet sind, ihre Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu bewirtschaften. Im Falle von ökologisch besonders wert-
vollen Grundstücken im Eigentum der öffentlichen Hand dienen diese gemäß Art. 1 
BayNatSchG vorrangig den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die 
notwendige Zweckbestimmung von Flächen im Eigentum der Naturschutzverbände 
ergibt sich aus den entsprechenden Vereinssatzungen. 
 
Tab. 69: Gebietskategorien im Planungsraum 

Flächentyp Fläche (ha) 
Anteil am 

Planungsgebiet 
(%) 

Naturschutzgebiete, Geschütze Landschaftsbestandteile 47,21 0,7 % 

Vogelschutz-Gebiet 4.971,4 71,0 % 

FFH-Gebiet 4.335,5 61,9 % 

Biotopfläche nach §30 BNatSchG 727,3 10,4 % 

Flächen (ohne Wege, Straßen, Infrastruktur, Altmühl, Alt-
mühlsee) im Eigentum des Freistaats Bayern, der Kommunen und 
der Naturschutzverbände  

1.057 15,1% 
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14.2 Administrative Sicherung für das chance.natur-Pro-
jekt 

Übergeordnetes Ziel des chance.natur-Projektes ist die Entwicklung, die Optimierung 
und die nachhaltige Sicherung von Natur- und Kulturlandschaften mit gesamtstaatlich 
repräsentativer Bedeutung. Im Mittelfränkischen Altmühltal stehen der Erhalt und die 
langfristige Sicherung der Lebensräume und der Populationen der hochgradig gefähr-
deten Wiesenbrüter und anderer schützenswerter Tier- und Pflanzenarten im Mittel-
punkt. 
 
Hierzu ist entsprechend der projektspezifischen Rahmenbedingungen in der Region, 
der bereits bestehenden geschützten Flächen und der Flächenverfügbarkeit gemäß der 
Vorgaben der Förderrichtlinie ein langfristig wirksames Sicherungskonzept aufzustellen, 
abzustimmen und umzusetzen. Es ist zu klären, welche Flächen eine Sicherung bedürfen 
und mit welchen Instrumenten. Gemäß Förderrichtlinie sollte die Sicherung zwar vor-
rangig mittels Ausweisung als Naturschutzschutzgebiet vor allem für zusammenhän-
gende Maßnahmenkomplexe erfolgen, jedoch ist aus derzeitiger Sicht auch eine Siche-
rung über bestehende Natura-2000-Gebiete ausreichend. 
 
Eine Sicherung durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten auf Privatflächen ist im 
Projekt nicht beabsichtigt.  
 
Wie im vorigen Kapitel dargestellt, gibt es bereits große Flächenanteile im Förderge-
biet, die bereits einen Schutzstatus aufweisen und zur administrativen Sicherung beitra-
gen können. Allein die FFH-Gebiete umfassen eine Fläche von insgesamt etwa 4.336 
ha bzw. etwa 62 % des Fördergebietes. Diese Sicherung ist aus derzeitiger Sicht aus-
reichend. 
 
Eine weitergehende Sicherung kommt allenfalls auf Flächen in Betracht, die bereits jetzt 
eine sehr hohe Wertigkeit und Schutzwürdigkeit aufweisen, die Maßnahmenschwer-
punkträume des chance.natur-Projektes sind, die in zusammenhängenden Maßnahmen-
komplexen liegen und sich bereits im Eigentum der öffentlichen Hand (Land, Landkreise, 
Gemeinden) befinden oder auf denen besondere Zweckbindungen für Naturschutz be-
stehen (z. B. Flächen der Naturschutzverbände und -stiftungen oder bestehende ökolo-
gische Ausgleichsflächen) oder auf Flächen, die durch Ankauf im Zuge der Umsetzung 
gesichert werden können. Auf privaten Flächen ist im Rahmen des Projektes eine Ein-
schränkung der bisherigen Bewirtschaftung durch Schutzgebietsausweisungen auf-
grund des Bestandschutzes nicht oder nur mit Einverständnis möglich.  
 
Da derzeit nicht ersichtlich ist, welche Flächen durch Erwerb, Tausch oder Ausgleichs-
zahlungen beschafft werden können und welche zusammenhängenden Maßnahmen-
komplexe insbesondere in den prioritären Umsetzungsräumen, die eine Gesamtgröße 
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von 983 ha (14 % des Fördergebietes) aufweisen, generiert werden können, ist ge-
plant, in der zweiten Hälfte des Projektes II ein Sicherungskonzept unter den oben ge-
nannten Rahmenvorgaben aufzustellen und mit den Fördermittelgebern abzustimmen. 
 
Nicht zuletzt verpflichten sich die Projektträger auch nach Projektende auf den mit Pro-
jektmitteln erworbenen und den im Eigentum der Träger befindlichen Flächen eine dau-
erhafte Pflege sicherzustellen und weiter an der Optimierung des Gebietes zu arbeiten. 
Das Land und die Zuwendungsempfänger stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
dauerhafte naturschutzgerechte Sicherung der Projektziele sicher. Das bisher Geleistete 
zeigt, dass die Projektträger dazu willens und in der Lage sind. 
 
 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Kap. 15 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 281 

15 Sicherung der Projektziele nach Ablauf der Förderung 

Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes werden in erster Linie der Flächenerwerb so-
wie biotopersteinrichtende und biotoplenkende Maßnahmen gefördert. Zur dauerhaf-
ten Sicherung der Projektziele ist in den meisten Fällen anschließend eine naturschutz-
gerechte Dauerpflege nötig (vgl. Kap. 9), die nicht im Rahmen des Projekts finanziert 
werden kann.  
 
Der Projektträger und der Freistaat Bayern stellen, wie bereits in der Antragsphase zu 
Projekt I vereinbart, im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten diese dauerhafte natur-
schutzgerechte Sicherung der Projektziele sicher. Der Projektträger verpflichtet sich, die 
mit Fördermitteln über Ankauf, langfristige Pacht oder Ausgleichszahlungen beschafften 
Grundstücke auf Dauer für den Zuwendungszweck zu binden und dinglich zu sichern 
sowie eine den Zielen des Projektes entsprechende Pflege auf diesen Grundstücken 
sicherzustellen.  
 
Ziel hierbei ist es, die geplanten Maßnahmen zur Optimierung der Nutzung der Grün-
landflächen (Beweidung, differenzierte Mahd usw.) so umzusetzen, dass eine Bewirt-
schaftung der Flächen für die Nutzerinnen und Nutzer auch vor dem Hintergrund der 
Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen des Landes, des Bundes und der EU und 
eventuell erreichter neuer Vermarktungsstrategien nach wie vor attraktiv ist.  
 
Die unteren Naturschutzbehörden werden sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür 
einsetzen, dass die Projektziele und das Fördergebiet in den einschlägigen raumordne-
rischen Planwerken (z. B. Landesentwicklungsplan, Regionaler Raumordnungsplan, 
Landschaftsrahmenplan, Flächennutzungs- und Landschaftspläne und forstlicher Rah-
menplan) mit Vorrangfunktion „Naturschutz“ aufgenommen werden. 
 
Darüber hinaus wird zur Sicherung der Projektziele auch ein Einsatz von Personalres-
sourcen nötig sein. Mit den Projektträgern stehen professionelle bzw. kompetente Ein-
richtungen zur Verfügung, die grundsätzlich sowohl eine Betreuung der durchgeführten 
Maßnahmen nach Projektende als auch die Weiterentwicklung des Projektes im Sinne 
der Projektziele gewährleisten können.  
 
Auf der Basis der bestehenden und geplanten Strukturen werden im Verlauf des Projek-
tes II der Personalbedarf sowie weitere ergänzende Optionen für die zukünftige Or-
ganisation der notwendigen Maßnahmen nach Projektende ermittelt und geprüft.  
 
Derzeit wären folgende Optionen denkbar: 
– Weiterentwicklung des bestehenden BayernNetzNatur-Projektes Wiesmet durch 

eine Ausdehnung auf das Fördergebiet des Naturschutzprojektes. Träger ist der 
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Landschaftspflegeverband Mittelfranken in Zusammenarbeit mit der Regierung von 
Mittelfranken. Eine Finanzierung notwendiger Maßnahmen und der Personalkosten 
würde, soweit die Erweiterung des Projektes vom Freistaat mitgetragen werden 
kann, in diesem Fall der Freistaat Bayern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel gewährleisten.  

– Fortführung und Erweiterung der bereits bestehenden externen Gebietsbetreuung, 
getragen durch den Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., deren Aufgaben 
sich über Gelegeschutzmaßnahmen und gezielte Artenschutzmaßnahmen für Wie-
senbrüter auch auf Umweltinformationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Besucher-
lenkung erstrecken. Zu prüfen ist, ob eine Aufstockung der Finanzierung, die derzeit 
durch den Bayerischen Naturschutzfonds erfolgt, möglich ist. 

 
Darüber hinaus können folgende flankierende Maßnahmen zum nachhaltigen Erfolg 
des Projektes beitragen, was im Detail im Verlauf von Projekt II ebenfalls noch zu prüfen 
ist: 
– Sicherung notwendiger Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen des VNP durch 

die unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gun-
zenhausen und anderen Instrumenten der Agrarumwelt- und Klimaschutzförderung.  

– Umsetzung von notwendigen Maßnahmen an den Gewässern durch die Wasser-
wirtschaftsverwaltung und durch Kommunen. 

– Kommunen sollten Flächen in eigener Hand gezielt als Kompensations- oder auch 
als Ökokontomaßnahmen für Eingriffsvorhaben entsprechend den Projektzielen ein-
bringen. Nicht zuletzt können auch untere und höhere Naturschutzbehörden im 
Rahmen der Beratungstätigkeit zur Eingriffsregelung dazu beitragen, dass Kompen-
sationsflächen soweit möglich im Fördergebiet umgesetzt werden. 

 
Schließlich sind im Idealfall auch Nutzungsformen, die im Projekt II etabliert bzw. initi-
iert werden (insbesondere Beweidung), ökonomisch so tragfähig, dass diese Nutzun-
gen dauerhaft aufrechterhalten werden können. Folglich ist es sinnvoll, eine gezielte 
Vermarktung von Produkten zu initiieren, die im Rahmen des Projektes gewonnen wer-
den (zum Beispiel Fleischprodukte aus extensiver Weidetierhaltung). 
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16 Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes 

Wie vergleichbare andere Planwerke ist der vorliegende PEPL auf eine Laufzeit von ca. 
10 Jahren ausgerichtet. Schon aufgrund dieser Laufzeit können Anpassungen des PEPL 
notwendig werden. Während der gesamten Projektlaufzeit wird es Ereignisse oder Um-
stände geben, die Abweichungen vom PEPL sinnvoll erscheinen lassen. So können kli-
matische oder hydrologische Veränderungen, faunistische oder floristische Bestandsver-
änderungen, Optimierungsbedarf auf Basis des Monitorings oder auch Veränderungen 
bei Gesetzen und Förderinstrumenten eintreten, die eine Anpassung einzelner Ziele, 
Maßnahmen oder Prioritäten notwendig werden lassen.  
 
Darüber hinaus konnten aufgrund der Besonderheit des Projektes, des derzeit geringen 
verfügbaren Flächenpotenzials und der vielfältigen unterschiedlichen Interessenslagen 
viele Maßnahmen im PEPL noch nicht lagegenau und detailliert geplant werden. Des-
halb wurden Priorisierungen sowohl hinsichtlich der Maßnahmenziele (Wiesenbrüter, 
Wiesen- und Biotopstrukturen, Zielarten) als auch der Dringlichkeit der Maßnahmen-
räume (prioritäre Umsetzungsräume, Fokusgebiete I, Fokusgebiete II und Trittsteinge-
biete) vorgenommen. Entsprechend den Ergebnissen der Detailplanung, der Abstim-
mungsergebnisse, der Akzeptanz und vor allem in Abhängigkeit des erreichbaren Flä-
chenzugriffs erfolgt die konkrete Umsetzung sukzessive in Projekt II. 
 
Die im Laufe des Projektes I ins Leben gerufenen Arbeitsgruppen, insbesondere die 
Steuergruppe, die Fachgruppen mit Behörden, die jährlichen Treffen und Bereisungen 
mit den Fördermittelgebern sowie die Projektbegleitende Arbeitsgruppe sollen das Pro-
jekt sowohl bei der Umsetzung als auch bei vorzunehmenden Änderungen weiter be-
gleiten, wobei alle Änderungen der Genehmigung der Fördermittelgeber bedürfen. 
 
Die beteiligten Akteure seitens der Projektträger verfügen über umfangreiche Erfahrun-
gen bei der Umsetzung von Projekten. Um eine wiederholte Anpassung des PEPL zu 
vermeiden, ist deshalb geplant, alle umgesetzten Maßnahmen während Projektphase II 
fortlaufend hinsichtlich Art, Lage, Sicherung, Pflege, Kosten und weiterer Parameter zu 
dokumentieren und falls geringfügige Änderungen/Anpassungen notwendig sind, 
diese einmal jährlich mit den Fördermittelgebern abzustimmen und von diesen geneh-
migen zu lassen. Die vorgelegte Projektstruktur (ArcGIS-Projekt mit angehängter Daten-
bank) bietet hierfür ein gutes Instrument und erleichtert die spätere Übernahme in den 
PEPL.  
 
Gegen Ende des Projekts ist vorgesehen, den PEPL insgesamt zumindest einmalig fort-
zuschreiben.  
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Unabhängig davon ist zu empfehlen, dass die Inhalte des PEPL in anderen Plänen be-
rücksichtigt werden, die für weitere Projekte innerhalb der Wiesenbrütergebiete erstellt 
werden. Vordringlich gilt dies für Maßnahmen der Wasserwirtschaft im Rahmen von 
Gewässerentwicklungskonzepten sowie Bewirtschaftungs‐ und Maßnahmenprogram-
men zur Erreichung der Ziele der WRRL. Gerade die unteren Naturschutzbehörden 
werden sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Berücksichtigung der Projektziele 
und des Fördergebietes mit Vorrangfunktion „Naturschutz“ in den einschlägigen raum-
ordnerischen Planwerken (z. B. Landesentwicklungsplan, Regionaler Raumordnungs-
plan, Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan) einsetzen. 
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ANHANG  

Zu Kap. 3.1 Schutzgebietsverordnungen 

 
 
 



Verordnung  

   

über die Naturschutzgebiete  

   

„Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“  

   

Vom 2. Juni 1977 (GVB1 S. 324).  

   

Aufgrund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) erlässt das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen folgende Verordnung:  

   

   

§ 1  

   

Schutzgegenstand  

   

Die im Altmühltal in den Gemarkungen Hirschlach und Ornbau, Landkreis Ansbach, gelegenen 
Feuchtwiesen werden unter den Bezeichnungen „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ in den in § 2 
näher bezeichneten Grenzen als Naturschutzgebiete geschützt.  

   

   

§ 2  

   

Schutzgebietsgrenzen  

   

(1)            Das Naturschutzgebiet „Kappelwasen“ hat eine Größe von 11,7 ha. Es umfasst in der Stadt 
Ornbau, Gemarkung Ornbau, die Grundstücke Flurnummern 887,887/1 und in der Gemeinde 
Hirschlach, Gemarkung Hirschlach, die Grundstücke Flurnummern 78, 79, 80, 81 und 84.  

   



(2)            Das Naturschutzgebiet „Heglauer Wasen“ hat eine Größe von 5,4 ha. Es umfasst in der 
Gemeinde Hirschlach, Gemarkung Hirschlach, das Grundstück Flurnummer 310.  

   

(3)            Die Grenzen der Naturschutzgebiete verlaufen wie folgt:  

   

1.         Das Naturschutzgebiet „Kappelwasen“ liegt ca. 750 m östlich der Gemeinde Ornbau und 
ca. 150 m südlich der Kreisstraße AN 59 zwischen Ornbau und Heglau. Die Grenze des 
Naturschutzgebietes beginnt im Norden an der Abzweigung des Feldweges Flurnummer 
82, Gemarkung Hirschlach, vom Feldweg Flurnummer 886, Gemarkung Ornbau. Sie 
folgt dem südlichen Wegrand des Feldweges Flurnummer 82, Gemarkung Hirschlach, in 
östlicher, später ostnordöstlicher Richtung zum Graben Flurnummer 85, Gemarkung 
Hirschlach. Die Westseite dieses in südliche Richtung führenden Grabens bildet bis zum 
Auftreffen auf den Graben Flurnummer 79, Gemarkung Hirschlach, die weitere 
Abgrenzung. Die Nordseite dieses weiteren Grabens stellt bis zum südwestlichen 
Endpunkt des Grundstückes Flurnummer 84, Gemarkung Hirschlach, die Grenze dar. 
Nun überspringt die Grenze den Graben in südliche Richtung und folgt der Westgrenze 
der Flurnummer 77, Gemarkung Hirschlach, bis zum Schnittpunkt mit dem Graben 
Flurnummer 888, Gemarkung Ornbau. Der nördliche Grabenrand in südsüdwestlicher 
Richtung bildet die weitere Grenze bis diese in einer gedachten Verlängerung des 
östlichen Wegrandes der Flurnummer 883 Gemarkung Ornbau, zum Graben Flurnummer 
888 in nördliche Richtung abschwenkt und auf den Feldweg Flurnummer 886, 
Gemarkung Ornbau trifft. Den Feldweg in nordöstliche Richtung folgend kehrt die 
Grenze zum Ausgangspunkt zurück.[1]  

   

2.         Das Naturschutzgebiet „Heglauer Wasen“ liegt ca. 400 m östlich der Gemeinde 
Hirschlach und ca. 200 m südlich der Kreisstraße AN 59 zwischen Ornbau und Heglau. 
Die Grenze des Naturschutzgebietes beginnt im Norden an der Abzweigung des 
Feldweges Flurnummer 303, Gemarkung Hirschlach, vom Feldweg Flurnummer 305, 
Gemarkung Hirschlach. Sie folgt in der Gemarkung Hirschlach dem Feldweg 
Flurnummer 303 in ostsüdöstlicher Richtung, weiter entlang der südwestlichen 
Grundstücksgrenze der Flurnummer 310/1 zum Graben Flurnummer 345. Dieser Graben 
nach Westen bis zum Graben Flurnummer 309, weiter nach Norden, Westen und 
Nordwesten zum Weihergrundstück Flurnummer 306 bildet die weitere Grenze. Die 
Südostgrenze des Weihergrundstückes folgt der Naturschutzgebietsgrenze nach 
Nordosten und über den Weg Flurnummer 305 geht es nach Osten zum Ausgangspunkt 
zurück.  

   

(4)            Die Grenzen der Naturschutzgebiete sind in einer Karte M 1 : 25000 und einer Karte M 1 : 
5000 rot eingetragen, die beim Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
als oberster Naturschutzbehörde niedergelegt sind und auf die Bezug genommen wird. 
Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich beim Bayerischen Landesamt für 
Umweltschutz, bei der Regierung von Mittelfranken als höherer Naturschutzbehörde und beim 
Landratsamt Ansbach als unterer Naturschutzbehörde.  

   



(5)            Die Karten werden bei den in Absatz 4 bezeichneten Behörden archivmäßig verwahrt und 
sind dort während der Dienststunden allgemein zugänglich.  

   

   

§ 3  

   

Schutzzweck  

   

Zweck der Naturschutzgebiete „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ ist es  

   

1.             im Altmühltal und im Keupergebiet selten gewordene Flachmoorkomplexe zu schützen,  

   

2.             den für den Bestand der Lebensgemeinschaften dieser Niedermoorkomplexe typischen 
Lebensraum, insbesondere die erforderliche Bodenbeschaffenheit und den Wasserhaushalt zu 
erhalten,  

   

3.             Pflanzen und Tieren, insbesondere seltenen und gefährdeten Arten, Lebensraum zu sichern,  

   

4.             die durch die Pflanzen- und Tierwelt bestimmte natürliche Eigenart der Gebiete zu bewahren 
und deren ökologische Entwicklung zu gewährleisten.  

   

   

§ 4  

   

Verbote  

   

(1)            In den Naturschutzgebieten ist nach Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG jede Veränderung verboten, 
insbesondere jeder Eingriff, der zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Umgestaltung dieser 
Gebiete oder ihrer Bestandteile führen kann.  

   



            Es ist deshalb vor allem verboten:  

   

1.         Bodenbestandteile abzubauen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen 
oder die Bodengestalt    in sonstiger Weise, insbesondere durch Boden- oder 
Materialablagerung, zu verändern,  

   

2.         die Wasserläufe und Wasserflächen sowie deren Ufer, den Grundwasserstand sowie den 
Zu- und Ablauf des Wassers zu verändern, insbesondere Grundwasser zu entnehmen oder 
neue Gewässer anzulegen,  

   

3.         die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu stören oder nachteilig zu 
verändern, insbesondere durch chemische oder mechanische Maßnahmen zu 
beeinflussen,  

   

4.         Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,  

   

5.         eine andere als die nach § 5 zugelassene wirtschaftliche Nutzung auszuüben.  

   

   

(2)            Zum Schutze von Pflanzen und Tieren ist es verboten:  

   

1.         Pflanzen oder Pflanzenbestandteile jeglicher Art zu entnehmen oder zu beschädigen oder 
deren Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mitzunehmen,  

   

2.         Entwässerungen vorzunehmen oder Streuwiesen umzubrechen oder aufzuforsten.  

   

   

(3)            Verboten ist es auch, nachstehende Bau- oder Erschließungsmaßnahmen durchzuführen:  

   

1.         bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu errichten, zu ändern, 
abzubrechen oder zu beseitigen, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Erlaubnis 



bedarf,  

   

2.         Straßen, Wege, Plätze oder Steige neu anzulegen oder bestehende zu verändern,  

   

3.         ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel- oder Rohrleitungen zu verlegen oder zu 
errichten.  

   

   

(4)            Ferner sind folgende Handlungen verboten:  

   

1.         das Gelände oder die Gewässer zu verunreinigen,  

   

2.         Feuer anzumachen,  

   

3.         zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwiedergabegeräte zu benutzen,  

   

4.         Schießübungen, Manöver oder gleichartige Übungen durchzuführen (§ 68 Abs.2 Nr.3 
Bundesleistungsgesetz),  

   

5.         Bild- und Schrifttafeln anzubringen.  

   

   

(5)            Weiter ist es nach Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayNatschG verboten:  

   

1.         außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen mit Fahrzeugen aller Art 
oder mit Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen sowie außerhalb der 
zugelassenen Wege zu reiten,  

   

2.         die Gebiete außerhalb der öffentlichen und außerhalb der von der unteren 



Naturschutzbehörde markierten Straßen, Wege oder Steige in der Zeit vom 1. März bis 31. 
Juli zu betreten,  

   

3.         zu zelten, zu lagern oder zu spielen.  

   

   

§ 5  

   

Ausnahmen  

   

Ausgenommen sind folgende Tätigkeiten:  

   

1.               die rechtmäßige Ausübung der Jagd, vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung durch 
Rechtsverordnung gemäß Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Jagdgesetz,  

   

2.               das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildern, die auf den Schutz oder die 
Bedeutung des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkierungen, Warntafeln, Ortshinweisen, 
Sperrzeichen oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Veranlassung des 
Landratsamtes Ansbach als untere Naturschutzbehörde erfolgt,  

   

3.               die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebietes von den Naturschutzbehörden 
angeordneten Überwachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen.  

   

   

§ 6  

   

Befreiungen  

   

(1)            Von den Verboten nach Art. 7 Abs. 3 BayNatschG und § 4 dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt werden, wenn  



   

1.         überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Befreiung erfordern oder  

   

2.         die Befolgung des Verbots, zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes, insbesondere mit den Zwecken der Naturschutzgebiete 
„Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ vereinbar ist,  

   

   

(2)            Die Befreiung kann unter Auflagen, unter Bedingungen oder befristet erteilt werden. Zur 
Gewährleistung der Erfüllung dieser Nebenbestimmungen kann eine angemessene 
Sicherheitsleistung gefordert werden.  

   

   

(3)            Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die Regierung von Mittelfranken als höhere 
Naturschutzbehörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayNatSchG die 
oberste Naturschutzbehörde zuständig ist.  

   

   

§ 7  

   

Ordnungswidrigkeiten  

   

(1)            Nach Art, 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG 
Veränderungen vornimmt, insbesondere einem Verbot  

   

1.         des § 4 Abs. 1 über, die Veränderung, insbesondere die Zerstörung, Beschädigung oder 
Umgestaltung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile,  

   

2.         des § 4 Abs. 2 über den Schutz von Pflanzen und Tieren,  

   



3.         des § 4 Abs. 3 über Bau und Erschließungsmaßnahmen,  

   

4.         des § 4 Abs. 4 über Gelände- und Gewässerverunreinigungen, Feuermachen, Lärmen 
oder Benutzen von Tonübertragungs- oder Tonwiedergabegeräten, Abhalten von 
Schießübungen, Manövern oder gleichartigen Übungen und Anbringen von Bild- oder 
Schrifttafeln  

   

            zuwiderhandelt.  

   

   

(2)            Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot des § 4 Abs. 5 über das 
Fahren und Abstellen von Fahrzeugen aller Art, das Reiten, Betreten, Zelten, Lagern oder 
Spielen zuwiderhandelt.  

   

(3)            Nach Art 52 Abs. 1 Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Auflage nach Art. 49 
Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung nicht 
nachkommt.  

   

   

§ 8  

   

Inkrafttreten  

   

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1977 in Kraft,  

   

München, den 2. Juni 1977  

   

   

Bayerisches Staatsministerium für  



Landesentwicklung und Umweltfragen  

Alfred Dick, Staatsminister  

   

   

Verordnung  

   

zur Regelung der Jagdausübung  

   

in den Naturschutzgebieten  

   

„Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“  

   

Vom 25. August 1978 (GVBl S. 662)  

   

Aufgrund des Art. 21 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Juli 1962 (GVB1 S. 131), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. April 
1977 (GVB1 S. 116), erlässt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten folgende Verordnung:  

   

   

§ 1  

   

(1)            In den mit Verordnung vom 2. Juni 1977 (GVB1 S. 324, ber. 178 S. 15) festgelegten 
Naturschutzgebieten „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ darf die Jagd mit Ausnahme der 
Jagd auf Schalenwild in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli nicht ausgeübt werden.  

   

Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jagdschutzes 
und die Vornahme von Jagdhandlungen, die der unverzüglichen Erlegung verletzten oder 
kranken Wildes dienen.  

   



   

§ 2  

   

Nach Art. 44 Abs. 1 Nr. 15, Abs. 2 Satz 2 BayJG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 1 die Jagd ausübt.  

   

   

§ 3  

   

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1978 in Kraft.  

   

   

   

   

Auszug aus:  

   

Verordnung  

zur Bereinigung des  

Ordnungswidrigkeitenrechts  

   

Vom 17. März 1981 (GVBl S. 70)  

   

§ 15  

   

Änderung der Verordnung über die  

Naturschutzgebiete  

„Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“  



   

Aufgrund von Art. 7, 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
wird die Verordnung über die Naturschutzgebiete „Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“ vom 2. 
Juni 1977 (GVB1 S. 324, ber. 1978 S. 15) wie folgt geändert:  

   

1.               Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:  

   

„Aufgrund von Art. 7, 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen - bezüglich der Ausübung der Jagd im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - 
folgende Verordnung:“  

   

2.               § 5 Nr. 1 erhält folgende Fassung:  

   

„1. die rechtmäßige Ausübung der Jagd auf Schalenwild in der Zeit vom 1. März mit 31. Juli, 
ferner der Jagdschutz und die Vornahme von Jagdhandlungen, die der unverzüglichen 
Erlegung verletzten oder kranken Wildes dienen,“.  

   

   

§ 16  

   

Aufhebung der Verordnung zur Regelung der  

Jagdausübung in den Naturschutzgebieten  

„Kappelwasen“ und „Heglauer Wasen“  

   

Aufgrund von Art. 7, 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
wird die Verordnung zur Regelung der Jagdausübung in den Naturschutzgebieten „Kappelwasen“ 
und „Heglauer Wasen“ vom 25. August 1978 (GVBl S. 662) aufgehoben.  

   

   

§ 19  



   

Inkrafttreten  

   

Diese Verordnung tritt am 1. April 1981 in Kraft.  

 

[1]              Fassung gemäß Berichtigung v. 20.12.1977 (GVBl 1978, S. 15)  





Verordnung 
über das Naturschutzgebiet 

"Ellenbach" 
Landkreis Ansbach 

  

Vom 2. Juli 2001 

  

  

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 2 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes – BayNatSchG – (BayRS 791-1-U), i. d. F. der Bek vom 18. August 
1998 (GVBl S. 593), geändert durch § 5 des Gesetzes vom 27. Dezember 1999 (GVBl S. 
532), erlässt die Regierung von Mittelfranken folgende Verordnung: 

  

§ 1 

Schutzgegenstand 

  

Der südlich der Ortschaft Voggendorf in den Gemarkungen Birkach und Wiesethbruck, 
Markt Bechhofen, und in der Gemarkung Arberg, Markt Arberg, Landkreis Ansbach, 
gelegene Bachlauf mit seinen umliegenden Äckern, Feucht- und Nasswiesen, 
Erlenbrüchen und sonstigen Feuchtwäldern wird unter der Bezeichnung „Ellenbach" in den 
in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Naturschutzgebiet geschützt. 

  

§ 2 

Schutzgebietsgrenzen 

  

Das Schutzgebiet hat eine Größe von ca. 27,3 Hektar. 

1 Die Grenzen des Schutzgebietes ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M 1:25.000 
und M 1:5.000 (Anlagen 1 und 2), die Bestandteil dieser Verordnung sind. 
2 Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte M 1:5.000; es gilt die Innenkante der 
Begrenzungslinie. 

  

§ 3 

Schutzzweck 



  

Zweck der Festsetzung des Naturschutzgebietes „Ellenbach" ist es, 

einen naturnahen Bachlauf mit seinen angrenzenden Feucht- und Nasswiesen, extensiv 
genutzten Äckern, Erlenbrüchen und sonstigen Feuchtwäldern in seiner Gesamtheit zu 
erhalten, 

das Brut- und Nahrungshabitat für die von den dortigen Nass- und Feuchtbereichen 
abhängige Tierwelt zu sichern und weiterzuentwickeln, 

den Artenreichtum und die Entwicklungsstadien der kleinflächig wechselnden 
Pflanzengesellschaften zu erhalten, 

den für den Bestand der Tier- und Pflanzengesellschaften notwendigen Lebensraum, 
insbesondere die Bodenbeschaffenheit sowie den Nährstoff- und Wasserhaushalt, zu 
sichern, 

die durch die vorhandene Tier- und Pflanzenwelt und die bisherige extensive Nutzung 
bestimmte natürliche Eigenart und Schönheit des Gebietes zu bewahren. 

  

§ 4 

Verbote 

  

1 Nach Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung dieses Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können. 
 
2 Es ist deshalb vor allem verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu errichten, auch wenn dies 
keiner öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedarf, 

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ablagerunen, Grabungen, Sprengungen 
oder Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise zu verändern, 

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plätze oder Stege neu anzulegen oder bestehende zu 
verändern, 

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch hinaus oder unterirdisch Wasser 
zu entnehmen, die Wasserläufe und Wasserflächen einschließlich deren Ufer, den 
Grundwasserstand oder den Zu- und Ablauf des Wassers zu verändern oder neue 
Gewässer anzulegen, 

5. Leitungen jeder Art zu errichten oder zu verlegen, 

6. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu stören oder nachteilig zu 
verändern, insbesondere durch chemische oder mechanische Maßnahmen, 



7. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen, 

8. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen oder zu beschädigen oder deren 
Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mitzunehmen, 

9. Rodungen, Kahlhiebe oder Hiebsmaßnahmen, die in ihrer Wirkung einem Kahlhieb 
gleichkommen, vorzunehmen, 

10. Bäume mit Horsten oder Höhlen zu fällen, 

11. Erstaufforstungen vorzunehmen, 

12. Grünlandbereiche zu beweiden oder umzubrechen, 

13. Entwässerungsmaßnahmen vorzunehmen, 

14. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten, oder ihre 
Entwicklungsformen, Brut- oder Wohnstätten oder Gelege fortzunehmen oder zu 
beschädigen, 

15. Wildäcker oder Wildfütterungsstellen anzulegen oder zu betreiben, 

16. Sachen jeder Art im Gelände zu lagern, 

17. Feuer zu machen oder zu grillen, 

18. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, 

19. eine andere als die nach § 5 zugelassene Nutzung auszuüben. 

Ferner ist verboten: 

20. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege mit Fahrzeugen aller Art 
oder mit Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen sowie zu reiten, 

21. das Gelände zu betreten, mit Ausnahme der öffentlichen Wege und der vom 
Landratsamt Ansbach besonders festgelegten Wege und Pfade; dies gilt nicht für den 
Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten, 

22. zu zelten oder zu lagern, 

23. Hunde, ausgenommen Jagdhunde beim Einsatz nach § 5 Abs. 3 der Verordnung, frei 
laufen zu lassen, 

24. Bäume zu besteigen, 

25. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwiedergabegeräte zu benutzen, 

26. Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Ton-, 
Lichtbildaufnahmen oder ähnliche Handlungen zu stören, 

27. mit Luftfahrzeugen zu starten oder zu landen oder Flug- oder Bootsmodelle zu 
betreiben. 



  

§ 5 

Ausnahmen 

  

Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 Abs. 2 und 3 BayNatSchG sowie § 4 dieser 
Verordnung sind: 

die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf bisher landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der bisherigen Art und Weise in Form der 

a) Ackerlandnutzung auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 1104 (t), 1105 (t), 1106 (t), 1108 (t), 
1109 (t), 1110 (t) und 1111 (t), Gemarkung Arberg; es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13, 

b) Streuwiesenartige Grünlandnutzung mit einschüriger Bewirtschaftung ohne Düngung auf 
den Grundstücken Fl.-Nrn. 1091, 1092, 1099, 1100, 1116, 1117, 1132, 1134, 1137 und 
1138, Gemarkung Arberg, Fl.-Nrn. 53 und 55, Gemarkung Wiesethbruck; es gilt jedoch § 4 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 12 und 13, 

c) Grünlandnutzung in der bisherigen Art und Weise auf sonstigen Wiesenflächen; es gilt 
jedoch § 4 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 12 und 13, 

die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf bisher forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen in Form der einzelstamm- bis femelweisen Entnahme, soweit sie dem 
längerfristigen Zweck dient, die standortheimischen Waldungen zu erhalten, oder nicht 
standortheimische Waldungen einer Bestockung mit standortheimischen Baumarten 
zuzuführen; es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 9 und 10, 

die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufgaben des Jagdschutzes einschließlich der 
Errichtung von Ansitzleitern; es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15, 

Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Wegen und Gewässern im gesetzlich 
zulässigen Umfang im Benehmen mit dem Landratsamt Ansbach – untere 
Naturschutzbehörde -, 

Grabenräumungen von Hand oder mit dem Bagger in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. im 
Einvernehmen mit dem Landratsamt Ansbach – untere Naturschutzbehörde -, 

die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung bestehender Wasser- und 
Energieversorgungsanlagen im Benehmen mit dem Landratsamt Ansbach – untere 
Naturschutzbehörde -, 

das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildern, die auf den Schutz oder die 
Bedeutung des Gebietes hinweisen, oder von Wegmarkierungen, Warntafeln, 
Ostshinweisen, Sperrzeichen oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf 
Veranlassung oder mit Zustimmung des Landratsamtes Ansbach erfolgt, 

die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebietes notwendigen und von den 
Naturschutzbehörden angeordneten oder zugelassenen Überwachungs-, Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen. 



  

§ 6 

Befreiungen 

  

Von den Verboten nach Art. 7 Abs. 2 und 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes und § 4 
dieser Verordnung kann gemäß Art. 49 BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt werden. 

Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist die Regierung von Mittelfranken – höhere 
Naturschutzbehörde -, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG das 
Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen – oberste 
Naturschutzbehörde – zuständig ist. 

  

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

  

Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 3, Art. 7 Abs. 3 Satz 4 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1-19 oder den § 4 Abs. 2 Nrn. 1-8 dieser Verordnung zuwiderhandeln. 

  

§ 8 

Inkrafttreten 

  

Diese Verordnung tritt am 14. Juli 2001 in Kraft. 

Bis zum 31. Dezember 2001 ist § 7 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Worte 
„fünfzigtausend Euro’" durch die Worte „einhunderttausend Deutsche Mark" ersetzt werden. 

  

  

Ansbach, 2. Juli 2001 

Regierung von Mittelfranken 

Inhofer 

Regierungspräsident 





Landesentwicklung und Umweltfragen

V e r o r d n u n g
über das Naturschutzgebiet

„Vogelfreistätte Flachwasser- und
Inselzone im Altmühlsee"

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Vom 7. Mai 1987

Auf Grund von Art. 7, Art. 45, Abs.1 Nr. 2 a und
Art. 37 Abs. 2 Nr. 2 des Bayerischen Naturschutzge-
setzes • BayNatSchG • (BayRS 791-1-U),-zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. Juli 1986 (GVBI S. 135)
erläßt die Regierung von Mittelfranken folgende Ver-
ordnung:

§1
Schutzgegenstand

(1) Die Flachwasser- und Inselzone innerhalb des
Ausgleichbeckens Altmühltal (Altmühlsee) wird
unter der Bezeichnung „Vogelfreistätte Flach-
wasser- und Inselzone im Altmühlsee" in den in
§ 2 bezeichneten Grenzen als Naturschutzgebiet
geschützt.

(2) Die Flachwasser- und Inselzone wurde im Rah-
men des Projekts „Überleitung von Altmühl- und
Donauwasser in das Regnitz-Main-Gebiet" vom
Freistaat Bayern geschaffen.

(3) Das Naturschutzgebiet liegt ca. 4 km nordwest-
lich von Gunzenhausen in den Gemarkungen
Wald, Streudorf und Laubenzedel der Stadt
Gunzenhausen sowie in den Gemarkungen Alten-
muhr und Neuenmuhr der Gemeinde Muhr am
See im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

§2
Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von ca. 202 ha
und besteht aus den Schutzzonen 1 (Kernbe-
reich) und 2 (Randbereich).

(2) 1) Die Grenzen des Schutzgebietes mit den
Schutzzonen ergeben sich aus den Schutzge-
bietskarten M 1 : 25.000 und M 1 : 5.000
(Anlagen), die Bestandteil dieser Verordnung
sind.

2) Maßgebend für den Grenzverlauf Ist die Karte
M 1 : 5.000.

§3
Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes „Vo-
gelfreistätte Flachwasser- und Inselzone im Altmühl-
see" als Naturschutzgebiet ist es,

1. die Flachwasser- und Inselzone mit ihren Verlan-
dungsbereichen und angrenzenden Freiwasser-
flachen als ungestörten Lebensraum einer arten-
reichen Tier- und Pflanzenwelt zu schützen,

2. ein bedeutsames Rast-, Nahrungs-, Mauser- und
Bruthabitat für zahlreiche seltene und zum Teil
gefährdete Vogelarten zu sichern und Störungen
fernzuhalten,

3. bedrohte Fisch- und Amphibienarten und weitere
wassergebundene Tierarten zu schützen,

4. die für den Bestand dieser Lebensgemeinschaft er-
forderlichen Standortbedingungen zu erhalten und
deren natürliche Entwicklung zu gewährleisten,

5. durch einen naturkundlichen Lehrpfad der Allge-
meinheit Naturbeobachtungen zu ermöglichen.

§4
Verbote in der Schutzzone

(1) 1) In der Schutzzone 1 des Naturschutzgebietes
sind nach Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG alle
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung dieses Gebie-
tes oder seiner Bestandteile oder zu einer nach-
haltigen Störung führen können.

2) Es ist deshalb vor allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayeri-
schen Bauordnung zu errichten, zu än-
dern, abzubrechen oder z u beseitigen,
auch wenn dies keiner öffentlich-rechtli-
chen Erlaubnis bedarf,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüt-
tungen, Ablagerungen, Grabungen, Spren-
gungen oder Bohrungen vorzunehmen
oder die Bodengestalt in sonstiger Weise
zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade oder Plätze neu an-
zulegen oder bestehende zu verändern.

4. oberirdisch über den zugelassenen Ge-
meingebrauch hinaus oder unterirdisch
Wasser zu entnehmen, die Wasserlaufe
und Wasserflächen einschließlich deren
Ufer, den Wasserhaushalt, den Grund-
wasserstand oder den Zu- und Ablauf des
Wassers zu verändern oder neue Gewässer
anzulegen,

5. Leitungen jeder Art zu errichten oder zu
verlegen,

6. Röhrichte oder Wasserpflanzen zu beschä-
digen, zu mähen oder auf andere Weise zu
beseitigen,

7. Bäume oder Sträucher zu beeinträchtigen,
zu beschädigen oder zu beseitigen,

8. Entlandungsmaßnahmen durchzuführen,

9. den Lehrpfad oder seine Einrichtungen zu
zerstören oder zu beschädigen,

10. die Lebensbereiche der Tiere und Pf tanzen
zu stören oder nachteilig zu verändern,
insbesondere durch chemische oder me-
chanische Maßnahmen,

11. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszu-
setzen,

12. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu
entnehmen oder zu beschädigen oder
deren Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln
auszureißen, auszugraben oder mitzuneh-
men,

13. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu
fangen oder zu töten, Brut- und Wohn-
stätten oder Gelege solcher Tiere fortzu-
nehmen oder zu beschädigen; hierunter
fällt auch die Ausübung der Jagd sowie
die Fischerei,

14. Sachen im Gelände zu lagern,

15. Feuer zu machen,

16. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

17. eine andere als die nach § 6 zugelassene
Nutzung auszuüben.



(2) in der Schutzzone 1 des Naturschutzgebietes ist
es nach Art. 7 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 Bay-
NatSchG verboten:

1. mit Fahrzeugen aller Art oder mit Wohn-
wagen zu fahren oder diese dort abzustellen,

2. zu reiten,

3. das Gelände außerhalb des markierten natur-
kundlichen. Lehrpfads zu betreten,

4. das Gewässer mit Wasserfahrzeugen oder
Schwimmkörpern aller Art zu befahren,

5. Hunde frei laufen zu lassen,

6. zu zelten oder zu lagern,

7. zu baden,

8. zu lärmen oder Tonübertragungs- und Ton-
wiedergabegeräte zu benutzen,

9. mit Hubschraubern zu starten oder zu lan-
den,

10. Flugmodelle, Bootsmodelle oder Ultraleicht-
flugzeuge zu betreiben.

§5
Verbote in der Schutzzone 2 ,

In der Schutzzone 2 des Naturschutzgebietes ist nach
Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG verboten:

1. das Gebiet mit Segelbooten oder Motorbooten zu
befahren, .

2. zu surfen, ,

3. Regatten durchzuführen,

4. die Jagd auszuüben.

§6
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 Abs. 2
und 3 BayNatSchG sowie i 4 und § 5 dieser Verord-
nung sind:

(1) Maßnahmen der Wasserwirtschaftsverwaltung:

1. die Bewirtschaftung des Ausgleichbeckens
Altmühltal im Rahmen der Oberleitung,

2. die Unterhaltung des Ausgleichbeckens Alt-
mühltal einschließlich der Gehölzpflege,

3. die Baufertigstellung,

4. die Unterhaltung des Gewässers im gesetzlich
zulässigen Umfang sowie die Gewässerauf-
sicht,

5. die Unterhaltung des Lehrpfades und seiner
Einrichtungen.

(2) Aufgaben des Jagdschutzes sowie solche Jagd-
handlungen, die der unverzüglichen Erlegung
oder Verfolgung verletzten oder kranken Wildes
dienen.

(3) Das Angeln am Nordostufer des Altmühlsees in
dem in der Karte M 1 : 5.000 gesondert gekenn-
zeichneten Bereich.

(4) Maßnahmen, wenn sie für eine Bestandsregulie-
rung bestimmter Arten aus ökologischen Grün-
den notwendig sind und mit Gestattung der Re-
gierung von Mittelfranken als höhere Natur-
schutzbehörde durchgeführt werden.

(5) Unaufschiebbare Handlungen, die zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich

sind, insbesondere Rettungseinsätze der Wasser-
rettung, sowie Einsatzfahrten aöer Wasser-
schutzpolizei.

(6) Das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung
das Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkie-
rungen, Warntafeln, Sperrzeichen oder sonstigen
Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Ver-
anlassung oder mit Genehmigung der Regierung
von Mittelfranken erfolgt.

(7) Die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des
Schutzgebietes notwendigen und von der Re-
gierung als höhere Naturschutzbehörde ange-
ordneten oder zugelassenen Überwachungs-,
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

§7 .
Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayer. Naturschutzge-
setzes und dieser Verordnung kann gemäß Art.
49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung er-
teilt werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls
die Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar
nicht beabsichtigten Härte führen würde und
die Abweichung mit den öffentlichen Be-
langen im Sinne des Bayer. Naturschutzge-
setzes, insbesondere mit den Zwecken des
Naturschutzgebietes „Vogelfreistätte Flach-
wasser- und Inselzone im Altmühlsee" verein-
bar ist oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht ge-
wollten Beeinträchtigung von Natur und
Landschaft führen würde.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die Re-
gierung von Minelfranken als höhere Natur-
schutzbehörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG die oberste Natur-
schutzbehörde zuständig ist.

§8
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 3, Art. 7 Abs. 3 Satz 4 Bay-
NatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder
fahrlässig einem Verbot des § 4 Abs. 1 Satz 2, § 4
Abs. 2 oder § 5 zuwiderhandelt.

§9
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 25. Mai 1987 in Kraft.

Ansbach, 7. Mai 1987

Regierung von Mittelfranken
von M o s c h

Regierungspräsident

RABI S. 94
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Verordnung über den �Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)� Vom 14. September 1995 (GVBl. S. 

692) BayRS 791-5-15-U [Stand: 1.9.1998] (§§ 1�14)

Verordnung über den �Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)�

Vom 14. September 1995

(GVBl. S. 692)

BayRS 791-5-15-U 

[Stand: 1.9.1998[1]]

Vollzitat nach RedR: Verordnung über den �Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)� vom 14. September 

1995 (GVBl. S. 692, BayRS 791-5-15-U)

Auf Grund von Art. 11, 45 Abs. 1 Nr. 2, Art. 55 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 Satz 3 

Halbsatz 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes � BayNatSchG � (BayRS 791-1-

U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. April 1994 (GVBl S. 299), erläßt das Bayerische 

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verordnung:

[1] Vor dem 1.9.1998 erlassene Naturparkverordnungen der obersten Naturschutzbehörde gelten gem. Art. 

15 Abs. 2 BayNatSchG (inhaltsgleich mit Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG 1973 idF des G v. 10.7.1998, GVBl. S. 

403) �hinsichtlich der Festsetzung von Schutzzonen mit Verboten als Rechtsverordnungen über 

Landschaftsschutzgebiete weiter�. Seither erlassene Änderungen durch die nach Art. 51 BayNatSchG bzw. 

Art. 45 BayNatSchG 1973 zuständigen Stellen sind im nachfolgend wiedergegebenen Wortlaut nicht 

dokumentiert.

Die aktuell gemeldeten Grenzen der Naturparke und der Landschaftsschutzgebiete innerhalb der 

Naturparke (ehemalige Schutzzonen) sind in der Fachdatenbank BayernAtlas unter Beachtung der 

jeweiligen Nutzungsbedingungen unter https://v.bayern.de/fQ88J für jedermann einsehbar.

§ 1  Schutzgegenstand 
 

(1) 1Teilgebiete der Naturräume �Südliche Frankenalb� und �Vorland der Südlichen Frankenalb� in der 

kreisfreien Stadt Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Kelheim, 

Regensburg, Neumarkt i. d. OPf., Roth, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries werden in den in § 2 

näher bezeichneten Grenzen als Naturpark festgesetzt. 2Das Gebiet hat eine Größe von ca. 296 240 

Hektar.

(2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung �Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)�.

(3) Träger des Naturparks ist der �Verein Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb) e. V.� mit Sitz in 

Weißenburg i. Bay.

§ 2  Naturparkgrenzen 
 

(1) Die Grenzen des Naturparks sind in einer Karte M = 1:100 000, die als Anlage 1 Bestandteil dieser 

Verordnung ist, grob dargestellt.

(2) 1Die genauen Grenzen des Naturparks sind in einer Karte M = 1:25 000 eingetragen, die beim 

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde niedergelegt 

ist und auf die Bezug genommen wird. 2Maßgebend für den genauen Grenzverlauf ist der Eintrag in dieser 

Karte mit der Außenkante des Begrenzungsstrichs. 3Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei 

den Regierungen von Oberbayern und Niederbayern, der Oberpfalz, von Mittelfranken und Schwaben als 

höheren Naturschutzbehörden sowie bei der kreisfreien Stadt Ingolstadt und den Landratsämtern Eichstätt, 

Neuburg-Schrobenhausen, Kelheim, Regensburg, Neumarkt i. d. OPf., Roth, Weißenburg-Gunzenhausen 

und Donau-Ries als unteren Naturschutzbehörden.

(3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 genannten Behörden archivmäßig verwahrt und sind dort 

während der Dienststunden allgemein zugänglich.



§ 3  Einteilung des Gebiets 
 

(1) 1Innerhalb des Naturparks wird eine Schutzzone festgesetzt, die die Voraussetzungen eines 

Landschaftsschutzgebiets erfüllt. 2Ihre Grenzen sind in der in § 2 Abs. 1 genannten Anlage 1 grob 

dargestellt.

(2) 1Die genauen Grenzen der Schutzzone sind in der in § 2 Abs. 2 genannten Karte eingetragen, auf die 

Bezug genommen wird. 2Maßgebend für den genauen Grenzverlauf ist der Eintrag in dieser Karte mit der 

Außenkante des jeweiligen Begrenzungsstrichs.

§ 4  Schutzzweck 
 

(1) Zweck der Festsetzung des Naturparks ist es,

1.  das Gebiet entsprechend dem Pflege- und Entwicklungsplan (§ 12 Nr. 1) zu sichern, zu pflegen und zu 

entwickeln,

 

2.  die Erholungseignung der Teillandschaften auf der Basis eines ausgewogenen Naturhaushalts und der 

landschaftlichen Vielfalt zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zu verbessern,

 

3.  geeignete Landschaftsteile für die Erholung und den Naturgenuß zu erschließen und der Allgemeinheit 

zugänglich zu machen, soweit die Belastbarkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds dies 

zulassen,

 

4.  den Erholungsverkehr zu ordnen und zu lenken,

 

5.  an der Erhaltung und Fortentwicklung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft als Träger der 

Kulturlandschaft unter Beachtung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege mitzuwirken.

 

(2) Zweck der Schutzzone ist es,

1.  die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts der unterschiedlich strukturierten Teillandschaften insgesamt 

zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zu verbessern,

 

2.  das ökologische Wirkungsgefüge der Tallandschaften zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zu 

verbessern,

 

3.  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Teillandschaften mit ihrem jeweils typischen Erscheinungsbild 

zu sichern,

 

4.  eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen,

 

5.  die Vielfalt an wildwachsenden Pflanzen und wildlebenden Tieren sowie deren Lebensgemeinschaften 

zu sichern,

 

6.  erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu verhindern,

 

7.  die in den Anlagen 1 und 2 zu Art. 6d Abs. 1 BayNatSchG oder in § 20c Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezeichneten ökologisch besonders wertvollen Naß- und 

Feuchtflächen oder Mager- und Trockenstandorte zu sichern,

 

8.  ökologisch wertvolle Lebensräume gegen übermäßige Freizeitnutzung zu sichern.

 

§ 5  Besondere Vorschriften 
 



1Soweit für das Gebiet des Naturparks besondere naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, 

insbesondere solche über Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler, über den Schutz von 

Landschaftsbestandteilen und Grünbeständen oder über den Schutz von Naß- und Feuchtflächen oder 

Mager- und Trockenstandorten gemäß Art. 6d Abs. 1 BayNatSchG, bleiben diese unberührt. 2Gleiches gilt, 

wenn künftig besondere naturschutzrechtliche Vorschriften erlassen werden.

§ 6  Verbote 
 

(1) In der Schutzzone sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem in 

§ 4 Abs. 2 genannten besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere alle Handlungen, die geeignet 

sind, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Landschaftsbild, den Naturgenuß oder den Zugang zur 

freien Natur zu beeinträchtigen.

(2) In den in Anlage 2 zu dieser Verordnung bezeichneten Tallandschaften der Schutzzone ist es daher 

verboten,

1.  auf den Taleinhängen und Talsohlen Maßnahmen vorzunehmen, die Röhrichte, Quellbereiche, 

naturnahe und unverbaute Bach- und Flußabschnitte oder Auwälder gemäß § 20c Abs. 1 Nrn. 1 und 3 

BNatSchG zerstören, beschädigen, nachhaltig stören oder deren charakteristischen Zustand verändern 

können,

 

2.  die bisherige Bodengestalt der Taleinhänge und das natürliche Kleinrelief der Talsohlen durch 

Aufschüttungen, Abgrabungen oder in sonstiger Weise wesentlich zu verändern,

 

3.  auf den Gewässern Boot zu fahren (ausgenommen auf der Altmühl),

 

4.  in den in Anlage 3 zu dieser Verordnung bezeichneten Altwasserarmen der Altmühl und ökologischen 

Ausgleichs- und Ersatzflächen des Main-Donau-Kanals zu fischen; ausgenommen sind 

Fischereiberechtigte oder Fischereipächter, die zur Ausübung des Fischereirechts unmittelbar selbst befugt 

sind, oder Inhaber von Jahreserlaubnisscheinen,

 

5.  außerhalb behördlich zugelassener Start- und Landeplätze auf den Taleinhängen und Talsohlen 

Flugmodelle mit Motor zu betreiben oder mit anderen Luftfahrzeugen zu starten oder zu landen.

 

§ 7  Erlaubnis 
 

(1) Der Erlaubnis bedarf, wer beabsichtigt, innerhalb der Schutzzone

1.  bauliche Anlagen aller Art im Sinn der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu errichten, zu erweitern oder 

ihre äußere Gestaltung wesentlich zu ändern, auch wenn sie einer baurechtlichen Genehmigung nicht 

bedürfen; hierzu zählen insbesondere

  

 

a)  Gebäude aller Art (Art. 2 Abs. 2 BayBO), Verkaufs- und Ausstellungsstände, 

Automaten,

  

 

b)  Einfriedungen aller Art (ausgenommen sockellose Weide- und Forstkulturzäune ohne Verwendung 

von Beton),

 

2.  die bisherige Bodengestalt durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder in sonstiger Weise wesentlich zu 

verändern, soweit das Vorhaben nicht unter das Verbot des § 6 Abs. 2 Nr. 2 fällt,

 

3.  Straßen, Wege, Plätze oder Park-, Camping-, Sport-, Spiel- oder Badeplätze oder ähnliche 

Einrichtungen zu errichten oder wesentlich zu ändern,

 

4.  Maßnahmen vorzunehmen, die Röhrichte, Quellbereiche, naturnahe und unverbaute Bach- und 

Flußabschnitte oder Auwälder gemäß § 20c Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BNatSchG zerstören, beschädigen, 

nachhaltig stören oder deren charakteristischen Zustand verändern können, soweit das Vorhaben nicht 

unter das Verbot des § 6 Abs. 2 Nr. 1 fällt,



 

5.  Gewässer, deren Ufer, den Zulauf oder den Ablauf des Wassers oder den Grundwasserstand zu 

verändern oder neue Gewässer herzustellen,

 

6.  Naß- und Feuchtwiesen umzubrechen oder durch Dränung oder Gräben zu entwässern oder 

trockenzulegen,

 

7.  Dauergrünland der Talsohlen in Ackerland umzuwandeln,

 

8.  landschaftsbestimmende Bäume, Hecken oder sonstige Gehölze außerhalb des Waldes oder 

Felsblöcke zu beseitigen,

 

9.  auf den Taleinhängen und Talsohlen der in Anlage 2 zu dieser Verordnung bezeichneten 

Tallandschaften Erstaufforstungen vorzunehmen,

 

10.  ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel- oder Rohrleitungen zu verlegen oder Masten und 

Unterstützungen aufzustellen (ausgenommen nicht ortsfeste Anlagen zur Beregnung von Sonderkulturen 

und zur Versorgung von Weidevieh mit Wasser und Zuleitungen zu elektrischen Weidezäunen),

 

11.   außerhalb von Straßen, Wegen oder Plätzen mit Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren, diese dort 

abzustellen oder Verkaufswagen aufzustellen (ausgenommen zur land- und forstwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung sowie für Fischereiberechtigte oder Fischereipächter, die zur Ausübung des 

Fischereirechts unmittelbar selbst befugt sind, und für Inhaber von Jahreserlaubnisscheinen),

 

12.  auf anderen als den hierfür behördlich zugelassenen Plätzen zu zelten, Wohnwagen abzustellen, dies 

zu gestatten oder im Rahmen der Erholungsnutzung offene Feuer zu entzünden oder zu unterhalten.

 

(2) 1Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vorhaben keine der in § 6 Abs. 1 genannten Wirkungen 

hervorrufen kann oder diese Wirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 2Wird 

die Erlaubnis mit Nebenbestimmungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 3Die Vorschrift 

des Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG über Ersatzmaßnahmen ist entsprechend anzuwenden.

(3) Andere Fachbehörden sind zu beteiligen, soweit deren Belange berührt sind.

(4) Soweit Entscheidungen über Erlaubnisse oder Befreiungen für Pflegemaßnahmen oder für eine 

ordnungsgemäße land-, forst- oder fischereiwirtschaftliche Bodennutzung erforderlich werden, werden 

Kosten gemäß Art. 54 Abs. 2 BayNatSchG nicht erhoben.

§ 8  Ausnahmen 
 

Von den Beschränkungen dieser Verordnung bleiben ausgenommen

1.  die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung im Sinn des Art. 6 Abs. 2 

BayNatSchG; unabhängig davon gelten jedoch § 6 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 sowie § 7 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 bis 7,

 

2.  der Bau von land- oder forstwirtschaftlichen Straßen oder Wegen mit einer Fahrbahnbreite von nicht 

mehr als 3,80 m, hergestellt aus naturraumtypischem Material und ohne Oberflächenversiegelung; 

unabhängig davon gelten jedoch § 6 Abs. 2 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 Nr. 4,

 

3.  der Abbau von Bodenschätzen auf den in den Karten nach § 2 Abs. 1 und 2 gesondert eingetragenen 

Flächen; maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte nach § 2 Abs. 2,

 

4.  die Aufsuchung und Gewinnung bergfreier Bodenschätze im Rahmen bereits erteilter 

Bergbauberechtigungen,

 



5.  die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sowie Aufgaben des Jagdschutzes und der 

Fischereiaufsicht; unabhängig davon gilt jedoch § 6 Abs. 2 Nr. 4 ,

 

6.  Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen, Gewässern und deren Ufern und Dränanlagen,

Maßnahmen des Winterdienstes auf Straßen im notwendigen Umfang und zur Verkehrssicherung, soweit 

diese zur Abwehr von Gefahren erforderlich sind,

Maßnahmen der Gewässeraufsicht,

 

7.  der Betrieb, die Instandsetzung und die ordnungsgemäße Unterhaltung von bestehenden Energie-, 

Wasserversorgungs- oder Entsorgungsanlagen sowie von bestehenden Fernmeldeanlagen, 

Betriebsanlagen der Eisenbahn und Einrichtungen der Landesverteidigung,

 

8.  die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen innerhalb landwirtschaftlicher 

Hofstellen sowie von land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsgebäuden im Außenbereich,

 

9.  die Nutzungsänderung, der Ersatzbau und die angemessene Erweiterung von zulässigerweise 

errichteten Gebäuden, soweit die sonstigen Voraussetzungen des § 35 Abs. 4 Baugesetzbuch vorliegen,

 

10.  sonstige, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung auf Grund besonderer Gestattungen 

oder bestehender Rechte zulässigen Maßnahmen oder mit landesplanerischer Beurteilung 

raumgeordneten Vorhaben,

 

11.  die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Schutzzone notwendigen und von den 

Naturschutzbehörden angeordneten oder zugelassenen Überwachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen.

 

§ 9  Befreiung 
 

Von den Verboten nach § 6 kann gemäß Art. 49 BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt werden.

§ 10  Entschädigung, Erschwernisausgleich 
 

(1) Soweit diese Verordnung oder die auf Grund dieser Verordnung getroffenen behördlichen Maßnahmen 

eine Enteignung darstellen oder einer solchen gleichkommen, insbesondere weil sie eine wesentliche 

Nutzungsbeschränkung darstellen, ist Entschädigung gemäß Art. 36 BayNatSchG zu leisten.

(2) Die Vorschrift des Art. 36a BayNatSchG über Erschwernisausgleich bei Feuchtflächen bleibt unberührt.

§ 11  Zuständigkeiten 
 

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis und der Befreiung ist die kreisfreie Stadt bzw. das Landratsamt als untere 

Naturschutzbehörde zuständig, in deren Bereich das Vorhaben ausgeführt werden soll.

(2) Bei Vorhaben der Landesverteidigung und des Zivilschutzes entscheidet über die Befreiung nach Art. 49 

Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen als 

oberste Naturschutzbehörde.

§ 12  Aufgaben des Naturparkträgers 
 

Der Träger des Naturparks hat insbesondere

1.  eine Planung zu erstellen, die vor allem die Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung des 

Gebiets als eine für die Naturräume typische Landschaft und als Erholungsraum enthält (Pflege- und 

Entwicklungsplan), sie umzusetzen und bei Bedarf fortzuschreiben; bei der Aufstellung oder Fortschreibung 

sind die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange zu beteiligen,

 



2.  innerhalb von fünf Jahren besonders schutzwürdige Landschaftsteile zu ermitteln, die unter Beteiligung 

der davon berührten Träger öffentlicher Belange in geeigneter Weise � bei land- und forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen durch Vereinbarungen � gesichert und entwickelt werden sollen,

 

3.  Maßnahmen des Naturschutzes, insbesondere des Schutzes und der Pflege der Pflanzen- und Tierwelt, 

durchzuführen und zu fördern,

 

4.  das Naturparkgebiet zu erhalten, zu gestalten und zu pflegen, insbesondere die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit des Landschaftsbilds für die Allgemeinheit zu bewahren,

 

5.  die naturnahe und naturschonende Erholung im Naturpark zu fördern,

 

6.  die Bevölkerung über die Bedeutung des Naturparks für Naturschutz und Landschaftspflege sowie für 

die Erholung aufzuklären.

 

§ 13  Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark 

belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  den Verboten des § 6 Abs. 2 zuwiderhandelt oder

 

2.  eine nach § 7 Abs. 1 erlaubnispflichtige Maßnahme ohne die erforderliche Erlaubnis vornimmt.

 

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark 

belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer mit einer Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 oder einer 

Befreiung nach § 9 verbundenen vollziehbaren Auflage nicht nachkommt.

(3) Die Einziehung von Gegenständen richtet sich nach Art. 53 BayNatSchG.

§ 14  Inkrafttreten, Aufhebung früherer Vorschriften 
 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft.

(2) 1Gleichzeitig treten alle Vorschriften außer Kraft, die dieser Verordnung entgegenstehen oder 

entsprechen. 2Insbesondere treten außer Kraft:

1.  Die Anordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Landkreis Hilpoltstein vom 1. März 1955 (KABl 

Nr. 8) � nunmehr in den Landkreisen Eichstätt (Regierungsbezirk Oberbayern), Neumarkt i. d. OPf. 

(Regierungsbezirk Oberpfalz), Roth und Weißenburg-Gunzenhausen (Regierungsbezirk Mittelfranken);

 

2.  die Kreisverordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Landkreis Riedenburg vom 18. Oktober 

1961 (KABl Nr. 38), geändert durch Verordnung vom 8. Juni 1972 (KABl Nr. 24) � nunmehr in den 

Landkreisen Eichstätt (Regierungsbezirk Oberbayern), Kelheim (Regierungsbezirk Niederbayern) und 

Neumarkt i. d. OPf. (Regierungsbezirk Oberpfalz).

 

 
 

München, den 14. September 1995

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen

Dr. Thomas Goppel, Staatsminister

Anlage 1 

 Übersichtskarte

 

Übersichtskarte 



Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) 

 

 

Die Verbote des § 6 Abs. 2 gelten in folgenden Tallandschaften der Schutzzone:

�  Altmühltal zwischen Treuchtlingen-Dietfurt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, und Kelheim, 

Landkreis Kelheim,

 

�  Tal der östlichen Rohrach zwischen Heidenheim-Rohrach und Altmühltal bei Treuchtlingen-Wettelsheim, 

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen,

 

�  Möhrenbachtal zwischen Treuchtlingen-Gundelsheim und Altmühltal bei Treuchtlingen, Landkreis 

Weißenburg-Gunzenhausen,

 

�  Laubental und Schambachtal zwischen Weißenburg-Laubenthal und Altmühltal bei Treuchtlingen-

Schambach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen,

 

�  Gailachtal zwischen Monheim-Warching, Landkreis Donau-Ries, und Altmühltal bei Mörnsheim, 

Landkreis Eichstätt,

 

�  Rieder Tal zwischen Wellheim-Konstein und Altmühltal bei Dollnstein, Landkreis Eichstätt,

 

�  Schuttertal zwischen Wellheim, Landkreis Eichstätt, und Einmündung des Hüttinger Bachs nördlich von 

Neuburg-Bergen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, mit Tal des Hüttinger Bachs zwischen 

Rennertshofen-Ellenbrunn und Schuttertal, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,

 

�  Kindertal zwischen Adelschlag-Ochsenfeld und Eichstätt-Wasserzell, Landkreis Eichstätt,

 

�  Pfünzer Tal östlich von Adelschlag bis Altmühltal bei Walting-Pfünz, Landkreis Eichstätt,

 

�  Affental zwischen Schönem Haartal westlich von Walting-Affenthal und Altmühltal bei Walting, Landkreis 

Eichstätt,

 

�  Schambachtal zwischen Lachengrund südlich von Kipfenberg-Schambach und Altmühltal bei 

Kipfenberg-Arnsberg, Landkreis Eichstätt,

 

�  Birktal zwischen Heiligengrund und Altmühltal bei Kipfenberg, Landkreis Eichstätt,

 

�  Anlautertal zwischen Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, und Altmühltal bei Kinding, 

Landkreis Eichstätt, mit Morsbachtal zwischen Titting-Morsbach und Anlautertal, Landkreis Eichstätt,

 

�  Schwarzachtal zwischen Greding-Großhöbing, Landkreis Roth, und Altmühltal bei Kinding, Landkreis 

Eichstätt, mit Agbachtal zwischen Greding-Herrnsberg und Greding, Landkreis Roth, und Heimbachtal 

zwischen Brunntal, Landkreis Roth, und Schwarzachtal, Landkreis Eichstätt,

 

�  Sulztal zwischen nördlicher Naturparkgrenze bei Berching-Breitenfurt, Landkreis Neumarkt i. d. OPf., 

und Altmühltal bei Beilngries, Landkreis Eichstätt,

 

�  Tal der Weißen-/Unterbürger Laaber zwischen nördlicher Naturparkgrenze bei Berching-Biermühle und 

Altmühltal bei Dietfurt a. d. Altmühl, Landkreis Neumarkt i. d. OPf.,

 

�  Tal der Wissinger-/Breitenbrunner Laaber zwischen nördlicher Naturparkgrenze bei Seubersdorf-Wissing 

und Tal der Weißen Laaber bei Dietfurt a. d. Altmühl, Landkreis Neumarkt i. d. OPf.,

 



�  Schambachtal zwischen Altmannstein-Schamhaupten, Landkreis Eichstätt, und Altmühltal bei 

Riedenburg, Landkreis Kelheim.

 

Anlage 3 (zu § 6 Abs. 2 Nr. 4) 

 

 

Das Verbot, zu fischen, gilt in der Schutzzone außerhalb der Ortslagen

1.  in den Altwasserarmen der Altmühl

  

 

�  oberhalb von Pappenheim, Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen,

  

 

�  westlich von Dollnstein-Hagenacker, oberhalb von Dollnstein und bei Dollnstein-Breitenfurt, Landkreis 

Eichstätt,

  

 

�  bei Eichstätt-Wasserzell und bei Eichstätt-Landershofen, Landkreis Eichstätt,

  

 

�  bei Walting-Pfünz, Landkreis Eichstätt,

  

 

�  bei Kinding, Kinding-Unteremmendorf und oberhalb von Kinding-Kratzmühle, Landkreis 

Eichstätt,

  

 

�  bei Dietfurt-Töging, Landkreis Neumarkt i. d. OPf.,

 

2.  in den Ersatzflächen entlang des Main-Donau-Kanals (nach Kanal-Kilometer)

 

Nr. km Lage

� im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. �

1,2 118,120 nördlich von Berching

3 125 bei Berching-Plankstetten

� im Landkreis Eichstätt �

4 126-128 nördlich von Beilngries

� im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. �

5 137,5 bei Dietfurt a. d. Altmühl

6 138 bei Dietfurt a. d. Altmühl

7 139 bei Dietfurt-Einsiedel

� im Landkreis Kelheim �

8-10 141-141,3 oberhalb von Riedenburg-Meihern

11-13 142-142,5 bei Riedenburg-Meihern

14 143 bei Riedenburg-Deising

15 144 oberhalb von Riedenburg-Untereggersberg

16-18 145 gegenüber von Riedenburg-Untereggersberg

19-21 145,5 unterhalb von Riedenburg-Untereggersberg

22-24 147 bei Riedenburg-Oberhofen

25 148 bei Riedenburg-Gundlfing

26 154 unterhalb von Riedenburg-Aicholding

27 157,5 unterhalb von Riedenburg-Einthal

28 158 bei Riedenburg-Pillhausen

29 159 beim Felsenhäusl in Essing

30 160 bei Essing-Weihermühle



31-34 162-163 bei Essing-Schellneck

35 163,5 unterhalb der alten Schleuse in Essing

36-37 166,5-167 bei Kelheim.
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Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art. 15 in Ver-
bindung mit Art. 51 Abs. 2 Satz 3  1. Hauptsatz des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG - in 
der Fassung vom 23. Februar 2011 (GVBl S. 82, 
BayRS 791-1-U) erlässt der Bezirk Mittelfranken fol-
gende Verordnung: 
 

7. Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den �Naturpark Frankenhöhe" 
 

Vom 12. Dezember 2013 
 

§ 1 
Änderung des Verordnungstextes 

 
Die Verordnung des Bayerischen Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 6. De-
zember 1988 (GVBl S. 384, BayRS 791-5-10-U) zu-
letzt geändert durch die Verordnung des Bezirks Mit-
telfranken vom 21.04.2005 (MFrABl Nr. 17/2005, 
S. 140) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 ein-

gefügt: 
 

 �Zur Ordnung der Windkraftnutzung in der Schutz-
zone werden Tabuzonen (in Tabuzonen soll die 
Nutzung der Windkraft generell ausgeschlossen 
werden. Neue Windkraftanlagen sollen in diesem 
Bereich nicht entstehen. Bestandsgeschützte Anla-
gen sollen nicht erhöht werden dürfen) und Aus-
nahmezonen (in Ausnahmezonen soll Windenergie 
ohne Verlust der Schutzwirkung des Landschafts-
schutzgebietes genutzt werden können) für Wind-
kraftnutzung festgesetzt. Ihre Grenzen sind in ei-
ner Karte M 1 : 100.000, die als Anlage Bestandteil 
dieser Verordnung ist, grob dargestellt. Die genau-
en Grenzen der in Satz 1 genannten Gebiete sind 
in den Karten Nord, Mitte und Süd, M 1 : 25.000, 
eingetragen, auf die Bezug genommen wird. § 2 
Abs. 3 gilt entsprechend.� 

 
2. In § 4 Nr. 3 wird nach dem Buchstaben c) der 

Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender 
Buchstabe d) eingefügt: 

 
 �d) zur Verhinderung von erheblichen Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft unter Be-
rücksichtigung einer nachhaltigen Energiever-
sorgung durch Nutzung erneuerbarer Energien 
die Errichtung von Windkraftanlagen natur- und 
landschaftsverträglich zu ordnen.� 

 
3. In § 6 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 ein-

gefügt: 
 
 �(2) In den Karten Nord, Mitte und Süd, 

M 1 : 25.000, eingetragenen Tabuzonen für 
Windkraftnutzung ist es verboten, Windkraft-
anlagen zu errichten. Dies gilt nicht für die 
Ersetzung einer bestehenden durch eine maxi-
mal höhengleiche Windkraftanlage am selben 
Standort.� 

 

4. In § 8 wird nach Nr. 3 folgender Buchstabe a. ein-
gefügt: 

 
�3a. die Errichtung und Änderung von immissions-

schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 
Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 
nicht mehr als 200 m in den in den Karten 
Nord, Mitte und Süd, M 1 : 25.000, eingetra-
genen Ausnahmezonen für Windkraftnutzung, 
soweit diese Flächen durch Darstellung im 
Flächennutzungsplan oder als Ziele bzw. 
Grundsätze der Raumordnung für eine Nut-
zung der Windenergie ausgewiesen sind,� 

 
5. § 12 Abs. 1 wird durch folgenden Satz ergänzt:     

�, oder den Verboten des § 6 zuwiderhandelt.� 

 
6. Im übrigen werden zur Anpassung an die Neufas-

sung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 und des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
vom 23.02.2011 in der Verordnung die Bezugnah-
men auf gesetzliche Vorschriften wie folgt geän-
dert: 

 
a) In § 2 Abs. 2 wird die Bezeichnung �Staats-

ministerium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen� ersetzt durch die Bezeichnung 
�Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz�. 
 

b) In § 7 Abs. 2 werden die Worte �Art. 6 d Abs. 1 
BayNatSchG� ersetzt durch die Worte �§ 30 
BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 Bay-
NatSchG�. 
 

c) In § 8 Nr. 1 werden die Worte �Art. 6 Abs. 2 
BayNatSchG� ersetzt durch die Worte �Art. 6 
Abs. 4 BayNatSchG�. 

 
d) In § 9 werden die Worte �Art. 49 BayNatSchG� 

ersetzt durch die Worte �§ 67 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit Art. 56 
BayNatSchG�. 
 

e) In § 10 Abs. 3 werden die Worte �Art. 49 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG das Staatsmini-
sterium für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen� ersetzt durch �Art. 56 Satz 1 Halbsatz 4 
BayNatSchG das Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz�. 

 
f) In § 12 Abs. 1 werden die Worte �Art. 52 Abs. 1 

Nr. 3 BayNatSchG� ersetzt durch die Worte 
�Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG�. 

 
g) In § 12 Abs. 1 werden die Worte �fünfzigtau-

send Deutsche Mark� ersetzt durch die Worte 
�fünfzigtausend Euro�. 

 
h) In § 12 Abs. 2 werden die Worte �Art. 52 Abs. 1 

Nr. 6 BayNatSchG� ersetzt durch die Worte 
�Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG�. 
 

Bekanntmachungen des Bezirks Mittelfranken 
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i) In § 12 Abs. 2 werden die Worte �fünfzigtau-
send Deutsche Mark� ersetzt durch die Worte 
�fünfzigtausend Euro�. 

 
j) In § 12 Abs. 3 werden die Worte �Art. 53 Bay-

NatSchG� ersetzt durch die Worte �Art. 58 Bay-
NatSchG�. 

 
§ 2 

Verordnungskarten 
 
Die Karte M 1 : 100.000 die dieser Verordnung beige-
fügt ist, wird als Anlage Bestandteil der Verordnung 
über den �Naturpark Frankenhöhe�. Die Karten 
M 1 : 25.000 zur Feststellung der Tabu- und Ausnah-
mezonen für Windkraftnutzung gemäß § 3 Abs. 3 
Satz 3, auf die Bezug genommen wird, werden beim 
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit als 
oberste Naturschutzbehörde niedergelegt. Weitere 
Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der 
Regierung von Mittelfranken als höhere Naturschutz-
behörde sowie bei den Landratsämtern Ansbach und 
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim sowie bei der 
kreisfreien Stadt Ansbach als untere Naturschutzbe-
hörden. Die Karten werden bei den in Satz 2 genann-
ten Behörden archivmäßig verwahrt und sind dort 
während der Dienststunden allgemein zugänglich. 
 

§ 3 
Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
(2) Der Wortlaut der Verordnung über den �Naturpark 

Frankenhöhe� in der ab 1. Januar 2014 geltenden 
Fassung wird zusammen mit der Bekanntma-
chung dieser Verordnung neu bekanntgemacht. 

 
Ansbach, 12. Dezember 2013 
 

Richard   B a r t s c h 
Bezirkstagspräsident 

 
Lagepläne s. Anlage 

 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 
bis 6 BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser 
Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsa-
chen, die die Verletzung begründen sollen, beim Be-
zirk Mittelfranken geltend gemacht wird. 
 

MFrABl S. 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Grund des § 3 Abs. 2 der 7. Verordnung zur Än-
derung der Verordnung über den �Naturpark Franken-
höhe� vom 12. Dezember 2013 wird nachstehend der 
Wortlaut der Verordnung über den �Naturpark Fran-
kenhöhe� vom 6. Dezember 1988 in der vom 1. Janu-
ar 2014 geltenden Fassung bekanntgegeben. 
 

Verordnung 
über den �Naturpark Frankenhöhe"  

 
Vom 6. Dezember 1988 

 
Auf Grund von Art. 11, 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 
Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes    
- BayNatSchG - (BayRS 791-1-U), zuletzt geändert 
durch § 7 des Gesetzes vom 16. Juli 1986 (GVBl 
S. 135), erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Ver-
ordnung: 
 

§ 1 
Schutzgegenstand 

 
(1) 1Das Gebiet der Frankenhöhe in der kreisfreien 

Stadt Ansbach und in den Landkreisen Ansbach 
und Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim wird in 
den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Na-
turpark festgesetzt. 2Das Gebiet hat eine Größe 
von ca. 110.450 Hektar. 

 
(2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung �Naturpark 

Frankenhöhe". 
 
(3) Träger des Naturparks ist der �Verein Naturpark 

Frankenhöhe e. V." mit Sitz in Ansbach. 
 

§ 2 
Naturparkgrenzen 

 
(1) Die Grenzen des Naturparks sind in einer Karte 

M 1 : 100.000, die als Anlage Bestandteil dieser 
Verordnung ist, grob dargestellt. 

 
(2) 1Die genauen Grenzen des Naturparks sind in 

einer Karte M 1 : 25.000 eingetragen, die beim 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz als oberster Naturschutzbehörde nieder-
gelegt ist und auf die Bezug genommen wird. 
2Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag 
in dieser Karte mit der Außenkante des Begren-
zungsstrichs. 3Weitere Ausfertigungen dieser 
Karte befinden sich bei der Regierung von Mittel-
franken als höherer Naturschutzbehörde sowie 
bei der kreisfreien Stadt Ansbach und bei den 
Landratsämtern Ansbach und Neustadt a. d. Aisch-
Bad Windsheim als unteren Naturschutzbehör-
den. 

 
(3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 genann-

ten Behörden archivmäßig verwahrt und sind dort 
während der Dienststunden allgemein zugäng-
lich.  
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§ 3 
Schutzzone 

 
(1) 1Innerhalb des Naturparks wird eine Schutzzone 

festgesetzt, welche die Voraussetzungen eines 
Landschaftsschutzgebiets erfüllt. 2Die Schutzzo-
ne umfasst die Bereiche, die in der in § 2 Abs. 1 
genannten Anlage grob dargestellt sind. 

 
(2) 1Die genauen Grenzen der Schutzzone sind in der 

in § 2 Abs. 2 genannten Karte eingetragen, auf 
die Bezug genommen wird. 2Maßgebend für den 
Grenzverlauf ist der Eintrag in dieser Karte mit 
der Außenkante des Begrenzungsstrichs. 

 
(3) 1Zur Ordnung der Windkraftnutzung in der Schutz-

zone werden Tabuzonen (in Tabuzonen soll die 
Nutzung der Windkraft generell ausgeschlossen 
werden. Neue Windkraftanlagen sollen in diesem 
Bereich nicht entstehen. Bestandsgeschützte 
Anlagen sollen nicht erhöht werden dürfen) und 
Ausnahmezonen (in Ausnahmezonen soll Wind-
energie ohne Verlust der Schutzwirkung des 
Landschaftsschutzgebietes genutzt werden kön-
nen) für Windkraftnutzung festgesetzt. 2Ihre Gren-
zen sind in einer Karte M 1 : 100.000, die als An-
lage Bestandteil dieser Verordnung ist, grob dar-
gestellt. 3Die genauen Grenzen der in Satz 1 ge-
nannten Gebiete sind in den Karten Nord, Mitte 
und Süd, M 1 : 25.000, eingetragen, auf die Be-
zug genommen wird. 4§ 2 Abs. 3 gilt entspre-
chend. 

 
§ 4 

Schutzzweck 
 
Zweck der Festsetzung des Naturparks ist es, 
 
1. das Gebiet entsprechend dem Einrichtungsplan 

(§ 11 Nr. 1) zu entwickeln und zu pflegen, 
 
2. die sich für die Erholung eignenden Landschafts-

teile der Allgemeinheit zugänglich zu machen und 
zu erhalten, soweit die ökologische Wertung dies 
zulässt, 

 
3. in der Schutzzone 
 

a) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu er-
halten und dauerhaft zu verbessern, insbeson-
dere 

 
- erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft zu verhindern 
 
- den Wald wegen seiner besonderen Bedeu-

tung für den Naturhaushalt zu schützen 
 
- die heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie 

ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume 
zu schützen, 

 
b) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des für die 

Frankenhöhe typischen Landschaftsbilds zu be-
wahren, 

 

c) eingetretene Schäden zu beheben oder auszu-
gleichen, 

 
d) zur Verhinderung von erheblichen Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft unter Berück-
sichtigung einer nachhaltigen Energieversor-
gung durch Nutzung erneuerbarer Energien die 
Errichtung von Windkraftanlagen natur- und 
landschaftsverträglich zu ordnen. 

 
§ 5 

Besondere Vorschriften 
 
1Soweit für das Gebiet des Naturparks besondere na-
turschutzrechtliche Vorschriften bestehen, insbeson-
dere solche über Naturschutzgebiete, Naturdenkmä-
ler oder über den Schutz von Landschaftsbestandtei-
len und Grünbeständen, bleiben diese unberührt. 
2Gleiches gilt, wenn künftig besondere naturschutz-
rechtliche Vorschriften erlassen werden. 
 

§ 6 
Verbote 

 
(1) In der Schutzzone sind alle Handlungen verboten, 

die den Charakter des Gebiets verändern oder 
dem in § 4 Nr. 3 genannten besonderen Schutz-
zweck zuwiderlaufen, insbesondere alle Handlun-
gen, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, das Landschaftsbild, den Natur-
genuss oder den Zugang zur freien Natur zu be-
einträchtigen. 

 
(2) 1In den Karten Nord, Mitte und Süd, M 1 : 25.000, 

eingetragenen Tabuzonen für Windkraftnutzung 
ist es verboten, Windkraftanlagen zu errichten. 
2Dies gilt nicht für die Ersetzung einer bestehen-
den durch eine maximal höhengleiche Windkraft-
anlage am selben Standort. 

 
§ 7 

Erlaubnis 
 
(1) Der Erlaubnis bedarf, wer beabsichtigt, innerhalb 

der Schutzzone 
 

1. bauliche Anlagen aller Art im Sinn der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) zu errichten, zu 
erweitern oder ihre äußere Gestaltung wesent-
lich zu ändern, auch wenn sie einer baurechtli-
chen Genehmigung nicht bedürfen; hierzu 
zählen insbesondere 

 
a) Gebäude aller Art ( Art. 2 Abs. 2 BayBO), 

Verkaufs- und Ausstellungsstände, Auto-
maten, 

 
b) Einfriedungen aller Art (ausgenommen so-

ckellose Weide- und Forstkulturzäune ohne 
Verwendung von Beton), 

 
c) wesentliche Veränderungen der Erdoberflä-

che durch Aufschüttungen, Abgrabungen, 
Ablagerungen oder in sonstiger Weise, 
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2. Straßen, Wege, Plätze oder Park-, Camping-, 
Sport-, Spiel- oder Badeplätze oder ähnliche 
Einrichtungen zu errichten oder wesentlich zu 
ändern, 

 
3. Seilbahnen, Skilifte, Seil- oder Schleppaufzü-

ge zu errichten oder wesentlich zu ändern, 
 
4. ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel- 

oder Rohrleitungen zu verlegen oder  
Masten und Unterstützungen aufzustellen 
(ausgenommen nicht ortsfeste Anlagen zur  
Beregnung von Sonderkulturen und sonstigen 
Feldfrüchten und zur Versorgung von  
Weidevieh mit Wasser und Zuleitungen zu 
elektrischen Weidezäunen), 

 
5. Gewässer, deren Ufer, den Zu- und Ablauf des 

Wassers oder den Grundwasserstand zu ver-
ändern oder neue Gewässer herzustellen oder 
Verlandungsbereiche von Gewässern, Quell-
bereiche oder Auebödenbereiche, insbeson-
dere feuchte Wirtschaftswiesen oder -weiden 
sowie regelmäßig überschwemmte Auwälder, 
durch Dränung oder Gräben zu entwässern 
oder trocken zu legen, umzubrechen oder 
durch sonstige Maßnahmen nachhaltig zu 
verändern, 

 
6. Erstaufforstungen vorzunehmen, 
 
7. Änderungen in der Nutzung von Hutungen 

vorzunehmen, 
 
8. landschaftsbestimmende Bäume, Hecken oder 

sonstige Gehölze außerhalb des Waldes, 
Findlinge oder Felsblöcke zu beseitigen, 

 
9. außerhalb von Straßen, Wegen oder Plätzen 

mit Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren oder 
diese dort abzustellen oder Verkaufswagen 
aufzustellen (ausgenommen zur land- und 
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung), 

 
10. außerhalb behördlich zugelassener Plätze zu 

zelten, Wohnwagen abzustellen, dies zu ge-
statten oder im Rahmen der Erholungsnutzung 
offene Feuer zu entzünden, 

 
11. außerhalb von Flugplätzen mit Ultraleichtflug-

zeugen zu starten oder zu landen oder Flug-
modelle zu betreiben, 

 
12. Schilder, Bild- oder Schrifttafeln, Anschläge 

oder Schaukästen anzubringen (ausgenom-
men Hinweise auf den Schutz des Gebiets, 
behördliche Verbotstafeln, Verkehrszeichen, 
Verkehrseinrichtungen, Flusskilometer-Zei-
chen, Schilder für die Forst- und Waldeintei-
lung, Warntafeln, Ortshinweise, Wegemarkie-
rungen oder zulässige Wohn- und Gewerbe-
bezeichnungen an Wohn- und Betriebsstätten, 
sofern nicht Leuchtschrift verwendet wird). 

 
(2) Unberührt bleibt die Erlaubnispflicht für verändern-

de Maßnahmen bei Naß- und Feuchtflächen so-
wie Mager- und Trockenstandorten gemäß § 30 

BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 Bay-
NatSchG. 

 
(3) 1Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vorhaben 

keine der in § 6 genannten Wirkungen hervorrufen 
kann oder diese Wirkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgeglichen werden können. 2Wird die 
Erlaubnis mit Nebenbestimmungen erteilt, kann 
eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 3Die 
Vorschrift des Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG über 
Ersatzmaßnahmen ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Die zuständige land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftliche Fachbehörde ist zu beteiligen, soweit 
ihre Belange berührt sind.  

 
§ 8 

Ausnahmen 
 
Von den Beschränkungen dieser Verordnung bleiben 
ausgenommen 
 
1. die ordnungsgemäße land-, forst- und fischerei-

wirtschaftliche Bodennutzung im Sinn des Art. 6 
Abs. 4 BayNatSchG; unabhängig davon gilt je-
doch § 7 Abs. 1 Nrn. 5 und 7, 

 
2. der Bau von land- oder forstwirtschaftlichen Stra-

ßen oder Wegen mit einer Fahrbahnbreite von 
nicht mehr als 3,50 m und ohne landschaftsstö-
renden oder dichten Belag; unabhängig davon gilt 
jedoch § 7 Abs. 1 Nr. 5, 

 
3. der Abbau von Bodenschätzen auf den in den 

Karten (§ 2 Abs. 1 und 2) gesondert eingetrage-
nen Flächen; maßgebend für den Grenzverlauf ist 
die Karte nach § 2 Abs. 2, 

 
3a. die Errichtung und Änderung von immissions-

schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Wind-
kraftanlagen mit einer Gesamthöhe von nicht 
mehr als 200 m in den in den Karten Nord, Mitte 
und Süd, M 1 : 25.000, eingetragenen Ausnahme-
zonen für Windkraftnutzung, soweit diese Flächen 
durch Darstellung im Flächennutzungsplan oder 
als Ziele bzw. Grundsätze der Raumordnung für 
eine Nutzung der Windenergie ausgewiesen sind, 

 
4. die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fi-

scherei einschließlich des Jagd- und Fischerei-
schutzes, 
 

5. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, We-
gen, Gewässern und deren Ufern und Dränanla-
gen, Maßnahmen des Winterdienstes auf Straßen 
im notwendigen Umfang und zur Verkehrssiche-
rung, soweit diese zur Abwehr akuter Gefahren 
erforderlich sind, Maßnahmen der Gewässerauf-
sicht, 

 
6. der Betrieb, die Instandsetzung und die ordnungs-

gemäße Unterhaltung von bestehenden Energie-, 
Wasserversorgungs- oder Entsorgungsanlagen 
sowie von bestehenden Einrichtungen der Lan-
desverteidigung, der Deutschen Bundespost und 
der Deutsche Bundesbahn, 
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7. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der 
Schutzzone notwendigen und von den Natur-
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen. 

 
§ 9 

Befreiung 
 
Von den Verboten nach § 6 kann gemäß § 67 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit Art. 56 
BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt werden. 
 

§ 10 
Zuständigkeiten 

 
(1) Für die Erteilung der Erlaubnis und der Befreiung 

ist die kreisfreie Stadt bzw. das Landratsamt als 
untere Naturschutzbehörde zuständig, in dessen 
Bereich das Vorhaben ausgeführt werden soll. 

 
(2) Die Erteilung der Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 

für Anlagen von überörtlicher Bedeutung (z. B. 
Freizeitzentren, Großhotels, Fernsehtürme, Kraft-
werksanlagen), nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c für 
großflächige Maßnahmen (ab 1 Hektar), nach § 7 
Abs. 1 Nr. 3 für Seilbahnen und Skilifte, nach § 7 
Abs. 1 Nr. 4 für Freileitungen ab 110 Kilovolt, 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 für großflächige Entwässe-
rungen sowie die Erteilung der Befreiung nach § 9 
für Fälle überörtlicher Bedeutung bedarf der Zu-
stimmung der Regierung von Mittelfranken als 
höherer Naturschutzbehörde. 

 
(3) Bei Vorhaben der Landesverteidigung und des 

Zivilschutzes entscheidet über die Befreiung nach 
Art. 56 Satz 1 Halbsatz 4 BayNatSchG das 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz als oberste Naturschutzbehörde. 

 
§ 11 

Aufgaben des Naturparkträgers 
 
Der Träger des Naturparks hat insbesondere 
 
1. eine Planung zu erstellen, die vor allem die Maß-

nahmen zur Pflege des Gebiets und zu dessen 
Entwicklung zum Erholungsraum enthält (Ein-
richtungsplan), sie durchzuführen und bei Bedarf 
fortzuschreiben, 

 
2. Maßnahmen des Naturschutzes, insbesondere des 

Schutzes und der Pflege der Pflanzen- und Tier-
welt, durchzuführen und zu fördern, 

 
3. das Naturparkgebiet zu erhalten, zu gestalten und 

zu pflegen, insbesondere die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbilds für die Allgemein-
heit zu bewahren, 

 
4. die naturnahe Erholung im Naturpark zu fördern, 
 
5. die Bevölkerung über den Schutzzweck und die 

Maßnahmen im Naturpark zu unterrichten. 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 7 
Abs. 1 erlaubnispflichtige Maßnahme ohne die er 
forderliche Erlaubnis vornimmt oder den Verboten 
des § 6 zuwiderhandelt. 

 
(2) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG kann mit 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollzieh-
baren Nebenbestimmung in Form der Auflage zu 
einer Erlaubnis nach § 7 oder einer Befreiung 
nach § 9 nicht nachkommt. 

 
(3) Die Einziehung von Gegenständen richtet sich 

nach Art. 58 BayNatSchG. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 1988 in 
Kraft. 
 
München, 6. Dezember 1988 
 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred Dick, Staatsminister 
 

Ansbach, 12. Dezember 2013 
 

Bezirk Mittelfranken 
Richard   B a r t s c h 
Bezirkstagspräsident 

 
Lagepläne s. Anlage 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Burgoberbach 

Landkreis Ansbach 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 KommZG sowie 
der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband folgende 
 

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 297.600,00 � 
 
und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 66.700,00 � 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermö-
genshaushalts werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1. Verwaltungsumlage 
 
a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2013 auf 247.500,00 � festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit-
glieder des Schulverbandes umgelegt. 

b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2012 auf 128 Verbands-
schüler festgesetzt. 

c) Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler 
auf 1.933,59 � festgesetzt. 

 
2. Investitionsumlage 
 
a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Vermögenshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2013 auf 15.500,00 � festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit-
glieder des Schulverbandes umgelegt. 

b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2012 auf 128 Verbands-
schüler festgesetzt. 

c) Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler 
auf 121,09 � festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 45.000,00 � festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 
in Kraft. 
 
Burgoberbach, 16. Dezember 2013 
 

Schulverband Burgoberbach 
gez. 

Rammler 
Schulverbandsvorsitzender 
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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele  

 
 
 
Gebietstyp:  B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6830371 
 
Gebietsname:  Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet 
 
Größe: 4471 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Mittelfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7230 Kalkreiche Niedermoore 
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 
1337 Castor fiber Biber 
5339 Rhodeus amarus Bitterling 
1061 Glaucopsyche nausithous  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
1037 Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer 
1166 Triturus cristatus Kammmolch 
1130 Aspius aspius Rapfen 
4045 Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer 

* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 

Erhalt der zum Teil recht breiten wiesengenutzten Altmühlaue und einiger Nebenbäche, dem 
wichtigsten Flusssystem Westmittelfrankens, einschließlich von Teilen des Wiesmettals, mit den im 
Folgenden genannten repräsentativen Lebensraumtypen, insbesondere Talwiesen überwiegend 
guter Qualität und dem Hauptvorkommen des Rapfens. 

1. Erhalt der Altmühl und der Nebenflüsse und -bäche als Flüsse der planaren bis montanen 
Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung, der natürlichen oder naturnahen Fließgewässerdynamik und der unverbauten 
Bachabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen und 
Einleitungen. Wiederherstellung und Erhalt einer hohen Wasserqualität. Erhalt des naturnahen 
Gewässerregimes mit weitgehend regelmäßiger Überflutung bzw. Überstauung. Erhalt des 
funktionalen Zusammenhangs der Fließgewässer mit auetypischen Arten und 
Lebensgemeinschaften sowie Kontaktlebensräumen wie Bruch-, Auenwäldern und Nasswiesen 
zum Erhalt lebensraumtypischer Biozönosen durch ausreichend ungestörte Uferbereiche. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe. Erhalt der primären oder nur gelegentlich gemähten (zwei- bis mehrjähriger 
Abstand) Bestände mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt des 
Wasserhaushalts, der natürlichen Vegetationsstruktur und der weitgehend gehölzfreien 
Ausprägung des Lebensraumtyps. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden Bewirtschaftung. 
Erhalt der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorte mit ihrer typischen Vegetation. 
Erhalt des Offenlandcharakters (gehölzfreie Ausprägung des Lebensraumtyps). Erhalt der 
spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und Pflanzenarten. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der kleinflächigen Kalkreichen Niedermoore. Erhalt des intakten 
Wasserhaushalts. Erhalt des spezifischen Nähr- und Mineralstoffhaushalts. Erhalt der natürlichen 
Entwicklung bei primären, nutzungsunabhängigen Beständen. Erhalt der traditionellen Nutzung 
bzw. Pflege von sekundären Beständen. Erhalt der spezifischen Habitatelemente für die 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten sowie Erhalt der funktionalen Einbindung in 
Komplexlebensräume bzw. des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit der natürlichen Wasserdynamik. Erhalt der 
standortheimischen Baumarten-Zusammensetzung sowie der naturnahen Bestands- und 
Altersstruktur. Erhalt eines ausreichenden Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in der Altmühl mit ihren Auenbereichen, 
seinen Nebenbächen mit deren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder 
naturnahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom 
Biber ausgelösten dynamischen Prozesse. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt des Strukturreichtums, 
insbesondere der Unterwasser- und Verlandungsvegetation der Kammmolch-Lebensräume. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung für die Fortpflanzung geeigneter Gewässer. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bitterlings. Erhalt der Fließgewässerabschnitte, 
Altgewässer, Altarme und Stillgewässer mit für Großmuscheln günstigen Lebensbedingungen 
sowie der typischen Fischbiozönose mit natürlich geringer Raubfischdichte. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Rapfens. Erhalt langer, frei fließender, 
weitgehend unzerschnittener Gewässerabschnitte mit Freiwasserzonen, eines ausreichenden 
Beutefischspektrums (natürliches Fischartenspektrum) und einer natürlichen/naturnahen 
Flussdynamik. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt der naturnahen, 
gegen Nährstoffeinträge gepufferten Fließgewässer mit kiesig-sandigem Grund, hoher 
Wasserqualität, dem Wechsel besonnter und beschatteter Uferpartien und variierender 
Fließgeschwindigkeit. Erhalt von ausreichend breiten Uferstreifen an den Gewässern als 
Larvalhabitate sowie als Nährstoff- und Schadstoffpuffer. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Vogel-Azurjungfer durch Vermeidung von 
starken Sediment- und Nährstoffeinträgen und Unterbinden des vollständigen Zuwachsens der 
Gewässer, Schutz der Habitate vor sommerlichem Trockenfallen durch 
Grundwasserabsenkungen und Schutz der Larvalgewässer vor zu starker Beschattung durch an 
die Flugzeit angepasste Böschungsmahd, evtl. Mahd der Gewässervegetation oder schonende 
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Räumung. Vergrößerung der Bestände mit dem Ziel, einen Populationsdruck zur Besiedelung 
weiterer Gewässer zu erreichen und Optimierung weiterer Gewässer in den 
Vorkommensgebieten, um eine Ausbreitung der Art zu ermöglichen. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
einschließlich der Bestände des Großen Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt 
der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, 
Hochstaudenfluren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art 
angepassten Weise. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bachmuschel. Erhalt von Gewässerabschnitten 
ohne Einleitungen und Sedimenteinträge. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
Wirtsfisch‐Vorkommen, insbesondere von Elritzen, Groppen und Döbeln. Ausrichtung einer ggf. 
erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der Bachmuschel und ihre 
Lebensraumansprüche in von ihr besiedelten Gewässerabschnitten 
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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele  

 
 
 
Gebietstyp:  A      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6728471 
 
Gebietsname:  Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee 
 
Größe: 5003 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Mittelfranken 
 
 
 
Vogelarten des Anhangs I VS-RL gemäß Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

A612 Luscinia svecica Blaukehlchen 
A191 Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe 
A166 Tringa glareola Bruchwasserläufer 
A229 Alcedo atthis Eisvogel 
A094 Pandion haliaetus Fischadler 
A140 Pluvialis apricaria  Goldregenpfeifer 
A151 Philomachus pugnax Kampfläufer 
A719 Porzana parva Kleines Sumpfhuhn 
A082 Circus cyaneus Kornweihe 

A639-B Grus grus Kranich 
A194 Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe 

A607-A Platalea leucorodia Löffler 
A098 Falco columbarius Merlin 

A060-B Aythya nyroca Moorente 
A610-B Nycticorax nycticorax Nachtreiher 
A338 Lanius collurio Neuntöter 
A170 Phalaropus lobatus Odinshühnchen 

A642-B Podiceps auritus Ohrentaucher 
A689 Gavia arctica Prachttaucher 

A634-A Ardea purpurea Purpurreiher 
A635 Ardeola ralloides Rallenreiher 
A732 Sterna caspia Raubseeschwalbe 

A688-B Botaurus stellaris Rohrdommel 
A081 Circus aeruginosus Rohrweihe 

A132-A Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler 
A176 Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe 
A073 Milvus migrans Schwarzmilan 
A075 Haliaeetus albicilla Seeadler 
A697 Egretta garzetta Seidenreiher 
A698 Egretta alba Silberreiher 

A038-A Cygnus cygnus Singschwan 
A131 Himantopus himantopus Stelzenläufer 
A222 Asio flammeus Sumpfohreule 
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A197 Chlidonias niger Trauerseeschwalbe 
A119 Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn 
A122 Crex crex  Wachtelkönig 
A734 Chlidonias hybrida Weißbartseeschwalbe 

A667-A Ciconia ciconia Weißstorch 
A617-A Ixobrychus minutus Zwergdommel 
A631-A Sterna albiforns Zwergseeschwalbe 
A720 Porzana pusilla Zwergsumpfhuhn 

 
 
 
 
Zugvögel nach Art. 4 (2) VS-RL gemäß Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

A153 Gallinago gallinago Bekassine 
A048 Tadorna tadorna Brandgans 
A275 Saxicola rubetra Braunkehlchen 
A309 Sylvia communis Dorngrasmücke 
A298 Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger 
A746 Emberiza calandra Grauammer 
A699 Ardea cinerea Graureiher 
A768 Numenius arquata Großer Brachvogel 
A164 Tringa nebularia Grünschenkel 
A691 Podiceps cristatus Haubentaucher 
A142 Vanellus vanellus Kiebitz 
A055 Anas querquedula Knäkente 
A052 Anas crecca Krickente 
A179 Larus ridibundus Lachmöwe 
A056 Anas clypeata Löffelente 
A050 Anas penelope Pfeifente 
A653 Lanius excubitor Raubwürger 
A162 Tringa totanus Rotschenkel 
A295 Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger 
A703 Anas strepera Schnatterente 
A054 Anas acuta Spießente 
A705 Anas platyrhynchos Stockente 
A059 Aythya ferina Tafelente 

A614-A Limosa limosa Uferschnepfe 
A249 Riparia riparia Uferschwalbe 
A113 Coturnix coturnix Wachtel 
A257 Anthus pratensis Wiesenpieper 
A260 Motacilla flava Wiesenschafstelze 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 

Erhalt der naturnahen Flusslandschaften der Altmühl mit breiten, regelmäßig überfluteten Talräumen 
und einem vielfältigen Mosaik an Auenlebensräumen, insbesondere ausgedehnten Feuchtgebieten 
sowie des Altmühlsees als eutropher Flachsee mit Verlandungsbereichen, Inseln und wertvollen 
Schilfröhrichtbereichen als landesweit bedeutsamer Brut-, Nahrungs-, Durchzugs-, Rast- und 
Überwinterungslebensraum für eine Vielzahl an Vogelarten. Erhalt eines ausreichenden 
Nahrungsangebots und eines naturnahen Fischbestands in Altmühl und Altmühlsee. Erhalt 
ausreichend ausgedehnter, von Straßen und Freileitungen nicht zerschnittener Talabschnitte zur 
Vermeidung von Unfällen (Vogelschläge, Leitungsanflüge). 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend großer ungestörter Wasserflächen und Uferzonen des 
Altmühlsees während der Monate August bis April (einschließlich Jagdruhe) und angrenzender 
Nass- und Feuchtwiesen als national und landesweit bedeutsames Rast- und 
Überwinterungsgebiet für  
Prachttaucher, Ohrentaucher und Haubentaucher, Singschwan, Stockente, Löffelente, 
Krickente, Knäkente, Pfeifente, Spießente, Schnatterente, Moorente, Tafelente, Brandgans, 
Haubentaucher, Graureiher, Rallenreiher, Nachtreiher, Purpurreiher, Seidenreiher, 
Silberreiher, Zwergdommel, Rohrdommel, Löffler, Kranich, Bruchwasserläufer, 
Tüpfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn, Zwergsumpfhuhn, Säbelschnäbler, Stelzenläufer, 
Grünschenkel, Odinshühnchen, Trauerseeschwalbe, Weißbartseeschwalbe, 
Zwergseeschwalbe, Brandseeschwalbe, Küstenseeschwalbe, Raubseeschwalbe, 
Fischadler, Seeadler, Rohrweihe und Merlin. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend großer, beruhigter Wasserflächen als Jagdgebiete für 
Fischadler und Seeadler und Erhalt von großen Bäumen am Ufer als Ansitzwarten. Im Insel- 
bzw. Horstbereich Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um die Brutplätze, 
insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m). 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend großer ungestörter Seeuferbereiche als Bruthabitate 
von Rohrweihe, Knäkente, Spießente, Pfeifente, Löffelente, Schnatterente, Haubentaucher, 
Blaukehlchen, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Rohrdommel, Zwergdommel, 
Tüpfelsumpfhuhn sowie teilweise landesweit bedeutsamen Kolonien von Lachmöwe, 
Schwarzkopfmöwe und Graureiher, insbesondere der Inselzone mit ausgedehnten 
Flachwasserbereichen, vielen kleinen Inseln, ausgedehnten Schilfbeständen und strukturreichen 
Verlandungszonen in verschiedenen Sukzessionsstadien, naturnahen Seeufer-Gehölzen, 
Einzelbäumen als Ansitze sowie von Pionierauwäldern und Weidengebüsch in räumlicher Nähe 
zu Schilfflächen, offenem Wasser und Schlammflächen für das Blaukehlchen, auch als Brut- und 
Nahrungshabitat von Drosselrohrsänger und Schilfrohrsänger, mit Ruhezonen (einschließlich 
Jagdruhe) in der Vorbrut- und Brutzeit von März bis einschließlich August, einschließlich 
ausreichend breiter Randzonen, und ganzjähriger Beruhigung der Inselzone (Jagdruhe, 
Besucherlenkung und Erhalt ungestörter, nicht durch Pfade und Wege erschlossener 
Lebensräume). 

4. Erhalt der Lachmöwenkolonien als bevorzugte Brutplätze für gefährdete Arten 
(Schwarzkopfmöwe). Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um die Brutplätze, 
insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 200 m um die Lachmöwenkolonien). 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen von Wachtelkönig, Großem Brachvogel, 
Rotschenkel, Uferschnepfe, Bekassine, Kiebitz, Braunkehlchen, Wiesenpieper, 
Wiesenschafstelze und Wachtel sowie ihrer Lebensräume, insbesondere ausgedehnter, 
störungsarmer, wenig erschlossener Nass- und Feuchtwiesen mit ihrem charakteristischen 
Wasserhaushalt (Überschwemmungen, hohe Grundwasserstände), Kleingewässer wie Teichen, 
Mikrorelief (Flutmulden, Seigen mit ihren Verlandungsbereichen, Großseggenbestände), 
extensiver Grünlandnutzung und eines abgestimmten Mahd- und Nutzungsmosaiks, so dass 
einerseits ein gleichmäßig vorhandenes Angebot an niedrigwüchsigen Wiesen gewährleistet ist 
und andererseits ausreichend große, spät oder bis über den Winter hinaus, ungemähte Bereiche 
als deckungsreiche Nahrungsflächen sowie als Singwarten (z. B. Braunkehlchen) und Rufplätze 
(z. B. Wachtelkönig) erhalten bleiben. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Nahrungs-, Rast- und Überwinterungsgebiete für Weißstorch, 
Bruchwachwasserläufer, Kampfläufer, Goldregenpfeifer, Sumpfohreule und Kornweihe. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen von Neuntöter, Dorngrasmücke und 
Grauammer sowie ihrer Lebensräume, insbesondere reich strukturierter, insektenreicher 
Grünland-Gehölz-Komplexe, vor allem in den Talrandlagen, mit Ruderalfluren und extensiv 
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genutzten oder ungenutzten Offenlebensräumen, Hecken, insbesondere miteinander 
verbundenen Heckenzeilen, Streuobstwiesen, Einzelbäumen, Feldgehölzen, Auwaldresten und 
Gebüschen, auch als Nahrungs- und Überwinterungshabitat für den Raubwürger. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung altholzreicher Feldgehölze und lückiger Altholzbestände als 
Bruthabitat des Schwarzmilans. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um die 
Brutplätze, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 200 m) und Erhalt der 
Horstbäume. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend ungestörter, naturbelassener, unbegradigter und 
mäandrierender Fließgewässerabschnitte mit natürlichen Ufern (ohne Ausmähen), 
Abbruchkanten und Steilwänden, insbesondere als primärer Bruthabitat von Eisvogel und 
Uferschwalbe. Erhalt der Brutplätze, auch sekundärer Brutplätze in Sandgruben. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung eines ausreichenden, naturnahen Fischbestands als Nahrungsgrundlage 
sowie von umgestürzten Bäumen als Jagdwarten des Eisvogels. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Strauch- und Röhrichtsäumen sowie Hochstaudenfluren und 
Brachflächen entlang von Entwässerungsgräben in Acker- und Grünlandgebieten (aber keine 
neuen Entwässerungsgräben), insbesondere als sekundäres Habitat von Blaukehlchen sowie 
als bereichernde Strukturen (Singwarten, Deckung, Nahrungshabitate: Aufenthaltsort für 
Kleinsäuger und damit Nahrungsgrundlage für die Sumpfohreule) in intensiver genutzten 
Landschaftsbereichen. 

 

 



Landesentwicklung und Umweltfragen

V e r o r d n u n g
Über die Beschränkung des Betretungsrechts

im Kerngebiet der Wiesenbrüter im Altmühltal
vom 21.03.1985

Die Regierung von Mittelfranken erläßt aufgrund
Art. 26 Abs. 1 Bayer. Naturschutzgesetz vom 27.07.
1973 (GVBI S. 437, ber. S. 562) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 10.10.1982 (GVBI S. 874), geändert
durch Gesetz vom 17.12.1982 (BGBI l S. 1777) und
durch Gesetz vom 06.12.1983 (GVBI S. 1043) fol-
gende

Verordnung:

§ 1

Zweck und Geltungsbereich

(1) Im Kerngebiet der Wiesenbrüter im Altmühltal
im Bereich der Gemeinden Arberg, Merkendorf
und Ornbau, Landkreis Ansbach, und im Bereich
der Gemeinden Gunzenhausen und Muhr am See,
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, wird aus
Gründen des Naturschutzes, insbesondere zum
Schutz von Brut und Aufzucht der wiesenbrüten-
den Vogel, zur Regelung des Erholungsverkehrs
und zur Vermeidung von Schäden an landwirt-
schaftlich genutzten Flächen das Betretungsrecht
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften be-
schränkt.

(2) Der räumliche Geltungsbereich der Verordnung
ergibt sich aus einer Karte M 1 : 50.000, die als
Anlage Bestandteil dieser Verordnung ist und aus
einer Karte M 1 : 10.000. Maßgebend für den
Grenzverlauf ist die Karte M 1 : 10.000. Diese
Karte wird bei der Regierung von Mittelfranken
als auch beim Landratsamt Weißenburg-Gunzen-
hausen und beim Landratsamt Ansbach archiv-
mäßig verwahrt und kann während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

§ 2

Umfang der Beschränkung

(1) Das Betreten sämtlicher Flachen der freien Natur
zum Zwecke der Erholung ist in der Zeit vom
01.03. bis 30.06. jeden Jahres verboten.

(2) Zum Betreten im Sinne dieser Verordnung gehört
auch das Radfahren, Reiten, Ballspielen und ähn-
liche sportliche Betätigungen sowie das Mitneh-
men von Hunden und das Befahren mit nicht-
landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

(3) Die Benutzung der öffentlichen Straßen und We-
ge richtet sich nach den Vorschriften des Straßen-
und Wegerechtes und des Straßenverkehrsrechtes.

§3

Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann ge-
mäß Art. 49 Bayer. Naturschutzgesetz in Einzel-
fällen Befreiung erteilt werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls
die Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar
nicht beabsichtigten Härte führen würde und
die Abweichung mit den öffentlichen Belan-
gen im Sinne des Bayer. Naturschutzgesetzes,

insbesondere mit dem Schutz der Wiesenbrü-
ter im Altmühltal, vereinbar ist oder

3. die Durchführung der Vorschrift zu einer
nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur

und Landschaft führen würde.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die Re-
gierung von Mittelfranken als höhere Naturschutz-
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1
Halbsatz 5 Bayer. Naturschutzgesetz die oberste

Naturschutzbehörde zuständig ist.

§ 4

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 3 Bayer. Naturschutzge-
setz kann mit Geldbuße bis zu 20.000 Deutsche
Mark belegt werden, wer vorsätzlich dem Verbot
des § 2 Abs. 1 dieser Verordnung zuwiderhan-

delt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 3 Bayer. Naturschutzgesetz
kann mit Geldbuße bis zu 10.000 Deutsche Mark
belegt werden, wer fahrlässig dem Verbot des § 2
Abs. 1 dieser Verordnung zuwiderhandelt.

§ 5

Die Verordnung über die Naturschutzgebiete „Kappel-
wasen" vom 02.06.1977 (GVBI S. 324, geändert
17.03.1981, GVBI S. 72) und „Heglauer Wasen" vom
02.06.1977 (GVBI S. 324, geändert 17.03.1981,
GVBI S. 72) bleiben unberührt.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 30.03.1985 in Kraft.

Ansbach, 21.03.1985

Regierung von Mittelfranken
von M o s c h

Regierungspräsident

RABI S. 26



Anlage

zur Verordnung
über die Beschränkung des Betretungsrechtes im

Kerngebiet der Wiesenbrüter im Altmühltal

vom 21.03.1985

Geltungsbereich der Verordnung

Ausschnitt aus der TK 50, 1 : 50 000
Blatter. L 6928 Wassertrüdingen

L 6930 Weißenburg i. Bay.
herausgegeben vom Bayerischen Landesvermessungsamt
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Zu Kap. 3.3 Sozioökonomische Studie (Zusammenfas-
sung) 
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Zu Kap. 3.4 Studie zur Entwicklung nachhaltiger extensi-
ver Landnutzungsformen (Zusammenfassung) 
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Zu Kap. 6.3.1 Bewertungsrelevante Arten 

Tab. 70: Liste bewertungsrelevanter Pflanzenarten 

Bewertung: GE = gering, MI = mittel, HO = hoch, SH = sehr hoch, HÖ = höchst 

Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

Alisma lanceolatum Lanzettblättriger Froschlöffel MI 

Allium angulosum Kantiger Lauch HO 

Allium carinatum s. l. Gekielter Lauch i.w.S. SH 

Alopecurus aequalis Rotgelbes Fuchsschwanzgras GE 

Arnica montana Berg-Wohlverleih SH 

Barbarea stricta Steifes Barbarakraut HO 

Bidens cernuus Nickender Zweizahn GE 

Bidens radiatus Strahliger Zweizahn MI 

Bolboschoenus maritimus Gewöhnliche Strandsimse MI 

Bromus racemosus Trauben-Trespe SH 

Butomus umbellatus Schwanenblume MI 

Callitriche cophocarpa Stumpfkantiger Wasserstern GE 

Carex canescens Graue Segge GE 

Carex davalliana Davalls Segge HO 

Carex elata Steife Segge MI 

Carex elongata Walzen-Segge MI 

Carex hartmanii Hartmans Segge SH 

Carex hostiana Saum-Segge HO 

Carex lepidocarpa Schuppenfrüchtige Gelb-Segge HO 

Carex pulicaris Floh-Segge HO 

Carex riparia Ufer-Segge GE 

Carex tomentosa Filz-Segge MI 

Carex viridula Späte Gelb-Segge HO 

Carex vulpina Fuchs-Segge GE 

Chenopodium bonus-henricus Guter Heinrich HO 

Chenopodium rubrum Roter Gänsefuß MI 

Comarum palustre Sumpf-Blutauge MI 

Corynephorus canescens Gewöhnliches Silbergras MI 

Cyperus fuscus Braunes Zypergras MI 

Dactylorhiza incarnata Fleischfarbenes Knabenkraut HO 

Dactylorhiza majalis agg. Artengruppe Breitblättriges Knabenkraut GE 
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Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

Dactylorhiza majalis s. str. Breitblättriges Knabenkraut MI 

Dianthus deltoides Heide-Nelke GE 

Drosera rotundifolia Rundblättriger Sonnentau HO 

Eleocharis acicularis Nadel-Sumpfbinse GE 

Epipactis palustris Sumpf-Stendelwurz MI 

Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras MI 

Eriophorum latifolium Breitblättriges Wollgras HO 

Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch HO 

Filipendula vulgaris Kleines Mädesüß MI 

Galium boreale Nordisches Labkraut MI 

Gentiana pneumonanthe Lungen-Enzian HO 

Gymnadenia conopsea agg. 
 

MI 

Huperzia selago Tannen-Bärlapp HO 

Hydrocharis morsus-ranae Europäischer Froschbiss SH 

Iris sibirica Sibirische Schwertlilie HO 

Juncus alpinoarticulatus Alpen-Binse HO 

Juncus squarrosus Sparrige Binse MI 

Lathyrus palustris Sumpf-Platterbse HO 

Leersia oryzoides Europäische Reisquecke MI 

Lemna trisulca Dreifurchige Wasserlinse MI 

Limosella aquatica Gewöhnlicher Schlammling HO 

Lycopodium annotinum Sprossender Bärlapp MI 

Lycopodium clavatum Keulen-Bärlapp MI 

Menyanthes trifoliata Fieberklee HO 

Myosotis ramosissima Hügel-Vergissmeinnicht GE 

Nymphaea alba Weiße Seerose MI 

Oenanthe aquatica Großer Wasserfenchel GE 

Oenanthe fistulosa Röhriger Wasserfenchel HO 

Ophioglossum vulgatum Gewöhnliche Natternzunge MI 

Parnassia palustris Sumpf-Herzblatt HO 

Pedicularis sylvatica Wald-Läusekraut MI 

Peplis portula Portulak-Sumpfquendel MI 

Peucedanum palustre Sumpf-Haarstrang GE 

Pilosella lactucella Geöhrtes Mausohrhabichtskraut. GE 

Platanthera bifolia s. l. Weiße Waldhyazinthe MI 
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Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

Populus alba Silber-Pappel GE 

Potamogeton berchtoldii Berchtolds Laichkraut MI 

Potamogeton obtusifolius Stumpfblättriges Laichkraut MI 

Potamogeton perfoliatus Durchwachsenes Laichkraut HO 

Prunella grandiflora Großblütige Braunelle MI 

Pulicaria vulgaris Kleines Flohkraut HÖ 

Ranunculus circinatus Spreizender Wasser-Hahnenfuß MI 

Ranunculus trichophyllus agg. 
 

MI 

Rhinanthus alectorolophus s. l. Zottiger Klappertopf MI 

Rhinanthus serotinus s. str. Großer Klappertopf HO 

Rorippa amphibia Wasser-Sumpfkresse MI 

Rorippa amphibia x sylvestris Niederliegende Sumpfkresse GE 

Rumex maritimus Ufer-Ampfer GE 

Rumex palustris Sumpf-Ampfer MI 

Schoenoplectus tabernaemontani Salz-Teichsimse HO 

Scorzonera humilis Niedrige Schwarzwurzel MI 

Selinum carvifolia Kümmel-Silge GE 

Selinum dubium Sumpf-Brenndolde, Brenndolden-Silge HÖ 

Senecio aquaticus agg. Artengruppe Wasser-Greiskraut MI 

Senecio aquaticus s. str. Wasser-Greiskraut MI 

Senecio paludosus Sumpf-Greiskraut SH 

Serratula tinctoria s. l. Färber-Scharte HO 

Sium latifolium Großer Merk HO 

Stellaria palustris Sumpf-Sternmiere MI 

Taraxacum subalpinum Kleinköpfiger Löwenzahn HO 

Thalictrum flavum Gelbe Wiesenraute MI 

Triglochin palustris Sumpf-Dreizack HO 

Trollius europaeus Europäische Trollblume HO 

Typha angustifolia Schmalblättriger Rohrkolben MI 

Ulmus laevis Flatter-Ulme MI 

Ulmus minor Feld-Ulme MI 

Veronica catenata Blasser Gauchheil-Ehrenpreis MI 

Veronica longifolia agg. 
 

HO 

Veronica scutellata Schild-Ehrenpreis MI 

Viola mirabilis Wunder-Veilchen MI 
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Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

Viola palustris Sumpf-Veilchen MI 

Viola persicifolia Gräben-Veilchen SH 

Viola tricolor Wildes Stiefmütterchen GE 

Zannichellia palustris Teichfaden MI 
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Tab. 71: Liste bewertungsrelevanter Tierarten 

fett = Wiesenbrüter-Zielart; Bewertung: GE = gering, MI = mittel, HO = hoch, SH = sehr 
hoch, HÖ = höchst 

Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

VÖGEL 

 Bartmeise HO 

 Baumfalke MI 

 Baumpieper SH 

 Bekassine HÖ 

 Blaukehlchen GE 

 Bluthänfling HO 

 Braunkehlchen SH 

 Drosselrohrsänger MI 

 Feldlerche GE 

 Feldschwirl MI 

 Fischadler SH 

 Flussregenpfeifer MI 

 Grauammer SH 

 Großer Brachvogel HÖ 

 Kiebitz HÖ 

 Knäkente SH 

 Krickente MI 

 Löffelente SH 

 Nachtreiher HO 

 Neuntöter GE 

 Rebhuhn SH 

 Rohrweihe MI 

 Rotschenkel HÖ 

 Schafstelze GE 

 Schilfrohrsänger MI 

 Schlagschwirl MI 

 Schwarzkehlchen GE 

 Seeadler HO 

 Uferschnepfe HÖ 

 Wachtel MI 
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Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

 Wachtelkönig HÖ 

 Wasserralle MI 

 Weißstorch GE 

 Wiesenpieper SH 

 Wiesenweihe HO 

 Zwergdommel SH 

REPTILIEN und AMPHIBIEN 

 Ringelnatter GE 

 Nördlicher Kammmolch SH 

 Teichmolch GE 

 Kreuzkröte SH 

 Knoblauchkröte SH 

 Europäischer Laubfrosch HO 

LIBELLEN 

Lestes barbarus Südliche Binsenjungfer HO 

Lestes virens Kleine Binsenjungfer HO 

Lestes dryas Glänzende Binsenjungfer HO 

Lestes sponsa Gemeine Binsenjungfer MI 

Ischnura pumilio Kleine Pechlibelle GE 

Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer HO 

Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer SH 

Coenagrion pulchellum Fledermaus-Azurjungfer GE 

Aeshna isoceles Keilfleck-Mosaikjungfer MI 

Libellula fulva Spitzenfleck GE 

Sympetrum flaveolum Gefleckte Heidelibelle SH 

Sympetrum pedemontanum Gebänderte Heidelibelle HO 

HEUSCHRECKEN 

Stethophyma grossum Sumpfschrecke GE 

Pseudochorthippus montanus Sumpfgrashüpfer MI 

Chorthippus dorsatus Wiesengrashüpfer GE 

SCHMETTERLINGE 

Phengaris nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling MI 

Brenthis ino Mädesüß-Perlmuttfalter GE 
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Artname wissenschaftlich Artname deutsch Bewertung 

Melitaea diamina Baldrian-Scheckenfalter GE 

Melitaea athalia Wachtelweizen-Scheckenfalter MI 

Coenonympha tullia Großes Wiesenvögelchen SH 

Coenonympha glycerion Rotbraunes Wiesenvögelchen HO 

Adscita statices Ampfer-Grünwidderchen MI 

Zygaena lonicerae Hornklee-Widderchen MI 

Zygaena trifolii Sumpfhornklee-Widderchen HO 

KREBS- und WEICHTIERE 

Astacus astacus Edelkrebs SH 

Anodonta cygnea agg. Große Teichmuschel MI 

Unio pictorum agg. Gemeine Malermuschel MI 

Unio crassus agg. Gemeine Flussmuschel HÖ 

 
Tab. 72: Kriterienmatrix zur naturschutzfachlichen Einstufung der be-

wertungsrelevanten Arten 

Eine bewertungsrelevante Art erhält die jeweilige Wertstufe, wenn mindestens eine der Kom-
binationen zutrifft, d. h. innerhalb einer Zeile sind jeweils alle Kriterien erfüllt. 

RL Region Rote Listen regional: Farn- und Blütenpflanzen: K (= Keuper-Lias-Land) in der 
RL Bayern (SCHEUERER & AHLMER 2003) bzw. RL Mittelfranken (NEZADAL et al. 
2011). 

RL BY Roten Listen Bayerns. Farn- und Blütenpflanzen: LFU (2003a); Vögel: RUDOLPH 
et al. (2016); Amphibien und Reptilien: HANSBAUER (2019a, b); Heuschre-
cken und Tagfalter: VOITH et al. (2016a, b); Libellen: WINTERHOLLER (2017); 
Weichtiere: COLLING (2021); Krebse: LFU (2003b); Literaturangaben für Taxa 
mit bewertungsrelevanten Arten. 

RL D Rote Listen Deutschlands. Farn- und Blütenpflanzen: METZING et al. (2018); 
Vögel: RYSLAVY et al. (2020b); Amphibien und Reptilien: ROTE-LISTE-GREMIUM 

AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020a, b); Heuschrecken: MAAS et al. (2011); 
Schmetterlinge: REINHARDT & BOLZ (2011); Libellen: OTT et al. (2015); Weich-
tiere: JUNGBLUTH & V. KNORRE (2011); Krebse: BINOT et al. (1998); Literaturan-
gaben für Taxa mit bewertungsrelevanten Arten. 

Gefährdungskategorien 
0 ausgestorben oder verschollen  
 (bei Gefäßpflanzen in Bayern unterteilt in 0 = verschollen und 0* = ausgestorben) 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
V Arten der Vorwarnliste 
S extrem selten  
 (nur bei Moosen in Bayern verwendet, entspricht „R“ der Farn- und Blütenpflanzen) 
R extrem seltene Arten und Arten mit geographischen Restriktionen 
 (bei Gefäßpflanzen in Bayern unterteilt in R = sehr selten und R* = äußerst selten) 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
D Daten defizitär 
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FFH Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206/7 vom 
22.7.1992), Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie): 

II Arten des Anhang II: Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung 
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (* = prioritäre Arten) 

IV Arten des Anhang IV: streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

SPEC  Arten, für deren Erhaltung die Länder Europas eine besondere Verantwortung haben 
(Species of European Conservation Concern), derzeit bearbeitet für Vögel (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL 2017) und Tagfalter (VAN SWAAY & WARREN 1999) 
1 in Europa vorkommende Arten, die weltweit gefährdet sind 
2 Arten, deren globale Populationen konzentriert in Europa vorkommen und die euro-

paweit als gefährdet eingestuft werden 
3 Arten, deren globale Populationen sich nicht auf Europa konzentrieren, die jedoch 

europaweit als gefährdet eingestuft werden 

IUCN  Internationale Rote Liste (Europa) (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2021): 
EX Extinct (ausgestorben) 
EW Extinct in the Wild (natürliche Vorkommen ausgestorben) 
RE Regionally Extinct (regional ausgestorben) 
CR Critically Endangered (vom Aussterben bedroht) 
EN Endangered (stark gefährdet) 
VU Vulnerable (gefährdet) 
NT Near Threatened (Art der Vorwarnliste) 

V D  Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Arten; nach GRUTTKE (2004) 
für Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Neunaugen, Heuschrecken und Tagfal-
ter und RYSLAVY et al. (2020b) für Vögel. 

!! sehr große Verantwortung 
! große Verantwortung 
(!) große Verantwortung für hochgradig isolierte Vorposten 

V BY  Verantwortlichkeit Bayerns für die Erhaltung von Gefäßpflanzen nach LFU (2003a): 
E Endemit (bayerischer Endemit) 
(E) Subendemit (mitteleuropäischer Endemit) 
a Alleinverantwortung Bayerns innerhalb Deutschlands 
h Hauptverantwortung Bayerns innerhalb Deutschlands 

RL  
Region 

RL BY RL D FFH SPEC IUCN V D V BY 

Stufe 5 
 0       

 1     !!/!/(!)  

 1 0/1/2  2    

 1 0/1/2   NT   

 ½ 
0/1/2/3/R/G

/D 
 1    

 ½ 
0/1/2/3/R/G

/D 
  VU   

 2     !! E/(E)/a/h 

     
EX/EW/RE
/CR/EN 
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RL  
Region 

RL BY RL D FFH SPEC IUCN V D V BY 

Stufe 4 
 1       

 2  II/IV     

 2 0/1/2  3    

 2 
0/1/2/3/R/G

/D 
 2    

 2 
0/1/2/3/R/G

/D 
  NT   

 2     !!/!/(!)  

 
3/4/S/R/R*/

G/D 
    !! E/(E)/a/h 

    1    

     VU   

Stufen 1 bis 3 
0/1/2        

 2       

  0/1/2      

3/R/R*/
G/D 

 
0/1/2/3/R/G

/D 
 3    

3/R/R*/
G/D 

    NT   

3/R/R*/
G/D 

     !!/!/(!)  

 V     !! E/(E)/a/h 

  V    !! E/(E)/a/h 

    2    

3/R/R*/
G/D 

  Gutachterliche Ergänzung: 
UND im Naturraum selten ODER – in Bezug auf den 
Landkreis (jeweils oder…) – rückläufig, Vorkommen an 
der Arealgrenze, bayernweites Schwerpunktvorkom-
men, isolierte Vorkommen (Reliktvorkommen), akute 

Gefährdung. 

 
3/4/S/R/R*/

G/D 
 

  3/4/S/R/G/D 
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Zu Kap. 9.2.2 M2 Optimierung des Grünlands 

Maßnahme M2.2: Zeigerarten für die Suche nach geeigneten Flächen 
zur Extensivierung von Grünland 
Feuchte-/Nässezeiger in eher intensiv genutztem Grünland:  
Rotgelbes und Knick-Fuchsschwanzgras (Alopecurus aequalis, A. geniculatus) 
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) 
Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis) 
Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) 
Sumpf-, Zweizeilige, Schlank- und Wiesen-Segge (Carex acutiformis, C. disticha, C. acuta, C. nigra) 
Kohldistel (Cirsium oleraceum) 
Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) 
Sumpfbinsen-Arten (Eleocharis spp.) 
Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre) 
Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria) 
Sumpf-Labkraut (Galium palustre) 
Bach-Nelkenwurz (Geum rivale) 
Schwaden-Arten (Glyceria spp.) 
Binsen-Arten (Juncus spp. - ohne J. tenuis) 
Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus) 
Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi) 
Minze-Arten (Mentha spp.) 
Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides agg.) 
Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) 
Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) 
Schilf (Phragmites australis) 
Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula) 
Sumpfkresse-Arten (Rorippa spp.) 
Wald-Simse (Scirpus sylvaticus) 
Baldrian-Arten (Valeriana spp.) 
 

Magerkeitszeiger für frische (mäßig feuchte bis mäßig trockene) Wiesen: 
Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) 
Behaarte Gänsekresse (Arabis hirsuta) 
Gewöhnliches Zittergras (Briza media) 
Aufrechte Trespe (Bromus erectus) 
Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) 
Frühlings- und Blaugrüne Segge (Carex caryophyllea, C. flacca) 
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) 
Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) 
Rot-Schwingel (Festuca rubra) 
Flaumhafer (Helictotrichon pubescens) 
Habichtskraut-Arten (Hieracium spp.) 
Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) 
Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum) 
Gewöhnliches Ferkelkraut (Hypochoeris radicata) 
Rauhaar-Löwenzahn (Leontodon hispidus) 
Margerite (Leucanthemum vulgare agg.) 
Mittlerer Wegerich (Plantago media) 
Klappertopf-Arten (Rhinanthus spp.) 
Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) 
Taubenkropf (Silene vulgaris) 
Bocksbart-Arten (Tragopogon spp.) 
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Zu Kap. 10 Besucherlenkungskonzept (Ergänzungen) 
 

10.4 Vorgehensweise 

Maßnahmen zur Besucherlenkung beinhalten folgende zwei Kernaufgaben: 

4. Zusammenstellung von Maßnahmenvorschlägen zur Vermeidung von Störungen in 

den sensiblen Bereichen (s. Kap. 10.2). 

5. Konzipierung von Alternativangeboten in störungsfreien Räumen für Besuchende 
zur Steigerung der Akzeptanz (s. Kap. 10.3). 

 
– Zur Erarbeitung des hier vorgestellte Besucherlenkungskonzeptes wurden Informati-

onen zu folgenden Aspekten recherchiert: 
– Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete (s. Kap. 6) und Ableitung störungssensibler Teil-

bereiche im Projektgebiet. 
– Aktuelle und konkrete Störungen in den Wiesenbrüter-Schwerpunktgebieten auf 

Grundlage der Kartierungsberichte 2019-2021 von BULL et al. (2019, 2020, 2021) 
und WEIß et al. (2019, 2020). 

– Störpotenziale und konkrete Störungen in verschiedenen Abschnitten des Projektge-
bietes auf Grundlage der Befragung lokaler Expertinnen und Experten, die sich 
durch Kartierungen oder die Mitarbeit bei der Wiesenbrüterberatung, der Natur-
schutzwacht, der Gebietsbetreuung bzw. durch behördliche oder Verbandstätigkei-
ten gut vor Ort auskennen.  

– Soweit verfügbar, bestehende Regelungen, Sperrungen und Beschilderungen (Daten 
der Wasserwirtschaft, der Landratsämter, der Projektleitung und weiterer allgemein 
zugänglicher Quellen). 

 
Die Informationen wurden digital aufbereitet und vereinheitlicht bzw. klassifiziert und 
anschließend im März 2021 in zwei Online-Workshops (unterteilt in zwei Projektteilge-
biete nördlich und südlich des Altmühlsees) mit den lokalen Fachleuten des Naturschut-
zes diskutiert. Ferner wurden in diesem Rahmen gemeinsam Vorschläge für Maßnah-
men zur Besucherlenkung erarbeitet und im Anschluss nach Vorlage eines ersten Ent-
wurfs das Konzept mit den Gebietskennern und lokalen Akteuren verfeinert und konkre-
tisiert. Die vereinheitlichten Ergebnisse bilden die Grundlage für dieses Besucherlen-
kungskonzept. 
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10.5 Einordnung bestehender Störungen und Konflikte im 
Projektgebiet 

Zur besseren Einordnung der besonders relevanten Störungen durch Freizeitaktivitäten 
im Projektgebiet wurde in zwei Workshops mit lokalen Naturschutzexperten und -ex-
pertinnen unter Einbeziehung der Arbeitskarten eine Einstufung der Störungsintensität 
anhand der Häufigkeit des Auftretens und des Störungsgrades in Bezug auf die Wie-
senbrüter für den Nord- und Südteil des Projektgebietes vorgenommen (Ergebnisse s. 
Abb. 31, Abb. 32 und Tab. 73). Die Teilnehmenden haben den Grad der Störung 
vieler Aktivitäten zwar ähnlich eingeschätzt, es scheint jedoch Unterschiede in der Häu-
figkeit des Auftretens zwischen dem nördlichen und dem südlichen Projektgebiet zu 
geben. Im nördlichen Projektgebiet treten Störungsfaktoren häufiger auf, deren Auswir-
kungen auf die Wiesenbrüter als weniger gravierend eingeschätzt werden (z. B. ange-
leinte Hunde, Spaziergehen auf Wegen, langsam fahrende Kfz), während Faktoren mit 
einem großen Störungspotenzial wie freilaufende Hunde oder Angeln eher seltener vor-
kommen. Im südlichen Projektgebiet ist das Bild weniger ausgeglichen. Hier sollte ein 
besonderes Augenmerk auf diejenigen Faktoren gelegt werden, die häufig auftreten 
und eine starke Störung verursachen (z. B. Angeln, Parken auf Wiesen und freilaufende 
Hunde). Einige Störungsfaktoren scheinen auch nur in Teilen des Projektgebiets relevant 
zu sein (z. B. nächtliches Angeln, Gleitschirmflug, Mountainbikes querfeldein).  
 
Tab. 73 fasst die Ergebnisse hinsichtlich des Störungsgrads zusammen. Maßnahmen 
zur Reduzierung von Störungen sollten sich insbesondere auf solche Aktivitäten kon-
zentrieren, die eine starke Störung der Wiesenbrüter bewirken wie das Verlassen der 
Wege durch Spazierende und Fahrradfahrende, das Parken von Autos auf den Wie-
sen, das Angeln sowie das Führen von nicht angeleinten Hunden. Aktivitäten, die auf 
Wegen und Straßen stattfinden, scheinen generell nur eine geringe bis mittlere Störung 
zu verursachen. Dennoch sollten auch für diese i. d. R. häufig auftretenden Aktivitäten 
geeignete Maßnahmen während der Brutzeit entwickelt werden. Beispiele sind die An-
lage von Furten oder temporäre Sperrungen von Wegen, die mitten durch die Brutge-
biete führen, oder auch die Ausweisung von alternativen (Rund-)Wegen, deren Nutzung 
weniger störend für Wiesenbrüter ist. 
 
Neben Störungen durch Freizeitaktivitäten sind auch Faktoren relevant, die sich nicht 
durch Besucherlenkungskonzepte einfangen lassen. Dazu zählen natürliche Feinde. So-
wohl am Boden lebende Beutegreifer und Nesträuber wie Füchse oder Wiesel als auch 
Beutegreifer und Nesträuber aus der Luft (vor allem Krähen) stellen eine starke Bedro-
hung als Prädatoren für die lokale Wiesenbrüterpopulation dar. Ihr Störungsgrad wurde 
im Workshop ebenfalls abgefragt und als hoch eingeschätzt. Maßnahmen zu diesem 
Störfaktor werden im Kap. 9 behandelt. 
 



PEPL „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches Altmühltal“ Anhang zu Kap. 10 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 376 

 

Abb. 31: Einordnung der Störungsintensität als Ergebnis des Work-
shops für das nördliche Projektgebiet 

 

Abb. 32: Einordnung der Störungsintensität als Ergebnis des Work-
shops für das südliche Projektgebiet (einschließlich Wiesmet) 
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Tab. 73: Einordnung des Störungsgrads unterschiedlicher Aktivitäten 

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus Abb. 31 und Abb. 32. 

 
 

10.6 Bestehende Maßnahmen zur Besucherlenkung 

Im Projektgebiet sind bereits heute an verschiedenen Stellen Hinweise, Beschilderungen, 
beschriebene Rundwege und Beobachtungspunkte zu finden. Das Projektbüro hat eine 
Übersicht über Standorte und Inhalte dieser besucherlenkenden Maßnahmen im Projekt-
gebiet erstellt (s. a. Abb. 33 bis Abb. 35, Tab. 74). Es hat sich gezeigt, dass dieser 
Bestand durch eine große Heterogenität bezüglich Inhalt, Botschaft und Gestaltung ge-
kennzeichnet ist und dass viele Schilder veraltet oder beschädigt sind. Häufig sind die 
Hinweisschilder zu klein und/oder zu uninteressant (s. a. Abb. 36 und Abb. 37), so 
dass eine Notwendigkeit besteht, insbesondere Schilder zur Wegeführung (z. B. Hin-
weis auf Sackgassen) und an touristisch interessanten Punkten (z. B. Aussichtshügel) 
deutlich zu verbessern. 
 
Die beschriebene Heterogenität erklärt sich aus dem jahrzehntelangen Bestreben, das 
Gebiet zu beruhigen. Fortlaufend wurden neue Versuche zur Lenkung der Besucher und 
Besucherinnen unternommen, so dass ein Flickenteppich aus eher punktuellen und un-
einheitlichen Maßnahmen entstand. Auch für die öffentliche Akzeptanz muss das Ziel 
daher sein, nicht nur die Maßnahmen, sondern auch ihre Vermittlung zu vertiefen und 
dieser Thematik ein besonderes Gewicht sowie ein eigenes und einheitliches Erschei-
nungsbild zu geben. 
 
 

Geringe bis mittlere 
Störung 

Mittlere bis starke 
Störung 

Keine eindeutige 
Zuordnung 

Joggen auf Wegen 

Spazierengehen auf Wegen 

Hunde an der Leine 

Fahrrad fahren 

Radfahrer rasten 

Zelten 

Langsam fahrendes Kfz 

Schnell fahrendes Kfz 

Gleitschirmflug 

Hunde ohne Leine 

Hunde ohne Leine neben Kfz 

Spazierengehen querfeldein 

Joggen querfeldein 

Mountainbiken querfeldein 

Angeln tagsüber 

Angeln nachts 

Parken auf der Wiese 

Modellflug 

Reiten 
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Abb. 33: Besucher-Themenweg im nördlichen Teil des Projektgebietes 

Dargestellt ist der Bestand; Quelle:  
https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/storchenweg_lth.pdf 

https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/storchenweg_lth.pdf
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Abb. 34: Hinweisschilder und Besucher-Themenwege im Wiesmet 

Dargestellt ist der Bestand; Nrn. s. Tab. 74; Quellen: D. HEROLD, PLANUNGSBÜRO SBI, A. STERN 
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Abb. 35: Hinweisschilder zwischen Gunzenhausen und Treuchtlingen 

Dargestellt ist der Bestand; Nrn. s. Tab. 74; Quellen: D. HEROLD, PLANUNGSBÜRO SBI, A. STERN 
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Abb. 36: Hinweisschild an einer Sackgasse im Projektgebiet 

Das eher unauffällige und sehr kleine Schild beinhaltet lediglich die Information, dass der 
Weg endet. Es liefert jedoch keinen Hinweis, dass dieser Weg und die umliegenden Wiesen 
nicht betreten werden sollen, und gibt keine Begründung für diesen unausgesprochenen 
Appell. Foto: D. HEROLD. 

 

 

Abb. 37: Informationstafel im Projektgebiet 

Diese Informationstafel ist prinzipiell ansprechend gestaltet, jedoch ist das Format deutlich 
zu klein und die Ansammlung verschiedener Informationen eher verwirrend. Foto: D. HEROLD. 
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Abb. 38: Verbotsschild im Projektgebiet 

Das Schild kann als unfreundlich empfunden werden und liefert keine Begründung für die 
Einschränkungen. Die Unterscheidung zwischen dem Betretungsverbot von März bis Okto-
ber bei gleichzeitiger Einengung möglicher Geldbußen auf den Zeitraum von März bis Ende 
Juni erscheint zudem widersprüchlich und wenig verständlich (Foto: D. HEROLD). 
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Abb. 39: Beispiele für humorvolle und leicht ironisch gestaltete Hin-
weis- bzw. Verbotsschilder 

Das Hinweisschild auf der linken Seite kommt ohne viele Worte aus. Gleichzeitig ist es 
witzig gestaltet, so dass insbesondere Kinder immer wieder davor stehen bleiben und eine 
Erklärung von ihren Eltern fordern. Das Verbotsschild auf der rechten Seite lockert seinen 
harten Inhalt („Verbot“) durch einen sympathisch aussehenden Orang-Utan auf. Foto: Tier-
park Hellabrunn, München, E. SCHUBERT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 40: Beispiel-Schild mit Hinweis auf eine Sackgasse  

Im Gegensatz zum Schild in Abb. 36 wird die Information („Weg endet“) mit einem ausge-
sprochenen Appell („nicht betreten“) verbunden. Zusätzlich wird auch eine kurze Begrün-
dung des Betretungsverbots geliefert. Foto: Loisach-Kochelsee-Moore, Lkr. Bad Tölz-Wolfrats-
hausen, E. SCHUBERT. 
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Abb. 41: Erklärendes Schild mit der Aufforderung zum Anleinen von 
Hunden 

Quelle: www.allgaeu-humor.de/2018-humor/hunde-rehe-kl.jpg (zuletzt gesehen am 
01.06.2021) 
 

Tab. 74: Informationen zu bestehenden Hinweisschildern 

Nr. 
Information der  
Beschilderung 

Bemerkung Foto-Nr. 

Infotafel, touristisch 

1 
Freizeitanlage Mörsach 
und Fränkisches Seen-
land 

kein Hinweis auf das 
Wiesmet 

 

2 
Lauschtour Ornbau ohne Bezug zum Wies-

met 
Abb. 43, Abb. 44 

3 
Lausch-Radtour Altmühl-
Mönchswald-Region 

Weg führt über Gern 
durchs Wiesmet 

Abb. 45,  

Abb. 46 

Infotafel, Wiesenbrüter 

4 und 13 
thematisch zum Wiesmet groß, älter und etwas 

beschädigt 
Abb. 42 

http://www.allgaeu-humor.de/2018-humor/hunde-rehe-kl.jpg
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Nr. 
Information der  
Beschilderung 

Bemerkung Foto-Nr. 

5 
Lehrpfad zum Wiesmet; 
Zielpunkt Kleines Wies-
met 

mehrere Tafeln Abb. 47, Abb. 48 

6 
Infotafel zum Wiesmet 
klein 

Verweis „Hunde an die 
Leine“ und Wanderweg 

Abb. 37 

7 
Infotafel zum Wiesmet 
klein 

schon stark beschädigt  

8 
Infotafeln zum Heglauer 
Wasen und Wiesmet 

relativ alt  

Infotafel, Wasserwirtschaftsamt 

88-90, 92, 94, 
96-98, 100, 

103, 105-107 

WWA-Lehrpfad  
Mittleres Altmühltal 

 
Abb. 66, Abb. 67 

91, 93, 95, 99, 
101, 102, 104 

WWA-Fischlehrpfad 
 

Abb. 68, Abb. 69 

Schild zur Kennzeichnung der Naturschutzgebiete 

59, 60, 64 
Hinweis auf Betretungs-
verbot zwischen 1. März 
und 31. Juli 

 Abb. 56 

61-63 Ohne Zusatz 
  

Hinweis auf touristischen (Rund)weg 

65 
Kiebitzschablone auf 
dem Weg 

etwas unscharf Abb. 61 

16 
Kiebitz-Wiesmetrundweg Holzschild, stark verwit-

tert 
Abb. 51 

Einfahrtverbot nach Straßenverkehrsordnung (StVO) 

66-70, 72, 73, 
79, 80 

Landwirtschaftlicher Ver-
kehr frei 

Nr. 79: ohne Hinweis 
auf Wiesenbrütergebiet 

 

71, 75 
Einfahrtverbot Nr. 75: bis hier asphal-

tiert, ohne Hinweis auf 
Furt 

 

74, 76, 77 
Landwirtschaftlicher Ver-
kehr und Fischereiberech-
tigte frei 

  

78 Fischereiberechtigte frei 
  

Kennzeichnung einer Sackgasse 

81 
„Weg endet!“ Schild ist viel zu klein 

(ca. 15 x 5 cm) 
Abb. 36 
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Nr. 
Information der  
Beschilderung 

Bemerkung Foto-Nr. 

82 

Einfahrtsverbot, aber 
Landwirtschaftlicher Ver-
kehr frei; Wiesmet-Wie-
senbrüterschild plus 
„Weg endet“ 

 
 

83 

Einfahrtsverbot, aber An-
lieger frei; Wiesmet-Wie-
senbrüterschild plus 
„Weg endet!“ 

 
 

84 

Einfahrtsverbot, aber 
Landwirtschaftlicher Ver-
kehr frei; Wiesmet-Wie-
senbrüterschild plus 
„Weg endet“" 

 
Abb. 65 

85 

Brutplätze gefährdeter 
Wiesenbrüter! Bitte von 
März – September nicht 
betreten 

 
 

86 

Brutplätze gefährdeter 
Wiesenbrüter! Weg von 
März – September ge-
sperrt 

 
 

87 „Weg endet!“ 
  

Wiesenbrüter-Beobachtungspunkt 

9 

Naturbeobachtung Beobachtungsstand; mit 
Fernrohr und Infotafeln 
zu Arten (über QR-Code 
Gesänge abrufbar) 

Abb. 49, Abb. 50 

10 
Naturbeobachtung Aussichtshügel; mit 

Treppe und Bank 
Abb. 52 bis Abb. 55 

11 
Naturbeobachtung, zwei 
Infotafeln zum Wiesmet 
vom WWA 

Aussichtshügel mit zwei 
Infotafeln und Bank 

Abb. 57 bis Abb. 60 

12 
Naturbeobachtung Aussichtshügel Mörsach 

mit Bank und zwei Schil-
dern vom WWA 

Abb. 62 bis Abb. 64 

108 
Natur-/Vogelbeobach-
tung 

Vogelbeobachtungsturm 
des LBV 

 

Wiesenbrüter-Schild 

13, 15, 19, 20, 
22, 25 

Vogelbrutgebiet; Betreten 
der Wiesen 1.3. bis 
15.10. verboten; 
10.000 € Geldbuße 

schon etwas älter Abb. 38 
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Nr. 
Information der  
Beschilderung 

Bemerkung Foto-Nr. 

14, 17, 18, 21, 
23, 24, 26 

Einfahrtsverbot, Landwirt-
schaftlicher Verkehr frei 
(oder Anlieger bis 10t 
frei); Vogelbrutgebiet; 
Betreten der Wiesen 1.3. 
bis 15.10. verboten; 
10.000€ Geldbuße 

  

27-54 
Wiesenbrüterschild 
WUG 

  

55-58 

Brutplätze gefährdeter 
Wiesenbrüter! Bitte von 
März - September nicht 
betreten 

 
 

 
Alle Fotos Abb. 42 bis Abb. 69: D. HEROLD 
 

 

Abb. 42: Ältere Infotafel im Wiesmet 
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Abb. 43: Infotafel zur Lauschtour bei Ornbau  

 

Abb. 44: Infotafel zur Lauschtour bei Ornbau, Details 
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Abb. 45: Infotafel zur Lauschtour Altmühltal-Mönchswald-Region 

 
Abb. 46: Infotafel zur Lauschtour Altmühltal-Mönchswald-Region, De-

tail  
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Abb. 47: Infotafel zum Kleinen Wiesmet 
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Abb. 48: Infotafel zum Wiesenbrüterschutz  

 
Abb. 49: Infostand mit Fernrohr  
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Abb. 50: Infotafel mit abrufbaren Hörbeispielen für den Gesang des 
Großen Brachvogels  
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Abb. 51: Holzschild zum Kiebitz-Wiesmetrundweg  
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Abb. 52: Aussichtshügel Schnepfenbuck  
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Abb. 53: Beschilderung am Aussichtshügel Schnepfenbuck  
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Abb. 54: Infotafel am Aussichtshügel Schnepfenbuck (Foto 19) 

 

Abb. 55: Blick vom Aussichtshügel Schnepfenbuck ins Wiesmet  
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Abb. 56: NSG-Schild mit Hinweis auf Betretungsverbot  
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Abb. 57: Aussichtshügel bei Altenmuhr, Infotafeln und Bank  

 

Abb. 58: Aussichtshügel bei Altenmuhr, Blick ins Wiesmet  
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Abb. 59: Aussichtshügel bei Altenmuhr, Infotafel des Wasserwirt-
schaftsamtes  

 

Abb. 60: Aussichtshügel bei Altenmuhr, Infotafel des Wasserwirt-
schaftsamtes  
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Abb. 61: Verwaschene Schablone auf dem Kiebitz-Rundweg  

 

 

Abb. 62: Aussichtshügel bei Mörsach  
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Abb. 63: Aussichtshügel bei Mörsach, Blick ins Wiesmet  

 

 

Abb. 64: Aussichtshügel bei Mörsach, Infotafeln des Wasserwirtschafts-
amtes  
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Abb. 65: Einfahrtsverbot und Hinweisschild auf eine Sackgasse  
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Abb. 66: Infotafel „Ökologische Umgestaltung“ am Lehrpfad „Mittleres 
Altmühltal“ des Wasserwirtschaftsamtes  

 

Abb. 67: Infotafel „Extensivgrünland“ am Lehrpfad „Mittleres Altmühl-
tal“ des Wasserwirtschaftsamtes  
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Abb. 68: Infotafel „Fischnährtiere“ am Lehrpfad des Fischereiverban-
des Mittelfranken e.V.  

 

 

Abb. 69: Infotafel „Fische der Altmühl“ am Lehrpfad des Fischereiver-
bandes Mittelfranken e.V.  
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10.7 Maßnahmenkonzept zur Reduzierung von Störungen 
(Ergänzungen) 

Konkrete Maßnahmen 

Störungen durch Nutzung der Wege 

Bereits heute wird der Zugang zu den störungskritischen Bereichen des Projektgebietes 
an verschiedenen Stellen reglementiert, insbesondere im Wiesmet, aber beispielsweise 
auch zwischen Alesheim und Trommetsheim: 
– Sperrungen für Kfz: Im Wiesmet ist lediglich für Landnutzende der Zugang mit Fahr-

zeugen erlaubt. 
– Temporäre Sperrungen für Freizeitnutzende: Einige wenige Wege, im Bereich der 

Naturschutzgebiete, sind von Anfang März bis Ende Juni gesperrt. Dies betrifft alle 
Freizeitnutzungsarten wie beispielsweise Spazierengehen, Radfahren, Reiten usw. 

– Hinweise auf Wiesenbrüter: Für einen deutlich größeren Anteil der Wege gibt es 
Hinweisschilder mit der Bitte, die Wiesen von März bis Mitte Oktober nicht zu be-
treten (vgl. Abb. 38). Zudem wird an einigen Stellen darauf hingewiesen, dass es 
sich bei den entsprechenden Wegen um Sackgassen handelt („Weg endet“, vgl. 
Abb. 36). 

 
Nach Aussagen der Fachleute treten jedoch folgende Störungen regelmäßig auf: 
– Durchfahrt mit Kfz auf gesperrten Wegen, 
– Betreten von Wegen, die in der Brutzeit für Fußgänger und Fußgängerinnen (und 

andere Freizeitnutzende) gesperrt sind oder gemieden werden sollten, 
– Begehen von „Sackgassen“, d. h. Wegen die blind enden, und Fortführung des 

Spaziergangs über Wiesen oder als Abkürzung, anzunehmenderweise oft aus Un-
wissenheit, 

– allgemein: Verlassen der Wege und 
– freilaufende Hunde. 

 
Vorschläge für Maßnahmen zur Verhinderung solcher Störungen sind in Tab. 62 zu-
sammengestellt. 
 
Störungen durch Hunde 

Es wird vorgeschlagen, in allen Wiesenbrüter-Fokusgebieten eine Anleinpflicht für 
Hunde für die Zeit von März bis Oktober einzuführen. An allen größeren Zugängen 
zum Projektgebiet sollten sich entsprechende Hinweise mit guten Erläuterungen befin-
den (Beispiel s.  
 
Abb. 41); zusätzlich sollten Hundebesitzer und -besitzerinnen entlang der Wege in 
regelmäßigen Abständen an diese Anleinpflicht erinnert werden. 
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Als Angebot an Hundebesitzer und -besitzerinnen sollten an mehreren Stellen im Pro-
jektgebiet – idealerweise in der Nähe größerer Ortschaften – Hundeauslaufflächen aus-
gewiesen werden. Hierzu müssen Flächeneigentümer und -eigentümerinnen gefunden 
werden, die bereit sind, Flächen für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Die für das 
Projektgebiet vorgeschlagenen Standorte können den Karten 6.2 entnommen werden. 
 
Störungen durch Angeln 

Die Störungen durch und Konflikte mit Angelnden sind nach den Ergebnissen der Work-
shops zum Teil erheblich. Konflikte umfassen neben dem Befahren und Betreten sensib-
ler Gebiete auch das Aufstellen von Pavillons und Zelten sowie Ruhestörungen in der 
Nacht. 
 
Informationen zu Angelmöglichkeiten im Projektgebiet sind – nach Internetrecherche – 
kaum mit Hinweisen zum Naturschutz und zu den besonders sensiblen Wiesenbrüter-
Schwerpunktgebieten verbunden. Um diesen Konfliktbereich zu lösen, wird deshalb ein 
breit angelegter Kommunikationsprozess mit den Angelverbänden nach dem Vorbild 
der Kooperationen mit dem Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverband (s. u.) oder 
zwischen Naturschutz, Kletterverbänden und Behörden (s. Kap. 10.2.1) empfohlen. 
Seitens der Angelvereine Herrieden, Hahnenkamm und Gunzenhausen wurde bereits 
das Interesse an einer Zusammenarbeit angeboten. 
 
Störungen durch sonstige Nutzungsarten 

Über die bisher dargestellten Freizeitnutzungen hinaus werden im Projektgebiet auch 
weitere Aktivitäten ausgeübt, die potenziell zu Störungen der Wiesenbrüter führen kön-
nen: 
– Radfahren: Durch das Projektgebiet zieht sich ein Fernwanderradweg, der Altmühl-

radweg. Entlang dieses Weges kommt es selten zu Störungen. Problematisch sind 
Radtouren oder Abkürzungen abseits der offiziellen Radwege z. B. auf Wirtschafts-
wegen oder auf Wegen, die enden. Dieser Konflikt könnte dadurch entschärft wer-
den, dass die Informationen zu dem Fernradweg (bspw. auf der Internetseite des 
Naturparks Altmühltal) mit Hinweisen zum Wiesenbrüterschutz versehen werden. 
Bisher fehlen diese Hinweise gänzlich. 

– Modellflug: Modellflug wird i. d. R. auf festen Plätzen ausgeübt, deren Nutzung 
auch mit Regelungen zum Wiesenbrüterschutz verbunden ist. Dennoch kommt es 
vereinzelt zu Störungen, die von diesen Plätzen ausgehen. Es wird deshalb empfoh-
len, die Betreibenden der Plätze in den Beteiligungsprozess mit den Gemeinden und 
anderen Nutzergruppierungen einzubeziehen. 

– Gleitschirmflieger: In der Schwaigau existiert ein Schleppgelände für Gleitschirme 
und Hängegleiter. Dank lokaler Kooperationen finden sich alle relevanten Informa-
tionen zu Überflugverboten der Wiesenbrüter-Schwerpunktgebiete während der 
Brutzeit inkl. Kartendarstellung auf der Homepage des Deutschen Gleitschirm- und 
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Drachenflugverbands (DHV)43. Dieses Beispiel zeigt, wie durch Kooperationen mit 
den Verbänden Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können. 

– Reiten: Für einzelne Stellen im Projektgebiet wurden Störungen durch Reitende ge-
meldet. In der Regel stehen diese Störungen in Zusammenhang mit einzelnen Reit-
höfen vor Ort. Deshalb bietet es sich auch hier an, den direkten Kontakt mit den 
zuständigen Personen zu suchen und Regelungen zum Schutz der Wiesenbrüter-
Schwerpunktgebiete zu vereinbaren. 

 
 

10.8 Angebote für wiesenbrüterverträgliche Aktivitäten in 
der Natur (Ergänzungen) 

Allgemeine Vorschläge 

Die Einrichtung von guten und interessanten Angeboten für störungsfreie Aktivitäten in 
der Natur spielt eine zentrale Rolle für die Frage, ob die geplante Besucherlenkung im 
Projektgebiet von der lokalen Bevölkerung als akzeptabel angesehen wird. Einheimi-
sche wie auch externe Gäste sollen sich eingeladen fühlen, die besondere Natur des 
mittelfränkischen Altmühltals so zu erleben, dass dies mit dem Schutz der Wiesenbrü-
terpopulationen vereinbar ist.  
 
Hierbei ist es gerade bei Einheimischen und Anwohnern, die in der Regel ihre „üblichen 
Wege und Runden“ vor der Haustür gehen, sehr wichtig, einen intensiven Kontakt zu 
suchen und im Austausch und gegenseitigem Miteinander gute und akzeptierte Alter-
nativen zu finden und umzusetzen.  
 
Insgesamt sollten im gesamten Projektgebiet an zwei bis drei Orten größere Angebote 
für Besuchende entstehen (Vorschläge für konkrete Orte finden sich in Abschnitt 
10.3.2). Folgende Elemente bieten sich für solche Besuchermagneten an: 
– Einrichtung von „Wiesenbrüterwegen“44: Entlang dieser eher kürzeren und v. a. für 

Familien geeigneten Wege oder Pfade sollten in regelmäßigen Abständen Stationen 
mit spielerischen und informativen Elementen entstehen, die sowohl Kinder als auch 
Erwachsene ansprechen. Inhalte sind alle Themen des Naturschutzgroßprojektes. 
Bei der Einrichtung ist auf die Erreichbarkeit und ggf. auch die Verfügbarkeit von 
Parkplätzen zu achten. Auch eine Verknüpfung mit lokaler Gastronomie und der 
Vermarktung regionaler Produkte (bspw. über Hofläden) bietet sich an. 

– Einrichtung von Themenwegen: Hierbei handelt es sich um längere Rundwege für 
Spaziergänge sowie Radrundwege um größere Gebiete herum, an denen in 

 
43 https://www.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&popup=1&item=594 
44 Die Bezeichnung „Wiesenbrüterweg“ dient als Arbeitstitel und Vorschlag. Die endgültige Be-

nennung der Wege (Dachbegriff) für die Freizeitnutzung erfolgt bei der Umsetzung im Projekt 
II. 

https://www.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&popup=1&item=594
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regelmäßigen Abständen zu relevanten lokalen Themen informiert wird. Auch hier-
bei bieten sich alle Themenbereiche des Naturschutzgroßprojektes an, wie Wiesen-
brüterschutz, Schutz besonderer Arten und Lebensräume, wiesenbrüterverträgliche 
Landwirtschaft, Wasserwirtschaft. Auch bei Themenwegen ist es hilfreich, spieleri-
sche Elemente zu integrieren – die Gestaltung kann jedoch weniger aufwändig sein 
als bei den o. g. „Wiesenbrüterwegen“. 

– Einrichtung bzw. Ausweitung von Audiowalks: Audioguides begleitend zu den 
„Wiesenbrüterwegen“ oder Themenwegen oder auch eigens eingerichtete Audio-
walks können das Angebot erweitern und Informationen über alternative Wege zur 
Verfügung stellen. Ähnlich wie bei der bereits bestehenden Lauschtour bei Ornbau45 
können die Audiofiles per QR-Code online abgespielt oder per App auf das Handy 
geladen werden. Zusätzlich können Endgeräte zum Abspielen der Audioguides in 
den lokalen Informationseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Hierfür bieten 
sich beispielsweise das Altmühlsee-Informationszentrum oder das LBV-Infohaus 
(beide in Muhr am See) sowie weitere lokale Touristeninformationen an. Diese Maß-
nahme könnte in Zukunft auch durch das neu einzurichtende Wiesenbrüterzentrum 
betreut werden, s. nachfolgende Maßnahme. 

– Langfristig Errichtung eines neuen und zentral gelegenen Wiesenbrüter- bzw. Um-
weltbildungszentrums: Mit umfassenden, gut aufbereiteten und anschaulich darge-
stellten Informationen zu den das Altmühltal und den Wiesenbrüterschutz prägen-
den Faktoren: Landwirtschaft (Entstehung und historische Entwicklung der Grünland-
wirtschaft), Wasser (Altmühl, geringes Gefälle, breiter Talraum, regelmäßige Über-
schwemmungen, Überleitungssystem) und Naturschutz (Wiesenbrüter und andere 
charakteristische Arten). 

 
Zusätzlich werden für das gesamte Projektgebiet folgende Maßnahmen empfohlen: 
– Hinweisschilder: Erstellung und Umsetzung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes für 

die inhaltliche Ansprache und die graphische Gestaltung aller Hinweisschilder im 
Projektgebiet. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass durchgängig eine 
positive Ansprache der Menschen erfolgt. Als Grundlage für ein solches Gesamt-
konzept können die Karten des Gesamtkonzeptes im Kartenanhang dienen (Kar-
tensätze 6.1, 6.2), die auch konkrete Vorschläge einzelner Standorte für die Be-
schilderung enthalten.  

– Informationen im Internet: Die Informationen zu den Angeboten zu Aktivitäten in der 
Natur sollten so breit wie möglich im Internet gestreut werden. Hierzu eignen sich 
neben dem Webauftritt des Projekts (www.lebensraum-altmuehltal.de) auch die 
Homepages der Naturparke Altmühltal und Frankenhöhe sowie die Webseiten der 
Touristeninformationen, der im Projekt liegenden 19 Gemeinden und Landkreise 
und der Regierung von Mittelfranken. Es sollte Kontakt zu den Inhaberinnen und 
Inhabern der entsprechenden Online-Angebote aufgenommen werden, um 

 
45  http://www.am.lauschtour.de/ (zuletzt gesehen am 01.06.2021). 

http://www.lebensraum-altmuehltal.de/
http://www.am.lauschtour.de/
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mögliche Kooperationen zu vereinbaren. 
– Zusätzliche Beobachtungspunkte: In den Workshops wurden mögliche Standorte für 

zusätzliche Beobachtungspunkte erarbeitet. Die entsprechenden Vorschläge finden 
sich in der Karten 6.2 sowie im Text weiter unten. Solche Beobachtungspunkte er-
füllen zwei Funktionen:  
 Sie ermöglichen ornithologisch interessierten Personen die störungsfreie Be-

obachtung der Vogelwelt im Projektgebiet. 
 Auch bisher nicht ornithologisch interessierte Personen erhalten Einblicke in die 

besondere Landschaft und werden darauf hingewiesen, dass im Gebiet beson-
dere und schützenswerte Arten vorkommen. Soweit noch nicht erfolgt, sollten an 
Beobachtungspunkten immer auch Informationstafeln aufgestellt werden. 

 
Bei allen Wegen, Pfaden und Beobachtungspunkten sollte auch bedacht werden, dass 
Besuchende zwischendurch das Bedürfnis haben, sich auszuruhen und zu picknicken. 
Durch die Errichtung von Bänken und Tischen in ausreichender Anzahl an unkritischen 
Orten können die Menschen davon abgehalten werden, sich einen Pausenplatz auf 
den Wiesen zu suchen. Entsprechend sollten Picknickplätze auch in den Karten einge-
zeichnet sein. 

 
Konkrete Vorschläge (Ergänzungen) 

Naherholungsräume am Rand größerer Ortschaften 

Es wird vorgeschlagen, am Ortsrand aller größeren Ortschaften, z. B. in bereits vor-
handenen Naherholungsräumen spezielle „Informationsbereiche“ für das Projekt einzu-
richten, soweit möglich in Kombination mit Angeboten der Kommune für weitere Aktivi-
täten in der Natur, zur Erholung, zum Spielen oder dergleichen mehr. Direkt an den 
Ortsrändern besteht der größte Bedarf an Naherholungsräumen für die Ortsansässigen 
in ihrem Alltag. Auch bietet es sich an, ortsnahe Gebiete oder eingezäunte Flächen 
auszuweisen, in denen Hunde frei herumlaufen können, ohne eine Gefahr für die Wie-
senbrüter darzustellen. 
 
Die Art der Angebote hängt von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab (s. Tab. 64, 
Karten 6.2). Generelle Vorschläge hierfür finden sich in Abschnitt 10.3.1. 
 
Zusätzliche Aussichtspunkte und Beobachtungsstationen 

Im Rahmen der Workshops wurden mögliche Standorte für zusätzliche Beobachtungs-
stationen im Projektgebiet abgefragt. Diese betreffen insbesondere die Wiesenbrüter-
Schwerpunktgebiete bei Alesheim und Unterasbach sowie rund um das Wiesmet und 
können den Karten 6.1 im Kartenanhang entnommen werden. Bei den Vorschlägen 
handelt es sich um Standorte, die einen guten (Über-)Blick in die Wiesenbrüter-
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Schwerpunktgebiete ermöglichen, ohne dass von diesen Beobachtungsorten eine grö-
ßere Störung für die Vögel ausgeht. 
 
Beispielsweise existiert zwischen Ehlheim und Wachenhofen eine ehemalige Bauschutt-
deponie, von der man einen guten Blick in das Projektgebiet hat. Der Hügel ist ca. 
6 – 8 m hoch und darf derzeit nicht betreten werden. Sollte diese Deponie nicht mehr 
gebraucht werden, so wäre es wünschenswert, diese zukünftig als Beobachtungspunkt 
nutzen zu können. Entsprechende Absprachen müssten mit der Gemeinde Alesheim 
erfolgen, auf deren Gebiet die Deponie liegt. 
 
Einrichtung von Wiesenbrüterwegen und Themenwegen 

In den Workshops wurden Vorschläge für Gebiete erarbeitet, die für die Installation 
zusätzlicher „Wiesenbrüter“- und Themenwege geeignet sind. Die hieraus entwickelten 
Ideen sind im Kartensatz 6.2 enthalten und in Tab. 64 aufgelistet. 
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Fotodokumentation chance.natur-Projekt  

 

Abb. 70: Altmühl bei Thann 

 

Abb. 71: Artenreiche Wiesen im Vertragsnaturschutzprogramm 
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Abb. 72: Flachmulde auf kommunaler Fläche bei Herrieden 

 

Abb. 73: Mahd mit Messerbalken im Wiesmet 
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Abb. 74: Neuanlage von Flachmulden im Wiesmet und Abtransport des 
Aushubs durch örtliche Landwirte 

 

Abb. 75: Nahrungsraum für Weißstörche im Altmühltal 
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Abb. 76: Altmühlaue bei Ehlheim 

 

Abb. 77: Wiesenbrüter Schutzzaun im Bereich Haag 
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Abb. 78: Ältere Infotafel im Wiesmet 

 

Abb. 79: Bestehende Beweidung bei Winn 
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Abb. 80: Ausgeräumte Aue der Altmühl zwischen Thann und Sommers-
dorf 

 

Abb. 81: Furt im Wiesmet 
Foto: D. HEROLD. 
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Abb. 82: Nasse Furt im Wiesmet  
Foto: D. HEROLD. 

 

Abb. 83: Trockene Furt im Wiesmet  
Foto: D. HEROLD. 
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Abb. 84: Schild zur Erdaushub- und Bauschuttdeponie Wachenhofen 

Foto: D. HEROLD. 
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